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Hinweise zur Einordnung der Ergänzunglieferung

Die vorl,iegende Ergänzungslieferung zum Definitlonskatalog
des Statistischen fnformationssystems des Bunües hat einen
Umfang von ca. 750 Seiten. Si.e umfaßt

Def initionei:
tionsliatalog

zv Begriffen, die bisher noch nicht 1m Defini-
enthalten h/aren,

ö

Deflnitionen zu Begriffen, die ql eichlautend - aber mit
zum Teil unterschiedlicher Bedeutung in mchreret, Statisti-
ken vorkofilmen, bisher: jedoch nur für eini=Ce dieser St-atisti-
ken definicrt waren,

Definitionen zu Begriffen, bei denen sich Änderungen im Zett'-
ablauf ergeben haben sowie

Defi-nitionen, die vö1Jig identisch im Definitionskataloq vom

JuIi 1gB2 enthalten sind, jedoch aus redaktionellen Gründen
mitgeliefert wurden.

Die Def initionen sind alphabe'-isch sortiert. S-i.e s-i nd in den

vorhandenen Kataloo elnzufügen bzw. gegen die alten Defini-
tionen auszutauschen. Beachten Sie dabei bitte vor all-em
die Blatt-Nr. bei mehrseiti.gen Definitionen. Weitere Hin-
weise 7,or Einordnung finden Sie auf den folgenden Seiten-

Das der Ergänzungslieferung beigefügte Register ersetz1- voil-
ständig das alte Register.

?



Elnordnungshilfe für die Ergänzungslieferung 1985

zunr De f initionskatalog

Herausnehmen
von - bis

von - Abgabe von Wasser

bis - Abgewickelte Erlassver-
gleiche

von - Aktiengesellschaften

bis - Aktiengesellschaften, Kom-
manditgesellschaften auf
Akt ien

von - AnteiI der Erwerbstäti-
gen an Arbeitsort an den
Erwerbstätigen am Wohnort

bis - Anteil des Auftragsein-
gangs aln Umsatz

von - Ausgewählte Zweige der
Grundst-off- und Produk-
tionsgüte rindustrie n

bis - Ausstattung,/Beheizung
(Der Wohnung)

von - Bauhauptgewerbe

bis - Baumaßnahmen

von - Bauten für Bundesbahn und
BundesPost

bis - Bauüberhang im Hochbau

von - Bergbau

bis. - Bergbau und verarbeitendes
Gewerbe

von - Berufsschulen für Be

bis - Beschäftigte

AnzahI
der

BIätter

10

3

2

ö

?

4

2

9

5

-2

AnzahI
der

BLätter
Einfügen
von - bis

von - Abgabe von Wasser

bis - Abgewickelte Erlassver-
gleiche

4

von - Aktiengeseflschaften

bis - aktiengesellschaften, Kom

manditgesellschaften auf
Aktien

2

von - Anteil der Erwerbstäti-
gen am Arbeitsort an den
Erwerbstätigen am Wohnort

bis - Anteil des Auftragsein-
gangs am Umsatz

1

von - Ausgewählte Zweige der
Grundstoff- und Produk-
tionsgüterindustrie n

bj-s - Aussteiger

10

4
von - BauhauPtgewerbe

bis - Baumaßnahmen

2

von - Baustoff-, Keramik- und
Glasmaschinen

bis - Bauüberhang j.m Hochbau

9

von - Bergbau

bis - Bergibau und verarbeitendes
Gewerbe

von - Berufsschulen für Behin-

bis - Beschäftigte
Certe

5
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HerausneLunen
von - bis

von - Betriebe

bis - Betriebe

von - Betrieblicher Arbeitsauf-
wand der Familienarbeits-
kräfte und der ständigen
f ami Iienfremden Arbeits-
kräfte in den Betrieben

(nur Seite 2)
bis - Betriebsfläche

vcn - BevöIkerung am Familien-
wohnsitz

bis - Bevölkerungsveränderung
1961 170

von - Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräte und -ein-
richtungen

bis - Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräte und -ein-
rj-chtungen

von - Chemische Erzeug:nisse

bis - Containerbestände
(Eigentumsbestand am Jah-
resende)

von - Dampflokomotiven

bis - Darlehensrückflüsse

von - Der dem Umweltschutz
dienende Teif von Sach-
anlagen

bis - Deutsche

vor - Druckereierzeugnisse

bis - Düngemittellieferungen
für den Verbrauch in der
Landwirtschaft

AnzahI
der

BIätter
Einfügen
von - bis

11
von - Betriebe

bis - Betriebe

1

von - Betrieblicher Arbei-usauf-
wand der Familienarbeits-
kräfte und der ständigen
familienr-remden Arbeits-
kräfte in den Betrieben

(nur seite 2)
bis - Betriebsfläche

9
von - BevöIkerung

bis - Bevölkerungsveränderung
t96t /1O

1

von - Büromaschinen,
beitungsgeräte
richtungen

bis - Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräte und -ein-
richtungen

Datenverar-
und -ein-

)

von - Chemische Erzeugnisse

bis - Contain^rbestände
(Eigentr::"sbestand am Jah-
resende )

von - Dampflokomotiven

bis - Darlehensrückf1üsse
5

1

von - Der dem Umweltschutz
dienende TeiI von Sach-
anlagen

bis - Deutsche

von - Druckereierzeugnisse

bis - Düngemittellieferungen
für den Verbrauch in der
Landwirtschaft

1

Anzahl
der

B1ätter

11

12

a

1

2

5 t

1

-3-
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Herausnehmen
von - bis

von - EG-Länder

bis - Einfaniliengebäude

von - Elektrischer Strom, Gas,
Fernwärme und Wasser

bis - Etektrotechnische Ver-
brauchsgüter

von - Erhöhte Absetzungen bei
kulturhistorisch wert-
vollen Gebäuden im Rahmen
der Einkor-men- und Kör-
perschaft steuer

bis - Erlaßvergleich

von - Erststimmen

bis - Erteilte Baugenehmigun-
gen iür Fer*'igteilbauten

von - Erzeugnisse der Land-,
Forst-, Jagd,rirtschaft
und Fischerei

bis - Erzeugnisse der Land-
urtd Forstwirtschaft,
Fischerei

von - Erzeugnisse der Ziehe-
reien u:rd Kaltwalzwerke
und der Stahlverformung

bis - Erzeugnisse des Ver-
brauchs güter produzieren-
den Gewerbes

von - Familienarbeitskräfte und
ständj.ge familienfremde
Arbeitskräfte (im Jahres-
durchschnitt)

bis - Familienstand

Einfügen
von - bis

AnzahI
der

BIätter

10

6

4

)

o

?

3

-4-

AnzahI
der

BIätter

6

von - Ec-Lanoer

bis - Einfamiliengebäude

5

von - Elektrischer Strom, Gas,
Fernwärme und wasser

bis - Elektrotechnische Ver-
brauchsgüter

5

von - Erhöhte Absetzunqen bei
kulturhistorisch wert-
vollen Gebäuden im Rahmen
der Einkommen - und Kör-
perschaftsteuer

bis - Erlaßvergleich

von - Erststimmen

bis - Erteilte Baugenekunigun-
gen für.Fertigteilbauten

1

1

von - Erzeugnisse der Land-,
Forst-, Jadwirtschaft
und Fischerei

bis - Erzeugnisse der Land-
und Forstwirtschaft,
Fi.scherei

von - Erzeugnisse der Zj-ehe-
reien und Kaltwalzwerke
und der Stahlverformung

bis - Erzeugnisse des Ver-
brauchsgüter Produzieren-
den Gewerbes

10

a

von - Famil-ienarbeitskräfte und
ständige familienfremde
Arbeitskräfte (im Jahres-
durchschnitt)

bis - Familienstand

1
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Herausnehmen
von - bis

AnzahI
der

B1ätter
Einfügen
von - bis

Anzahl
der

B1är-ter

von -

bis -
entf äl-lt

von - ForstPflanzen

bis - Frachteinnahmen des
deutschen gewerbl iciren
Güter fernverkehrs

Neu aufzunehmen

- Flächen anderer Nutzunq
vor

- Folgcn politischer Ereig-
nisse

I

3

o

I

3

von - Forstpflanzen

bis - Frachteinnahmen des
deutschen gewerblichen
Güterfernve rkehrs

5-
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Herausneluuen
von - bis

von - Gasthöfe

bis - Geleistete Arbeitsstunden

von - Gesamte Industrie
(Ohne öffentliche Ener-
giewirtschaft und olrne
Bauindustrie )

bis - Gesellschaften rni-t be-
schränktei: Haftung

von - Gesundheit, Sport und
Erholung

bi-s - Gewerbliche Wirtschaft

von - Grundkapital am 31.12

bis - Grundschulen

von - Grundstoffe für das ver-
arbei-tende Gewerbe

bis - Grundstoff- und Produk-
tions güterindustrien

von -

bis -
entfä1It

von - HeizöIverbrauch

bis - Herstellung von stark-
stromtechnischen Erzeug-
nissen

von - Hochbau

bis - Hysterektomi-e

von - Im Krankenhaus tätige
Krankenpf legepc rsonen

AnzahI
der

EIdL L!

Neu aufgenolnmen

GüItige Stimmen

nac'h

Grurdvermögen

AnzahI
der

BIätter

11.

a

o

2

L2

12

11

1

4

von - Im Krankenhaus tätige
Krankenpf Ie gepersonen

4

-6-

Einfügen
von - bis

von - Gasthöfe

bis - Geleistete Arbeitsstunden
11

12

von - Gesamte Industrie
(oline öffentliche Ener-
giewirtschaft und ohne
Bauindustrie )

bis - Gesefl-schaften mit be-
schränkter Haftung

13

von - Gesundheit, Sport und
Erholung

bis - Gewerbliche Wirtschaft

1

von - Grundkapital am 31.12.

bis - Grundschulen

I

von - crundstoffe für das ver-
arbeitende cewerbe

bls - Grundstoff- und Produk-
t ionsgüterindus tr ien

4 bis - Herstellung von stark-
stromtechnischen Erzeug-
ni ssen

von HeizöIverbrauch

11
von - Hochbau

bis - Hysterektomie

5
bis - Index der Bruttoproduktion bis - Index der Brut uktion
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Herausnehmen
von - bis

von - Index der industriellen
Brut toprodukt i on

bis - Index des [Jmsatzes

von - Insolvenzen

bis - Investitj-onsgüter produ-
zierendes Gewerbe

von - Kapitalgesellscha.ften

bis - Kapitalgesellschaften

von - Kombinationskraftwagen

bis - Kommunal verbürgte Hypo-
theken auf Wohngrundstücke

von - Krafträder, Fahrräder

bi-s - Krafträder und Fahrräder

von - Landwirtschaftl-iche
Maschinen

bis - Landwirtschaftliche
Maschinen

von - Länge der benutzten Was-
serstraßen

bj-s - Länge der benutzten Was-
serstraßen

von - Leitungs- und Rohrnetz

bis - Löhne und GehäIter je
ijmsatzeinheit

von - Luftreinhaltung

bis - Luftreinhaltung

Einfügen
von - bis

1

Anzahl
der,

EIätter

von - Index der industriellen
Bruttoprodukt ion

bis - Index des lJmsatzes

7 f nvestitionsgüter produ-
zierendes C,ewerbe

von Inso lvenzen

l
von - Kapitalgesellschaften

bis - Kapitalgesellschaften

4

von - Komblnationskraftwagen

bis - Kommunal verbürgte Hypo-
theken auf Wohngrundstücke

2
von - I(rafträder, Fahrräder

bis - Krafträder und Fahrräder

1

Landwi rtschaft Ii che
Maschinen

Landwirtschaft Iiche
Maschi-nen

bis

von

I

von - Landwirtschaf tsf läche

bis - Länge
dtJ

r
e

benut.zten Was-
serstr n

von - Leitungs- und Rohrnetz

bis - Löhne und GehäIter je
Umsatzeinheit

12

1

von - Luft.reinhaltung

bis -lLuftverkehr

Anzahl
der

EIätter

1a

o

(,

9

7

L

4

2

1

'7-

1
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Herausnehmen
von - bis

von - Maschinenbauerzeugnisse

bis - Maschinen für die Ver-
brauchs güterindustrien

von - Mehrpersonenwohnparteien

bis - Miete

von - MöbeI

bis - MöbeI

von - Nachrichten-und Informa-
tionstechnische Investi-
tionsgüter

bis - Nebenbahnen

von - Nettowertschöpfung zu
Faktorkosten

bis - Nicht eingelöste Schecks
(Rückschecks )

von - Öffentlicher Hochbau

bis - Öffentlicher sonstiger
Tiefbau

AnzahI
der

BIätter
Einfügen
von - bis

1

von - Mascirinenbauerzeugnisse

bis - Maschinen für die Ver-
brauchs güterindustrien

2
von - Mehrpersonenwohnparteien

bis - Miete

von - Möbel

bis - MöbeI
1

o

von - Nachrichten- und Informa-
tionstectmische Investi-
tionsgüter

bis - Nebenbahnen

6

von - Nettowertschöpfung zu
Faktorkosten

bis - Nicht eingelöste Schecks
(Rückschecks )

1

von - öffentlicher Hochbau

bis - Öffentticher sonstiger
Tiefbau

AnzahI
der

BIätter

B

6

6

2

L

-B-
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Herausnehmen
von - bis

von - Papier und Pappe

bis - Pendler

von - Personenkraftwagen und
Kombinations kra f twagen

bis - Personenir'agen

von - Produ.ktionsindex für das
Bauhauptgewerbe

bis - Psychiatrische fndikation

von - Rückwaten/Ersatzlieferun-
qen

bis - Rundfunk-, Fernseh- und
Phonogeräte

von - Schiffspfandbriefe

bis - Schiffs- und Luftfahr-
zeugbedarf usw.

von - Schönheitsreparaturen

bis - Schuhe, Textilien und
Bekleidung

von - Schulden und sonstige Ab-
züge (nur S. 6!)

bis - Schuldverschreibungen

Neu aufgelommen

nach - selbsterstellte Antagen sitze im deutschen Bundestag

und

Sitzverteilurrg im Europapar-
Iament

von - Sonstige Bundessteuern

bis - Sonstige elektfotechnische
Verbrauchs güter

Anzahl-
der

B1ätter

10

4

o

t

J

3

2

2

1

1

-9-

Anzahl.
der

B1ätt er.

Einfügen
von - bi.s

2

von - Papier und Druckerei-
maschinen

bis - Pendler

)

9

von - Personenkraftwagen und
' Kombinationskraftwagen

bis - Personenwagen

von - Produktionsindex für das
Bauhauptgewerbe

):is - Psychiatrische Indikation

a

von - Rückwaren/Ersatzlieferun-
gen

bis - Rundfunk-, Fernseh- und
Phonogeräte

1

von - Schiffspfandbriefe

bis - Schiffs- und Luftfahr-
zeugbedarf usw.

von - Schönheitsreparaturen

bis - Schuhe, Textilien und
Bekleidung

von - Schuldcn und sonstige Ab.-
Züge (nur S. 6 ! )

bis - Schuldverschreibungen
1

4
von - Sonstige Bundessteuern

bis - Sonsti.ge elektrotechnische
VerbrauchsgüLer

I
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HerausneLunen
vcn - bis

von - Sonstige im Index erfaßte
I nvestitions güter

AnzahI
der

BIätter

2l

o

o

bis - Sonstige Steuervergün-
stigungen (einschl'
oriiat-er'Haushalte)

von - Spareinlagenbestand
(einschl. verrechneter
Bausparprämien)

bis - Sparförde--unE

von - Spargeldeinzahlungen

bis - Spezialhandel

von - Stadtschnellbahnen

bis - Starkstromtechnische
I nvest itions qüte r

von - Steuervergünstigungen

bis - Stromabgabe

von - Tätige Personen

bis - Tätige Personen

von - TextiI- und Nähmaschi-
nen, Schuh- und Lederin-
dus triemas chinen

bis - Tilgungen

von - Übrige Zweitwohnungen

bis - Llrnsatz

von -
entfä1lt

23

Neu aufgenonmen
UngüItige Stimmen

nach

I

1

10 -

Anzahl
der

Bl-ätter
Einfügen
von - bis

von - Sonstiqe im Index erfaßte
I nves tit ions güter

bis - Sonstige Straßenfahrzeuge

von - SpareiniagenbesLand
(e inschl . verrechneter
Bausparpr2imien )

bis - Sparförderung

1

von - Spargeldeinzahlungen

bis - Spezialhandel
1

5

von - Stadtschnellbahnen

bis - Starkstromtechnische
I nve s t itionsgüter

10
von - Steuer.zergünstigungen

bis - Stromabgabe

3

Tätige Personen

Tätige Personen

von

bis

6

von - Textil- und Nähmaschinen,
Maschinen für die Leder-,
Schuh- und Lederwarenher-
stellung

bis - Tilgungen

7
von - Übrige Zweitwohnungen

bis - Umsatz

6

12

3

bis -
Un fal lver s icherung
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Herausnehmen
von - bis

von - Unte:-nehmen mit fnvesti-
tionen

bis - Un'.erricht und Kinder-
gartenbesuch

von - Verarbei-tende Industrie

bis - Verbrauchslältder

von - Verkehr innerhalb des
Bundesgebietes

bis - Verlorene Arbeitstaoe

von - Vermögenswirksame Lei-
stung des Arbeitgebers

bis - Verpflegungsumsatz

von - Wagenladungsverkehr

bis - Warenhausunternehmen

von - Wohnbaudarlehen

bis - WohnbevöIkerung

von - Wohnungsbau

bis - V,Iohnungs- und Garagen-
nutzung

von - Zinsen auf Konsumenten-
kredite

bis - Zins-und TilgungsJ.ei-
stungen

von - Zugang an Grundkapital
zwischen 1.1. und 31.12

Einfügen
von - bis

Anzahl
der

B1ätter

15

T2

3

7

o
2

4

2

o
7

AnzahI
der

BIätt-er

3

von - Unternehmen mit Investi_-
t].onen

bis - Unterricht und Kinder-
gartenbesuch

tb
von - Verarbeitende Industrie
bis - Verbrauchsländer

6
Verkehr innerhafb des
Bundesgebietes

bis - Verlorene Arbeitstage

von

1

von - Vermögenswirksame Lei-
stung des Arbeitgeber:s

bis - Verpf legungsu.msatz

B
von - Wagenladungsverkehr

DIS .. WASSEITIAChE

6
von - Wohnbaudarlehen

bis - lJohnberechtigte BevöIke-
nit .rlau-otwohnsitztdetrun!l

grene

2

von - Wohnungsbau

bis - lvohnungs- und Garagen-
nutzung

14

1

bis - Zins- und Tilgungslei-
stungen

von - Zuganq an Grundkapital
zwischen 1.1. und 31.12

bis - Zwischenkredite

von - Zinsen

bis - Zwischenkredite

t4
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Stand: 12.08.81 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Eegrl ff:

ABGABE VON WASSER

I)Fl(-llr.:

OBK-ltr.(n):
5015

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhar t/Anderungen im zeitabrauf /Begr i f f sbez iehungen

Jahreserhebung B e g r i f f s i n h a 1 t : Von Unternehmen der
Energie- und l,rlasserversorgung an andere weiterverteilende
V{asserversorgungsunternehmen und an Letztverbraucher abge
gebene Wassermengen.

Unternehmen,
Investi tionser-

bei Unter-
n und Bet.rieben

der Energie- und
hlasserversorgung
ab 1975

o

o



Stand: 31.01.85 BIatt-Nr. : 1

Statistisches Informat.ionssystem des Bundes

- Definrtionskataloq -

ABGANG AN GRUNDKAPfTAL ZWISCHEN 1.1. UND 31.12

Begrlff:

Datenquel le,/
Datennachweis Begrrf f s :.nhaI t /Änderungen !m Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
ab 1951

B e g r i f f s i n h a I t : Abgang an Grundkapital bei
den ÄktjengeseTl schaften, KommanditgeseTTschaften auf
Aktien zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember jedes

Jahres "

Das Grundkapital (aktienkapiLal) einer Aktiengesellschaft
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die Summe aus
den Nennbeträgen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf
das Grundkapital und die durch die Gesellschaft erworbenen
eigenen AkLien sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die
StatistjJ< der Kapii-algesellschaften erfaßt das Grundkapital
der Aktiengesellschaften und Kommandrtgesellschaften auf
Aktien, deren Grun,Jkapital auf einen Nennbetrag in Deut-
scher Mark lautet. Von cien Kommandicgesellschaften auf
Al<tien erfaßt d.ie Statistik der Kapitalgesellschaften nur
das Grundka.oital, nicht aber die Kapitalanteile der per-
sön1ich haftenden GesellschafLer -

Der Abgang an Grundkapital innerhalb eines Jahres ist u.a.
auf Verschmelzungen, auf Umwandlungen i-n andere Rechts-
formen, auf Kapitalherabsetzungen oder auf Auflösungen zu-
rückzuführen. Eine Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch
Beschluß der Har.rptversarnmlungi (u:röffnung der Abwicklung)
oder durch Eröf fnu.ng des Konkursver:fahrens.

Be g r i f f sb e z iehu n g e n : DemAbgang an
Grundkapital zwischen 1.1. und 31.12. bei den Aktiengesell-
schaften und Korünanditgesellschaften auf Aktien entspricht
bei den GesellschafLen mit beschränkter Haftung der Abgang
an Stammkapital zwischen 1.1. und 31.X.2. (Statistik der
Kapitalgesell schaften ) .

o

o



Stand: 31.01. 85 BIatt-Nr. : L

o

o

SCatistisches InfonDatj.onssystetr des Bundes

- Definrtronskatalog -

ABGANG AN STAMIV1KAPITAL ZWf SCHEN 1 .1. UND 31 .12

Begrlff:

Da tenque I J, e /
Datennachwel s Begri f f s inhal t /Anderungen im Ze irablau f ,/ Begrr f f sbez iehungen

Statist.ik der
KapitalgeselI-
schaften
ab 1951

B e g r i f f s i n h a I t. : Abgang an Stamrkapital bei
den Gese-Z Lschaften mit beschränkter Haftung zwischen dem

1. Januar und dem 31. Dezember jedes Jahres.

Das Stammkapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung ist die Summe aus den Stammeinlagen (Geschäftsantei-
len) der Gesellschafter. Die ausstehenden Einlagen auf das
Stammkapital und die durch die Gesellschaft erworbenen
eigenen Geschäftsanteile sind vom stanunkapitar nicht abge-
setzt. Die statistik der Kapitargeserlschaften erfaßt das
stammkapitar der Geselrschaften mit beschränkter Haftung,
deren stammkapital auf einen Nennbetrag in Deutscher Mark
lautet.

Der Abgang an St.ammkapital innerhalb ej_nes Jahres ist u.a.
auf Verschmelzungen, auf umwandlungen in and.ere Rechtsfor-
men, auf Kapitarherabsetzungen oder auf Auflösungen zurück-
zuführen. Eine Gesellschaft wird u.a. aufgel-öst durch Be-
schruß der Geserrschafter (rröffnung der Abwickrung) oder
durch Eröffnung des Konkursverfahrens.

Be gr i f f sb e z Lehu n g e n : DemAbgang an
stammkapitar zwischen 1.1. und 3l -12. bei den Geserrschaf-
ten mit beschränkter Haftung entspricht bei den AJ<t.ienge-
serLschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien der
Abgang an Grundkapital zwischen 1.1. und 3 1 .12. (statistik
der Kapitalgesellschaften) .
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Begrlff

ABGEGEBENE STIMMEN

Datenquel Ie /
Datennachweis Begri f f s j,nhaI t/Anderungen im Ze itab Iau f // Begrl f f sbez iehungen

Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a 1 t : Von Wählern bei der Bundes-

tagswahl abgegebene Erststjmmen und Zweitstimnen - unab-

hängig davon, ob sie gtiltig oder ungüItig sind und unab-

hängig davon, ob sie persönIich oder brieflich abgegeben

werden.

ab 1976

PersönIich abgegebene Stimmen können entweder im zustän-
dlgen Wahltokal- abgegeben werden, oder mittels eines WahI-
scheines in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises,
in dem der Wahlschein ausgestellt ist.

Brieftich abgegebenen Stimmen muß ebenfalls ein Wahlschein
beigefügt sein.

Werden Wahlbriefe zurückgewiesen, so gelten die darin ent-
haltenen Stimmen aIs nicht abgegeben. Einzelheiten zvr Zu-
rückweisung von Wahlbriefen enthäIt § 39 Abs. 4 Bundeswahl-
gesetz 1 ) "

Die abgegebenen Erststimmen und Zweitstimmen werden - unab-
hängig davon, ob sie persönIich oder brieflich abgegeben
wurden - danach unterschieden, ob sie güItig oder ungüItig
si nd.

1) Bundeswahlgesetz i.d.F.v. 1 .9.1'915
zr:LeLzL geändert am 7. 72.L982 (BGBI

(BGBI.
. I S.

r s. 2325) ,
1613).

o

o
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ABGEORDIIETE VON BERLIN (WEST)

Da tenquel 1e /
Datennachwe r s Begriffsinhal,t/Anderungen im ZeitabLauf /Begrif fsbeziehungen

Bund,estagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Abgeordnet.e, die das

Abgeordnetenhaus von Berlin - entsprechend der Stärke
der einzelnen Fraktionen j-m Berliner Abgeordnetenhaus
in den Bundestag entsendet.

ab 1949

Die gesetzliche ZahI der Abgeordneten des Deutschen
Bundestages beträgt 518. Solange jedoch die Anwendung
des lVahlgesetzesl/ im Land BerIin nicht möglich ist,
beträgt die tatsächl-ich zu wählende ZahI der Abgeord-
neten nur 496. Dazu kommen 22 Berliner Abgeordnete,
die das Abgeordnetenhaus von Berlin entsprechend der
Stärke der einzelnen Fraktionen wählt und in den Bun-
destag entsendet"

1) Bundeswahlgesetz i.d.r'.v. 1.9.I915 (BGBI.
zuletztu geändert am 7.12.t982 (BGBI. I S.

r s. 2325) ,
1613).
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ABGEWICKEI,TE ERIÄSS\ERGLEICHE 0BK - ilr(n):
1296

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inha I t,/."inderunqen im Ze itabl.auf z'Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
0r.07.62

B e g r t f f s i n h a i r- : Vei:gleichsverfahren, die
so weit abgevrickeLt sinc1, daß der finanzielle Ausgang des

Verfalrrens feststeht.

Ein Vergleichsverfahren ist ej-n in der \/e:rgleichsordnung
geregeltes Verfahren zur Al:wendung des Konkurses bei einem
zahlungrsunfähigen r-rnc1/oder über:schuldeten würdigen Schuldner. 1)

AIs Erlal3ver:glei-ch gilt e1.n das Verqlej-chsverfahren ab-
schließender Vergleich, in dem der t/ergleichsschuldner den
Vergleichsgläubigern Zahlung ihrer I'orderunoen zu einem be-
stirnrnten Prczentsatz verspricht (:lindestens 35 %) und dem
Vergleichsschuldner Ci.e Restschuld erlassen wird.

Nachgewiesen werden inner:halb eines Jahres ez'öf fr,c*:t: VergTeichs-
verfahren, die bis zum Ende des dem Eröffnungsjahr folgenden
Jahres finanziell aboewickelt werden-

AIs er:öffnete Verr;leichsverfahren geLten Verfahren, deren Er-
öffnung vom Amtsgeri.ci-rt st-att-gegeben wurde. Ein eröffnetes
Verglei.chsverfahr:en wird durch einen Erlaßvergleich bzw. einen
Stundunqsverglei-ch beendet oder in einen Anschlußkonkurs über-
geleitet.

Stundungsvergleiche und Anschlußkonkurse zählen nicht zu den
abgewicke I.ten Erlaßrzergleichen.

Der (;roßt-.ej.1 der eröffneten Vergleichsverfahren wird bis zum
Ende cles dem Eröffnunqyslahr folgenden Jahres finanziell abge-
wicke lt.

Begri f f s]: ez i e h r:i'r gen: AbgewickelteErlaß-
vergleiche r:nd el'öffnete verqleichsverfahren (Statistik der
Konkurs- rmd Vergleichsverfahren) sind unterschiedlich abge-
grenzL. Abgewickelte ErlalSvergleiche werden zu einem früheren
Zeitpunkt bereits aLs eröffnete Vergleichsverfahren gezählt.
Eröffnete Verqleichsverfahren, die aIs Stundunqsvergleiche
beendet ccler in Anschlußkonkurse überqeleitet werden, gelten
a1s eröffnet-e Verglejchsve::fahren, zähIen aber nicht zu den
abgewir:kelLen ErlaßvergJ-eicheri. Niclrt dazu zählen ferner er-
öffnete Vergleichsrrer:fahren, cleren Abwicklungsdauer über das
dem Eröffnr.m,gs jahr folqende Jahr hinausreicht.

1) Zu EinzelheiLen slehe Vergleichsordnung v. 26.2.1935
(RGBI. r s. 321) .

a

o
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AKTIENGESELLSCHAFTEN
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7 197

Statist-ik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeltablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Aktiengesellschaften
(einschl- der Kommanditgeserrschaften auf Aktien), deren
vermögen Gegenstand eines Konkurs- oder vergleichsverfah-
rens ist.

zu Einzelheiten bezügrich der Abgrenzung von unternehmendieser Rechtsformen siehe unter AktiengeseTlschaften,
KommanditgeseTTschaften aüf aktien (statistik der Kapi-talgesellschaften).

o

o
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AKTIENGESELLSCHAFTEN, KOI{MANDITGESELLSCHAFTEN AUF AKTIEN

Begrlff:

Datenquel le /
Datennachweis Begr j. f f s inhal t/Anderungen im ze itab Iauf / Beg r i f f sbez iehungen

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
ab 1951

Begr
in den

werden.

iffsinha I t : KapiLalgesellschaften, die
festgelegten Rechtsformen geführtvom Aktiengesetz

1)

Aktiengesellschaften sind Handelsgesellschaften mit eigener
Rechtspersönlichkeit, die durch die Eintragung ins Handels-
register entstehen und bei denen die Gesellschafter mit
Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt
sind. Das Grundkapital besteht aus den Einlagen von minde-
stens fünf Gesellschaftern (Aktionären) . In AusnahmefäIlen
können sich die Anteile i-m Besitz einer Person befinden
(Einmanngesellschaft) . Es ist ein Mindesthaftungsfonds (Min-
destkapital) von 100 000 DM erforderlich. F\rr die Verbind-
lichkeiten haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsver-
mögen. Die Aktiengesellschaft ist gesetzL:-ch verpflichtet,
ihren Jahresabschluß zu veröffentlichen.

Kommanditgesellschaften auf Aktien sind Handelsgesellschaf-
ten mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch die Eintra-
grung ins Handelsregister entstehen. Sie stellen eine Zwi-
schenform zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften dar.
Dabei bestimmt mindestens ein Gesellschafter (Komplementär)
die Führr.rng des Unternehmens und haftet unbeschränkt, d.h.
persönlich, mit seinem gesamten Vermögen. Die Kommanditisten
(Kommandit-Aktionäre) haften nur mit ihrer Einlage, die
durch die Aktie verbrieft istund die dem Unternehmen al-s
Beteiligmngs- und l-inanzierungsmittel dient. Für die Kom-
plement.äre gilt das Recht der Personengesellschaft, für die
Kommanditisten aIs Aktionäre das Aktienrecht.

Zum Bestand am 31. Dezember rechnen die Gesellschaften, die
zu diesem Zeitpunkt in den Handelsregistern eingetragen
sind. Nicht dazu rechnen Gesellschaften, deren Nennkapital
nicht auf einen Betrag in deutscher Mark Iautet, sowie Ge-
sellschaften, die aufgelöst sind. Dazu rechnen aber Gesell-
schaften, die sich in einem Vergleichsverfahren befinden.

1) Zu ELnzelheiten siehe AktiengeseLz v. 6.9.1965
(acst. I S. 1089) und Anderungsgesetze.

2
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AKTIENGESELLSCHAFTEN, KOMMANDITGESELLSCHAFTEN AUF AKTIEN

Datenquel Ie /
Dätennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

Der Abgang zwischen dem 1. 1. und dem 31. 12. eines Jahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften mit ande-
ren Gesellschaften verschmelzen, in andere Rechtsformen um-
gewandelt \^/erden oder aufgelöst werden. Eine Gesellschaft
wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Hauptversammlung
(Eröffnung der Abwicklung) oder durch die Eröffnung eines
Konkursverfahrens. Die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens
wirkt sich nicht als Abgang aus.

Der Zugang zwischen dem 1. 1. und dem 31. 12. eines Jahres
beruht im wesentlichen daräuf, daß Gesellschaft.en gegrün-
det, aus ej-ner anderen Rechtsform in eine AG oder KGaA um-
gewandelt oder nach Auflösung fortgesetzt werden. Die Fort-
setzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten
FälIen möglich, solange noch nicht damj-t begonnen worden
i-st, das Vermögen auf die Aktionäre zu verteilen.

Afs Gesellschaft gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Dazu zäh1en auch rechtlich selb-
ständige Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar von
einem anderen Unternehmen abhängig sind (Tochtergesell-
schaft.en) , auch wenn solche Tochterqesellschaften zusanmen
mit dem sie beherrschenden Unternehmen einheitlich geleitet
werden (Konzerngesellschaften) .

Be g r i f f sb e z iehun ge n : Die Begriffe
Aktiengesellschaften. Kommanditgesellschaften auf Aktien
sowie Aktiengesel-l-schaften (Statistik der Konkurs- und
Vergleichsverfahren) sind weitgehend gleich abgegrenzt;
unter Aktiengesellschaften werden Gesellschaften nachge-
wiesen, deren Vermögen Gegenstand eines Konkurs- oder Ver-
gleichsverfahrens ist, jedoch im GegensaLz zur Statistik
der Kapitalgesellschaften auch solche Gesellschaften, die
bereits aufgelöst sind.

Die in der Stat.istik der Kapitalgesellschaften nachgewie-
senen Gesellschaften entsprechen - soweit cliese auch kör-perschaftsteuerpflichtig und nicht von der Zahlung der
Körperschaftsteuer befreit sind und von der unterschied-

3
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lichen Berücksichtigung der Kolonialgesellschaften abge-
sehen - mit Ausnahme der aufgelösten Gesellschaften - den
AktiengeseLl-schaften, KonünanditgeseTLschaften auf Aktien,
KoToniaTgeseffschaften, zu denen in der Körperschaft-
steuerstatistik Daten nachgewiesen werden.

Die Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf
Aktien zählen zu den Kapitalgesel-Lschaften (Statistik der
Kapitalgesellschaften) . Die Kapitalgesellschaften umfassen
außerdem noch die GeseLl-schaften mit beschränkter Haftung
(Statistj-k der Kapitalgesellschaften) .

Aktiengesellschaften und KommanditgesellschafLen auf Aktien
und Lrnternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft
bzw. KG auf Aktien (Arbeitsstättenzdhlung 1970) sind ähn-
Iich abgegrenzL:

Nur in der StaListik der KapitalgesellschafLen werden
A}<tiengesellschafLen (Kommanditgesellschaften auf Aktien )

erfaßt, dj-e zr^rar im Handelsregister eingetragen und nicht
aufgelöst sind. aber keine eigenen Beschäftigten haben
(ruhende oder l4antelgesellschaften). Nur in der Arbeits-
stättenzählung werden Unternehmen erfaßt, d.eren Eintragung
in das Handelsregister aIs Aktiengesellschaft. (fommandit-
gesellschaft auf Aktien) vorgesehen, aber noch nicht er-
folgt ist und die schon eigene Beschäft.igte haben, sowie
Aktiengesellschaften (Kommanditgesellschaften auf Aktien),
die schon aufgelöst sind, aber noch über eigene Beschäf-
tigte verfügen.

o

o
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ANTEIL DER ERWERBSTATI@N AM ARBEITSORT AN DEN
ER!{ERBSTATIGEN AM WOHNORT

Begrlff:

Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/eegriffsbeziehungenStatistik/
Gültigke itsze itraum

Volks- und Berufs-
zählung 197O

B e g r i f f s i n h a I t : VerhäItnis aus der Zahl der
Erwerbstätigen am Arbeitsort und der Zahl der Erwerbstätigen
am Wohnort.

Zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort rechnen Erwerbstätige, d,re
in der jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben. Er-
werbstätige am Wohnort sind Erwerbstätige, die in der Er-
fassungsgemeinde zur WohnbevöTkerung zählen.

Die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort wird ermitt.elt, indem
von den Erwerbstätigen am Wohnort dj-e Berufsauspendfer abge-
zogen und die Berufseinpendl-er aus anderen Gemeinden des fn-
lands hinzugezählt werden. Bei den Berufseinpendlern werden
jene Personen nicht erfaßt, die im Inland erwerbstätig sind,
aber im Ausland ihren Wohnsitz haben (sog. Grenzqänger). Zu
d.en Berufsauspendlern gehören jedochauch die Erwerbstätigen, die
im Ausland erwerbstätig sind, ihren Wohnsitz jedoch im Inland
haben.

Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort bzw.
Wohnort ist es also unerheblich, ob diese Erwerbstätigen in
der Erfassungsgemeinde auch zur WohnbevöIkerung zäh1en bzw.
auch zur Arbeit gehen.

Zu beachten ist jedoch, daß für Erwerbstätige mit häufig
wechselndem ArbeltsorL (2.B. Monteure, Fernfahrer, Vertreter
u. dgf.) sowie Landwirte als Arbeitsort ihr Wohnort gilt.
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ANTEIL DES AUFTRAGSEINGANGS AI"1 U}ISATZ

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbez lehungen

1. rndex des Auf-
tragseingangs
i-n der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Quotient aus Auftragsein-
gang und Umsatz des Berichtszeitraums, bezogen auf die
entsprechende Größe des Basiszeitraums.

1962 b:-s 1,916

2 Indizes des Auf-
tragseingangs
und des Umsatzes
für das Verar-
beitende Gewerbe

Als Auftragseingang gilt die Summe der Werte aller im Be-
richtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb akzeptierten
Aufträge von anderen Firmen und sonstigen Kunden laut Auf-
tragsbestätigung. Zu Einzelheiten siehe Index des Auftrags-
eingangs.ab 1911

Der Umsatz isL gleich der Summe der abgerechneten Erlöse
für Lieferungen von betrj-ebseigenen Erzeugnissen und Lei-
stungen ohne Umsatzsteuer. Zu Etnzelheiten siehe Index des
Umsatzes.

Die Angaben über den Anteil des Auftragseingangs am Umsatz
beziehen sich auf ausgewählte Wirtschaftszweige des Verar-
beitenden Gewerbes ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe.

o

o
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AUSGEI,T;iHLTE ZWEIGE DER GRUNDSToFF- UND PRoDUKTIoNSGÜTERINDUSTRIEN

Begrlff:

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Index des Auftrags-
bestands in der
Industrie
l9lO bLs 7976

B e g r i f f s i n h a I t : Teil_ der Industriehaupt-
gruppe Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien. der die
Industriegruppen bzw. -zweige
Industrie der Steine und Erd.en IB-Nr. 25

Stahl - und lVarmwalzwerke ,, T. a . 2l IO
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei " 2910
Ziehereien und Kaltwalzwerke " 3010
Papier und Pappe erzeugende Industrie " T.a. 55

in der Abgrenzung nach dem Syst.ematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe I9'l 1, umfaßt.

Nachgewiesen wird der Jndex des Auftragsbestands für ausge-
wählte Zweige der Grundstoff- und produktionsgüterj_ndu-
strien.

Handwerksunternehmen, die in den genannten Industriegruppen
bzw. -zweigen tätig si-nd, rechnen in der Regel nicht zu den
Grundstoff - und Produktionsgüterindustrien.

Anderun
einschl. 1972
einbezogen.

ge
ist

n im Zei tablauf: Bis
die Industrie der Steine und Erden nicht

2

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Die Begriffe aus-
gewährte zweLge der Grundstoff- und produktionsgüterindu-
strien und Grundstoff- wd produktionsgütergewerbe (rndex
des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe) sind
vergleichbar abgegrenzL. Unterschiede ergeben sich im we-sentlichen daraus, daß zu den ausgewählten Zweigen der
Grund.stoff- und Produktionsgüterindustrien rndustriezweige
nach dem systematischen Verzeichnis zum monatlichen rndu-
striebericht, zum Grundstoff- und produktionsgütergewerbe
dagegen Wirtschaftszweige nach der SypRO zusammengefaßt
werden. Nur zu den ausgewählten Zweigen der Grundstoff-
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AUSGEV'IiiHLTE ZWEIGE DER GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeltablauf /Begrif fsbezlehungen

und Produktionsgüterindustrien rechnen Herstellung und
Itlontage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau und Her-
stellurg von Stahlrohren. Nur zum Grundstoff- und Produk-
tionsgütergewerbe rechnen die Wirtschaftszweige Herstellung
von Schleifmitteln und Verarbeitung von Asbest und die
Hochofenwerke.

Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirtschaftshaupt-
gruppe tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen
in der Regel nicht zur Industrie.

Die Begriffe ausgewählte ZweLge der Grundstoff- und Produk-
tionsgüterj-ndustrien und Grwdstoff - und Produktionsgüter-
industrien (Index des Auftragseingangs in der Industrie)
sind unterschiedlich abgegrenzt. Zu den Grundstoff- und
ProduktionsgüLerj-ndustrien rechnen - neben den zu den aus-
gewählten Zwej-gen der Gmndstoff- und Produktionsgüterindu-
strien zusammengefaßten Industriezweigen - auch die Indu-
striez\^/eige NE-Metallhalbzeug:werke, chemische Industrie,
Kohlenwert.stoffindustrie (nur 1976) und Holzschliff und
ZeIIstoff erzeugende Industrie.

o

o
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AUSGEVI;{,HLTE ZWEIGE DER INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN
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Datenquelle/
Datennachwel s Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Index des Auftrags-
bestands in der
Industrie
I97O bj-s 1916

B e g r i f f s i n h a I t : TeiI der Industriehaupt-
gruppe Investitionsgüterindustrien, der die Industriegruppen
bzw. -zweige
Stahl- und. Leichtmetallbau IB-Nr. 31

Maschinenbau (ohne Herstellung
von Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräten und -einrich-
tungen, einschl. Herstellung
von Lokomotiven) " 32

Straßenfahrzeugbau (nur Nutz-
fahrzeuge; Liefer- und Last-
kraftwagen über 12 t n:,Lässiges
Gesamtgewicht, Kommunalfahrzeuge,
Omnibusse und Obusse) ', T. a. 3313

Schiffbau " 34

Elektrotechnische Industrie (nur
Investitionsgüter : Starkstrom-
technische Investitionsgüter,
nachrichten- und informations-
technische Investitionsgüter) " T.a. 36

Feinmechanische und optische Indu-
strie (ohne Uhrenindustrie) ,, 3-\10-3760

in der Abgrenzung nach denr systematischen verzeichnis zum
monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1971, umfaßt.

Nachgewiesen wird der rndex des Auftragsbestands für aus-gewählte Zweige der fnvestitionsgüterindustrj_en.

Handwerksunternehmen, die in den genannten rndustriegruppen
bzw- -zweigen t.ätig sind. rechnen in der Reger nicht zu den
lnve stition sgüter industrien .

-2-
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Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1972 ist die feinmechanische und optische Indu-
strie nicht einbezogen.

Be g r i f f s b e z ie hun g e n : Die Begriffe aus-
gewählte Zweige der Investitionsgüterindustrien und Investi-
tionsgüter produzierendes Gewerbe (Index des Auftragsbe-
stands für das Verarbeitende Gewerbe) sind vergleichbar
abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen dar-
aus, daß zu den ausgewählten Zweigen der Investitionsgüter-
industrien Industriezweige nach dem Systematischen Ver-
zeichnj-s zum monatlichen Industriebericht, zt)m Investitions-
güter produzierenden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach
der SYPRO zusammengefaßt werden. Nur zu den ausgewählten
Zweigen der Investitionsgüterindustrien rechnet im wesent-
Iichen die fnstallation von Heizu.ngs-, l,üftungs-, Klima-
und. gesundheitstechnischen Anlagen; nur zum Investitions-
güter produzj-erenden Gev/erbe rechnet im wesentlichen die
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen
Geräten und Einricht,ungen.

Ferner zählen zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen, dj-e in dieser Wirtschaftshaupt-
gruppe täti"g sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der
Regel nicht zur Industrie.

Die Begriffe ausgewählte Zweige der Investitionsgüterindu-
strien und Inyestitionsgüterindustrien (Index des Auftrags-
eingangs in der lndustrie) sind unterschi-edlich abgegrenzt.
Zu den Investitionsgüterj-ndustrj-en rechnen - neben den zu
den ausgewählten Zweigen der Investitionsgüterindustrien
zusammengefaßten Industriezweigen - auch die Industrie-
zweige Stahlverformung, Eisen-, Blech- und l4etallwarenin-
dustrie, Herstellunq von Büromaschinen, Datenverarbej-tungs-
geräten und -einr:ichtunqen, HersLellung von Personenkraft-
wagen, Kleinomnibussen, Kombinationskraftwagen, Krafträdern,
Karosserien, Aufbauten, Anhängern und Fahrrädern sov/ie Her-
stellung von Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten.

o

o
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Index des Auftrags-
bestands in der
Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der aus-
gewählte Industriegruppen und -zweige aus den

Grundstof f - und Produktionsgüterindustrien,
Investitionsgüterindustrien und

Verbrauchsgüte rindu str ien
in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe 791 1, umfaßt.
Im einzelnen rechnen dazu die Industriegruppen bzv/. -zweige

t97O bLs 1916

Industrie der Steine und Erd.en
Stahl- und lrlarmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Stahl- und Leichtmetallbau
Maschinenbau (ohne Herstellung von
Büromaschinen, Geräten und Einrich-
tungen für die automatj-sche Daten-
verarbeitung)

Straßenfahrzeugbau (nur Nutzfahr-
zeuge) (Liefer- und Lastkraftwagen
über 12 t zulässiges Gesamtgewich!,
Kommunalfahrzeuge, Omnibusse und
Obusse)

Schiffbau
Elektrotechnische Industrie (nur In-
vestitionsgüter) (ohne Herstellung
von Büromaschinen, GeräLen und Ein-
richtungen für die automatische
Datenverarbe itung )

Feinmechanische und optische
Industri-e (ohne Uhrenindustri-e)

Papier und Pappe erzeugende In-
dustrie

Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

IB-Nr.25
" T.a. 2110
" 2gt0
" 3010
" 31

il 32

il T.a. 33 13
34I

T.a. 36

31 LO-3760

I

n

il
tl

T. a. 55
6250
63
64

2
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Nachgewiesen wird der Index des Auftragsbestands für ausge-
wählte ZweLge der Verarbeitenden Industrie.

HandwerksunLernehmen. die in diesen Industriegruppen bzw.
-zweigen tätig sind, rechnen in der Regel nicht zur Indu-
strie.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1972 waren die Industrie der SLeine und Erden
sowie die feinmechanische und optische Industrie nicht
einbezogen.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Die Begriffe aus-
gewählte ZweLge der Verarbeitenden Industrie und Verar.bej-
tende Industrie (ahne Nahrungs- und GenußmitteLindustrien)
(Index des Auftragseingangs in der Industrie) sind unter-
schiedlich a-bgegrenzt. Die Verarbeitende fndustrie (ohne
Nahrungs- und Genußmittelindustrien) umfaßt neben den zu
den ausgewählten Zweigen der Verarbeitenden Industrie rech-
nenden Industriezweigen auch die Industriezweige NE-MetaIl--
halbzeugwerke, Stahlverformung, Herstellung von personen-
kraftwagen, Kleinounjlcussen, Kombinationskraftwagen, Kraft-
rädern, Karosseri-en. Aufbauten, Anhängern und Fahrrädern,
Herstellung vcn Rundfunk-, Fernseh-. und Phonogeräten,
Ei-sen-, Blech- und Irletallwarenindustrie, chemische Industrie
einschl. Kohlenwertstoffindustrie, Herstellung von Büro-
maschinen, Datenverarbej-t-ungsgeräten und -einrichtungen,
feinkeramische Industrie, Glasindustrie, Holzmöbel- und
PolstermöbelindustrLe, Holzschliff und ZeIlstoff erzeugende
Industrie, papier- und pappeverarbeitende Industrie, kunst-
stoffverarbeitende Industrie und Iedererzeugende Industrie.

Die ausgewählten Zweiqe der Verarbeitenden Industrie und
das Verarbeitende Gewerbe (Index des Auftragsbestands für
das Verarbeiteride Gewerbe) sind vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zu
den ausgewählten Zweigen der Verarbeitend.en Industrie Indu-
striezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monat-
Iichen Industriebericht zusammengefaßt werden, zum Verar-

3
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bei-tenden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SypRO.
Nur zu den ausgewählten Zwelgen der verarbeitenden rndustrie
rechnen im wesentlichen Herstellung und Montage von Fertig-
teilbauten aus Beton im Hochbau und Installation von Hei-
zungs-, Lüftungs-, KIima- und gesundheitstechnischen Anlagen.
Nur zum Verarbeitenden Gewerbe rechnen im wesentlichen die
Wirtschaftszweige Herstellung von Schleifmitteln und Verar-
bej-tung von Asbest sowie steinbildhauerei und steinmetzerei,
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen
Geräten und Einrichtungen, Maßschneiderei, Maßanfertigung
von Beklei-dung und von Schuhen und lvlatrar-zenpolsLerei.

I'erner rechnen zum Verarbeitenden Gewerbe auch Handwerks-
unternehmen, die in diesem Wirtschaftsbereich tätj_g sind;
dagegen rechnen solche Unternehmen in der Regel nicht zur
Industrie.
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Index des Auftrags-
bestands in der
Industrie
1970 bLs 1976

B e g r i f f s i n h a I t : TeiI der Industriehaupt-
gruppe Verbrauchsgüterindustrien, der die Industriegruppen
bzw. -zweige
Schuhindustri-e IB-Nr . 6250
Textilindustrie " 63

Bekleidungsindustrie " 64

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnj-s zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1,97 1, umfaßt.

Nachgewiesen wird der Index des Auftragsbestands für aus-
gewählte Zwej-ge der Verbrauchsgüterindustrien.

Handwerksunternehmen, die in den g:enannten Industriegruppen
bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der Regel nicht zu den
Verbrauch sgüter indu sLr ien .

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Begriffe aus-
gewähIte Zweige der Verbrauchsgüterindust.rien und Ver-
brauchsgüter produzierendes Gewerbe (Index des Auftrags-
bestands für das Verarbeitende Gewerbe) sind vergleichbar
abgegrenzt. Unterschj-ede ergeben sich im wesentlichen d.ar-
aus, daß zu den ausgewählten Zweigen der Verbrauchsgüter-
industrien Industriezweige nach dem Systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht , ztrm Verbrauchs-
güter prod.uzierenden Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach
der SYPRO zusanmengefaßt werden. Nur zum Verbrauchsgüter
produzlerenden Gewerbe rechnen im wesentl_ichen Maßanferti-
gung von Schuhen und Bekleidung und Maßschneiderei.

Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirtschaftshaupt-
gruppe tät.ig sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der
Regel nicht zur Industrie.

2
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Die Begriffe ausgewählte Zweige der Verbrauchsgüterindu-
strien und yerbrauchsgüterindustrien (lndex des Auftrags-
eingangs in der Industrie) sind unterschiedlich abgegrenzt.
Zu den VerbrauchsgüterindusLrien zähl-en - neben den zu den
ausgewährten z\^/eigen der verbrauchsgüterindustrien zusam-
mengefaßten Industriezweigen - auch die Industriezweige
feinkeramische Industrie, Glasindustrie, HoIzmöbel- und
Polstermöbelindustri-e, papier- und pappeverarbeitende Indu-
strie, kunststoffverarbeitende Industrie und ledererzeu-
gende Industrie.

o
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Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Aegrif f sbeziehungen

1 Viertel j ährI iche
Schuldenstatistik
01 .ot .7 4

2. Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Verpflichtungen des Bundes
und der Länder, die irn Zuge der Währungsreform entstanden
sind sowie Deckungsforderungen an den LastenausgTeichsfonds
für Entschädigungsansprüche aus der Aufwertung von Sparein-
lagen.

Zu den Verpflichtungen des Bundes und der Länder rechnen die
Ausgleichsforderungen und die AJclösungs- und Entschädigungs-
schulden des Bundes, der Deutschen Bundesbahn und der Deu
Bundespost. Ausgleichsforderungen sind Schuldbuchforderungen
der GeId-, Iftedit- und Versicherungsinstitute und der Bau-
sparkassen, die nach der Währungsreform aIs Deckung für das
zur Versorgung der Bevölkerun9, der Wirtschaft und der öffent-
lichen Hand ausgegebene GeId entstanden sind. Die Ablösungs-
und Entschädigungsschulden des Bundes, der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Bundesglst sind Entschädigungsver-
pflichtungen für Kapitalanspr:üche gegen das Deutsche Reich,
die Reichsbahn und das Land Preußen gemäß dem Altsparer-
gesetz in der Fassung vorn 1.4.1959 (BGBI. I S. 169) und
14.7.1953 (BGBI. I S. 495) sowie dem Allgemeinen Kriegsfolge-
gesetz vom 5 "\f "1951 (BGBI. I S. 1.1 47) .

Zu den Deckungsforderungen an den Lastenausgleichsfond.s
rechnen u.a. die Forderungen der Geldinstitute und der Bundes-
post zur Deckung der Entschädigungsansprüche der Vertriebenen
für Sparg:uthaben bei Kreditinstituten und bei der Post-
sparkasse iirres Heimatlandes.
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Datennachweis Begrj.ff sinhalt/Anderungen im Zeltablauf /Begrif f sbezlehungen

l. alle unter 1

genannten
Statistiken

B e g r r f f s j- n h a l. L : Personen, die nicht die
deutsche Staatsangehörigkert besitzen und im Bur-rdesge-

biet nicht nur vorübergehend anwesend st-nd.

Hierzu rechnen alle Personen, die nic)-rl !,.-utsche und auch
nicht den Personen mit deutscher Staatsanqehörrgkeit
(ert. 116 Abs. 1Gr:undgesetz) gler-chgestellt sind. Im
einzelnen zählen dazu Personen mit nur fremder St-aatsan-
gehÖrigkeit, die fnhaber des Nansen-Passes und die Perso-
nen mit ungeklärter Staa[.sangehörrgkeit.

Die in der Bundesrepublik Deutschland anwesenden nicht-
deutschen F1üchtlrnge, die den SLatus eines hermatlosen
Ausländers oder ausländischen Flüchtlings besitzen,
zählen auch zu den Ausländern.

Personen, die neben der deutschen eine weitere Staatsan-
gehörigkeit angeben, rechnen nj-cht zu den Ausländern.

1 1 Volks- und
BerufszähIung
197|..r.

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erfaßt werden die
Angehörigen der im Bundesgebiet stationierten ausl-ändi-
schen Streitkräfte, die im Bundesgebiet tätiqen I"ü-tg1ie-
der der ausländischen diplomatischen und konsularischen
Vertretungen, das den ausländischen Trtrppen unterstellte
zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten
und die Familienangehörigen dieser personenkreise.

A1le Personen, die in den von ausländischen Streitkräften
in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht sind oder
in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen
ausländischer Streitkräfte leben und die weder Deutsche
sind noch die Staatsangehörigkeit der betreffenden auslän-
dischen Macht haben, werden dagegen erfaßt. und zu den
AuslänCern gerechnet.

Das gleiche gilt für Personen ausländischer Staatsange-
hörigkeit, die in den Gebäuden und Wohnungen der auslän-
dischen diplomatischen und konsul-arischen Vertretungen

2
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oder der ausländischen Angehörigen dieser Vertretungen
wohnen und nicht- im Besitz von Ausweisen des Auswärtigen
Amtes oder der Staats- und Senatskanzleien der
Länder sind.

1 .2 Arbeitsstät-
tenzäh)-ung
197U^

B e g r i f f s i n tr a I t- : Nicht erfaßt werden Per-
sonen, die bei Vertretungen fremder Staaten oder bei
Dienst-steIlen der Stationierungsstreitkräfte usw. be-
schäftrgt sind.

1.3 Ausländer-
statistik
ab L974

B e g r i f f s i n h a I t : Die Mrtglieder der Sta-
tionierungsstreitkräfte sowie der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertret.ungen in der Bundes-
republik Deut-schland unterliegen mit ihren Familienange-
hörigen nrcht den Bestimmungen des Ausländergesetzes und
werden somit staListisch nicht erfaßt. 1)

Nicht einbezogen sind ferner die Ausländer im Alter von
unter 16 Jahren in Hamburg sowie alle Ausländer in
München.

Ausländer, die zum jeweil-igerr Erhebungsstichtag zwar bei
der örtlichen Ausländerbehörde bereits registriert, von
dieser aber noctr nj-cht dem Ausländerzentralreg_ister zur
Aufnahme in dj.e Hauptdatei gemeldet worden sind, fehlen
im Nachweis. Unrqekehrt dürfte der Bestand um Personen
überhöht sei-ri, dj.e am Auszählungssti-chtag das Bundes-
gebi.et wieder verl-assen haben oder verstorben sind.

1.4 Studenten-
statlstik

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewlesen werden aus-
Iändische ^Studenten und Studienanfänger.

ab Sommer-
semester 1967

1) Zu Einzelheiten siehe AusIändergesetz vom 28.4.7965
(BGBI. I S. 353) und Anderungsgesetze.

3
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2.1 Statlstik der
Beherbergung im
Reiseverkehr

B e g r L f f s i n h a 1 t : personen, die ihren stän-
digen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
einschl. Berlin (west), der Deutschen Demokratischen
Republik und Berlin (Ost) haben, ohne Rücksicht auf ihre
Staatsangehörigke it .

ab 1981

2.2 SLattstik des
Fremdenverkehrs
i-n Beherber-
gungsstätten

Als ständiger Wohnsitz gilt der überwiegende Aufenthalts-
orL. Beispielsweise gelten daher Angehörige der im Bundes-
gebiet stationierten ausländischen Streitkräfte in ihrer
Eigenschaft aIs Gäste von Beherbergungsstät.ten nicht als
Ausländer, sonderü aLs InLänder.1960 bis 1980

o

o
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Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab t967

B e g r i f f s i n h a 1 t : personen, die Schulen der
arlgemeinen Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland be-
suchen und nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Zu den Schulen der allgemeinen Ausbilriung rechnen Grund-
und Hauptschulen, Schulen für Behinderte, Realschulen,
Gymnasien und Gesamtschulen- o

o

n
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1

2

Vier tel j ähr1 iche
Schuldenstatistik
ol .o7 .t 4

Jähr1 iche
Schuldenstatistik
o1 .o1 .53

B e g r i f f s j- n h a 1 t : Als Auslandsschulden werden
Schulden nachgewiesen, die gegenüber Gläubigern außerhalb
des Währungsgebietes entstanden sj-nd. Dazu rechnen auch die
Darlehen, die bei internationalen Einrichtungen aufgenommen
werden.

Bei den Auslandsschulden wird zwischen Vorkriegs- und Nach-
kriegsschulden unterschieden. Vorkriegsschulden sind bis
zum 7.5.1945 entstandene AusLandsschulden. Dazu rechnen
auch die Anteile an im Ausland aufgenommenen Sammelanleihen
sowie die Entschädigungen für Auslandsbonds 1 ) und fundierte
Zinsrückstände. Der Inlandsumlauf an Auslandsbonds wird hier
mit nachgewiesen, da die Gebietskörperschaften nicht in der
Lage sind, eine entsprechende Trennung vorzunehmen.

Nachkriegsschulden sind alle seit dem 1.5. 1945 aufge-
nommenen Auslandsschulden.

Anderungen im Zei tablauf: Ab1970
sind die Treasury Notes, die vom Bund zur vorläufigen Ab-
deckung von Einzahlungsverpflichtungen für den fnternationa-
len trvährungsfonds und die weltbank hinterregt werden, nicht
mehr in den Auslandsschulden des Bundes enthal-ten.

Die - in der Regel - auf fremde Wätrrung lautenden Auslands-
schulden werden zu festen V,Iährungs- bzw. Valutaparitäten um-
gerechnet.

t) Zu näheren Einzelheiten vgl. cesetz zur näheren Regelung
der Entschädigungsansprüche für Auslandsbonds (Ausfanddcons-
Entschädlgungsqesetz)v. 10.3.1960 (BGBI. I S. 1.17).



stand: 30.o5.79 Blatt-llr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatal-og -

DFK - Nr

GBK .
367

Eegrl ff :

AUSSEREUROPÄISCHE iliNDER

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itab I auf /Be gr i f f sbe z iehr:ngen

Statistik der
aus 1ändi s chen
Arbeitnehmer

Begriffsinhalt
Eu-ropas.

Zu Europa rechnen:

AlIe Länder außerhalb

01.01.59 -
al aa a-)!.LZ.lZ

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Finnland
Frank rei ch
Griecheniand
Großkrritannien und Nordirland
I rland
I s land
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Runänien
S chweden
Schweiz
Sowjetunion
Spanien
Tsche chos lowakei
Türkei
UngaITl
Sonstiqes Europa

n
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Gebäude- und
WohnungszähIung

1 968

Begri-ffsinhalt
stattung und Beheizung sind

- Bäder:

Grundmerkmale der Aus-

AIs Bad gilt sowohl ein Badezirnmer als auch ein Dusch_
raum.
Zum Badezimmer gehört eine Wanne (auch Sitzbadewanne)
und eine Anlage zur Warmwasserbereltung oder -entnahme
Zum Duschraum gehört mindestens eine Brause mit Boden_
wanne. Im Badezimmer bzw. Duschraum selbst" muß eine
AbfIußmöglichkeit für das Wasser vorharrden sein.

- Toil-etten:
Hierzu rechnen Toilett.en mit od.er ohne Wasserspülung.
AIs WC gelt.en nur Toiletten mit WasserspüIung, d.h.Toiletten, die über SpüIkästen und DruckspüIer an ein
Wassernetz angeschlcssen slnd. Das lVC l<ann innerhalb
der Wohnung, außerhalb der Wohnung, aber innerhalb
des Gebäudes oder außerhalb des Gebäudes liegen.

- Einzel- oder Mehrraumofenheizung:
Einzelöfen beheizen jeweils nur den Raum in dem sie
stehen. Ein Mehrraumofen ist ein zwischen den Räumen
elngebaut.er Ofen, der mehrere Räume gleichzeit.ig (auch
durch Luft.kanäIe) heizt. Bei d.en Einzel- und Mehrraum_
ofenheizungen wird danach unterschieden, mit welchem
Brennmaterial die öfen betrieben werden (öI, Gas,
Strom bzw. Kohl_e, HoLz, Torf u.ä.).
Etagenhei zung I

Etagenheizung liegt vor, wenn die Räume der Etagen-
wohneinheit von einer einzigen, nur für die betroffene
Einheit bestimmten Heizquelle über ei_n Röhrensystem be-
heizt werden.

Fernheizung:
Bei Fernheizungen werden mehrere Gebäude von einer
zentralen Heizquelle aus beheizt"

2



Stand: 27.C-5.80 Blatt-ltr.: 2

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskataloo -
8egri ff:

AUSSTATTUNG/BEHEIZUNG (DER WOHNUNG)

DFK-ll r. :

GBK-Nr.(n):

Statistik/
Gü I ti- gkei t sze i t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

Zentralheizung:
Bei einer Zentralheizung werden die Räume einer Wohn-
einheit über ein Röhrensystem von einer zentralen
Heizquelle geheizt, die außerhalb der Einheit, in der
Regel aber innerhalb des Gebäudes (meistens im xeILer)
liegt.

Sammelhei zung i

Zu den Sammelheizungen rechnen Etager, Zentral- und
Fernheizungen.



Stand: O1.17.84

o

o

Blatt-Nr. : 7

Statistisches Infornationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

AUSSTEIGER

Datenguel lel
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Statistik des gewerb-
l-ichen Luftverkehrs
auf ausgewählten
F1ugp1ätzen
ab 1972

Begr if f s i nha I t : f''Iuggäste, dieam,Strecken_
zieTflugpfatz das betreffende Luftfahrzeug verrassen.



o

o



Stand: L7 . 12. 84 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

BAUHAUPTGEWERBE

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

I .1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgev/erbe
(einschl. Fer-
tigte ilbau )

Begriffsinhalt
Wirtschaftsgruppen
Hoch- und Tiefbau
Spezialbau
Stukkateurgewerbe, Gipserei,
Verputzerei

Zimmerei, Dachdeckerei

Wirtschaftsbereich, der die

SYPRO-Nr. 72
ll --IJ

ab 1967 I 74

75

L9'19 , umf aßt.
T .2 Statistik ülcer

den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fqr-
tigte ilbau )

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe

Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaft.szweige:
Hoch- und Tiefbau (ohne ausge-
prägten Schwerpunkt)

Hochbau (ohne Fertigteilbau)
Herstellung von Fertigteilbau-
ten aus Beton im Hochbau

Montage von Fertigteilbauten
aus Beton im Hochbau

[Ierstellung von Fertigteilbau-
ten aus HoIz im Hochbau

Montage von Fertigteilbauten
aus HoIz i-m Hochbau

Erdbewegungsarbeiten, Landes-
kulturbau

Wasser- und Wasserspezialbau
Straßenbau
Brunnenbau, nichtJrergbaul iche
Tiefbohrung

Bergbauliche Tiefbohrung, Auf-
schließung, Schachtbau (ohne
Erdölbohrung)

Tiefbau, ä.fl.9.
Gerüstbau
Fassadenreinigung
Schornsteln-, Feuerungs- und
Industrieofenbau

Gebäud.etrocknung
Abdichtung gegen lVasser, Feuch-
tigkeit

SYPRO-Nr. 721O

ab I97l I 1220

1I 3 Index der Netto-
produktion für
das Produzie-
rende Gewerbe

723r

It 7233

il 7235

Fertig-
teilbau

ab 1970

I .4 Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe

1 237

il

il

tl

7241
7242
7243

ab L91l
lr 7244 Tief-

bau1.5 Index des Auf-
tragsbestand.s
für das Bart-
hauptgewerbe

il 1245
1249
1251
l25s

I

l30L
1302

il

ab 1977

73 03
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Stand: 17 . t2. 84 Blatt-Nr,: 2

Statistlsches Informationssystetr des Bundes

- Defj-nrtronskatalog -
Begriff:

BAUHAUPTGEWERBE

Datenguel Ie /
Da tennachere i s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

Abdämmung gegen KäIte, Wärme,
Schall, Erschütterung

Abbruch-, Spreng- und Ent-
trümmerungsgewerbe

Stukkateurgewerbe, Gipserei,
Verputzerei

Zimmerei, Ingenieurholzbau
Dachdeckerei

SYPRO-Nr. 13O4

il 7305

I 400
75 10
7550

It

II

Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen
zum Bauhauptgewerbe, auch der Index des Auftragseingangs,
der Index des Auftragsbestands sowie der Produktionsindex
für das Bauhauptgewerbe ab Basis 1980 gegliedert in lndizes
für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile.

Das Bauhauptgewerbe wird Ln Hochbau und Tiefbau unterglie-
dert.

Zur Herstellung und Montage von Fertigteilbauten rechnet
vor allem der Bau von Fertighäusern. Ein Fertigteilbau ist
ein Bauwerk, das aus vorgefertigten Bauteilen zusammengefügt
ist oder von dem Teile der Konstr:uktion, die nach Art und
Zahf bedeuLend sind, aus Fertigteilen bestehen. Fertigteile
in di-esem Sinne sind tragende oder nichttragende,mit An-
schlußmitLeIn versehene Bauteile, die nicht an der Einbau-
stelle hergestellt sind. Sie müssen mit Hilfe ihrer An-
schlußmittel und ohne weil-ere Bearbeitung zum Bauwerk zusam-
mengefügt oder mit örtlich (am Bau) hergestellten Bauteilen
fest verbunden werden können. In d.er Statistik gilt ein Bau-
werk al.s Fertigteilbau, \^/enn geschoßhohe oder raumbreite
Fertigtelle, z.B. großformatige Wandtafeln, für Außen- oder
Innenwände verwendet werden.

Zum Wirtschaftszweig Wasser- und Wasserspezialbau rechnet
die Ausführung rzr:n KanäIen, Schleusen, Häfen, Deichen, TaI-
sperren, B€- und Entwässerungs- sowie Kläranlagen.

Zum Wirtschaftszweig Straßenbau rechnet die Ausführung von
Straßen, V'Iegen (2.B. Vorbereitung des Planums, Herstellung
des Unterbaus, Steinsetzerei, Pflasterei, Bau bituminöser

3
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Stand: 17 . 12. g4

o

o

Blatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

BAUHAUPTGEWERBE

Datenquelle/
Da tennachwe i s Begr if f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf / Begrif f sbez iehungen

) 1 Index des
Auftrags-
eingangs für
das Bauhaupt-
gewerbe

L97l bls 1916

.2 Index des
Auftrags-
bestands für
das Bauhaupt-
gewerbe

1971 bis 1976

Befestigungen, Zementbetonstraßenbau) einschl. der straßen-
ausstattung (2.8. Fahrbahnmarkierungen, Anbringen von Leit-
planken, Vergießen von Fugen, Felshangsicherung) .

Zur wirtschaft.sgruppe Tiefbau, ä.D.9. zährt die Ausführung
anderweitig nicht genannter Tiefbauarbeiten, z.B. Brücken-
und Tunnelbau, Eisenbahnoberbau, Kabel- und Rohrlegerei,
der Bau von Wasserversorg:ungsanlagen, Sportanlagen und
FIugpIät.zen.

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Zur Abgrenzung
gegenüber dern Bauhauptgewerbe j-n den unter 2. genannt.en
rndizes des Auftragsei-ngangs und Auftragsbestands für das
Bauhauptgewerbe siehe dorL.

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaft.sbereich, der den
Hoch- und Tiefbau, den Spezialbau, das Stukkateurgewerbe,
die Gipserei und Verputzerei sowie die Zimmerej_ und Dach-
deckerei umfaßt.

Nachgewiesen werden der Ind.ex des
Indek des Auftragsbestands.

Auftragseingangs und der

Das Bauhauptgewerbe wird in Hochbau und Tiefbau untergrie-
dert. Nicht enthal-ten ist der Fertigteilbau.

B e g r i f f sb e z Le h u rr g e n : ImGegensatz zum
Bauhauptgewerbe in den unter 1-. genannten statistiken rech-
nen zum Bauhauptgewerbe in den unter 2. genannten rndizes
des Auftragseingangs und des Auftragsbestands für das Bau-
hauptgewerbe nicht die Herstellung und Montage von Fertig-teilbauten aus Beton und aus Horz im Hochbau (Hersterrung
und Montage von Fertighäusern us\^i. ) , die bergbauliche Tief-
bohrung, Aufschließung und. der schachtbau (ohne Erdörboh-
rung) , der Gerüstbau, die Fassadenreinigung und die Gebäu_
detrocknung.
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Stand: 14. 12. 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -
Begriff:

BAU]NDUSTRIE

Datenquel Ie /
Datennachwe 1 s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf / Begrl f f sbez iehungen

Statistik der
Effektenkurse
ab 1966

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich. welcher
dem Bauhauptgewerbe (in der Abgrenzung nach der Systematik
der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1971) entspricht, soweit
dort Unternehrnen in Form von Aktiengesellschaften tätig
sind -

Zum Bauhauptgewerbe rechnen der Hoch- und Tiefbau, der
Spezialbau, das Stukkateurgewerbe, die Gipserei und Ver-
putzerei und die Zimmerei und Dachdeckerei.

Nachgewiesen wird der fndex der Aktienkurse fur ausgewählte
Alctiengesellschaften in diesem Wirtschaftsbereich.

o

o



stand: 09.11.83 Blatt-Nr. : 1

Statrstrsches fnfcrmationssystem des ilundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

BAULE I ST{,-INGEN

Da tenquel Iel
Datennachweis Begr i f f s rrrha.]. t/Ander:ungen im Ze i tablau f /Begrr f f sbez iehungen

Statist"ik der
Baupreise
ab 1958

Begri.f f sinhait: Bauarbeiten jederA.rt
mit oder ohne Lieferung -/on Stoffen oder Bauteilen.

Die Lieferung oder I\4ontage maschineller Einricht.uitgen
sind keine Bauleistungen. Die Gliederung der Baulei-
stungen entspricht der VOB.

o

o



Stand: 09.11.83 Blatt-Nr.: I

Statj.stisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff

BAULEISTL]NGEN A.I4 BAUWERK

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif f s inhal t,/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Baupreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der
Baukonstruktionen, Installationen, betriebstechnischen
Anlagen, betrieblichen Einbauten und der besonderen
Bauausf ührrrrn.rr. ')

t) Zu Einzelheiten siehe DIN 276, BI. 2

o

o



Stand: 17. t2. 84 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistj.sches Informationssystem des Bundes

- Defj-nrtionskatalog -
Begriff:

BAUMASCH]NEN

Da tenquel Iel
Datennachwel.s Begr j.f f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Index der Brutto-
produktion für
fnvestitions- und
Verbrauchsgüter

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Güter (Güter-
arten) aus der Güterklasse
Baumaschinen Güterklasse 3236
des systematischen Güt.erverzeichnisses für produkt.ions-
statistiken, die zu den Investitionsgütern zählen.

ab 1970

Ars rnvesti-tionsgüter gerten Güter, die von der ,,rndustrie,'
hergestellt werden, ars technisch fertig (investitionsrei-f)
angesehen werden und die überwiegend von unternehmen oder
vom Staat aIs Anlagegüt.er gekauft werden.

Dazu rechnen arle Güterarten aus der Güterklasse Baumaschi-
nen mit Ausnahme der dazugehörigen Zubehör-, Einzel_ undErsatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:
Baumaschinen für Hoch- und Tiefbau, Hydrauli-kbagger, stra-
ßenmaschinen, Radrager in Grundausrüstung, Anbaugeräte für
Rad- und Raupenrager, praniermaschinen und Raupenschlepperfür den Erdbau.



Stand: L2.03.1982
S latt-Nr. : 1

Statistlsches Informati_onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0Fl(-llr.:Eegri ff:

BAUMASSNAHMEN

GBK4r.(n)
1009

Statistik/
Gü Itigke it sze i t-raum Beqriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehunge

1 Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgabeart mit den Aus_
gaben für folgende, im einzernen aufgeführte Baumaßnah-
men:

2. Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

Erweiteru.gs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. der mitdiesen Maßnahmen in sachrichem und baulichem Zusammenhang
stehenden Tiefbauten und Anlagen (Versorgungs_ und Hei_zungsanlagen, schutzeinrichtungen, Entwässerungsanragen),
Abbruchs- und Aufschließungskost.en, Ti_efbaumaßnahmen(2.8. Straßen, Wasserstraßen, Brücken, Hafenanlagen,
KanäIe, Spo'rtpläLze, Freibäder), Betriebsanlagen undsonstige technische Anlagen, Baunebenkosten, dauerhafte
Einbauten und Ausstattungen (2.8. Zentralheizungen,
elektrische Anlagen, öfen) , Aufwendungen für planung,
Entwurf, Bauleitung.

3 Viertel j ahres-
statistik der
Finanzwirtschaft.
ab I9l4

o

o



stand: 17. L2. 84 BIatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Infonnationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

BAUSTOFF-, KERAMIK- UND GLASMASCHINEN

Datenguelle/
Datennachweis Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

Index d,er Brutto- B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Güter (Güter-
arten)aus der Güterklasse
Baustoff-, Keramik- und Güterklasse 3237

Glasmaschinen
des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statj-stiken, die zu den Investitionsgütern zählen.

duktion für
Investitions- und
Verbrauchsgtiter
ab 197 0

Als Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
hergestellt werden, als technisch fertig (investitj-onsreif)
angesehen werden und die ücerwiegend von Unternehmen oder
vom Staat aIs AnlageEüter gekauft werden-

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Baustoff-,
Keramik- und Glasmaschinen miL Ausnahme der dazugehörigen
Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:
Maschinen und Einrj-chtungen zur Herstellung von Bindemit-
teln und Zuschlagstoffen, Zerkleinerungs- und Siebmaschi-
nen für andere Bereiche des Baustoff-, Keramik- und Gl_as-
gewerbes, Maschinen zur Herstellung zement-, kalk-, gips-
und asphaltgebundener Bauelemente, Keramikmaschinen und
Glasmaschinen.



Stand: 14. 12. 84 BIatt-Nr.: 1

Statj.strsches Informationssysten des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

BAUTEN FÜR BUNDESBAHN UND BUNDESPOST

Da tenquel Ie /
Datennachwe is Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

1. I4onatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 191t

B e g r i f f s i n h a I t : Hoch- bzw. Tiefbauten im

AufLrag der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundes-
post.

Zum Hochbau im Auftrag von Bundesbahn und BundesPost gehören
z.B. Bahnhöfe, Post- und Fernmeldeämter, Ausbesserungswerke,
Verwaltungsgebäude von Bundesbahn und Bundespost.

') Statistil< über
Auftragsbestand
im Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)

Zum Tiefbau im Auftrag von Bundesbahn und Bundespost. zählen
z.B. Gleisanlagen mit ihrem Unterbau, Tunnel- und Elsen-
bahnbrückenbauten. Fernsprech-, Telegrafen- und technische
Funkbetrieb sbauten .

ab 197 L

Zu den hier erfaßten Bauten rechnen nicht der Wohnungsbau
und der Straßenbau im Auftrag der Bundesbahn und Bundespost

3 Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe

Nachgewiesen werden der Index des Auftragseingangs und der
Index des Auftragsbestands für Bauten im Auftrag der Deut-
schen Bundesbahn und Deutschen Bundespost.

t91l brs 1916

4 Ind.ex des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
l91l bLs L9l6

Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe

6

ab I9l7
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o



Stand: 14. 12. 84 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches InformationssysteEo des Bundes

- Definrtionskatalog -

BAUTEN FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRAGGEBER UND oRGANISATIoNEN oHNE ERWERBSZWECK

Begriff:

Da tengue I Ie /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

T Monatsbericht
ei-nschl . Auf -
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigte ilbau)
ab I97t

Statistik ülrer
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab t9'7 L

3 Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
1971 bis 1976

4. Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Hoch- bzw. Tiefbauten im
Auftrag von Bund, Ländern und Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden, von Trägern der Sozialversicherung sowie
von Organisat.ionen ohne Erwerbszweck.

Zum Hochbau im Auftrag von Gebietskörperschaften und soziar-
versicherung rechnen z.B. Gebäude für Finanzämter, Landrats-
ämter, Arbeitsämter, Feuerschutz, Landwirtschafts- und
Forstverwaltung, öffentliche Sozial- und Jugendhilfe, ebenso
Gerichte, Gefängnisse, Kasernen, ferner - soweit sie von
Gebietskörperschaften oder Sozialversicherungsträgern be-
trieben werden - Schulen, Universitäten, Sporthallen, Kran-
kenhäuser, Theater und Kindergärten. Nicht hierzu rechneL
der Wohnungsbau im Auftrag der genannten Auftraggeber.

Zum Tiefbau im Auftrag von Gebietskörperschaften und soziar-
versicherung rechnen z.B. Bauvorhaben zur Kanalisation, Ab-
wasserbeseitigung, Bauten zum Schutz vor überschwemmungen,
Häfen, Kanä1e, Brücken, Tunnels, Schleusen, Wehre, SeiI-
bahnen, Verkehrsregelungsanlagen, Untergrund- und Straßen-
bahnen und F1ugplätze im Auftrag dieser Körperschaften.
Nicht einbezogen ist der straßenbau im Auftrag der genannten
Auftraggeber. Zu den Tiefbauten im Auftrag von Gebietskör-
perschaften und Sozialversicherung rechnen auch - soweit
zutreffend - die Errichtung von Tiefbauten im Auftrag von
Organisationen ohne Erwerbszweck.

Zum Hochbau im Auftrag von organisationen ohne Erwerbszweck
rechnen z.B. Gebäude christlicher Kirchen, Orden, religiö-
ser und weltanschaulicher Vereinigung.en, der freien Wohl-
fahrtspfrege, ebenso - soweit sie von solchen organisatlonen
betrieben werden - Schulen, Krankenhäuser, kulLurelle Ein-
richtungen und Einrichtungen der Sport- und Jugendpflege,
ferner Gebäude für Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände,
Berufsorganisationen, Wirtschaftsverbände, politische par-
teien sowie für Sport- und sonstige Vereine.
Nicht eingezogen sind Bauten für Bundesbahn
dj-e gesondert nachgewiesen werden.

und Bundespostl

Nachgewiesen werden der rndex des Auftragseinganqs und d.er
Index des Auftragsbestands für BauLen im Auftrag der o.g.
Bauherren.

2

5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
l9ll bLs 1976

Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1911

6



Stand:
19.O2.19

Statistik des
Bauüberhanges
o1 .o1 .55

1
Bl att.l{ r. :

B e g r i f f s i n h a 1 t : Genehmigte Gebäude oder
Wohnungen, die noch nicht fertiggestellt sind.

Nachgewiesen wird der Bauüberhang im Hochbau am Jahres-
ende.

Eine Genehmigung liegt. vor, wenn die zuständige Behörde
die Erlaubnis erteilt, eine Baumaßnahme in der durch den
Bauherrn vorgeleqten Form durchzuführen.

AIs fertiggestellt gilt ein Gebäude bzw. eine Wohnung,
wenn die Bauarbeiten - ggf. ausgenommen die Schönheits-
arbeiten - weitgehend abgeschlossen sind und das Gebäude
bzw. die Wohnung bezugsfertig oder bereits bezogen ist.
Die Fertigstellung ist unabhängig von der Bauabnahme.

Erfaßt werden die genehmigten, aber noch nicht fertig-
gestellten Bauvorhaben, durch die mindestens eine ganze
Wohnung oder im Nichtwohnbau mindestens ein ganzes Ge-
bäude erstellt werden so1l.

Der Bauuberhang wird nach dem Bauzustand unterschieden.
Die Gebäude können "bereits unter Dach", "noch nicht
unter Dach" oder "noch nicht begonnen" sein.

Ei-n Bauvorhaben gilt als begonnen, wenn mit der
Aushebung der Baugrube begonnen worden ist. ALs "unter
Dach" wird jedes Gebäude erfaßt, das im Rohbau fertig-
gestellt ist, auch wenn Fenster, Türen und Verputz
feh1en. Bei einem Rohbau muß von außen erkennbar sein,
daß noch weitere Bauarbeiten auszuführen sind.

Zum Bauüberhang rechnen auch sog. Bauruinen, d.h. Ge-
bäude, bei denen die Bar.rarbeiten vor Bezugsfertigkeit
eingestellt wurden.

B e gr i f f sb e z :-ehun ge n : fmUnter-
schied zum Bauüberhang im Hochbau werden Lm Bauvorrat
an Wohnungen (Statistik des Bauüberhanges) ausschLießlich
genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte V'lohnungen
erfaßt. Der Bauüberhang im Hochbau wird ferner durch
eine eigene Erhebung am Jahresende erfaßt, während der
Bauvorrat an Wohnungen durch eine monatLiche Fortschrei-
bung des Bauül:erhanqesan Wohnr:ngen mlt Hilfe von erteil-
ten Baugenehmigungen und Baufertigstellungen ermittelt
wi::d.
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1 Monat.sbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1977

1 Index der Netto-
produktion für
das Produzieren-
de Gewerbe

ab 1970

2 Index der Ar-
beitsproduk-
tivit.ät für den
Bergbau und das
Verarbeitende
Gewerbe

ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, d.er die
lVirtschaftszweige
Steinkohlenbergbau und -brikett-
herstellung, Kokerei SypRO-Nr. 2I7t

Braunkohlenbergbau und -brikett-
herstellung ,, 2LL4

Eisenerzbergbau ,, 2I3O
NE-Metallerzbergbau " 2I4l
Kal-i- und Steinsalzbergbau, Salinen ,, 2!50
Gewinnung von ErdöI, Erdgas " 2160
Sonstiger Bergbau ,, Zl7!
Torfgewinnung und -verarbeitung ,, 21gO

in der Abgrenzung nach der SypRO, Ausgabe lg'lg, umfaßt und
do:it aIs Wirtschaftsgruppe 21 (Bergbau) bezeichnet wird.

) B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., ab

1980 = 100 ohne die Wirtschaftszweige

Sonst.iger Bergbau SYPRO-Nr.

Torfgewinnung und -verarbeitung rr

Basis

2t7 r
2 180

2 Nachgewiesen werden rndizes der Nettoproduktion für unter-
nehmen und für fachriche unternehmensteire und der rndex
der Arbeitsproduktivität für den Bergbau.

Anderungen im ZeL tablauf: Mitder
umsterlung auf das Basi-sjahr 1980 wurde ein methodisch vör-
lig neu gefaßtes System von produktionsindizes eingefr.ihrt.
Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren
ist dieses Indexsystem für produktionsindizes für Unter-
nehmen und für fachriche unternehmensteile grundregend neugestaltet und unterscheidet sich deshalb wesentlich von
früheren lndexberechnungen 1) .

1) Zu Einzelheiten der Methodik siehe !{irtschaft und
Statistik 12/1,983, S. 931 ff . 2
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3 1 Index der indu-
striellen
Nettoproduktion
1962 bls L976

B e g r i f f s i n h a 1 t : WirtschaftsbereJ-ch, der die
Industriezweige
Steinkohlenbergbau IB-Nr. 2I1L
Braun- und Pechkohlenbergbau " 2tt4
Eisenerzbergbau " 2130

Metallerzbergbau " 2l4O

KaIi- und Steinsalzbergbau
sowie Salinen " 2150

Erdöl-- und Erdgasgewinnung " 2!60
Flußspat-, Schwerspat-, Graphit-
und sonstiger Bergbau " 2!70

Torfindustrie " 2IBO

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe L972, umfaßt und

dort aIs Industriegruppe 21 (Bergbau) bezeichnet wj-rd.

3.2 Index der Ar-
beitsproduk-
tivität
1962 bLs 1916

Nachgewiesen werden der Index der industrieTLen Netto-
produktion und der rndex der Arbeitsproduktivität für
den Bergbau.

3
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3. Subventionsbe-
richte (Einanz-
hilfen und
Steuervergün-
stigungen )

ab 1966

Begrif f sinhalt z Finanzhiffen und.steuerver-
qünstiguigen für den Bergbau

1. Finanzhilfen

An Finanzhilfen für den Bergbau werden gewährt

Zuschüsse zur Stil-legung von Steinkohlenbergwerken (Still-
Iegungsprämien), welche die Optimiemng der Fördermöglich-
keiten des Steinkohlenbergbaus durch Stillegung von Berg-
werken erleichtern soIlen; die frei werdenden Zechengrund-
stücke sollen für eine Verbesserung der Wirtschaftsstruk-
tur der betroffenen Bergbaugebiete nutzbar gemacht v/erden;
der Aufwand wird zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Län-
dern getragen, in denen die begünstigten Bergwerke Iiegen;

seit 1959 die Erstattung von Erblasten des Steinkohlen-
bergbaus zur Entlastung der Unternehmen des Steinkohlen-
bergbaus von den Kosten, die nach Zechenstillegung von den
verbleibenden Bergbauunternehmen zu tragen sind, insbeson-
dere von Aufwendungen für lVasserhaltungsmaßnahmen und den
Beiträgen zu Wasserwirtschaftsverbänden; die Aufwendungen
hrerden zu 2/3 vom Bund und zu l/3 von den Bergbautändern
getragen;

seit 1974 Zuschüsse zu den Schrumpfungslasten des Stein-
kohlenbergbaus; der Rationalisierungseffekt von Anpassungs
maßnahmen im Sinne einer Konzentration der Förderung auf
die besten Bergbauanlagen wird dadurch weitgehend verhin-
dert, daß Lasten aus früher höherer Fördenrng für Iängere
Zeit weiterlaufen und die verbleibende Förderung zusätz-
Iich belasteni Unternehmen des Steinkohlenbergbaus erhal-
ten für Maßnahmen, die nach dem 1. Januar t9'13 zu einer
dauerhaften Einschränkung der Steinkohl-enfördenrng führen,
Beihilfen zu den auf die verringerte Förderung entfallen-
den Lasten (Schrumpfungslasten); die Bergbauländer be-
teiligen sich mit einem Drittel an dem Gesamtmittelbedarf;

seit 1974 Zuschüsse zu den Altlasten des Steinkohlenberg-
baus; um die laufenden Kosten, die durch frühere Förderung
entstanden sind, zu entlasten, wird Unternehmen des Stein-

4
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kohlenbergbaus zu den Aufwendungen aus vor dem 1. Januar
1973 entstandenen Bergschadens-, Pensions- und Deputatver-
pflichtungen (Altlasten) ein Zuschuß gewährt; der Bund
trägt 2/3, di.e Bergbauländer 1/3 des Gesamtmittelbedarfs;

- seit 797t Zuschüsse für Sichemngseinrichtungen gegen
schäden zur UnLerstützr:.ng des Strukturwandels in den Stej_n
kohlenbergbaugebieten; Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft, die Industriebetriebe auf bergschädengefährdeten
Grundstücken errichten oder erweitern, erhalten Zuschüsse
für die Finanzierung baulicher oder betrieblicher Einrich-
tungen gegen Bergschädeni an der Finanzienrng beteiligen
sich die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland mit einem
Drittel;

- seit 1973 Schuldbuchforderung der Ruhrkohle AG zur Verbes-
serung der Ertrags- und Liquiditätslage der Ruhrkohle AG;
auf der Grurrdlage der Vereinbarung zwischen Br:nd, Land
Nordrhein-V'lestfalen, Ruhrkohle AG, Eigentümern und Arbeit-
nehmervertretern über Maßnahmen zur Stabilisierung der
Ruhrkohle AG vom 30. Mai 1972 hat der Bund der Ruhrkohle
eine Schuldbuchforderung von 566,7 MiIl. DM und das Land
Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Schuldbuchforderung
in Höhe von 333,3 MiIl. DM eingeräumt; die Bedingr.urgen für
die Gewährung der Forderung sind im Zuwendungsbescheid vom
17. November t972 im einzelnen festgelegt; hiörzu gehören
insbesondere die Bildung einer der Forderung entsprechen-
den Stabilisierr:ngsrücklage in der Bilanz der Ruhrkohle
die nur mit Einwilligung des Bundes in Anspruch genommen
werden kann, sowj-e eine vierteljährliche Berichtspfticht
der Ruhrkohle AG; die Zins- und Tilgungsleistungen laufen
bis 1998 einschließlich;

seit 1974 Entlastung der Ruhrkohle AG von Teilbeträgen des
Sonderpostens zum Ausgleich von Stillegungsabschreibungen;
nach Artikel 8 § 2 des Steueränderungsgesetzes 1969 vom
18. AugusL 1969 (BGBI. I S. I2tI) hat die Ruhrkohle AG das
Recht, zum Ausgleich für die im Falle von Stlllegungen an
sich notwendigen Sonderabschreibungen auf der Aktivseite
der Bilanz einen Sonderposten zu bilden, der in den Folge-
jahren in Raten abzuschreiben ist; diese Sonderregelung
ging davon aus, daß die Ruhrkohle AG in den ersten Jahren

tr
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des Bestehens umfangrei-che St.illegrungen und entsprechend
hohe Sonderabschreibungen zu übernehmen haben würde und
diese durch bessere Ergebnisse späterer Jahre getragen
werden könnten; mit Rücksicht auf die tatsächliche Ent-
wicklung des Unternehmens vrar es jedoch erforderlich, der
Ruhrkohle AG die Ausbuchung eines Teils des sonderpostens,
der auf die bis zum 1. Januar: 1973 bereis durchgeführten
oder eingeleiteten Stillegungen entfäIIt, zu ermöglichen;
deshalb hat. die öffentliche Hand Zahlungsverpfli_chtungen
in Höhe von 480 MilI. DM übernommen; der Gesamtbet.rag wirdnicht verzinst und innerharb von zehn Jahren in greichen
Raten gezahltl |r-iervon sollen 2/3 auf den Bund und 1rl3 auf
das Land Nordrhe-in-Idestfaren entfallen; die retzte Zahrung
erfolgt 1983;

Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen d.es Stein-
kohlenbergbaus zur Steiqerung j_hrer produktivität; bezu-
schußt werden Investitionen für den Bereich des Gruben-
betriebes unter und rliber Tage, der Hilf sbetriebe des
Grubenbetriebes sowie derverecletungsbetriebe; an der Finan
zierung beteiligen sich der Bund zu 2/3 und die Bergbau-
Iänder zu 7/3;

- Förderung der Entwickrung und rnnovation im steinkohte-
bergbau durch den Bund; gefö::dert werden besonders zu-kunftsträchtige Projekte auf den Gebieten der Bergtechnik,
Aufbereitung und konventionellen Verkokung; die Mittel
werden für Einzelvorhaben gewährt, die bei ihrer verwirk-lichung mitterfristig einen Ereifbaren wirtschaftlichen
Nutzen im steinkohlenbergbau der Bundesrepubrik Deutsch-
Iand erwarten lassen;

- Zuschüsse zur Erreichterung der produktion von Kokskohre
und Hochofenkoks sowie des Absatzes an die Eisen- undstahrindustrie in revierfernen Gebieten und im innerge-
meinschaftlichen Austausch; dies sind Förderbeihirfen, die
nach der Differenz zwischen dem wettbewerbspreis für Dritt
landskohle und den mitt.leren Erzeuqungskosten der deutsc,
steinkohrenbe::gbaureviere bemessen werden, um die wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Kokskohl-e gegrenüber der Dritt
landskohre auf dem Markt der EGKS zu gewährl-eisten sowieAbsatzbeihilfen, durch werche die hohen Transportkosten
für Lieferungen von deutscher Kokskohle und Koks
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in revierferne Gebiete und im innergemeinschaftlichen Aus-
tausch durch Preisnachlässe verbilligt werden; für den
innergemeinschaftlichen Austausch besteht eine gemein-
schaftliche Finanzienrng, die von den Mitgliedstaaten, der
EGKS und der Eisen- und Stahlindustrie durch Beiträge er-
folgt; die Aufwendungen werden zu 2/3 vom Bund und zu I/3
von den Bergbauländern getragen;

seit 1972 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlen-
bergbaus; ältere Arbeitnehmer des Steinkohfenbergbaus, die
aus AnIaß einer Stillegungs- oder Rationalisierr.rngsmaß-
nahme ab 30 Juni 1971, aber vor dem 1. Januar 1985 ihren
Arbeitsplatz im Bergbau verlieren, können vom Tag nach der
Entlassung - frtrhestens jedoch für die Zeit ab L. Januar
1912 - bis zur Erreichung einer Altersgrenze in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung Anpassungsgeld sowie die
für die freiwillige VTeiterversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung erforderlichen Beiträge erhalten; die
Gew;ihrung von Anpassungsgeld schließt im allgemeinen die
Gewährung von Airfindungsgeld und von Anpassungsbeihilfen
aus;

soziale Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- und
Stahlindustrie sowie des Eisenerzbergbaues zur Vermej-dung
sozialer Härten bei Still-egungen, Teilstillegungen oder
Betri-ebseinschränkungen; die Anpassungsbeihilfen werden in
Form von LohnbeJ-trilfen. Umschulungsbeihilfen, Trennungs-
entschädigungen, WarLegeid und Abfindung gewährt; die
Mittel werden in der Regel je zur HäIfte durch Burd und
den EGKS aufgebracht; außerdem können Betriebe zur Schaf-
fung von Dauerarbeitsplätzen für entlassene Arbeitnehmer
Darlehen aus Bundesmitteln erhalten;

- Zuschüsse zu Umstrukturj-erungsinvestitionen des Eschweilerl
Bergwerks-Vereins (EBV), aus energiepolitischen Gründen -
Stabilisierung der: inländischen Förderung - und wegen der
regional- rrnd sozialpolitischen Bedeutung der im Aachener
Revier und dern östlichen Ruhrgebiet gelegenen Schachtan-
Iagen wurde dem UBV ein bedingt rückzahlbarer Zuschuß j-n
Höhe von 280 Milt. DM als Sonderhilfe gewährt; Nordrhein-
Westfalen beteiligt sich mit einem Drittel an dem Zuschuß.

7
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2. Steuervergünstigungen

An Steuervergünstigungen für den Bergbau werden gewährt

Bewertungsfreiheit für bestj_mmte Investitionen im
Kohlen- und Erzbergbau nach § B1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung, um den Bergbau die zur Anpas-
sung an die veränderten Absatzverhältnisse und zur Ver-
besserung seiner Wettbewerbslage erforderlichen Ratio-
nallsierungs- und Modernisierungsinvestitionen zu er-
erleichtern;

nach § 36 des Gesetzes zur Förderung der Rationalisie-
rung im Steinkohlenbergbau vom 29. JuIi 1953 Befr:eiung
des Rationalisierungsverbandes von der Körperschaft-
steuer, Vermögensteuer und Gewerbesteuer mit dem ZieL,
die zur Rationalisierung erforderlichen Mittel dem Ver-
bar,d ungeschmälert zu erhalten; dem Rationalisierungs-
verband ist u.a. die Aufgabe zugewiesen worden, a}le
Maßnahmen der Mitglieder zu fördern, di_e der ErfüIlung
der aus Anlaß der Gründung der Ruhrkohle AG übernomme
Reinvestionsverpflichtungen zur Errichtung und Erweite-
rung von ProduktionssLätt.en oder der Durchfrlhrung von
Vorhaben gleicher Zlelsetzung in den Steinkohlenberg-
baugebieten dienen; der Verband ist damit über die ihm
ursprühglich gestell-ten Aufgaben hinaus wesentl_ich an
der Umstrukturierung des Ruhrgebiets beteiligt;

seit 1967 nach dem Gesetz über steuerliche Maßnahmen be
der Stillegung von Steinkohlenbergwerken vom l.1 . April
1967 Steuerbefreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche
Steinkohlereserve GmbH von der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, Vermögensteuer, Gewerbesteuer und Ge-
sellschaftsteuer sowie Begünstigung zur Stillegung von
Schachtanlagen und Verbesserung der !'lirtschaftsstruktur
der Bergbaugebiete zwecks geordneter Stillegung von
Steinkohlenbergwerken zur Anpassung der Steinkohlen-
förd.erung an veränderte Absatzmöglichkeiten;

seit 1969 nach Artikel B § 4 Steueränderungsqesetz !969
vom 1'8. August 1969 steuerliche Verlustausgleichsrück-
Iage bei- der Ruhrkohle AG sowie Stundung der Nach-
steuer im Sinne des § 9 Abs. 3 Körperschaftssteuer-

I
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gesetz, Verzicht auf die Steuersenkung von Vergütungen
für Sachübernahmen als Dauerschuldzinsen bzw. Dauerschul-
den bei der Ermittlung des Gewerbeertrags und des Gewerbe-
kapitals der Ruhrkohle AG sowj-e Befreiung der Ruhrkohle AG
von der Gesetlschaftsteuer zur Förderung der llmstruktu-
rierung des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet;

- nach § t Aes Gesetzes über Bergmannsprämien Gewährung von
Bergmannsprämien an aIIe Arbeitnehmer im Bergbau, die
unter Tage beschäftigt werden, aus Mitt.eln des Lohnsteu-
eraufkommens (bis März l9l3 2,50 DM, danach 5 DM, abApril
1980 10 DM für jede r.rnter Tage ve::fahrene volle Schicht)
zur Anerkennung der besonderen Bedeutung des Bergarbeiter-
berufes;

seit 1969 nach § 8a Mineralölsteuergesetz Befreiung des
für die Verkokung von Steinkohle verwendeten Petrolkokses
zur Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen der saarländi-
schen Kokserzeuger; Petrolkoks ist seit 1969 - als Sub-
stitutlonsprodukt für schweres HeizöI - der MineralöI-
steuer rrnterworfen \^rorden; bei Verwendung als Magerungs-
mittel ist es steuerfrei; dies hat im wesentlichen für
die Steinkohle Bedeutung, weil sich aus ihr Hüttenkoks
nur herstellen läßt, wenn sie abgemagert wird; die Erhe-
bun§ der MineralöIsteuer für diesen Verwendungszweck
würde die Kokserzeugung aus Saarkohle verteuern und sie
gegenüber der Verarbeitung von Magerkohle im Wettbewerb
bpnachteiligen.

Anderungen im Zer tablauf :

zD 1.:
Bis einschl. 1976 wurde Abfindungsqeld für Arbeitnehmer
des SLeinkohlenbergwerks und des Eisenerzbergbaus ge-
zahlt, die infolge von Stillegungsmaßnahmen ihren Arbeits
platz im Bergbau verloren haben; das Abfindungsgelcl be-
trug je nach LebensäIter und Zeitraum der Zugehörigkeit
.zum Bergbau zwj-schen 2 000 und 5 000 DM.

Bis einschl. 1980 erhielten die Muttergesellschaften des
Ruhrkohlenbergbaus und der Saarkohlenbergbau Zinszuschüsse
zur Unterstützung des Strukturwandels an der Ruhr und an

9-
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der Saar; die Muttergesellschaften der Ruhrkohle AG wur-
den vertraglich verpflichtet, die aus der Veräußerung
i-hrer Bergbauanlagen an die Ruhrkohle AG freiwerdenden
Finanzierungsmittel innerhalb von vier Jahren nach Grirn-
dung der Gesamtgesellschaft für die Errichtung oCer Er-
weiterung von Produktionsstätt-en in den Steinkohlenberg-
baugebieten Ruhr, Aachen und Ibbenbüren zu verwenden;
diese Reinvestitionen wurden mit 3 v.H. der investierten
Beträge für die Dauer von fünf Jahren bezuschußt; ein ent-
sprechendes Förderungsprogranun gal t für den Saarbergbau;
die Ausgaben wurden zu 2/3 vom Bund und zu I/3 von Nord-
rhein-Westfalen bzw. vom Saarland geLragen.

Um den Betrieb der Schachtanlage lbbenbüren aus energie-
politischen Gründen und wegen der regional- und sozial-
politischen Bedeutung der Zeche für den Raum Ibbenbüren
aufrecht zu erhalten, gewährte der Bund und das Land
Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1974 und 1975 einen 

Ibedingt rückzahlbaren Zuschuß von insgesamt 90 MilI. DM, 
Ida das Unternehmen wegen seiner angespannten wirtschaft- 
|Iichen Lage die für weitere Aufsch-l-ußinvestitionen be- 
|nötigten Mittel nicht selbst aufbringen konnte. 
I

Zur Entlastung der Ruhrl<ohl-e AG von Tilgr:ngsraten aus den
Einbringungsverbi-ndlichkeiten, die die Ruhrkohle AG als
Gegenleistung für die Libertragung des Bergbauvermögens
von den Alteigentümern übernommen hatte, verbürgte die
öf,fentliche Hand diese Tllgungsraten; unabhängig von der
subsidiär fortbestehenden Bür:gschaft verpflichtete sich
die öffentliche Hand den Mut.tergesellschaften Forderungen
in Höhe der Tilgurrgsraten der Einbringungsverbindlich-
kej-ten einzuräumeni der Gesamtbetrag der von der öffent-
lichen Hand von 1973 bis 79'76 zu erbringenden Zahlungen
bel-ief sich auf 234 I4i1I. DM.

Bis einschl. 1973 wurden Beihilfen zur Förderung des
Baus von Block- und Fernheizwerken zur Förderung des
Kohleabsatzes i-n Form von Investitionszuschüssen bewil-
tigt.

Bis 1974 wurden zum Ausgleich von Mehrkosten für d.en Be-
trieb von Kohlekraftwerken gegentiber Heizölkraftwerken

-10-
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Zuschüsse zur Sicherung des Stelnkohl-enej-nsatzes bei der
Elektrizitätswirtschaft gezahlt; die Aufwendungen wurden
zD 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Be::gbauländern getra-
gen.

In den Jahren 1957 und 1968 wurden zur Erhaltung eines
stimmten Kohleabsatzes im Bereich der Eisen- und Stahl-
industrie Kokskohlesubventionen gezahlt.

fm Zeitraum von 1965 bis 1969 wurden aufgrund eines Ver-
trags zwischen dem Burrd und der Notgemeinschaft deutscher
Kohl-ebergbau GrnbH Zuschüsse zur dezentralen Einlagerung
von Kohle, Leistungen zur Durchfühn:ng der Feier- und
Nachholschichtenregelung im Steinkohlenbergbau sowie
Leistungen des Bundes aus Anlaß des Tarifstreiks im Koh-
lenbergbau im Jahr 1966 gewährt.

Von 1969 bis einschl. Januar 1970 wurde eine Frachthilfe
für die Beförderung von Steinkohle gewährt.

Bis einschl. 1981 Verpflichtungen des Bundes aus der übe
nahme der Vermögens- und Kreditgewinnabgabe bei der StiI
Iegung von Steinkohlenbergwerken; die Zuschüsse dienten
der Erleichterung einer geordneten Anpassung der Kapazi-
täten des Stej-nkohlenbergbaus an die veränderten Marktve
hältnisse und sollten die Optimierung der Fördermöglich-

1

keiten des Steinkohl.enbergbaus durch Stillegung von Berg-
wsrken erleichtern; oie Lastenausgleichsverpflichtungen
wurden für stillgelegte Zechenanlagen zu 2,/3 vom Bund
übernommen, 1./3 trugen die beteiligt.en Bergbauländer.

zu 2.:
Bis einschl. 1972 konnten Kraftwerke, die sich verpflich-
teten, mindestens zehn Jahre Stein- r.rnd pechkohle zu ver-
feuern, nach dem Gesetz zur F'örderung der Verwendung von
Steinkohle in Kraftwerken vom 12. August 1965 steuerfreie
Rücklagen in Höhe von 45 v.H. der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für abnutzbare Wirtschaftsgüter des An-
Iegevermögens bilden, die nach zehn Jahren erfolgsneutral

I1

o

o
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aufzulösen waren. Die zu Lasten des sLeuerlichen Gewinns
gebildeten Rücklagen konnten von der Vermögensteuer ab-
gezogen \^Ierden.

Bis einschl. 1970 galt der ermäßigte Mineralölsteuersatz
für nachweislich aus Kohle hergestellte LeichtöIe.
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1 Statistik der
Erzeugerpreise
industrieller
Produkte

B e g r i f f s i n h a l- t, : Warengruppe 21 des Syst.ema-

tischen Warenverzeichnlsses fur die fndustriestatistik,
Ausgabe 1.9'75, bzw. des Systernatischen Güterr,,erzeichnisses
für Produktionsstat-rstiken (Ausgabe I9B2) .

Sie umfaßt:
Koh1e, Briketts, Koks, Rohteer und -benzol,
ErdöI, Erdgas und bituminöse Gesteine,
Eisenerze,
NE-MetaIIerze und Schwefelkies,
Kalisalze und Rohphosphate,
Stein-, Hütten- und Salinensalz, Sole,
FIußspat, Schwerspat, Graphit, sonstige bergbauliche u.ä.
Erzeuqnisse,

Torf.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dern warenverzeictrnis fiir die Außenhandetsstatistik (wA)
werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (Wf1 bzw. des
Güterverzeichnisses für Produktionsstatist.iken (Ce1 umge-
schlüsseIt. Da im WI bzrv. GP die l,rJaren in erster Linie nach
produktionswirtschaftlJ-chen, im WA dagegen nach zolltechni-
schen (materialmäßigen) Kriterien geoliedert werden, können
sictr bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen er-
geben " 1 )

1 ) Zu Einzelheiten über die Auswahl der Warennummern siehe
Fachserj.e 7, Außenhandel, Reihe 1, Zusammenfassende über-
sichten für den Außenhandel, Anhang 2.

2

I

I

ab 1956

1.2 Außenhandels-
statistik
ab 1970

3 Statistik der
Außenhandels-
preise
ab 1954

o

o
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Anderungen im Zet tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (ab
1982 Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken) bestehen
qeringfügige Abweichungen .

2 Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I L : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe 2l "Bergbauliche Erzeugnisse"
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1915.

Einbezogen sind Kohle, Briketts, Koks, Eisen- und NE-l4etall-
erze, Kalisal-ze sowie Stein- und Hüttensalze.

Nicht berücksichtigt werden Erdöl und Erdgas, bituminöse
Gesteine, Rohteer und -benzol, Schwefelkies, Rohphosphate,
Salinensalz und Sole, FIuß- und Schwerspat, Graphit, Torf
sowie sonstige bergbauliche u.ä. Erzeuqnisse.
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Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gehrerbe

ab 1970

T B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der
die Hauptgruppen
Bergbau,
Grundstoff - und Produktionsgütergewerbe,
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe,

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe,

Nahrungs - und Genu ßmitielgewe rbe
(= Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) in der Abgrenzung
nach der SYPRO, Ausgabe 1979 umfaßt.

Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftsgruppen
Bergbau SYPRO-Nr.
IvlineralöIverarbeitung rr

Herstellung und VerarbeitunE von Spalt-
und Brutstoffen rr

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen
und Erden rr

Eisenschaffende Industrie 'r

NE-Metallerzeugung, NE-l,letallhalbzeugv/erke rl

Gi.eßerei rr

Ziehereien, KaILwaIzwerke, Stahl.verformung,
Mechaniko ä.n.9.

Stahl- und Leicht-meta1Lbau, Schienenfahr-
zeugbau rr

Iulaschinenbau rr

Straßenfahrzeugbau, Repal:atur von Kraft-
fahrzeugen us\d. rr

Schif fbau rr

Luft- und Raumfahrzeugbau rr

Elektrotechnik, Repa::aLur von elektrischen
Geräten für den Haushalt rr

Feinmechanik, Optikf Herstellung von Uhren rr

Herstellung von Eisen-, B1ech- und MetalI-
td/af en

Herstellung von MusikinstrumenLen, Spiel-
waren, Schmuck, Füllhaltern; Verarbeitung
von natürlichen Schnitz- und Formstoffen;
Foto- und Filmlabors rr

2

a1

22

24

25
21
zo
29

30

J1
JZ

33
34
35

36
31

38

39

o

o
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Chemische Industrie
Herstel-Iung von Büromaschinen, DaLen-
verarbeitungsgeräten und -einrichtungen

Feinkeramik
Herstellung und Verarbeitung von GIas
Holzbearbeitung
Holzverarbe itung
Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und

Pappeerzeugung
Papier- und Pappeverarbeitung
Druckerei, VervielfäItigung
Herstellung von Kunststof fwaren
Gummiverarbe itung
Ledererzeugung
Lederverarbe itung
Textilgewerbe
BekIe idung sgewerbe
Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elek-
trische Geräte für den Haushalt)

Ernährungsgewerbe
Tabakverarbeitung

SYPRO-Nr. 40

il 50
51
(')
53
54

tl

il

tl

55
56

il 51

ll

58
59
61
62
63
64

tt

il

65
68
69

Zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe rechnen auch Hand-
werksunternehmen und -betriebe, die in diesen Wirtschafts-
gruppen tätig sind.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : ImUnterschied
zum Wirtschaftsbereich Berghau und Verarbeitendes Gewerbe
ist beim Wirtschaftsbereich Verarbeitendes Gewerbe (Monats-
bericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbej-tenden Gewerbe) der Bergbau nicht einbezogen.

2 1 Index der
Nettopro-
duktion für
das Produ-
zierende
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : lVirtschaftsbereich,
Wirtschaftszweige aus den Hauptgruppen

Bergbau,
Grundstoff - und Produktionsgütergewerbe,
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe,

der

ab 1970

3
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2 .2 Index der
Arbeitspro-
duktivität für
den Bergbau und
das Verarbei-
tende Gewerbe

ab 1970

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe,
Nahrungs- tutd Genu ßmitteTgewerbe
(= Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) in der Abgrenzung
nach der SYPRO umfaßt.

Im einzelnen rechnen dazu die unter 1. genannten Wirt-
schaftsgruppen, mit den folgenden wesentlichen Ausnahmen:
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutst.of f en SypRO-Nr.

Luft- und Raumfahrzeugbau ,,

Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elek-
trische Geräte für r1en Haushalt) rt

.A

35

65

Zum Bergbau und Verarbeit-enden Gewerbe rechnen auch Hand-
werksunternehmen und -betriebe, die in diesen gtirtschafts-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Nachgewiesen werden Indizes der Nettoproduktion für Unter-
nehmen und für fachl.iche Unternehmensteile, der Index d.er
Arbeitsproduktivität sowie Meßgrößen über die Entwicklung
der .Löhne utd Gehäl-ter je BeschäftiEten/je Beschäftigten-
sttnde/ je Produkteinheit/ je Umsatzeinheit, jeweils für den
Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe.

Änderungen im ZeL tablauf: Mitder
umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein methodisch vör-
Iig neugefaßtes System von produktionsindizes eingeführt.
Hinsichtrich der Datenbasi-s und dem Berechnungsverfahren
ist dieses Indexsyst.em für produktionsindizes für Unter-
nehmen und für fachliche Unternehmensteile grundlegend neu
gestaltet und unterscheidet sich deshalb wesentlich von
früheren Indexberechnungenl ) .

1) Zu F.j-nzeLheiten der Methodik siehe !{irtschaft und.
Statistik L2/1983, S. 931 ff.

4
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Be g r i f f sb e z Le h u n g e n : ImUnterschied
zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
ist beim Wirtschaftsbereich Verarbeitendes Gewerbe der
Bergbau nicht einbezogen.

Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbei-
tendes Gewerbe umfaßt der trtrirtschaftsbereich Produzierendes
Gewerbe zusätzfich die Wirtschaftsbereiche Bauhauptgewerbe
und Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe und gesamte Industrie
(ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie)
sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im
wesentlichen daraus, daß zum Bergbau und Verarbeitenden
Ge'/r'erbe Wirtschaftszweige nach der SYPRO I z\)r gesamten Indu-
strie dagegen Industriezweige nach dem Systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt
werden.

Nur zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Ge-
werbe rechnen im wesentlichen Steinbildhauerei, SLeinmetze-
rei, ReparaLur von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Lackierung
von Straßenfahrzeugen, Möbel- und l,latratzenpolsterei, IuIaß-
anfertigung von Schuhen und Bekleidung (einscht. Reparatur) ,
Maßschneiderei, Bäckerei, Fleischerei, Schlachthäuser (ohne
kommunale Schlachthöfe) sowie Fabrikschiffe, die Fische und
andere Meerestiere be- und verarbeiten, soweiL sie als
selbständige Einheiten anzusehen sind. Nur zum Wirtschafts-
bereich gesamte Industrj-e (ohne öffentliche Energiewirt-
schaft und ohne Bauindustrie) rechnen im wesentlichen die
Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton so-
wie aus Hol-z im Hochbau und die Installation von Heizungs-,
Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen.

Ferner zählen zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, dle in diesem V{irt-
schaftsbereich tätig sind; dagegen rechnen solche Unter-
nehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.
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t Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab 796'7

B e g r i f f s i n h a I t : Schulen, die der beruflichen
Förderung' körperlich, geistig und seerisch benachteiligter oder
sozj-aI gefährdeter Jugendlicher dienen.

2 Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen

Di-e Berufsschulen für Behinderte haben im großen und ganzen dengleichen Bildungsauftrag wie die BerufsschuJen, nämlich die
Alrgemeinbildung der schüler zu vertiefen und die für den Beruferforderriche fachtheoretische Grundausbildung zu vennittern.
Berufsschulen für Behinderte sind häuflg vollzeitschulen- Die
Schulbesuchsdauer beträgt i.d.R. 3 Jahre.ab 1967

Erfaßt werden öffentriche r:nd private Berufsschulen für Be-hinderte.

Hier nlcht einbezogen sind andere Einrichtungen zur beruflichen
Förderung behinderter Jugendlicher, wie Grundausbildungslehr-
gänge, Förderungsrehrgänge oder Ausbildung in einem Berufs-
bildungswerk oder Jugendheim.

Die Berufsschul-en, die ebenfalrs einen großen Teil der behin-derten Jugendlichen betreuen, werden gesondert ausgewiesen.
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AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in BeLrieben,
Unternehmen oder Arbeitsstätten tätig sind und entweder in
einem Arbeitsvertrags- bzw. DienstverhäItnis oder in einem

Eigentümer-, Miteigentümer- oder PachtverhäItnis zum Be-

t.rieb, Unternehmen oder zur Arbeitsstätte stehen.

VoIl aIs Beschäftigte werden auch gezählt: Erkrankte, Urlau-
ber sowie Personen, die Übungen bei der Bund.eswehr ableisten
und alle sonstigen vorübergehend Abwesenden, Streikende und
von Aussperrung betroffene Personen, solange das Arbeits-
verhältnis nicht gelöst ist, ferner Saison- und Aushilfs-
arbeiter, Kurzarbeiter, Schlechtwettergeldempfänger, TeiI-
zeitbeschäftigte, Personal auf Bau- und Montagestellen,
Fahrzeugen usw. sowie Arbeitskräfte, die von anderen unter-
nehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz überlassen werden (Leiharbeitnehmer
wie Fremdlöhner, Zeitbesch,äftigte für Bürotätigkeiten usw.).

Nicht zu den BeschäfLigten rechnen die (Iängerfristig) im
Ausland. Beschäft,igten, zum GrundwehrdiensL einberufene Per-
sonen, ZivLLdienstleistende, Strafgefangene, ehrenamtlich
Tätige sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer
Betriebe (Unternehmen, Arbeitsstätten) im meldenden Betrieb
(im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) Montage- oder Repa-
raturarbeiten durchführen.

Heimarbeiter rechnen ebenfa.l-Is nicht zu den Beschäftigten

Mithelfende Famitienangehörige, d.h. Personen, die im Be-
trieb ( j-m Unternehmen, in der Arbeitsstätt.e) , der von einem
Familienmitglied aIs Tätigem Inha-]cer geleitet wird, mitar-
beit.en, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu beziehen, werden
in den einzelnen Statistiken unterschiedlich berücksich-
tigt. Sie werden z.T.

ohne RücksichL auf die von ihnen geleistete Arbeitszeit
erf aßt , z.A .

2

o

o
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nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Dritt.el der
betrieblichen Arbeitszeit tätig sind, z.T.

überhaupt nicht erfaßt.

Unter den Beschäftigten werden BeschäftigungsfälIe nachge-
wiesen, so daß Personen mit mehreren ArbeitsverhäItnissen
in verschiedenen Unternehmen, Betrieben oder Arbeitsstätten
auch mehrfach gezählt werden.

Be g r Lf f sb e z ieh ung en : Der Begriff Be-
schäftigte ist - von den durch die einzelnen Erhebungsbe-
reiche bedingten Besonderheiten abgesehen - gleich abge-
grenzL wie der Begriff Tätige Personen (verschiedene Be-
reichsstatistiken, ArbeitsstäLtenzählung 1910) ; soweit. die
Begriffe BeschäfLigte und Tätige Personen in jeweils densel-
ben Statj-stiken verwendeL werden (2.8. in den Statistiken
für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das Baugewer-
be, in der Arbeitsstättenzäh1ung, in den Handels- und Gast-
stäLtenzählungen und der Großhandels-, Einzelhandels- und
Gastgewerbestatistik), stimmen sie inhaltlich voll überej_n.

Unterschiede zwischen dem Begriff Beschäftigte und dem Be-
griff Erwerbstätige (Volks- und Berufszäh1ung 791O, Mikro-
zensus) sind vor allem durch die unterschiedliche WahI der
Erhebungseinheiten bedingt. In den Bereichsstatistiken und
den Arbeitsstättenzählungen ist Erhebungseinheit das Unter-
nehmen, der Betrj-eb oder die Arbeitsstätte, die jeweils Ge-
samtangaben über ihre Beschäftigten melden; in der Volks-
und Berufszählung L97O bzw. im Mikrozensus ist dagegen die
einzelne Person bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit.
Hieraus folgt u.a.: Personen, die im Berichtszeitraum ge-
ringfügige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben
(2.8. Kellner oder I,lusiker, die nur stundenweise oder am
Wochenende tätig sind, arbeitende Studenten, Schüler u.ä.)
sowie besondere Personengruppen (2.8. Heimarbeiter, Ordens-
angehörige im erwerbsfähigen Alter, Strafgefangene, die in
der Rege1 verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der
Anstalt zu verrichten u.ä.) zählen grundsätzlich zu den Er-
werbstätigen, häufig aber nicht zu den Beschäftigten.

3
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Bei den Beschäftigten werden l-ediglrch die Soldaten auf
Wehrtibungen, bei den Ervrerbstätigen hin.gegen alle Soldaten
berücksichtigt.

Die Mithelfenden Familienangehörigen zähIen grundsätzli-ch
zu den Erwerbstäti.gen, und zwar ohne Rücksicht auf die von
ihrren geleistete Arbeitszeit; sie werden beti den Beschäf-
tigten in den Bereichsst-ar-istiken tlrtd den Arbeitsstä-uten-
zählungen unterschj-edl:-ch berücksichtigt .

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Ar-
beitsstätten beschäftigt, dann können sie auch in mehreren
Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsst-ättenmeJ-dungen ent-
halten sein. Die Bereichsstatistiken und die Arbeitsstätten-
zählungen weisen dahe:r nur BeschäftigungsfälIe nach und
nicht die tatsächliche ZahI der dahi-r:terstehenden Individuen.
Bei den Erwerbstät:-gen wird dagegen - soweit von der Wohnbe-
vöIkerung ausgegangen wird - jeCe Person nur einmal nachge-
wiesen, weil die Person selbst bzw. der Ilaushal.t Erhehungs-
einheit ist.

Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der Er-
werbstätigen und Beschäftj-gten zu Wirtschaftszweigen, weil
die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über
den Wirtschaftszweig ais dj-e Unternr-rhmerr, Betriebe und
Arbeitsstätt-en mächerl können.

Bei den BeschäftiEten werderr i.d.R" Perscnen (Beschäfti-
gungsfälle) mit. Arbeitsort im Inland (rnlandskonzept) , bei
den Erwerbstätigen dagegen Personen der WohnbevöIkerung
( tnländerkonzepL) gezähIt.

Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber Cen Tätigen Per-
sonen in der Binnenschiffahrt (Stati-sLj-k tiber die Unter-
nehmen in der: Bj,nnenschiffahrt) , den Tätigen Personen im
Straßenpersonenverkehr (Sr-at-i.stik der Personenbeförderung
im Straßenverkehr), den Tätigen Persanen im Schienenverkehr
(Eisenbahnst-atistik) solire den Beschäftigten, die in der
Luftfahrt tätig sind (St:atlstik der Luftfahrtunternehmen)
siehe unter Tätiqe Personen in der Bitrnenschif f ahr.t.

4
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Begrif f

BESCHiiFTIGTE

Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

1.1 Arbeitsstät-
tenzähIung
r970

.2 Arbeitsstät-
tenzähIung
t96t

I

2

zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den Arbeitskräf-
ten in der Landwirtschaft siehe unter Famifienarbeitsktäfte
und. ständige faniTienfremde Atbeitskräfte (im Jahresdurch-
schniLt) (Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft).

Zur Abgrenzung der Beschäftigten des unmittel-baren öffent-
l-ichen Dienstes und der Beschäftigten des mittefbaten
öffentlichenDienstes(beideStat"istiküberdenPersonal-
stand des öffentlichen Dienstes) siehe jeweils dort'

Begriffsinhalt:DieBeschäftj-gtenumfassen
d,te Tätigen Inhaber, die Beamten, die AngestelTten, die

Arbeiter und die Nachwuchskräfte sowie die lvlitheffenden

Eamifienangehörigenl unabhängig von der Arbeitszeit' die

sie in d,er Arbeitsstätte tätig sind'

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftigten (Tätige

personen) umfassen aIIe Personen, die einem vertraglichen
Arbeit j- oder DienstverhäILnis zum Bettieb /Unternelrnen

stehen(z.B.Arbeiter,AngesteTltetAuszubiLdende,Prakti-
kanten); die Tätigen fnhaber und Mitinhaber, die den Be-

trieb/das unternehmen wirtschaftlich und organisatorisch Iei-
ten; die unbezahlt mithelfenden tramilienangehörigen, sofern

sie mindestens ein Drittel derbranchenüblichen Arbeitszeit
im Betrieb,/Unternehmen tätig sind sowie die von anderen

Unternehmen/Betrieben gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
gegen Entgelt zur Arbeitsleistung üJcerlassenen Personen.

Erfaßt wird die Zahl der Beschäftigten zum jeweiligen
Monatsende; der Jahresdurchschnitt errechnet sich aIs
arithmetisches Mittel aus den Monatswerten '

Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeit.enden
Gewerbe

ab 1970

5
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Datennachvre i s Begrif f s inhal t/Änderungen rm Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

1 Investitions-
erhebung bei
Unternehmen
des Bergbaus
und des Ver-
arbeitenden
Gewerbes'

ab 1970

.2 Jahreserhe-
bung (Kosten-
strukturerhe-
bung) bei
Unternehmen
des Bergbaus
und des Ver-
arbeitenden
Gewerbes

ab 1975

3

Die zahl der Beschäftigten wird nachgewiesen für die Erhe-
gungseinheiten Unternehmen und Betriebe sowie die Darstel-
Iungseinheiten fachliche Betriebsteile. Je nach der gewähl-
ten Erhebungs,/Darstellungseinheit können sich für den Be-
reich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe unterschiedliche
Beschäftigtenangaben ergeben (Auswirkung des Schwerpunkt-
prinzips und/oder der systematischen Zuordnung von fach-
Iichen Betrlebstej-Ien) .

Beim Nachweis nach fachlichen Betriebsteilen für den Be-
reich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe insgesamt sind
deshalb die im Betrieb in den baugewerbLichen Betriebs-
teilen (einschl. in Baukolonnen für den Eigenbedarf) und
in den sonstigen Betriebsteilen (2.8. in Handels-, Trans-
port- und Iandwirtschaftlichen Abteilungen) tätige Personen
nicht enthalten (Seg.-Nr. 466, 468, 1180 und 1I82). Zu Ein-
zelheiten bezüglich des Nachweises von Betrieben und Be-
triebsteilen siehe unLer Betriebe.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftigten umfassen

alle Personen, die in einem arbeitsrechtlichen VerhäItnis
zum tlnternehmen stehen (AngestellLe, Arbeiter, Auszubil-
dende), die im Unternehmen tätigen Inhaber und Mitinhaber
sowie dj-e unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen, so-
fern diese Familienangehö::igen mindestens ein Drittel der
üblichen Arbeitszeit im Unternehmen tätig sind.

Einbezogen werden auch die i-n nichtproduzierenden Teilen
des Unternehmens Beschäftigten.

Zu den Angestellten zählen auch Gesellschafter, Vorstands-
mitglieder und andere leit-ende Kräfte, sowelt sie vom be-
fragten Unternehmen Bezüge erhalten, die steuerlich als
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit angesehen werden.

6
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B e g r i f f s i n h a I t : Der Begrrff Beschäftigte
ent_spricht dem Begriff Tätige Personen. zw E:Izelheiten
siehe dort-.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftrgten umfassen

alle personen, die in einem ai:beitsrechtlichen VerhäItnrs

zum unternehmen bzw. Betrieb stehen (Angestel,Ite, Arbei-ter,

Auszubildende), die im Unternehmen bzw. Betrieb tätigen

Inhaber und Mitlnhaber sowie die unbezahlL mithelfenden

Familienangehörigen, soweit diese Familienangehörigen min-

d.estens ein DriLteI der üblichen Arbeitszeit- im unterneh-

men bzw. Betrieb tätig sind-

Zu den Angestellten zählen auch GeseIl-schafter, vorstands-
mitglieder und andere leitende Kräfte, sowelt sie vom be-
fragten Unternehmen bzw. Betrieb Bezüge erhalten, die
steuerlich aIs Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit an-
gesehen werden.

Im Monatsbericht für das Bauhauptgewerbe werden dle Tätigen
Inhaber, I,lithel-fenden FamiLienangehörigen, die kaufmänni-
schen und technischen AngesteTTten einschl-. AuszubiTdenden,
d,ie Facharbeiter, die l-achwerker und werker und die gewerb-
l-ich AuszubiLdenden nachgewiesen .

In den Jahreserhebungen werden auch die in nichtproduzie-
renden Teilen des unternehmens Beschäftigten einbezogen.

Die Beschäftigten in den Jahreserhebungen umfassen neben
den unmittelbar im unternehrnen Beschäftigten auch die an
Arbeitsgemeinschaften abgestellten Personen. Arbeitskräfte,
die unmi-tl-e1bar von der Arbeitsgemeinschaft eing stellt
wurden, werden in der Höhe des Arbeitsgemeinschaftsantej-Is
des jeweiligen befragten unternehmens zu den Beschäftigten
dieses Unternehmens gerechnet '

4 Monatlicher
fndustr ie-
bericht
l91O bis 1974

Monatsber icht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1962

2 Totalerhebung
im Bauhauptge-
werbe (einschl
Fertigte ilbau )

ab 1915

3 Jahreserhebung
einschl. In-
ve stitionser-
hebung bei Un-
ternehmen des
Bauhauptgewer-
bes (einschl.
Fertigtellbau)
ab 1976

4 Jahreserhebung
(KostensLruk-
turerhebung)
bei Unterneh-
men des Bau-
gewerbes

ab 7975

5

5

5

5

1
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5.5 Monatsbericht
im Ausbauge-
werbe

ab 1978

5.6 Jährliche Er-
hebung im
Ausbaugewerbe
ab 1919

6 Jahreserhebung
bei Unterneh-
men, fnvesti-
tionserhebung
bei Unterneh-
men und Betrie-
ben der Ener-
gie- und Was-
serversorgung

B e g r t f f s i n h a I t : Die Beschäft.igten umfassen
die Angestelften und Beamten (einschl. der kaufmännisch,
technisch und Verwaltungsauszu_bildenden), die Arbeiter
(einschl. der gewerblich AuszubiJ-denden) , die tätigen In-
haber und Mitinhaber sowie die unbezahrt mitherfenden Fam_i-
rienangehörigen, sofern diese Famirienangehörigen minde-
stens ein Drittel der übrichen Arbeitszeit. im unternehmen
tätig sind.

ab 1975

Nicht einbezogen sind, soweit nj-cht anders angegeben, Ar_beitskräfte, dle in keinem festen Lohn- oder Gehaltsverhärt-nis zum befragten unternehmen stehen und nur gegen eine Auf-
wands- oder Pauschalentschäcligung regermäßig zeitweise be-
stimmt-e Arbeiten durchführen (2.8. ars schriftführer, Kas-si-erer, Pumpenwärter) , ebenso Beamte, Angestellte und Ar-beiter von sogr, Bruttounternehmen, die i-m unternehmen nur
nebenbel stundenweise t,ätig sind.. Bruttounternehmen sind
versorgungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform be-trieben und mit alren ihren Einnahmen und Ausgaben brutto
in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.

Beschäftlgte, die in mehreren fachllchen unternehmensteilen
tät,g sind, werden auf diese anteil-mäßrg aufgegliedert.

B

o

o
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Begriffsinhalt=ZtldenBeschäftigtenZählen
alLe Ende september des leweilj-gen Berichtslatrres im unter-
nehmen bzw. tm Betrieb tätigen Personen.. einschl . der täti-
gen Inhaber sowie der Mit-helfenden Familienangehörigen,
sofern diese Familienangehörigen mindestens ein Drrttel- der

üblichen Arbeitszej-t im Unternehmen bzw- Betrieb tätig
s ind.

Zur Abgrenzvrrg des Beschäfti-gtenbegriffs in der Energie-
und Wasserversorgung siehe unter 5. (Jahreserhebung bei
Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Be-
trieben der Energie- und Wasserversorgung), im Bergbau und
im Verarbeitenden Gewerbe siehe unter 3. (Invest,itionserhe-
gung bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes) , im Baugewerbe siehe unter 5 - (Jahreserhebung
einschl. fnvestitionserhebung bei Unternehmen des Bauhaupt-
gewerbes (einschl. Fertigteilbau) ) .

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäfl-igten umfassen

d.ie Tätigen Inhaber (einschl. Mitinhaber) , die unbezahft

mitheLfenden FamiLienangehörigen, die Bettiebsfeitet, kauf-
männischen und technischen AngestelLten, die GeseLLen und

sonstigen Facharbeiter, di.e angelernten und ungel-etnten

Arbeiter, die kaufmännisch und technisch Auszubifdenden
sowle dLe gewerbLich Auszubil-denden

Die unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen werden er-
faßt, sofern sie mindestens ein Drittel der üblichen Ar-
beitszelt im Betrieb tätlg sind.

Nachgewiesen werden die Beschäftigten am 30. September 1976
und - ohne Untergliederung - am 37 - März 1.977 -

o

1 Statistik der
Inve stitionen
für Umwelt-
schuLz im
Produzieren-
den Gewerbe

Handwerks-
zählung 1977

B
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Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungen

9 1 Handels- und
Gaststätten-
zähIung
r968

B e g r i f f s i n h a I t : Beschäftigte sind ?ätrge
Inhaber, unbezahl-t nitheLfende Famil"ienangehörrge sowie
sämtliche Arbeitnehmer. Dazu gehören auch vorr:ibergehend
Abwesende (2.8. Kranke, Urlauber) und Teilzeitbeschäftigte.

9 .2 Handels- und
Gaststätten-
zählung

In den Handels- und Gaststättenzählungen werden die Be-
schäftigten in absoluten Zahlen nachgewiesen.

1919 In der Großhandelsstatistik werden Meßzahlen der Beschäf-
tigten, in der Einzelhandelsstatistik und in der Gastge-
werbestatistik werden Meßzahlen der Beschäftigten, VolI-
beschäftigten und Teilzeitbeschäftigten nachgewiesen.

9 3 Großhandels-
statistik
ab 1964

9.4 ELnzelhande1s-
statistik
ab 1963

Die Meßzahlen werden durch Division der Zahlen der Beschäf-
tigten (VoII-, Teilzeitbeschäftigten) im jeweiligen Be-
richtszeitraum durch die entsprechenden Zahlen der Beschäf-
tigten (Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte) im
Basiszeitraum ermittelt.

9 .5 Gastgewerbe-
statistik
ab 1963

Anderungen im Zei tablauf: fnder
Großhandelsstatistik wurden bis einschl. 1979 lediglich die
Meßzahlen für die Gesamtzahl der Beschäftigten bzw. tätigen
Personen nachgewiesen.

o

o
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Itlonatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe
im Bergbau und
im Verarbeiten-
den Gewerbe

ab 1970

1 B e g r i f f s i n h a I t : Örtliche EinheiLen mit wir:t-
schaftlichem Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden
Gewerbe gemäß der SYPRO.

Erfaßt und dargestellt wird jeweils die gesamte örtliche
Einheit einschl. ihrer nichtproduzierenden Teile" Zu Arls-
nahmen von dieser Regel siehe tlnten.

Befragt werden sämtliche Betriebe des Bergbaus und des Ver-
arbeitenden Gewerbes soweit sie zu Unternehmen des Produ-
zierenden Gewerbes mit im aLLgemeinen 20 l-ät-igen Persorlen
und mehr gehören sowie die Betrrebe des Bergbaus und des
Verarbeitenden Gewerbes mit im allgemeinen 20 tätigen Per-
sonen und mehr sofern sie zu Unternehmen mit wirLschaft-
lichem Schwerpunkt außerhalb des Produzierenden Gewerbes
gehören. Für einige ausgewählLe Wirtschaftszwej-ge bezieht
sich die vorgenannte Abschneidegrenze auf 10 tätige Per-
sonen und mehr.

Zu den Betrieben zählen auch:

- Einlcetriebsunternehmen (d.h. Unternehmen, die nur aus
einer örtlichen Einheit bestehen) mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe;

- örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im
Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe, deren Inhaber in
die Handwerksrolle eingetragen sj-nd (getriebe des produ-
zierenden Handwerks) ;

- Betriebe, die nur Zulieferer für den Hauptbetrieb oder
für einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;

- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit
ihrem Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch
nicht in dessen Nähe Iiegen (2.8. örtlich getrennter
Hilfsbetrieb zur Herstellung von Verpackungsmitteln für
den Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrj-eb der
elektrotechnischen Industrie, örtlich getrennter Fermen-
tier- und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden lndu-
strie usw.);

2
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Da tenquelle /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

Reparaturwerkstät.ten der Deutschen Bundesbahn und Bundes-

Reparaturwerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunter-
nehmen u.ä.;
örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des
Bergbaus oder des Verarbeitenden Gewerbes.

In einigen Fällen wird statt der gesamten örtlichen Einheit
nur der im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätige
fachliche TeiI der örtlichen Einheit erfaßt. Folgende fach-
Iiche Teile von örtlichen Einheiten werden aIs eigensLän-
dige Betriebe angesehen und erfaßt:
- Produktionsstätten des VerarbeitenCen Gewerbes, ciie mit

einem Baubetrieb örtlich verbunden sind und für den Markt
produzieren (2.8. Sägewerke, Kiesgruben, Steinbrüche,
Ziegeleien), unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt
der örtlichen Einheit;

- Produktionsstätten des Bergbaus oder des Verarbeitenden
Gewerbes, die mit ei,nem Elektrizitäts-, Gas- oder l^lasser-
werk für die öffentliche Versorgung örtlich verbunden
sind und für den Markt produzieren (2.B. Kohlengruben),
unabhängig vom wirtschafLlichen Schwerpunkt der örtlichen
Einheit;

- Reparatur- und Montagewerkstätten, die den wj-rt,schaftli-
chen Schwerpunkt eines Verkaufsbüros bilden;

- Druckereien, die mit einem Verlag örtlich verbunden sind
(Verlagsdruckereien), aber nicht den wirtschaft.Iichen
Schwerpunkt der örtlichen Einheit bilden.

Nicht zu den Betrieben zählen

- rechtlich unselbständige Reparat-ur- und Montageabteilun-
gen von Unternehmen außerhalb des Bergbaus und Verarbei-
tenden Gewerbes, soweit sie sich überwiegend mit der In-
standsetzung vorr unternehmenseigenen AnIagen, Maschinen,
Fahrzeugen und GeräLen befassen (rechtlich selbsLändige
Reparaturwerkstätten sowie solche der Deutschen Bundes-
bahn und Bundespost gelten dagegen aIs Betriebe);

3
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- örtlich geLrennte Verkaufsbüros ohne ständige Reparatur-
oder }4ontageabteilung (bei Büros, bei denen aber über-
wiegend Reparaturen und Montagen durchgeführt werden,
gelten die Reparatur- oder Montageabteilungen dagegen
als Betriebe) .

Zum einzelnen Betrieb rechnet - unter Beachtung der o.g.
Ausnahmen - die gesamte örtliche Einheit, einschl. der

- Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- urrd Hilfsbetriebe, die
mit dem meldenden Betrieb Örtlich verbunden sind oder in
dessen Nähe liegen, z.B. Kraftzentral.en, Reparatur- und
Montagewerkstätten zur Herstellung von Maschinen und Werk-
zeugen für den Ej-genbedarf, außerhalb des Werks gelegene
Montagestütztpunkte für Verteiler- und Leitungsanlagen
(Strom, Gas, Wasser, Dampf), Verpackungs- und Versandbe-
triebe, Transporteinrichtungen, Fuhrparks, betriebliche
TankstelIen, Laqerplätze, Aufräumungskolonnen, Werkschutzf
Werkfeuerwehr;

- Sozialeinrj-chtungen wie Kantinen, Werksfriseure, Heime
für Auszubildende, Kindergärten usw. ;

- Ausbildungsstätten;
- Forschungs- und Entwicklungslabors;
- Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie der baugewerblichen

Betriebstelle, die Leistungen für den }{arkt erbringen und
nicht zur Bauberichterstattung melden;

- übrigen Betriebsteile wie Handelsabteilungen, Redaktions-
und Verlagsabteilungen, Transportabteilungen, die über-
wiegend für Dritte arbeiten, Iandwirtschaftliche Be-
triebsteile u.ä.

Begriffsbezi-ehungen
gegenüber den Betrieben im Monatlichen
siehe unter 4.

Zur Abgrenzung
Industriebericht

Während die Betriebe örtliche Einheiten darstellen, gelten
als llnternehmen (2.8. im MonaLsbericht für Unternehmen und
in der Investitlonserhebung bei Unternehmen des Bergbaus
und des Verarbeitenden Gewerbes) die kleinsten rechtlich

4
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selbständigen Einheiten, die eigene Bücher führen und ge-
sonderte Abschlüsse aufstellen müssen. zu ei-nem unternehmen
rechnen auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts
vorhandene Tätigkeiten und Teile des Unternehmens, sofern
das Unternehmen insgesamt seinen wirtschaftlichen Schwer-
punkt im Bergbau oder im Verarbeitenden, Gewerbe hat - Die
Unternehmen umfassen daher - soweit vorhanden - neben ihren
industriellen und handwerklichen Betrieben auch nichtindu-
strielle,/nichthandwerkliche örtliche Einheiten sowie solche
Teile von örtlichen Einheiten. Dagegen zählen zu den Be-
trieben hier im allgemeinen nur die industriellen oder
handwerklichen örtlichen Einheiten bzw. solche Teile der-
selben. Darunter fallen allerdings auch Industrie- und
Handwerksbetriebe bzw. -betriebsteile von Unternehmen, die
ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb des Bergbaus
und Verarbeitenden Gewerbes haben.

Betriebe und Är,beitsstätten (ArbeitssLättenzählungen) be-
zeichnen unterschiedliche Tatbeständ.e' Zrvar gelten beide
als örtliche Einheiten, die örtliche Einhgit Arbeitsstätte
ist aber enger gefaßt als die örtliche Einheit Betrieb. So
rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Montage-
und Hilfsabteilungen, die nicht auf dem Grundstück ihres
Produktionsbetriebes, sondern nur in dessen Nähe Iiegen.
Diese außerhatb des Betriebsgrundstücks liegenden Abtei-
Iungen gelten aber jeweils als eigenständige Arbeltsstätten.

In einigen FäIIen unterscheiden sich Betriebe und Arbeits-
stätten dadurch, daß als Arbeitsstätte die gesamte örtliche
Einheit, aIs Betrieb dagegen nur ein fachlicher TeiI der
örtlichen Einheit gilt. Dies ist der FaII, wenn

- eine Produktionsstätte des Verarbei-tenden Gewerbes und
ein BaubeLrieb örtlich verbunden sincl oder

- eine Produktionsstätte des Bergbaus oder des Verarbeiten-
den Gewerbes mit einem Elektrizitäts-, Gas- oder Wasser-
werk für die öffenLliche Versorgung örtlich verbunden ist,

- in einem Verkaufsbüro eines Unternehmens des Bergbaus
oder des Verarbeitenden Gewerbes überwiegend Reparaturen
oder Montagien durchgeführt werden oder

- bei einer Verlagsdruckerei der Verlag den wirtschaftli-
chen Schwerpunkt bi-Idet.

-5-
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Neben den genannten begrifflichen Unterschieden bestehen vor
aIIem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhebungsbereichs.
AIs Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten aller
Wirtschaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbereichen mit Aus-
nahme der land- und forstwirLschafLlichen Betriebe und der
privaten Haushalte, also z.B- auch Praxen freier Berufe,
ämter von Behörden u. dgl. Zu den Betrieben zäh1en dagegen
nur örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im
Bergbau oder im Verarbej-tenden Gewerbe.

B e g r i f f s i n h a 1 t : örtlich getrennte Einheiten
von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes einschl - zvge-

höriger oder in der Nähe Iiegender Verwaltungs- und HiIfs-
betriebe.

Die Betriebe umfassen im einzelnen

- Betriebe des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes von
Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Produzie-
renden Gewerbe mit im allgemeinen 20 Beschäftlgten und
mehr sowie Betriebe des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes mit im allgemeinen 20 Beschäftigten und mehr von
Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwerpunl<t außerhalb
des Produzierenden Gewerbes,

- in der Elektrizitäts- ' Gas- und Fernwärmeversorgung die
Betriebe aller Unternehmen;

- in der Wasserversorgung die Betriebe aller Unternehmen
mit einer jährlichen Wasserabgabe von 200 000 m3 und mehr.

Angaben über Betriebe im Baugewerbe sind nicht enthalten-

zinderungen im ZeL tablauf : 1975
wurden in der Wasserversorgung die Betriebe aller Unterneh-
men in Gemeinden ab 3 000 Einwohnern - unabhängig vom Um-
fang der Wasserabgabe - einbezogen.

Bis einschl. 1976 wurden in den tiirtschaftsbereichen Berg-
bau und Verarbeitendes Gewerbe afle Betriebe mit 20 Be-
schäftigten und mehr einbezogen.

2 Statistik der
Inve stitionen
für Umweltschutz
i-m Produzieren-
den Gewerbe

ab 1975

6
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Monatsbericht
bei Betrieben
der Energie-
und Wasserver-
sorgung
ab 1977

3

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Während Betriebe
örtliche Einheiten darstellen, gelten als Unternehmen (Sta-
tistik der Investitionen für Urnweltschutz im Produzierenden
Gewerbe) kleinste rechtlich selbständ.ige Einheiten, die
eigene Bücher führen und Abschlüsse aufstelLen müssen. Dem
Nachweis von Unternehmen und Betrieben Iiegen außerdem un-
terschiedliche Erhebungsbereiche und A.bschneidegrenzen
zugrunde.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Örtliche Niederlassungen
der Energie- und Wasserversorgung.

Nachgewiesen werden Betriebe von Unternehmen der Energie-
und Wasserversorgung mit im allgemeinen 20 geschäftigten
und mehr sowie BeLriebe der Energie- und lVasserversorgung
mit im allgemeinen 20 Beschäftigten und mehr von Unterneh-
men außerhalb der Energj-e- und Wasserversorgung.

Erfaßt und dargestellt wird jeweils die gesamte örtliche
Niederlassung einschl. aIIer Betriebsteile, die nicht zur
Energie- und Wasserversorgung gehören (2.8. Verkehr, Häfen,
Bäder) sowie aIIer Verwaltungs-, ReparaLur-, Montage- und
Hj-lfsbetriebe, die mit dem Betrleb örtlich verbunden sind.

B e g r L f f s b e z te h u n gi e n : Während Betriebe
örtliche Einheiten darstel-Ien, geLten als Unternehmen (Jah-
reserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Un-
ternehmen und Betrieben der Energi-e- und Wasserversorgung)
kleinste rechtlich selbständige Einheiten, die eigene
Bücher führen und Abschlüsse aufstellen müssen. Zu einem
Unternehmen rechnen in der Jahres- und Investitionserhebung
auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vorhandene
Tätigkeiten und Teile des Unternehmens, sofern das Unter-
nehmen insgesamt seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt in der
Energie- und Wasserversorgung hat. Die Unternehmen umfassen
daher - soweit vorhanden - auch örtliche Einheiten mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt außerhalb der Energie- und
wasserversorgung. Dagegen zählen zu den Betrieben hier nur
örtliche Niederlassungen der Energie- und Wasserversorgung.
Darunter fallen allerdings auch solche von Unternehmen, die
ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb der Energj-e-
und Wasserversorgung haben. _ 7 _
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4.1 Monatlicher
Industrie-
bericht
1950 bis 1976

4 2 Industriebe-
richt-Total-
erhebung-
September

t962 bjs 1915

Ferner ist zu beachten, daß dem Nachweis von unternehmen
und Betrieben der Energie- und wasserversorgiung unter-
schiedliche Erhebungsbereiche und Abschneidegrenzen zugrun-
de Iiegen.

B e g r i f f s i n h a I t : Örtliche Einheiten, in
denen industrielle Tätigkeiten gemäß dem systematischen

Verzeichnis zum monatlichen Industrieberi.cht ausgeübt wer-

den, unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der ge-

samten örtlichen Einheit.

Erfaßt und dargestellt wird nur der industrielle TeiI der
örtlichen Einheit, wobei im monatlichen Industrj-ebericht
nur Industrie-Betriebe mit im allgemeinen 10 Beschäftigten
und mehr, bei der Totalerhebung dagegen nicht nur die In-
dustrie-Betriebe des monaLlichen Berichtskreises, sondern
auch die nicht zum monatlichen IndusLriebericht meldenden
Industrie-Betriebe mit im allgemeinen weniger aIs 10 Be-
schäftigten erfaßt und dargestellt werden-

Die Industrj-e umfaßt die wirtschaftsabteilungen Bergbau
und Verarbeitendes Gewerbe. Das Handwerk rechnet im allge-
meinen nicht zur Industrie. Die einzelnen Industriezweige
sind im Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Indu-
striebericht zusarünengestellt. Örtliche Einheiten, deren
Inhaber in die Handwerksrolle eingetragen sind, werden
daher in der Regel nicht erfaßt - Werden in solchen ört-
Iichen Einheiten aber industrielle Tätigkeiten ausgeübt,
wird nach den einzelnen umständen fallweise entsch.ieden,
ob diese örtliche uinheit zu erfassen ist oder nicht. Als
Anhaltspunkt für industrielle Tätigkeit dient die serien-
fertigung von Gütern. Einzelanfertigung Iäßt dagegen auf
hand,werkliche Tätigkeit schließen. sind i-n einer örtlichen
Einheit ein abgrenzbarer industrieller Teil und ein hand-
werklicher Teil örtlich verbund.en (2.8. Zimmerei mit Säge-
werk), wird nur d.er industrielle TeiI erfaßt. Handwerk-
Iiche Neben- oder Hilfsbetriebe von industriellen Betrieben
rechnen dagegen zum industriellen Betrieb und werden d.ort
erfaßt.

B
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Zu den Betrieben zählen auch:

- Einbetriebsunternehmen (d.h. Unternehmen, die nur aus
einer örtlichen Einheit bestehen), die in der Industrie
tätig sind;

- Betriebe, die nur zulieferer für den Hauptbetrieb oder für
einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;

- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit
ihrem Produkti-onswerk örtlich verbunden sind und auch
nicht in dessen Nähe Iiegen (2.8. örtllch getrennter
Hilfsbetrieb zur Herstellung von Verpackungsmitteln für
den Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrieb der
elektrotechnischen Industrie, örtlich geLrennter Fermen-
tier- und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden Indu-
strie usw.) ;

- Reparaturwerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunter-
nehmen u.ä.;
örtlich geLrennte Hauptverwaltungen von industriellen
Unternehmen.

Nicht zuden Betrieben zählen:
- rechtlich unselbständige Reparatur- und MonLageabteilungen

von Unternehmen außerhalb der Industrie, soweit sie sich
überwiegend mit der Instandsetzung von unternehmenseigenen
Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen und Geräten befassen;

- Reparaturwerkstätten des Handels;

- örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne ständige Reparatur-
und Montageabteilung.

Zum einzelnen Betrieb rechnen nur die industriellen TeiIe
der örtlichen Einheit. Mit einJcezogen werden allerdings:
- Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die

mit dem meldenden Betrieb örtlich verbund.en sind oder in
dessen Nähe Iiegen, z.B. Kraftzentralen, Reparatur- und
Montagewerkstätten zur Herstellung von Maschinen und
Werkzeugen für den Eigenjcedarf , außerhalb des !'lerks gele-
gene Montagestützpunkte für Verteiler- und Leitungsan-
lagen (Strom, Gas, Wasser, Dampf), Verpackungs- und Ver-

9
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sandbetriebe, Transporteinrichtungen, Fuhrparks,
Iiche Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumkolonnen,
schutz, Werkfeuerwehr;

- Sozialeinrichtungen wie Kantinen, Werksfrj-seure,

betrieir-
Werk-

He ime
für Auszubildende,
Baukolonnen für den

Kindergärten usw

Eigenbedarf.

Nicht zum Betrieb rechnen:

- nichtindustrielle Teile der örtlichen Einheit wie z'B"
landwirtschaftliche Betriebsteile, reine Handelsabteilun-
gen (soweit vom Vertrieb der eigenen Erzeugnisse Lrenn-
bar), Redaktions- und Verlagsabteilungen, Transportabtei-
Iungen, die überwiegend für Dritte arbeiten;

- baugewerbliche Abteilungen, die überwiegend für Dritte
arbeiten;

- öffentliche versorgungsbetriebe, die mit dem industriel-
len Betrieb örtlich verbunden sind;

- Verkaufsabteilungen von Verkaufsbüros, in denen ständig
Reparaturen oder Montagen durchgeführt werden.

Be gr i f f sb e z Lehung en : Betriebe im
Monatlichen Industriebericht .und Betriebe i-m Monatsbericltt
für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbei-
tenden Gewerbe sind unterschiedlich abgegrenzt. wesentl.iche
Unterschiede bestehen zum einen in der Abgrenzung des
Betriebs selbst, zt)m anderen in der Abgrenzung des Erhe-
bungsbereichs.

Im Industriebericht rechnet zum'Betrieb nur der industriel .e

TeiI einer örtlichen Einheit, im Monatsbericht umfaßt der
Betrieb d.agegen - von einigen Ausnahmen abgesehen - jeweils
die gesamLe örtliche Einheit einschl. ihrer "nichtindu-
striellen" Teile. Solche "nichtindustriellen Tei-Ie" sind
z.B. landwirtschaftliche Betriebsteile, reine Handelsab-
teilungen, Redaktions- und Verlagsabteilungen, Transporf--
a-bteilungen, die überwiegend für Dritte arbeii-en, hand-
werkliche Abteilungen, die nicht handwerkliche Neben- oder

10
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Hilfsbetriebe sind u.ä. Eine der oben .lnqirj:lpt:ochenen Aus-
nahmen besteht bei Verkauf sbüros, in derren iiberwiegend
Reparatur- und Montagearbeiten durchgeftihrt rverden. Erfaßt
wird nur die Reparatur- und Montageabtei-i.unq und n:.cht die
qesamte örtliche Ej-nheit-" Zu weitei:en Aue.;11 ,lIiryien s.i-ehe unterr

In den Erhebungsbereich des MonatsL:erichts für- tsei-rj.ebe
sind die Betriebe des produzj-erenden Flandwerks init Schwer-
punkt im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe e-inbezogen.
Im Industriebericht werden dagegen ört-li.che Ei.nheiten,
deren Inhaber in der Handwerksrolle eingetragen sind, im
allgemeinen nicht erfaßt. Ebenfalls nur im Monatsber:j-cht für
Betriebe werden die Reparaturwer:kstäf-ten der Bundesbahn und
der Bundespost erfaßt" Ebenfall-s rrrir im Mr:rreit.strerici'rt- wer*
den die Reparaturwerkstät-ten der. Br-Liirje:;i:;-,]in tiirr-'1. i.1<,,r llulldes-
post erfaßt. Modifikationen der o,g. r;::i.uiri ri,rl,.:iiriern LTnL-er-
schiede zwischen den beiden St-atistj-ken er:(Irlr)err sicir d;rr-
aus, daß im Monatshericht- j-n e.i-nirJerr Li;iI.i r'ir -' r.:rr.l,,1egr:n. cler
o.g. allgemeinen Regel und analog zl;.tn IndusLr.ie:berictru -
nicht die gesamte örtliche Einheit-, sondern nur fachliche
Teile dieser Einheit, die ihren wirtschaft--l-Lchen Sc;hwer:-
punkL im Bergbau oder Verarbeitenden Gewei:be haben, erfaßt.
werden. So verfahren wir:d bei- \,/6.:l:biüdi,ilcjr.rt rlir-i s::],...r.,. il:.oiluk-
Lionsstätten des Verarbeitenden Gev;r:-,r'irr,-:r !1,'rii [i;r.,.ri-,r:t.rj-r.Lrr:11
urrd zwischen PrOdr:kt.iolsstättr:n j.1:: ;\1:, v',-;),.;:,,, 1.r 1.'li,q- ':i,r:.r.r-'i..:rf r.-.
Lenden Gevlerbes und der: Energi-e-. t.iri.r.i 'rJ,.r :.;':.:::.\ ".ta\r i:,.rr.'.rr.til,:L v/D-.
bei jeweifs der: vr.irt-sc;haftl.j,ch,:: S.::.irr;ei,r,Lr ii:':i.;.)11, .i.r:::trt,erl
örtlj-chen Einhelt keine RoIIe spieii-" Bel Terla.gsrirucke-
reien wird ebenso verfahren und nr.r: rler: falh.l-i,::he Tei.I
Druckerei erfaßt, allerdinqs nur, wenr) ei: nichL den wirl--
schaf.tlichen Schwerpunkt des gesarnl-en I3et.r.l ebe:; bi--1.det" Dar
aus ergeben sich in diesen I'äLler; fo].rlen,je iiber--instimmur,.qe
und Unterschiede zwj-schen Irrdtrstr-i-,a rlrii )',1,.rrjrjl-,-irerriclli:

- Ilitrden e j-n indusLrieller Retr'-i-r:b i.iir,l r,' i i, ;:t,1i-li.'-1- r i-r:i:r <:rrer
ej.n industrieller Betriej: rrlLJ ei1 Ei,.lri r | ;,-ti ).t q-. r.t,1 s.-
oder Wasservrerk fiir di"c öf fenl-] .t.(:ir,:, Vrr-s.r/ qll;rtt ,.:-i-nr,. ö:i.-
Iiche Einheit, so wil:C im J.nciu:;i-r j-eI:er. i.r'lri. '-rrrd j rr rJ-i-esem
Fall auch j-m Monatsbericlit rinabhä1irl.i.(-l 'v.(,'rri vr i-.r i.:;cliat. F-l-i-.
chen Schwerpunkt der c;esamten öi:tJ.ichelr E.i-nhi:j-i- nlrr d.eL
industrielle Betrieb erfaßt "
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Bilden eine Druckerei und ein Verlag (eine Redaktion) eine
örtliche Einheit, so wird im IndusLriebericht, unabhängig
vom Schv/erpunkt, die Druckerei (industrieller TeiI der
örtlichen Einheit) aIs Betrieb erfaßt; der Verlag,/die
Redaktion sind nicht einbezogen. Im Monatsbericht kommt
es hier auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt der örtli-
chen Einheit an: Bildet der Verla9 (die Redaktion) den
schwerpunkt, dann wi-rd, obwohl' der wirtschaftliche schwer-
punkt der örtlichen Einheit außerhaib des Bergbaus und
verarbeitenden Gewerbes lieEt, die Druckerei aIs Betrieb
erfaßt, wie im Industriebericht ohne die Verlags-(Redak-
tions-)Abteilung. Bildet dagegen die Druckerei den schwer-
punkt, gilt der Regelf,all und es wird, da die gesamte ört-
liche Einheit erfaßt wird, der Ver1ag (die Redaktion) mit
einbezogen.

Während Betriebe örtliche Ei-nhei-ten darstellen, gelten aIs
Ilnternehmen (Unternehmenserhebung i-m Bergbau und in der
Industrie (ohne Bauindustrie) ) kleinste rechtlich selbstän-
dj-ge einheiten, die eigene Bücher führen und gesonderte
Abschlüsse aufst.ellen müssen.

Zu einem Unternehmen rechnen i-n der Unternehmenserhebung
auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vorhandene
TätigkeiLen und Teile des unr--ernehmens (mit Ausnahme seiner
Iand- und forstwirtschaftlichen Teile) , sofern das Unter-
nehmen insgesamt seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt im
Bergbau oder in der Industrie hat. Die unternehmen umfassen
mithin - soweit vorhanden - neben ihren industriellen Be-
trieben auch nichtindustrietle örtliche Einheiten und nicht-
industrielle Teile von industriellen örtlichen Einheiten-
Dagegen zählen zu den Betrieben hj-er nur industrielle ört-
Iiche Einheiten bzw. solche Teile derselben. Darunter fallen
allerdings auch Industriebetriebe von unLernehmen, die ihren
wi_rtschaftlichen schwerpunkt außerhalb des Bergbaus und der
Industrie haben.

Betriebe und Ar,bejtsstätten (erbeitsstättenzählungen) be-
zeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten beide
als örtliche Einheiten, die örtliche Einheit ArbeitssLätte
ist aber enger gefaßt aIs die örtliche Einheit Betrieb.

t2
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So rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Mon-
tage- und Hilfsabteilungen, die nicht auf dem Grundstück
ihres Produktionsbetriebes, sondern nur in dessen Nähe lie-
gen. Diese außerhatb des Betriebsgrundstücks liegenden Ab-
teilungen gelten aber jeweils als eigenständige Arbeits-
stätten.

Betriebe und Arbeitsstätten unterscheiden sich wei-terhin
dadurch, daß zum Betrieb nur der industrielle TeiI der ört-
Iichen Einheit rechnet und nichtindustrielle Teile (wie z.B.
Iandwirtschaftlj-che Betriebsteile, Handelsabteilungen, Re-
daktions- und Verlagsabteilungen, Bauabteilungen, die über-
wiegend für Dritte arbeiten, selbständige Handwerksabteilun-
gen u.ä.) nicht im fndustriebericht erfaßt werden- AIs Ar-
beitsstätte gilt dagegen jeweils d.ie gesamte Örtliche Ein-
heit.

Neben den genannten begrifftichen unterschieden bestehen vor
allem Unterschiede i-n der AJcgrenzung des Erhebungsbereichs.
AIs Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten aller
Wirtschaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbereichen mit
Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und
der privaten Haushalte, also z.B. auch Praxen freier Berufe,
ämter von Behörden u. dSI. Zu den Betrieben zählen dagegen
nur örtliche EinheiLen oder Tei-le von örtlichen Einheiten
mit wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich Bergbau und Ver-
arbeitendes Gewerbe (ohne Handwerk) .

B e g r i f f s i n h a I t : Örtliche Einheiten (in der

Regel nicht Baustellen) mit wirLschaftlichem Schwerpunkt im

Bauhauptgewerbe gemäß der SYPRO.

Zum Bauhauptgewerbe gemäß SYPRO werden Institutionen gerech-
net, deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin be-
steht. Hochbauten j-m Rohbau zu errichten (einschl. Fertig-
t.eil-bauten) , Tiefbauvorhaben auszuführen oder bestimmte Spe-
zialbauarbeiten vbrzunehmen. Dazu rechnen auch die Reparatur
und Unterhaltung bestehender Hoch-, Tief- und Spezialbauten
sowie das Abbrechen, Sprengen und Enttrümmern.

1J

5 Totalerhebung
im Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1916
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Erfaßt und nachgewiesen werden im einzelnen:
- Einbetriebsunternehmen (d.s. Unternehmen, die nur aus

einer örtlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes;

- örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit
Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des
Bauhauptgewerbes gehören;

- örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe,
dj-e zu Unternehmen mit Schwerpunkt im übrigen Produzie-
renden Gewerbe oder in sonstigen Wirtschaftszweigen ge-
hören, sofern sie Bauleistungen für den Markt erbringen;

- Baustellen und Bauhöfe mit eigenem Lohnburo und selbstän-
diger Abrechnung;

- Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes. sovreit sich
ihre Tätigkeit auf inländische Baustellen bezieht.

Nicht aIs Betrieb zählen:
- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des

Bauhauptgewerbes ;

- örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne bauhauptge-
werbliche Tätigkeit (Ziegelei, Sägewerk, Kiesgrube) ; wenn
diese örtlichen Einheiten mit Schwerpunkt im Bergbau oder
im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werd.en sie im Mo-
natsbericht für Unternehmen und Betrj-ebe im Bergbau und
im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe erfaßt (v91. unter
I.) i

- Verkaufsbüros ohne bauhauptgewerbliche TätigkeiL;
- örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätig-

keiten einschl. V,lohnungsvermietung ausüben.

Erhoben werden jeweils nur die im Bauhauptgewerbe tätigen
Teile der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit. "

Verwaltungs- und Hilfsabteilungen, dj-e direkt mit der bau-
hauptgewerblichen Tätigkeit verbunden sind, sowie mit dem
Betrieb verbundene Sozialeinrichtungen wie etwa Kantinen,
lierkskindergärten u.ä. rechnen dagegen zum erfaßten Betrieb

14
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Ist mit dem Baubetrieb eine Produktionsstätte verbunden, in
der bauabhängige Produkte hergestellt werden (z-B- Kies-
grube, Ziegelei, Sägewerk, Betonwerk), so wird dieser Be-
triebsteil nur dann einbezogen, wenn die Produkte für den
eigenen Bedarf bestimmt sind und mithin in der eigenen Bau-
Ieistung abgerechnet werden. Erfolgt die Produktion für den
Absatz am }4arkt, so ist dieser Betriebsteil nicht einzube-
ziehen , er zäinLt dann zu den im Verarbeitenden Gewerbe
tätigen Betrieben.

Nicht einbezogen t$/erden ferner reine Handelsabteilungen
(soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse trennbar), Trans-
portabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten und
sonstige AbLeilungen, die Dienstleistr-rngstätigkeiten, wie
etwa Vermietung und Verpachtung betrieblicher Anlagen,
Wohnungsvermietung und Leasing, erbringien.

Be g r i f f s b e z re h u n g e n : WährendBetriebe
örtliche Einheiten darstellen, gelten aLs Llnternehmen (Sta-
tisLiken des Baugewerbes) kleinste rechtlich selbständige
Einheiten, die eigene Bücher führen und gesonderte Abschlüs-
se aufstellen müssen. Arbeitsgemeinschaften und BausLellen
mit eigenem Lohnbüro gelten daher als Betriebe, aber nicht
als Unternehmen. Die von einem Unternehmen unterhaltenen
Baustellen sind voIIständig, die ArbeitsgemeinschafLen, an
denen das unternehmen beteiligt ist, anteilig in die unter-
nehmensergebnisse e J-nbezogen .

Zu einem Unternehmen rechnen in den Jahreserhebungen im Bau-
gewerbe auch außerhalb des wirtschaftlichen schwerpunkts
vorhandene Tätigkeiten und Teile des Unternehmens, sofern
das unternehmen seinen wirtschaftlichen schwerpunkt im Bau-
gewerbe hat. Die Unternehmen umfassen mithin - soweiL vor-
handen - neben ihren Bau-lretrieben auch örtlich getrennte
Einheiten, die nicht im Baugewerbe tätig sind (z -B - Haupt-
verwaltungen, Hilfsbetrj-ebe, Verkaufsbüros), ind die nicht-
baugewerblichen Teile der Betriebe. Dagegen zählen zu den
Betrieben nur dj-e baugewerblichen örtlichen Einheiten bzw.
solche Teile derselben. Darunter falIen allerdings auch ört-
liche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Bauge-
werbe, die zu unternehmen mit wirtschaftlichem schwerpunkt
außerhalb des Baugewerbes gehören und für den Markt produ-
zieren. _ 15 -
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Betriebe und Ar,beitsstätten (Arbeitsstättenzählungen) be-
zeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten beide
als örtl1che Einheiten, die örtliche Einheit Arbeitsstätte
ist aber im Prinzip enger gefaßt als die ör:tliche Einheit
Betrieb.

Betriebe und Arbeitsstätten unterscheiden sich dadurch, daß
zum Betrieb nur der baugewerbliche TeiI der örtlichen Ej-n-
heit rechnet und andere Teile (wie z.B. reine Handelsabtei-
lungen, Transportabteilungen, die für den Markt arbeiten,
Produktionsstätten des Verarbeitenden Gewerbes (Sandgrube,
Ziegelei, sägewerk, Betonwerk) I die fur den }ilarkt arbeiten,
Dienstleistungsabteilungen (vermietung, Leasing) ) nicht er-
faßt werden. Als Arbeit-sstätte gilt dagegen jeweils die ge-
samte örtliche Einheit.

Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes und Baustellen
mit eigenem Lohnbüro und selbständiger Abrechnung zählen
zu den Betrieben, gelLen aber nicht aIs Arbeitsstätten'

Neben den genannten begrifflichen unterschieden bestehen
vor allem Unterschj-ede in der Abgrenzung des Erhebungsbe-
reichs. Als Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten
aIIer wirtschaftseinheiten aus allen wirtschaftsbereichen
mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
und der privaten Haushalte, also z-8. auch Praxen freier
Berufe, Amter von Behörden u. dgl. Zu den Betrieben zählen
dagegen nur örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem schwer-
punkt im Baugewerbe.

Zur Abgrenzung von den Betrieben (Totalerhebung im Bau-
hauptgewerbe) siehe unLer 5.

B e g r L f f s i n h a I t : !{ie unter 5-, aber mit
Abgrenzung des Bauhauptge\^/erbes nach der Systematik der

Wirtschaftszweige, Ausgabe 1951 und 1910-

Nicht zum Bauhauptgewerbe rechnen hier die gemäß SYPRO zu-
sätzlich erfaßten Zweige Herstellung und,/oder Montage von
Fertigteilbauten aus Beton oder HoIz im Hochbau; bergbau-

16
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7. 1 MonatsberichL
im Ausbau-
gewerbe

ab 1978

2 Jährliche
Erhebung im
Ausbaugewerbe
ab 1979

7

Iiche Tiefbohrung, Aufschließung und Schachtbau (ohne Erd-
öIbohrung) und das ehemalige Bauhilfsgewerbe (Gerüstbau,
Fassadenreinigung und Gebäudetrocknung) -

Be g r i f f sb e z te hun g e n : Betriebe (Total-
erhebung im Bauhauptgewerbe) und Betriebe (Totalerhebung i-m

Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteil-bau) ) sind gleich abge-
grenzL; unterschiedlich ist aber die abgrenzung der Erhe-
bungsbereiche aufgrund der Erweiterung der Systematik im
Bereich des Bauhauptgewerbes. Im Juni 7976 L:.egt aufgrund
der unterschiedlichen Abgrenzung des Erhebungsbereichs die
ZahI der Betriebe gemäß Totalerhebung 1m Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau) um 1 % über der Zahl der Betriebe
gemäß Totalerhebung im Bauhauptgewerbe nach alLem Konzept -

Bezüglich der Unterschiede zwischen Betrieben und l/nter-
nehmen (Unternehmens- und Investitionserhebung im Bauhaupt-
gewerbe) qilt - unter Berücksichti-gung der o.g. Unter-
schiede - das unter 5. bezüglich der Abgrenzung zwischen
Betrieben und Unternehmen (Jahreserhebung einschl. Investi-
tionserhebung bei unLernehmen des Bauhauptgewerbes (ej-nschl.
FertigLeilbau) ) Gesagte analog.

Bezüglich der Unterschiede zwischen BeLrieben und Arbeits-
stätten (ArbeitssLättenzählungen) gilt - unter Berücksich-
tigung der o.g. Unterschiede - das unter 5. Gesagte analog-

B e g r L f f s i n h a I t : Örtliche Einheiten (in der

Regel nicht BaustelLen) mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im

Ausbaugewerbe gemäß der SYPRO.

Zum Ausbaugewerbe gemäß SYPRO werden Institutionen gerech-
net, deren wirtschaftliche Tätigkeit ülcerwiegend darin be-
steht, Ausbauarbeiten und entsprechende Reparatur- und Un-
terhaltungsarbeiten vorzunehmen. Einbezogen sind auch In-
stitutionen, d,ie nicht oder nicht überwiegend an Bauten
tätig sind (2.8. Autoglaser, Schiffsmaler) .

17
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Erfaßt und nachgewiesen v/erden:

- Einbetriebsunternehmen (d.s. Unternehmen, die nur aus
einer örtlichen Einheit bestehen) des Ausbaugewerbes;

- Hauptniederlassungen und Zweignlederlassungen von Mehr-
betriebsunternehmen ;

- Baustellen und Bauhöfe mit eigenem Lohnbüro uns selbstän-
diger Abrechnung;
Arbeitsgemeinschaften des Ausbaugewerbes,
ihre Tätigkeit auf inländsiche Baustellen

soweit sich
bezieht.

Nicht als Betrieb zählen:
- örtlich getrennt Hauptverwaltungen von Unternehmen des

Ausbaugewerbes;

- örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne ausbaugewerb-
Iiche Tätigkeit (2.8. Sägewerk); wenn diese örtlichen Ein-
heiten mit Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden
Gewerbe tätig sind, werden sie im Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Ge-
\^rerbe als Betriebe erf aßt (vg1 . unter 1 . ) ;

- Verkaufsbüros ohne ausbaugewerbliche Tätigkeit;
- örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätig-

keiten ausüben-

Erhoben werden jeweils nur die im Ausoaugewerbe tätigen Teile
der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit.

Verwaltungs- und Hilfsabteilungen, die direkt mit der aus-
baugewerblichen Tätigkeit verbunden sind, sowie mit dem Be-
trieb verbundene Sozialeinrichtungen wie etwa Kantinen,
Werkskindergärt.en u.ä. rechnen dagegen zum erfaßten Betrieb

fst mit dem Betrieb eine Produktionsstätte verbunden, in der
bauabhängige Produkte hergesLellt werden (2.8. Sägewerk), so
wird dieser Betriebstej-I nur dann einbezogen' wenn die Pro-
dukte für den eigenen Bedarf bestimmt sind und mithin in der
eigenen Bauleistung abgerechnet werden. Erfolgt die Produk-
tion für den AbsaLz am Mark, so ist dieser Betriebsteil
nicht einzubeziehen, er zählt dann zu den im Verarbeitenden
Gewerbe tätigen Betrieben.

-18-
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Statistik des
Fremdenverkehrs
i-n Beherber-
gungsstätten
(Beherbergungs-
kapazität)
1950 bis 1980

I

Nicht einlcezogen werden ferner reine Handelsabteilungen
(soweit vom verLrieb eigener Erzeugnisse trennbar) , Trans-
portabteilungen, die üicerwiegend für Dritte arbeiten und
sonstige Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten, wie
etwa Vermietung und Verpachtung betrieblrcher Anlagen,
Wohnungsvermietung und Leasing, erbringen.

Begriffsbeziehungen: Siehe unter 5

B e g r i f f s i n h a I t : Beherbergungsstätten in
Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 5 000 Gästeüber-

nachtungen im Jahr, die von Unternehmen, Organisationen
ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften oder sozial-
versicherungen getragen oder betrieben werden und in denen

personen geschäftsmäßig zum vorübergehenden Aufenthalt
Unterkunft gewährt wird.

Als Beherbergrungsstätten gelten auch Teile von örtlichen
Einheiten mit anderem wirtschaftlichem Schwerpunkt, in
denen Beherbergungsmöglichkeiten mit entsprechendem Betten-
angebot vorhanden sind.

Die Beherbergungsstätten umfassen die I/otel s, Gasthöfe,
Fremdenheime und Pensionen, Hotels garnis, Erhofungs- und
Ferienheime, HeiTstätten und Sanatotien sowie Ferierütäuset
und Ferienwolnungen. Ebenso hierzu zählen Ptivatquattiere,
in denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt wird. Angaben
über d.ie Zahl der Privatquartiere Iiegen nicht vor, wohl
aber über deren Bettenkapazität (außer für Großstädte, d'h
Gemeinden mit mindestens 100 000 Einwohnern).

Hier nicht dargestellt werden Jugendherbergen, Kinderheime
und Campingplätze.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl . März 1971 wurden alle BeherbergungsstäLten mit im
allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernachtungen im Jahr
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Statistik der
Einheitswerte
der gewerbli-
chen Betriebe
ab 1953

9

erfaßt. Pb 1972 werden die Hotels garnis aus den Hotels,
Fremdenheimen und Pensionen ausgegliedert und aIs geson-
derte Betriebsart dargestelLt.

B e g r i f f s i n h a I L : Wirtschaftliche Einheiten,
deren Vermögensteile dem Betrieb eines Gewerbes als Haupt-

zweck dienen (cewerbliche Betriebe) -

Nachgewiesen werden Gewerbliche Betriebe mit einem nach dem
Bewertungsgesetz 1) festgestellten Einheitswert von min-
desLens DM 1 000,-.

Was als wirtschafLliche EinheiL gi1t, ist nach der herr-
schenden Verkehrsauffassung zu entscheiden. Dabei ist die
örtliche Gewohnheit, die tatsächliche Übung, die Zweckbe-
stj-mmung und. die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der
einzelnen Vermögensteile zu berücksichtigen. Mehrere Wirt-
schaftsgüter bilden nur insoweit eine wirtschaftliche Ein-
hej-t, aIs sie demselben Eigentümer (Sgf. auch dessen Ehe-
gatten) gehören.

Unter einem Gewerblichen Betrieb ist in Anlehnung an die
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung eine selbständige,
nachhaltige Betätigung zu verstehen, die mit Gewinnabsicht
unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr äußert' sofern die Betätigung
nicht in der Land- und Forstwirtschaft Iiegt.

AIs Gewerblicher Betrieb gilt auch die gewerbliche Boden-
bewirtschaftung (2.8. Bergbau und Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden).

Dem cewerblichen Betrieb gleichgestellt ist die Ausübung
eines freien Berufes im Sinne des Einkornrnensteuergesetzes -

Ausgenornrnen isL jedoch die selbständig ausgeübte künstle-
rische oder wissenschaftliche Tätigkeit, die sich imwesent-
Iichen auf schöpferische oder forschende, Lehr-, Vortrags-,
Prüfungs- oder schriftstellerische Tätigkeit beschränkt.

1) VgI. Bewertungsgesetz in der jeweils gelt.enden Fassung.
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AlIe Wirtschaftsgüter, die einer Kapital-gesellschaft (Ak-
tiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, GeseII-
schaft mit beschränkter Haftung, KolonialgeseJ-Ischaft, berg-
rechtlichen Gewerkschaft) , einer Erwerbs- oder Wirtschafts-
genossenschaft, einem Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, einer Kreditanstalt des öffentlj-chen Rechts, einer
Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
oder einer ähnlichen Gesellschaft, in der die Gesellschaf-
ter aIs (Mit-)Unternehmer anzusehen sind, gehÖren, bilden,
wenn diese ihre Geschäftsleiturrg oder ihren Sitz im InIaIrd
haben, kraft Rechtsform einen Ciewerblichen Betrieb, d.h.
eine wirtschaftliche Einheit dt s Betriebsvetmögens.

Bei den anderen Rechtsformen b -lden nur die Wirtschafts-
güter ej-ne wirtschaftliche EinlLeit des Betrlebsvermögens,
die einem wirtschaftlichen Ges,:häftsbetrieb (ausgenommen
Land- und Forstwirtschaft) dienen.

Bei wirtschaftlichen Einheiten des Betriebsvermögens mit
Geschäftsleitung, SiLz bzw. Wohnsitz oder ständigem Aufent-
halt des Eigentümers im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) , die sich auch auf das Ausland er-
sLrecken, werden auch die ausländischen Vermögensteile in
den Einheitswert einbezogen, es sel denn, diese sind j-m

Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens von der inlän-
dischen Besteuerung befreit.

Für wirtschaftliche Einheiten mit Geschäftsleitung, SLLz
bzw. Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt des Eigentümers
außerhalb des Geltungsberej-chs des Grundgesetzes oder
Berlins (V^Iest), die sich auch bzw. nur auf das Inland
erstrecken, v{ird lediglich für den inländischen TeiI ein
Einheitswert festgestellt; sie zäh1en ebenfalls zu den
Gewerbl-ichen Betrieben. es sei denn, sie sind im Rahmen
eines Doppelbesteuerungsabkommens von der inländischen
Best.euerung bef reit.

Wirtschaftliche Einheiten, deren Hauptzweck die Land- und
Forstwirtschaft bildet, zählen nicht zu den Gewerblichen
Betrieben, es sei denn, sie gelten kraft Gesetzes steuer-
Iich als Gewerbebetrieb und werden zwar wie land- und
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10. Statistik der
Streiks und
Aussperrungen
ab 1950

1 1 . Obstanbau-
erhebung
ab 1912

forstwirtschaftliches Vermögen bewertet, jedoch als Unter-
einheit (Betriebsgrundstück) in den Einheitswert des Be-
triebsvermögens einbezogen.

Nicht aIs Gewerbliche Betriebe erfaßt werden wirtschaftliche
Einheiten, bei denen kein steuerliches Interesse an der
Feststellung eines Einheitswertes besteht, d-h. wenn eine
gesetzliche Befreiung von der Vermögensteuer und der Gewer-
besteuer gegeben ist oder wenn für den Betriell mit einem
Gewerbekapital von weniger aIs 5 000 DI4 (Besteuerungsgrenze
für das Gewerbekapital) zu rechnen ist und der Einheitswert
auch nicht für die Vermögensteuer benötigt wird. Dazu zählen
insbesondere die Deutsche Bundesbank, Deutsche Bundesbahn
und Bundespost, Monopolverwaltungen des Bundes, staatliche
Lotterieunternehmen, Kreditanstal-t für Wiederaufbau ü.ä.,
ferner Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen, dj-e nach ihrer Satzung ausschließlich und unmitteL-
bar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken
dienen.

Begriff
einem Streik bzw. einer Aussperrung betroffen sind

Erfaßt werden örtliche Einheiten mit ArbeitsstreitigkeiLen,
an denen mindestens 10 Arbeitnehmer beteiligt waren und die
mindestens einen Tag dauern oder die insgesamt einen Verlust
von mehr aIs 100 Arbeitstagen verursacht haben.

lVerden bei einem Streik elnzelne 'Ieile einer Örtlichen Ein-
heit (2.8. eines Industriebetriebs) nacheinander in den
Strej-k einbezogen, werd.en für den statistischen Nachweis
die Meldungen für die einzelnen Teile einer örtlichen Ein-
heit zusammengefaßt, und der Betrieb wird nur einmal nach-
gewiesen.

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe oder Personen, die
auf einer Fläche von 15 oder mehr Ar Baumobst angebaut ha-
ben, das vol-Iständig oder überwiegend für den Verkauf be-
stimmt ist.

22
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Als Baumobst gelten folgende Obstarten: Apfel, Birnen,
Süßkirschen, Sauerkirschen, Pflaumen und Zwetschen,
Ivlirabellen, Renekloden, Pfirsiche, Aprikosen, Walnüsse

Anderungen im Zei tablauf: 1972
\^/urden Betriebe mit einer BaumobstfLäche von 10 und mehr Ar
erfaßt; ab 1977 liegt die Abschneidegrenze bei 15 Ar Baum-
obstfläche je Betrieb.
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BETRIEBLICHER ARBEITSAUFWAND DER FAI\'IILIEN-
ARBEITSKRAFTE UND DER STANDIGEN FAMILIEN-

FREMDEN ARBEITSKRAFTE IN DEN BETRIEBEN

Begri ff:

Begri f f s inhalt/änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik,/
Güttigkeitszeitraum

mindestens drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäLtnis zum
Betrieb stehen. Einbezogen sind auch die irn Betrieb beschäf-
'Ligten Verwandten und Verschwägerten des Betriebsinhabers,
sofern sie nicht im Haushalt des Betriebsinhabers leben'

Nicht einbezogen sind hingegen Arbeitskräfte, die ausschLießfich
in einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetrieb des Betriebs-
inhabers (z.B.einer schlachterei oder einem Gasthof) oder im Haus-
halt des Betriebsinhabers bzw. für fremde Rechnung im Betrieb
beschäftigt sind (2.B. Arbeitskräfte von Lohnunternehmen) '

B e g r t f f s b e z te h u n g e n : ImUnterschied zu dem

in AK-Einheiten ausgedrückten "betrieblichen Arbeitsaufwand der
Familienarbeitskräfte und der ständigen familienfremden Arbeits-
kräfte" in der Landwirtschaft-szäh1ung t91 1 umfassen die
AK-Ein]leiten in d.er statistik der Arbeitskräfte -in der Land-
wirtschaft auch die Arbeitsleistung von nichtständigen famiLien-
fremden Arbeitskräften. Dabei handelt es sich um die Arbeits-
Ieistung von familienfremden Arbeitskräften, die im Berichts-
zeitraum für Rechnung des Betriebsinhabers nur gelegentLich
mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind. Die Arbeitstage der
nichtständigen familienfremden Arbeitskräfte werden an der
durchschnittlichen Arbei-tsleistung der vollbeschäftigten
Arbeitskräfte gemessen und mit Bruchteilen einer AK-Einheit
bewertet.

unterschiede zwischen den beiden Maßeinhej-ten für die Arb,elts-
Ieistung ergeben sichu.a. auch Curchdie unterschiedlichen Be-
richtszeiträume. während in der Landwirtschaftszählutq I977
ei-ne Arbeitskraft dann als vollbeschäft-igt giIt, wenn sie im
Berichtszeitraum mindestens 47 wochen mit durchschnittlich
mindestens 45 stunden je woche im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne
Haushalt des Betriebsinhabers) " beschäftigt ist, gilt eine
Arbeitskraft in der statistik der Arbeitskräfte in der: Landwirl--
schaft als vollbeschäftigt, wenn sie in jeder der vier wochen
des Berichtsmonats mindestens 45 Stunden (1968 - 1973), 43 Stun-
den (1974 - 1,978) bzw. 42 Stunden (ab 1979) im o.g' Arbeits-
bereich tätig ist.
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Landwirtschafts-
zählung 1971

T Begr i f f s inha lt: Selbstbewj_rtschaftete Fläche
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes.

2 FIächenerhebung
ab L9'79

Die Betriebsfräche umfaßt. die selbstbewirtschaftete Eigen-
tumsfräche, die zugepachteten Flächen, clie zur Bewirtschaf-
tung unentgeltlich erhaltenen Ffächen (2.B. DienstJ_and),
die aufgeteilte Arlmende sowie das Heuerlingsrand und ähn-Iiche vom Betrieb bewirtschaftete sonstJ_ge Flächen.

Nicht enthalten sind verpachtete und unentgertlich zur Be-
wirtschaftung abgegebene Flächen.

untergriedert nach der Nutzung, gehören zur Betriebsfläche
die LandwirtschaftTich genutzte F7äche, WafdfLäche, nicht
mehr genutzte fandwirtschaftfiche Fl-äche sowie die sonstigen
vom Betri-eb bewirtschafteten Frächen (Gebäude- und Hofflä-
chen, Gewässer, öd- und Unland, unkultivierte Moorflächen,
Wegeland, Zi-ergärten, Rasenflächen usw. ) .

Nachgewiesen wird die Betriebsfläche l-and- und forstwirt-
schaftficher Betriebe. Land- und forstwirtschaftriche Betriebe
sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung
eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen sowie land- und,/
oder forstwirtschaftl_iche Erzeugnisse hervorbringen.

Be g r i f f s b e z ie hun ge n : Die Begriffe Be-
triebsfläche und GesamtfLäche der Betriebe (Landwirtschafts-
zählung 1911) sind synonym.

B e g r i f f s i n h a t t : Unbebaute Fl-ächen, die vor-
herrschend gewerblich, industriel-I oder für Zwecke der Ver-
und Entsorgung genutzt werden.

Zur Betriebsfläche zählen auch Flächen, die durch Abbau der
Bodensubstanz genutzt werden oder dj_e für den Abbau vorbe-
reitet sind sowie die z.T. ausgebeuteten Fl-ächen und sicher-
heitsstreifen.

Stillgelegtes Abbauland dagegen wird zum Unland gerechnet
(siehe auch unter FLächen anderer Nutzung) .
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1') Fortschreibung
des Bevölkerungs-
standes
a-b 1950

2) Vo1ks- und Berufs-
zählung 1970

3) Mikrozensus
ab 1912

B e g r i f f s i n h a I t : Alle Personen,
jeweiligen (Erfassungs-)Gemeinde ihre alleinige
oder Hauptwohnung haben.

die in der

Wohnung

Personen mit weiterer Wohnung im Ausland (2.8. Arbeiter auf
I{ontage, Deutsche, dJ-e im Ausland studieren) werden grund-
sätzlich der BevöIkerung ihrer im Bundesgebiet gelegenen
Heimatgemej-nde zugerechnet, in der ihre Hauptwohnung liegt.

Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung gehören zur
BevöIkerung der Gemeinde vor ihrer Einberufung. Berufssol-
daten, Soldaten auf ZetL, Angehörige des Bundesgrenzschut-
zes und der Bereitschaftspolizei rechnen, sofern sie in
Gemeinschaftsunterkünften leben, z\)r Bevölkerung ihrer
Standortgemeinde .

Patienten in Krankenhäusern zählen zur Bevölkerung ihrer
Heimatgemeinde. Im Gegensatz dazu werden Dauerinsassen
von Anstalten (2.8. Altenheimen) sowie das darj-n wohnende
Personal der BevöIkerung der Anstaltsgemeinde zugerechnet.

Personen in Untersuchungshaft zählen zur BevöIkerung ihrer
Heimatgemeinde, Strafgefangene dagegen zur BevöIkerung der
Anstaltsgemeinde .

AusTänder, die sich nicht. nur vorübergehend im Bundesgebiet
aufhalten, werden mit Ausnahme der foLgenden Personengrup-
pen zur Bevölkerung gezäirlt:

Nicht erfaßt werden die lm Bundesgebiet stationierLen An-
gehörigen der ausländischen Streitkräfte und die Mitglie-
der der ausländischen diplomatischen und konsularischen
Vertretungen, das den ausländischen Truppen unterstellLe
zivile Gefolge mit Staalsangehörigkeit der EntsendesLaaten
und die Familienangehörigen dieser Personenkreise ohne
Rücksicht auf ihre StaatsangehörigkeiL (2.8. auch deutsche
Ehefrauen dieser Personen) .

2
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Zur BevöIkerung werden dagegen aIIe Personen gierechnet, die
nicht die Staatsangehörigkeit des betreffenden EnLsende-
staates haben, aber j-n den von den Streitkräften in Anspruch
genommenen Gebäuden untergebracht sind oder in den privat-
rechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen ausländischer
Streitkräfte Ieben.

Ebenso zählen zur Bevölkerung die in den Gebäuden und Woh-
nungen der ausländischen diplomatischen und konsularischen
Vertretungen oder der ausländischen Angehörigen dieser Ver-
tretungen wohnenden deutschen Staatsangehörigen (2.8. Haus-
angestellte) und auch die dort wohnenden Ausländer, die
nicht im Besitz von Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder
der Staats- und Senatskanzlei-en des betreffenden Entsende-
sLaates sind.

Anderungen im ZeL tablauf: Der
Feststellung der Einwohnerzahl'en lag bis April 1983 der
Wohnbevölkerungsbegriff zugrunde. Danach gehörten Personen
mit nur einer Wohnung zur WohnbevöIkerung der Gemeinde, in
der sich diese Wohnung befand. Personen mit mehr als einer
Wohnung oder Unterkunft wurden der WohnbevöIkerung derjeni-
gen Gemeinde zugeordnet, von der aus sie ihrer Arbeit oder
Ausbitdung nachgingen. So$/eit sie weder ber:ufstätig waren
noch sich in Ausbildung befanden, war die Wohnung oder
Unterkunft maßgebend, in der sie sich überwiegend auf-
hielten.

Mit der Einführung neuer MeldeEesetze j-n fast allen Bundes-
Iändern haben die SLatistischen Landesämter im april 1983
die Fortschreibung ihrer Einwohnerzahlen überwiegend auf
den neuen Begriff der BevöIkerung am Ort der alleinigen
bzw. Hauptwohnung umgestellt. Bei Wanderungen zwischen den
Bundesländern wird. generell vom neuen BevöIkerungsbegriff
ausgegangen. Der Begriff der Hauptwohnung wird in § t2
Abs. 2 des Melderechtsrahmengesetzes vom 16. August 1980
(BGEI. I S . 1429 ) wie folgt def in j-ert:

3

o

o



stand: 22.02.85 Blatt-Nr.: 3

o

o

Statistisches Infornationssystetr des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begrlff:

BEVöLKERUNG

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Eln-
wohners. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der
nicht dauernd getrennt von seiner Familie lebt, ist die
vorwlegend benutzte Wohnung der Familie. In Zweifels-
fäIlen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners Iiegt.

Die ab April 1983 festgestellLen Einwohnerzahlen entspre-
chen somit - insbesondere \,regen der anderen Zuordnung von
verheirateten, nicht dauernd von ihrer Familie getrennt
Iebenden Personen mit mehreren Wohnungen im Bundesgebiet -
nicht mehr voII dem bisherigen WohnbevöIkerungsbeqriff. Aus
diesem Grund wird die Bezeichnung Wohnbevölkerung generell
durch BevöIkerung ersetzt.

B e g r i f f s b e z Le hu n ge n : Die Begriffe
Bevöfkerung, BevöTkerungsstand und BevöLketungsstand ( im
Jahresdurchschnitt/ beschreiben den gleichen Personenkreis.
Im Unterschied zur Bevölkerung, die für den Stichtaq einer
Zählung nachgewiesen wird, weist der Bevölkerungsstand die
fortgeschriebene Zaht der zur Bevölkerung rechnenden Per-
sonen zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. für verschiedene
Zeiträume nach. Im Rahmen der 5. koordinierten Bevölkerungs-
vorausschätzung sowie der Vorausschätzung der deutschen Er-
werbspe4sonen werden jedoch nur Daten über die deutsche Be-
völkerung geschätzt und nachgewiesen.

Die Eeststellung der Bevölkerung geht grundsätzlich von der
Vtohngemeinde der Personen aus. Dementsprechend erfolgen
auch die Darsteltung und die verschiedenen begrifflichen
Abgrenzungen der BevöIkerung vor allem aus der Sicht der
Gemeinden. Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevöl-
kerungsbegriffen ergeben sich vor allem hinsichtlich der
Einbeziehung der in Anstalten wohnenden Personen und bei
der Zuordnung von Personen, die mehrere lrTohnungen haben.

4
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Bei der Bevölkerung werden die Personen derjenigen Gemeinde
zugeordnet, in der ihre vorwiegend benutzte Wohnung (Haupt-
wohnung) Iiegt. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners,
der nicht dauernd getrennt von seiner Familie Iebt, ist die
vorwiegend benutzte wohnung der FamiIie. In ZweifelsfäIIen
ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwer-
punkt der Lebensbeziehungen des Einwohners Iiegt. Im Unter-
schied dazu werden bei der wohnberechtigten Bevöl-kerung
(Volks- und Berufszählung 1970) die Personen in jeder Ge-
meinde gezählt, in der sie über Wohnraum verfügen, d.h'
wohnberechtigt sind. fm Nachweis der wohnberechtigten Be-
vöIkerung, vor allem bei der Zusammenfassung von Gemeinde-
ergebnissen, sind. daher Mehrfachzählungen enthalten, im
Nachweis der BevöIkerung dagegen nicht.

Während die begriffliche Abgrenzung der Bevölkerung davon
ausgeht, in welcher Gemeinde die Hauptwohnung einer Person
Iiegt, geht die begriffliche Afgrenzung der Bevöfkerung in
Privathaushaften und Anstaften bzw. der BevöLkerung in Pri-
vathaushaTten ( jeweils Volks-. und Berufszählung 1970) davon
aus, in welchen Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaften (Pri-
vathaushalten, Anstalten) die Personen einer Gemeind.e leben.
Im Unterschied zur BevöIkerung werden bei der Bevölkerung
in privathaushalten und AnsLalten und analog bei der Bevöl--
kerung in Privathaushalten Personen mit mehreren [,]ohnsit-
zen - von zwei Ausnahmeregeln abgesehen - in jeder Gemeinde,
in der sie Wohnraum haben, gezählt, unabhängig davon, an
welchem wohnsitz sich diese Personen überwiegend aufhalten.
(Zu den zwei Ausnahmeregeln siehe BevöLkerung in Privat-
haushalten. ) Die Bevölkerung j-n Privathaushalten enthäIt im
Unterschied zur BevöIkerung nicht die in Anstalten wohnenden
Personen.

Zwischen Bevölkerung und Bevöl-ketung am FamiLienwohnsitz
(Volks- und Berufszählung 19lO) bestehen im wesentlichen die
folgenden unterschiede: Zur Bevöfkerung einer Gemeinde rech-
nen personen, die in dieser Gemeinde ihren alleinj-gen wohn-
sitz ha-ben sowj-e Personen mj-t weiterer Wohnung, die aber j-n

dieser Gerneinde ihre Hauptwohnung haben- Bei der BevöIke-
rung am Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit meh-
reren Wohnungen oder UnLerkünften weitgehend derjenigen
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Gemeinde zugeordnet, in der sich der Wohnsitz der Familien-
angehörigen befindet; außerdem werden die in Anstalten woh-
nenden Personen nicht einbezogen. Diese unterschiedliche
Zuordnung zu Gemeinden erfolgt bei der BevöIkerung am Fami-
l-ienwohnsitz dadurch, daß diese Personen in der Erfassungs-
gemeinde, sofern sie zu einer bestj-mmten Personengruppe
gehören, nicht gezähIt werden. (Zu diesen Personengruppen
siehe Bevölkerung am Familienwohnsitz. ) Hierdurch werden
vor allem bei der Zusammenfassunq von Gemeindeergebnissen
Mehrfachzählungen von Personen in Privathaushalten - im
Gegensatz zur BevöIkerung - zum TeiI zugielassen.

o
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Vol-ks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r 1 f f s i n h a L t : Alle personen, die in privat-
haushaTten wohnen und in der jeweiligen Gemeinde ihren Famil_ien-
wohnsitz haben.

Dazu rechnen zum einen alle personen, die in der jeweiligen Ge-
meinde ihren alleinigen Wohnsitz haben; personen mit mehreren
Wohnung:en oder Unterkunften werden - soweit es bei der Aufberei-
tung mög1ich ist - nur am Wohnsitz |nrer Fami_Lienangehörigen
nachgewiesen.

Aufgrund einer Reihe von Zuordnungs-(Ausnahme-)RegeJ-n (s.u. ;
werden bei der Ermittlung der Bevölkerung am Famlrienwohnsitz
Mehrfachzählungen der Personen in privathaushalten weitgehend
vermleden. z.B. werden studenten, die am studienort ihren zweiten
wohnsitz haben und ebenso verheiratete personen mit ei-ner zweiten
unterkunft am Arbeitsort nur am wohnsi-tz der Angehörigen erfaßt
und dort zur BevöIkerung am Familienwohnsitz gezählt.

Die Bevölkerung am Familienwohnsitz ergibt sich, indem man von
der wohnberechtigten BevöLkerungr ausgeht und aLle personen, die
unter die folgenden Gruppen falLen, aussondert bzw. enLsprechend
zuordnet:
1 ) Die AnstaLtsbevöTkerung bleibt unberücksichtigt.
2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haus-

halt ihrer Eltern gei:echnet, wönn sie eine r,.reitere, im Bundes
gebiet gelegene Wohnunq oder Unterkunft besitzen, von dort aus
zur Arbeit oder Ausbilclung gehen bzw. sich dort überwlegend
aufhalten, nicht überwiegend von den Einkr.irrften ihrer Eltern
leben und auch nicht Haushaftsvorstand im elterlichen Haus-
haft sind.

3) f,edige Personen, die eine weitere, im Bundesgebiet gelegene
Wohnung oder Unterkunft. besitzen und ihren Lebensunterhalt
überwiegend aus den Einkünften threr Eftern bestreiten, breibe
an demjenigen Wohnsitz unberücksichtigt, an dem sie ohne ihre
Eltern und ggf. Kinder 1eben. Es wj_rd davon ausgegangen, daß
diese Personen am Familienwohnsitz ebenfalls erfaßt und dort
ihrer FamiLie zugeordnet werden.
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4) Verheiratete Personen werden in den Gemeinden, in denen sie
in einem Privathaushalt ohne Ehepart-ner und ggf. ohne Kinder
leben, nicht gezäh1t, wenn sie erne weitere im Bundesgebiet
qelegene Wohnung oder Unterkunft besitzen. Es wird davon aus-
geqangen, daß es sich bei diesen Personen um WochenerrdpendLer
und ähnllche Personen handelt und sie am Famifienwohnsitz
ebenfalls gezählt und dort ihrer Familie zugeordnet werden.

5) Wenn alle Angehörigen einer Familre überwiegend in einer
anderen, im Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Unterkunft
Ieben bzw. von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gelien, wer-
den sie an demjenigen Wohnitz, arr dem sie sich nur zeitweiLig
aufhalten, nicht gezäh1t. Hierdurch werden z.B. Wochenend-
wohnsitze u.ä. nicht berücksichtigt.

B e g r i f f s b e z j-e h u n. g e n : Die Feststellung der
Bevölkerung geht grundsätzlich von der WÖhngemeinde der Personen
aus. Dementsprechend erfolgen auch die DarsteLlung und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der BevölkeLung: vor aLlem
aus der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für regionale
Einheiten unterhaLb des Bundesgebietes von Bedeutung. Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsbegrlffen c+rgeben
sich hinsichtlich der Einbezi-ehung der in Anstalten wohnenden
Personen und bej- der Zuordnung von Personen, die mehrere Wohnun-
gen oder Unterkünfte haben.

Zwischen Bevölkerung am Familienwohnsitz und BevöTkerung in
Privathaushaften (Volks- und Berufszählung 1970) best-ehen im
wesentlichen dj-e folgenden Unterschiede: Bei der Bevölkerung am
Famllienwohnsitz werden Personen in PrivathaushaLten mit mehreren
Wohnunqen oder Unterkünften weitgehend dem Wohnsitz ihrer
Famj-Iienangehörigen zugeordnet. Diese Zuordnung geschiel-rt dadurch
daß diese Personen in der jeweili-gen Erfassungsgemeinde, sofern
sie unter eine der oben unter Begriffsinhalt genannten verschie-
denen Personengruppen fallen, nicht gezäh1t werden. Zur Bevö1-
kerung in Privathaushalten zählen Personen, die in der Erfassungs
gemeinde in einem Privathaushalt wohnen, wobei es - von zwei
Ausnahmeregeln abgesehen - unerheblich ist, ob sie eine weitere
Wohnung oder Unterkunft haben und dort ebenfalls zur Bevöfkerung
in Privathaushalten zählen. (Zu den beiden Ausnahmeregeln siehe
Bevölkerung in Privathaushalteu.) Hierdurch können vor al-lem bei
der ZusammenfassungT von Gemeindeergebnissen bei der Bevölkerung
in Ijrivathaushalten Mehrfachzählungen häutiger autt-reten ars bei
der BevöIkerung am Eamilienvrohnsitz. Man erhäIt die Bevölkerung
am Familienwohnsitz, indem man von der Bevölkerung in Privat-
haushalten ausgeht und die oben genannten Zuordnungs- (aus-
nahme-)Regeln 3) bis 5) beachtet.
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Im Unterschied zur Bevölkerung am FamiIi-enwohnsitz sind in der
Bevöfkerung in Privathaushaften und Anstaften (Volks- und Be-
rufszählung l91O) auch die in Anstalten wohnenden Personen (An-
staltsbevöLkerung) enthalten; im übrigen gelten die oben angege-
benen Unterschiede zwischen Bevölkerung am Familienwohnsitz und
BevöIkerung in Privathaushalten. Man erhä1t die BevöLkerung am
Familienwohnsitz, indem man von der BevöLkerung in Privathaus-
halten und Anstalten ausgeht, die ZuordnungsregeLn 3) brs 5) be-
achtet und die Anstaltsbevölkerung ausschließt.

Zur wohnberechtigten Bevöl-kerungr (Volks- und Berufszählung 1970)
einer Gemeinde gehören Personen, die in dieser Gemeinde über
Wohnraum verfügen, una-bhängig davon, ob sie eine weitere Wohnung
oder Unterkunft haben und dort ebenfalls gezählt werden. Bei der
Bevölkerung am Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit
meirreren Wohnungen oder Unterkunften weltgehend derjenigen Ge-
meinde zugeordnet, in der sich der Wohnsitz der Familienangehöri-
gen befindet; außerdem werden die in AnsLalten wohnenden Personen
(AnstaltsbevöIkerung) nicht einbezogen. Die unt-erschiedlrche Zu-
ordnung zu Gemeinden erfolgt dadurch, daß l:ei der Bevölkerung am
Familienwohnsitz diese Personen, soferrr sj.e in der Erfassung:s-
gemeinde unter eine der oben unter Begriffsinhalt genannten Per-
sonengruppen fallen, nicht gezählt werden. Uierdurch werden vor
allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen Mehrfach-
zählungen - im GegensaLz zor wohnberechtigten BevöIkerung - zum
TeiI ausgeschlossen.

Während bel der Bevöfkerung am Familjenwohns-itz Personen m1t.
mehreren Wohnungen oder Unterkürrften in Priv.rthaushalten weit-
gehend nur am Wohnsitz der Familiena.ngehörigen gezähJ-t werden,
werden sie bei der WohnbevöTkerung (Vo.Lks- Lrnd Berufszählung 1970)
derjenigen Gemeinde zugeordnet, von der aus sie zur Arbeit oder
Ausbildung qehen bzw. in der: sie sich uberwiegend aufhalten. Im
Nachweis der Bevöfkerung am Familienwohnsitz können daher Mehr-
fachzählungen enthalten sein, in Zahlen der Wohril:evölkerung da-
gegen nicht. Andererseits rechnen zur Wohnbevöfkerunq im Unter-
schied zur Bevölkerung ar,r Familienwohnsitz auch die in Anstalten
wohnenden Personen (Personen in Anstalt.en) .
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ks-
ung

und Berufs-
t970

Begriffsinhalt:
völkerung am Famifienwohnsitz
bildende, berufsbildende oder

Personen, die zur Be-
gehören und eine allqemein-
Ilochschufe besuchen.

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen die Vo-lksschulen,
die Rea-lschuLen und die Ggmnasien. Zu den berufsbildenden
Schulen zählen Berufsfach-/Fachschu-len und Ingenleur-
schuTen, jedoch nicht die Berufsschulen.

Zu den Personen in Ausbildung rechnen auch Personen, die
neben dem Schulbesuch zugleich erwerbstätig sind (z-B-
SchüIer an Abendschulen) -

Nicht dazu zählen Personen, die eine Lehre absolvieren
und/oder eine Berufsschufe besuchen, sowie aIle ubrigen
Personen, die keine Schule besuchen, well sie noch zu jung
sind (Klnder, die noch nicht schulpflichtig sind) oder
weil sie ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben.

B e g r i f f sb e z ie hun g e n : Die BevöIkerung
am Familienwohnsitz in Ausbildung und die Schrj-Zer und
Studierenden (Volks- und Berufszählung 1970) umfassen je-
weils Personen, die eine allgemeinbj-ldende, berufsbilden-
de oder Hochschule besuchen. Die beiden Begriffe unter-
scheiden sich lediglich hinsichtlich der Ausgangsmasse:
in einem FalI wird von der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz ausgegangen, im anderen von der Wohnbevölkerung-
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1ks- und Berufs- B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die zur Bevöf-
kerung an Famifienwohnsitz gehören und keine allgemein-
bildende, berufsbildende oder Hochschule besuchen.

zäh1ung 1970

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen die Volksschulen,
die Realschufen und die Gymnasien. Zu den berufsbildenden
Schulen zählen Berufsfach-/Fachschulen und Ingenieur-
schulen, jedoch nicht die Berufsschulen.

Zu den Personen, die noch nicht bzw. nicht mehr in Aus-
bildung sind, rechnen im wesentlichen Kinder, die noch
nicht schulpflichtig sind, Personen, die ihre Ausbildung
bereits abgeschlossen haben sowie Personen, die eine
Lehre absolvieren und/oder eine Berufsschule besuchen.

Nicht dazu rechnen Personen, dre erwerbstätig sind und
zugleich eine der o.g- Schulen besuchen.

o

o
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Volks- und Berufs-
zähr-ung l97O

Begri f fs i nhalt: Al-lePersonen, die inder jewei-
Ligen (Erfassungs-)Gemeinde allein oder zusammen mit anderen
Personen eine seLbständige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft
bi lden .

Zur Bevölkerunq in Privathaushalten gehören Personen, die in der
Erfassungsgemeinde ihren alleinigen Wohnsltz haben sowie Per-
sonen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünfterr, wobei es - bis
auf zwei Ausnahmeregeln (s.u.) - keine Rolle spielt, von wo aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen oder - sofern sie weder be-
rufstätig noch in Ausbildung sind - wo sie sich überwiegend
aufhalten.

Bei der ErmiLtlung der BevöIkerung in PrivathaushaLten sind
Mehrfachzählungen der in Privathaushaften wohnenden Personen
- von den Ausnahmeregeln abgesehen - daher nicht ausgeschlossen.
Z.B. zälnlen verheiratete Personen, die in einer Gemeinde au1l,er-
halb des Familienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgehen und dort eine
weitere Unterkunft haben, sowohl in der Gemeinde des Familien-
wohnsitzes als auch in der Gemeinde des Arbeitsortes zur Bevöl-
kerung in Privathaushalten.

Die mehrfache Erfassung und Zuordnung von Personen mit mehr: als
einem Wohnsitz ist dadurch begründet, daß sie an jedem Wohnsitz
allein oder zusammen mit Angehörigen eine selbständig wJ-rt-
schaftende Einheit bilden, ent-sprechenden Wohnraum in Anspruch
nehmen und die Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde benutzen.

Bei Personen mit mehreren Wohnsitzen gelten folgende Ausnahme-
regeln:
1) Wenn aIIe Haushaltsmitglieder überwiegend in einer anderen,

im Bundesgebiet gelegenen Wohnr-rng oder Unterkunft feben bzw.
von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen, werden sie an
dem Wohnsitz, an dem sie sich nur zeitweilig aufhalL.en, nicht
gezählt. Hierdurch werden z.B. Wochenendwohnsitze u.ä. nicht
berücksichtigt.

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haus-
halt ihrer Eltern gerechnet, wenn si-e eine weitere, im Bundes-
gebiet gelegene Wohnung oder Unterkunft besitzen, von der aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sie sich über-
wiegend aufhalten, und falls sie nicht überwiegend von Ein-
künften ihrer Eltern leben und auch nicht Haushal-tsvorstand
im el-terlichen Haushalt sind.

2-
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Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehörige
der ausländischen Streitkräfte und der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen, das den ausländischen
Truppen unterstellte zivife Gefolge mlt Staatsangehörigkeit der
Entsendestaaten und die Familienangehörigen dieser Personenkreise
ohne Rücksicht auf die StaatsangehörigketL (2.B. auch deutsche
Ehefrauen dieser Personen).

AIle anderen Ausl.änder, die in Privatha.ushalten wohnen und sich
nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalt-en, rechnen
dagegen zur BevöIkerung in Privathaushalten.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die Feststellung der
Bevölkerung geht grundsätzlich von der Wohngemeinde der Personen
aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstellung und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevölkerung vor allem
aus der Sicht der C.emeinden bzw. sind insbesondere für regionale
Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeut-ung. Unter-
schj-ede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsbegriffen ergeben
sj-ch hinsi-chtlich der Eirrbeziehung der in Anstalten wohnenden
Personen und bei der Zuordnung von Personen, die mehrere wohnun-
gen oder Unterkünfte haben.

Zwischen Bevöl-kerung in Privathaushalten und Bevölkerung am
Famifienwohnsitz (Volks- und Berufszäh1ung 1970) bestehen im
wesentlichen die folgenden Unterschiede: Zur Bevölkerung itr
Privathaushalten zählen Personen,. die in der Erfassungsgemeinde
in einem Privathaushalt wohnen, wobei es - von zwei Ausnahmeregel
a-bgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt) - unerheblich ist,
ob sie eine weitere Wohnung oder Unterkunft haben und dort eben-
falls zur Bevölkerungi in Privathaushalten zähLen. Bei der Bevöl-
kerung am Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit mehreren
Wohnungen oder Unterkünften in Privathaushalten weitgehend dem
Wohnsitz ihrer Familienangehörigen zugeordnet. Diese unterschied-
l-iche Zuordnung zu Gemeinden erfolgt bei der BevöIkerung am
Familienwohnsitz dadurch, daß diese Personen in der jeweiligen
Erfassungsgemeinde, sofern sie zu einer bestimrnten Personengruppe
gehören, nicht gezählt werden. (Zu diesen Personengruppen siehe
unter Bevölkerung am Familienwohnsitz.) Hierdurch können vor
allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen Mehrfach-
zählungen in geringerem Umfang auftreten als bei der Bevölkerung
in Privathaushalten.

?-
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o
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In der BevöLkerung in Privathaushaften und AnstaLten (Volks-
und Berufszählung 1970) sind im Unterschied zur Bevölkerung in
Privathaushalten auch die in Anstalten wohnenden Personen (An-
staltsbevölkerung) einbezogen. Während die begriffliche Abgenz
d.er Bevölkerung in Privathaushalten davon ausgeht, ob die
Personen einer Gemeinde in seLbständigen Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaften leben oder nicht, geht die begriffliche Abgrenzung
der wohnberechtigten Bevöfkerung (vol-ks- und BerufszähLung 1970)
davon aus, ob eine Person in der Erfassungsgemeinde über Wohnraum
verfügt, d.h. dort wohnberechtigt ist. Die wohnberechtigte Be-
völkerung enthäIt im Unterschied zur BevöLkerung in Privathaus-
halten auch die in Anstalten wohnenden Personen (AnstaltsbevöI-
kerung). Ferner werden in der wohnberechtigten BevöLkerung alle
Personen mit mehreren Wohnungen oder tlnterkünften im Unterschied
zur Bevölkerung in Privathaushalten mehrfach gezählt, d.h. die
oben unter Begriffsinhalt genannten Zuordnungis- (Ausnahme-)
Regeln gelten nicht.

Bei der Bevölkerung in Privathaushalten werden Personen rtit-
mehreren Wohnungen oder Unterkünften in Privat-haushalten - von
zwei Ausnahmereqeln abgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt)
in jeder Gemeinde, in der sie Wohnraum ha-ben, mitgezähLt,
während sie bei der WohnbevöTkerung (Volks- und Berufszählung
197O) der Gemeinde zugeordnet werden, von der aus sie zur Arbeit
oder Ausbildung qehen bzw. in der sie sich überwiegend aufhalten
Im Nachweis der Bevölkerung in Privathaushalten, vor a1 lem bei
der Zusarnrnenfassung von Gemelndee.rgebnissen, sind daher Meilrfach-
zählungen weitgehend enthalten, 1n Zahlen der Wohnbevölkerung
nicht. Andererseits zählen zur Wohnlcevöfkerung im Unterschied
zur Bevölkerung in Privathaushalten auch die in Anstaiten wohnen-
den Personen (Personen in Anstalten) .



Stand: 15 .03.79 B latt-flr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitlonskataloq -

DFK - Nr

BEVÖLKERUNG IN PRfVATHAUSHALTEN MIT TELEFON

Begni ff:

GBl( -
2183,2t82

n

Statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Bevöfkerung in Privathaushaften
mit eigenem amtsberechtj-gten Telefonanschfuß in der Wohnung.

Die Bevölkerung in Privathaushalten mit Telefon umfaßt - unter
Berücksichtigung von zwei Ausnahmeregeln (zu Einzelheiten siehe
unter Bevöfkerung in Privathaushaften) - aLle Personen, die in
der Erfassungsgemeinde in PrivathaushaLten leben, die mit eige-
nemTelefonanschluß ausgestattet sind. Abgesehen von den beiden
Ausnahmen ist es unerheblich, ob jemand noch eine weitere Woh-
nung oder Unterkunft besitzt und diese auch einen Telefonan-
schluß hat oder nicht.

Bei der Zuordnung von Personen zur Bevölkerung in Privathaus-
halten mit TeLefon handelt es sich um eine Fallzählung. Auf
das Bundesgebiet bezogen gibt die Bevölkerung in Privathaus-
halten mit Telefon däher - von zwei Ausnahmeregeln abgesehen -
die Zahl der Wohnplätze in Privathaushaften nit Tefefon an.

zu weiteren Erläuterungen siehe auch unter Bevöi-kerung in Pri-
vathaushalten und AnstaLten-

o

o
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : ALIe Personen, die in der jewei-
ligen (Erfassungs-) Gemeinde allej-n oder zusammen mit anderen

Personen eine selbständige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft
bilden (BevöTkerung in Privathaushaften) oder als Insassen oder

Personal im Bereich einer Anstalt wohnen und dort keinen eigenen

Haushalt führen (AnstaftsbevöLkerung) .

Zur Bevölkerung in Privathaushalten gehören Personen, die in der
Erfassungsgemeinde ihren allei-nigen Wohnsitz haben solie Personen
mit mehreren Wohnsitzen, wobei es - bis auf zwei Ar-rsnahmeregeLn
(s.u.) - kelne Rol-le spielt, von wo aus sie zur Arbeit oder Aus-
bildung gehen oder - sofern sie weder berufstätig noch jn Aus-
bildung sind - wo sie sich überwiegend aufhaLten. Entsprechend
rechnen zur AnstaltsbevöIkerung auch Personen, die weitere Wohn-
sj-tze haben. Bei der Ermittlung der Be-rölkerullg in Privathaus-
halten und Anstalten sind Mehrfachzählungen - von den Ausnahme-
regeln abgesehen - daher nicht ausgeschlossen.

Z-8. zäh)-en verheiratete Personen, dle in einer Gemeinde außer-
halb des FamiLienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgehen und dort eine
weitere Unterkunft haben, sowohL in der Gemeinde cles Familien-
wohnsitzes als auch in der Gemeinde des Arbeitsortes zur Bevöl-
kerung in Privathaushalten und Anstalten.

Bei Personen mit mehreren Wohnsitzen gelten folgende Ausnahme-
regeln:
1) Wenn alle Haushaltsmitglieder überwiegend in einer anderen,

j-m Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Unterkunft leben bzw.
von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen, werden sie an
dem WohnsiLz, an dem sie sich nur zeitweilig aufhaLten, nicht
gezählt. Hierdurch werden z.B. Wochenendvrohnsitze u.ä. nicht
berücksichtigt.

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haus-
halt ihrer llltern gerechnet, wenn sie eine weitere, im Bundes-
gebiet gelegene Wohnung oder Unterkunit besitzen, von der aus
sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sic sich über-
wiegend aufhalten und falfs sie nicht überwiegend von Eink-ünf-
ten ihrer Eltern leben und auch nicht Haushaftsvorstand im
elterlichen Haushalt sind.

2
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Aus merderecht.lichen Gründen werden Sordaten im Grundwehrdlenst
oder auf Wehrübung nur der Wohngemeinde vor ihrer EinJcerufung
zug'eordnet. Entsprechend wird bei nichtmeldepftichtigen patien-
ten in Krankenhäusern sowj-e bei Personen in Untersuchungshaft
verfahren.

Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des Bundesgrenz-
schutzes und der Berej-tschaftsporizei in Gemeinschaftsunterkünf-
ten werden ebenso wie die Strafgefangenen sowie alle Dauerinsas-
Sen von Anstalten und das in Anstalten wohnende personal sowohl
in der Anstaltsgemeinde als auch in der Gemeinde, in der sie
evtl. einen weiteren Wohnsitz, z.B. den Familienwohnsitz
haben, erfaßt.

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden nur erfaßt, wenn sie
ständig anwesend sind. Das sind normalerweise Gäste, die polizei-
lich und nicht nur mit Hotefanmeldung gemelclet sind. Nicht er-
faßt werden nur vorübergehend anwesende Gäste, es se.i denn, sie
ha-ben außerhalb des Beherbergungsbetriebes ke.ine weitere Wohnung.

AusTänder, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet auf-
halten, werden mit Ausnahme der folgenden personengruppen zur
Bevölkerung in Prj-vathaushalten und Anstalten gerechnet.

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehörigen
der ausländischen Streitkräfte und der ausländ-ischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen, das den ausländischen
Truppen unterstellte zivile Gefolqe mit Staatsangehörigkeit der
Entsendestaaten und dle Famifienangehörigen dieser personenkreise
ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit (2.8. auch deutsche
Ehefrauen dieser Personen) .

Zur BevöIkerung in Privathaushalten und Anstaltän werden dagegen Ialle Personen gerechnet, die nicht die Staatsangehörigkej.t des
betreffenden Entsendestaates haben, aber in den von den Streit-
kräften in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht sind oder
in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen auslän-
discher Streitkräfte leben. Ebenso zähfen hierzu die 1n den Ge-
bäuden der ausländischen diplomatischen und konsuiarischen Vertre-
tungen oder in den Wohnurrqen der ausländischen Angehörigen dieser
Vertretungen wohnenden deutschen Staatsangehörlgen (2.B. Hausan-
gestellte) und auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im
Besitz von Ausweisen des Auswärtlgen Amtes oder der Staats- und
Senatskanzleien des betreffenden Entsendestaates sind.

3
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B e g r i f f s b e z r e h u n g e n : Die F.eststellung derBevölkerung geht grundsätzlich von der wohngemeinde der personen
aus. Dementsprechend erfolgren auch die Darstelrung und die ver-schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevölkerurrg vor arlemaus der sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für regionareEinheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutllng. unier-schiede zwischen den verschiedenen Bevörker.ungsbegriffen er:gebensich hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden
Personen und bei der Zuordnung von personen, die mehrere wohnun-gen oder Unterkünfte haben.

während die begriffliche Abgrenzung der Bevörkerung in privat-
hausharten und Anstarten und r1,er Bevölkerung in privathaushal_ten
(Volks- und Berufszählung 1970) davon ausgeht, in welchen Wohn_und wirtschaftsgemeinschaften (privathaushalten, Aristalten) diePersonen elner Gemeinde reben, geht die begri_ffliche Abgrenzungder wohnberechtigten Bevölkerunq (volks- und Berufszährung 1970davon aus, ob eine person in der Erfassung,sgemeinde über Wohnraverfügt, d-h. dort wohnberechtigt ist. Zahrenmäßig erqeben sichzwischen der wohnberechLigten Bevöfkerung und der Bevölkerung i.Privathausharten und Anstaften, vor allem bei der Zusammenfassu.

von Gemeindeergebnissen, nur geringe unterschiede. Bei der Be-völkerung in Privathaushaften und Anstarten und anarog bei der
Bevö1ker:ung in Privathaushalten werden ledigrich hestimrnte per-
sonen mit mehreren wohnungen oder unterkünften, die unter einevon zwei Ausnahmereqeln falren, nicht rnehrfach wie bei de:: wohn-berechtigten Bevörkerung, sondern nur einmar gezäh1t. (Zu denzwei Ausnahmeregern siehe oben unter Begriffsi,nhal.t.) oie Bevöl-kerung in Privathausharten enthält im unterschiecl zur Bevölkerungin Privathaushalten und Anstalten nicht die irr Anstarten wohnen-den Personen (AnstaltsbevöIkerung) .

Bei der Bevölkerung in privathaushalten und Anst_aft_en werden per-
sonen mit mehreren wohnungen oder unterkünften - vor-r zwei Aus-
nahmeregern abgiesehen (slehe oben unter Begriffsinhart) - injeder Gemeinde, 1n der sie Wohnraum haben, mitqezählt, währendsie bei der WohnbevöJkerung (Vo1ks_ und Berufszählung 1970) der_jenigen Gemeinde zug:eordnet werden, von der aus sie zur Arbe-itoder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwiegend aufhalten.
rm Nachweis der Bevöfkerung in privathaushalten und Anstalten,vor arlem bei der Zusammenfassunq von Gemeindeergehnissen, sinddaher Mehrfachzählungen weitgehend enthar tenr in Zahlen der wohn-bevölkerung dageqen nicht.

n
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Zwischen Bevölkerung in privathaushalten und Anstalten uncl Be-
völkerung am FamiLienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 1970) be
stehen im wesentrichen die forgenden unterschiede: Zur Bevörke-
rung in Prj-vathaushalten und Anstalten zählen personen, die in
der Erfassungsgemeinde über Wohnraum verfügen, wobei es - von
zwei Ausnahmeregern abgesehen (siehe oben unter Begriffsinhalt)
unerheblich ist, ob sie eine weitere Wohnung oder Unterkunft
haben und dort ebenfal-ls zur Bevölkerung in privathaushalten
und Anstalten zählen. Bei der irevölkerung am Familienwohnsitz
werden dagegen die Personen mit mehreren Wohnungen oder Unter-
künften in Privathausharten weitgehend derjenigen Gemeinde züge-
ordnet, in der sich der Wohnsitz der Familienangehörigen befin-
det; außerdem werden die in Anstalten wohnenden personen
(AnstaltsbevöIkerung) nicht ein_bezogen. Die unterschiedfiche
Zuordnung zu Gemelnden erfolgt bei der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz dadurch, daß diese Personen in der ErfassungTsgemeinde,
sofern sie zu einer bestimmten Personengruppe gehören, nicht qe-
zählt werden. (Zu den verschiedenen personengruppen siehe Bevö1-
kerung am Familienwohnsitz. ) Hierdurch können rror a.Ilem bei der
Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen Mehrfachzählungen in ge-
ringerem Maße auftreten als bei der BevöIkerung in privathaus-
halten und Anstalten.
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1 Fortschreibung
des BevöIke-
rungsstandes
ab 1950

B e g r i f f s i n h a 1 t : ZahL der Personen,
Bevöl-kerwg gehören, nachglewiesen zu verschiedenen
punkten.

die zur
ZeiL-

Zur Bevöl-kerung einer Gemeinde rechnen die Personen, die
dort ihre vorwiegend benutzte Wohnung haben (Hauptwohnung).
Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht
dauernd getrennt von seiner FamiLie lebt, ist dle vorwie-
gend benut.zte Wohnung der Familie. In ZweifelsfäIlen ist
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen des Einwohners Iiegt. Auf das Bundes-
gebiet bezogen stellt die Bevölkerung die Gesamtzahl der
hier wohnhaften Personen dar.

Die in mehrjährigen Abständen durch Zählungen ermitt.elte
BevöIkerung wird unter Verwendung der Ergebnisse der
Statistj-l< der natürlichen Bevölkerungsbewegung und der
lVanderungsstatistik laufend fortgeschrieben. AIs Zugänge
zur BevöIkerung rechnen die Zebendgeborenen und die Zuzüge,
als Abgänge die Gestorbenen und die Fortzüqe.

Anderungen im ZeL tablauf: Grund-
lage für die Fortschreibung der Wohnbevölkerung war bis
zum 24.9.56 die Volks- und Berufszählung i950, dann bis
zum 5 .6.6L die Bestandsaufnahme der BevöIkerung in <ler
!'Iohnungsstatistik vom 25.9 .56 und vom 6 -6 "51, bis zum
26.5.70 die Volks- und Berufszählung 7961. Seit dem
27.5.70 dient d.ie Vol-ks- und Berufszählung 1970 a1s Aus-
gangspunkt.

BegriffsbezLehungen Siehe unter 2

2

f
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Statistisches InfortrationssysEem des Bundes

- Definrtlonskatalog -
Begrlff:

BEVöLKERUNGSSTAND

Datenquel Ie /
Drtennachwei s Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrrf f sbeziehungen

2.1 Bevölkerungs-
voraus-
schätzung
1972 bis 2000

2.2 Yoransschätzung
der deutschen
Erwerbspersonen
1912 b,'s 2OOO

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1.

geschätzte Daten über Personen nachgewiesen,
Bevöl-kerung gerechn"t *"td.t1) .

, jedoch werden

die zur

In der 4. koordinierten BevöIkerungsvorausschätzung werden
BevöIkerungsstände jeweils zum Jahresanfang errechnet und
nachgewiesen.

In der 5. koordinierten BevöIkerungsvorausschätzung werden
für jedes Kalenderjahr BevöIkerungsstäinde zum 1 .1 . und zum
31-L2. (ohne Wanderungen bzw. einschl. Wanderungen) errech-
net und nachgewiesen.

Bei dem BevöIkerungsstand zum 31.12. handelt es sj-ch um
eine reine Rechengröße, da für jedes Kalenderjahr die noch
nicht gealterte BevöIkerung ohne Berücksi-chtigung der
Lebendgeburten, jedoch unLer Berücksichtigung der Sterbe-
fäL1-e und ggf. der Außenwanderung geschätzt wird.

Bei der Errechnung des Bevölkerungsstandes ohne Wanderungen
wird die Bundesaußenwanderung vernachlässigt, d.h. es wird
unterstellt, daß keine Zuzige und Fortzüge über die Grenzen
des Bundesgebietes sLattfinden. Bei der E::rechnung des Be-
vöIkerungsstandes einschl. Wanderungen wird dagegen die
Bundesaußenwanderung mit berücksichtigt.

1) Zu Einzelheiten d.er Methodik der BevöIkerungsvoraus-
schätzung siehe Fachserie A, Bevölkerung und KuItur,
Reihe 1, GebieL und Bevölkerung, Sonderbeitrag Voraus-
schätzung der Bevölkerung für die Jahre 1972 b1s 2O0O
(4. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung) bzw.

,C. Höhn und W. Linke: Voraussichtlj-che BevöIkerungsent-
wicklung bis 1990, Erster und Zweiter TeiI, in Wirt-
schaft und Statistik 12/1975, S. 193-798 und 6/1976,
S. 331-34O (5. koordinierte BevöIkerungsvorausschätzung)
bzw. Bundestags-Drucksache 8/4437 v. 8.8.80: Bericht
ü.ber die BevöLkerungsenLwicklung j-n der Bundesrepubtik
Deutschland, Erster Teil, S. 42-54 und Bundestags-Druck-
sache 10/863 v. 5.1.84, ZweJ-ter TeiI, Auswirkungen auf
die verschiedenen Bereiche von Staat und Gesellschaft.

-3-
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Statistisches Informationssyst.em des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begrlff:

BEVÖLKERUNGSSTA}]D

Datenquel Iel
Datennachr.rei s Begr i f f s inhaL t/Änderungen im ze it.ab Iau f /Begri f f sbez iehungen

In der Vorausschätzung der deut-schen Erwerbspersonen \"rerden
Jahresdurchschnittzahlen nachgewiesen.

fn der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung sowie
in der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen werden
nur Daten über die deutsche BevöIkerung geschätzt und
nachgewiesen.

B e gr i f f s b e z Le h u n g e n : Die Begriffe Be-
vöIkerungsstand, Bevö7kerung, Bevöfkerungsstand ( im Jahtes-
durchsclnitt) beschreiben den gleichen Personenkreis.

fm Unterschied zur BevöIkerunq, die für den Stichtag einer
zäh1ung nachgev/iesen wird, welst der BevöIkerungsstand die
fortgeschriebene ZahI der zur BevöIkerung rechnenden Per-
sonen zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. für verschiedene
Zeiträume nach. Im Rahmen der 5. koordinierten BevöIkerungs-
vorausschätzung sowie der Vorausschätzung der deutschen Er-
werbspersonen u/erden jedoch nur Daten iilcer die deutsche
BevöIkerung geschätzt und nachgewiesen.



Stand:22.02.85 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Def inr'.ir.:nskatalog -
Begrlff:

BEVöLKERUNGSSTAND ( IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Datenquel Ie /
DÄtennachwei s Begrif f sinhalt/Anderungen lm zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

Fortschreibung
des BevöIkerungs-
standes
ab 1952

B e g r i f f s i n h a I t : Um die monatlichen Sch'dan-

kungen bereinigter durchschnittlicher Bevöl kerungsstand
eines Jahres.

Der BevöIkerungsstand gibt die ZahI der Personen an, die
zur Bevöl-kerung Eehören, nachgewiesen zu verschj-edenen
Zeitpunkten.

Der BevöIkerungsstand im Jahresdurchschnitt insgesamt ist
das arithmetische Mittel- aus zwöff Monatswerten, die wie-
derum Durchschnitte aus dem BevöIkerungsstand am Anfang und
Ende jeden Monats sind.

Zur Berechnung des durchschnittlichen BevöIkerungsstandes
nach Altersjahren und Geschlecht wird ein vereinfachtes
Verfahren angewendet: Es werden lediglich die arithmeti-
schen Durchschnittswerte aus dem BevöIkerungsstand jeder
Gruppe zum Jahresanfang und -ende gebildet und mit einem
Korrekturfaktor multipliziert. Dieser Korrekturfaktor ist
der Quotient aus dem durchschnittlichen BevöIkerungsstand
insgesamt und der Summe aller vereinfacht berechneten
Durchschnittswerte des Bevöl-kerungsstandes in den einzelnen
Altersj ahren.

Anderungen im zeL tablauf :

In den Jahren 1961 und 1970 wurden keine Durchschnittswerte
qebildet, sondern die Ergebnisse der jeweiligen Volks- und
Beruf szählungen ausgewiesen.

Bezüglich der verschiedenen Grundlagen der Berechnung des
BevöIkerungsstandes im Jahresdurchschnitt vgl. unter
BevöLkerungsstand-

Bis 1953 und von 1956 bis 1960 wurde zur Berechnüng des
BevöIkerungsstandes im Durchschnj-Lt insgesamt das arithme-
tische Mittel aus jeweils vier Vierteljahreswerten gebildet;
dagegen wurde der BevöIkerungsstand von 1953 bis 1955, von
1962 bis 1969 und wird seit 191t - wie oben beschrieben -
als Durchschnitt aus Monatswerten berechnet.

2
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SEatistisches InformationssysEetr des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begrlff:

BEVöLKERUNGSSTAND ( ]M JAHRESDURCHSCHNITT)

Datenquel Ie/
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen rm Zeitablauf /Begrrf f sbeziehungen

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Bevölkerungsstand
(im Jahresdurchschntt), BevöLkerung, BevöTkerungsstand
erfassen begriffJ-ich die gLeichen Personenkreise.

o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskat,alog -

0FK - Nr

n):GBl( .
2113, 2L15

BEVöLKERUNGSVERÄNDERT]NG 1 96 1 /70

Begr iff:

Statistik,/
cültigkeitsze i traum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Volks- und Berufs-
zählunq 1970

Begriffsinhalt:
in der Zeit von 1961 bis 1970

Zunahme der Wohnbevölkerung

Ausqewiesen wird die Differenz zwischen der in der Volks-
und Berufszählung 1970 (Stichtag 27 -5-1910) und der in
der Volks- und Berufszählung 1961 (Stichtag 6.6.1961)
ermittelten Wohnbevölkerung. o

o
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Begriff:

BÜROMASCHINEN, DATENVERARBE]TUNGSGERATE UND -EINRICHTUNGEN

Datenquel Iel
Datennachweis Begrif f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Index der Brutto-
produktion für
fnvestitions- und
Verbrauchsgüter
ab 1970

t Begrif f s j-nhaIt: AusgewählteWaren,/Güter
(Waren-,/Güterarten) aus der Waren-,/Gütergruppe

Büromaschinen ; Datenverarbe itungs-
geräte und -einrichtungen Waren-,/Gütergruppe 50

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken (GP) , die zu den fnvestitions-
gütern zählen.

AIs tnvestitionsgüter gelten Waren, dJ-e von der "fndustrie"
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen rderden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat a1s Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen rechnen im wesentlichen foLgende Waren,/Güter:
Schreibmaschinen ohne Rechenwerk

Textautomaten ( soweit Einplatzmaschinen)
Rechenmaschinen

Abrechnungsmaschinen
Adre ssiermaschinen
Sonstige Büromaschinen
Geräte und Einrichtungen für die automatische Datenver-
arbeitung (der digitalen Technik) .

Bei allen Waren,/Gütern \derden Zubehör-, Einzel- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen.

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils güIt-igen Ausgaben des SystemaLi-
schen hlarenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw.
dem Systematischen Güterverzeichnisse für Produktionssta-
tistiken bestehen geringfügige Abwei-chungen.

2
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Statistisches Informat.iönssystem des Bundes

- Def i-nrt icnskatalog -
Begriff:

BÜR6MASCHINEN, DATENVERARBEITUNGSGERÄTE UND -EINRICHTUNGEN

Datenguelle/
Datennachweis Begrif f sinhal t/Änderungen im Ze itablau f / Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der WarengruPPe

Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräte und -einrlchtungen Warengruppe 50

del Systematischel) Warenverzeichnisses für dj-e Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Schreibmaschinen und Rechenmaschinen, Ver-
vielfäItigungs- und Adressiermaschinen sowie Geräte und
Einrichtungen für die automaLische Datenverarbeitung-

2 Außenhandels-
staListik
ab 1970

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Im wesentlichen wieunter 1.

Anderungen im Zei tabLauf: Siehe
unter L.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (wI) bzw-
des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP)

umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP die l{aren in erster Linie
nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zoll-
technischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden,
können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben.

Die Aufteilunq der waren nach Verbrauchsgütern und fnvesti-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, ciie
zur Berechnung des Index der (industriellen) Br:uttoproduk-
tion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen
wurde.

3

Nicht berücksichtigt sind elektrische Diktiergeräte sowie
Abrechnungsmaschinen, Registrierkassen und sonstige Büro-
maschinen.

o

o
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- Definitionskatalog -

Brgrl ff:

CIIEMISCHE ERZEUGNISSE

0FK-N r. :

GBK-Nr.(n):
4455

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/negrif fsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r r f f s i n h a I t : Ausgewählle Waren
([,]arenarten) aus der lriarengruppe 40 "Chemische Er-
zeugni-sse" des Systematischen Vrlarenverzeichnisses
für die Tndustriestatistik, Ausgabe 1915"

ab 1968

Einbezogen sind anorganische und organische Grund-
stoffe und Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe,
Farben und Lacke, pharmazeutische Erzeugnlsse sowj.e
sonstige chemische Erzeugnisse fur verschiedene
Verwendungszwecke.

Nicht berücksichtlgt werden Saaten- und pflanzenschutz-
mittel sowie Scträdlingsbekämpfungsmittel, Farbstoffe,
synthetischer Kautschuk und Chemiefasern.

B g r i f f s b e z i ehu n g e n: Die chemischen
Erzeugnisse umfassen neben einer VieIzahl von anderen
Waren auch einen Teil der chemischen Verbrauchsgüter
(Produktions - Eilbericht, Außenhandelsst.atistik) .



Stand: l7 . 12. 84 BIatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtic::skatalog -
Begrlff:

CHEMISCHE VERBRAUCHSGI.JTER

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Änderungen im ze itablauf /Begri f f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren/Güter
(Waren-,/Güterarten) aus der Waren-,/Gütergruppe

Chemische Erzeugnisse waren-/Gütergruppe 40

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (IiüI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken (GP) , die zu den Ter.brauchs-

grütern zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der "Indu-
strle" hergestellt werden, aIs technisch fertig (verbrauchs-
reif) angesehen werden und über:wieEend von den privaten
Haushalten gekauft werden.

Zu den chemischen Verbrauchsgütern rechnen im wesentlichen:
UnJcespielte Magnettonbänder, -filme und andere unbespielte
Magnettonträger

Wasch-, SpüI- und Reinigungsmittel
Duft- und Rasierwässer, Hautpflegemittel, I"lundpflegemittel,
Haarpflegemittel, Badezusatzmj-Ltel, andere Körper:pflege-
mittel

Btei-, Farb- und Kopierstifte, selbstglänzendes Fußboden-
pflegemittel, Rohr- und WC-Reiniger

Kerzen, Zündhölzer.

Anderungen im Zet tablauf: DieAus-
wahl der zu den chemischen Verbrauchsgütern rechnenden Waren
auf der Grundlage des WI und des Systematischen Güterver-
zeichnisses für ProdukLionsstatistiken unterscheidet sich
erheblich von der o.g. Guterauswahl.

1 Ind,ex der Indu-
striellen
Bruttoproduk-
tion für In-
vestitions- und
VerbrauchsgüLer
1962 bis 1976

Index der
Bruttoproduk-
tron tur In-
vestitions- und
Verbrauchsgüter
a-b 1970

2

BegriffsbezLehungen Siehe unter 3

2
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o
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Begriff:

CHEMI SCHE VERBRAUCHSGÜTER

Datenquel 1el
Datennachweis Begrif f sinhalt/Anderungen im Ze j-tablauf /Begrif f sbeziehungen

Außenhandels-
stati st.ik
ab 7970

3 B e g r L f f s i n h a I t : Im wesentlichen wie unter 1'

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatj-stik (v{A)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
warenverzeichnisses für die Industriestatistrk (wr1 bzw. des
Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umge-
schlüsselt. Da im WI bzw. GP die Waren in erster Linie nach
produktionswirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltech-
nischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, kön-
nen sich bei der Gegenüberstellung gerj-ngfügige Abweichun-
gen ergeben.

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduk-
tion für InvestiLionsgüter und verbrauchsgüter getroffen
wurde.

Anderungen im ZeL tablauf
unter 1.

Siehe

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Begriffe che-
mische Verbrauchsgüter und päarmazeutische und kosmetische
Artikef , llasch- und Putzmittel- (Außenhandelsstatistik) sind
ähnlich abgegrenzt. Im wesentlichen bestehen folgende unter-
schiede: Nur zu den pharmazeutischen und kosmetischen ArLi-
keln, Wasch- und Putzmitteln rechnen die Pharmazeutika
(Arzneiwaren, Sera, Transplantate, Desinfektionsmittel u-ä.)
Nur zu den chemischen Verbrauchsgütern rechnen SchüIer-Farb-
kästen, I"IöbeI- und Autopflegemittel , Schmal- und RoIlfilme,
unbespielte lilagnettonbänder, BIei-, Farb- und Kopierstifte
und Feuerwerksartikel .

DLe chemischen Erzeugttisse (Statistjk der Großhandelsver-
kaufspreise) umfassen einen TeiI der chemischen verbrauchs-
güter, darüber hi'naus alcer eine Vielzahl anderer I'Varen, wie
anorganische und organische Grundstoffe und Chemikalien,
Düngemittel, Kunststoffe, synLhetischer KauLschuk, Chemie-
fasern u.ä.
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Begrl ff:

CONTAINERBESTANDE (EIGENTUMSBESTAND
AI,1 JAHR.ESENDE ) GBK .

Bo5
n

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt//änderungen irn Zei-tablauf /Begri f f sbez iehungen

Eisenbahnstatis tik
(Bestands- und
Betr iebsstati stik)

B e g r i f f s i n h a I t : ZahI der Transportgefäße
mlt einem l"lindestinhaf t von I *3, i., denen Güte:: Iose
oder wenig verpackt befördert werden und dle das Umfaden

von einem zum anderen Verkehrsmi-ttel erleichtern.ab L966

Die Transportgefäße lassen sich Leicht füllen und Leeren und
können mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die ZahI der Container, die
sich am Jahresende im Eigentum des jewei-ligen Eisenbahn-
unternehmens bef inden "

Zu den Containerbeständen rechnen i-m einzelnen: Kfeincontainer
mit 1-3 *3 F.==r-,.rgsvermögen und einer Ladekapazität von 1 t,
MitteLcontainet mit mehr als 3 m3 Rauminhal.t, aber kfeiner
als 2O-Fuß-Containerl) , croß"ontainer mit 2(f Fr.rß und mehr
sowi-e Pal-etten.

1) 2O-Fuß-Container haben eine Länge von 5,O55 m und ein
Bruttogewicht von 20 t.
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!)It( - llr:
8e9rl ff:

DA]4PFLOKOMOTfVEN
t,8i( - lir(n) :

900

Statistik,/
Gü It igke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderunqen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungren

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebs statistik)
o1.o1.66

B e g r i f f s i n h a I t : Lokomotlven, deren Antriebs_
kraft Dampf ist, ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten
Brennstoffe- Die Kraftübertragung kann durch Zyrinder oder
Turbi-nen erfolgen.

Lokomoti-ven sind schieneng,ebundene Fahrzeuge, die nach ihrerBauart ausschließl_lch zum Beweg:en von Schienenfahrzeug,en
bestimmt sind.

AIs Bestand an Lokomotiven wird der EinsaL.zbestand angegeben.
Dazu zähren Dampflokomotiven, die der entsprechenden Eisen-
bahnverwaltung gehören, abzüg:Iich der vermieteten und zuzüq_Iich der von ihr angemieteten Dampflokomotiven. Berück_sichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige
Dampflokomotiven sowie die in Ausbesserung befindrichen,auf Ausbesserunq wartenden oder in guten oder schrechtem
Zustand abgesterlten oder 1n Reserve gehartenen Dampfi-okomo-tiven.

Nicht berücksichtigt werden die Dampfrokomotiven, clie zumVerkauf, zur ZerLequng oder zur Ausmusterung abgestelltsind.

B e gr i f f s b e z ieh un gen : ImUnterschied
zu Lokomotiven sind Triebwagen (Diese.ttriebwagen, E-Trieb-
wagen - Eisenbahnstatistik) auch für die Beförderu-ng vonPersonen und/oder Gütern ausgerüstet.



Stand: L2,03.t982

Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

2 Hausha Itsans atz -
statistik
ab 1970

3. Vierteljahres-
statistik der
Finanzwirtschaft

Blatt-Nr.: 1

1 B e g r i f f s i n h a I t : Ausgabeart mit den Aus-

gaben für o

ab 1914

- die Gewährung von Darlehen an Verwaltungen und sonstige
Bereiche (2.8. für Wohnungsbau, Schulbau, Krankenhausba
Arbeitgeberdarlehen, Darlehen im sozial-bereich, an wirt-
schaftsunternehmen usw. ) ,

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen'

Es werden unterschieden:

Darlehen an öffentlichen Bereich
an Bund
an Lastenausgrleichsfonds
an ERP-Sondervermögen
an Länder
an Gemeinden,/Gv.
an Zweckverbände
an die Sozialversicherung;

Darlehen an andere Bereiche
an Unternehmen und Sonstige inr Inland sowie aus dem

In der Vierteljahresstatistik sind bei den Gemeinden,/Gv.
die Darlehen an den öffentlichen Bereich nicht getrennt,
sondern zusamrnen mit den Darlehen an andere Bereiche
nachgewiesen.

o

Anderungen im Zei tablauf
der Jahresrechnungsstatistik werden bis 1973 nur
Iehen an andere Bereiche nachgewiesen.

In
di-e Dar-

Darlehen, die kommunale Eigenbetriebe bei Dritten aufneh-
men, sind in der Jahresrechnungsstatistik ab 1974 und in
der Haushaltsansatzstatistik ab 1974 - entsprechend der
haushaltsmäßigen Regelung - bei den Gemeinden/Gv. nicht

Statistisches Informat-icnssystem des Bundes

- Def ini t rr;nskatal-og

JFK-llr.:

GBK-Nr.(n)
7009

Eegri ff:

DARLEHEN

Statistik/
GüI tigkeit sze i t-raum Begriff sinhalt/Anderungen rm Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2
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Begri ff:

DARLEHEN

DF K -ltl r. :

GBK-l'ir.(n)
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Statistik/
GüItigkeit sze i t-raum Begriffsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf/Begrrffsbeziehungen

mehr enthalten. Bis 1973 dagegen wurden diese Finanzvor-
fäIIe von den Gemeinden/Gv. aIs Darlehen an andere Berei-
che (Unternehmen) nachgewiesen.

Darlehen an Zweckverbände und die Sozialversicherung sind
in der Jahresrechnungsstatistik und in der Haushaltsan-
satzstatj-stik jeweils bis 1973 in den Darlehen an andere
Bereiche und nicht in den Darlehen an den öffentlich.en
Bereich enthalten-

Im kommunalen Bereich wurden in den Rechnungsjahren bis
1973 die Darlehen an den öffentlichen Bereich nicht ge-
sondert erhoben; sie sind zusammen mit den Darlehen an
andere Bereiche nachgewiesen.

o

o
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Statistisches Infol:rDaLionssystetr des Bundes

- Definrt"r-()nskatalog -

Begrlff:

DARLEHEN AN KREDITINSTITUTE

Begri f f sinhal t/Ancierungen im Ze itabiauf / Begrr f f sbez iehungenDatenquel Ie /
Drtennachue i s

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
März 1980

Begriffsinhalt:DieDarlehenanKreditinsti-
tute umfassen reine Kommunaldarlehen an öffentlich-rechL-
liche Kreclitinstitute, ferner komniunalverbürgte Darlehen

und Hypotheken an sonsLige Kreditj-nstitute sowie aLIe übri-
gen Ausleihungen im Boden- und Kommunalkreditgeschäft an

sonstige KreditinsLi-tute .

Zu den Darlehen an Kreditinstitute rechnen auch die nicht-
verbürgten Teile von kommunalverbürgten Darlehen, sofern
deren Schuldner ein Kreditinstitut ist-

Die Darlehen von Kreditinstit.uLen umfassen auch die von
Boden- und Kommunalkreditinstituten an andere Boden- und
Kommunalkreditinstitut-e gegebene Darlehen -

Zu den Kreditinstituten rechnen Banken und Gel-dinstitute im
Sinne des § 1, Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesenl )

sowie rechtlich selbständige und unselbständige Bauspar-
kassen, Teilzahlungskreditinstitute, Postscheck- und Post-
sparkassenämter, Kapitalanlagegesellschaften (ohne deren
Fonds), Bürgschaftsbanken, wertpapiersammelbanken und inlän-
dische Niederlassungen ausländiscl-ier Banken.

Die Neuau sTeihungen umfassen die während des Berichtsmonats
tatsächtich neu gewährten (ausbezahlten) Darlehen an Kre-
ditinstitute.

Der Darfehensbestand gibt den tatsächlichen umfang der For-
derungen aus Darlehen an Kredltinstltute am Monatsende an.

1) zu ELnzeLheiten siehe Gesetz über das Kreditwesen in der
Fassung v. 3.5.1976 (BGBI. I S - 1121).

o

o
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DARLEHEN AN iliNDER ZUR FÖRDERUNG DES BAUES VON ERSATZIVOHNUNGEN UND DES

AUS-UNDUMBAUSIMRAHMENDESPRoGRAI.{MSFTjRZUKUNFTSINVESTITIoNEN

Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrrf f sbez ieiltlngen

Begriff:

Da tenquel 1e /
Datennachwe i s

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünst i-
gungen)

ab 7911

B e g r i f f s i n h a I t : Darlehen des Bundes an

LänderimRahmendesPrograrnrnsderBundesregierungfü:r
Zukunftsinvestitionen zur verbesserung der Lebertsbedin-

gungen in städten und Gemeinden. Gefördert lverden als Etl-

saLzwohnungsbau der sanj-erungs- und entwicklungsbedingte

Neubau von wohnungen sowie der Aus- und umbau von ldohn-

gebäuden.

sanierungsmaßnahmen umfassen die Behebung städi:ebauli.cile::'
Mißstände insbesondere durch Beseitigung baulicher Anlargen
und Verbesserung in von den Gemeinden förmlich festgelegten
Sanierungsgebieten .

EntwickLungsmaßnahirren sind Maßnahmen, durch die ei:t-sprecltel-'
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung neue Orte 9e-
schaffen oder vorhandene orte zu neuen siedlungseinhei..[en
entwickelt oder vorhandene Orte um neue Ortsteile erwei'tert
werden. Die Maßnahmen müssen die strukturverbesserung in
den verdichtungsräumen, die Verdichtung von l{ohn- und Ar-
beitsstätten im Zuge von Ent.wicklungsachsen oder tleri Ausbau
von Entwicklungsschwerpunkten außerhalb der Verd.ichtungs'-
räume, insbesondere in den hinter der allgemeinen Entwi.ck-
lung zurückblejJcenden Gebieten, zum Gegenstand haben"

Wohnungsbau durch Ausbau eines bestehenden Gebäudes ist- rl.''i,;

schaffen von wohnraum durch Ausbau des Dachgeschosses oder
durch eine unter wesentlichem Bauaufwand durchgeführte tln-
wandlung von Räumen, die nach ihrer baulicherr Atrl.age und
Ausstattung bisher anderen aIs wohnzwecken dienten. Als
wohnungsbau durch Ausbau eines bestehenden Gebäudes gilt-
auch der unter wesentlichem Bauaufwand durchgeführte umbau

von wohnräumen, die infolge Anderung der wohnge!'Tohnheiten
nicht mehr für wohnzwecke geeignet sind I zlrr Anpassung an
dj-e veränderten Wohngewohnheiten-
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Begrlff:

DARLEHEN AN NICHTBANKEN

Begr i f f s i.nhaI t /Anderungen )'m Ze j-tablau f / Beg r i f f sbe z iehunge nDatenque I le /
Datennachwer s

Statistil< der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 b:-s
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Die Darlehen an Nichtbarken
umfassen Hypothekarkredite, Korünunaldarlehen ("reine" kom-

munalverbürgLe Darlehen und korffnul'Ialverbürgte Hypotheken),

LandeskulLurdar.Lehert und sonstige Darlehen an öffentllche
Haushalte, private und öffenLliche UnLernt--hmen (ohne Kre-
ditinstitute) , Privatpersonen und Organisationen ohne Er-
werbscharakter.

Die öffentlichen HaushalLe umfassen im wesentlichen Bund,
Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und kommunale Zweck-
verbände soweit sie nicht zu den Unternehmen rechnen, So-
zialversicherungen und ausländische öffentliche Flaushalte,
die durch Rechtsverordnunq den inländischen öffentlichen
Haushalten gleichgestellt sind (z.F;" Montanunion) -

Zu den öffentlichen Unt-ernehmen rechnen dabei Bundesbahn,
Bundespost, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Ver-
kehrsbetrlebe von Gebietskörperschaften sowie kommunale
Zweckverbände mit Wirtschaftsaufgaben.

AIs Organisationen ohne Erwerbscharakter qelt-en Verbände,
Ver:ej-ne und InstituLe, die j-hre Leistungen -;o::wieqend Un-
ternehmerL ohne speziel-Les EntgelL er:brlng,:n und von diesen
finanziert werden bzw. deren Leistunc-; vcrwiegend privaten
Haushalten dienen und die sich zu einem wesientlichen 'Ieil
aus freiwilligen Zahlungen von privaten Haushalten und nur
zu einem geringen TeiI aus öffentl ichen Zuwendungen finan-
zieren. fm einzelnen rechnen dazu z.B. Kirchen, kulturelle
und karitative Vereine, Parteien, Gewerkschaften, Sportver-
eine, Industrie- und Handelskamlnern sowie Innungen.

Die lVeuausTeihwtgen umfassen die während des Berichtsmonats
tatsächlich neu qew:rkrrten (ausbezahlten) Darlehen an Nicht-
banken.

Der Darl-ehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der For-
derungen aus Darlehen an Nictrtbanken am I'lonatsende an.

2

o

o
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Begrlff:

DARLEHEN AN NICHTBANKEN

Datenquel lel
Datennachweis Begr i f f s inhal t/Anderungen rm Ze itab lau f / Begri f f sbez iehungen

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
Ende 1968 wurden bei den zu den Darlehen an Nichtbanken
rechnenden Hgpothekarkrediten auf wohngrundstücke und bei
den kommunaTverbürgten Hgpotheken auf wohngrundstücke die
Hypotheken für wohnungsaltbauten (wohnbauten, die vor dem

8.5.1945 errichtet wurden) nicht einbezogen'
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Begrlff

DARLEHENSBESTAND

Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf r'Begrrff sbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachwe i s

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. L962 bLs
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Besland an langfristigen
Darleh.en, die von Boden- und KommunalkreditinstiLuten ge-

währt wurden.

Langfristige Darlehen umfassen Hgpothekatktedjte auf Grund-
stücke und schif f e , Komntunaf d.arf ehen ( " re ine " kommunalver-
bürgte Darlehen und kommunalverbürgLe H]/potheken) , Landes-
kulturdarlehen und sonstige Darlehen.

Neben den DarLehen für eigenen Namen und eigene Rechnung der
Boden- und Kommunalkred.itinstitute werden auch Darlehen im
eigenen Namen und für fremde Rechnung (curchlaufende Kredi-
te) nachgewiesen.

Zu den Bo<len- und Kommunalkreditinstituten zählen die unter
das Hypothelcennankg.=.tr1), das PfandbriefgeseLz2) und das
Schlffsbankgesetz3) fallenden fnsr;itute sowie die f,andwirt-
schaftliche Rentenbank, die DeuLsche siedlungs- und Landes-
rentenbank (bis 1965: Deutsche Lanciesrentenbank) und die
Bayerische Landesbodenkreditanstalt (seit 1.7 .1972 recht-
Iich-unselbständige Anstalt der Bayerischen Landesbank
Girozentrale).

Der Darlehensbestand setzt sich zusammen aus dem Bestand an

Darl_ehen an Nichtbanken urid dem Bestand -,*t DarLetten an Kre-
ditinstitute. zum Bestand an Darlehen an Kreditinsti-tute
rechnen dabei auch Darlehensbestände an andere Boden- und
Kommunalkreditin st itut e .

1) zw EinzeLheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der
Fassung v. 5.2.1963 (BGBI. I S. B1) und Anderungsgesetz
v. 17.3.t974 (BGBI. I S - 671) -

2) zu ELnzeLheiten s jehe Gesetz über die Pfandbriefe und
verwandten schuldver:schreibungen öf fentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (ÖPG) in der Fassung v" B'5'1963 (BGBI'
T S. 312) und Anderungsgesetz v. LI-3.L914 (BGBI' I
s. 669) .

3 ) zw F,Lr,zeLheiten siehe GeseLz über schiffspfandbriefban-
ken (SCHBG) in der Fassung v.8.5.1963 (BGBI' I S' 302)
und lind.erungsgesetz v. Ll -3 -1974 (BGBI . I S . 6ll) '

-2-

o

o
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Begrlff:

DARLEHENSBESTAND

Begri f f s inhal t/Anderungen irn Ze itablau f / Beg r i f f sbeziehungenDatenquel le /
Datennachwei s

DerDarlehensbestandwird'amMonatsendeermittelt.

Erfaßt wird sowohl der Bestand an Darlehen aus dem AIt- als
auch aus dem Neugeschäft, d.h. die vor und nach dem

20.6.1948 gewährten Darlehen.

Nicht zum Darlehensbestand zähIen Kontokorrentkredite,
schutdscheindarlehen an tndustrieunternehmen in privater
Rechtsform, Industriekredite an Industrieunternehmen in
privater Rechtsform gegen Übereignung bzw' Verpfändung von
WarenoderlnventarSowiediefürfremdenNamenundfremde
Rechnung gewährten Kredite (Verwaltungskredite)'

Anderungen im Zet tablauf :

1958 wurden Darlehensbestände aus dem Altgeschäft
20.6.48 gewährte Darlehen) nicht einbezogen'

Bis Ende
(vor dem

Ebenso wurden bis Ende 1968 ein Teil der für wohnungsalt-
bauten (vor dem 8.5.1945 errichtete V{ohnbauten) gev/ährten
Darlehen nicht erfaßt-
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Eegri ff:

DARLEHENSRÜCKFLÜSSE

DFK-|lr.:

GBK-l'lr.(n):
7009

Statistik/
Gü ltigkei t sze i t-raum Begriffsinhalt/Anderungert im ZertabLattf /Begriffsbeziehungen

1 Jahresrechnungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Einnahmeart mit Einnahmen

aus Darlehensforderungen und der Inanspruchnahme von Bürg-
schaften, Gewährverträgen usw.ab 1950

2 Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

Es werden unterschieden

Darlehensrückflüsse vom öffentlichen Bereich

3. Vierteljahres-
statistik der
Finanzwirtschaft

vom
vom
vom
von
von
von
von

Bund
Lastenausgl e ichsfonds
ERP-Sondervermögen
Ländern
Gemeinden/Gv.
Zweckverbänden
der Sozialversicherung ;

ab 1974

Darlehensrückflüsse von anderen Bereichen
im lnland sowie aus demvon Unternehmen und Sonstigen

AusIand.

In der Vierteljahresstatistik slnd bei den Gemej-nden/Gv.
die Darlehensrückflüsse vom öffentlichen Bereich nicht
getrennt, sondern zusarnmen mit den Darlehensrückflüssen
von anderen Bereichen nachgewj-esen.

Anderungen im Zei tablauf : In
der Jahresrechnungsstatistik sind bls 1973 nur die Dar-
lehensrückflüsse von anderen Bereichen nachgewiesen.

Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und der Sozialver-
sicherung sind in der Jahresrechnungsstatistik und der
Haushaltsansatzstatistik jeweils bis 1973 als Zahlungen
von anderen Bereichen klassifiziert, da diese Körperschaf-
ten erst ab L974 finanzstatistisch erfaßt werden-

Im kommunalen Bereich wurden in den Rechnungsjahren bis
1973 die Darlehensrückflüsse vom öffentlichen Bereich
nicht gesondert erhoben. Sie sind zusammen mit den Dar-
Iehensrückflüssen von anderen Bereichen nachgewiesen.
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Bcgrl ff:
DER DEM I]I4WELTSCHUTZ DIENENDE TEIL

VON SACHANLAGEN

OFK-llr.:

GBK-Nr.(n):
486C.

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen j-m Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Investitionen
für Umweltschutz
lm Produz-ierenden
Gewerbe

B e g r t f f s i n h a I t : Zttgänge an Umweltschutz-

einrichtungen innerhalb von Produktionsanlagen.

ab 1 975
Hierzu gehören auch die anteiligen Aufwendungen einer
Verfahrensumstellung, die zum Schutz vor schädigenden
Einflüssen bei der Produktion vorqenommen werden.

Die Zugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur einbe-
zogen, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau be-
findlichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind-
Sofern der Wert der Umweltschutzeinrichtungen innerhalb
einer Produktionsanlage nicht feststeht, wird er ge-
schätzt.

1
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Begrlff:

DEUTSCHE

Datenquel Iel
Datennachwe i s Begrif f s inhal t/Änderungen rm Ze itablauf / Begrif f sbez iehungen

1. Volks- und Be-
rufszählung t97O

2. Arbeitsstätten-
zählung 1970

3. Studenten-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit sowie Personen, die nach dem Grund-
gesetz den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit
gleichgestellt sind.

ab 1961
Den Personen mit deut.scher Staatsangehörigkeit ist nach
Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz gleichgestellt, \,ver als Flücht-
Iing oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder
als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31.12.1937 Aufnahme
gefunden hat.

4. Statistik der
Hochschulprü-
fungen
ab 1959

5. Fortschreibung
des BevöIkerungs-
standes

Personen, die die deutsche und zugleich eine fremde Staats-
angehörigkeit besiLzen, zählen zu den Deutschen.

ab 1950
In der Volks- und Berufszählung 1970 sind die Familienmit-
glieder von Angehörigen ausländischer Stationierungsstreit-
kräfte und von Mitgliedern der diplomatischen und konsula-
rischen Vertretungen auch dann nicht einbezogen worden,
wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen (2.8.
deutsche Ehefrauen solcher Personen) .

6 Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

ab 1970 In der Arbeitsstättenzähfung 1970 sind all-e Deutschen, die
bei Vertretungen fremder Staaten oder bei Diensr-stel-l-en der
Stationierungsstreitkräfte usw. beschäftigt waren, nicht
erfaßt r,vorden.

In der Studentenstatistik und der Statistik der Hochschul-
prüfungen werden deutsche Studenten und Studi enanfänget
nachgewiesen.

o

o
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- Definitionskatalog -

DFK-llr.:

GBK-Nr.(n):

4456

Bcgrl ff:

DRUCKEREIERZEUGNISSE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablau'f /Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(lrTarenarten) aus der Warengruppe 5T "Druckereierzeug-
nisse, Lichtpaus- und verwandte Waren" des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistlk,
Ausgabe 1915.

Einbezogen sind Bücher, Zej-tungen und ZeitschrifLen
sowie Kunstdruckblätter und -karten.

Nicht berücksichtigt werden Geschäftspapiere, Druckerei-
erzeugnisse für Verpackungszwecke und Werbungsmaterial,
KaIender, Noten- und Liederbücher, Lichtpaus- und ver-
wandte Waren sowie sonstige Druckereierzeugnisse-
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Begriff:

DÜNGEMITTELLIEFERUNGEN FÜR DEN VERBRAUCH
IN DER LANDWIRTSCHAFT

Datenquelle /
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Düngemittel-
statistik

Beg r if f s inha I t: Lieferungenvonmineralischen
Düngemitteln, die zum Verbrauch in der Landwirtschaft des

Bundesgebietes einschl. Berfj-n (west) bestimmt sind, durch
Unternehmen (Erzeuger und Importeure) , die Düngemittel erst-
malig in Verkehr bringen.

ab 1950

Erfaßt wird der Absatz der Nährstoffe Stickstoff, Phosphat,
KaIi und KaIk.
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- Definitionskatalog -

Begrlff:

EG-L;\}IDER

Da tenque I Ie /
Datennachweis Begrif f s inhalt/Anderungen in Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

T Außenhandels-
statistik

B e g r i f f s i n h a ] t : zu den EG-Ländern rechnen:

.ü 1950 Frankreich (einschl. Monaco)
Belgien
Luxemburg
Niederlande
Italien (einschl. San Marino)
Vereinigtes Königreich (Großbritannien, Nordirland,

Brit. Kanalinseln und Insel Man)
IrIand
Dänemark
Griechenland

2 Statistik der
ausl-ändischen
Arbeitnehmer

Begriffsinhalt Zu den EG-Ländern rechnen

t959 - t912
Frankreich
Belgien
Luxemburg
IrIiederlande
Italien
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Begriff:

EHEGATTEN

Da tenquel Ie /
Datennachwe i s Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschland

B e g r i f f s i n h a I t : Leistungen (einschl. Zu-

schläge) , die wegen des Unterhalts von Ehegatten gezahlt
\^rerden.ab 1965

Leistungen für Ehegatten sind r.lberwiegend systembedingte
Steuerermäßigungen, die sich aus der Möglichkeit des
Splittings bei der Einkommensteuer ergeben. Außerdem zählen
hierzu auch die FamifienzuschTäge zu Löhnen und GehäItern
für Ehegatten in Form des erhöhten Ortszuschlags für Ver-
heiratete im öffentlichen Dienst.

Siehe auch unter Ehe und Famil-ie -

o

o
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DFK-ltr.:

GBI(-Nr.(n)
57BO

Bcgrl ff:

EHELlCHE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen rm Zeitablauf ,/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, die während

bestehender Ehe i-hrer Mütter oder innerhaLb von 3o2

Tagen nac:h Auflc)sung oder Nichtiqerklärung dei: Ehe ihrer
Mütter oder innerhalb von 3o2 Tagen nach dem in der
Todeserklärung oder gerichtlichen Feststellung der
Todeszeit. festgestellten Todestag des Ehemannes qe-

1\boren werden -''

Unt.er den genannten Vorallssetzungen gil.t ein Kind
auch dann al-s ehel-ich, wenn es aufgrund der tat-
sät:hl ichen Verhä.Itnisse nicht von dem Ehemann der
Mritter abstammen kann,. Die Möqlichkeit einer späteren
Legitimation nichtehe,licher und einör erfolgreichen
Anfechtung der Ehelichkeit ehelicher Kinder ist für
clie statistische Erfassung ohne Belang.

In allen anderen Fällen geLten Geborene als Nichtehefich

1) Za Etnzelheiten siehe insbesondere §§ 1591 und 1592
BGB



Stand: 22.02.85 Blatt-Nr. : I

SEatistisches Infomationssyscetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

EHESCHE]DUNGEN

Datenquel Ie /
Datennachweis Begri. f f s inhal t/Anderungen rm ze rtab lauf / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
natürlichen
BevöIkerungs-
bewegung

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Ehescheidungen gelten
durch Gerichtsurteil aufgelöste Ehen.

ab 1950
Erfaßt werden alle Scheidungen von Ehen z\,Iischen Personen
der Bevöfkerung. Berücksichtigt werden daher auch Ehe-
scheidungen von Ausländern, die im Bundesgebiet ihren Wohn-
sitz haben. Einbezogen werden auch die FäIIe, in denen
deutsche Gerichte Ehescheidungen nach fremdem Recht aus-
sprechen.

Unberücksichtigt bleiben die FäIIe, in denen beide Ehe-
partner Mitglieder der im Bundesgebiet stationierten aus-
Iändischen Streitkräfte sind.

o

o



BIatt-Nr.: 1srand: 22"02.85

o

o

Statistisches InfonuationssysEem des Bundes

- Definitronskatalog -

Bbgrlff:

EHESCHLIESSUNGEN

Begri f f s i.nhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungenDatenquel lel
Drtennachuei s

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
!sr^rsrlung

ab 1950

BegrLffsinhalt
standesamtliche Trauungen'

AIs Eheschließungen gelten

Erfaßt\^IerdenalleEheschließungenvonPersonenderBevö]--
kerung,soweitsievoreinemdeutschenStandesamterfolgen.
Berücksichtigt werden daher auch Eheschließungen von Aus-
Iändern, die j-m Bundesgebiet j-hren Wohnsitz haben' Unbe-

rücksichtigt bleiben nur diejenigen FätIe' in denen beide
Ehegatten Mitglieder der im Bundesgebiet stationierten
ausländischen Streitkräfte sind'



Stand: 10.06- 3O Blatt-Nr. : 1

Stsatistisches Inf ormationssystetr

- Definitronskatalog

des Bundes

Begriff:

EHE UND FAMILIE

Datenguel le /
Datennachwe i s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschland

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammengefaßte Ergebnisse

der Leistungen für Kinder, an Ehegatten und bei lulutter-
schaftab 1965

Im Sozialbudget werden nur solche Leistungen als Familien-
Ieistungen bezeichnet, die unmittelbar und a1lein der För-
derung und Unterstützung von Familien dienen. Dazu gehören
auch entsprechende Leistungen mit sozj-aler Wirkung aus dem
eigenständigen Sicherungssystem des BeamtenrechLs und des
Tarifvertragsrechts des öffentlichen Dienstes, die ihrer
Rechtsqualität nach keine Sozialleistungen sind.

Nicht im Sozialbudget enthalten sind Familienleistungen
nach Programmen und Gesetzen der Bundesländer (2.B. Fa-
milienferienprogramm) und bestimmte Leistungen karitativer
organisationen, die statistisch nicht bekannt sind, sowie
von Wirtschaftsunternehmen (2.8. Bundesbahn) .

Über die im Sozialbudget als Leistungen für Ehe und Familie
ausgewiesenen Leistungen hinaus sind auch Leistungen der
Krankenversicherung fir mitversicherte Familienangehörige,
Leistungen der Ausbifdungsförderung, Witwenrenten, aber
auch Leistungen beim l/ohngeld, für das Wohnen und Leistungen
der Sparförderung als Familienleistungen anzusehen.

o

o



Strnd: 27 .c-3.79 Blatt-t'lr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFl( - Nr:

GBK - Nr(n)r 3oB

Begrl ff:

EIGENERZEUGUNG VON STROM

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begrif f sj_nhatt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Monatlicher
Industriebericht

B e g r i f f s i n h a 1 t : Brutto-Stromerzeugrung aus

Wasserkraft, Kohle und sonstigen Kraftquellen in betriebs-
eigenen Stromerzeugungsanlagen .

01.o1.50 -
3L . t2.76

Die Brutto-Stromerzeugung wird gemessen an der Generator-
klemme. Sie r:mfaßt auch den Verlust und den Eigenverbrauch
der Stromerzeugungsanlaqen.o

o



Stand: o7 .o5.19 Blatt.llr.: 1

Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Dtl( - Nr:

cBl( - N

2672

Begriff:

EIGENFLACHE DER. BETRIEBE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Die von den Betriebsinhabern
selbstbewirtschaftete und auch in ihrem Eigentum befindliche
Tandwirtschaftlich qenutzte Ffäche der Betriebe.

Zugepachtete landwirtschaftlich genutzte Flächen zählen nicht
zur Eigenfläche, sondern zur Pachtfläche. Ebenso ist die vom
Betrieb verpachtete bzw. unentgeltlich abgiegebene Landwirt-
schaftlich genutzte Fläche im Eigentum im Nachweis nicht ent-
halten.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Flächen, die zur Er-
zeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Produkte genutzt
werden (als AckerTand, Dauergrün1and, DauerkuLturen oder
Gartenland) .

Nachgewiesen wird nur die Eigenfläche der TandwirtschaftLichen
Betriebe.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren Landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens
10 % ihrer Waldfläche beträgt

o

o



Stand: 23. o5. 80

o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches InformaLionssystem des Bundes

- Definltionskatalog

B egri ff :

EIGENTÜ}4ER

OFK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
5t1 9

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Z e itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Gebäude- und
lrTohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, denen das Eigen=

t.urn an einer Wohneinheit oder an einem Gebäude ganz oder
teil-weise zusteht.

Nachgewiesen werden Eigentrimerwohnparteien in Wohnungen
und wohngeJegenheiten (ohne Eigentümer in Zweitwohnungen
und -wohngelegenheiten) . Zu den Eigentümerwohnparteien
rechnen Wohnparteien, bei denen mindestens ein Mitglied
der Wohnpartei Eigentümer oder Miteigentümer der von ihr
bewohnten Wohneinheit ist und Wohnparteien, bei denen
mindestens ein lt4itglied Eigentümer oder MiteigenLümer
des Gebäudes ist, in dem die von ihr bewohnten Wohnein-
heit li-egt.

,
DieEiEentrimerwohnparteien werden nach der ZahI der Per-
sonen gegliedert, die zur Wohnpartei gehören; ferner
nach der beruflichen Stellung des Vorstands der Wohn-
partei.



Stand: 16.05. B0 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informat.ionssystem des Bundes

- Definiticnskatalog -
Brgrl ff:

ETGENTÜMERWOHNUNGEN

DFK-N r. :

GBK-}tr.(n):
5123

Statistik/
Gültigkeitsze j-trarm Begriff sinhalt/Anderungen im Zeltablauf,/Begriff sbeziehungen

Gebäude- und
!{ohnungszähIung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, die vom Eigen-
tümer des Gebäudes selbst bewohnt werden sowie alle vom

Eigentümer selbst bewohnten Eigentumswohnungen.

Zu den Eigentümerwohnungen rechnen auch Wohnungien, deren
Bewohner (n) das Eigentum am jeweiligen Gebäude nur teil-
weise zusteht (2.B. Mitgliedern einer Erbengemeinschaft) .

Einfamilienhäuser gelten al_s eine !{ohnung und rechnen
damit ggf. zu den Eigentümerwohnungen.

B e g r i f f sb e z re hun g e n : Eigentümer-
wohnungen und Eigentumswohnungen (Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1968) unLerscheiden sich wie folgt:
Während bei den Eigentümerwohnungen darauf abgestellt
wird, inwieweit Wohnungen von den Eigentümern selbst
bewohnt werden, wird bei den Eigentumswohnungen nur auf
diebesondere Fo rm des Eigentums (,,sondereigentum")
abgest.ellt.

Die Eigentümerwohnungen ergeben zusammen mit den I4iet-
wohnungen und den l-eerstehenden Wohnungen (jeweils Ge-
bäude- und V'Iohnungszählung 1968) die Gesamtzahl der
Wohnungen.

Zur Abgrenzung gegenr)ber den se-Z.bstbewohnten Eigentums-
wo?mungen (Gebäude- und Wohnungszählung 1968) siehe dort.



Stand: 1 3. 03 - 85

o

o

Blatt-Nr.: I

Statistisches InfonoationssysEetr des Bundes

- Definitj-onskatalog -
Begrlff:

EIGENTUMSWOHNUNGEN

Begriffsj'nhaIt/ÄnderungenimZeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenquel Iel
Datennachueis

Gebäude- und
I{ohnungszählung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, an denen durch

Eintragung im Wohnungsgrund,buch Sondereigentum nach dem

I'rohnungseigentumsgesetz vom 15.3.195 1 (BGBl' r S' I15)

begründet worden ist-

Eigentumswohnungen kommen nur in Gebäuden vor, in denen
ausschließlich sondereigentum an wohnungen (wohnungseigen-
tum) und - soweit vorhanden - an nicht zu Wohnzwecken
dienenden Räumen (Teileigentum) besteht'

Ej-gentumswohnungen können vom Eigentrfmer selbst bewohnt'
vermietet oder Ieerstehend sein. Auch neugebaute Eigentums-
wohnungen, die noch nj-cht i4 Wohnungsgrundbuch eingetragen'
aber zur Eintrag'ung vorgesehen sind, gelten als Eigentums-
wohnungen.

Begriffsbeziehu
und Eigentümerwohnungen (Gebä
unterscheiden sich wie folgt:

s n E gen tums
Wohnungsz ung 968

n e
ude und

I
äh I I

während bei den Eigentumswohnungen auf die besondere Form
des Eigentums ("sondereigentum") abgestellt wird - und z\^Iar

unabhängig davon, \^rer die !{ohnung bewohnt (Eigentt)mer,
I"lieter, leerstehende Wohnung) - wird bei den Eigentümer-
wohnungen darauf abgestellt, inwieweit wohnungen von den
Eigentrimern selbst bewohnt werden.

Zur Abgrenzung gegenüber den sefbstbewolnten Eigentums-
wohnungen (Gebäude- und woturungszählung 1968) siehe dort.



Stand: 09.11.83 BLatt-Nr,: 1

S tatistisches Inf ormationssysEetr

- Definitionskatalog

des Bundes

Begriff:

E INFA.IVI ] L I ENGE BAUDE

Datenquelle/
Datennachwe i s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Baupreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t z Zu den Einfamilienge-
bäuden rectrnen freistehende und eingebaute V'Iohngebäude

mit einer Hauptwohnung, wobei untergeordnete Einlieger-
wohnungen zulässig sind.

o

o



Blatt-Nr.: 1srand: 15.O2 -84

o

o

Stsat.istisches Infomationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -

ELEKTRISCHER STROM, GAS, FERNW}iRME UND WASSER

Begrlff:

Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf /BegriffsbeziehungenDatenquel Iel
Datennachwei s

Statistik der
ErzeugerPreise
gewerblicher
Produkte

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition' die die

Abgabe von Elektrizität in das öffentliche Versorgungsnetz'

die Versorgung mit Gas durch Ortsgasversorgungsunternehmen

undFerngasgesellschaftenunddiewasserversorgungsowie
die Versorgung mj-t Fern\n/ärme umf aßt '

ab 1968

Bei der Abgabe von Elektrizität ist
nach dem dritten Verstromungsgesetz 1

d
)
ie Ausgleichsabgabe
berücksichLigt .

1) Zu Einzelheiten siehe
13.r2.1974 (BGBI. r s.

drittes Verstromungsgesetz v'
3473) .



stand: L7. L2. 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches InformationssysteE des Bundes

- Definitlonskatalog -
Begrlff:

ELEKTRIZITATS- UND GASVERSORGUNG

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenquelle /
Datennachweis

Index der Netto-
produktion für das
Produzierende
Gewerbe

Begriffsinhal
Irilirtschaf tszwe ige
Elektriz itätsver sorgung

Gasversorgung

t : Wirtschaftsbereich, der die

ab 1970

SYPRO-Nr.1010
" 1030

in der Abgrenzung nach der SYPRO umfaßt'

Nachgewiesen werden Indizes der Nettoproduktion
nehmen und für fachliche Unternehmensteile für
trizitäts- und Gasversorgung.

für UnLer-
die EIek-

Anderungen im Zei tablauf : Mitder
umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein methodisch vöI-
Iig neu gefaßtes System von Produktionsind'izes eingeführt'
Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren
ist dieses Indexsystem für Produktionsindizes für Unter-
nehmen und fachliche unternehmensteile grundlegend neu ge-
sLaltet und unterscheidet sich deshalb wesentlich von
früheren rndexberechnungenl ) .

1) Zu Einzelheiten der Methodik siehe Wirtschaft und
Statistjk 12/1983, S- 93I ff'

o

o



Stand: 11 .O1.79 Blatt-Nr.: L

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

I)FK - llr:

68K - lJr(n):
LlOZ

trLEKTRI Z I TATSIry;NSONCUNGSUNTEII,NEI]METi

FACHLICHE UNTERNEHI{ENSTE ILE

Begr i ff:

Statistik,/
GüLtigke itsze itraum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen

Investitionserhe-
bung in der öffent-
Iichen Energiever-
sorgung
01.01 .62 -
3L .12 .7 4

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, die entsprechend

den gesetzlichen Bestimmung"., 1) als Unternehmen der öffent-
lichen Elektrizitätsversorgung gelten.

A1s Unternehmen der öffentlichen Elektrizltätsversorgung gel-
ten nach den gesetzlichen Bestimmungen Unternehmen, die andere
Wirtschaftseinheiten (Unternehmen, Haushalte u.a.) mit Elek-
trizität versorgen und dafür eine staatliche Genehmigung haben

Sie stehen hinsichtlich ihrer Investitionen und der Gestaltung
der Tarife und der allgemeinen Geschäftsbedingungen unter
staatlicher Aufsicht und unterliegen der allgemeinen Anschluß-
und Versorgungspf licht .

Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche
Elektrizitätsversorqung betreiben, gelten mit ihrem fachlichen
Unternehmensteil als Unternehmen der öffentLichen Elektrizitäts-
versorgiung, auch wenn der wirtschaftliche Schwerpunkt des ge-
samten Unternehmens außerhalb der Elektrizitätsversorgung liegt.

Die vorwlegend zur Deckung des Eigenbedarfs betriebenen EIek-
trizitätsversorgung'sanlagender Industrie und der Deutschen
Bundesbahn rechnen nicht zur öffentlichen Elektrizitätsver-
sorgung, auch wenn sie zeitweise Elektrizität an das öffent-
liche Netz abgeben. Der Bundeswirtschaftsminister entscheidet
endgüItig darüber, ob und inwieweit ein Unternehmen als Unter-
nehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung im Sinne der
gesetzlichen Regelung zu gelten hat.

Die Versorgung mit Elektrizität umfaßt die Erzeugung, die Fort-
leitung und die Abgabe von Elektrizität.

Anderungen im ZeL tablauf: SerL7972
werden einige Wärmekraftwerke des Steinkohlebergbaus, die vorher
zur Industrie zähltefl, z\)T öffentlichen Energieversorgunq ge-
rechnet.

1) VgI. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft v, 1.3,1.2.1935
(RGBL. r S. 1451).



Stand: 2L.o4.Bo I,latt.llr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitlonskatalog -
Begrl ff:

ELEKTROTECHNISCHE ERZEUGNISSE

[)FK - l,lr:

GBl( - tlr(n):
4456

Statistik,/
cüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab Iauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warenarten)
aus der Warengruppe 36 "Elektrotechnische Erzeugnisse,' des
systematischen warenverzeichnisses für die rndustriestatistik,
Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Geräte und Einrichtungen der Elektrizitäts-
erzeugung, -umwandlung und -verteilung, elektrische Geräte
für Gewerbe und Haushalt, elektrische Leuchten, Rundfunk-,
Fernseh- und phonotechnische Geräte und Einrichtungen sowie
sonstige elektrotechnische Erzeugnisse.

Nicht berücksichtigt sind nachrichtentechnische Geräte und
Einrichtungen sowie elektrische Meß-, prüf-, Regel- und
Steuerungsgeräte und -einrichtungen.

o

o



Blatt-Nr.: 1stand: 17. t2. 84

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

ELEKTROTECHNISCHE INVESTITIONSGÜTER

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitabl-auf /Begrj-f f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachweis

1 Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
t962 bis 1976

Index der Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
ab l97O

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren/Güter

(Waren-/Güterarten) aus der Waren-,/Gütergruppe

Erektrotechnische Erzeugnisse waren-'/Gutergruppe 36

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (wI) bzw. des systematischen Güterverzeichnisses
für produktionsstatistiken (GP), die zu den Investitions-
gütern zählen.

Ars rnvestitionsgüter gerten waren'/Güter' die von der
"Industrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(InvesLitionsreif) angesehen werden und die überwiegend
von unternehmen oder vom staat aIs Anlagegüter gekauft
werden.

Zu den elektrotechnischen Investitionsgütern rechnen im
wesentlichen folgende Waren/Güter z

Strome r z eugun g s aggr eg ate
Hochspannung sschaltf e Ider
Elektrowerkzeuge bis 2 kW

Geräte und Einrichtungen der Draht- und Funknachrichten-
technik

Elektrische und elektronische Meßgeräte

Elektrizitätszähler
Elektromed.izinische Geräte und Einrichtungen
Elektrische Signal- und Sicherheitsgeräte
Montagen (einschl. Installation) .

Bei allen waren/Gütern werden Zubehör-, Einzel- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Auswahl der zu den elektrotechnischen Investitionsgütern
rechnenden waren auf der Grundlage des vüI, unterscheidet
sich wesentlich von der o-g. Güterauswahl.

2

)



stand: 17 . L2. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

ELEKTROTECHNI SCHE I NVE STIT IONSGÜTER

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachweis

3. Außenhandels-
statistil<
ab 1960

BegrLffsinhalt:Imwesentlichenwieunter
7. , jedoch ohne Nlorltagen, aber zusätzlich mit elektrischen
Ausrüstungen für volIsLändige Fabrikationseinrichtungen .

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik j-n der GLiederung
nach dem Warenverzeichnis für di-e Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (wI) bzw' des
Güterverzeichnisses für Produktionsstatistjj<en (ce1 umge-
schlüsselt.DaimWlbzw.GPdieWareninersterLinienach
produktionsvlirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltech-
nischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden' kÖn-
nen sich bei der GegenüJcerstellung geringfügige Abweichungen
ergeben.

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die
zur Berechnung des Ind.ex der (industriellen) Bruttoproduk-
tion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen
wurde.

Anderungen im ZeL tablauf: DieAus-
wahl der zu den elektrotechnj-schen Investitionsgütern rech-
nenden Waren auf d.er Grundlage des WI und des GP unterschei-
det sich von der o.g. Auswahl-

Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelsindizes vom
Basisjahr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der warenauswahl eine
Reihe von Anderungen vorlJenommen. Nur in der warenauswahl
auf Basis 1962 sind im wesentlichen enthalten Gefrier-
schränke und -truhen mit weniger als 250 I Kühlrauminhalt,
Rohrpostanlagen, Elektro-Heizgeräte, Mikrophone, Verstärker,
Niederspannungs-schalttafetn, -schaltgeräte, -Sicherungen,
-Stecker, Verbund-, Bogenlampen, Fotoblitzlichtlampen,
Kabel, Kabelgarnituren, elektronische tr4usikinstrumenLe,
Diktiergeräte, schallplatten-Tonabnehmer. Nur in der lvaren-
auswahl auf Basis 1970 sind im wesentlichen enthalten
Leuchtkörper aIs G]as, Brutapparate, Elektromotoren und
-generatoren bis 10 kw, Halbleitergleichrichter, Ventilato-
ren, Rohrheizkörper, Akku-betriebene elektrische Lokomoti-
ven, scheinwerfer, Röntgenröhren, elektrische Zählwerke,
Registrier- und Stempeluhren, Video-Recorder'

o

o



Stand: l7 . 12. 84

o

o

BIatt-Nr.: I

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff:

ELEKTROTECHN I SCHE VERBRAUCHSGÜTER

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquelle/
Datennachweis

l. Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 bis t9l6

2 Index der Brutto-
produktion für
Investit.ions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte waren/Güter

(waren-,/Güterarten) aus der warengruppe

Elektrotechnische Erzeugnisse Waren-/Gütergruppe 36

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses

für Produktj-onsstatistjjcen (GP) , die zu den Ver'brauchs-

gütern zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der "Indu-
strie,' hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchs
reif) angesehen werden und überwiegend von den privaten
Haushalten gekauft werden.

Zu den elektrotechnischen Verbrauchsgütern zählen i-m we-
sentlichen:
Elektrowärmegeräte

(Herde, Backöfen,
bereiter bis 2 I,
eisen u. dSI. )

ElektromoLorische WirLschaftsgeräte für den Haushalt
(Staubsauger,Küchengeräte,GeschirrspüImaschinen,Rasier-
apparate, Luftduschen und Haartrockner)

ElektrischeHaushaltskühlmöbeI(Haushaltskühlschränkeund
Gefr ierschränke )

Haushaltswaschmaschinen und -geräte (auch Wäschetrockner)

Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Gl{ihlampen

Rundfurrkempfangsgeräte (tischgeräte, Stereogeräte, Koffer-,
Autoradios)

Farbfernsehgeräte (Koffer-, Tisch-, Standgeräte)

PhonotechnischeGeräte(Video-Recorder,bespielt,eSchall-
platten) .

Bei allen lrlaren,/Gütern werden Zubehör-, Einzel- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen.

-2-

und -einrichtungen für den Haushalt
elektrische Haushalts-Kaffee- und Tee-
elektrische Speicherheizgeräte, BügeI-
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ELEKTROTECHNI SCHE VERBRAUCHSGÜTER

Datenquelle/
Datennachwels Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begriff sbeziehungen

3. Außenhandels-
statistik
ab 1960

Anderungen im Zer tablauf: DieAus-
wahl der zu den elekLrotechnischen VerbrauchsgüLernrechnen-
den waren auf der Grundlage des wI, unterscheidet sich we-
sentlich von der o.g. Güterauswahl.

B e g r i f f s i n h a I t : lm wesentlichen wie unter 1'

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
warenverzeichnisses für die Industriestatistik (I/il) bzw. des
Güterverzeichnisses für Produkti-onsstatislil<en (GP) die
waren in ersLer Linie nach produktionswirtschaftlichen, im
wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliederL werden, kÖnnen sich bei der GegenüJcerstellung
geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der waren nach verbrauchsgütern und Investi-
tj_onsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die
zur Berechnung des Indexder(industriellen) Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zei tablauf: DieAus-
wahl der zu den eiektrotechnischen Verbrauchsgütern rechnen-
den lrlaren auf der Grundlage des WI und des GP unterscheidet
sich von der o.g. Warenauswahl.

Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelsindizes
von Basis)ahr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der warenauswahl
eine Reihe von änderungen vorgenommen. Nur in der Warenaus-
wahl auf Basis 1962 sind im wesentli-chen enthalten Dunstab-
zugshauben, VentilaLoren, Taschenlampen, Hörgeräte, Tonauf-
nahmegeräLe, kommerzielle Tonbandgeräte, l4agnetbandkopier-
anlagen, BiId- und Tonaufzeichnungsgeräte für das Fernsehen
und Tonfilmgeräte. Nur in der warenauswahl auf Basis 1970
sind im wesentlichen enthal-ten Wohnraum- und Repräsentativ-
Ieuchten, Tiefkühlschränke und -truhen mit weniger als 250 I
Kühlrauminhalt, RundzellenbatLerien, Haushalts-Haartrocken-
hauben, Heizlüfter und Fotoblitzbirnen.

o

o
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ERHÖHTE ABSETZUNGEN BEI KULTURHISTORISCH WERTVOLLEN GEBAUDEN II4

RAHMEN DER EINKOMMEN- UND KöRPERSCHAFTSTEUER

Begriff:

Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenquel le /
Datennachweis

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1979

B e g r i f f s i n h a 1 t : Steuetvetgünstigung in Form

erhöhter Absetzungen zur Förderung der Erhaltung von Gebäu-

den, die nach landesrechtlichen Vorschriften BaudenkmäIer
1)

SINO.

Der Steuerpflichtige kann bei einem Gebäude oder einem Ge-

bäudeteil,dasnachdenjeweitigenlandesrechtlichenVor-
schriften ein Baudenkmal ist, von den Herstellungskosten
für Baumaßnahmen, die nach Art und umfang ztrr Erhaltung des
Gebäudes bzw. Gebäudeteils aIs Baudenkmal und zu seiner
sinnvollenNutzungerforderlichsindunddienachAbstimmung
mit der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landes-
regierungbestimmtenStelledurchgeführtwordensind'für
abiutzung im Jahr der Herstellung und in den neun folgenden
Jahrenjeweilsbiszul0v.H.absetzen.EinesinnvolleNut-
zung ist nur anzunehmen, wenn das Gebäude oder der Gebäude-
teit in der Weise genutzt wird, daß die Erhaltung seiner
schützenshTertenSubstanzaufdieDauergewährleistetist.

Bei einem Gebäude, das für sich allein nicht die Voraus-
setzungen für ein Baudenkmal erfüIlt, aber TeiI einer Ge-
bäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen
landesrechtlichen vorschriften aIs Einheit geschützt ist,
könnendieerhöhtenAbsetzungenvondenHerstellungskosten
der Gebäudeteile und Maßnahmen vorgenommen werden, die nach
Art und umfang zur Erhaltung des schützenswerten Erschei-
nungsbildes der Gruppe oder Anlage erforderlich sind' Nach
Ablauf von zehn Jahren ist ein etwa noch vorhandener Rest-
wert den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren stelle tretend.en wert hinzuzurechnen; die
weiteren Absetzungen für Abnutzung sind, einheitlich für das
gesamte Gebäude nach dem sich hiernach ergebenden Betrag
und dem für das Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

1) Zu ELnzeLheften siehe § 82i ESTDV i.d.F.v. 5.I2.L977
(BGBI. r s.2443)
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Begriff:

ERHöHTE ABSETZUNGEN FüR BESTTMMTE I4oDERNTSTERUNGS-, wARl'lE- UND LäRMSCHLI'IZ- sowrE
ENERGIESPARMASSNAHMEN AN GEB;iUDEN IM RAHI,IEN DER EINKOMMEN- UND KöRPERSCHAFTSTEUER

--r

DatenqueILe/
Datennacht eis Begriffsj.nhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : Steuervetgünstigung in Form

erhöhter Absetzungen zur Erleichterung der Finanzierung von

bestimmten lr,lodernisierungs-, wärme- und Lärmschutz- sowie

Energiemaßnahmen an Gebäuden.

Gefördert werden bestimmte Modernisierungs-, Wärme- und
Lärmschutz- sowie Energiesparmaßnahmen an Gebäuden durch
erhöhte Absetzungen im Rahmen der Einkonmen- und Körper-
schaftsteuer.

Der Steuerpflichtige kann bei einem vor dem 1. Januar 1961
hergestellten Gebäude nach § 82a Abs. 1 ESTDV von den iler-
stellungskosten für den Einbau der folgenden Anlagen und
Einrichtungen für Abnutzung im Jahr der Herstellung und in
den folgenden neun Jahren jeweils bis zu 10 v.H. absetzen:

- Wohnungsabschluß mit oder ohne Vorraum in der Wohnung,

- Kochraum mit Entlüftungsmöglichkeiten, Wasserzapfstelle
und SpüIbecken, Anschlußmöglichkeit für Kohle-, Gas- oder
Elektroherd, entlüftbare Speisekammer oder entlüftbarer
Speiseschrank,

- neuzeitliche sanitäre Anlagen,

- ein eingerichtetes Bad oder eine eingerichtete Dusche je
Wohnung sowie Waschbecken,

- Anschlußmöglichkeit für Ofen oder gleichwertiges Heiz-
gerät,

- elektrische Brennstellenanschlüsse und Steckdosen,

- Heizungs- und Warinwasseranlagen,

- Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit mehr als vier Geschos-

- Umbau von Fenstern und Türen,

- Anschlüsse an die Kanalisation und an die Wasserversor-
gung. Wenn durch eine Bescheinigung der zuständigen Ge-
meindebehörde nachgewiesen wird, daß diese Anschlüsse im
Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes noch nicht
hergestellt werden konnten, so braucht das Gebäude nicht
vor dem 1. Januar 1981 hergestellt worden zu sein.

-2-
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Begriff:

ERHöHTE AB'ETZ,NGEN FüR BESTTT4MTE M.DERNT'TERUNGS-, w;iRr4E- UND LliRrvrscHuTz- sowrE

ENERGIESPARMASSNAHMEN AN GEBAUDEN IM RAHMEN DER EINKOMI\'1EN- UND KöRPERSCHAFTSTEUER

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenquel 1e /
Datennachweis

DieerhöhtenAbsetzunqJenvondenHerstellungskostenwerden
auch gewährt für Maßnahmen, die ausschließIich zum Zweck

des wärme- und Lärmschutzes votgenommen werden, und für den

Anschluß an die Fernwärmeversorgung, die überwiegend aus
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, zuY Verbrennung von MüII
oder zur Ver\^rertung von Abwärme gespeist wird (§ B2a

Abs. 1 Nr. 2), wenn das Gebäude vor dem 1' Januar 1978 her-
gestellt worden ist sowie für den Einbau von Wärmepumpan-

i.gut, Solaranlagen und Anlagen zur Rückgewinnung von Wärme

einschließlich der Anbindung an das Heizsystem (§ gZa

Abs. 1 ur. 3).

Die erhöhten Absetzungen können nicht vorgenofllmen werden,
wennfürdieselbeMaßnahmeeinelnvestitionszulagegewährt
wird.

FürdenEinbaudergenanntenAnlagenundEinrichtungenwer-
den die erhöhten Absetzungen auch dann gewährt, wenn der
Einbau nach dem 30. Juni 1978 und vor dem 1. Juli 1983 fer-
tiggestellt wird.

Das Förderungsprogramm j-st bis 30' Juni 1983 befristet'

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschließtich 31. Dezember 19'76 waren für die Baumaßnah-
men nach § B2a abs. 1 trtr. 2 ESTDV und bis einschließtich
30. Juni 1978 für die Energiesparmaßnahmen nach § 82a
Abs. L Nr. 3 ESTDV keine erhöhten Absetzungen nach § gZa

Abs. 1 ESTDV möglich.
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Begrlff

ERHÖHTE ABSETZUNGEN TÜR WOHIIGEBAUDE IM
RAHMEN DER EINKOMMEN- UND KÖRPERSCTAFTSTEUER

Datenguel 1el
Datennachwe i s Begriffsinhalt/AnderungenimZeitablauf/BegriffSbeziehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1915

B e g r i f f s i n h a 1 t : Steuervetgünstigungen tn

Form erhöhter .t\lcsetzunqen zur Förderung des Wohnungsbaues

und der Eigentumsbildung in privater Hand'

Der Bund fördert den privaten wohnungsbau und die Eigentums-
bildung u.a. durch erhöhte Absetzungen nach § 7b des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 6. Dezember 1981
(ecst. I S. 1249, 1560) geändert durch Artikel 26 vom

22. Dezernber 1981 (BGBI. I S - 1523) -

Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zweifamilien-
häusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr als 66 2/3 v.H,
lvohnzwecken dienen, kann der Bauhert bzw. Erwerber im Jahr
der Fertigstellung bzw. Anschaffung und in den sieben fol-
genden Jahren jeweils bis zu 5 v.H. der Herstellungs- bzw.
Anschaffungskosten von der Steuer absetzen. Nach Ablauf
dieser acht Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 215 v.H. des Rest\n/ertes abzieh-
bar. übersteigen die Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten
bei einem Einfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung
200 0OO DIt, bei einem Zweifamilienhaus 250 000 DM, bei
einem Anteil an einem dieser Gebäude oder einer Ei-gentums-
wohnung den entsprechenden Teil von 200 000 DM oder
250 000 DIvt, so ist für diesen Teil der Herstellungs- bzw.
Anschaffungskosten nicht die erhöhte Absetzung nach § 7b
ESIG sondern die ?\Jcsetzung für Abnutzunq von Gebäuden nach
§ Z als. 4 EStc anzuwenden.

Erhöhte Absetzungen nach § Zf fStC können nicht geltend ge-
macht werden, wenn der steuerpflichtige das Einfamilienhaus,
das Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung oder einen An-
teil an einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
von seinem Ehegatten anschafft oder im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Anschaffung an den veräußerer ein Einfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder
einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer Eigen-
tumgswohnung veräußert, oder nach einer früheren Veräuße-
rung wieder anschafft.

-2-
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Begriff

ERHöHTE ABSETZUNGEN FIJR WOHNGEBAUDE IM
RAHMEN DER EINKOIVI}4EN- UND KÖRPERSCHAFTSTEUER

Da tenque I 1e /
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif fsbeziehungen

Die erhöhten Absetzungen gelten entsprechend auch für Her-
stellungskosten, die für Ausbauten und Erweiterungen an
einem vor dem 1. Januar t964 ferLiggestellten und nicht
nachdem3l.Dezemberlg76angeschafftenEinfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder an einer Eigentümswohnung aufgewendet
worden sind, sofern die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteile zu mehr als 80 v.H. lrlohnzwecken dienen.

Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne Rücksicht auf ihre
tatsächliche Nutzung als wohnzwecken dienend zu behandeln,
soweit in ihnen nicht mehr als ein Personenkraftwagen für
jede in dem Gebäude befindliche l,üohnung unLergestellt wer-
den kann. Räume für die unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets aIs nicht wohnzwecken dienend zu behandeln.

Erhöhte Absetzungen kann der steuerpflichtige nur für ein
Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus oder für ei-ne
Eigentumswohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung
nur eines der vorgenannten objekte in Anspruch nehmen'
Ehegatten können erhöhte Absetzungen für insgesamt zvrei der
genannten Immobilien bzw. Ausbauten oder Erweiterungen in
Anspruch nehmen.

Ist ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigen-
tumgswohnung mehreren Steuer:pflichtigen zlJzutechnen, so ist
anteilmäßig zu verfahren; dies gilt auch beim Ausbau oder
der Erweiterung.

Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen und
Kaufeigentumswohnungen kann für allä von ihm erstellten
Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentums-
wohnungen im Jahr der Fertigstellung und im folgenden Jahr
erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 50 v.H- vornehmen'

Anderungen im Zei tablauf: Bis
31.t2.1981 konnte die erhöhte Absetzung nach § 7b nStC von
Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bei einem Einfamilien-
haus oder einer Eigentumswohnunq in Höhe von 150 000 DM, bei
einem Zweifamilienhaus in Höhe von 200 000 DM vorgienommen
werden.
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ERHOLUNGSFLÄCHE

Datenquelle/
Datennachweis Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablau f ,/ Begri f f sbez iehungen

F1ächenerhebung

ab 1979

B e g r i f f s i n h a I t : Unbebaute Flächen, die vor-
herrschend dem Sport, der Erholung oder dazu dienen, Tiere
oder Pflanzen zu zeigen.

Zur Erholungsfläche zählen u.a. Grünanlaqen. Hierzu gehören
auch Kleingärten und Wochenendplätze, die der Freizeitgestal-
tung und Erholung dienen so\^rj-e parkähnlich angelegte
Friedhöfe.

Innerhalb von Grünanlagen befindliche Einrichtungen wie
Spielplätze sowie untergeordnete bauliche Anlagen (2.8.
Nebenanlagen wie Kioske, Umkleideräume und Gartenlauben)
werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern zählen zur
Erholungsfläche "
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0FK-l{r.:

6BK-ltr.(n):
4500

Eegrt ff:

ERHOLUNGSHILFE

Begr i f f sinhal t/Anderungen im zeitablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963

Begriffsinhalt:
aufenthalten für Beschädigte,
Hinterbliebene.

Beihilfen zu Erholunqs-
deren Ehegatten und deren

Erholrrngshilfe wird gewährt, wenn der Aufenthalt zur Erhal-
tung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit notwendig' die
beabsichtigte Form des Aufenthalts zweckmäßig und, soweit
es sich um Beschädigte handelt, die ErhoLungsbedürftigkeit
durch die anerkannten Schädigungsfolgen bedingt ist' Bei
schwerbeschädigten wird der Zusammenhang zwischen den aner-
kanntenSchädigungsfolgenundderErholrrngsbedürftigkeit
stets angenommen.

DieDauerdesErholungsaufenthalLsdarfinderRegeldrei
Wochen nicht übersteigen. Die Erholungshilfe soll zum

wiederholten Male in der RegeL nicht vor Ab1auf von zwei
Jahren gewährt werden.

Aufwend,ungen, die während des Erholungsaufenthaltes für den
häuslichen Lebensunterhalt erspart werden, werden als Ein-
kommen d,es Hilfesuchenden eingesetzt. Zusätzliche kleine-
re Aufwendungen, die dem Erholungssuchenden durch den Er-
holungsaufenttralt entstehen, werden als besonderer Bedarf
berücksichtigt und können durch Pauschbeträge abgegolten
werden. Bedarf der Erholungssuchende einer ständigen Be-
gleitung, gelten auch die Aufwendungen für.die i.litnahme
der Begleitperson als notwendiger gedarf-1)

Nachgewiesen werden die Aufwendungen der Kriegsopferfür-
sorge für diese Leistung sowie die zahl der FäIIe, in denen
diese Hilfe als einmalige Leistung gewährt wurde'

1) Zu Einzelheiten siehe § 27b Bundesversorgungsgesetz
i.d.F. v. 22.6.t916 (BGBI. I S. 1533) , geändert u'a'
durch Zehntes Anpassungsgesetz-KOV vom 10'8' 1978
(BGBI. I S. l2l7) sowie Abschn. 4 Verordnung zur Kriegs-
opferfürsorge vom 16.t.1979 (BGBI. I S. 80)'

-2-
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DFK.llr.:

GBK-t{r.(n):
4500

Eegrl ff:

ERHOLUi{GSHILFE

Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf,/BegriffsbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Anderungen im ZeL tablauf: Die
Zahl der LeistungsfäIte und die Höhe der Ausgaben für
Erholungshilfe sind im Zeita-blauf von verschiedenen Ande-
rungen von Rechtsvorschriften beeinflußt worden. Im ein-
zelnen traten u.a. folgende Anderungen ein:

yor L916 sollte die Dauer eines Erholungsaufenthalts mj-:

stens drei wochen betragen, während seit 1976 die Dauer
umgekehrt auf in der Regel drei wochen beschränl<t ist.
seitdem werden ferner Einsparungen für den häuslichen
Lebensunterhalt des Erholungssuchenden während des Erho-
lungsaufenthalts bei der Bemessung der Leistungen aIs
Einkommen angerechne t.

Bis einschl. 1975 konnte Erholungshilfe unter den notwen-
di_gen voraussetzungen auch den Familienmitgliedern von
Beschädigten gewährt werden; seit 1975 ist die Gewährung
auf die Ehegatten von Beschädigten beschränkt'

B e gri f f sb e zi-eh unge n : Vondenallge-
meinen unterschieden zwischen den verschiedenen sozial-
Ieistungssystemen abgesehen, stellen die Erholungshilfe
und die ErholungspfTege (Statistik der öffentlichen
Jugendhilfe) vergleichbare Leistungen dar'

o

o
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Begrlff:

ERHOLUNGS- UND FERIENHEIME

Datenquelle/
Datennachweis Begrif fsinhalt/Änderungen im zeltablauf /Begrif f sbeziehungen

T Statistik der
Beherbergung im
Reiseverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Beherbergungsstätten, die
nur bestimmten Personenkreisen zugänglich sind und in
denen Speisen und Getränke nur an Hausgäste abgegeben

werden.
ab 1981

Zu den bestimmten Personenkreisen, für dj-e Erholungs- und
Ferienheime zugänglich sind, gehören im wesentlichen
Mitglieder eines Vereins oder eine:: Organisation, Be-
schäftigte eines Unternehmens, Kinder, Mütter und andere
Betreute sozialer Einrichtungen sowie Kinder, die von
ihren Angehörigen untergebracht werden.

erfaßt werden nur Erholungs-' und Ferienheime, mit minde-
stens 9 Gästebetten und mehr unabhängig davon, ob sie ge-
werblich oder nicht gewerblich betrieben werden und
ob die Beherbergung Hauptzweck oder Nebenzweck des Betrie-
bes ist.

2 Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stätten

B e g r i f f s i n h a I t : lrlie unter 1., jedoch Erho-

lungs- und Ferienheime, unabhängig von der Anzahl der
Gästebetten und nur in Gemeinden mit im allgemeinen minde-

stens 5 000 Gästeübernachtungen im Jahr.1960 bis 1980

Anderungen im zei tablauf: Bis
einschl. März 1971 wurden Betriebe in Gemeinden mit im
allgemeinen mindestens 3 000 Gästerjbernachtungen im Jahr
erfaßt.
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ERI,ASSVERGLETCHE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum äegr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehunge

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
ab t962

B e g r i f f s i n h a I t : Vergleichsverfahren mit
dem Ergebnis eines Erlasses, die so weit abgewickelt sind,
daß der finanzielle Ausgang des Verfahrens feststeht.

Ein Vergleichsverfahren ist ein in der Vergleichsordnung
geregeltes Verfahren zur Abwendr:ng des Konkurses bei einem
zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten würdigen Schuld-
ner.1)

AIs Erlaßvergleich gilt ein das Vergleichsverfahren ab-
schließender Vergleich, in dem der Vergleichsschuldner den
Vergleichsgläubigern Zahlung ihrer Forderungen zu einem
bestimmten Prozentsatz verspricht (mindestens 35 z) und
dem Vergleichsschuldner die Restschuld erlassen wird.

Die abgewickelten Erlaßvergleiche stellen einen TeiI der
eröffneten VergLeichsverfahren dar: Einbezogen werden alle
durch einen ErIaß beendeten Vergleichsverfahren, die bis
zum End.e des auf das Eröffnungsjahr (Berichtsjahr) folgen-
den Jahres finanziell abgewickelt werden. Dies gilt für
einen Großteil der eröffneten Verfahren. Eröffnete Ver-
gleichsverfahren sind Verfahren, deren Eröffnung vom Amts-
gericht stattgegeben wurde. Ej-n eröffnetes Vergleichsver-
fahren kann außer durch einen Erlaßvergleich auch durch
einen Stundungsvergteich beendet oder in einen Anschluß-
konkurs übergeleitet vrerden.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Die abgewickelten
Erlaßvergleiche stellen einen TeiI der eröffneten Ver-
gTeichsverfahren (Statistik der Konkurs- und Vergleichsver-
fahren) dar. Zu den eröffneten Vergleichsverfahren, aber
nicht zu den abgewickelten Erlaßvergleichen zählen zum
einen eröffnete Vergleichsverfahren, die nicht als ErIaß-
vergleiche, sondern als Stundungsvergleiche beendet oder in
Anschlußkonkurse übergeleitet werden, zum anderen eröffnete
Vergleichsverfahren, deren ebwickl.rng über das dem Eröff-
nungsjahr (Berichtsjahr) folgende Jahr hinausreicht.

1) Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v. 26.2.1935
(RGBI. I S. 321) und änderungsgesetze.
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ERSTSTIMMEN

Begri f f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungenDatenquel le /
Datennachweis

L Bundestagswahl-
statistik
ab t976

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern bei der Bundes-

tagswahl abgegebene Stimmen für die WahI eines !'lahlkreisab-

geordneten.

Die abgegebenen Erststimmen können güItig oder ungültig sein'
UngüItig sind sie z. B', \'Ienn der Stimmzettel sich nicht in
einem amtlichen Wahlumschlag befindet, wenn er für einen
anderen Wahlkreis gitt, wenn für die WahI eines Wahlkreis-
abgeordneten auf einem stimmzettel keine oder mehrere stim-
men abgegeben wurden usw.

2 Repräsentative
Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern in den Auswahl-

bezirken abgegebene Stimmen ohne Briefwähler für die WahI

eines Wahlkreisabgeordneten'ab 1972
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ERTEILTE BAUGENEHIVIIGUNGEN FiJR FERT IGTEILBAUTEN

B

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegrif f sbeziehungen

Statistik der
Baugenehmi I ungen

o1.o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Erlaubnis der zuständigen
Behörden, Fertigteilbauten in der durch den Bauherren

vorgelegten Form (Bauvorlage) neu zu errichten.

Als Fertigteilbauten gelten Bauwerke, für deren Außen-
oder fnnenwände geschoßhohe oder raumbreite Fertig-
teile verwendet werden. Fertigteile sind nicht an der
Einbaustelle hergestellte, tragende oder nichttragende
Bauteile, die mit Anschlußstellen versehen sein müssen,
mit deren Hilfe sie ohne weitere Bearbeitung z.uu:rt Bauwerk
zusammengefügt oder mit am Bau hergestellten Bauteilen
fest verbunden werden können.

Eine Baugenehmigung wird schriftlich in Form eines Bau-
scheines erteilt, wenn die Baumaßnahme den rechtlichen
Vorschriften entspricht. Als Baugenehmigung gilt auch
eine vorläufige, mit Auflagen versehene oder eine Tej-l-
baugenehmigung.

Zu den erteilten Baugenehmigungen rechnen ferner Bauan-
ze:-gen, die nicht zurückgewiesen wurden, sowie Zustim-
munqen zu Baumaßnahmen des Bundes und der Länder.

B e g r i f f s b e z ieh un g e n : Die erteilten
Baugenehmiqungen für Fertigteilbauten sind bei den
erteiften Baugenehmigungen (nur Ertichtung neuet Gebäude)
(Statistik der Baugenehmigungen) enthalten.

o

o
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ERZEUGNISSE DER LAND-, FORST-, JAGDWIRTSCHAFT
UND FISCHEREI

Begrlff:

Begrif f s inhal t/Anderungen im ze ltablau f / Beg r i f f sbez lehungenDatenquel Iel
Datennachwei 3

Außenhandels-
statistik
19s6 - 1983

B e g r i f f s i n h a t t : Die Begriffe Erzeugnisse

der Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei und Erzeug-

nisse der trand- und Forstwirtschaft, Fischerei sind synonym.

zu EtnzeLheiten siehe do.t.1)

1 ) Über die Zuordnung der lVarennummern siehe Fachserie 7,
Außenhandel, Reihe 1, Zusammenfassende Übersichten für den
Außenhandel, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen
und -zweige des Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik und der Nummern des warenverzeichnisses für die
Außenhandel s stati stik .
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ERZEUGNISSEDERLAND-UNDFoRSTWIRTSCHAFT,FISCHEREI

Begrlff:

Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeltablauf /Begrif f sbezlehungenDatenquelle/
Datennachrrels

1

2

Außenhandels-
statistik
ab 1916

Statistik der
Außenhandels-
preise
ab 1958

Begriffsinhalt:SammelpositionfürProdukte
der land-, forst- und fischwirtschaftlichen Erzeugerstufe.

1)
Dazu zähLen im wesentlichen:

lebende Tiere, Frischfisch, Eier, Honig;

Getreide, Kartoffeln, andere Hackfrüchte, Hülsenfrüchte'
Obst, Gemüse, Südfrüchtei

öIfrüchte zur Ernährung;
Grün- und Rauhfutter;
Hopfen, Rohkaffee, Tee, Rohtabak, Wein;

Iebende Planzen, Erzeugnisse der Ziergärtnerei'
nichtölhaltiqe Sämereien;

Rund.holz, Kork;
Rohbaumwolle und andere pflanzliche Spinnstoffe;
rohe Häute und Felle;
Rohwolle;
andere Waren tierischen Ursprungs (Haare' Federn u'ä') '

Für die Statistik der Außenhandelspreise werden jedoch keine
Preisrepräsentanten für die Jagdwirtschaft erhoben'

Änderungen im Zet tablauf: Zwischen
den verschiedenen jeweils güItigen Ausgaben des Systemati-
schen !'Iarenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw'
dem Güterverzeichnis für Protluktionsstatistiken bestehen
geringfügige Abweichungen -

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : ZurAbgrenzung
qegenüber der Ernährungswittschaft (außenhandelsstatistik)
siehe dort' 

^^^-iir^av Äan 7an, n prod.uktenZur l\bgrenzung gegenrüber den fandwirtschaftLichet
(statistik der Brzeugerpreise landwirtschaftticher Produkte)
siehe dort.

1) Zu EtnzeLheiten über die Zuordnung der Warennunmern siehe
Zusammenf assende Über-

)Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1,
sichten für den Außenhandel, Anhang
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ERZEUGNISSE DER ZIEHEREIEN UND KALTWALZ-

WERKE UND DER STAHLVERFORMUNG

Ergrlff:

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitabl auf ,/Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe 30 "Erzeugnisse der Ziehereien

und Kaltwalzwerke und der Stahlverformung" des Syste-

matischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1915.

ab 1968

Einbezogen sind Drahterzeugnissen sowie Schrauben,
Norm- und Fassondrehteile aus Stahl und NE-MetaIIen'

AlIe übrigen Erzeugnissen dieser Warengruppe sind nicht
berücksichtigt.
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ERZEUGNISSE DES ERNAHRUNGSGEWERBES, TABAKWAREN

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im zeltablauf /Begrif f sbeziehungen

1 Statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
ab 1968

2 Außenhandels-
statistik
ab 1976

Statistik der
Außenhandels-
preise
ab 1954

B e g r i f f s i n h a I t : Waren der Warengruppen
Erzeugni.sse des Ernährungsgewerbes Warengruppe 58

Tabakwaren " 59

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (WI), Ausgabe 1975, bzw. des Systematischen
Güterverzeichnisses für Produktionsstatistlken (GP), Aus-
gabe 1982.
Dazu zählen im wesentlichen:

Mahl- und SchäImühlenerzeugnisse, Teigwaren, Nährmittel,
Stärke und Stärkeerzeugnisse, Kartoffelerzeugnisse, Brot,
Klein- und Feingebäck, Dauerbackwaren, Zucker, Süßwaren

Verarbeitetes Obst und Gemüse

Milch, Butter, Käse, Dauermilch, Milchpräparate, Schmelz-
käse, Kasein, Eis

Erzeugnisse der ötmühlen, Margarine, Platten- und andere
Nahrungsfette, Erzeugnisse der Talgschmelzen und Schmalz-
siedereien

Fleisch und Fleischerzeugnisse
Fisch und Fischerzeugnisse
Kaffeemittel, Röstkaffee, bearbeiteter Tee und teeähnli-
che Erzeugnisse, Bier, MaLz, Spiritus, Spirituosen, ver-
arbeitete Weine, Frucht- und Obstweine, Tafelwässer und
süße alkoholfreie Erfrischungsgetränke

Essig, Senf, Essenzen, Gewürze

Futtermittel
Zigaretten, Tabakfolien (Bandtabak) , zLgarren u.ä.,
Rauch-, Kau- und Schnupftabak.

Nicht in allen Fällen sind sämtliche hier aufgeführten Waren
in der Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
und in der Statistik der Außenhandelspreise durch Preis-
repräsentanten berücksichtigt.

2

3

o

o
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ERZEUGNISSE DES ERNAHRUNGSGEWERBES, TABAKWAREN

Datenguel Ie,/
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im zeltablauf /Begrif f sbeziehungen

Die Ergebnisse der Außenhandel-sstatistik in der Gliederung
nach dem !'Iarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(v'fA) r{erden auf die entsprechenden Positionen des Systema-
tischen !'larenverzeichnisses für die Industriestatistik (wI)
bzw.'dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken (GP)

umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP die Waren in erster Linie
nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zo11-
technischen (materialmäßigen) Kriterien gegliederL werden,
können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben. l)

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik be-
stehen geringfügige Abweichungen.

Vor dem Berechnungszeitraum L9'/6 = 100 sind die Erzeugnisse
des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes als Erzeugnisse der
Nahrungs- und Genußmittelindustrien nachgewiesen-

Ab dem Berichtszeitraum 1980 = 100 wurde das Güterverzeich-
nis für Produktionsstatistiken zugrunde geleqt-

Begrif f sbezL e.hungen: DieBegriffe
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes, Tabakwaren scwie
Erzeugnisse des Nahrungs- und GenußmitteTgewer,bes sind
synonym.

Die Begriffe Erzeugnisse des Nahrungs- und Genußmittelge-
werbes sowie NahrungsmitteL (Statistik der Verbraucher-
preise) sind unterschiedlich abgegrenzt. von privaten Haus-
halten gekaufte Nahrungsmittel sind zwar weitgehend Erzeug-
nisse der Nahrungsmittelindustrie, einbezogen sind aber
auch Produkte, die private Haushalte direkt von der Land-
wirtschaft beziehen. umgekehrt sind in den Erzeugnissen des

1 ) Zu Einzelheiten über die Zuordnung der warennurnmern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Zusammenfassende Über-
sichten für den Außenhandel, Anhang 2'

-3-
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ERZEUGNISSE DES ERNAHRUNGSGEWERBES, TABAKWAREN

Begrlff:

Begr if f s inhal t/Anderungen im ze itablau f / Begr i f f sbez iehungenDatenquelle/
Datennachwels

Nahrungs- und Genußmittelgewerbes auch Genußmittel (Tabak-
waren, alkoholische Getränke, Kaffee, Tee), Futtermittel
und gewerbliche Zwischenprodukte (2.B. Backmittel, stärke,
Zuckerrübenschnitzel, Kakaomasse, rohe öle u.ä.) enthalten,
die nicht zu den Nahrungsmitteln rechnen.

Zur Abgrenzung gegenüber der ErnährungswiTtschaft (Außen-
handelsstatistik) siehe dort.

o

o
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ERZEUGNISSE DES GRUNDSTOFF- T]ND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBES

Datenquel le /
Datennachuei s Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif f sbezlehungen

Statistik der
Erzeugerpre j-se
gewerblicher
Produkte

t B e g r L f f s i n h a I t : Waren der Warengruppen,

-zwelge und -klassen
MineralöIerzeugnisse Warengruppe 22

Steine und Erden, Asbestwaren,
Schleifmittel " 25

Eisen und Stahl " 21

NE-MetaIIe und Metallhalbzeug
(einschl. Edelmetalle und
deren Halbzeug) " 28

Gießereierzeugnisse " 29

Erzeugnisse der Ziehereien und
Kaltwalzwerke Warenzweig 301

Chemische Erzeuqnisse Warengruppe 40

Ftachglas und Glasfaser Warenzweige 52I,521
Schnittholz, Sperrholz und
sonstiges bearbeitetes HoIz Warengruppe 53

Holzschliff, Zellstoff, Papier
und Pappe " 55

Gummi " 59

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statj-stik (WI), Ausgabe 7975, bzw. des Systematischen

Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), Aus-

gabe 1982.
Anderungen im Zei tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils güItigen Ausgaben des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw.
des Güterverzei-chnisses für Produktionsstatistiken bestehen
geringfügige Abweichungen. .

ab 1968

Vor dem Berechnungszeitraum L976 = 100 wurden die Erzeug-
nisse des Grundstoff- und Produktionsgütergewerbes als Er-
zeugnisse der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie
nachgewiesen.

2
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ERZEUGNTSSE DES GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBES

Begrlff:

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze ttablauf /Begri f f sbez iehungenDatenguelle/
Datennachwe i s

2 1 Außenhandels-
statistik
ab 1956

B e g r i f f s i n h a I t : I'tie unter 1', aber ohne

Waren der Warenklassen Flachglas und Glasfaser'

2 2 Statistik der
Außenhandels-
preise
1954 bis 1980

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im wI die waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegtiedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichunqen ergeben.l

Anderungen im Zei tablauf
unter 1.

Siehe

1) zu Ejrnze:lheiten über die zuordnung der warennummern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang 2'

o

o
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ERZEUGNISSE DES INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDEN GEWERBES

Begrlff:

Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachwei s

1 Statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
Januar 1968 bis
Juni 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Waren der Warengruppen

und -zweige
Erzeugnisse der Stahlverformung Warenzweig 302

Stahlbauerzeugnisse und Schienen-
fahrzeuge I{arenoruPPe 3t

Maschinenbauerzeugnis se ( einschl '
Lokomotiven und Ackerschlepper) " 32

Straßenfahrzeuge (ohne Acker-
schlepper und Elektrofahrzeuge) " 33

Boote und Jachten ' 34

Elektrotechnische Erzeugnisse " 36

Fej-nmechanische und oPtische
Erzeugnisse; Uhren " 3J

Eisen:, Blech- und Metallwaren " 38

Büromaschinen ; Datenverarbeitungs-
geräte und -einrichtungen " 50

Fertigteilbauten im Hochbau " 70

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (I^/I), Ausgabe 1975, bzw. des Systematischen

Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), Aus-

gabe 1982.
Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils güItigen Ausgaben des Systernati-
schen warenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw.
des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken bestehen
geringfügige abweichungen -

vor dem Berechnungszeitraum 19'76 = 100 sind die Erzeugnisse
des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes als Erzeug-
nisse der Investitionsgüterind.ustrien nachgewiesen.

2
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Begrlff:

ERZEUGNISSE DES INVESTIT]ONSGÜTER PRODUZIERENDEN GEWERBES

Datenquelle/
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2 Statistik der
Außenhandels-
preise

Begrif f sinhalt: I^lieunterl, jedochabzüg-
Iich der Vrlarengruppe

Boote und Jachten Warengruppe 34ab 1 954

Die Warengruppe 70 (Fertigte ilbauten im Hochbau) ist der
Warenqruppe 54 (Ilolzwaren) z tgeordnet, da im Index der
Außenhandelspreise nur Fertigteilbauten aus HoIz berück-
sichtigt sind und diese nur eine geringe Bedeutung haben.
Holzwaren sind der Gruppe Erzeugnisse des Verbrauchsgüter
produzierenden Gewerbes zugeordnet.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistlk (WA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die lndustriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im WI die iriaren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung qeringfügrige Abweichungen erge-
ben. 1 )

3 Außenhandels-
statistik

Begriffsinhalt
lich die Warengruppen

Wasserfahrzeuge

Wie unter 1., aber zusäLz-

ab 1956 Warengruppe 34

Luftfahrzeuge (einschl. Flugbe-
triebs-, Rettungs-, Sicher-
heits- und Bodengeräte) 35

And
unter

er
1.

ungen im Zei tablauf Siehe

1) Zu Einzelheiten über die Zuordnung der lVarennummern
siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1 , Anhang 2.

3
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ERzEUGNISSE DES INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDEN GEWERBES

Begrlff:

Begrif f sinhal t/Änderungen im ze itablauf / Begri f f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachweis

B e g r L ff s b e z Le h u n g e n : Erzeugnisse der
Investitionsgüterindustrien und rnyestitionsgüter (außen-
handelsstatistik, Statistik der Außenhandelspreise'
statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) sind
unterschiedlich abgegrenzt: AIs Investitionsgüter gelten
austi,lwähl-t-e liarenarten (Sechssteller) des Systematischen
Ware rverzeicnnisse. für die Industriestatistik' die
als technisch fert,g anqesehen werden und überwiegend von
Unternehmen oder r ;'m Staat als Anlagegüter gekauft werden'
AIs Erzeugnisse des fnvestiti':nsgüter produzierenden Ge-
werbes gelten dagegen ausgewänlte warengruppen (ZweistelIer)
bzw. hTarenzweige (Drej,stetler) des systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik, die von solchen Ge-
werbezvreigen hergestellt werden, die überwiegend Investi-
tionsgüter produzieren. Dadurr:h sind in den Erzeugnissen des
Investitionsgüter produzieren,]en Gewerbes häuf i9 warenarten
(sechssteller) enthalten, die nicht als Investitionsgüter
gelten, da sie ent-weder aIs tcchnisch nicht fertig angesehen
werden (2.8. Zubehör-, EinzeI- und Ersatzteile) oder da sie
überwiegend von privaten Haushalten gekauft werden (2.8. in
der warengruppe elektrotechnische Erzeugnisse wie Rundfunk-,
Fernseh-, phonotechnische Geräte und Einrichtungen). Ande-
rerseits sind wesentliche, als Investitionsgüter geltende
warenarten nicht in den Erzeugnissen des Investitionsgüter
produzierenden Gewerbes enthalten, da die betreffenden Ge-
werbezweigenichtüberwiegendlnvestitionsgüterherstellen.



stand: 12.1I.84 BIatt-Nr.: 1

Statistisches InformationssysEem des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

ERZEUGNISSE DES NAHRUNGS- UND GENUSSTIITTELGE!'IERBES

Datenquel Iel
Dätennachueis Begrif f s inha I t/Anderungen im Ze ltablau f / Begri f f sbez j-ehungen

1 Statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Erzeugnisse
des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes und Erzeugnisse des
Ernährungsgewerbes, Tabakwaren sind synonym. Zu Etnzelhei-
ten siehe dort.1)ab 1968

2 Außenhandels-
statistik
1956 - 1983

3. Statistik der
Außenhandels-
preise
ab 1954

1) Über die Zuordnung der Warennurnmern sjehe Fachserie 7,
Außenhandel, Reihe 1 , Zusammenfassende Übersichten für
den Außenhandel, Anhangr 2: Gegentilcerstellung der Waren-
gruppen und -zweige des lrJarenverzeichnisses für die
Industriestatistik und den Nummern des i,tarenverzeich-
nisses für die Außenhandelsstatistik.

o

o



stand: L5.02.84 Blatt-Nr. : 1.

o

o

Statistisches Informationssyst'ero des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff:

ERZEUGNISSE DES PRODUZIERENDEN GEWERBES

Datenguel 1e /
Dätennachweig Begrif fsinhalt/Anderungen im zeltablauf /Begrif fsbeziehungen

Statistik der
Außenhandelspreise
ab 1950

Begrif f sinhall-: AlIeWaren
Bergbaul iche Erzeugnisse
Mineralöler z eugn isse
Spalt- und BrutsLoft-e
Steine und Erden, Asbestwaren'

SchIe ifmittel
Eisen und Stahl
NE-Metaf l-e und -Metall}ialbzeug (einschl "

Edelmetalle und deren Halhzeug)

Gießere ier zeug n i sse

Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwaiz-
werke und der Stairlverformung

Stahlbauerzeugnisse
Maschinenbauerzeugnisse (einschl .

Ackerschlepper )

Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper)
Elektrotechnische Erzeugnisse
Feinmechanische und optische Erzeug-
nisse. Uhren

Eisen-, Blech- und Metallwaren
I,lusikinstrumente, Spielwaren, Sport-
geräte, Schmuck, belichtete Filme,
FüIlhalter u.ä.

Chemische Erzeugnisse
Büromasch inen, Datenverarbe ii-ungsgeräte
und -einrichtungen

Feinl<eramische Erzeugnisse
GIas- und Glaswaren
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges
bearbeitetes HoIz

der lVarengruppen

Warengruppe 2 1

" 2,2

tl aAL+

?.5

a'1

il

I

ao

29

30

31!t

tl

il

It

t!

ll

'32

33

36

I

31

38

il

?C)

40

50

5L

52

q. 1

2



Stand: 15.O2.84 Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definltlonskatalog -
Begrlff:

ERZEUGNISSE DES PRODUZIERENDEN GEV'TERBES

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablaufz'Begriffsbeziehungen

Holzwaren
Holzschliff, ZeLlstoff, Papier und Pappe

Papier- und PaPPewaren

Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- und
verwandte Waren

Kun st stof f er zeugn i s s e

Gummiwaren

Leder
Lederwaren und Schuhe

Textilien
Bekleidung
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes

Tabakwaren

des Systematischen Warenverzeichnisses für
statj-stik, Ausgabe 1975.

bei
ben.

Warengruppe 54

" 55

"55

die

,, 57

"58
"59
"61
,t 62

"63
,, 54

"68
"69

Industrie-

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistjk in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (vrA)

werden auf die entsprechenden Posit.ionen des systematischen
lvarenverzeichnj-sses für die Industriestatistjj< (WI) umge-
schlüsselt" Da im wI die waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich

fgr Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen erge-

1) Zu Einzelheiten über die Au swahl der Warennummern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reile 1, Anhang 2: Gegenüber-
stellung der lVarengruppen und -zweige des warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik und der Nummern des
vüarenverzeichnisses für die Außenhand.elsstatistik -

-3-
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Stand: L5 .02.84

o

o

Blatt-Nr,: 3

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

ERZEUGNISSE DES PRODUZIERENDEN GEWERBES

Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbeziehungenDatenquel Ie/
Dätennachwei s

Anderungen im Zei
den verschiedenen jeweils güItigen
schen Warenverzeichnisses für die
hen geringfügige Abweichungen'

tablauf: Zwischen
. Ausgaben des SYstemati-
Industrie statistik beste-

Vor 1980 wurden Spalt- und Brutstoffe in der Statistik der
Außenhandel.spreise nicht nachgewiesen'

Vor dem Berechnungszeitraun l9't6 = 100 wurden die Erzeug-
nisse des produzierenden Gewerbes als JndustrieLfe Erzeuq-
nisse nachgewiesen.

BegrLf f sbez:-- ehungen: ZudenErzeug-
nissen des Produzierenden Gewerbes zäh1en dLe Etzeugnisse
des verarbeitenden Gewerbes (Statistik der Außenhandels-
preise, Statistik der Erzeugerpreise industrieller Produk-
te). Die Erzeugnisse des Produzierenden Gewerbes umfassen
zusäLzLlch aber noch die bergbauTichen Etzeugnisse (sta-
tistikderErzeugerpreiseind'ustriellerProdukte'Außen-
handelsstatistik, Statistik der Außenhandelspreise)'



Srand: 15.02.84 BIatt-Nr, : I

SEatistisches Infonuatj-onssysten des Bundes

- Definiti-onskatalog -
Begrlff:

ERZEUGNISSE DES VERARBEITENDEN GEWERBES

Begrlf f sinhal t/Anderungen in Ze itablauf /Begri f f sbez iehungenDatenquel Ie /
Datennachweis

1. Statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
ab 1968

2. Statistik der
Außenhandels-
preise
ab 1954

B e g r L f f s i n h a I t : Waren der Warengruppen

MineralöIerzeugnisse warengruppe 22

Spalt- und Brutstoffe (nur in der
Statistik der Außenhandelspreise) " 24

Steine und Erden, Asbestwaren,
Schleifmittel " 25

Eisen und Stahl " 27

NE-Metalle und -Metall-halbzeug
(einschl. EdeImetalIe und
deren Halbzeug) " 28

Gießereierzeugnisse " 29

Erzeugnisse der Ziehereien und Kalt-
walzwerke und der Stahlverformung " 30

Stahlbauerzeugnisse und Schienen-
fahrzeuge " 31

Maschinenbauerzeugnisse (einschl -

AckerschlePPer) " 32

Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper) " 33

Boote und Jachten (nur in der Sta-
tistik der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte) " 34

ElektroLechnj-sche Erzeugnisse " 35

Feinmechanische und optische Erzeug-
nisse; Uhren " 3J

Eisen-, Blech- und Metallwaren " 38

Musikinstrumente, Spielwaren, Sport-
geräte, Schmuck, belichtete Filme,
FüIlhalter u.ä. " 39

Chemische Erzeugnisse " 40

Büromaschinen, Datenverarbe itungs-
geräte und -einrichtungen " 50

2

o

o



Srand: 15 .O2.84

o

o

Blatt-Nr.: 2

Stsatj,stisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

ERZEUGNISSE DES VERARBEITENDEN GEWERBES

Begrif f s inhalt/Änderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungenDatenquelle/
Datennachwei s

Feinkeramische Erzeugnisse

GIas und Glaswaren

Schnittholz, Sperrholz und sonstiges
bearbeitetes HoIz

Hol zwaren

HoIzschliff, ZeLLsLoff , PaPier und
PapPe

Papier- und PaPPewaren

Druckere ierzeugnisse
Kun ststof fer z eugn i- sse

Gummiwaren

Leder
Lederwaren und Schuhe

Textilien
BekIei-dung
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes

Tabakwaren

Fertigteilbauten im Hochbau

des SysLematischen Warenverzeichnj-sses

statistik (V[I), Ausgabe I975'

WarengruPPe 51

ll x1JZ

tr2

54

trtr

56

57

5B

59

61.

62

63

64

58

69

10

ll

tt

I

I

il

lt

il

il

ll

I

il

il

für die Incrustrie-

DieErgebnissederAußenhandelsstatistikinderGliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzeichnissesfürdielndustriestatistik(WI)umge-
schlüsselt.DaimWldieWarenj.nersterLinienachproduk-
tionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen

3



stand: L5 .02.84 Blatt-Nr.: 3

SEatistisches Infonuationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrl.f f :

ERZEUGNISSE DES VERARBEITENDEN GEWERBES

Begri f f sinhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungenDa tenque I Ie /
Datennachwei s

(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige rrbweichungen erge-
ben. 1 )

In der sLatistik der Außenhandelspreise sind von Fertig-
teirbauten im Hochbau (!'iarengruppe 70) nur sorche aus Horz
berücksichtigt; diese wurden aufgrund ihrer geringen Bedeu-
tung der Gruppe Holzwaren (54) zuqeordnet'

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen jeweils gültigen Ausgaben des systemati-
schen warenverzeichnisses für die lndustriestatistik beste-
hen geringfügige Abweichungen.

spalt- und Brutstoffe wurden vor 1980 in der statistik der
Außenhandelspreise nicht nachgewiesen.

vor dem Berechnungszeitraum 1980 = 100 wurden die Erzeug-
nlsse des Verarbeitenden Gewerbes als Erzeugnisse der verar-
beitenden Industrie nachgewiesen-

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die Erzeugnisse
des Verarbeitenden Gewerbes stellen einen Teil der Etzeug-
njsse d.es produzierenden Gewerbes (statistik der Außenhan-
delspreise) dar, zu welchen zusätztich noch dre bergbau-
l-ichen Erzeugnisse (Statistik der Erzeugerpreise gewerb-
Iicher produkte, Außenhandelsstatistik, statistik der Außen-
handelspreise) rechnen. Außerdem zählen bei der Statistik
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte noch strom, Gas,
Fernwärme und Wasser dazu.

1) Zu EinzeLheiten über die Zuordnung der Warennummern si-ehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Anhang 2: Gegenüber-
stellung der warengruppen und -zweige des warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik und der Nummern des
warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik -

o

o



BIatt-ltr, , 1Stand: 12.lL-84

o

o

Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Deflnrtionskatalog -

ERZEUGN]SSEDESVERBRAUCHSGÜTERPRoDUZIERENDENGEWERBES

Begrlff:

Begrif f s inhal t/Änderungen im ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenquelle/
Datennachrre i s

1 Statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
ab 1968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Waren der Warengruppen und

-klassen
I,lusikinstrumente, SPielwaren'
Sportgeräte, Schmuckwaren, be-
lichtete Filme, FüIlhatter u.ä' warengruppe 39

Feinkeramische Erzeugnisse " 51

Hohlglas und veredeltes Ftachglas Warenzweige 522' 524

Holzwaren WarengrupPe 54

Papier- und PaPPewaren " 55

Druckereierzeugnisse " 5'7

Kunststofferzeugnisse " 58

"6ILeoer
Lederwaren und Schuhe " 62

Textilien " 63
rAU9Bekleidung

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-

statistik (WI), Ausgabe 7970 bzw' 1915' oder des Systema-

tischenGüterverzeichnissesfürProduktionsstatistiken(GP)
Ausgabe 1982 -

Anderungen im Zei tablauf: Zwischen
den verschiedenen, jeweils güItigen Ausgaben des Systemati-
schenWarenverzeichnissesfürdielndustriestatistikbzw.
des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken beste-
hen geringfügige Abweichungen.

VordemBerechnungszeitraum!9.76=l00wurdendieErzeug_
nissedesVerbrauchsgüterproduzierendenGewerbesalsEr-
zeugnisse der Verbrauchsgüterindustrien nachgewiesen'

Begriffsbeziehungen Siehe unter 2

2



stands 12.tt.84 BIatt-Nr.: 2

o

o

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definrtionskatalog -

Begriff:

ERZEUGNISSE DES VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDEN GEI^IEF.BES

Datenquel Iel
Datennacht eis Begrif f s inhatt/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez lehungen

1 Außenhandels-
statistik
ab 1956

2 2 Statistik der
Außenhandels-
preise

2 B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., aber anstelle
V^Iarenklasse Hohlglas und veredeltes Flachglas die gesamte

warengruppe GIas und Glaswaren (Warengruppe 52).

fn der StaListik der Außenhandelspreise fehlen Preisreprä-
sentanten für belichtete Filme.

1954 bis 1980 Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem l^Tarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Positionen des Svstematischen
lriarenverzeichnisses für die Industriestatistik (VJI) umge-
schlüsselt: Da im I,rlI die Waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen eroe-
ben. 1 )

Ande
unter 1.

rungen im Zei tablauf: Siehe

3

B e g r i f f s b e z Le hu n o e n : Erzeugnisse des
Verbrauchsqüter produzierenden Gewerbes sowie Verbtauchs-
güter (Außenhandelsstatistik, Statistik der Außenhandels-
preiser .statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)
sind unterschiedlich abgegrenzt: AIs Verbrauchsgüter
gelten ausgewählte Warenarten aus dem Systematischen
Warenverzeichnis für die Industriestatistik, die als
technisch fertig angesehen werden und überwiegend von
privaten Haushalten gekauft werden. Als Erzeugnisse des Ver-
brauchsgüter produzierenden Gewerbes qelten dagegen ausge-
wählte Warengruppen (ZweisteIIer) und lrüarenklassen (Vier-
steller) aus dem Systematischen Vriarenverzeichnis für die

1 ) Zu Einzelheiten über die Zuordnung der Warennummern siehe
Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 1, Zusammenfassende Über-
sichten für den Außenhandel, Anhang 2.



Blatt-Nr.: 3srand: t2.t1.84
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Stsatistisches Informatj-onssystetr des Bundes

- Definitionskataloq -

ERZEUGNISSE DES VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDEN GEWERBES

Begrlff:

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze j'tablauf /Begrif f sbezlehungenDatenquel Ie /
Datennachwei s

Industriestatistik, die von solchen Industriezweigen her-
gestellt werden, die überwiegend Verbrauchsgüter produzie-
ren. Dadurch sind in den Erzeugnissen des Verbrauchsgüter
produzierenden Gewerbes häufig warenarten (sechssteller)
enthalten, die nicht als Verbrauchsqüter gelten, da sie
entweder aIs technisch nicht fertig angesehen werden (2.8.
die gesamte Warengruppe 61 (Leder) oder da sie überwiegend
von Unternehmen oder vom Staat gekauft werden. Andererseits
sind wesentliche, als Verbrauchsgüter geluende Warenarten
nicht in den Erzeugnissen des Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbes enthalten (2.e. Straßenfahrzeuge, elektrotechnische
und chemische verbrauchsgüter), da die betreffenden Indu-
striezweige nicht dem Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
zugeord.net sind.
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Stand:14.08.80

o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK-l'lr.:

GBK-Nr.(n):
2250

FAMILIENARBE ITSKRAFTE UND STANDI GE FA}4I LIENFRE}4DE
ARBEITSKRAFT'E ( IM JAIIR.ESDURCHSCHNITT)

Begri ff:

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zertablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
ab Wirtschafts-
)ahr 1964/65

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens
14 Jahre alt und in landwirtschaftlichen Betrieben mit be-
trj-eblichen Arbeiten beschäftigt sind und entweder den

Betrieb al-s Betriebsinhaber feiten oder als deren Fami-

Iienangehörige im Betrieb mitarbeiten oder als familien-
fremde Arbeitskräfte in einem auf mindestens drei Monate

abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird.

Zu den Famil-ienangehörigen rechnen:
- aIle Personen, die mit dem Betriebsinhaber verwandt oder

versch\^/ägert sind und die während des Berichtszeitraums
(Wirtschaftsjahr), vlenn auch nur vorübergehend, dem mit.
dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsin
habers angehören,

- ferner Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers,
die im Berichtszeitraum einem anderen, räuralich mit dem
Betrieb verbundenen Haushalt angehören, sofern ihre Ver-
pflegung überwiegend vom Betrieb bezogen wird.

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen:
bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im
Betrieb beschäftlgte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie im
Betrieb beschäftigte Familienmitglieder des Betriebsin-
habers, die nicht zu den Familienangehörigen im o.g.
Sinne zählen;
bei Betrieben in der Hand von juristischen Personen
alle auf dem Betrieb beschäftigten Personen.

Zu den betriebli-chen Arbeiten rechnen aIIe Arbeiten, die
für den Iandwirtschaftlichen Betrieb (einschl. yerar:beiten-
den Nebenbetriebe) geleistet werden, z. B. Felo-,'Hof-,
Stallarbeiten (einschl. Melken), Transport landwirtschafL-

2



Stand: 14.o8.80 Elatt-Nr.: 2

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-flr.:

GBK-tir.(n):
2250

FA},II LIENARBE ITSKRAFTE UND S TÄNDI C,E FAIVII LIENFRE MDE

ARBEITSKRAFTE (IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Eegri ff:

Statistik/
GüI tigkeit sze it-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabl-auf/Begriffsbeziehungen

Iicher Produkte bzw. Bedarfserzeugnisse, Betriebsführung
(einschl. Buchführung) .

Nicht hierzu rechnen Personen,die ausschLieß lichim Haushalt
des Betriebsinhabers beschäftigt sind (mit der Beköstigung
und Versorgung der auf dem Betrieb lebenden Personen, mit
!'Iäsche und lrlohnungspflege, Arbeiten im Hausgarten und. dgl.
oder dle ausschließ1 icn rätigt<eiten außerhalb-des Betriebes
ausr-lcen (2"8. in einem C,ewerbebetrieb des Betriebsinhabers,
wie Gastwirt.schaft, Metzgerei oder in einem fremden Forst-
betrieb oder dgl. ) .

Die ZahI der Familienarbeitskräfte und sLändigen familien-
fremden Arbeitskräfte im Jahresdurchschnitt (wirtschafts-
jahr) wird als arithmetisches Mittel aus den Zahlen der
Familienarbeitskräfte und ständigen familienfremden
Arbeitskräfte in den einzelnen Berichtsmonaten ermittelt.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1951 wurden auch Arbeitskräfte der genannten Per-
sonenkreise mitgezählt, d,ie nur im Haushalt des Betriebs-
inhabers tätig waren.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Im Unterschiedzu
den Familienarbeitskräften und ständigen familienfremden
Arbeitskräften (im Jahresd'urchschnitDrufassen die Famifien-
arbeitskräfte (im Erhebungsmonat) (statistik der Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft) nur die Betriebsinhaber und
ihre Familienangehörigen, nicht aber familienfremde Per-
sonen. Die Familienarbeitskräfte und ständigen familien-
fremden Arbeitskräfte werden hier für den Durchschnitt des
jeweiligen !'Iirtschaftsjahres, die Familienarbeitskräfte
jeweils für den Monat Oktober nachgewiesen.

Zu den nichtständigen famil-ienfremden Atbeitskräften (in
Jahresdurchschnittl (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) zählen im GegensdLz ztt den Familienarbeits
kräften und ständigen familienfremden Arbeitskräften aIIe
jene familienfremden Arbeitskräfte, die in einem auf
weniqer als drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis
zum Betrieb stehen. Beide genannten Personenkreise werden
hier im Jahresdurchschnitt nachgewiesen-

-3-



Stand: 14.08. Bo
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B'latt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK-llr.:
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FA}4I LIENARBE ITSKRAFTE I,ITID STANDI GE FAI4ILI ENFREI"IDE

ARBEITSKRÄFTE ( IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Eegri ff:

Begr i f f sinhal t/Anderungen :-m Z e i tabl auf /negr i f f sbe z lehung eStatistik/
Gü Itigkei t szeit-raum

Zwischen der zusammenfassr:ng der Familienarbeitskräfte
und der ständigen und nichtständigen familienfremden
Arbeitskräfte einerseits und der Gruppe der Tätigen Pet-
sonen bzw. Beschäftigten (beide verschj-edene Bereichssta-
tistiken, Arbeitsstättenzählungen) andererseits bestehen
verschiedene unterschiede in der begrifflichen Abgrenzung:
Die Tätigen Personen und BeschäftigLen werden vorwiegend
nach ihrer Stellung im Beruf/Betrieb unterschieden (in
Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige, Arbeiter,
Angestellte, Beamte, Auszubildende), die Arbeitskräfte in
den Landwirtschaftsstatistiken in Familien- und familien-
fremde Arbeitskräfte gegliedert. fm besonderen ist die
Gruppe der tätigen Inhaber/laithettenden Familienangehöri-
gen anders alrgegrenzt als die der Familienarbeitskräfte.
zu Einzelheiten hierzu siehe unter Familienarbeitskräfte
(im Erhebungsmonat).

zur Abgrenzung der Familienarbeitskräfte und ständigen
familienfremden Arbeitskräfte gegenüber den Ernzerb stätigen
(volks- und Berufszählung 1970, I4ikrozensus) siehe dort.
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen :-m Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

V'Iohngeldstatistik
ab 1965

B e g r i f f s 1 n h a 1 t : Familienmitglieder eines
Wohngeldempfängerhaushalts sind der ?,tohngeldempfänger
selbst sowie seine Famil-ienangehörigen, die bei der Ge-
währung von Wohngeld berücksichtigt werden.

V'Tohngeldempfänger sind Personen, die im Berichtszeitpunkt
-qinen bewilligten Anspruch auf die Gewährung von lVohnge16
haben.
Antragberechtigt für die C,ewährung von Wohngetd sind im
allgemeinen Mieter und Nut.zungsberechtigte von lr,lohnraum,
Vlohnbesitzberechtigte sowie Eigentümer im eigenen Haus,
Eigentümer von Eigentumswohnungen, und Inhaber eines
eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts.

Treffen die Voraussetzungen auf mehrere Haushaltsmitglieder]
zi, ist jeweils nur der Haushaltsvorstand antragberechtigt,
d.i" dasjenige Familienmitgtied, das im Zeitpunkt der An-
tragstellung den größten TeiI der Unterhaltskosten für die
zr.u:t Haushalt rechnenden Familienmitglieder trägt. Ein zum
Haushalt des Antragberechtigten rechnendes Familienmitglied
ist selbst nicht antragberechtigt.

Als Familienmitglieder des Antragberechtigten gelten der
Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,
Verwandte und Verschwägerte zweiten und dritten Grades in
der Seitenlinie, durch Ehelichkeitserklärung mit dem An-
tragsteller verbundene Personen, PfJ-egekinder ohne Rück-
sicht auf ihr Alter sowie Pflegeeltern.

Familienmitglieder rechnen zum Haushalt des Antragberech-
tigten, wenn sie mit ihm eine lrlohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft führen, d.h. Wohnraum gemeinsam bewohnen und sich
ganz oder teilweise gemeinsam mit dem tägLichen Lebensbe-
darf versorgen. Dies gilt auch dann, wenn sie vorübergehend
abwesend sind. Vorübergehend. a-bwesend sind Familienmitglie-
der, wenn der Familienhaushalt auch während der Abwesenheit
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen bleibt (2.8. solange
die abwesenden Angehörigen noch für ihre Lebenshaltung
r)berwiegend von anderen zum Haushalt rechnenden Familien-
mitgliedern unterstützt werden) .

2
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Begri ff:

FAMILIENI4ITGLIEDER

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begri-f f sbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Nachgewiesen werdentr'Johngeldempfängerhaushalte, gegliedert
nach der ZahI der Familienmitglieder (Haushatte von Affein-
stehenden und mit 2, 3, 4 sowie 5 und mehr Familienmit-
gliedern).

Anderungen im Zei tabLauf : Bj-s
1977 qaLLen auch durch Annahme ,an Kindes Statt mit dem

Antragberechtigten verbundene Personen sowie nichteheliche
Kinder des Antragberechtigten als dessen Familienalgehörlqe

B e gri f f s b e zieh un ge n : DaWohngeld nur
dem jeweils antragberechtigten Haushalts- (Familien-) Mitglie
gewährt werden kann, können !'lohngeldempfänger auch als
Haushalte aufgefaßt werden, dle wohnqeld beziehen; sie kön-
nen daher nach der Größe des Haushalts (ZahL der Familien-
mitglieder) untergliedert werden. Jedoch bestehen zwischen
einem Haushalt mit mehreren Familienmitglied.ern, der wohn-
geld bezieht, und einem Mehrpetsonenhaushaft (Volks- und
Beru,fszählung 1970) sowie einer lhehtpetsonenwohnpartel
(G,ebäude- und WohnungszähIunq 1968) Unterschiede in
der begrifflichen AbErenzung: Zu einem Wohngeldempfänger-
haushalt zählen neben dem Antragsteller nur solche Familie
mitglieder, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berück-
sichtigt werden; in der BevöIkerungs- und wohnungsstatistik
rechnen dagegen alle zusammenwohnenden und gemeinsam wirt-
schaftenden Personen zu einem Privathaushalt bzw" einer
hlohnpartei, ohne Rücksicht auf eine verwairdtschaftliche Be-
ziehung. u"u. können daher zu einem Privathaushalt bzw.
einer V,Iohnpartei mehrere Illohngeldempfängerhaushalte r:echnen
Zu beachten ist jedoch, daß wohngeld nur für jeweils eine
lrlohnung der Antragberechtigten gewährL vrerden kann,
während zu den Personen in Privathaushalten auch Personen
rechnen, für die der betreffende Haushalt ein zweiter VJohn-
sitz darstellt (2.8. bei Studenten mit zweiter Unterkunft
am Studienort, bei Handlungsreisenden usw. ) .
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FAMILIENSTAND

Datenquel Ie /
Datennachrde i s Begri f f s rnhal t/Änderungen rm ze rtab Iau f / Begr i f f sbez iehungen

L Volks- und
Berufszählung
t910

B e g r i f f s i n h a I t : Zugehörigkeit von Personen

zu einer der folgenden vier Gruppen: Ledige, Verhej-ratete,
Verwitwete oder Geschiedene.

z Volks- und
Berufszählung
t96t

3 Fortschreibung
des BevöIke-
rungsstandes
ab 1950

Personen, deren Ehegatte vermißt, aber noch nicht für tot
erklärt worden ist, gelten als verheiratet, Personen, deren
Ehegatte für tot erklärt worden ist, als verwiLwet. Perso-
nen, deren Ehe durch ein Gerichtsurteil aufgehoben worden
ist, gelten als geschieden. Personen, deren Ehe als nichtig
erklärt worden ist, werden mit ihrem Familienstand vor der
Eheschließung erfaßt.

Statistik der
natürlichen
BevöIkerungs-
bewegung

Leben die Ehepartner getrennt, ohne daß eine gerichtliche
Scheidung ausgesprochen ist, sind sie als verheiratet an-
zusehen, ebenso al-te in Scheidung lebenden Personen, solange
das Scheidungsurteil noch nicht vorliegt.

ab 1970

Mikrozensus
ab 1964

o

o
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FLACHEN ANDERER NUTZUNG

Datenquelle/
Datennachrdeis Begrif f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbeziehungen

F1ächenerhebung
ab 1919

B e g r j- f f s i n h a I t : Flächen, die nicht mit ej-ner
and.erenrim Verzeichnis der fl-ächenbezogenen Nutzungsarten im

Liegenschaf t skataster und ihren Be gr i f f sbe st immungen ( Nutzung s

artenverzeichnis) genannten Nutzungsart bezeichnet. werden

können (siehe hierzu auch unter Gesanxitache).

Hierzu gehört auch Unland, d.h. Flächen, die nicht geordnet
genutzt werden (FeIsen, Steinriegel, größere Böschungen,
Dünen und stil-Igelegtes Abbauland) .

Böschungen j-m Zusammenhang mit Straßen, Wegen oder h/asser-
f7ächen zählen zu den Verkehrs- bzw. lVassevffächen und werden
jeweils dort nachgewiesen.

Heide- und Moorflächen werden bei der LandwittschaftsfLäche
nachgewiesen.
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o
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FORSTPFLANZE}J

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Baumschul-
erhebung
ab 1964

Be
die

Die
ren

g r i f f s i n h a I t : Laub- oder Nadelholzpflanzen,
zw Zwecken der Aufforstung herangezogei werden'

Forstpflanzen werden nach Arten, Alter und Anzuchtverfah-
(SämIinge, verschulte Pflanzen) erfaßt'

Als Sämlinge gelten Pflanzen, die aus samen gezogen und bis
zum Verkauf nicht verpflanzt (verschult) worden sind'

AIs verschulte Pflanzen gelten solche, die im Verlauf der An-
zucht ein- oder mehrmals auf einen anderen standort ver-
pflanzt wurden. sie können aus samen oder steckholz gezogen
sein.

Be g r i f f s b e z te h un g e n : Laub- oder Nadel-
holzpflanzen, die für Pflanzungen in Ziergärten, Parkanlagen
oder für sonstige nichtforstliche Zwecke herangezogen werden,
sind nicht unter Forstpflanzen sondern unter Ziergehölzen
erfaßt.
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Ergrl ff:

FORST!.JIRTSCHAFT

Begriff sinhalt/Anderungen rm Zeitablauf/negrif f sbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be-

triebe und Forstbetriebe, die in ihrem Produktionsbereich
Forstwirtschaft einen standarddeckungsbeitrag erwirtschaf-
ten, der gleich oder größer als 75 % des Standarddeckungs-

beitrages des Betriebes ist.

Der Produkti-onsbereich Forstwirtschaft umfaßt die WaId-
flächen, Forsten, Holzungen sowie die Korbweidenanlagen,
Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des
Waldes.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, ei-
ner einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und,/
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen'

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den produktionszweigen und -bereichen sowie zur Berech-
nung der standarddeckungsbeiträge siehe unter Betriebssg-
stematik.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : ForsLwirtschaft
und Forstbetriebe (Land,wirtschaftszählung 1911, Bodennut-
Zurgsvorerhebung)sindbeideUntergliederungenderTand-
wiitschaftlichen Betriebe und Fotstbetriebe (l,andwirt-
schaftszählung t97l), sind aber unterschiedlich abgegrenzt

zur Forstwirtschaft rechnen Betriebe mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt in der Forstwirtschaft (in der Abgrenzung der
Betriebssystematik) ; der wirtschaftliche schwerpunkt wird
bestimmt durch das Verhältnis der von den verschiedenen
produktionsbereichen des Betriebes erwirtschafteten Stan-
darddeckungsbeiträge zum standarddeckungsbeitrag des Be-
triebes. L)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie B, Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei, Landwirtschaftszählung 1971
Heft 5, Betriebsklassifizierung und Betriebseinkommen,
s. 2I f . _ 2 _

o

o
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Brgrl ff:

FORSTWIRTSCHAET

Begr i f f s inhal t,/Anderungen im Z e itablauf /negr i f f sbez iehungenStatistik/
cültigkeitszeitraum

Forstbetriebe sind dagegen Betriebe mit der Hauptproduk-
tionsrichtung Forstwirtschaft; die Hauptproduktionsrich-
tung wird bestimmt durch das FlächenverhäItnis zwischen
der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der waldfläche
eines Betriebes: Ist die Iandwirtschaftlich genutzte
Fläche eines Bei riebes kleiner als 10 % seiner waldfläche,
dann gilt der Betrieb als Forstbetrieb.
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FORTZÜGE

Datenquel le /
Datennachrrei s Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrrf f sbeziehungen

Wanderungs-
statistik
ab 1957

B e g r t f f s i n h a I t : Behördliche Abmeldungen von

personen, die in einer Gemelnde ihre Hauptwohnung aufgegeben

haben und sich in einer anderen Gemeinde mit Haupt'dohnung

angemeldeL haben und dort al.s Zuzüge erfaßt werden '

Einbezogen werden nur Personen, die zut Bevöl-kerung gehören
Gezählt wird jeder ForLzug einer Person i-nnerhalb des Be-
richtszeitraums. wohnungswechsel innerhalb einer Gemeinde
(ortsumzüge) werden nicht erfaßt.

Gäste in Beherbergungsstätten u.ä' und Besucher bei Ver-
wandten und Bekannten werden nur erfaßt, wenn ihr Aufent-
halt in der betreffenden Gemeinde gemäß den jeweiligen
landesrechtlichen Meldebestimmungen von längerer Dauer j-st
und sie der Meld.ebehörde tatsächlich gemeldet werden'

soldaten im Grundwehrdienst und auf wehrr.ibung und Ersatz-
dienstleistende bleiben, da für sie keine Meldepflicht be-
steht, unberücksichtigt.

Nicht erfaßt werd.en auch bestimmte j-n Anstalten unterge-
brachte Personen (2.8. Patienten in Krankenhäusern usw'),
Angehörige des konsularischen Dienstes und der ausländischen
stationierungsstreitkräfte, seeleute und Binnenschiffer,
zeit- und Berufssoldaten bei vorübergehender Abwesenheit
vom Standort und ähnliche SonderfäIIe (vgl. .us5 BevöL-
kerung) .

Jede Person, die ihre Hauptwohnung von einer im Bundesge-
biet gelegenen Gemeind.e in eine andere verlegt, wird in der
neuen Gemeinde aLs zuzgg und in der bisherigen als Fortzug
gezählt (Binnenwanderung). Personen, die j-ns Ausland ziehen,
werden abweichend von dieser Regelung nur dann 9ezäh1t,
wenn sie ihren im Bundesgebiet gelegenen Wohnsitz aufge-
ben; sie werden dann lediglich als Fortzug gezählt. Wande-
rungen trber die Grenzen des Bundesgebietes (einschl. Berlin
(West)) werden als Bundesaußenwanderung bezeichnet.

2
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FORTZÜGE

Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itab Iau f /Begri f f sbez iehungenDatenquel le /
Datennachwei s

Ein Ausl.änder, der sich von seiner Hauptwohnung nach

"Unbekannt" abmeldet, wird nur aIs Fortzug erfaßt und
daher zur Bundesaußenwanderung gerechnet'

Anderungen im Z

einschl . t964 rechneten auch
Berlin (west) und dem übrigen
außenwanderung.

ei-tablauf : Bis
die Wanderungen zwischen
Bundesgebiet zur Bundes-

Bis Aprit 1983 galt auch die Abmeldung von einer Nebenwoh-
nungalsFortzug.MeldetesichjemandvonseinerNebenwoh-
nung nach ,'Unbekannt.. ab, wurde er gleichfalls als Fortzug
unddamitaLsZ'.,z:uginderGemeinde,inderseineHaupt-
wohnung Iag, berücksichtigt.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Der Unterschied
zwischen der ZahI der Fortzüge und der Zuzüge (Wanderungs-
statistik) stellt für jede Gemeinde den Wanderungssaldo dar'
Da im Rahmen der Binnenwanderung in d,er Regel für jeden
ForLz,a,g ein Zuzug ausgewiesen wird, stellt die Differenz
zwischen der ZahI der Fortzüge und d'er zuzige, bezogen auf
das Bundesgebiet, den saldo der Bundesaußenwanderung dar.
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FRACHTEINNAHMEN DES DEUTSCHEN GEWERBLICHEN
GÜTERF,ERNVERKEHRS

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und MöbeI-
fernverkehrs und
d.es Werkfern-
verkehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Beförderungslei-
stungen deutscher Lastfahrzeuge im gewerbLichen Fetnverkehr.

o1.01 .64

Erfaßt werden nur Frachteinnahmen aus dem Binnenfernverkehr.
Er umfaßt den Verkehr innerhalb des Bundesgebietes einschl.
Berlin (West) und den Wechselverkehr mit der Deutschen Demo-
kratischen Republik, sofern dj-ese Fahrten mit Fahrzeugen durch-
geführt werden, die ihren Standort im Bundesgebiet haben.

AIs Entgelte werden die in den Frachtbriefen ausgewiesenen
Einnahmen einschl. Umsatz- (l'lehrwert-) steuer angesetzt.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl.
Oktober 1971 waren neben den Frachteinnahmen aus dem Binnen-
fernverkehr auch Frachteinnahmen aus dem grenzüberschreitenden
gewerblichen Fernverkehr deutscher Fahrzeuge enthalten-

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Frachteinnahmen
des deutschen gewerblichen Güterfernverkehrs sind vergleichbar
abgegrenzt wie die Verkehrseinnahmen (Expreßgut-, Gütetverkehr)
(Ilisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbeförde-
rung auf Eisenbahnen)) .

o

o
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GASTHOFE

Datenquel Ie/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungenimzeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Statistik der
Beherbergung im
Reiseverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Beherbergungs- und Bewir-
tungsstätten, die jedermann zugänglich sind' und in denen

außer dem Gastraum keine weiteren Aufenthaltsräume zur
Verfügung stehen.

Erfaßt \derden nur Gasthöfe mit mindestens 9 Gästebetten
und mehr.

ab 1981

Nicht mit einbezogen werden Speise- und Schankwirtschaften,
Erhol-ungs- und Ferienheime sowie Hütten, die nicht als
Gasthof betrieben werden, sondern die vorwiegend Angehöri-
ge bestimmter Personenkreise (2.B. Mitglieder eines Ver-
eines oder einer Organisation) zu meist kurzfristigem
Aufenthalt aufnehmen und in denen Speisen und Getränke
nur an Hausgäste abgegeben werden.

2. Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherber-
gungsstätten

B e g r i f f s 1 n h a I t : Wie unter 1., jedoch unab-

hängig von der Anzahl der Gästebetten und nur in Gemeinden

mit im allgemeinen 5 000 Gästeübernachtungen im Jahr.
1950 bis 1980

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl . l'4ärz 1971 wurden Betriebe in Gemeinden mit im
allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernachtungen im Jahr
erfaßt.
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Begrl ff:

GASTSTATTENGEWERBE

Statistik,/
Gü I trgke itsze itraum Begrif f srnhalt/,rinderungen im Zeitsablauf ,/Begrif fsbeziehungen

Gastgewerbe-
statistik
01.01.53

Begr i f fs inha I t: ZumGaststättengewerberechnen
Gast- und Speisewirtschaften, Bahnhofswirtschaften, Caf6s, Bars,
Tanz- und Vergnügungslokale, Kantinen, Eisdielen sowie Trink-
und Imbißhallen.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1969 (Basis 1962 = lOO) waren Kantinen, Eisdielen,
Trink- und Imbißhallen nicht beim Gaststättengewerbe einbezogen.
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GASTSTÄTTEN- UND BEHERBERGUNGSGEI^]ERBE

Da tenquel ).e /
Datennachweis Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze itablau f /Begrif f sbeziehungen

Gastgewerbe-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Das Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbe umfaßt sowohl die Beherbergr:ng als
auch die Bewirtung von Gästen.ab 1963

Zum Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe rechnen Gast-
und Speisewirtschaften, Bahnhofswirtschaften, Caf6s,
Bars, Tanz- und Vergnügungslokale, Kantinen, Eisdielen,
Trink- und Imbißhallen sowie HoteIs, Gasthöfe, Fremden-
heime und Pensionen, Erholungs- und Ferienheime, Ferien-
zentren, Ferienwohnungen, Hütten, Campingplätze und
Privatquartiere .

Nicht einbezogen werden SchIaf- und Speisewagenbetriebe

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis einschl. 1969 (Basis t962 = IOO) waren Erholungs-
und Ferienheime, Kantinen, Eisdielen, Trink- und Imbiß-
hallen und bis einschl. 1979 CampingpläLze, aIle Heime,
die nicht als Unternehmen betrieben wercien, sowie Heime,
die als Unternehmen betrieben werden, jedoch nicht zu den
o.g. Fremden-, Erholungs- und Ferienheimen rechnen, nicht
einbezogen.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Die Begriffe
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe und Gastgewerbe
(Handels- und caststättenzählung 1979) sind gleich ab-
gegrenzL.
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GASVERBRAUCH

Begrif f s j.nhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenque I Ie /
Datennachwels

Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Verar-
beitenden Gewerbe

Begrif
und Ferngas
von, ob es

Produktion

f s i n h a I t : Verbrauch von Orts-, Kokere
sowie Erdgas im Berichtszeitraum,unabhängig da-

ziy Erzeugung von Wärme oder als Rohstoff für die
eingesetzt wurde.

ab l97l
Zum Orts-, Kokerei- und Ferngas rechnen stimtliche Bezüge
von Gasversorgungsunternehmen und Kokereien einschl. Mi
gen aus Erdgas und anderen Gasarten, jedoch ohne reines
gas. Zum Erdgas rechnen reines Erdgas und ErdöIgas.

Erd-

Nicht berücksichtigt sind die Verbrauchsmengen an Generator-
gas, Methangas, Flüssiggas, Raffineriegas, Gichtgas und aIIe
übrigen Gase, sofern diese selbst erzeugt oder in unver-
änderter Form bezogen wurden-

o

o
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GASVERS ORGUNGS UI'ITERNEHMEN

FACHLI CHE UNTERNEHMENSTE ILE

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum

Begriffsinhatt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

InvesLi tionserhe-
bung in Cer öffent-
Iichen Energiever-
scrgung
01.01 .62 -
3t .12 .'14

Begr i f f s inhalt: Unternehmen, dieentsprechend
d.en gesetzlichen Bestimmung.r, 1 ) u.l= Unternehmen der öffentti-
chen Gasversorgung gelten

AIs Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung gelten nach den
gesetzlichen Bestimmungen unternehmen, die andere wirtschafts-
einheiten (Unternehmen, Haushalte u.a-) mit Gas versorgen und
dafür elne staatliche Genehmlgung haben. sie stehen hinsicht-
lich ihrer Investitionen und der Gestaltung der Tarife und der
aLlgemeinen Geschäftsbedingungen unter staatlicher Aufsicht und
unterliegen der allgemeinen Anschluß- und versorgungspflicht.
Im einzelnen zählen dazu die Ortsgasversorgungsunternehmen, die
Ferngasgesellschaften, die Kokereien und die Erdgas- und die Erd
ölgasgewinnung sunternehmen .

Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche
Gasversorgung betreiben, gelten mit ihrem fachlichen tlnterneh-
mensteil als unternehmen der öffentlichen Gasversorgung, auch
wenn der wirtschaftliche Schwerpunkt des gesamten Unternehmens
außerhalb der Gasversorgung liegt.

Die vorwiegend auf Deckung des Eigenbedarfs gerichtete Gaserzeu-
gung in der Industrle und die Erzeugung technischer Industrie-
gase rechnen nicht zur öffentlichen Gasversorgung. Die Entschei-
dung, ob ein unternehmen als öffentliches Gasversorgungsunter-
nehmen anzusehen ist, steht im Einzelfall dem Bundeswirtschafts-
minister zu.

Anderungen im Zei tablauf: Vor1965wa-
ren die Erdgas- und Erdölgewinnungsunternehmen nicht in die öf-
fentliche Gasversorgung einbezogen.

1) vgl. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft v. 13-1,2.1,935
(RGBI. r s. 1451).
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Eegrl ff:

GEBAUDE

eegriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitrau.trl

AlIe folgenden
Statistiken

Begri
Bauwerke,

f f s i n h a 1 t : Freistehende Bauwerke oder

die durch Brandmauern von angrenzenden Bau-

werken getrennt sind.

Bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhäusern gilt jeder Bauteil
der von dem anderen durch eine vom Dach bis zum Keller
reichende Trennwand geschieden ist, a1s ein selbständiges
Gebäude. Großbauten nit mehreren Eingängen gelten als ein
Gebäude, wenn sie nicht durch durchgehende Trennmauern
aufgeteilt sind-

Nicht a1s Gebäude gelten Hallen ohne Wände (2.8. Lager-
hallen) und freistehende selbständige Konstruktionen.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erfaßt werden Gebäude, für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis ertei-lt
haben, auch wenn es sich um eine vor]äufi-ge, mit Auflagen
versehene oder eine Teilbaugenehmigung handelt.

Gebäude, die von Bund oder Ländern errichtet werden und
für die die Baubehörden lediglich ihre Zustirnmung geben
müssen, zählen ebenfalls zu den genehmigten Gebäuden.
Nichtwohnbauten ohne Wohnrauro unter 35O m3 ,.mbauten Raum
bzw. mit veranschLagten reinen Baukosten unter 25 OOO DM
(sog. Bagatellbauten) werden nicht erfaßt.

kosten als Bagatellbauten und wurden a1s solche nicht et'

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erfaßt werden bezugsfertige
Gebäude, bei denen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlos-
sen sind-

Gebäude. bei denen lediglich noch Schönheitsarbeiten vor-
zunehmen sind, gelten als fertiggestellt.

2

Statistik der
Baugeneh-mi-
gungen

ab 19 55

Statistik der
Baufertig-
stellungen
ab 1955

A n d e r u n g e n i m Z e i t a b 1 a u f :rBis
einschl. L964 galten Bauten mit weniger afs 1OO m' unlcauten
Rauu bzw. weniger als 5 OOO Dl4 veranschlagten reinen Bau-

2
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Eegri ff:

GEBAUDE

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Z eitabl- auf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeit-raum

BezügIich des Zeitpunkts der Fertigstellung ist die Inge-
brauchnahmeundnichtdiebaupoLizeilicheSchlußabnahme
entscheidend.

3 Statistik des
Bauüberhanges

ab 1955

Begriffsinhalt:
die genehrrnigt, aber noch nicht

Erfaßt werden Gebäude,

fertiggestellt sind'

Fertigstellung von Gebäuden
2-

Bezüglich der Genetrnigung und
siehe oben unter 1. und unter

4. Gebäude und
Wohnungszählung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zw den Gebäuden rechnen

aIIe lfohngebäude, sonstigen Gebäude (mit Wohnraum) sowie

wochenend_ und. Ferienhäuser mit 50 m2 0der mehr wohnfläche

Gebäude ohne Wohnraum sind nicht einbezogen
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Begriff

GEBAUDE- UND FREIFLACHE

Begrrf f s rnhal t/,\nderungen rm ze rLablauf / Begrr f f sbez iehungenDa tenque I ), e /
Da te nnachwe r s

FIächenerhebung
ab t979

B e g r i f f s i n h a I t : Flä.chen mit Gebäuden und

baulichen Anlagen sowie unbebaute Flächen (Freiflächen),
die Zwecken der Gebäude untergeordnet sind.

Hierbei wird u.a.unterschieden zwischen Gebäude- und Frei-
flächen, die vorherrschend Wohnzwecken und solchen, die
vorherrschend gewerblichen und industriellen Zwecken
dienen.

Bei einem Betriebsgelände gehören auch Verwaltungsgebäude,
betriebliche Sozialeinrichtungen, Wohngebäude für Be-
triebsinhaber, Hausmeister, Pförtner us\.{., SteIIpIätze
und Garagen, soweit sie mit den eigentlichen Betriebs-
anlagen räumlich zusanimenliegen, ferner Werkstraßen,
Gleisanlagen, Lägerplätze und Verladerampen zu den
Gebäude- und Freiflächen für Gewerbe und Industrie.

Zu den unbebauten Flächen zählen Vorgärten, Hausgärten,
Spielplätze, Stellplätze und andere F1ächen, soweit sie
nicht wegen eigenLständiger Verwendung nach ihrer tat-
sächlichen Nutzr.rng auszuweisen sind.

Unbebaute Flächen gelten gewöhnlich als der Bebauung
untergeordnet, wenn sie das 1O-fache der bebauten F1äche
nicht überschreiten. Flächen bis zu O,2 ha gelten bei
der o.g. Nutzung als der Bebauung untergeordnet.

o

o
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Besrl ff :

GEBAUDE- UND HOFELACHE

Statistik,/
cültigke itszeitraum Begri-ffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Bodennutzungs-
vorerhebung
o1 .o1 .50 -
31 .12.76

B e g r i- f f f s i n h a I t : Die Gebäude- und Hoffläche
umfaßt neben der eigentlichen Gebäude- und Hoffläche auch Indu-
striegelände, Lager- und Stapelplätze u-ä.

Bei der Gebäude- und lloffläche handelt es sich weitgehend um
die im Reichskataster unter "Hof- und Gebäudeflächen" und
"Betrlebsgebäude" ausgewiesenen FIächen.
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GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN, SOZIAL-
VERSICHERI.]NG

Beqrl ff:

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im ZeitabLauf/Begriff sbeziehungen

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .52

B e g r i f f s i n h a l- t : Bund, Länder und Gemej_nden

zuzüglich der Sozialversicherung.

Zu den Gebietskörperschaften, Sozialversicherung, rechnen auch
ausländische diplomatische Vertretungen und Konsularbeamte.

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und des Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes werden Fahrzeugbestände nachgewiesen, die von
Gebietskörperschaften, Sozialversicherung gehalten werden. Als
Fahrzeughalter gilt derjenige, für den das Fahrzeug zugelassen
wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeugs müssen nicht
identisch sein.

Anderungen im Zei tablauf: ImJahre1954
sind die Krafträder der Gebietskörperschaften in die Angaben
für die Beamten einbezogen. Bis einschl. 1952 wurde die Sozial-
versicherung nicht zu den Gebietskörperschaften, Sozialversiche-
rung, gerechnet. Die Ej-nlceziehung ab 1963 berührt aus erhe-
bungstechnischen Gründen die Anqaben für mehrere nachfolgende
Jahre.

o

o
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Begri ff:

SONSTIGE ENTGELTEGEBÜHREN

Beqr i f f s inhal +-/Anderungen im Z e r tabl auf / Begr r f f sbez rehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

1. Jahresrechnungs-
statistik
1950 bis 1973

2. Haushaltsansatz-
stati stik
ab 1970

3. VierLeljahres-
statistik der
trinanzwirts chaf t
ab 1914

Begriffsinhalt
Einnahmen aus

Ei-nnahmeart mit den

öffentlich-rechtlichen Entgelt.en für die Inanspruch-
nahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Ver-
waltungsgebühren ) ,
Entgelten für die Benutzung von öffentlichen Einrich-
tungen und die Inanspruchnahme wirtschaft-licher Dienst-
Ieistungen (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) ,

zweckgebundenen Abgaben (2.B. Kurtaxe) -

In der Vierteljahresstatistik Iiegen für die Gemeinden,/Gv.
keine gesonderLen Angaben vor.

Anderungen im Zet tablauf : In
der Jahresrechnungsstatistik sind die Einnahmen aus
Gebühren und sonstigen Entgelten bj-s zum Rechnungsjahr
1973 aIs eigene Einnahmeart nachgewiesen, während sie
ab dem Rechnungsjahr 1974 bei den sonstigen Laufenden
Einnahmen mit enthalten sind. Unterschiede im Nachweis
der Gebühren, sonstigen Entgelten und damit auch der
sonstigen laufenden Einnahmen ergeben sich dadurch, daß

Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte für Leistungen
der Wirtschaftsunternehmen bei den Gemeinden/Gv. in den
Rechnungsjahren bis 1973 und bei Bund und Ländern in
den Rechnungsjahren bis 1969 nicht hier, sondern unter
den Ejnnahmen aus wirtschaftl-icher Tätigkeit nachge-
wiesen sind;

d.ie Einnahmen der Gemeinden,/Gv. aus Geldbußen und GeId-
strafen in den Rechnungsjahren bis 1973 hier und ab
19'74 be:- d.en Zuschüssen und SchuLdendiensthiLfen von
anderen Bereichen enthalten sind;

2
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Begri ff:

GEBÜHREN, SONSTIGE ENTGELTE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

- die Einnahmen der Gemeinden/Gv. aus Erschließungsbei-
trägen und anderen Abgaben für Investitionen in den
Rechnungsjahren bis 1973 hier und ab 1914 bei den Zu-
schüssen für fnvestitionen, sonstige Vermögensübertra-
gungen von anderen Bereichen nachgewiesen sind.

In der Haushaltsansatzstatistik sind in den Jahren bis
1973 hier auch die Einnahmen aus Geldstrafen und Geld-
bußen generell und die Einnahmen aus Erschließungsbei-
trägen der Gemeinden,/Gv. nachgewiesen.
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GEHALTENE TIERE

Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f '/Begri f f sbeziehungenDatenquel le /
Datennachwe i s

Viehzählungen
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Bestände an Vieh im un-
mittelbaren Besitz eines Viehhalters ohne Rücksicht auf
das Eigentum oder die sonstigen Rechtsgründe des Be-

sitzverhältnisses.

Dazu rechnet alles Vi-eh, das in den StäIlen und auf den
Flächen von Viehhaltungen landwirtschaftlicher oder ge-
werblicher Art, z.B. in l-andwirtschaftLichen Betrieben
oder bei Händlern und Schlachtern steht einschl. der
auf dem Transport befindlichen Tiere. Krankes Vieh ist
miteinbezogen, auch wenn mit seinem Eingehen gerechnet
wird.

Nach der Tierart werden Pferde, Rindvieh (darunter:
14iTchkühe) , Schweine (darunter: zuchtsauen\ , Schafe,
Hühner insgesamt (darunter: Leqehennen) und sonstiges
GeflügeI ausgewiesen.

Milchkühe sind Tiere, die zur Erzeugung von KuhmiLch für
den Verkauf oder für die eigene Ernährung gehalten wer-
den einschl. d.er trockenstehenden und abgemolkenen Milch-
kühe aber ausschl. der Ammen- und lLütterkühe.

Zuchtsauen umfassen trächLige und nicht trächtige jedoch
zur ZuchL bestimmte Sauen mit einem Lebendoewicht von
50 kq und llehr ausschl. der ausgemerzten Zuchttiere.

Als Legehennen werden nur solche Tiere erfaßt, die ein
halbes Jahr alt oder älter sind, nicht aber die zur Auf-
zucht als Legehennen bestimmten Küken und Junghennen unter
einem halben Jahr.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die Begriffe ge-
haltene Tiere und üehbestand (Landwirtschaftszäh1ung I97l)
bezeichnen prinzipiell den gleichen Tatbestand. Während-
jedoch in den Viehzählungen aIIe Viehhalter, d.h.
alle Haushalte und Betriebe, die Tiere mindestens einer
Viehkategorie besiLzen, Erhebungseinheiten darstellen,
werden in der Landwirtschaftszählung 1971 nur Viehbestän-
d.e von landwirtschaftlichen Betrieben erhoben. Bei klein-
räumlicher Gliederung ist ein weiterer Unterschied zu be-
achten. In der LandwirtschaftszählungT werden Viehbestände
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Datenquel lel
Datennachweis Begrrf f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

nach dem abgewandelten Betriebspri"nzip erfaßt, d.h. das
auf den Flächen und in den Ställen landwirtschaftlicher
Betriebe befindliche - eigene und fremde - Vieh wird
am Ort des Betrj-ebssitzes nachgehriesen. In den Vieh-
zählungen wird dagegen beim Nachweis der Viehbe-
stände das Standortprinzip angewandt; danach wird
das - eigene und fremde - Vieh an der SteIIe nachge-
wiesen, an der es sich zum Zeitpunkt der Erhebung be-
findet.

o

o
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Begrlff

GEHALTSUM}48

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Iel
Datennachweis

L It4onatlicher
Industriebericht
1950 bis 1975

2. Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

Begr -ffsinhalt:SummederBruttobezüge(Bar-
und Sachbezüge) der Angestellten einschließIich der kauf-

männisch und technisch Auszubildenden ohne die Pflichtan-

teile des Arbeitgebers zur Soztalversicherung'

IndieGehaltsummeeinbezogensindu.a.Gehaltzuschläge,
VergütungenfürUrlaubundFeiertage,Gehaltfortzahlungen
imKrankheitsfalleeinsch]-.ZuschüssezumKrankengeld,ver-
mögenswirksameLeistungendesArbeitgebers,Gratifikatj-onen,
Provisionen, Tantiemen sowie die Bezüge von Ieitenden An-
gestellten,GesellschafternundVorstandsmitgliedernsoweit
siesteuerlj-chalsEinkünfteausnichtsefbständigerArbeit
anzusehen sind.

NichteinbezogenSindu.a.allgemeineSozialeAufwendungen
(2.8. Zuschüsse für Kantinen) r Vergütungen' die als Spesen-

erSatz(z.B.Trennungsentschädigung)anzusehensind,Ruhe-
gelder, Betriebrp.r"io""n sowie Aufwendungen zur betrieb-
Iichen Altersversorgung'

Zu den Angestellten zählen alle Personen' die der Versicne- 
|

rungspflicht in der Angestelltenrentenversicherung T:::-
Iiegen einschl. der kaufmännisch und technisch Auszubilden-
den.ZudenkaufmännischundtechnischAuszubildendenrech-
nenPersonenrdieaufgrund'einesAusbildungsverlragesnach
demBerufsbildungsgeseLzinanerkanntenkaufmännischenoder
technischen Ausbildungsberufen ausgebitdet werden' Normaler-
weisemündetdieAusbildungdieserPersonenineinenAnge-
stelltenberuf ein.

Anderungen im Z

mögenswj-rksamen Le istungen
summe enthalten-

eitablauf: Diever-
sind seit 1962 in der Gehalt-

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die Begriffe Ge-

haltsummeundBruttogehaltsumme(MonatlicherBaubericht'
Ir4onatsberichteinschl.AuftragseingangserhebungimBau-
hauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitäts
versorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungs-
unternehmen) bezeichnen annähernd gleiche Begriffe' Zu

berücksichtigen ist jedoch, daß für die Zuordnung zu den
)
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GEHALTSUMME

Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachrreis

Angestellten bej- der Ermit.tlung der Bruttogehaltsumme im
Monatlichen Baubericht und im Monatsbericht einschl. Auf-
tragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe nicht die Bei-
tragspflicht in der Angestelltenrentenversicherung sondern
die Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend ist. Die Brutto-
gehaltsumme umfaßt in diesen Statistiken deshalb nicht die
Gehälter der angestelltenversj-cherungspflichtigen Poliere,
Schachtmeister und MeisLer.

Im Unterschied zur Gehaltsurnrne umfaßt die Lohnsumme
(Monatlicher Industriebericht, Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeit-enden Ge-
werbe) bzw. die BruttoTohnsumme (Monatlicher Baubericht,
Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bau-
hauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungs-
unternehmen) die entsprechende Summe der Bruttobezüge der
Arbeiter einschl. der gewerblich Auszubildenden.

Addiert man die Lohnsumme und Gehaltsumme bzw- die Brutto-
lohnsumme und Bruttogehaltsumme so sind diese Summen ver-
gteichbar abgegrenzt wie die Löhne und GehäLter für 1969
(arbeitsstätLenzäh1ung 1970) und die Bruttofohn- und Ge-
hal-tsumme (Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei
Unternehmen des Bauhauptgewerbes). Zu beachten ist jedoch,
daß in den Löhnen und Gehältern für 1969 auch die Dienst-
bezüge der Beamten enthalten sind.

o

o
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B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung folgender
Studienbereiche an Hochschulen:

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche
1912 b;-s t919 - Philosophie,

- Geschichte,
- Bibliothekswesen, Dokumentation, Publizistik,
- Altphilologie (Klass. Philologie, Neugriechisch),
- Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen, ohne

Anglistik) ,

- Anglistik, Amerikanistik,
- Romanistik,
- Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik,
- Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften,
- Psychologie,
- Erziehungswissenschaften,
- Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein,

- Sport,
- Lehrerstudium für Grundschulen und Sonderschulen,

sofern nicht bestimmten Fächern oder studienbereichen
zuzuordnen.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Geistes- und Sprachwissenschaften zu studieren'

B e g r i f f f s b e zi e hun g en : Die Fächer-
gruppe Geistes- und sprachwissenschaften umfaßt im unter-
schied zur Fächergruppe sprach- und Kufturwissenschaften
(Statistik der Studien- und Berufswünsche, ab L976) zu-
sätzlich den Studienbereich Sport. Dagegen ist der Stu-
dienbereich Theologie nur bei der Fächergruppe Sprach-
und Kulturwissenschaften enthalten.
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@LDSPENDEN, ÜSERTRACUN@N AN ANDERE PRIVATE
HAUSHALTE, SONSTI@ ÜEURTRACTII§GEN U.A.

Begri ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehunge

!'lirtschaf ts-
rechnungen ausge-
wählter privater
Haushalte
ab 1955

B e g r i f f s i n h a I t : Je Haushalt und Monat ge-

Ieistete GeLdspenden und sonstige einmalige i.ibertragungen

an private Organisationen ohne Erwerbscharakter, Zahlun-
gen an andere private Haushalte sowie sonstige geleistete
Übertragungen.

Zu den privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter zäh-
len insbesondere kirchliche, kulturelle und ähnliche Ein-
richtungen; einlcezogen sind auch Geldspenden bei Straßen-
sammlungen. Zu den Übertragungen an andere Haushalte rech-
nen Unterstützungs- und Unterhaltszahlungen an nicht im
Harrshalt Iebende Familienangehörige (2.8. Studierende),
an geschiedene Ehepartner sowie Alimentenzahlungen usw. /
ferner Geldgeschenke, Aussteuer in Barge1d, SchadenersaLz t

Spielverluste und andere ZahLungen an nicht zum Haushalt
gehörende Personen.

Die sonstigen geleisteten Übertragungen umfassen Spiel-
einsätze für Lotto, ToLo, Turf u.ä., Rückzahlungen von
Sozialleistungen, Geldstrafen, Bußgelder, Finderlohn und
sonstige Ausgaben, die anderen Posj-tionen nicht zugeord-
net werden können; diese Ausgaben ergeben sich als Diffe-
renz zwLschen der Summe der Ausgaben und der Summe der
Einnahmen, hrenn die Einnahmen größer sind als die Ausgaben

o

o
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GELEGENHEITSVERKEHR

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab Iauf ,/ee gr i f f sbez iehungen

Statistik der
Personenbeförde rung
im Straßenverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigungspflichtiger, nicht
regelmäßiger Verkehr mit Kraftfahrzeugen (Kraftonni.busse und

Personenkraftwagen) zur Personenbeförderunq im Straßenverkehr.
o1.o1 .52

Der Gelegenheitsverkehr umfaßt den Verkehr mj-t Mietomnibussen
sowie Ausflugsfahrten, Ferienzielreisen u.ä.

Die Beförderung von Personen in Personenkraftwagen wird nur
berücksichtigt, soweit sie bei Unternehmen des Kraftomnibus-
verkehrs und in Personenkraftwaqen mit genau B Fahrgast-
plätzen erfolgt.

Der Verkehr mit Kraftdroschken wird nicht erfaßt.

B e gr i f f s b e z te hu n g e n : ImUnterschied
znm cefegenheitsverkehr wird beim Linjenverkehr (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) der regelmäßige
Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenverkehr erfaßt,
bej- dem neben Kraftomnibussen und Personenkraftwagen auch
Stadtschnellbahnen, Obusse und Straßenbahnen als Transport-
mittel eingesetzt werden.

n
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Begriff sinhalE/Anderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungenDatenquelle/
Datennachweis

1 I'lonatsbericht
für UnLernehmen
und Betriebe
im Bergbau und
im Verarbeiten-
den Gewerbe

ab 1970

MonaLlicher
Industrie-
bericht
1950 bis 1976

I,lonatsbericht
bei Betrieben
der Energie-
und V'Iasser-
versorgung

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeitsstunden, die von

Beschäftigten bzw. Tätiqen Personen, die der Versicherungs-
pflicht in der Arbeiterrenlenversicherung unterliegen, im

Berichtszeitraum tatsächlich geleistet wurden.

Beim MonaLsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau
und im Verarbeitenden Gewerbe werden außerdem auch die Ar-
beiterstunden von Beschäftigten bzw. Tätigen Personen, die
auf einer Lohnliste geführt werden, miL einbezogen.

Einbezogen werden auch geleistete Über-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsstunden; bei schichtbetrieb wird die summe
der geleisteten Stunden aus aLlen Schichten zugrunde gelegt'

Nicht als Arbeiterstunden zählen alle ausgefallenen Arbei-
terstunden, auch wenn sie bezahlt wurden (2.8. AusfäIle we-
gen gesetzlichen Urlaubs, Arbeitsbefreiung, Krankheit, Ar-
beitsversäumnis, AusfälIe aus betrieblichen Gründen wie z.B.
Materialmangel, Absatzstockung, Kurzarbeit, Betriebsferien,
AusfäIIe durch UnfäIIe, Streiks und Aussperrungen).

Der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung
unterliegen Arbeiter sowie gewerblich Auszubildende, G€-
werblich Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in aner-
kannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden,
einschl. der Praktikanten, Volontäre und UmschüIer-

Einbezogen werden auch die geleisteten Arbeiterstunden von
Arbeitskräften, die von ancleren Unternehmen gegen Entgelt
zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz überlassen werden (Leiharbeitnehmern) . Nicht enthalten
sind Arbeiterstunden von (Iängerfristig) im Ausland Be-
schäftigten, Heimarbeitern, unbezahlt mithelfenden Familien-
angehörigen sowie von Arbeitskräften, die als Beauftragte
anderer Betriebe (unternehmen) im mel-denden Betrieb (unter-
nehmen) Montage- und Reparaturarbeiten durchführen.

2

z

3

ab 191'7

4. Jahreserhebung
bei Unternehmen,
Investitionser-
hebung bei Un-
ternehmen und
Betrieben der
Energie- und
!{as serversorgung
ab 1976

5. Erhebung bei den
öffentlichen
Elektrizitäts-
versorgungsun-
ternehmen
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GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN

Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachwei s

6. Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen

t95O bis 1,97 4

In den Statistiken der Energie- und Wasserversorgung werden
geleistete Arbeiterstunden von Arbeitskräften, die in
keinem festen LohnverhäItnis zum befragten unternehmen
(Betrieb) stehen und nur regelmäßig zeitweise bestimmte
Arbeiten durchführen (2.8. als Pumpenwärter), ebenso von
Arbeitern von sog. Bruttounternehmen, die im unternehmen
(Betrieb) nur nebenbei stundenweise tätig sind, nicht ein-
bezogen. Bruttounternehmen sind Versorgungsunt-ernehmen, die
nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit allen ihren
Einnahmen und Ausgaben brutto in der gemeindlichen Haus-
haltsrechnung geführt werden.

sind im Bereich der Energie- und wasserversorgung Arbeiter
in mehreren fachlichen unternehmensLeilen bzw. in mehreren
Betrieben oder fachlichen Betriebsteilen tätig, werden die
geleisteten Arbeiterstunden auf diese anteilmäßig aufge-
gliedert.

B e g r i f f s b e z te h u n !l e n : ImUnterschied zu
den geleisteten ArbeiLerstunden umfassen die geJeisteten
Arbeitsstunden (Statistiken im Baugewerbe) die auf Bau-
stellen und Bauhöfen im Inland tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden, jedoch auch von Personen, die nicht z'rr Ar-
beiterrentenversicherung beitragspflichtig sind' Dazu
rechnen z.B. die geleisteten Arbeitsstunden der Poliere,
Schachtmeister und Meister 1m AngestelltenverhäItnis sowie
die geleisteLen Arbeitsstunden des Betriebsinhabers'
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Begriff:

GELEISTETE ARBEITSSTUNDEN

Begr if f s inhal t/Anderungen im Ze j'tablauf / Begri f f sbez iehungenDatenquel le /
Datennachwe i s

2

l{onatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1962

Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

3. Totalerhebung
im BauhauPtge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1916

4. Totalerhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

1955 bis 1976

5. I4onatsbericht
im Ausbauge-
werbe

air 19 78

6 Jährliche Er-
hebung im Aus-
baugewerbe

ab 1979

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeitsstunden, die von

Arbeitern (einschl. PoIieren, schachtmeistern und Meistern),
Tätigen Inhabern und Mitinhabern, mithelfenden Familienan-
gehörigen und Auszubildenden auf Baustellen und Bauhöfen im

Bundesgebiet einschl. BerIin (west) im Berichtszeitraum
tatsächlich geleistet werden.

Die geleisteten Arbeitsstunden von mithelfenden Familien-
angehörigen werden einbezogen, sofern diese mindestens 1/3
der üblichen Arbeitszeit im unternehmen bzw. Betrieb tätig
sind.

Einbezogen werden auch die Arbeitsstunden solcher Arbeits-
kräft.e, die von anderen Unternehmen gegen Entgelt zvr Ar-
beitsleistung überlassen werden sowie etwa geleistete
Mehr-, Über-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden'

Bezahtte, aber nicht geleistete Stunden sowie Berufsschul-
stunden sind abgesetzt. Nicht einbezogen sind ferner die
für Bürotätigkeiten geleisteten Arbeitsstunden.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Im Unterschied
zu den geleisteten Arbeitsstunden umfassen die geJeisteten
Arbeitetstunden (Statistiken im Bergbau und Verarbeitenden
Gewerbe, statistiken in der Energie- und lrTasserversorgung)
die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nur der Perso-
nen, die zur Arbeiterrentenversicherung beitragspflichtig
sind. Daraus folgt, daß z.B. die Arbeitsstunden von Meiste
im Angestelltenverhältnis sowie die Arbeitsstunden des Be-
triebsinhabers nicht in den geleisteten Arbeiterstunden
enthalten sind.

o

o
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GESAIV1TE INDUSTRIE (OHNE ÖT'T'ENTT.ICHE ENERGIE-
W]RTSCHAFT UND OHNE BAUINDUSTRIE )

Begriff:

Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachweis

Index der indu-
striellen Netto-
produktion
1962 bLs 1916

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wirtschaftsbereich, der

die IndustriehauPtgruPPen

Bergbau,
Grundstoff- und Ptoduktionsgütet industrien,
Invest itionsgüter industr ien,
Ve rb r auch sgüt er indust r i en,

Nahrungs- und Genu ßnitteL industr ien

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe I972, umfaßt'

Im ej-nzelnen rechnen dazu die Industriegruppen
Bergbau IB-Nr '
Iriliner alöIverarbe i Lung
Industrie der Steine und Erden
Eisenschaffend.e Industrie rr

NE-MetaII industrie
Gie ße re i- fndustrie
Ziehereien und Kaltwalzwerke,

,::fi11":::"::[fl.-era,bau iiI"laschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Schif fbau rr

ElekLrotechnische Industrie rr

Feinmechanische und optische sowie
Uhrenindustrie

Eisen-, Blech- und Metallwaren-
industrie rr

Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuck-
waren- und Sportgeräte-Industrie rr

Chemische Ind.ustrie einschl . Kohl-en-
wertstof f industr-ie rr

Herstellung von Büromaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und -einrich-
Lungen rr

Feinkeramische Industrie

2L
22
25
2l
28
29

30
31
32
33
34
36

31

3B

39

40, 42

50
51

2
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GESAMTE INDUSTR]E (OHNE ÖTT'TNIT,TCHE ENERGIE-
WIRTSCHAFT UND OHNE BAUINDUSTRIE)

Datenquelle/
Datennachqrels Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif fsbezlehungen

Glasindustrie
Sägewerke und holzbearbeitende
Industrie

Holzverarbeitend,e Industrie
HolzschIiff, Zellstoff, PaPier
und Pappe erzeugende Industrie

Papier- und PaPPeverarbeitende
Industrie

Druckerei- und VervielfäItigungs-
industri-e

Kunststof fverarbeitende Industrie
Gummi-- und asbestverarbeitende
Industrie

Ledererzeugende Industrie
Lederverarbeitende und Schuhindustrie
Textilindustrie
BekIe idungs industrie
Ernährungsindustrie
Tabakverarbeitende Industrie

rB-Nr. 52

il

53
54

55

il

ll

56

51
5B

I

tl

ll

tl

I

tl

il

59
67
62
63
64
()ö
bv

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industrie-
gruppen tätig sind, rechnen in der Regel nicht zur Industrie.

Nachgewiesen werden der Index der industriel-fen Nettopro-
d.uktion und der Index der Arbeitsptoduktivität für die ge-
samte Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft und
ohne Bauindustrie) .

Anderungen im Zei tablauf :

Zwischen den verschiedenen Ausgaben der systematik ergaben
sich geringfügige Anderungen -

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : ImUnterschied
zum wirtschaftsbereich gesamte Industrie (ohne öffentli-
che Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie) ist beim
Wirtschaftsbereich Veratbeitende Industrie (Index der in-
dustriellen Nettoproduktion) der Bergbau nicht einbezogen.

Die gesamte Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft
und ohne Bauindustrie) und Bergbau und Verarbeitendes Ge-
werbe (Index der Nettoprod.uktion für das Produzierende Ge-
werbe) sind vergleichbar abgegrenzt- Unterschiede ent-

-3
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GESAMTE INDUSTRIE (OHNE ÖTTTUTT,TCHE ENERGIE-
WIRTSCHAFT UND OHNE BAUINDUSTRIE)

Datenguelle/
Datennachweis Begrlffsinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrlf fsbeziehungen

stehen im wesentlichen dadurch, daß zur gesamten Industrie
Industriez\^ieige nach dem Systematischen Verzeichnis zum
monatlichen Industriebericht zusammengefaßt werden, zlm
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe dagegen !{irtschaftszweige
nach der sYPRo. Nur im wirtschaftsbereich Gesamte Industrie
(ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie)
sind im wesentlichen die folgenden Wirtschaftszweige be-
rücksichtigt: Herstellung und Montage von Fertigteilbauten
aus Beton sowie aus HoIz im Hochbau, Bautischlerei, Iri-
stallation von Heizunqs-, Lüftungs-, Klima- und gesund-
heitstechnischen Anlagen. Nur im Wirtschaftsbereich Berg-
bau und verarbeitendes Gewerbe sind im wesentlichen ent-
hatten: Steinbildhauerei, Steinmetzerei, Reparatur von
ttaftfahrzeugen, Fahrrädern, Lackierung von Straßenfahr-
zeugen, MöbeI- und Matratzenpolsterei, Maßanfertigung von
schuhen und Bekleidung (einschl. Reparatur), Maßschneiderei,
Bäckerei, Fleischerei, Schlachthäuser (ohne kommunale
Schlachthöfe) sowie Fabrikschiffe, die Fische r:nd andere
Ir,leerestiere be- und verarbeiten, soweit sie als selbst-
ständige Einheiten anzusehen sind-

Ferner zählen zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe auch
Handwerksbetriebe und -unternehmen, d.ie in den einbezoge-
nen wirtschaftszweigen tätiq sind; dagegen rechnen diese
Betriebe und unternehmen in der Regel nicht zur Industrie
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GESAMTER ROHZUGANG AN WOHNUIJGEN GBK - ilr(n):
703

Statistik/
GüItigke itszeitraum BegriffsinhaLt,/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.01.55

B e g r i f f s i n h a I t : Zugang an öffentlich ge-
förderten Wohnungen in neu errichteten oder in bereits be-
stehenden Gebäuden.

Als öffentlich gefördert gelten hier Wohnungen, die im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus (gemäß § 25 und § 6,1
II. Wohnungsbaugesetz 1)) gefördert werden.

Erfaßt werden lediglich Wohnungen, die im Zusammenhang
mit vollgeförderten Baumaßnahmen, d.h. Baumaßnahmen,
bei denen äIle Wohneinheiten gefördert werden, erstellt
werden.

Anderungen irn Zet tablauf :

Bis einschl. 1957 wurden öffentlich geförderte Wohnungen in
bestehenden Gebäuden nach der Bruttomethode erfaßt, ab
1968 jedoch nach der Nettomethode, d.h. die Zugänge an
Wohnungen werden seit 1968 um Cie Abgänge korrigiert.
Da der Anteil der geförderten Wohnungen in bestehenden
Gebäuden an der Gesamtheit der geförderten Wohnungen
sowohl vor als auch nach der Umstellung nur gering war
(unter 1 %) , dürfte diese Anderung in der Erfassungsmethode
die Ergebnisse kaum beeinflussen.

Be gr i f f sb ez teh un g en : Der gesamte
Rohzuqang an Wohnunqen umfaßt im Unterschied zu der ZahI
der volTgeförderten Wohnungen (Statistik der Baufertig-
stellungen) auch die Zahl der öffentlich geförderten
Wohnungen in bestehenden Gebäuden.

1) Zu Einzelheiten siehe Zweil-es Wohnungsbaugesetz,
letzte Neufassung vom l. -9.1916 (BGBI. I s. 261 3) .
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Datenquel Ie/
Datennachwei s Begr if f sinhal t/Anderungen im ze ltablauf / Begr i f f sbeziehungen

FIächenerhebung
ab 1919

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der im Verzeichnis
der f1ächenbezogenen Nutzungsarten im Liegenschafts-
kataster und ihrer Begriffsbestimmungen (Nutzungsarten-
verzeichnis) aufgeführten Positionen.

Hierzu zählen im einzelnen folgende Flächen mit ihren
j eweiligen Nutzungsarten :

Geoäude- und,trei.iLäche
dar.: Gebäude- und Freifläche - Wohnen

Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie
Betriebsf l-äche
dar.: Betriebsfläche - Abbauland

ErhoTungsfläche
dar.: Grünanlage

Verkehrsffäche
dar.: Straßen, !,ie9, PLaLz

T,andwirtschaf tsf f äche
dar. : I,loor

Heide
Waldffäche
llasserfl-äche sowie
FLächen anderer llutzung
dar.: Unland

Zu Einzelheiten siehe jweils dort.
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GESAMTFLACHE DER BETRIEBE ()BK - Nr(n)
715

St-atisl-ik,/
Gü1 tr gkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Landwirtschafts-
ztihlung 1971

Be
der

Begriffsbez,-ehunqen:
fläche der Betriebe und Betriebsffäche
197 1) sinrl synsnyni.

g r i f f s i n h a I t : Selbstbewirtschaftete Ffäche
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe.

Die Gesamtfläche umfaßt die selbstbewirtschaftete Eigentums-
fläche, die zuqepachteten Flächen, die zur Bewirtschaftung
unentgeltlich erhaltenen Frächen (2.B. Dienstrand), dre auf-geteilte Arfmende sowie das Heuerllngsland und ähnriche vomBetrieb bewirtschaftete sonstige Flächen.

Nicht enthaften sind verpachLete und unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung abgregebene Flächen.

untergLiedert nach der Nutzung, gehören zur Gesamtfläche diefandwirtschaftfich genutzte Fläche, wafdfläche, nicht mehr ge-nutzte Landwirtsahaftfiche Fl-äche sowie die sonstigen vom Be-trieb bewirtschafteten Flächen (Gebäude- und Hofflächen, Ge_
wässer, Öd- und Unland, unkultivierte Moorffächen, Wegeland,
Ziergärten, Rasenflächen usw.) .

Ars Gesamtffäche wird die Zusammenfassung der Betriebsfrächen
der rand- und forstwirtschaftlichen Betriebe nachgewiesen. Land-
und forstwirtschaf tl-iche Betriebe sind technisch-wirtschaf tricheEinheiten, die für Rechnung eines fnhabers (des Betriebsin-
habers) bewirtschaftet werden, einer ei-nzigen Betriebsführung,
unterstehen sowie land- und/oder forstwirtschaftfiche Erzeug-
nisse hervorbringen.

Die Begriffe Gesamt-
( Landwirts chaf ts zähIung

o

o
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Ergrl ff:

GESAMTHOCHSCHULEN

Begr i f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr j- f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Studentenstatistik B e g r t f f s i n h a 1 t : Gesamthochschulen um-

fassen Ausbildungseinrichtungen von wissenschaftlichen
und Fachhochschulen, 2"T., auch von Kunsthochschulen"

ab lVintersemester
197 1/72

Die Studiengänge können integriert (Kurz- und Langzeit-
studiengänge mit gemeinsamer Grundausbitdung) oder
nach Hochschulbereichen getrennt sein (kooperative
Gesamthochschulen) .

Voraussetzung für den Besuch der Gesamthochschulen
ist mindestens die Fachhochschulreife, bei künst1e-
rischen Fächerrr ggf" ein Begabtennachweis oder eine
Eignungsprüfung, In den wissenschaftlichen Studierr-
gängen der Gesamthochschulen wird die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife vorausgeseLzL "



Stand: 30.o4.19

Jahreserhebung
einschf. Inve-
s titionserhebung
be i Unternetmen
des Bau-hauptge-
werbes (einscl-rI.
Fertigte i lbau )

01 .01 .11

Blatt-llr.: 1'

B e g r i f f s 1 n h a I t : Jahresbauleistung zu-
zügIich des Umsatzes aus sonstigen eigenen Erzeugnjssen,
aus industriellen/handv;erklichen Dienstleistungen, aus
Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen,/nicht-
handwerkliche,n Tätiqkeiten sowie zuzüElich der Bestands-
veränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus

sonstiEer eigener Produktion und zuzüglich der seLbst-
erstel Lten t{aschinen.

Die JahresbauLeistungr umfaßt den IiJert aIIer vom Unter-
nehmen im Ge:schäftsjahr erbrachten Bauleistungen im Inland.

Zr-r. den sonstigen eigenen Erzeugnissen rechr,en Erzeugnisse,
die aus ei,ner sonstigen Produktionstätigkeit des Unter-
nehmens entstehen-

Zu den selbs;terstellten Maschinen rechnen von eigenen
Arbeitskräften erstellte Maschinen und Werkze.uge u.a.

B e g r i f f s b e z i e h u n q' e n : Zwjschen Cen
Begrifi-en Gesamtleistung, Jahresbauleistung, sonstiger
Umsatz und Jahz est-,aufeistung (Jahreserhebung einschl.
Investitionserhebungi bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes
einschl-. Ierti-gteilbau) besteht folqende Beziehung:
Gesamt Leis Lung

- selbsterstellte Maschinen
1 Best-andsveränder-ungen an sonstigen eiqenen Erzeuqnissen

= Jahresbauleistung, sonstiger Umsatz
- Umsatz aus Handelsware und aus sonstj-gen nichtirrdustriel-Ien/'

nicht-h andwerk l- i chen Tä tigkei ten
- Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus in-

dustrief Ien/handwerkLichen DienstLeistungen

o

o

= Jahresbauleistung

Statistisches Informat-ionssvstem des Bundes

- Definiticn:;kat-aloo -

DFK - Nr:Begriff:

GESAI,iTLEf STUNC cBK - Nr(n)
1,364

St.atistik/
Gültlgke-r tszeitraum Begr i f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr j- f f sbez iehungen



Stand: 01 . 10. 84

o

o

BIatt-Nr.: I

Statistisches Informatj-onssysten des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

GESAMTPRODUKTION

Begriffsinha}t/Anderungenimzeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenguelle/
Datennachwei s

Viertelj ährliche
Produktionserhe-
bung

t950-r916

Begrj-ffsinhalt:DiezumAbsatzbestimmtePro-
duktion zuzüglich d,er zur weiterverarbeitung bestimmten Pto-

duktion d.h. der gesamte Ausstoß an Erzeugnissen im Be-

richtszeitraum.
Viertelj ährliche
Produktionserge-
bung

ab l91l

Ein Erzeugnis rechnet dann zum Ausstoß, wenn es fertigge-
stelltist.DavonabweichendwerdenbeiStahlbauten,Dampf-
kesselanlagen und ähnlichen Großbauten nicht die fertigge-
stellten Gesamtobjekte, sondern der Ausstoß des Betriebes
im Berichtszeitraum zugrundegelegt.

zur Gesamtproduktion des herstellenden Betriebes rechnen
auch Lohnarbeiten (vom Auftraggeber geliefertes Material
wird be- oder verarbeitet, nicht jedoch Lohnveredlungen'
Reparaturen und ltlontagen-



Stand: oB.06.7B

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wi-chtsstatis tik
o1.o1.50

B Iatt-l'lr.: L

B e g r i f f s i n h a 1 t : produkt aus dem Lebendgewicht
der greschl achteten Tiere und dem Ausbeutesatz.

Der Ausbeutesatz wird berechnet als Quotient aus schrachtgewicht
und Lebendgewicht. Das Schlachtgewicht ist das um 2 v.H. ver-
minderte Warmgewicht des geschl-achteten und ausgeweideten Tj-eres
bei Rindern, KäIbern und Schafen ausschL. der Haut, des Kopfes
vom ersten Halswirbel ab und der im Karpal- und Tarsalgelenk
ausgelösten Gliedmaßen, bei Rindern ausschl., bei KäIbern und
Schafen jedoch einschl. der Nieren und des Nierenfettes. Bei
Schweinen sind Haut, Kopf, Flomen und Nieren enthal-ten. Für die
einzelne Erhebung lst der Ausbeutesatz je Tierart und Handels-
klasse eine feststehende Größe.

AIs geschlachtete Tiere grelten die in öffentlichen Schlacht- und
Viehhöfen, in Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken
sowie in privaten Schl-achthäusern, Landschlachtereien (gewerb-
fiche Schfachtungen) und bei HausschTachtunqen geschlachteten
Rinder, KäIber, Schweine, Schafe und übrige Tiere (Ziegen und
Pferde).

o

o

Stati_stisches Informatlonssystem des Bundes

- Definitionskatr:leg _

DFK - Nr:Begri ff:

GESAMTSCHLACHTMENGE
GBl( - Nr(n):

393

Statistik/
Gülti gkeitszej-traum Begrif fsinhart/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 15.11 .'19

1. statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbi Idung
ab l9€'1

Blatt-t{r.:1

Be gr i f f s i nha I t: Pädagogische oderorganisato-
rische Zusammenfassungen verschiedener Schularten zu SchuL-

einheiten.

Ausgewiesen werden integrierte Gesamtschulen, d.h. Gesamtschu-
len, bei denen die Unterscheidung nach den herkömmlichen Schul-
arten (Grundschulen, Hauptschulen. Realschulen, Gymnasien) auf-
gehoben ist.

Additive bzw. kooperative Gesamtschulen, bei denen lediglich
eine orgTanisatorische Zusammenfassungr der herkömmlichen Schul-
arten erfolgt, werden - soweit mög1ich - auf die entsprechenden
Schularten aufgeteilt.

Erfaßt werden sowohl öffentliche als auch private Gesamtschulen.
Zu den privaten Gesamtschulen rechnen z.B. die Freien Waldorf-
schulen.

Die Gesamtschulen werden in drei Berei-che untertellt: Primar-
bereich (Grundstufe), Sekundarbereich I (Mittelstufe) und Se-
kundarbereich II (Oberstufe) . Der Primarbereich umfaßt die 1.
bj-s 4., der Sekundarbereich I die 5. bis 10. und der Sekundar-
bereich If die 11. bis 13. Klassenstufe.

Für Gesamtschulen mit reformierter Oberstufe können keine Angaben
über die Zahl der Klassen in der Oberstufe gemacht werden.

o
2 Stati-stik des

Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab 7971

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DfK - l,lr:

GBK . N;I;I'
6520

Begri ff:

GESAMTSCHULEN

Statistik/
Gültigke itszei Lraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 04 .08 .82 Blatt-Nr.: 1

Statj.stisches Informationssysten des Bundes

- Defini.tionskatalog -
Begriff:

GESAI4TUMSATZ

Da tenguel 1e /
DatennachLre i s Begri f f s inhal t/Anderungen irn Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

1. Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab t911

Monatsbericht
im Ausbaugewerbe

ab 1978

Jährliche Erhe-
bung im Ausbau-
gewerbe

ab t919

2

3

B e g r i f f s i n h a I t : Baugewerblicher Umsatz zu-
züglich Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus

industriellen/hand\,/erkI j-chen Dienstleistungen und zuzügIich
Umsatz aus Handelsware und aus sonstigen nichtindustriellen/
nichthandwerkllchen Tätigkeiten, einschl. Anzahlungen für
Teilleistungen und Vorauszahlungen vor Ausführung der ent-
sprechenden Lieferungen oder Leistungen ab 10 000 DM.

Der baugewerbfiche Ilmsatz umfaßt Entgelte für Bauleistungen
im Inland, die als steuerbare (steuerpflichtige und steuer-
freie) Beträge zur Festsetzung der Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) zu melden sind.

Zu den Umsätzen aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus
industriellen,/handwerklichen Dienstleistungen rechnen Um-
sätze (Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen) aus allen
im Rahmen einer sonstigen Produktionstätigkeit des Betriebes
entstandenen Erzeugnissen (2.8. Baustoffe, Betonwaren, Kies,
Zimmereierzeugnisse) , soweit sie ni-cht in der eigenen Bau-
leistung abgerechnet sind, sowie Umsätze aus industriellen/
handwerklichen Dienstleistungen (2.8. Gerätereparaturen für
Dritte). Ferner rechnen dazu Erlöse für verkaufsfähige Pro-
duktionsrückstände und ähnliche Materialien (2.8. bei der
Produktion anfallender Schrott und Material, das bei Ab-
brucharbeiten anfätIt) .

Zu den Umsätzgn aus Handelsware und aus sonstigen nichtindu-
striellen/nichthandwerklichen Tätigrkeiten rechnen Umsätze
aus nichtbaugewerblichen Tätigkeiten. Hlerzu zäh1en insbe-
sondere:

- Umsätze aus Handelsware, d.h. aus fremden Erzeugnissen,
die im allgemeinen unbearbeitet und ohne fertigungstech-
nj-sche Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft
werden,

- Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von Geräten, be-
trieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing) ,

2

o

o



Stand: 04.08.82 BIatt-Nr.: 2

o

o

St.atistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

GESAMTUMSATZ

Datenguel Iel
Datennachwei s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitabtauf/Begriffsbeziehungen

-Er1öseausWohnungsvermietungvonbetrieblichundnicht-
betriebtich genutzten Wohngebäuden, jedoch ohne Erlöse
aus GrundstücksverPachtung,

- Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie
für Gutachtertätigkeit,

- Erlöse aus der veräußerung von Patenten und der Vergabe
von Lizenzen,

- Provisionseinnahmen,
- Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren) '

- Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (2.8. aus einer vom

Betrieb auf eigene Rechnung betriebenen Kantine) '

Getrennt in Rechnung gestellte Kosten (z'B' für Fracht'
Porto und Verpackung) sind im Gesamtumsatz enthalten'

Nicht enthalten ist die umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf be-
gründeten Beanstandungen beruhen u. dgl.) sowie Retouren
werden abgesetzt.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl . lg7g rechneten Anzahlungen für Teilleistungen und
vorauszahlungen vor Ausführung der entsprechenden Lieferun-
gen oder Leistungen nicht zum Umsatz.



srand:30.05.83 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GESAMWERI4ÖGEN

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeltablauf/Begrif f sbeziehungen

Vermögensteuer-
statistik
ab 1953

B e g r i f f s i n h a I t : V'Iert des gesamten Vermögiens,

das bei der Veranlagung zur Vermögensteuer der unbeschränkt
vermögensteuerpflichtigen natürlichen bzsl. nichtnatürlichen
Personen ermittelt wird.

Das Gesamtvermögen der unbeschränkt vermögensteuerpflichti-
gen natürlichen Personen wird ermittelt, indem die Schufden
und sonstigen Abzüge einschl. der Ausgleichsabgaben nach
dem Lastenausgleichsgesetz sowie ggf. eines Abzugs für im
Rahmen eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gelei-
steter Entwicklungshilfe vom Rohrzermögen (der Summe aus
Land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, Grundvetmögen,
Betriebsvetmögen und sonstigem Vetmögen) abgezogen werden.

Bei der überwiegenden Anzahl der unbeschränkt vermögen-
steuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen stellt dagegen
das Vermögen kraft Rechtsform Betriebs(rein) vermögen dar.
Das Gesamtvermögen ergibt sich in diesen FäIIen aus dem
Betriebsvetmögen durch Abzug des Zeitwerts der Vermögens-
abgabe nach dem LastenausgleichsgeseLz zwzügtich etwaiger
Zahlungsrückstände. Bei den übrigen nichtnatürlichen Per-
sonen, für die auch Vermögen aus anderen Vermögensarten
(z.B..Grundvermögen) möglich ist, w.ird das Gesamtvermögen
wie bei den natürlichen Personen ermittelt.

Bei der Ermitthrng des Gesamtvermögens ist jedoch nur das
vermögensteuerpflichtige Betriebsvermögen anzusetzen, d -h.
Befreiungsbeträge für Krankenanstalten, Versorgungsunter-
nehmen sowie Verkehrs-, Hafen- oder Flughafenbetriebe sind
außer Acht zu lassen; sie sind im nachgewiesenen Betriebs-
vermögen bereits berücksichtigt worden.

Der ülert des Gesamtvermögens wird zwar nach dem Vermögen-
steuergesetz auf volle 1 000 Deutsche Mark nach unten ab-
gerundet, aus aufbereitungstechnischen Gründen aber vor
der Abrundung erfaßt.

-2-

o

o



stand: 30.05.83 Blatt-Nr.: 2

o

o

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

GESA}4TVERMöGEN

Datenquel lel
Datennachweis Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Beg ri f f sbez iehungen

Anderungen im Zei tablauf : t96O/63
wurde bei der Bildung des Gesamtvermögens ggf. ein Abzug
nach dem Einführungsgesetz-Saarland berücksichtigt. Bei
den Erhebungen 1966 und 1969 konnte bei der Ermittlung des
Gesamtvermögens ggf . ein Freibetrag für Entwicklungshilfe
durch Kapitalanlagen in Entwicklungsländern abgesetzt wer-
den; das Verfahren wurde jedoch durch das Entwicklungshilfe-
Steuergesetz und ab 1974 durch das Entwicklungsländer-
Steuergesetz geändert.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Das (abgerundete)
Gesamtvermögen und das steuerpfTichtige vermögen (vermögen-
steuerstatistik) entsprechen sich bei den unbeschränkt ver-
mögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen. Bei den
unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen
besteht folgende Beziehung:

abgerundete s Gesamtvermögen

- Freibeträge für den Steuerpflichtigen, seine Ehefrau und
die Kind.er einschl . der Frej-beträge wegen Alters oder
Erwerbsunfähigkeit

= steuerpflichtiges Vermögen.



Stand: 04.03.80 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Bcgrl ff:

GESCIIJiFTS@BIET

DFK{'Ir.:

GBK-Nr.( n) :

4384

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab L962

B e g r i f f s i n h a I t : Gebiete, die vorwiegend
der Unterbringung von Gewerbebetrieben einschl. Handelsbe-
trieben und von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft
und der Verwaltung dienen.

In Geschäftsgebieten sind nur Gewerbebetriebe zulässig,
die für d.ie Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Be-
lästigungen zur Folge haben.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für Bauland in Geschäftsge-
bieten.



Stand: 04 . o3 . Bo

o

o

Blatt-Nr.:

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK-Nr.:

GESCHAFTSGEBIET I]ND WOHNGEBIET GEMISCHT

Ecgrl ff:

GBK.Nr.(n):
4384

Statistik/
GüItigkeitszej-traum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik der Kauf-
hrerte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Gebi_ete, die dem V,Iohnen

dienen und in denen sich zugleich Gewerbebetriebe befin-
den, die das lrlohnen nicht wesentlich stören.

rn gemischten Geschäfts- und lrlohngebieten stehen wohnge-
bäude, Geschäfts- und Bürogebäude und gemischtgenutzte
Gebäude. Dazu rechnen z.B. auch Gebäude, in denen sich
Einzerhandersbetriebe, Restaurations- und Beherbergungs-
betriebe befinden.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für BauLand in gemischten
Geschäfts- und Wohnqebieten.



Stand: oB .06.19

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
01 .01 .50

Blatt-llr.: 1

B e g r L f f s i n h a 1 t : In öffentlichen Schlacht- und

Viehhöfen, in Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken
sowie in privaten schlachthäusern, Landschlachtereien und bei

Hausschlachtungen geschlachtete Rinder, KäIber, Schweine,

Schafe und übrige Tiere (Ziegen und Pferde) -

KäIber sind Rinder mj-t einem Lebendgewicht bis zu 22O kg, die
noch keine zweiten Zähne haben oder unter einem halben Jahr
aIt sind.

Geschlachtete Tiere werden nach ihrer Herkunft unterschieden
in intändische Tiere und ausländische Tiere. Inländische Tiere
starffnen aus dem Bundesgebiet, ausländische Tiere werden aus
der Deutschen Demokratischen Republik oder dem Ausland im-
portiert.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl
1973 wurden als Kälber atle Rinder unter 3 Monaten bezeichnet.

o

o

Statistisches rnformationssystem des Bundes

- Def itionskatalog -

DFK - ttr

GBK - lttr(n):
3BB

Eegri ff:

C,ESCHLACHTETE TIERE

Statistik/
Gü1 tigkeit.sze itraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen



BIatt-Nr.: 1stand: O7.06.84

SEatistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GESCHLACHTETES GEFLÜGEL

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itab lau f / Begri f f sbez iehungenDatenquel Iel
Datennachweis

Geflügelstatistik
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Junglmasthühner, Suppen-

hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner ohne Kopf

oder ohne Kopf und Hals und ohne ständer oder Paddeln.

Einbezogen sind Geflügelschlachtereien mit einer schlacht-
kapazität von mind,estens 2 000 Tieren im lt4onat'

Anderungen im Ze'L tablauf : Vcr
1972 wurden Perlhühner nicht nachgewj-esen'

o

o



Stand:' 07.05.84 alatt-t{r. : 1

Statistisches Infol'rlationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GESCHLÜPFTE KÜKEN

Datenquel le /
Datennachleei s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeltablauf /Begrif f sbeziehungen

Geflügelstatistik
ab 1965

B e g r i f f s i n h a 1 t : Lebendes Hausgeflügel
mit einem Stückgewicht von höchstens 185 q untergliedert
nach Art, Kategorie und Nutzungszweck.

Einbezogen sind Brütereien, deren Tätigkeit im Einlegen
und Bebrüten von Bruteiern sohrie in der Lieferung von
Kriken besteht. Brütereien mit einem Fassungsvermögen von
weniger als 1 000 Eiern ausschließtich des Schlupfraumes
sind nicht einbezogen.

Erfaßt wird die größtmögliche ZahI Bruteier, die gleich-
zeitig in die Brutschränke ausschließlich der Schlupf-
räume eingelegt werden kann.

Bei den geschlüpften Küken wird unterschieden zwischen
Hühner-, Enten-, Gänse-, Truthühner- und Perlhühnerküken,
den Kategorien Gebrauchsküken (Schlachtküken, Legeküken,
Küken gemischter Verwendbarkeit), Vermehrungsküken («r.iken
für die Erzeugung von Gebrauchsküken) und Zuchtküken
(Küken für die Erzeugung von Vermehrungsküken) und dem
Nutzungszweck .Legrerassen oder Mastrassen.

Anderungen im Zei tablauf: Vor
1973 wurden Enten-, Gänse-, Trut- und Perlhühnerküken
zur Zv,chL und Vermehrung sowie Perlhühnerküken zur Ge-
brauchsschlachtung nicht nachgewiesen" Vor !9'12 waren
zur Mast aussortierte Ilahnenküken und vor l97O Legehennen
und Schlachthühner zur Zucht und Vermehrung nicht ent-
halten.

o

o



Stand: 12.05.80

o

o

Elatt-i'lr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-Nr.:

GBK-Nr.(n)
4415

@SELLEN T]ND SONSTIGE FACHARBEITER

Begri ff:

Statistik/
Gü ltigkei t s ze it-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Handwerks-
zähLung L977

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeiter, di-e aufgrund

einer abgeschlossenen Lehre oder von Fachkenntnissen, die
sie in mehrjähriger Tätigkeit erworben haben, mit aILen

Arbeiten eines best.immten Arbeitsgebietes vertraut sind

und beschäftigt werden können-

Hierzu rechnen Personen, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse
und FähiEkeiten mit Arbeiten beschäftj-gt werden, die als
besonders schwierig, verantwortungsvoll oder vielgestaltig
anzusehen sind.

Für die Abgrenzung der GeselIen und sonstigen Facharbeiter
von den kaufmännischen und technischen AngesteTTten ist
im allgemeinen die versicherungspflicht j-n der Arbeiter-
rentenversicherung maßgebend. Den Gesellen und sonstigen
Facharbeitern sind im Baugewerbe jedoch in jedem Fall die
Poliere, Schachtmeister und Meister zuzurechnen'

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Unterschiede
zwischen den Gesellen und sonstigen Facharbeitern und den
Facharbeitern (Iaonatlicher Baubericht, I'lonatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau) ) ergeben sich im wesentlichen nur
daraus, daß für die Zuordnung zu den Gesellen und sonsLi-
gen Facharbeitern auch die Versicherungspflicht in der
Arbeit.errentenversicherung maßgebend ist.



Stand: 31.01. 85 Blatt-Nr.: 1

Statistisches InformationssysEem des Bundes

- Definitlonskatalog -
Begrlff:

GESELLSCHAFTEN MIT BESCHRii}IKTER HAFTUNG

Datenquel le /
Datennachlreis Begr j.f f s inhal t/Anderungen im ze itablauf ,/ Begr]. f, f sbez iehungen

1

2

3

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
ab 1951

Körperschaft-
steuerstatistik
ab 1961

Statistik der
Konkurs- und
Vergleichs-
verfahren
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Kapitalgesellschaften, die
in der vom GmbH-Gesetz festgelegten Rechtsform geführt
,uurd"ar. 1)

Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind Handelsgesell-
schaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch die
Eintragung ins Handelsregister entstehen. Die Gesellschaf-
ter sind mit Einlagen auf das in Stammeinlagen zerlegte
Stammkapital beteiligt. Das Stammkapital muß mindestens
50 000 Dl4 (bis einschl. 1980 20 000 DM) betragen, der
Anteil jedes Gesellschafters mindestens 500 DM. Es ist je-
doch zulässig, daß sich alle Gesellschaftsanteile in einer
Hand befinden und somit eine "Einmanngesellschaft" besteht.

Die Vertretung erfolgt durch einen oder mehrere Geschäfts-
führer. Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung haften
selbst unbeschränkt mit ihrem Vermögen. Die Gesellschafter
haften dagegen nur gegenrjber der Gesellschaft (Erbringung
der Einlage und etwaiger Nachschüsse), nicht jedoch persön-
lich für Verbindlichkeiten der Gesell-schaft.

In der StaListik der Kapitalgesellschaft.en rechnen zum
Bestand am 31. Dezember die Gesellschaften, die zu diesem
Zeitpunkt in den Handelsregistern eingetragen sind. Nicht
dazu rechnen Gesellschaften, deren Nennkapital nicht auf
einen Betrag in Deutscher Mark lautet, sowie Gesellschaf-
ten, die aufgelöst sind. Dazu rechnen aber Gesellschaften,
die sich 1n einem Vergleichsverfahren befinden.

Der Abgang zwischen dem 1. 1. und dem 31. 12. eines Jahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschaften mit ande-
ren Gesellschaften verschmelzen, in andere Rechtsformen
umgewandelt werden oder aufgelöst werden. Eine Gesellschaft
wird u.a. aufgelöst durch Beschluß d.er Gesellschafter (nr-
öffnung der Abwicklung) oder durch die Eröffnung eines Kon-
kursverfahrens. Die Eröffnung eines Verglej-chsverfahrens
wirkt sich nicht als Abgang aus.
1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz betreffend die Gesellschaft

mit beschränkter Haftung v. 20.4.1892 (RGBI. S. 477) und
Anderungsgesetze .
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Begrlff:

GESELLSCHAFTEN MIT BESCHRi{NKTER TTAFTUNG

Begriffsinhalt/Änderungenimzeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenquel Iel
Datennachrrei s

Derzugangzwischendeml.l.unddem31.12.ej-nesJahres
beruht im wesentlichen darauf, daß Gesellschafteri gegrün-
deL, aus einer anderen Rechtsform in eine GmbH umgewandelt
oder nach Auflösung fortgesetzt werden. Die Fortsetzung
einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten FäIIen
möglich, solange noch nicht damit begonnen wurd'e, das Ver-
mögen auf d.ie Gesellschafter zu verteilen'

Als Gesel-lschaft gilt. die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu fütrren und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selb-
ständige unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar von
einem anderen unternehmen abhängig sind (Tochtergesell-
schaften),auchwennsolcheTochtergesellschaftertzusammen
mit dem sie beherrschenden unternehmen einheitlich geleitet
werden (Konzerngesellschaften) .

In der Körperschaftsteuerstatistik werden Daten tiber GeseII'
schaften mit beschränkter HafLung nachgewiesen, die körper-
schaftsteuerpflichtig und nicht von der Körperschaftsteuer
befreit sind, jedoch j-m GegensaLz zur Statistik der Kapi-
talgesellschaften auch irber solche Gesellschaften, die be-
reits aufgelöst sind.

In d.er statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren wer-
den Gesellschaften mit beschränkter Haftung nachgewiesen,
deren Vermögen GegensLand eines Konkurs- oder Vergleichs-
verfahrens ist, jedoch im GegensaLz zut statistik der Kapi-
talgesellschaften auch solche Gesellschaften, die bereits
aufgelöst sind.

B e g r L f f s b e z ie hu n g e n : Die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung zählen zu den KapitaTgesefl--
schaften (Statistik der Kapitalgesellschaften) ' Die Kapi-
talgesellschaften umfassen außerdem noch die AktiengeseTT-
schaften, KommanditgeseTTschaften auf Aktien (statistik der
Kapitalgesell schaften ) .

Gesellschaften mit beschränkter Haftung und unternehmen
in der Rechtsform der GmbH (Arbeitsstättenzählung 1970)
sind ähnlich abgegrenzt:

3
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GESELLSCHAFTEN MIT BESCHRiiNKTER HAFTUNG

Datenquelle/
Datennachwei s Begri f f slnhal t/Änderungen im ze itäblau f /Begri f f sbez iehungen

Nur in der Statistik der Kapitalgesellschaften werden Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung erfaßt, die zwar im
Handelsregister eingetragen und nicht aufgelÖst sind, aber
keine eigenen Beschäftigten haben (ruhende oder Mantelge-
sellschaften) . Nur in der Arbeitsstättenzäh1ung werden Un-
ternehmen erfaßt, deren Eintragung in das Handelsregister
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung vorgesehen. aber
noch nicht erfolgt ist und die schon eigene Beschäftigte
ha-ben, sowie Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die
schon aufgelöst sind, aber noch über eigene Beschäftigte
verfügen.

o

o
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Begrt ff:

GESUNDI{EIT, SPORT UND ERHOLUNG

DFK.I{r.:

GBK-I{r.( n) :

7008

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1. Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

2. Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Aufgabenbereich mit den

Ausgaben

für Akut- und Sonderkrankenhäuser. Kur-, HeiI- und Ge-
nesungsheime, den Krankenhäusern angeschlossene lVirt-
schaftseinrichtr.ngen und Hilfsbetriebe (2.B. ttäsche-
reien, Schwesternwohnheime und -schulen, Apotheken) ;

für die Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer
Träger;

für Zuweisungen und Zuschüsse an Krankenhäuser mit
Sonderrechnung;

für die Krankenhausumlage;

für Gesundheitsbehörden sowie für Maßnahmen und son-
stige Einrichtungen des Gesr:ndheitsr^resens (2.8. für
bakteriologische, chemische oder medizinische Unter-
suchungsämter, Einrichtungen der Arznei- und Lebens-
mittelkontrolle, Beratungsstellen für gesundheitliche
Aufklärung, Bekämpfung der Suchtgefahren, Förderung
des Impfwesens, der Seuchenbekämpfr:ng, des Hebammen-
wesens und der Schulgesundheitspflege, Ausbildung von
Arzten für internationale Tätigkeiten) ;

für Sport und Erholung (2.8. Park- und Gartenanlagen.
Badeanstalten, Sportämter, Sportplätze, Turn- und
Sporthallen (ohne Schulsport), Sportflugplät.ze, a1l-
gemeine Förderung der Sportverbände, Kleingartenwesen) ;

zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen zur Rein-
haltung von Luft, Wasser und Erde t zt)r Lärmbekämpfung,
der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes - soweit
nicht Forschung (2.8. Förderung des Baus von Meßsta-
tionen, Fördemng der Aus- und Fortbildung von Fach-
kräften, Rat der Sachverständigen für Umweltfragen,
Umweltbundesamt) .

Ausgaben für diese Aufgaben werden auch bei den Aufgaben-
bereichen Energie- und Wasserwirtschaft sowie KommunaLe
Gemeinschaf tsdienste (Abwasser- r.md Abfallbeseitigung)
nachgewiesen. - 2 -
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GESUNDIIEIT, SPORT UND ERHOLT]NG

0Fl(-Nr.:

GBK-I{r.(n):
7 008

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die Ausgaben für die Hochschulkliniken sind nicht hier,
sondern im Aufgabenbereich HochschuLen nachgewiesen.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
1962 sind hier auch Ausgaben der Gemeinden und Gemeinde-
verbände für die Jugendpflege (2.B. Jugendpfleger, Erho-
lungslager, Jugendherbergen, Jugendberatungsstellen u"ä. )
enthalten, die seit 1963 im Aufgabenbereich Sozial-e Siche-
rungr sozial-e KtiegsfoTgeaufgaben, Wiedergutmachung nach-
gewiesen werden.

Die Ausgaben für die Förderung von Maßnahmen und Einrich-
tungen zur Reinhaltr:ng von Luft, lVasser und Erde, Lärmbe-
ktimpfung, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz werden
erst seit dem Rechnungsjahr 1970 hier nachgewiesen, wäh-
rend sie bis 1959 hauptsächlich im Aufgabenbereich
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstl-eistungen
enthalten sind.

Bis 1973 sind die Ausgaben der Gemeinden mit weniger a1s
10 000 Einwohnern und iimter für Park- und Gartenanlagen
sowie Badeanstalten nicht hier, sondern im Aufgabenbereich
Kommunal-e Gemeinschaftsdienste enthalten .

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Be-
reich Angaben nur für Gemeinden mit 10 000 und mehr Ein-
wohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis
1973 vor.

Die Finanzen der Krankenhäuser, die insbesondere seit 1976
\^regen der Umstellung ihres Rechnungswesens auf die kauf-
männische doppelte Buchführung aus dem Berichtskreis der
Finanzstatistik ausgeschieden sind, wurden für die Jahres-
rechnungsstatistik von 1976 bis 1978 schätzungsweise er-
mittelt und sind in den Ausgaben enthalten. Ab dem Rech-
nungsjahr 1979 werd.en sie aufgrund einer Erweiterung des
finanzstatistischen Gesetzes wieder direkt in der Jahres-
rechnungsstatistik erfaßt und nachgewiesen.
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Datennachwei s Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

I Statistik der
Straßenverkehrs-
unfäIIe
ab 1953

2 Eisenbahnun-
fallstatistik
ab 1966

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei UnfäIIen
im Fahrverkehr auf öffentl-ichen V'Iegen und Plätzen am Unfal1-l
ort ums Leben kourmen oder innerhalb 30 Tagen an den UnfaII-
folgen sterben.

UnfäIle, die Fußgänger allein betreffen (2.8. Sturz bei
Glatteis) und Unfälle, die sich auf Privatgrundstücken er-
eignen, werden nicht erfaßt.

Einbezogen werden aber UnfäIIe, bei denen Teilnehmer am
Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen getötet werden.
Bei Unfällen, die sowohl d.em Straßen- als auch dem Bahnver-
kehr zuzurechnen sind (hauptsächlich UnfäIIe, bei denen
Personen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z.B. die getöteten Zug-
reisenden sowohl in der Statistik der Straßenverkehrsun-
fäI1e a1s auch in der Eiserrlcahnunfallstatistik berücksich-
tigt.

B e g r i f f s i n h a I t : Reisende, Bedienstete und

bahnfremde Personen, die bei Bahnunfällen am Unfallort ums

Leben kommen oder innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen
sterben.

Erfaßt werden Personen, die bei Zugentgleisungen, Zugzusam-
menstößen oder durch persönliche Unfälle im Bereich von
Eisenbahnen getötet werden, ebenso Wegebenutzer aller Art,
die d.urch den Zugverkehr ums Leben kommen.

Nicht in der Eisenbahnunfallstatistik, sondern in der Sta-
tistik der StraßenverkehrsunfäIle werden Personen erfaßt, die
im Bereich von Stadtschnellbahnen, d-ie nicht von der Deut-
schen Bundesbahn betrieben werden, von Straßenlcahnen o.ä.
verunglücken.

Einbezogen werden aber UnfäIle, bei denen Teilnehmer im
Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen getötet werden.
Bei UnfäIIen, die sowohl dem Straßen- als auch dem Bahn-
verkehr zuzurechnen sind (hauptsächlich UnfäIIe, bei denen
Personen oder Fahrzetge auf schienengleichen Bahnriber- - 2 |
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GETöTETE PERSONEN

Datenquel Ie /
Datennachweis Begri f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

3. Statistik der
Luftverkehrs-
unfä1Ie
ab L962

4,. Statistik der
UnfäI1e auf
den Binnen-
wasserstraßen
ab 1959

gängen von Zügen erfaßt werden), werd.en z.B. die getöteten
Insassen von Kraftfahrzeugen sowohl in der Eisenbahnunfall-
statistik als auch in der Statistik der Straßenverkehrsun-
fäIIe berücksj-chtigt.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Flugver-
kehrs- oder FlugbetriebsunfäI1en ziviler Luftfahrzeuge ums

Leben koronen.

Einbezogen werden all-e UnfäIIe im gewerblichen und ni-chtge-
werblichen Luftverkehr, also auch UnfäI1e im privaten Reise,
Sportmotor- und Segelflugbetrieb, im !{erksverkehr und Schul-
flugbetrieb, bei denen Menschen (Fahrgäste, Pi-Ioten, Ange-
hörige des Flug- und Bodenpersonals oder sonstige Personen)
unmittelbar ums Leben kommen.

Berücksichtigt werden auch Unfäl-le bei der Abfertigung auf
dem Vorfeld sowie UnfäI1e beim Rollen der Flugzeuge, nicht
aber UnfäIte bei Wartungs- und Überholungsarbeiten in
Vterften und Reparaturhallen.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. L96B wurden zu den getöteten Personen auch diejeni-
gen gerechnet, die innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen
starben.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Verkehrs-
unfällen auf den Binnenwasserstraßen oder in den Binnen-
häfen noch am Unfallort getötet werden oder vor Abschluß der
Untersuchungen an den Unfallfolgen sterben.

Einbezogen werden nur UnfäIle im Schiffsverkehr (2.8. Zusam-
menstöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der Besatzung,
Fahrgäste oder sonstige Personen getötet werden. Nicht ein-
bezogen werden SchiffsbetriebsunfäIle (2.8. Feuer, Explo-
sionen) und andere UnfäILe.

-3-
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5 Statistik der
Seeunfäl-Ie

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, di-e bei SeeunfäI-
Ien im Bereich von unter deutscher Flagge fahrenden Schiffen
umkommen.1950 - 1975

Es werden all-e Personen erfaßt, die noch am Unfallort oder
vor Abschluß der seeamtlichen Untersuchung an den UnfaII-
folgen sterben. Einbezogen werden UnfäIIe im Schiffsverkehr
(2.8. Zusammenstöße, Grundberührungen) und Schiffsbetrieb
e.e. Feuer, Explosionen) , bei denen Mitglieder der Besat-
zurrgt Fahrgäste oder sonsti-ge Personen getötet werden,
soweit diese UnfäIIe seeamtlich untersucht werden. Nicht er-
faßt werden die vermißten Personen sowie die reinen Perso-
nenunfäI1e (2.8. auch Freitodfälle) .
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Finanzberi-chte oes
Bun de s;aini s teriums
der Finanzen

B e g r i f f s i n h a I t : örtliche Steuer, die über-
wiegend. aus fiskalischen E:*rägungen erhoben wird und deren
Rechtsgrundrage die Kommunarabgabengesetze der Bundeständer
sind.

ab 1950

Mit der Getränkesteuer sotl die Steuerkraft abgeschöpft
werden, die in den Schankbetrieben durch den Getränke-
umsatz entsteht.

Gegenstand der Besteuerung ist die entgeltliche Abgabe be-
stlmmter alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke.
Die steuer wird mit einem von der Gemeinde festzusetzenden
Prozentsatz des Einzelhandelspreises erhoben, wobei der-jenige, der die Getränke entgeltlich abgibt, der Steuer-
schuldner ist.

Anderungen im ZeL tablauf: Die
Getränkesteuer ist in Bayern mit Gesetz vom 21.12.t979
zur Abschaffung kommunal_er Bagatellsteuern und in Schles-
wig-Holstein mit Gesetz vom 18.12.1979 ab 1980 abgeschafft.

Die Getränkesteuer wird seit 1974 Lm Finanzbericht nicht
mehr gesondert, sondern unter sonstige Gemeindesteuern
nachgewies en.

o

o
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GBK4r.(n):
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Beqr i f f sinhal t/AnderLlngen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zrmr Getreide rechnet der
Anbau von Weizen einschl. Spelz, Roggen, Sommer- und
Wintermenggetreide, Sommer- und Wintergerste, Hafer und
Körnermais.

Nachgewiesen wird. das von l-andwirtschaftl-ichen Betrieben
bewirtschaftete Ackerland, das mit Getreide bestand,en
ist.
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Ze i t ablar.rf /Begr i f f sbez iehungen

Statistik der
InvestiLionen
für Umweltschutz
im Prod.uzierenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Dem Gewässerschutz dienen

Anlagen und Einrichtungen, die zur Verminderung der

Abwasserfracht (Verringerung oder Beseitigung von Fest-
stoffen und geIösten Stoffen sowie zur Verringerung der

lr7ärmemenge) und zrxn Schutz der Oberflächengewässer und

des Grundwassers bestjmmt sind.
ab 1975

Nachgewiesen werden [lmweLtschutzinvestitionen d.er unter-
nehmen und Betriebe für den Gewässerschutz-

Zu den Investitionen für den Gewässerschutz rechnen z'B'
Abwasser-Ableitungsnetze, Ei-nrichtungen zum Schlamm-
und Abwassertransport, Abwasserbehandlungsanlagen,
schlanrnbehandlungsanlagen, Anlagen zum Grundwasserschutz,
Abwasserlaboratorien, Überwachungsanlagen, Meßgeräte
und Pilotanlagen zur Erforschung, Entwicklung und Er-
probung von Anlagen und Einrichtungen zur Verbesserung
und Kontrolle der Abwasserqualität bzw. Verminderung
der Abwassennenge.
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1 Statistik über
den Steuer-
haushalt
ab 7962

2 Finanzberichte
des Bundes-
ministeriums
der Finanzen
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Realsteuer, der jeder ste-
hende Gewerbebetrieb unterliegt, soweit dieser im Inland
betrieben ,ita.1)

Unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches Unternehmen im
Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen. AIs Gewerbe-
betrieb gilt stets die Tätigkeit der Offenen Handelsgesell-
schaften, der Kommanditgesellschaften, der Kapitalgesell-
schaften, der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie
der sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts und
der nichtrechtsfähigen Vereine, soweit sie einen wirtschaft-
Iichen Geschäftsbetrieb unterhalten.

Von der Gewerbesteuer befreit sind u.a. die DeuLsche Bundes-
post, die Deutsche Bundesbahn, dj-e Deutsche Bundesbank und
andere im Gewerbesteuergesetz aufgeführte öffentliche Banken
sowie Unternehmen, die gemäß ihrer Satzung ausschließlich
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.

Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuer sind der Gewer-
beertrag und das Gewerbekapital. Ausgangspunkt für die Er-
mittlung des Gewerbeertrags ist der nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuerge-
setzes ermittelte Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der um be-
stimmte Hinzurechnungen (2.8. Schuldzinsen für Dauerschul-
den) erhöht und um bestimmte Kürzungen (2.8. 1,2 v.H. des
Einheitswerts der zum Betriebsvermögen des Unternehmens ge-
hörenden Grundbesitzes) vermindert wird. Berücksichtigung
des Gewerbesteuerverlustes erfolgt gem. § 10a GewStG.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
wird von einem Steuermeßbetrag ausgegangen. Der Steuermeß-
betrag wird durch Anwendung eines Hundertsatzes (Steuermeß-
zahl) auf den auf volle 100 DM abgerundeten Gewerbeertrag
ermittelt. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaf-
Len ist der abgerundete Gewerbebetrag, um einen Freibetrag

1) Zu E:-nze1-heiten siehe Gewerbesteuergesetz v. 22.9.7978
(BGBI. I S . 1557) , z:ul_eLzL geändert- durch Haushaltbe-
gleitgeseLz t983 vom 20.12.1982 (BGBI. I S. 1857).

2
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von 35 000 DM zu vermindern. Die Steuermeßzahl für den Ge-
werbeertrag beträgt 5 v.H.; ermäßigte Steuermeßzahlen (2,5
v.H.) gelten für Hausgewerbetreibende und ihnen glej-chge-
stellten Personen sowie für Unternehmen, soweit sie den
Betrj-eb von Schiffen im internationalen Verkehr zum Gegen-
stand haben.

AIs Gewerbekapital gilt der Einheitswert des gewerblichen
Betriebes im Sinne des Bewertungsgesetzes zuzüglich be-
stimmter Hinzurechnungen (2.8. Dauerschulden) und abzüglich
bestimmter Kürzungen (2.B. Einheitswert der Betriebsgrund-
stücke) .

Bei der Berechnunq der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapi-
tal wird von einem Steuermeßbetrag ausgegangen, der durch
Anwendung eines Tausendsatzes (Steuermeßzahl) auf das auf
volle 1 000 DM abgerundete und um 120 000 DM verminderte
Gewerbekapital ermittelt wird.

Die Steuermeßzahl für das Gewerbekapital beträgt 2 v.T.;
eine ermäßigte Steuermeßzahl von t v.T. gilt für Unterneh-
men, soweit sie den Betrieb von Schiffen im internationalen
Verkehr zum Gegenstand haben.

Durch Zusarnnenrechnung der Steuermeßbeträge nach dem Ge-
werbeertrag und dem Gewerbekapital setzt das veranlagende
Finanzamt nach Ablauf des Kalenderjahres den sog. einheit-
Iichen Steuermeßbetrag fest.

Sind im Erhebungszeitraum BetriebsstäLten zur Ausübung des
Gewerbes in mehreren Gemeinden unterhalten r4/orden oder er-
streckt sich eine Betriebsstätte über mehrere Gemeinden, so
ist d.er einheitliche Steuermeßbetrag in die auf die einzel-
nen Gemeinden entfallenden Anteile (zerlegungsanteile) zu
zerlegen. Zerlegungsmaßstab sind die Arbeitslöhne; bei
lrTareneinzelhandelsunternehmen hingegen die Betriebseinnah-
men und die Arbeitslöhne )e zur HäIfte.

Durch Anwendung eines duich Gemeindesatzung festgesetzten
Hebesatzes auf den einheitlichen SteuermeßbeLrag/Zerlegungs-
anteil wird die C.*".U.=t"r". "t*ittelt und von aen C"*"i.r- ]

den erhoben. Der Hebesatz ist für alle i-n der Gemeinde vor-
handenen Unternehmen gleich hoch; er differiert jedoch von
Gemeinde zu Gemeinde. - 3 -

o

o
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Begriff

GEWERBESTEUER (ERTRAG UND KAPITAL)

Datenquelle/
Da te nnachwe I s Begrr f f srnhal t/Anderungen Ze rtablauf /Begrif f sbezrehungenI JT]

Für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagren, die Fest-
setzung und zerlegung des Meßbetrags sind die Finanzämter
zuständig (die einheitlichen Steuermeßbeträge sind grund-
sätzlich in einem Arbeitsgang mit der Veranlagung zur Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer, der einheitlichen Gewinn-
feststellung oder der gesonderten Feststellung des Gewinns
aus dem gewerblichen Betrieb festzusetzen) , für die Fest-
setzung des Hebesatzes und die Erhebung der Steuer dagegen
die Gemeinden.

Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer sind am 15.2., 15.5.,
15.8. und 15.11. zu entrichten. Die Höhe der Vorauszahlungen
beträgt grund.sätzlich ein Viertel der Gewerbesteuer, die
sich bei der letzt.en Veranlagung ergeben hat; die Gemeinde
kann die Vorauszahlungen an die sich voraussichtlich erge-
bende Steuer anpassen. Abschlußzahlungen zur Gewerbesteuer
erfolgen nach Eestsetzung der SLeuer durch die Gemeinde.
Die Gewerbesteuer folgt damit dem Wirtschaftsverlauf durch-
schnittlich mit ein- bis zweijähriger Verzögerung.

Die Gewerbesteuer ist eine Gemeindesteuer, durch die
Gewerbesteuerumfage sind der Bund und die Länder am Auf-
kommen beteiligt.

Anderungen im Zet tablauf : DasGe-.
werbesteuerrecht wurde häufig geändert; von den Anderungen
waren vor aIlem die Meßzahlen, Freibeträge und Hinzurech-
nungen,/Kürzungen betrof f en.

Für natürliche Personen und Personengesellschaften, wobei
die folgenden Ausführungen über die Stufen- und F-rei-
betragsregelung bei der Gewerbeertragsteuer nur für
diesen Steuerpflichtigenkreis gelten, waren die
Steuermeßzahlen für den Gewerbeertrag so gestaffelt, daß
sie für

die ersten 7 200 DM (Erhebungszeitraum 1962 bis 1914)

die ersten 15 000 DM (erhebungszeitraunt 7975 bis 1977)

des Gewerbeertrags 0 v.H. betrugen; für vier weite::e Er-
tragsstufen von je 2 400 DM (1962 bis 7974) bzw. 3 600 DM
(1975 bis i977) des Gewerbeertrages beliefen sie sich auf

4
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l, 2,3 und 4 v.H. Erst ab einem Gewerbeertrag von 16 800
bzw- 29 4OO DM wurde die "normale" Steuermeßzahl von 5 v.H'
angewandt" Ab Erhebungszeitraum 7978:. wegfall der Stufen-
regelung bei gleichzeitiger Heraufsetzung des Freibetrags
von 15 000 auf 24 0OO DM; ab 1981 weitere Anhebung auf
36 000 DM.

Beim Gewerbekapital wurde ab Erhebungszeitraum 1978 die
Freigrenze von 6 O0O DM in einen Freibetragl von 60 000 DM

umgewandelt und erhöht. Ab 1981 Anhebung des Freibetrags
auf 120 000 DM und Einführung eines Freibetrags von
50 000 DM für die (dem Gewinn hinzuzurechnenclen) Dauer-
schulden. Ab 1983 wird der 50 000 DM übersteigende Betrag
der Dauerschulden nur noch in Höhe von 60 v.H- (ab 1984:
50 v.H.) hinzugerechnet.

Ab 1980 wurde die Mindestgewerbesteuer al:geschafft.

Im Jahre 1968 wurde die besondere Steuermeßzahl für den
Gewerbeertrag öffentlicher Sparkassen usw. in Höhe von
3,5 v.H. eingeführt; sie betrug seit 1974 4,25 v -H., ab
1981 1) Erhöhunq auf 5,0 v.H.

Zu beachten ist ferner eine zunehmende Hebesatzanspannung
im Laufe der Jahre. Besonders der Wegfall der Lohnsummen-
steuer (1980) löste bei den betroffenen Gemeinden kräftige
Hebesatzerhöhungen aus; z.T. Hebesatzsenkungen bei den
übrigen Kormunen.

Auf das Gewerbesteueraufkommen Lratte außerdem die Erhebungs-
praxis der Gemeinden einen spürbaren Einfluß: im Hinblick
auf die Ermäßigung der Gewerbesteuerumlage zum 1.1.1980 und
1983 hat eine Reihe von ihnen das der umlage als Bemessungs-
grund.Iage dienende Gewerbesteueraufkommen insbesondere im
Ietzten Vierteljahr 79'/9 bzw. 7982 Lm Rahmen ihrer MögIich-
keiten niedrig gehalten und damit in das jeweils folgende
Jahr verlagerL 2).

1) Artikel 13 Subventionsabbaugesetz vom 26 -5.1981, BGBI.
r s. 537.

2) Für die Einführung der Gewerbesteuerumlage zum t.I.l97O
gilt mit umgekehrten Vorzeichen entsprechend'es.

o

o
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Datenquelle/
Datennachwer s Begr r f f s rnha.L t/Ande rungen !m Ze rtablau f /Begr r f f sbez iehungen

1. Statistik über
den Steuer-
haushalt
ab 1970

Be
lage
zuT

g r i f f s i n h a I t : Umlage, die auf der Grund-
der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden je

Hälfte an Bund und Länder abgeführt wird.1)

2 Finanzberichte
des Bundes-
ministeriums
der Finanzen
ab 1970

Bemessungsgrundlage der C,ewerbesteuerumlage ist der sog.
Grundbetrag der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital, der
für jede einzelne Gemeinde nach der Formel "fstaufkommen
dividiert durch den Hebesatz mal 100" für das Kalenderjahr
ermittelt wird; auf den Gmndbetrag \^/ird ein VervielfäIti-
ger von 58 v.H. (1983) angewandt.

Die C.ewerbesteuerumlage ist jährlich bis zl:mt 7.2. des auf
das Erhebungsjahr folgenden Jahres - unter Anrechnung der
geleisteten Abschlags-/Vorauszahlungen - von den C,emeinden
abzuführen (Schlußabrechnung) . Die kassenmäßigen Zuflüsse
(Abschlagszahlungen) erfolgen vierteljährlich bis zum 1.5.,
1.8. und 1.11. entsprechend der Höhe des Gewerbesteuer-Ist-
aufkommens des jeweils vorangegangenen euartats. fm Dezem-
ber erfol-gt eine Vorauszahlung auf die Schlußabrechnung in
Höhe der Abschlagszahlung für das 3. euartal, (im Einzel-
faII jedoch höchstens bis zur Höhe der Vorauszahlung auf
den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Restbetrag
ist bis zum 1.2. des folgenden Jahres zu entrichten.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Höhe des VervielfäItigers ist im Zeitablauf mehrfach ge-
ändert worden:
L91O - 1979 120 v.H.
1980 - L9B2 80 v-H.
1983 58 v.H.
1984 52 v.H.

1) Zu Einzefheiten siehe Gemeindefinanzreformgesetz v.
8.9.1969 (BGBI. I S. I5B7) , ztLetzL geändert durch Art. I
Haushaltbegleitgesetz 1983 vom 20.L2.7982 BGBI-. f
S. 1857 und Landesverordnungen.
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Datenquel Ie /
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1 Monatlicher
Baubericht.
1950 bis 1.971

2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangser-
hebung irn Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1977

Erhebung bei den
öffentlichen
Elektri zitäts-
versorgungs-
unternehmen
1950bis l9l4

4. Erhebung bei den
Gasversorgungs-
unternehmen
195o bis 1974

3

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund

eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz
in anerkannten gewerblichen Ausbildungsberufen ausge-

1)bildet werden.-'

Als gewerbliche Ausbildungsberufe gelten solche, die
norrnalerweise in einen Arbeiterberuf einmünden-

Zu den gewerblich Auszubildenden rechnen auch Praktikan-
ten, Volontäre sowj-e Umschüler mit. entsprechenden Tätig-
keiten.

Nicht zu den gewerblich Auszubildenden zählen Personen,
deren beruf liche Ausbildunq ausschli-c:ß Lj ch an Schulender be-
ruflichen Ausbildung (2.8. Lehre ersetzende Berufsfach-
schulen) erfolgt sowie Personen im öffentlichen Dienst,
die j_m technischen oder nichttechnischen Vorbereitungs-
dienst den Beamtenstatus anstreben.

Begrif f sbezt ehunqen: IrnUnLerschied
zu den gewerblich Auszubildend.en handelt es sich bei den
kaufnännisch und. technisch AuszubiTdenden (Handwerkszäh-
:-:ung t977) um Personen, die in anerkannten kaufmännischen
oder technischen AusbiLdungsberufen ausgebildet werden.Die
Ausbildung dieser Personen mündet normalerweise in einen
Angestelltenberuf ein.

Bei den kaufmännisch und technisch Auszubildenden (I4ikro-
zensus) und den kaufmännisch, technisch und verwaltungs-
Auszubifdend.en (Volks- und Berufszählung l9lo) handelt es
sich um Personen, die aufgrund des Berufsbi-Idungsgesetzes
in anerkannten kaufmännischen, technischen oder Verwal-
tungsausbildungsberufen ausgebildeL werden. Die Ausbildung
dieser Personen mündet normalerweise j-n einen Angestell-
tenberuf ei-n.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz vom
14.8.1969 (BGBI. I S. 7Il2) und Anderungsgesetze'

5 Volks- und
Berufszählung
197C^

Handwerks-
zäi.rlLung 1971

Mikrozensus
ab L9'72

6

7

2

o

o
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Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

In den Zahlen det Auszubil-denden (Statistik der beruf-
Iichen eildung) und der Nachwuchskräfte (Arbeitsstätten-
zählung lglo) sind im unterschied zu den gewerblich Aus-
zubildenden aIIe Auszubildenden enthalten, deren Ausbil-
dung normalerweise in einen Arbeiter- oder Angestellten-
beruf einmündet. Zu beachten ist ferner, daß die Auszu-
bildenden im Unterschied zu allen übrigen Begriffen nicht
die Praktikan,t--en, volontäre und umschüIer mit entsprechen-
den Tätigkeiten umfassen -

unterschiede in den Zahlen über Auszubildende zwischen der
volks- und Berufszählung 1970 und dem Mikrozensus einer-
seits sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstätten-
zählung andererseits ergeben sich auch daraus, daß z.B.
Praktikanten in mehreren Betrieben, Unternehmen oder
Arbeitsstätten beschäftigt sind und daher in den Bereichs-
statistiken und der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt
und nachgewiesen werden können. In der volks- und Berufs-
zählung und im I'4ikrozensus wj-rd jeder Auszubildender nur
einmal erfaßt, da die einzelne Person bzw. der l{aushalt-
und nicht der Betrj-eb, das unternehmen oder die Arbeits-
stätte Erhebungseinheit ist- Außerdem können die befragten
personen häufig nur ungenauere Angaben iilcer den wirt-
schaftszweig machen als die befragten Betriebe ' Unter-
nehmen oder Arbeitsstätten -
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GBK-Nr.(n):
523, 3946, 6033

Statistik/
Gultigkeitszeitraum Beqriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 1 statistik der
Baugenehmi-
gungen

ab 196 1

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnlcauten, die den
Zwecken der gewerblichen Wirtschaft dienen und nicht
anderen Gebäudegruppen zugeordnet werden können.

1 2 statistik der
Baufertj-g-
stellungen
ab 1951

Dazu rechnen z.B. Fabrik- r.rnd Vrlerkstattgebäude, Handels-,
Lager- und Verkehrsgebäude (sofern sie überdacht und von
lrländen umschlossen sind), Gast.stätten, HeiIbäder, Licht-
spielhäuser, Wäschereien, Hotel-s r:nd pensionen.

Nicht zu den gewerblichen Betriebsgebäuden zählen Büro-
gebäude und landwirtschaftl_iche Betriebsgebäude.

Anderungen im ZeL tablauf: Ge-
bäude des Beherbergungsgewerbes (2.ts. IloteIs und pensionen)
wurden bis einschl. 1964 den Anstaltsgebäuden zugeordnet.

B e g r i f f s b e z ie h un ge n : ImUnterschied
zu den gewerblichen Betriebsgebäuden werden berm gewerb-
l-ichen und industriel-fen Bau (Monatsbericht einschl.
Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (ej-nschI.
Fertigteilbau), Statistik über den Auftragsbestand im Bau-
hauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Monatlicher Baube-
richt) auch Bürogebäude sowie der gesamte Bereich des ge-
werblichen Tiefbaus erfaßt.

2 Statistik d.er
Baupreise
a.b 1958

B e g r i f f s i n h a I t : triie r_rnter 1., aber ohne
Gaststätten, Heilbäder, Lichtspielhäuser, Wäschereien,
Hotels und Pensionen.

Erfaßt v/erden Gebäude in Stahl- und Stahlbetonskelettbau-
\deise.
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B e g r i f f s i n h a f t : Beförderung von Gütern mit
Kraftfahrzeugen für andere gegen Entgelt über die Grenzen

der Nahzone hi.naus oder außerhal-b dieser Grenzen.

Der gewerbliche Fernverkehr umfaßt sowohl den Güter- als
auch den Möbelfernverkehr.

Die Nahzone umfaßt das Gebi-et innerhalb eines Lrmkreises von
50 km, gerechnet in der Luftlinie vom Ortsmittelpunkt- des
Standorts des Kraftfahrzeugs aus. Gemeinden, deren Orts-
mittelpunkt innerhalb dieses Umkreises Iiegt, zähLen vo1l-
ständig zur Nahzone.

Man unterscheidet zwischen gewerblichem Fernverkehr deut-
scher Fahrzeuge und gewerblichem Fernverkehr ausländischer
Fahrzeuge. Entscheidend für diese Zuordnung ist das Heimat-
land des Fahrzeugs, d.h. das Land, in dem das Fahrzeug zÜ-
qelassen ist. Zu den deutschen Fahrzeugen zählen alle Fahr-
zeuge, die in der BundesrepubLik Deutschland einschließIich
Berlin (West) beheimatet si-nd, zu den ausländischen aIIe
übrigen außer denen, dle in der DDR und BerLirl (Ost) zÜge-
lassen sind. Somit sind im Fernverkehr Transporte von Fahr-
zer.r-ger\. aus der DDR und Berlin (Ost) nicht erfaßt.

B e g r i f f sb e z ie h un g e n : Imunterschied zum
gewerblict.en Fernverkehr erfolgt d.er wetkfeTnvetkehr (statisti-
ken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des
Werkfernverkehrs) nicht für andere geqen EntEelt, sondern
dient eigenen Zwecken des Unternehmens und stellt im Rahmen
seiner gesamten Tätigkeit lediglich eine HiIfstätigkeit dar.

o
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OFK - Nr

GBl( -
908

B egrl ff :

GEWERBLICHER FERNVERKEHR

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begrif fsbeziehunqen
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421
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Gültigkeitszeit-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

I

2

Monatlicher
Baubericht
195o bis 1977

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschI.
Fertiqtei-lbau )

ab L97'7

Statistik über
den Auftrags-
bestand im .

Bauhauotgewer-
be (einsch1.
Fertigteilbau)
ab 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch-

oder Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen Zwecken

dienen.

Zu den Hochbauten zählen z.B. Bürogebäude, Industrie-
bauten, Tiefgaragen, Sägewerke, Markthallen, Hotels,
Kinos und l,lessegebäude. Der Bau von Wasser-, Gas-und
Elektrizitätswerken zählt ebenfalls zum qewerblichen
Bau, auch wenn diese im Auftrag eines Versorgungsbe-
triebs öffentlich-rechtlicher Körperschaften erstellt
werden

Zu den gewerblichen und industriellen Tiefbauten gehören
u.a. Kanalan1agen, die der Wasserzufuhr von Elektrizitäts-
werken dienen, Rohrleitungsbauten und nichtl-andwirtschaft-
Iiche Wasserbauten mit privatem Auftraggeber.

Straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber
(2.B. auf einem Industrj-egelände) zählen nicht zum ge-
werblichen Tiefbau, sondern zum öffentlichen Sttaßenbau
(Straßen) bzw. zum öffentfichen sonstigen Tiefbau
(erücken) .

Anderungen im ZeL tabf auf :

Bis einschließlich 1916 zähl-ten Tiefgaragen nicht zum ge-
wedclichen und industriellen Hochbau, sondern zum gewerb-
lichen und industriellen Tiefbau.

Be g r i f f sb e z ie hu n g e n : ImUnterschied
zum gewerblichen und industriellen Bau umfassen die ge-
werbLichen Betriebsgebäude (Statistik der Bauqenehmi-
gungen, Statistik der Baufertigstellungen) keine Büroge-
bäude und keinen gewerblichen Tiefbau.

Zur Abgrenzung gegenüber dem gernrerbfichen und industri-
el-l-en Bau für tlntetnehmen sowie fandwirtschaftl-icher Bau
siehe dort.

3
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Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

T Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1957

Statistik über
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1911

3 Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

4. Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab L977

5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab I9l'7

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch- und/
oder Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen oder indu-
striellen Zwecken dienen.

Je nach Statistik und Nachweis ist unter dem gewerblichen
und industriellen Bau (für Unternehmen) Hochbau, Tiefbau
oder Hoch- und Tiefbau zusammen zu verstehen, der im Auf-
trag von Unternehmen oder Betrieben der privat-en [']irt-
schaft (freie Berufe, Industrie, Handwerk, Handel, Banken,
Versicherungen, Verkehrs- und Dienstleistungsgewerbe) in
Auftrag gegeben wird bzw. wurde.

Zum gewerblichen und industriellen Hochbau rechnen z.B.
Industriehochbauten und -anlagen, Bürogebäude, Gas- und
Elektrizitätswerke, Sparkassen- und Bankgebäude, Gebäude
für Versicherungsunternehmen (ohne Sozialversicherung),
Itlühlen, Sägewerke, Ziegeleien (auch wenn sie Nebenbetriebe
landwirtschaftlicher Betriebe darstellen), Lager- und
Kühlhäuser, Markthallen, Messegebäude, Garagen (auch Tief-
garagen), Parkhäuser, Tankstellen, Hotels, Kinos usw.

Der Bau von Wasser-, Gas- und Elekt.rizitätswerken zählt
ebenfalls zum gewerblichen Bau, auch wenn diese im Auf-
trag eines Versorgungsbetriebes öffentlich-rechtlicher
Körperschaften erstellt werden.

Zum gewerblichen und industriellen Tiefbau rechnen z.B.
Bauten für den Transport in Rohrleitungen - sofern sie
nicht Bestandteil von Gebäuden oder IndusLrieanlagen
sind -, Kanalanlagen - soweit sie der Wasserzufuhr von
Elektrizitätswerken dienen -, ferner Tiefbauten für die
Etektrizitätsverteilung (Gruben und Schächte für die Auf-
nahme von Kabeln und sonstigen Verteilungsleitungen,
Freiluftumspannwerke, Maste, verlegte Leitungen), nicht-
Iandwirtschaftliche Wasserbauten (sorveit sie nicht öffent-
lichen Zwecken dienen) , bergbauliche Schachtanlagen, unter-
irdische Tankanlagen und Lager.

Straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber (2.8.
auf einem Industriegelände) zählen nicht zum gev/erblichen
Tiefbau, sondern zwn Straßenbau (Straßen) bzw" zum sonstigen
Tiefbau (Brücken)

2



stand: 14. 12. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GEWERBLICHER UND INDUSTRIELLER BAU
(FÜR U}MERNEHMEN)

Datenguelle/
Datennachweis Begrlf f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbezlehungen

Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen,
auch der Index des Auftragseingangs und der Index des
Auftragsbestands.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl.
l9l6 zäh1-ten Tiefgaragen nicht zum geu/erblichen und indu-
striellen Hochbau, sondern zum gewerblichen und industriellen
Tiefbau.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Im Unterschied zum
gewerblichen und industriellen Bau (soweit Hochbau) umfassen
dLe gewerbl-ichen Betriebsgebäude in der Statistik der Bau-
genehmigungen und der Statistik der Baufertigstellungen im
hresentlichen keine Bürogebäude. In den gewerblichen Be-
triebsgebäuden in der Statistik der Baupreise sind im wesent-
Iichen nur industrielle u.ä. Bauten berücksichtigt.

o

o



Stand: L4. 12. 84 BLatt-Nr,: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

GEIVERBLICHER UND INDUSTRIELLER BAU FÜR
UNTERNEHMEN SOWIE LANDWIRTSCHAFTLICHER BAU

Begrlff:

Begrif f sinhalt/Anderungen im ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenquelle/
Datennachweis

L I,4onatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab L9'71

Statistik tiber
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1971

Index des Auf-.
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
t91L bLs 1976

Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1917

Index des Auf-
tragsbestand,s
für das Bau-
hauptgewerbe
l91l bLs L976

Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab t97l

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch- bzw'

Tiefbauten, die riberwiegend gewerblichen bzw. überwiegend

Land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen-

Nicht hierzu rechnen der wolvtungsbau bzw. der straßenbau,
der im Auftrag von gewerblichen, industriellen und land-
oder forstwirtschaftlichen unternehmen oder Betrieben in
Auftrag gegeben wird bzw. wurde.

In den unter 3. und 5. genannten Indizes des Auftragsein-
gangs und des AufLragsbestands für das Bauhauptgewerbe
rechnen zum gewerblichen und industriellen Bau für unter-
nehmen sowie landwirtschaftlichen Bau im Bereich des Hoch-
baus (bzw. des Tiefbaus) der gewerbliche und industrielle
Hochbau (bzw. Tiefbau) sowie der landwirtschaftliche Hoch-
bau (bzw. Tiefbau) . zw Einzelheiten bezüglich der Auftrag-
geber und jeweils einbezogenen Bauten siehe dj-e Erläute-
rungen zum gewerblichen und industriellen Hochbau (bzw '
Tiefbau) unter ',gewerblicher und industrieller Bau (für
unternehmeD),,, zum Iandwirtschaftlichen Hochbau (bzw. Tief-
bau) unter "IandwirtschaftLicher Bau".

Indenunter4.und6.genanntenlndizesdesAuftragsein-
gangs und des Auftragsbestands für d'as Bauhauptgewerbe
rechnetzumge\^rerblichenundindustriellenBaufürUnter-
nehmensowielandwirtschaftlichenBauimBereichdesHoch_
baus der gesamte landwirtschaftliche Hoch- und Tiefbau'
Zu Einzelheiten bezüglich der Auftraggeber und einbezogenen
Bautensiehed'ieErläuterungenzumgewerblichenundindu-
striellenHochbauuntergewerblicherundindustriefferBau
(fürl[nternehmen)rzumland'wirtschaftlichenHoch-undrief-
bau unter fandwittschaftLicher Bau'

2

3

4

q.

6



Stand: oB . 06.78 Elatt-Nr.: I

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definit:,onskatalog -
Begrl ff:

GEWERBLTCHE SCHLACHTI,]NGEN

t)FK - Nr:

cBK - ilr(n):
389

Statistik,/
Gü Itigke i tszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungen

Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : Schlachtungren auf den
öffentlichen Schlacht- und Viehhöfen, in den Versand-
schlachtereien und FLeischwarenfabriken sowie in
privaten Schlachthäusern und Landschlachtereien.

o1.o1.50

B e gr i- f f s b e z ie hu n g e n : Gewerbliche
Schlachtungen sind zu unterscheiden von l/aussch fach-
tungen (Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik) .
Let.ztere umfassen die Schlachtungen von Selbstversor-
gern, in all-er Regel den Haltern von Tieren, erstere
umfassen die Schlachtungen gewerblicher Art, bei denen
die geschlachteten Tiere nicht für den Selbstverbrauch
bestimmt sind.

o

o



Stand: 78.o1 .19

Außenhandels-
statistik
ol.oL .62

Blatt-Nr.: 1

Begriffsinhalt:Warenposition,dieRohstoffe'
Hafbwaren und Fertrqwaren umfaßt' 1)

AIs Rohstoffe gelten Erzeugnisse der gewerblichen und der land-
wirtschafttichen urproduktion. Im wesentlichen zähLen dazu ErdöI,
Kohle , Erze, Steine und Erden, Kautschuk, Rundholz' HoLz für
Holzmasse, Spinnstoffe, Rohphosphate'

AIs Halbwaren gelten Erzeugnisse, die einem gewerblichen Bear-
beitungsprozeßunterlagen,abernochverhäItnismäßiggeringbe-
arbeitet sind. Im wesentlichen zählen dazu Kraftstoffe'
SchmieröIe, Erdgas, textile Gespinste, Schnittholz' Holzmasse'
Zeltstoff, Zement, sonstige mineralische Baustoffe, Ferrolegie-
rungen, Eisenhalbzewq, NE-Metalle, Koks, Teer, Düngemittel'
sonstige chemische Halbwaren.

Die Fertigwaren umfassen die Vorerzeugnisse und die Ender-
zeugnisse.

AIs Vorerzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen
Procluktionsprozeß stärker bearbeitet wurden, aber noch nicht
die end,güttige Verwendungsreife erlangt haben ' Im wesentlichen
zählen dazu textile Gewebe und Gewirke, Papier und Pappe,
Furniere, Sperrholz, SLeinzeug, GIas, Kunststoffe' Farbstoffe'
chemisghe Vorerzeugnisse, Stangen, Bleche, Draht usw' aus
Eisen und NE-MetaIIen.

AIs Enderzeugnisse gelten Erzeugnisse, die im gewerblichen Pro-
duktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgültige
Verwendungsreife erlangt haben- IIn wesentlichen zählen dazu
Textilwaren, Bekleidung/ Papierwaren, Holzwaren, Steinwaren'
Glaswaren, Eisenwaren, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse'
waren aus Kunststoffen, chemische Enderzeugnisse, wasser-, Luft-
und Kraftfahrzeuge.

1)ZuEinzelheitensieheFachserieT,Außenhandel,Rej-he3'
Außenhandel nach Ländern und Warenqruppen, Anhang 2: Gegen-
überstellung der Warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und cler Gewerblichen Wirtschaft und der I'Ium-

mern des warenverzeichnisses für di-e Außenhandelsstatistik.

o

o

2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBK .
563, 2BB2

Begrl ff:

GEWERBLICHE WIRTSCHAFT

Statistik/
Gri It igkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf /eegr i f f sbez iehungen



Stand: lB.o7 .79 Blatt4r.:2

Anderungen im Zet tablauf: Vor1976
wurde der elel-trische Strom in der Außenhandelsstatistik
nicht nachgewiesen.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die Begriffe Gewerb-
liche Wirtschaft und Güter der GewerbTichen Wirtschaft
(Statistik der Außenhandelspreise) sind synonym. o

o

Statist..t sches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalr:q -

DFK - Nr

GBl( - Nr(n):
563, 2BB2

Eegri ff

GEWERBLICHE WIRTSCHAFT

St.atistik/
GüIt-igkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab Iauf ,/Begr i f f sbez i ehungen



BIatt-Nr.: 1Stand: 31.01..85

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

Begrlff:

GRUNDKAPITAI AM 3T.T2.

Beg r i f f s rnhal t/Anderungen im ze rtablau f / Begrr f f sbez :-ehungenDatenquelle/
Datennachwer s

Statistik der
KapitaIgeseIl-
schaften
ab 1951

B e g r i f f s i n h a I t : Nennkapital von Aktienge-

sefl_schaften, KommanditgeseLlschaften auf Akt.ien am 31 .

Dezember jedes Jahres.

Das Grundkapital (Aktienkapital) einer Aktiengesellschaft
oder Konmanditgesellschaft auf Aktien ist die summe aus den
Nennbeträgen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf das
Grundkapital und die durch die Gesellschaft erworbenen
eigenen Aktien sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die
Statistik der Kapitalgesellschaften erfaßt das Grundkapital
der Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf
Aktien., deren Grundkapital auf einen Nennbetrag in Deutsc
Mark lautet. Von den Kommanditgesellschaften auf Aktien er-
faßt die Statistik der Kapitalgesellschaften nur das Grund-
kapital, nicht aber d,ie Kapitalanteile der persönlich haf-
tenden Gesellschafter.

B e g r i. f f s b e z Le hu n g e n : DemGrundkapital
am 31.12. bei den Aktiengesellschaften und Kommanditge-
sellschaften auf Aktien entspricht bei den Gesellschaften
mit beschränkter Haftung das Stammkapital am 31'12'
(Statistik der Kapitalgesellschaften) -

Im Unterschied zum Grundkapital umfaßt das Kapital (einschl.
offene Rücklagen gemäß § 10 KWG) (Bilanzstatistik) der in-
ländischen Kreditinstitu'te auch die offenen (c;esetzlichen
und sonstigen) Rücklagen gemäß § t0 aes Gesetzes i1ber das
Kreditwesen sowie die Kapitalanteile der persönlich haften-
den Geseltschafter von Kommanditgesellschaften auf Aktien.

Im Grundkapital und (den) Rücklagen (Ausweis der Deutschen
Bundesbank) der Deutschen Bundesbank sind das Grurrdkapital
der Deutschen Bundesbank sowie die gesetzlichen und sonsti-
gen (freisnl Rücklagen enthalten"

-2-



Stand: 31.01..85 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystetr

- Defin:'tionskataloq

des Bundes

Begrlff:

GRUNDKAPITAL AI4 31.I2.

Begriff sinhalt/Änderungen in zeitablauf /Begrrf f sbeziehungenDatenquel lel
Datennachwei s

Das Kapital und (die) Rücklagen (Konsolidierte Bilanz des
Bankensystems) des Bankensystems umfassen neben dem Grund-
kapital der Deutschen Bundesbank und dem Kapital der inlän-
dischen Kreditinstitute auch die offenen Rücklagen gemäß

§ tO aes Gesetzes über das Kreditwesen. Zu beachten ist, daß
im Unterschied zum Grundkapital die von den Kreditinstituten
erworbenen eigenen Anteile und das nichteingezahlte Kapital
vom Kapital und den Rücklagen abgesetzt worden sind'

o

o



Blatt-llr.:1Stand: 15. tr. 19

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

ogx - lr(n):
6520

Begri ff:

GRUNDSCHULEN

Statistik/
GüItigke itszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze i-tablauf /Be gr i f f sbez iehungen

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die Grundkenntnisse

und Grundfertigkeiten in einem gemeinsamen BiLdungsgang ver-
mitteln.

ab 7961
Die Grundschulen umfasserr vier, teilweise auch sechs schul-
jahrgänge. Im Anschluß an die Grundschule erfolgt der Über-
gang auf Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamt-
schulen.

Den Grundschulen angegJ-iederte Klassen für Behinderte werden
nicht bei den Grundschulen, sondern bei den schulen für Be-
hinderte einbezogen.

Erfaßt werden öffentliche und private Grundschulen'

o

o



o

o



Stand: 15.02.84 BIatt-Nr.: 7

o

o

Statistrsches InformationssystelD des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GRUNDSTOFFE FÜR DAS VERARBEITENDE GEWERBE

Datenquel Iel
Datennachere i s Begrif fsinhalt/Anderungen im zeltablauf /Begrif fsbeziehungen

Statistik der
Außenhandelspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Grundstoffen für das

Verarbeitende Gewerbe zählen im wesentlichen:

Bergbauliche Erzeugnj-sse (ohne Kalisalz und Torf)
MineralöIerzeugnisse (ohne Motorenbenzin und leichtes

He izöI )

SpaIt- und Brutstoffe
steine und Erden, Asbestwaren, schleifscheiben und -pulver
Eisen und Stahl (ohne geschweißte Rohre)

NE-MetaIle, -Metallhalbzeug (einschl. Edelmetalle und deren
Halbzeug)

Eisenguß-Halbwaren, TemPergiuß

Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke (ohne Draht)

Kaltgezogener Draht, Schmiedestücke (Vorerzeugnisse)

Bearbeitete EdeI steine
Anorganische Grundstoffe und Chemikalien
Organische Grundstoffe und Chemikalien
Kunststoffe und synthetischer Kautschuk

Chemiefasern
Farbstoffe. Farben, Lacke und verwand,te Erzeugnisse

Vitamine und Hormone, Alkaloide und Glykoside, Antibiotika,
zubereitete Drogen

Human- und veteri-närpharmazeutische Erzeugnisse

Gelantine und. Klebestoffö, Selbstklebebänder
Dachpappe, Bautenschutzmittel
Technische Keramik und Porzellan
Fliesen und Baukeramik
Flachglas, Bauglas
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges bearbeitetes HoIz

2



SEand: t5 .O2..84 Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtlonskatalog -

Begrlff:

GRUNDSTOFFE FÜR DAS VERARBEITENDE GEWERBE

Datenguelle/
Datennachue i s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begri.ffsbezj.ehungen

ZeIIstoff, Papier und Pappe (ohne Packpapier)

Halbzeug aus Kunststoff
Weichgummiwaren

Leder
Textile Spinnstoffe
Garne (ohne Nähgarne und Handstrickgarne)
Spinnstof fwaren, Meterware

FUßbodenbelag, beschichtete Gewebe

Häute und Fel1e, Federn, Borsten, verarbeitete PeIzfelle
RohwolIe, grobe und feine Tierhaare
Schlachttiere
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse

lrleizen, Roggen, BraugersLe

Ölsaaten
Faserpflanzen
Arznei-, Gewürz- und DuftPflanzen
Rohtabak, Rohkaffee, Rohkakao

Hopfen, HoPfenmehl, Braumalz

Schalenfrüchte
Weizenmehl, Stärke, Stärkederivate
Glukose und Dextrose
Kasein
ÖIe und Fette für technische Zwecke

Öle und Fette für die Ernährung

Fleisch, Geflüge1, Schlachtnebenprodukte
Trockenobst und -gemüse

3

o

o



Stand: 15.02 .84

o

o

BIatt-Nr.: 3

Statistisches InfonDationssystetr des Bundes

- Definj'tsionskatalog -

Begrlff:

GRUNDSTOFFE FÜR DAS VERARBEITENDE GEWERBE

Begrif f sinhal t/Anderungen im ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenguel Ie /
Datennachwei s

Kakaopreßbutter, Kakaopulver, Kuvertüre

Milchpulver
Aromastoffe, Gewürze

Apfel- und Orangensaft
Wein zur Weiterverarbeitung

Be g r i f f s b e z Lehun g e n : Grundstoffe für
das Verarbeitende Gewerbe und Grundstoffe für die Landwirt-
schaft zusanmengefaßt ergeben die Gruppe Grundstoffe (siehe
dort).



Stancl: 15 .02.84 BIatt-Nr,: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

GRI]NDSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAIIT

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Außenhandel spre ise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Grundstoffen für die
Landwirtschaft zählen im wesentlichen:

Futtergerste, Hafer, Mais

Stärkehaltige Wurzeln
Rapssamen, Sonnenblumenkerne, Sojabohnen, Leinsamen

F\:tterpflanzen
Landwirtschaftliche Sämereien

Stroh
Torf
Kalisalze
Dikal ziumphosPhat
Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungs
mittel

Stärkeerzeugnis se

Melasse
Molkenpulver
ÖIkuchen und Schrote
Treber
Weizenkleie
Fischmehl, Mischfutter
Bruteier, Nutzrinder
Draht.

o

o



srand: 15 .o2.84

o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Infomatj-onssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GRUNDSToFFE (RoHSToFFE, HALBWAREN UND VoRERZEUGNISSE MIT GRUNDSToFFCHARAKTER)

Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Außenhandel spre ise
a-b 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Rohstoffe, Halbwaren und

Vorerzeugnisse der gewerblichen wirtschaft sind mit den

ihnen im Hinblick auf eine weitere Bearbeitung gleichzu-

setzenden Ernährungsgütern zur Gruppe "Grundstoffe" zusam-

mengefaßt.

Die Grundstoffe sind unterteilt in
- Grundstoffe für die Landwirtschaft
- Grundstoffe für das Verarbeitende Gewetbe

Begriffsbez:-ehungen:InderGliederung
nach den warengruppen der Außenhandelsstatlstik werden die
Rohstoffe und Halbwaren aus der Sicht des Herkunftsbereichs
betrachtet, also z.B. aIs Rohstoffe und Halbwaren der ge-
werblichen wirtschaft, während in der vorliegenden Gliede-
rung nach der vorwiegenden Verwendungsart die Grund'stoffe
in ihrer Beziehung zum verwendungsbereich gesehen werden-



Stand: 20. L?. 84 BIatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBE

Datenquelle/
Datennachwels Begrif f sinhal t/Anderungen Im Ze itablauf /Begri f f sbez lehungen

I l4onatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

Begriff
den Gewerbes,

s1n h a I t : Hauptgruppe des Verarbeiten-
die Wirtschaftsgruppen bzw. -zweigewelche

Mineralöl.verarbe itung SYPRO-Nr .

Herstellung und Verarbeitung
von Spalt- und Brutstoffen rr

Gewinnung und Verarbeitung von
Steinen und Erden

Eisenschaffende Industrie rr

NE-l,letalIerzeugung, NE-MetaIlhalb-
zeugwerke

Gießerei rr

Ziehereien, Kaltwalzwerke, l,lechanik,
4.n.9-

Chemische Industrie rr

Holzbearbeitung rr

Zellstoff-, Holzschliff-, Papier-
und Pappeerzeugung

Gummiverarbeitung

22

ab 1970 24

2 Indizes des Auf-
tragseingangs
und des Umsatzes
für das Verar-
beitende Gewerbe

25

)'7

ab 1971
)a

29

3011,3015,3030
40

53

55

59

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 19'19, umfaßt.

Zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in den genannten
WirtschafLsgruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Bei der Ermittlung des Index des Auftragseingangs und des
Index des umsatzes werden nur ausgewählte Wirtschaftsgruppen
und -zweige des Grundstoff- und Produktionsgütergewerbes
einbezogen (in Klammern die jeweilige SYPRo-Nummer).

2



Stand: 20. t?. 84

o

o

BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBE

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf lBegrj-f f sbeziehungenDatenquel 1e /
Datennachweis

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden (und
zwar': Gewinnung von Natursteinen, d.D.9- (2512), Ge-
winnung von Kalkstein, Gips, Kreide Q514), Verarbeitung
von Natursteinen, ä.D.9. Q525), Herstellung von Zement
(2531), Herstellung von KaIk, Mörtel (2535) , Herstellung
von gebranntem Gips (2536) , Ziegelei (2541), Herstellung
von feuerfester Grobkeramik (2543) , Herstellung von
Kalksandstej-nen (255I), HersLeIlung von großformatigen
Fertigbauteilen aus Beton für den Hochbau (nur bei Basis
1980) (2555) , Herstellung von Betonerzeugnj-ssen (ohne
Baustoffe aus Bims, großformatige Fertigbauteile) (2559) ,

Herstellung von Gipserzeugnlssen, Dämn- und Leichtbau-
platten (2563) ) ;

Hochofen-, stahl- und warmwalzwerke (ohne Herstellung von
Stahlrohren (271I) , Herstellung von Stahlrohren (ohne
Präzisionsstahlrohre) (27L5) (ab Basis 1916) i

NE-Metallhalbzeugwerke (2850) ;

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei (2910) ;

Stabziehereien, Kaltwalzwerke (3011), Drahtziehereien
(einschl. Herstellung von Drahterzeugnissen) (3015) ;

Chemische Industrie (40) ;

Holzbearbeitung (53) (ab Basis t976);
Zellstoff-, Ho1zschliff-, Papier- und Pappeerzeugung (55) ;

Gummiverarbeitung (59) (ab Basis t976) -

Begrif f sbez:_ ehungen: DasGrund'stoff-
und produktionsgütergewerbe im Zusammenhang mit dem Index
des Auftragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe und die
Grundstoff- und Produktionsgüterindusttien (Index des Auf-
tragseingangs in der Industrie) sind ähnlich abgegrenzt'
unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zum
Grundstof f- und Produktionsgütergewerbe wirtschaftszweige
nach der sYPRo, zu den Grundstoff- und Produktionsgüter-
industrien dagegen lndustriezweige nach dem systematischen
verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammenge-
faßt werden. Nur im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
enthalten sind - soweit Indizes auf Basis i976 und 1980 be-
rechnet sind - im wesentlichen die wirtschaftsgruppen HoIz-

-3-



Stand: 20. L2. 84 BIatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitrcnskatalog -
Begrlff:

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBE

Datenguelle /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Ind,ex des Auf-
tragsbestands
für das Ver-
arbeitende Ge-
werbe

1971 bis 1984

3

bearbeitung und Gummiverarbeitung und die Hochofenwerke.
Nur in den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien ent-
halten sind im wesentlichen Herstellung und Montage von
Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau sowie - nur 1916 -
die KohlenwerLstof f industrie .

Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
Wirtschaftshauptgruppe tätig si-nd; dagegen rechnen solche
unternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

Zur Abgrenzung gegenüber dem Grundstoff- und Produktj-ons-
gütergewerbe im Index des Auftragsbestands fur das Verar-
beitende ,Gewerbe siehe unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe des Terar-
beitenden Gewerbes, welche die Wirtschaftsgruppen bzw-

-zweige

Gewinnung und Verarbeitung
von Steinen und Erden SYPRO-Nr. 25

Hochofen-, Stahl- und Warmwalz-
werke (ohne Herstellung von
Stahlrohren) " 27lI

Herstellung von Präzisionsstahl-
rohren " 2120

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei " 2910

Ziehereien, Kaltwalzwerke " 3011, 3015

Papier- und Pappeerzeugung " T.a' 55

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe L979, umfaßt'

Nachgewiesen wird der Index des Auftragsbestands für das
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe "

Zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen, die in den genannten wirtschafts-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.

-4
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o



Blatt-Nr.: 4srand: 20. 12. 84

o

o

Statistisches InformationssystelD des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERGEWERBE

Begrif f sinhal-t/Änderunqen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachwei s

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Die Begriffe Grund'-
stoff- und Produktionsgütergewerbe und ausgewähfte zweige
der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien (Index des
Auftragsbestands in der fndustrie) sind vergleichbar abge-
grenzL. Unterschj-ede ergeben sich im wesentlichen daraus,
daß zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe wirtschafts-
zweige nach der SYPRO, zu den ausgewählten Zweigen der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien dagegen Industrie
zweige nach dem systematischen Verzeichnis zum monatl-ichen
lndustriebericht zusammengefaßt werden. Nur zum Grundstoff-
und produktionsgütergewerbe rechnen die wirtschaftszweige
Herstellung von schleifmitteln und Verarbeitung von Asbest
und die Hochofenwerke. Nur zu den ausgewählten Zweigen der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen Her-
stellung und lr4ontage von Fertigteilbauten aus Beton im Hoch-
bau und Herstellung von Stahlrohren.

F"erner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
auch Handwerksunternehmen, die in dieser wirtschaftshaupt-
gruppe tätig sind; dagegen rechnen solche Unternehmen in
der Regel nicht zur fndustrie.

Das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe im Index des
AuftragsbesLands für das Verarbeitende Gewerbe einerseits
und im Index des Auftragseingangs für das verarbeitende
Gewerbe andererseits sind unLerschiedlich abgegrenzt. Nur
zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe beim Index des
Auftragseingangs für das verarbeitende Gewerbe rechnen -
soweit Indizes auf Basis 1975 und 1980 berechnet sind - im
wesentlichen Herstellung von stahl-rohren (ohne Präzisions-
stahlrohre), NE-Metallhalbzeugrd/erke, chemische fndustrie,
Holzbearbeitung, ZeIIstoff- und Holzschlifferzeugung und
Gummiverarbeitung. Nur zum Grundstoff- und Produktions-
gütergewerbe in der statistik des Auftragsbestand.s irn Ver-
arbeitenden Gewerbe rechnet im wesentlichen die Herstellung
von Präzisionsstahlrohren .



stand: 11 . L2. 84 BIatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitrc)nskatalog -
Begriff:

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN

DatenquelLe/
Datennachrrei. s Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

I 1 Index der
striellen
Nettopro-
duktion

indu- Begrif fsi
tenden Industrie,

nhalt Hauptgruppe der Verarbei-
Industriegruppen bzw. -zweigewelche die

1962 bis 1916 Industrie der Steine und Erden

Eisenschaf fende Industrie
Eisen-, Stahl- und TemPergießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
NE-Metallindustrie
NE-Metallgießerei
Minera I öf verarb e itung
Chemische lndustrie (einschl.

Kohlenwer tsto f f indu s tr ie )

Sägewerke und holzbearbeitende
Industrie

Holzschliff, Zellstoff, Papier und
Pappe erzeugende Industrie

Gummi- und asbestverarbeitende
Industrie

IB-Nr 25

21

29rO

3010

28

2950

22

1 .2 Index der
Arbeitspro-
duktivität

I

il

tl

I

rl

1962 bis L916

40, 42

53

tl 55

59

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
monatlichen Industriebericht, Ausgabe I972, umfaßt.

zvm

Nachgewiesen werden der Index der industriel-Len Nettopto-
duktion sowie der Index der Arbeitsproduktivität. Bei der
Berechnung des Index der industriellen Nettoproduktion wird
neben den o.g. Industriegruppen bzw. -zweigen auch die
Flachglas erzeugende und veredelnde Industrie (T.a. fB-Nr-
52) einbezogen.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Indu-
striegruppen bzw.--zweigen tätig sind, rechnen in der
Regel nicht zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindu-
strien.

2

o

o

ll



Blatt-Nr, : 2stand: t] . 12. 84

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

GRUNDSTOFF_ UND PRODUKT]ONSGÜTERINDUSTRIEN

Begrlff:

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenquelle/
Datennachweis

Anderungen im Zet tablauf :

Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik
sich geringfügige Anderungen'

ergaben

2 Index des
Auftrags-
eingangs
in der
lndustrie
1962 bis 1976

B e g r t ff sb e z te h u n g e n : Die Grundstoff-
nnd produktionsgüterindustrien und das Grundstoff- und Pro-
duktionsgütetgewetbe sind, soweit Indj-zes der (indusiriellen)
Nettoproduktion nachgewiesen werden, vergleichbar abgegrenzt.
unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zu
den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Industrie-
zweige nach dem systematischen Verzeichnis zum monatlj-chen
Ind.ustrieberi-cht, zum Grundstoff- und Produktionsgüterge-
werbe dagegen wirtschaftszweige nach der sYPRo zusammengef'
werden. Nur zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindustr
rechnen im wesentlichen die Herstellung und Montage von
Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau. Nur zum Grundstoff-
und produktionsgütergewerbe rechnen im wesentlichen die
WirtschaftszweigeHerstellungvonSchleifmittelnsowie
Mechanik, d.o.9. (Schlosserei, Schweißerei, Schmiederei,
Schleiferei u.ä.).

Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
auch Handhrerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche
unternehmen und Betrj-ebe in der RegeI nicht zur Industrie.

ZurAbgrenzunggegenüberdenGrundstoff_undProduktions-
güterindustrien in der Statistik des Auftragseingangs in
der Industrie siehe unter 2 -

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe der Verarbei-

tenden Industrie, welche die Industriegruppen bzw- -zweige

Industrie der Steine und Erden IB-Nr ' 25

Stahl- und Warmwalzwerke " T'a' 27tO

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei " 2970

NE-Metallhalbzeugwerke " 2850

3



Stand: 17 . t2. 84 BIatt-Nr.: l

Statj.stisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff,:

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN

Datenquel Iel
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Ziehereien und Kaltwalzwerke
Chemische Industrie (einschI.

KohI enwert stof f indu s t.r i e )

Hol-zschliff, ZeIlstoff , PaPier
und Pappe erzeugende fndustrie

IB-Nr.3010

tl 40, 42

55

j_n der Abgrenzung nach dem systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe 197I, umfaßt-

Nachgewiesen werden der Index des Auftragseingangs, der
Ind.ex des Ilmsatzes und d.er AnteiL des Aufttagseingangs
am Umsatz.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Indu-
striegruppen bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der Re-
gel nicht zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindu-
strien.

Anderungen im Zet tablauf: DieKohlen-
wertstoffindustrie ist nur i976 einbezogen. Ferner ergaben
sich zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik
geringfügige änderungen.

Begrif f sbez:- ehungen: DieGrund'stoff-
und produktionsgüterindustrien und das Grundstoff' und Pro-
duktionsgütergewerbe im Zusammenhang mit dem Index des Auf-
tragseingangs für das verarbeitende Gewerbe sind ähnlich
abgegrenzt. unterschiede ergeben sich im wesentlichen da-
raus, daß zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien
Industriezwe]:ge nach dem systematischen verzeichnis zum
monatlichen Industriebericht, zrm Grundstoff- und Produk-
tionsgütergewerbe dagegen !^iirtschaftszweige nach der sYPRo

zusammengefaßt werden. Nur in den Grundstoff- und Produk-
tionsgüterindustlien sind im wesentlichen die Herstellung
und I'lontage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau so-
wie - nur 1976 - die Kohlenwertstoffindustrie enthalten.
Nur im Grundstoff- und Produktionsgewerbe enthalten sind
- soweit Indizes auf Basis 1976 und 1980 berechnet sind -
im wesentlichen die wirtschaftsgruppen Holzbearbeitung und
Gummiverarbeitung und die Hochofenwerke -

4

o

o

I



Stand: 17. 12.. 84

o

o

Blatt-Nr. : 4

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN

Begriff:

Begrif f srnhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungenDatenquel Ie /
Datennachweis

Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
Vrlirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche
unternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur lndustrie.

Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien in der statistik
des Auftragseingangs in der Industrie und Grundstoff- und
Produktionsgüterindustrien j-m Index der industriellen Netto-
produktion sind unterschiedlich abgegrenzt. Zu den Grund-
stoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen im Index der
industriellen Nettoproduktion alle dj-e für die statistik
des Auftragseingangs in der Industrie zusammengefaßten
Industriezweige, darüber hinaus aber noch die Industrie-
zweige Hochofenwerke, Schmiede-, Preß- und Hammerwerke,
NE-Metallhütten, -umschmelzwerke und -scheideanstalten,
NE-Metallgießerei, Mineralölverarbeitung, KohLenwertstof f-
industrie (außer für 1976), Sägewerke und hotzbearbeitende
Industrie und gummi- und asbestverarbeitende Industrie.
Außerdem ist im Index der industriellen Nettoproduktion
noch die Flachglas erzeugende und veredelnde Industrie
einbezogen.

Zur Abgrenzung gegenr-iber den ausgewähLten Zweigen der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien (fndex des Auf-
tragsbestands in der Industrie) siehe dort.
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Stand: 20.03.85

o

o

1BIatt-Nr. :

Statistisches Inf orltrationssyst'etr

- Definrtionskatalog

des Bundes

Begrlff:

GÜLTIGE STIMMEN

Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begrr f f sbez iehungenDatenguel Ie /
Datennachere i s

1 Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern abgegebene

Stimmen, ab 1-953 Erststimmen und Zweitstimmen, aus denen

unzwej-felhaft zu ersehen ist, für welchen Wahlvorschlag

sich der WähIer entschieden hat und die Gultigkeit von

einem Wahlvorstand festgestellt wurde.

ab 7949

2 Europawahl-
statistik

B e g r 1 f f s i n h a I t : Von VJähIern abgegebene

Stimmen, aus denen unzweifelhaft zu ersehen ist, für
welchen Wahlvorschlag sich der Wähler entschieden hat

und die GüItigkeit von einem Wahlvorstand festgestellt
wurde.

ab 1919
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Blatt-Nr.: Istand! 19.05.83

S tatisti sches Inf ormations systero

- Definrtionskatalog

des Bundes

Begriff:

HEIZöLVERBRAUCH

Begrif f s inhal t/Anderungen im ze itablau f /Begri f f sbez iehungenDa tenquel 1e /
Datennachwe i s

Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Verar-
beitenden Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Verbrauch von HeizöL (Heiz-

öI leicht, mittelschwer, schwer), das im Berichtszeitraum
zur Erzewgung von Wärme sowie als Rohstoff für die Produk-

tion verwendet wurde, gleichgüItig, ob aus ErdöI oder aus

Rohteer hergestellt.ab 19'71

Zum Verbrauch rechnen auch die HeizöImengen, die für die
Gewinnung der an Dritte abgegebenen Energiemengen (Strom,
Dampf, Wärme) eingesetzt wurden. Verkaufte oder ver-
schenkte Brennstoffmengen sowie Deputate sind nicht in
die Verbrauchsangaben einbezogen.

o

o



stand: 12.11.84 Blatt-Nr. : 1

Stsatistlsches Informatronssystetr des Bundes

- Definlticnskatalog -
Begrlff:

HERSTELLUNGSLANDER

Datenquel Ie /
Datennachsrei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablarr f /Begri f f sbez iehungen

Außenhandels-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Länder, in denen von der

Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) einge-
führte Waren vollständig gewonnen oder hergestellt worden

1)
SINd.

Bei Präferenzwaren, für die ein Präferenznachweis vorge-
legt wird, ist Herstellungs-(Ursprungs-)Iand das Land oder
Gebiet, in dem die Waren aufgrund einer Präferenzregelung
die Eigenschaft von Ursprungswaren erworben haben-

Sind an der Herstellung einer Ware zwei oder mehr Länder
beteiligt, so ist Herstellungs- (Ursprungs-) land das Land,
in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerecht-
fertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern
diese in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen
\^/orden ist und zur llerstellung eines neuen Erzeugnisses ge-
führt hat oder eine bedeutende Herstellunqsstufe darstellt.

Bei Waren,
kannt ist,

deren Herstellungs- (Ursprunss-) land nicht be-
wird das Versendungsland der Waren erfaßt-

Weitere Einzelheiten sind § tO aer Verordnung zvr Durchfüh-
rung des GeseLzes über die Statistik des grenzüberschreiten
den Warenverkehrs (AHStatDV) in der Fassung vom 14- JuIi
7911 (BGBI. I S . 1281) geändert durch Artikel 24 des
I. Statistikbereinigungsgesetzes vom 14. März l9BO (BGBI- I
S. 294) zu entnehmen.

1) Artikel 4 Abs. 2 d.er Verordnung (EWG) Nr. 802/68 des
Rates vom 2J. Juni 1968 über die gemeinsame Begriffsbe-
stimmung für den warenursprung (ABI. EG Nr. L 148 s. 1)
in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung mlt der
Maßgabe, daß er auch für die von der Verordnung nicht er-
faßten lrTaren gitt.

o

o



Blatt-Nr.: 1Stand: t4. 12- 84

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff

HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR
DAS PRODUKTIONSGÜTERGEWERBE

Begr j-f f s i-nhaI t./Änderunqen im Ze itablauf / Begr i f f sbe z iehungenDatenque I 1e /
Datennachwei s

lndex des Auf-
tragsbestands
für das Ver-
arbeitende
Gewerbe

Be gr i f f s i nh a I t : AIIe Waren

Metallbearbeitungsmaschinen der
spanabhebenden Formung

I,le tal- lbearbe itung sma schinen der
spanlosen Formung

Hütten- und Walzwerkseinrichtungen
Maschinen und Präzisionswerkzeuge
für die Metall- und Werkstoffbearbeitung

der Warenklassen
Warenklasse 321 1

3212

1977 bis 1984

tt

32t3
321.8

1aa1Dampfturbinen )LL t

Wasserkraftmaschinen " 3228

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975-

B e g r i ff s b e z te h u n g e n : Die Begriffe Her-
stellung von Maschinen für das Produktionsgütergewerbe und
I,laschinen für die Produktionsgüterindustrien (Ind'ex des
Auftragseingangs in der Industrie, Index des Auftragsbe-
stands in der Industrie) sind synonym'



Stand: I4- 12- 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informat-ionssystem des Bundes

- Def in:'ticnskatalog -
Begriff:

HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR DAS
VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDE GEWERBE

Datenquel 1e /
Datennachweis Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begriff sbeziehungen

Index des Auf-
tragsbestands
für das Verar-
beitende Ge-
werbe

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Waren der Warenklassen

Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen, Warenklasse 3217
Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von
Kork, Bein, Hartkautschuk, Kunststoff
und ähnlichen harten Stoffen
Gewerbliche Kühlmöbel und -geräte, " 3223
KäItemaschinen und -anlagen
Nahrungsmittelmaschinen " 3245

Maschinen für verwandte Gebiete der " 3246
Nahrungsmitte Ihe r ste 1 lung
Papier- und Druckereimaschinen " 326t

Textilmaschinen " 3265

Zubehörteile für Textilmaschinen " 3265

Nähmaschinen ,, 3261

Schuh- und Lederind.ustriemaschinen " 3269

d,es Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

1917 b:-s t984

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Die Begriffe Her-
stellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter produzierende
Gewerbe und Masch inen für die Verbtauchsgüterindusttien
(tndex des AufLragseingangs inder Industrie, Tndex des Auf-
tragsbestands in der Industrie) sind synonym-

o

o



stand: 14. 12. 84

o

o

BIatt-Nr,: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Begrlff:

Begriffsj.nhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungenDatenquel 1e /
Datennachweis

Index des Auf-
tragsbestands
für das Ver-
arbeitende
Gewerbe

l97l b:-s 1984

Begrlffsinhalt:AlleWarenderWarenklassen
Baumaschinen Warenklasse 3226

Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen " 3237

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975-

Zu den Baumaschinen zählen u.a. Bauaufzüge, Bauwinden,
Betonmischer und -mischanlagen, Betonpumpen, -spritz- und
-einpreßgeräte, Betonverdichter, Turmdrehkrane' Rarrunen'

eagglr, Straßenbaumaschinen, GIei-sbaumaschinen, Erd'bauge-
räte.

BegrLf f sbezi: ehungen: DieBegriffeHer-
stellung von Ivlaschinen für die Bauwirtschaft und ivlaschinen
für die Bauwirtschaft (einschl. ILaschinen für die Baustoff-,
Keramik- und GLasindustrie) (Index des Auftragseingangs in
der Industrie, Index des Auftragsbestands in der Industrie)
sind synonym.



Stand: L4. t2. 84 BIatt-Nr,: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Begrlff:

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachweis

Index des Auf-
tragsbestands
für das Verar-
beitende Ge-
hrerbe

t977 b:-s t984

Begriffsinhalt: AIle
Landmaschinen
LandwirtschaftLi-che Förder- und
Transportmittel
Milchwirtschaf tl iche Maschinen

AckerschLepper (einschI. Einachs-
schlepper und andere einachsige
Motorgeräte)
d.es systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Die Begriffe Her-
stellung von Maschinen für die Landwirtschaft und ]t4aschjnen
für die Landwirtschaft (Landmaschinen, l-andwirtschaftliche
Förder- und TransportmitteT, miTchwirtschaftfiche Maschinen
und AckerschTepper) (Index des Auftragseingangs in der In-
dusLrie, Index des Auftragsbestands in der lndustrie) sind
synonlm.

Zur Abgrenzung gegenüber dem Begriff Landwittschaftl-iche
Iulaschinen (Index der industriellen Bruttoproduktion für
Investitions- und verbrauchsgüter, Außenhandelsstatistik)
siehe dort.

Waren der Warenklassen
Warenklasse 3241

3242

il 3243

3244

o

o



BIatt-Nr.: 1Stand: 14- 12. 84

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

HERSTELLUNG VON NACHRICHTEN- UND

INFORMATIONSTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN

Begriff:

Begrj.f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachweis

Index des Auf-
tragsbestands
für das Verar-
beitende Gewerbe

l9l1 bj-s t984

Begriffsinhalt:AlLeWarenderWarenklassen
Geräte und Einrichtungen der Drahtnach- warenklasse 3551

richtentechnik
Geräte und Einrichtungen der Funknach- " 3553

richtentechnik
Etektrische Zeitdienstgeräte " 3555

Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräte " 366t
und -einrichtungen
Phonotechnische Geräte " 3653

Bauelemente der Fernmelde- und " 366J
Hochfrequenztechnik
des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statisLik, Ausgabe I915 -

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Begriffe Her-
stellung von nachrichten- und informationstechnischen Er-
zeugnissen und nachrichten- und informationstechnische In-
vestitionsgüter (Index des Auftragsbestands in der Indu-
strie) sind unterschiedlich abgegrenzi*' Die Produktgruppe
Herstellung von nachrichten- und informationstechnischen
Erzeugnissen schließL die na.chrichten- und informations-
technischen Investitionsgüter ein, umfaßt aber zusätzlich
noch die Rund.funk- und Fernsehempfangsgeräte, die phono-
technischen Geräte und die Bauelemente für die Fernmelde-
und Hochfrequenztechnik.
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HERSTELLUNG VON STARKSTROMTECHNISCHEN ERZEUGNISSEN

Begrlf

Begri f f s inhal t/Anderungen irn Ze itab Iauf ,/ Begr i f f sbez lehungenD4tenquelIe/
Detenhächwe I s

Index des Auf-
tragsbestands
für daS Verar-
beitende Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Waren der Warenklassen

Elektromotoren und -generatoren Warenklasse 3611

Transformatoren " 36L2

Starkstromkondensatoren " 3611

Hochspannungsschaltgeräte " 362t
und -anlagen
des systematischen lvarenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1915.

1977 bLs 1984

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die Begriffe Her-
stellung von starkstromtechnischen Erzeugnissen und stark-
stromtechnische Investitionsgüter (Index des Auftragsbe-
stands in der Industrie) sind synon)rm.

o

o
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Begrlff:

HOCHBAU

Begriff sinhatt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenquel 1el
Datennachweis

AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Bauwerken'

deren Hauptteile über dem Erdboden Iiegen'

Die Errichtung der Bauwerke umfaßt auch die dazugehörigen
Fundierungsarbe iten.

B e g r L f f s i n h a I t : Zum Hochbau rechnen sowohl
wohnbauten als auch Nichtwohnbauten, jedoch keine Bauten
von begrenzLer Dauerhaftigkeit und keine freistehenden
selbständigen Konstruktj-onen (2.B. Tribünen, Schornsteine,
Türme und Gaskessel).

B e g r i f f s i n h a I t : Der Hochbau umfaßt' den
wohnungsbau, den gewerblichen und industriellen Hochbau,
den landwirtschaftlichen Hochbau, den Hochbau für organi-
sationen ohne Erwerbszweck, für Gebietskörperschaften,
sozialversicherung sowie für Bundesbahn und Bundespost.

Zum Hochbau rechnet neben dem wohnungsbau z.B. dLe Errich-
tung von Verwaltungsgebäuden, Fabrik- und Bürogebäuden,
LagerhalIen, Garagen (auch Tiefgaragen) , StaIlungen, Bahn-
höfen, Postämtern, Schulen, Universitäten, Theatern, Museen,
Krankenhäusern, Gefängnissen, Kirchen, Gemeindehäusern,
Sporthallen und MüIlbeseitigungsanlagen.

Iiachgewiesen werden, neben absoluten werten und Meßzahlen
zum Hochbau, auch der Index des Auftragseingangrs und der
Index des Auftragsbestands im Hochbau-

Belm unter 2.4 genannten Index des Auftragseingangs, im
Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung, beim unter
2.6 genannten Index des Auftragsbestands und beim Nachweis
des Auftragsbestands (absolute werte) in der statistik über
den Auftragsbestand j-m Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteil-
bau) wird zum Hochbau jeweils auch der gesamte landwirt-
schaftliche Bau (also auch der landwirtschaftliche Tiefbau)
gerechnet; in allen übrigen Nachweisen über den Hochbau ist
nur der landwirtschaftliche Hochbau einbezogen'

T Statistik der
Baugenehmigungen

ab 1962

1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragse ingangs-
erhebung im
Bauhauptger,ver-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab 7962

2 Statistik über
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab t97 t

3 Index des Auf-
Lragseingangs
im Bauhaupt-
gewerbe

t97l b:-s 1976

.4 Index des Auf-
tragseingangs
für d,as Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

2

2

2

2

2
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Begriff:

HOCHBAU

Datenquel Ie /
Datennachweis BegriffsinhaLt/Änderunqen im zeitablauf /Begriffsbeziehungen

2.5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
t97l bj-s 1916

2 6 Index des Auf-
Lragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab L971

Index der
Nettoproduk-
tion für das
produzierende
Gewerbe

ab 1970

Anderun
1976 rechnete

Der Ferti-gteilbau ist nur im MonaLsberichL einschl. Auf-
tragseingangserhebung, in der Statistik tiber den Auftrags-
bestand im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau) und in
den unter 2.4 und 2.6 genannten Indizes des Auftragsein-
gangs und des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe ein-
bezogen.

g e n i m Z e i t a b I a u f : Bis einschl.
der Bau von Tiefgaragen zwm Tiefbau-

3 B e g r i f f s i n h a I t : Zum Hochbau rechnen Betriebe,
deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht,
Hochbauten im Rohbau zu errlchten.

Zur Errichtung von Hochbauten rechnen die Ausführung von
Hoch- und Ingenieurhoch-bauten sowie die Reparatur- und Un-
terhaltsarbeiten an diesen Bauten. Nicht dazu rechnet die
Ausführung von Brücken- und bestimmten Spezialbauten.

Der Fertigteilbau ist einbezogen

Nachgewiesen vlerden:

- Indizes der Nettoproduktion für Hochbauleistungen als
Teil des Bauhauptgewerbes; ab 1976 untergliedert in
Indizes für unternehmen und für fachliche unternehmens-
teile (Basis 1980)

- der Index für das Baugewerbe, vierteljährlich, für Hoch-
bauleistungen als Teil des Ausbaugewerbes und des Bau-
hauptqewerbes (ab 1978) .

Zum Hochbau als Teil des Bauhauptgewerbes rechnen sowohl
lnd,ustrie- als auch Handwerksbetriebe, zum Hochbau als TeiI
der Bauindustrie dagegen nur fndustriebetriebe. Im Ietzten
FalI entspricht daher der für den Hochbau nachgewiesene
Index dem Index der industriellen Nettoproduktion, der mit
dem Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe auf Basis 1975
Konzeptionell identisch ist.
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DFK-llr.:

GBK4r.(n):
5520 , 6521 , 2533, 7008

Begrl ff:

HOCHSCHULE (N)

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

1 Volks- und
Berufszählung
191 0

Studenten-
statistik
ab Sommer-
semester 1967

B e g r i f f s i n h a I t : Ausbildungsstätten' die

der Lehre und Forschung sowie der Vorbereitr:ng auf aka-

demische Berufe dienen.

zugangsvoraussetzung für die Hochschulen ist das Abitur
oder die fachgebundene Hochschulreife'

Zu den Hochschulen rechrten u'a' Universitäten' Techrnische
Hochschulen.WissenschaftlicheHochschulenmitUniversi-
tätsrang, Pädagogische Hochschulen, Philosophisch-Theolo-
gische Hochschulen, Kirchliche Hochschulen sowie Hoch-
schulen für Musik, Bildende Künste und Sport'

NichtzudenHochschulenzählendieFachhochschulenund
dieVolkshochschulen.DieFachhochschulenwerdenentweder
d.en Ingenieutschufen oder den Fachschulen (Berufsfach-/
FachschuLen ) zugerechnet'

Als Hochschulabschluß gilt die erfolgreiche Absolviemng
der erforderlichen Prüfungen an einer der obengenannLen
Hochschulen.AuchAbsolventenvonLehrerbildungsanstalten
undLehrerseminarengeltenalsHochschulabsolventen.

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Hochschulen werden

aIIe nach Landesrecht anerkannten Hochschulen' unabhängig

von der Trägerschaft, ausgewiesen'

Zu den Hochschulen zählen universitäten (einschI" tech-
nischer UniversitäLen/Hochschulen und anderer gleichran-
giger wissenschaftlicher Hochschulen)' Gesamthochschul-en'
paäagogische Hochschul-en, theologische Hochschufen'
Kunsthochschulen und Fachh ochschuTen'

Das Studium an Universitäten, pädagogischen und theologi-
schenHochschulensowieindenwissenschaftlichenStudien-
gängen der Gesarnthochschulen setzt d'ie allgemeine oder
fachgebundene Hochschulreife voraus'

2

2
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DFK-ltr.:

GBK-Nr.( n) :

6520 , 6521 , 25 33 , 7008

Begri ff:

HOCHSCHULE (N)

Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/eegrif fsbezlehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

3.1 Jahresrechnr:ngs-
statistik
ab 1 950

3.2 Haushaltsan-
satzstatistik
ab 1970

3.3 Vierteljahres-
statistik der
Finanzwirt-
schaft
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Aufgabenbereich mit den

Ausgaben

für Universitäten, Technische Hochschulen und Techni-
sche Universitäten, Hochschulkliniken, Pädagogische
Hochschulen r.:nd entsprechende Einrichtungen der Lehrer-
bildung, Gesamthochschulen, Kr.msthochschulen, Fach-
hochschulen;

für Einrj-chtungen und zur Förderung des Fernstudiums;
für das Europäische HochschulinsLitut in Florenz, für
Maßnahmen, die nicht auf einzelne Hochschul-arten auf-
teilbar sind (2.B. Modellversuche) .

In der Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft sind
lediglich Ausgaben für Baumaßnahmen nachgewiesen.

Anderungen im Zet tablauf: Die
Ausgaben für Baumaßnahmen im Hochschulbereich in Nord-
rhein-9'lestfalen und Niedersachsen, die von Hochschulbau-
gesell-schaften bewirtschaftet wurden, sind erst ab dem
Rechnungsjahr 1975 erfaßL (organisationen ohne Erwerbs-
zweck). Die Ausgaben der Hochschulbaugesellschaft Nord-
rhein-Westfalen wurden mit dem Rechnungsjahr 1978 auf
den Haushalt des Landes übernommen.

Bis 1973 sind hier auch die Ausgaben
Förderungsmaßnahmen von Studierenden
woh.nraumförden:ng enthalten ; ab 7974
sondert im Aufgabenbereich Förderung
nachgewiesen,

für individuelle
und für Studenten-
werden diese ge-
des Bil-dungsr4lesens

Bis 1960 sind die Ausgaben für die Ingenieur- und höheren
Wirtschaftsfachschulen (Fachhochschulen) nicht im Aufga-
benbereich Hoschulen, sondern im Aufgabenbereich Schul-en
enthalten.
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DFK-ll r. :

GBI(-Nr.(n) :

4590, 6527

Begri ff:

HOCHSCHULREIFE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatj-stik/
GüItigkeit szeitraum

Statistik der
Schulen cler
allgemeinen
Ausbi Idung

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Hochschulreife gilt
das Abschlußzeugnis der oberstufe (Sekundarstufe If)
eines Ggmnasiums, einer Gesamtschule, eines Abendggm-

nasituns, eines Ko7Legs, eines Fachqgmnasiums bzw' einer
Technischen Oberschule oder Berufsoberschule'

ab 1967

2. Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Fortbi ldung
ab 1967

Nachgewiesen werden schüLer und schul.abgänger mit Hoch-
schulreife. Die Hochschutreife berechtigt zum Hochschul-
studium in allen Studiengängen (allgemeine Hochschul-
reife) oder in bestimmten Fächern bzw. Fächergruppen
(fachgebundene Hochschulreife) .

3 Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab L961

4 Statistik der
Schulen der
beruflichen
Fortbildung
ab t967

1
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Ersrl ff: DFK-Nr.:

HOCHSCHULSEMESTER

0BK-Nr.( n) :

3538,3315

' Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Studentenstatistik
ab Wintersemester
t916

B e g r i f f s i n h a I t : Semester, die insgesamt
jm Hochschulbereich verbracht worden sind; sie müssen

nicht in Beziehung zum Studienfach des Studenten im

Erhebungssemester stehen.

Nachgewiesen werden Studenten gegl Lt:cler1: nach Hoch-
schulsemestern.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Während die
Hochschulsemester alIe im Hochschulbereich verbrachten
SemesLer umfassen, werden bei den Fachsemestern
(Studentenstatistik) nur die im Hinblick auf den jm
Erhebungssemester angestrebten Abschluß absolvierten
Semester berücksichtig t.
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Begriff:

HOLZBE- UND -VERARBEITUNGSMASCHINEN

Datenquel Iel
Datennachwei-s Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

lndex der Brutto-
produktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Güter (Güter-

arten) aus der Güterklasse
Holzbe- und -verarbeitungs- Güterklasse 32t7
maschinen
des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statistj-ken, die zu den fnvestitionsgütern zäh1en.

ab 1970

AIs Investitionsgüter gelten Güter, di-e von der "fndustrie"
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die uberwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Holzbe-
und -verarbeitungsmaschinen mit Ausnahme der dazugehörJ-gen
Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:

Sägemaschinen, Hobel-, Fräs- und Bohrmaschinen, Platten-
schleifmaschinen, Maschinen zum Zerkleinern, Schneiden und
Verbinden, Maschinenkombinationen und Sondermaschinen,
Handge führte It4aschinen .
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0FKJ'Ir.:

GBKar.(n)
4456

Ecarl ff:

HOLZWAREN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrlf fsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I L : Ausgewählte Waren

(warenarten) aus d,er Warengruppen 54 "HoIzwaren"
des Systematischen Warenverzeichnissen für die
Industristatistik, Ausgabe 1975.

ab 1968

Einbezogen sind Bauelemente aus HoLz und Holzkonstruk-
tionen, Möbel, MaLraLzen, Holzgehäuse und andere Tisch-
lereierzeugnisse, technische, Holzwaren sowie Bürsten-
\^/ar e n .

Nicht berücksichtigt werden Verpackungsmittel aus
HoLz r Korb-, Kork- und Flechtwaren sowie sonstige
Holzwaren.
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OFK - Nr

GBK .
10 1B

n

Beqri ff

HÖRF UNKGENE HI\4 I GI.]N GEN

Begriffsinhalt,/ÄnderungenimZeitablauf,/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gültigke itsze itraum

Statistik der
Deutschen
BundesPost
01,01 .54

B e g r i f f s i n h a ] t : Genehmigungen zur Er-

richtungundzumBetriebeinerHörfunkempfangsanlage.

Erfaßt werden Iediglich die Run<lfunkgenehmigungen, die ge-
bührenpflichtigen Hörfunkteilnehmern erte j-lt wurden'

Ausgewiesen wird der Bestand an erteilten Hörfunkgenehmi-
gungen am Jahresende.

Anderungen im Zet tabLauf: Bis
einschl . LgTO umfaßten die Hörfunkgenehmigungen auch die
Genehmigungen, die nicht gebührenpflichtigen Hörfunk-
teilnehmern erteiLt wurden'

Be g r i ff sb e z iehunge n : ImBestandan
Hörfunkgenehmlgungen ist der Bestand an Fernsehgenehni-
gungen (Statistik der Deutschen Bundespost) enthaLten'
äa mit der Erteilung einer Fernsehgenehmigung zugleich
eine Hörfunkgenehmigung als erteilt gilt'
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Begrlff:

HORTE

Begr if f s inhal t/Anderungen im ze itablau f ,/ Begri f f sbez iehungenDatenquel 1e /
Datennachwe i s

Statistik der
Jugendhilfe
ab t961

B e g r i f f s i n h a I L : Einrichtungen, in denen

Kinder im schulpflichtigen Alter ganzLägLg oder für einen

Teil des Tages vor oder nach der täglichen schuLzeit aufge-

nommen sovrie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig be-

treut werden.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1953 ohne Saarland und Berlin (west), von 1954 bis
1959 0hne Saarland. seit 1963 werden die Horte und die in
ihnen verfügbaren Plätze in der Gliederung nach Trägern der
öffentlichen Hand, Trägern der freien Jugendhilfe und pri-
vaten gewerblichen Trägern nachgewiesen. Bis 1981 wurden
Horte unter der Bezeichnung Kinderhorte nachgewiesen.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Einrichtungen zur
pflegerischen und erzieherischen BeLreuung von Kindern im
Alter bis zu 5 Jahren sind Kinderkrippen und Kindergärten.

o

o
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Begrlff:

HOTELS

Datenquel Ie /
Datennachrrei s Begrif f s inhal t/Änderunqen im Ze itablauf / Begri f f sbeziehungen

1 Statistik der
Beherbergung im
Reiseverkehr

B e g r i f f s i n h a L t : Beherbergungsstätten, die
jedermann zugänglich sind und in denen ein Restraurant
- auch für Passanten - \,orhanden ist sowi-e weitere Auf-
enthaltsräume zur Verfügung stehen.

Erfaßt werden nur Hotels mit mi-ndestens 9 Gästebetten und
mehr.

ab 1981

2 Statistik des
Fremdenverkehrs
in Berherber-
gungsstätten
i960 bis 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch unab-

gäng von der Anzahl der Gästebetten und nur in Gemeinden

mit im allgemeinen mindestens 5 000 Gästeübernachtungen
1m Jahr.

änderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. März 1971 wurden den Hotels auch HoteTs Earnis
zugerechnet. Ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt wurden Be-
triebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens
3 000 Gästeübernachtungen im Jahr erfaßt.
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Begrlff:

HOTELS GARN]S

DatenqueIle,/
Datennachweis Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze j. tablauf / Beg ri f f sbez iehungen

1 Statistik der
Beherbergung im
Reiseverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Beherbergungsstätten, die
jedermann zugänglich sind und in denen nur Frühstück ab-
gegeben wird.ab 1981

Erfaßt werden nur Hotels garnis mit mj-ndestens 9 Gäste-
betten und mehr.

2 Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherber-
gungsstätten
1950 bis 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch unab-
hängig von der Anzahl- der Gästebetten und nur in Gemeinden

mit im allgemeinen mindestens 5 000 Gästeübernachtungen
im Jahr.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl . 1,1ärz 1971 wurden Hotels garnis bei Hote-Zs bzu/.
Fremdenheimen und Pensionen nachgewiesen. Ebenfalls bis
zu diesem Zeitpunkt wurden Betriebe in Gemeinden mit im
allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernachtungenim Jahr
erfaßt.

o

o
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Begrlff:

HÜHNER (OHNE TRUT-, PERL- UI\TD ZWERGHÜHNER)

Datenguel Ie /
Datennachrrei s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begr i f f sbeziehungen

Viehzählungen
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der Jung-

hennen unter 7/2 .tahr alt einschließlich zur Aufzucht als
Legehennen bestimmter Küken, Legehennen 1,/2 Jahr und

ä1ter, Schlacht-- und I{asthähne und -hühner sowie son-
stiger Hähne einschließlich der hierfür bestimmten
Küken.
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Begriff:

HUMANMEDIZfN

Begr j. f f s inhal t/Anderungen irn Ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenquel Ie /
Datennachwe i s

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zusammenfassung folgender

Studienbereiche an Hochschulen:

- Humanmedizin (ohne Zahnmedizin),

- Zahnmedizln.
ab L9l6

Nachgewiesen werden Abiturienten und schüIer der Abschluß-
klassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen, Human-
medizin zu studieren.

B e g r i f f sb e z Le hu n I e n : Die FächergrupPe
Humanmedizin umfaßt im unterschied zur Fächergruppe Medizi'
nische Wissenschaften (Statistik der Studien- und Berufs-
wünsche, Lg72 bis 1979) nicht den studienbereich Veterinär-
medizin.
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Begriff:

HUMAN- UND VETERINARI4ED]ZIN

Da tenquel 1e /
Datennachweis Begri f f s j.nhaI t/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbeziehungen

Statistik der Hoch-
schulprüfungen
ab 1959

Begriffsinhalt:Zusammenfassungfolgender
Studienbereiche an Hochschulen:

Humanmedizin (ohne Zahnmedizin),

Zahnmedizin,

- Veterinärmedizin.

Nachgewiesen werden AbiturienLen und SchüIer der
klassen der L2. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Veterinärmedizin zu studieren.

Abschluß-
Human- und

Be g r i f f sb e z iehun g en : Der Begriff
Human- und Veterinärmedizin entspricht dem Begriff lüedizi-
nische Wissenschaften (Statistik der Studien- und Berufs-
wünsche, 7912 bis 1979),
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Index der Brutto-
produktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : AusgewähLte Güter (cüter-
arten) aus der Güterklasse
Hütten- und Walzwerksein- Güterklasse 3213
richtungen
des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statistiken, die zu den fnrzestitionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
hergestellt werden, als technisch fertlg (investitionsreif)
angesehen werden unC überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat aIs Anlagegüter gekauft werden-

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Hütten-
und Walzwerkseinrichtungen
Ersatzteile a.n.g. ) .

(einschl. Zubehör, Einzel- und

Im wesentlichen zählen dazu:

Einzelmaschinen für Warm- und Kaltwalzwerke, für Hochöfen
und StahLwerke, Maschinelle Anlagen für Warm- und KaIt-
walz\n/erke, für Hochöfen und Stahlwerke, Hilfsmaschinen
für Wal-zwerke.

o

o
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HYPOTHEKARKREDITE

Begrif f s !nhaI t/Anderungen rm Ze itablauf /Beqrr f f sbez iehungenDatenquel lel
Datennachwe i s

t Statistik der
Boden- und
Kommunalkre-
ditinstitute
Jan. 1962 bj-s
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Von Boden- und Kommunal-

kreditinstituten gewährte langfristige Darlehen, die durch

Hypotheken gesichert sind-

Nachgewiesen werden im einzelnen Hypothekarkredite auf
wohngrundstücke, auf gewerbliche, landwj-rtschaftliche und
sonstigeGrundstückesowieHypothekarkrediLeaufSchiffe.
Die Zuordnung erfolgt dabei entsprechend dem Objekt' das
zur sicherung des Darlehens belastet wird, unabhängig von
der Verwendung des Darlehens.

Zu den Hypothekarkrediten auf Grundstücke rechnen auch
Darlehen, die nicht durch eine Hypothek, sondern durch
Grund- oder Rentenschulden gesichert sind, sofern die
Grund- bzw. Rentenschulden - ebenso wie die Hypotheken -
ins Grundbuch eingetragen sind.

Nicht zu den Hypothekarkrediten rechnen Darlehen, bei denen
d.ie eingetragene Hypothek oder Grundschuld nur aIs zwsäLz-
Iiche sicherung anzusehen ist, sowie kommunalverbürgte
Hypotheken auf Grundstücke. Durch Grundpfandrechte gesi-
cherte Landeskulturdarlehen (für Maßnahmen der wasserwirt-
schaft und der Bodenkultur) sind ebenfalls nicht bei den
Hypothekarkrediten einbezogen -

Die Zuordnung der belasteten Grundstücke zu den Grund-
stücksarten, für dj-e ttypothekarkredite ausgewiesen werden,
erfolgt nach der überwiegenden Nutzung des G::undstücks,
d.h. nach der Nutzung, der ein Grundstück zu mehr als 50 %

der Raumfläche unterliegt.

Zu den wohngrundstücken rechnen Grundstücke, die riberwie-
gend, zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließIich der
Grundstücke mit ländlichen wohnbauten und unabhängig davon,
ob es sich um Wohnungsneu- oder -altbauten handelt'

2
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Datennachl,e i s Begriffsinhalt/AnderungenimZej.tablauf/Begrlffsbeziehungen

Zu den gewerblichen Grundstücken zählen Grundstücke, die
überwiegend gewerblichen Zwecken (Energiewirtschaft und
Wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Bauge-
werbe, Handel, Verkehr und Dienstleistungen) dienen.

Zu den landwirtschaftlichen Grundstücken zählen Grundstücke,
die überwiegend für Zwecke der Landwirtschaft, des Garten-
baus, des !,teinbaus, der Forstwirtschaft, der TierhalLung
sowie der Fischerei genutzt werden.

Zu den sonstigen Grundstücken rechnen Grundstücke, die
überwiegend für kulturelle, sportliche oder ähnliche Zwecke
genutzt werden. Das sind z.B. Kirchen, Theater, A1Lersheime,
Sportplätze, Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser.

Bei den Hypothekarkrediten auf Schiffe werden Schiffe und
Schiffsbauwerke (in Bau befindliche Schiffe) belastet.

Die Schiffshypotheken werden in die Schiffsregister (Binnen-
schj-ffsregister, Seeschiffsregister) eingetragen.

Nicht zu den Hypothekarkrediten auf Schiffe zählen die gemäß

§ 5 abs. 1 des Schiffsbankgesetzesl) gewährten kommunalver-
bürgten Darlehen.

Die lVeuausTeihungen umfassen die während des Berichtszeit-
raums tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten) Hypothekar-
kredite.

Der DarLehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der For-
derungen aus Hypothekarkrediten am Ende des Berichtszeit-
raums an.

Begriffsbez,.ehungen Siehe unter 2

1) Zu EinzeLheiten siehe Gesetz ülcer die Schiffspfandbrief-
banken (Schiffsbankgesetz) in der Fassung v. 8.5.1963
(BGBr. r S. 302).

3
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Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze itab Iau f / Begr j' f f sbez iehungenDatenquel Ie /
Datennachweis

2 Statistik der
Bausparkassen
ab 1954

B e g r i f f s i n h a I t : Bauspardarlehen' deren

Sicherung in Hypotheken oder Grundschulden auf ein inlän-

disches Pfandobjekt besteht'

Zu den Bauspardarlehen rechnen hier ausschließIich Darlehen
aus zugeteilten Bausparverträgen, d'h' aus Verträgen' die
volI angespart sind und bei denen die entsprechende warte-
zeit abgelaufen ist.

Vor der Zuteilung gewährte Zwischenkredite sind nicht ein-
bezogen.

Ausgewiesen wird der Bestand an Hypothekarkrediten, die von
denBausparkassengewährtwurdenrvermindertumdieTil-
gungsleistungen (stand am Ende des Berichtszeitraums).

Be g r i f f sb e z :-ehu.n g e n : Währenddie
Hypothekarkred'ite der Bausparkassen zweckgebunden sind,
werden bei den Hypothekarkrediten auf Wohngrundstücke
(StatistikderBoden-undKommunalkreditinstitute)für
wohnzwecke genutzte Grundstücke belastet, ohne daß das
gewährte Darlehen einem besLimmten Verwendungszweck zvqe-
führt werden muß.
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Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bLs
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : FesLverzinsliche Schuldver-
schreibungen, die gemäß § 1 des Hypothekenlcankgesetr.=i)
oder gemäß §§ 1 und 2 des Pfandbriefg."utr"=2) aufgrund
gewährter Realkredite (gegen Hypotheken, Grund- und Ren-

tenschutden und u.U. Ersatzdeckungen) ausgegeben werden.

Erfaßt werden sowohl Inhaber- als auch Namenshypotheken-
pfandbriefe.

Zu den Hypothekenpfandbriefen rechnen auch Landesrenten-
briefe der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1965 : Deutsche Landesrentenbank) .

Unter Erstabsatz an Hypothekenpfandbriefen wird der Nomi-
nalbetrag a1ler im Berichtszeitraum erstmals verkauften
neu aufgelegten Hypothekenpfandbriefe einschließIich der
Vorverkäufe erfaßt.

Dre TiTgrungen von Hypothekenpfandbriefen umfassen im Be-
richtszeitraum endgüItig aus dem Verkehr gezogene, für
kraftlos erklärte, entwertete, vernichtete oder dem Treu-
händer zur Vernichtung übergebene Hypothekenpfandbriefe.

Der Umlauf (UmLauf (Neugeschätt)) von Hypothekenpfandbrie-
fen erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des Berichtszeit-
raums tatsächlich umlaufenden Hypothekenpfandbriefe ohne
die im Eigenbestand befindtichen Stücke eigener Emissionen
der Kreditinstitute, jedoch einschließlich der vorverkauf-
ten Stücke.

1) zu ElnzeLheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der
Fassung v. 5.2.1963 (BGBI. I S. B1) und Anderungsgesetz
v. 77.3.L914 (BGBI. I S.611).

2) Zt EinzeLheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen öf fentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI.
I S. 312) und Anderungsgesetz v. tL.3.1974 (BGBI. I
s. 669) .

2
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B e g r i f f sb e z Le hun g e n : ImUnterschied zu
den HypoLhekenpfandbriefen (statistik der Boden- und Kormu-
nalkreditinstitute) sind bei den Pfandbriefen (Emissions-
statistik) Schiffspfandbriefe einbezogen. Außerdem umfassen
die pfandbriefe - seit 7969 - ausschließIich Pfandbriefe,
die auf den Inhaber lauten, während bei den Hypotheken-
pfandbriefen sowohl auf den Inhaber als auch auf den Namen
Iautende Hypothekenpfandbriefe einbezogen sind'
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Datenquel Ie /
Datennachwe I s Begrj.f f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrj'ffsbeziehungen

Schwanger schafts-
abbruchstatistik

B e g r 1 f f s i n h a I t : Eingriffsart, die neben

anderen in der Schwangerschaftsabbruchstatistik erfaßt
wird.ab L977

Die Hysterektomie ist ein medizinisch-operativer EingtLff ,
bei dem entweder vaginal (durch die Scheide) oder abdo-
minal (nach öffnung der Bauchhöhle) die Gebärmutter
(griech.: Hyster) meist voIlsLändig entfernt wird-

Neben der Hysterektomie werden außerdem die Curettage,
die Takuumaspiration, die vaginaLe Hgsterotomje, die
abdominaLe Hgsterotomie und der medikamentöse Abbruch
als Eingriffsarten in der Schwangerschaftsabbruchstatistik
erfaßt.

o

o
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IM KRANKENHAUS TATIGE KRANKENPFLEGEPERSONEN

Begrlff:

Begri- f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /gegr i f f sbez iehungenStatistik/
GüItigke itszeitraum

Krankenhausstatistik
o1.o1.53

B e g r L f f s i n ir a I t : Zu den im Krankenhaus tätigen
Krankenpfleqepersonen rechnen die in Krankenhäusern beschäftrg-
ten Krankenschwestern und -pfleger, K.inderkrankenschwestern
bzw. -pfleger, Krankenpflegehelferinnen und -helfer, Säuglings-
und Kinderpflegerinnen sowie dj-e sonstigen Pflegepersonen ohne

staatliche Prüfung.

Nicht erfaßt werden die Krankenpflegepersonen, die noch in Aus-
bildung sind (z . B. Krankenschwestertrschül-er irrnen ) .

Zu den sonstigen Pflegekräften ohne staatliche Prüfung rechnen
alle Personen, die dle Krankenpflege berufsmäßig ausüben, ohne
zur Führung einer der genannten Berufsbezeichnungen berechtigt
zu sein.

Anderungen im Zet tablauf: Aufgrund
anderer Berufsbezeichnungen setzte sich bis einschl. i964 d'as
erfaßte Pflegepersonal aus den Krankenschwestern bzw. -pflegern,
den Kinderkrankenschwestern und den sonstigen Pflegekräften zu-
sammen.

Für 1954 fehlen die Angaben über KrankenpflegeheLfer bzw- -hef-
ferj-nnen in vier, für 1965 in einem Bundesland. Von 1966 bis
1968 fehlen die Zahlen über Säuglings- und Kinderpflegerinnen
in Hessen.

Begrif f sbez:_ ehungen: Währendzuclenim
Krankenhaus tätigen Krankenpflegepersonen nur das in Krankenhäu-
sern beschäftlgte Pflegepersonal zählt, werden zu den Ktanken-
pfTegepersonen (statistik der Berufe des Gesundheitswesens) aLle
in bestimmten Pflegeberufen tätigen Personen gerechnet, aIler-
dings ohne dj_e säuglings- und Kinderpflegerinnen und die sonsti-
gen Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung.
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Statistik der
Effektenkurse
07 .or.62

Blatt-t'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der Aktienkurse.

In die Berechnung des fndex der Aktienkurse werden an den
Börsen im Bundesgebiet im amtlichen Handel und geregeltem
Ereiverkehr festgestellte Kassakurse für Stammaktien von Ge-
sellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (West) einbezogen (zum Basiszeitpunkt
29.12.1912 = IOO 285 Gesellschaften). Stammaktien werden nur
berücksichtigt, wenn sie auf DM Iaut-en; Vorzugsaktien bleiben
außer Ansatz.

Bei Aktien, die an mehreren Börsen im Bundesgebiet notiert
werdenr geht nur der Kurs an der sog. Heimatlcörse in die Be-
rechnunqen ein. Als Heimatbörse gilt die Börse, in deren Be-
reich der Verwal-tungssitz des entsprechenden Unternehmens
liegt.

Die Aktien werden so ausgewählt, daß die Indexpapiere sowohl
insgesamL als auch in der Unt-erteilung nach Wirtschaftsberei-
chen mindestens 90 ea des NominaLwertes der börsennotierten
Stammaktien repräsentieren.

Beim Index der Aktienkurse handelt es sich um einen Laspeyres-
Index, wobei als Fortschreibungsreihen die von marktfremden
Einflüssen (2.B. Erhöhung oder Herabsetzung des Nominalkapitals,
Fusionen, Ausgabe von Bezugrsrechten) bereinigten Kurse der
ausgewäh1ten Aktien und als Gewj-chte die Nominalwerte der
börsennotierten Stammaktien am Basisstichtag dienen.

Di-e Gewichtung erfolgt in zweifacher Weise: Zunächst wird bei
der Ermittlung der Teilindizes nach Wirtschaftsg:ruppen der
Kurs der einbezogenen Aktiengesellschaften mit dem Nominalwert
der börsennotierten Stammaktien der repräsentativ ausgewählten
Gesellschaften gewichtet. Bel der Zusammenfassung der Wirt-
schaftsgruppenindizes zu Hauptwirtschaftsgruppenindizes und
danach zum C,esamtlndex dient der Nominalwert al1er börsen-
notierten Stammaktien (auch der nicht in die Berechnungen ein-
bezogenen) Aktiengesellschaften aIs Gewj-chtungrsmaßstab.

o

o
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Die zuordnung der Aktiengesellschaften zu bestirnrnten wirt-
schaftsgruppen erfolgt nach dem wirtschaftLichen Schwer-
punkt ihrer Tätlgkeit, bei Beteiligungsgesellschaften ent-
sprechend der Zuordnung des nach Kapital und Beteiligung wich-
tigsten Tochterunternehmens .

Die Auswahl und Zuordnung der einzelnen Gesellschaften zum
Tei-Iindex "Publj-kumsgesellschaften" (83 Werte) wird nach der
Höhe ihres im streubesitz befindlichen- Aktienkapitals, der An-
zahl der Aktionäre, der Veröffentlj-chung der Börsenumsätze
sowie der Höhe des NominaLwertes der börsennotierten stan[n-
aktj-en vorgenommen, wobei mindestens zwei der für diese
Kriterien festgelegten Kennziffern erreicht sein müssen'

o

o
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Index der Arbeits-
produktivität für
den Bergbau und
das Verarbeitende
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwick-
Iung der Produktion im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe

im VerhäItnis zum Arbeitseinsatz.

ab 1962 Die Entwicklung der Produktion (Produktionsergebnis) wird
durch den Index der Nettoproduktion repräsentiert, der unter
Ausschaltung von Preisänderungen die Entwicklung der Netto-
Ieistung im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe mißt.

Der Nettoproduktionswert wird errechnet, indem vom Brutto-
produktionswert der Materialverbrauch, d.h. der Wert der
verbrauchten fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe, der Halbwaren, der Teile und dgl. sowie der Wert
der vergebenen Lohnarbeiten abgezogen werden.

Die Berechnung von Indizes der Arbeitsproduktivität führt
die Nettoproduktionsindizes mit den Indikatoren des zur
Erstellung der Produktion notwendigen Arbeitsaufwandes
zusammen. Die Meßzahlen für Besciräftigte, Beschäftigten-
stunden, Arbeiter, Arbeiterstunden - diese Daten fallen
im Rahmen des }4onatsberichts im Bergbau und Verarbeitenden
Ge\n/erbe an, wobei die Beschäftigterrstunden schätzungsweise
ermittelt werden - charakterisierendie Entwicklung der
Input-Komponente des Produktionsprozesses.

Die Output-Komponente, das Ergebnis des Produktionspro-
zesses, wird durch die Nettoproduktionsindizes für fach-
Iiche Unternehmensteile repräsentiert. Die Produktivitäts-
indizes werden durch den Quotienten

Index der NettoProduktion 100l4eßzahl ArbeitsinPut
gebildet 1)

1) Zu EinzeLheiten siehe Dr. Christiane Batd/Dr. Norbert
Herbel: wista -12/83 s. 935 ff .

2
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INDEX DER ARBEITSPRODUKTIVITÄT

Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begri-f f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachwei s

Da die Meßzahlen der Beschäftigten- und Arbeiterstunden von
den im jeweiligen Berichtsmonat zur verfügung stehenden Ar-
beitstagen abhängen, werden diese Input-Komponenten zu den
kalendermonatlichen Produktionsindizes in Beziehung gesetzt.
Für die Berechnung der Produkt.ionsergebnisse je Beschäftig-
ten und je Arbeiter werden die von Kalenderunregelmäßig-
keiten bereinigten Produktionsindizes verwendet'

Anderungen im Zet tablauf: DieNeu-
ordnung der statistik im Produzierenden Gewerbe beeinflußte
die Berechnungsmethode der einzelnen Indizes der Arbeits-
produktivität nicht. Die Produktivitätsindizes, die vor der
umstellung auf das neue Berichtssystem nach der systematik
des Industrieberichts nachgewiesen wurden (1962 bis 1975) ,

messen die Entwicklung der Produktion in der Industrie
(ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie)
im verhäItnis zum Arbeitseinsatz. Die Entwicklung der Pro-
duktion wird dabei durch den Index det industrieTl-en Netto-
produkt ion rePräsentiert.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Dj-e Unterscniede
in den begrifflj-chen A.bgrenzungen von "Industrj-e" und
"Bergbau Und Vararbaiteadcs Ger.,'erbe" Sind nur ger-ingfugrg
Zu Einzelheiten siehe Jeweils dort.
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Statistil< der
Außenhandel sPre ise
ab t954

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-

schnittliche Entwicklung der Preise aller waren, die vom

Bundesgebiet einschl. BerIin (West) ins Ausland ausgeführt

werden.

zu ErnzeLheiten siehe unter Indizes der Außenhandefspreise-

o

o
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Index der Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
ab 1970

Begriffsinhalt:DerlndexderBruttoproduk-
tion entspricht vom Konzept her dem Index der industrielfen
Bruttoprodukt ion .

Unterschiede zwischen beiden lndizes ergeben sich Iediglich
durch unterschiede im Berichtskreis, verursacht durch die
Anwendung einer neuen !{irtschaftszweigsystematik (Übergang
vom systematischen Verzeichnis zum Monatlichen Industrie-
bericht auf die SYPRO 1)), durch die Einbeziehung des Hand-
\^/erks und durch die Anderung der Abschneidegrenzen '

Beim Index der industriellen Bruttoproduktion bzw- Index
der Bruttoproduktion sind - im Gegensatz zum Index der
industriellen Nettoproduktion bzw' Index der Nettoproduk-
tion für das Produzierende Gewerbe mit einer Gruppierung
nach Industriezweigen bzw- Wirtschaftszweigen - die Waren'/
Güter 2) nach ihrem vermutlichen verwendungszweck (als In-
vestitions- oder Verbrauchsgut) gruppiert '

Der Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Ver-
brauchsgüter wird kalendermonatlich und von Kalenderun-
regelmäßigkeiten bereinigt berechnet'

Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monat-
Iichen Einflüsse wider, die sich aufgrund von unregetmäßig-
keiten im Kalender (d.h- unterschiedliche l"lonatslängen'
wechselnder Wochenrhythmus,Feiertage) ergeben' Die Bereini-
gung derkalendermonatlichenlndexzahlen von den EinfIüssen
solcher Kalenderunregelmäßigkeiten wird im wesentlichen in
zweiSchrittenvollzogen.ZunächstwirdeinAusgleichder
Monatslängen vorgenolnmen (mittels Division durch die ZahI
der Kalendertage und anschließende Multiplikation mit der
mittleren l4onatslänge) und danach durch Gegenüberstellung
der Monatswerte und der je Irilonat vorhandenen wochentagszu-
sammensetzung (unter Berücksichtigung evtl. Feiertage) mit

1)SystematikderWirtschaftszweige,FassungfürdieSta-
tistik im Produzierenden Gewerbe.

2) Systematisches warenverzeichnis für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1975 bzw. Systematisches Güterverzeich-
nis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982' - 2 -
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Datenguelle/
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

HiIfe der Regressionsschätzung ein system von wochentags-
Koeffizienten ermittelt, mit dem die werte der Kalender-
komponente berechnet werden. Durch subtraktion der monat-
lichen Kalenderkomponente vom kalendermonatlichen Index
erhäIt man die von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigte
Indexzahl. o

o
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INDEX DER INDUSTRIELLEN BRUTTOPRODUKTION

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungeni.mZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
t962 brs 1916

Begriffsinhalt:MeßgrößefürdieEntwicklung
des Ausstoßes an investitionsreifen bzw. verbrauchsreifen
waren in der Industrie, unter Ausschaltung von Prej-sver-

änderungen.

Indizes der industriellen Bruttoproduktion werden für In-
vestitions- und Verbrauchsgüter getrennt berechnet. Der fn-
vestitionsgüter- bzw. Verbrauchsgüterindex sol-I die Pro-
duktionsentwicklung derjenigen waren messen, die technisch
,,fertig" und somit investitions- bzw. verbrauchsreif sind.
Investitionsgüter sind waren, die von der Industrie her-
gestellt und überwiegend von den unternehmen und vom staat
als Anlagegüter gekauft werden. Dabei handelt es sich nur
um Anlagegüter für Ausrüstungsinvestitionen, nicht auch um

solche für Bauinvestitionen. verbrauchsgüter sind demgegen-
über waren, die von der Industrie hergestellt und überwie-
gend von den privaten Haushalten verbraucht werden. Einge-
schlossen sind. waren, die im Haushalt selbst noch weiter
be- bzw. verarbeitet werden. Ausgenommen sind dagegen alle
Nahrungs- und Genußmittel industrieller Herstellung'

Bej_ der Auswahl der waren für die Indexberechnung werden
zunächst alle eindeutigen Vorprodukte ausgesondert und von
den eindeutigen Fertig:waren die zweifelsfrei bestimmbaren
Investitions- bzw. Verbrauchsgüter als solche festgestellt
von dem verbleibenden Rest kann eine größere Anzahl von
waren nicht nur als vorprodukte, sondern auch als Fertig-
waren Verwendung finden; von leLzteren wiederum kann ein
TeiI sowohl Investitions- aIs auch Verbrauchsgut sein. In
diesen ÜberschneidungsfäIlen wird die Zuordnung nach dem

Schwerpunktprinzip vorgenommen -

Die Gewichtung der einzelnen lrTarenreihen beruht auf Brutto-
produktionswerLen im Basiszeitraum, da der volle wert der
ausgestoßenen Fertigwaren dargestellt werden soII. Zvt
monatlichen Fortschreibung dieser Ausgangsmasse werden
llengenreihen oder preisbereinigte wertreihen der Etzeug-
nisse verwandt.

2
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Der Index der industriellen Bruttoproduktion r^/ird von Ka-
Ienderunregelmäßigkeiten bereinigt dargestellt. Um die ka-
lendermonaLlichen Indexzahlen von Unregel-mäßigkeiten im Ka-
Iender (2.8. Feiertage) zu bereinigen, werden sie mit dem
Faktor
Volle Arbeitstage im Basisjahr + (Sonnabende im Basisjahr
x Gewich sfaktor)

olle Arbeitstage im BerlchtsmonaL + (Sonnabende im Be-
richtsmonat x Gewichtungsfaktor )]* t2
muLtipliziert.

o

o
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Datennachweis Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf / Beg r i f f sbez iehungen

Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 bLs 1976

Be gr i f f sinhalt: I"leßgröße fürdi-eEntwicklung
der Nettoleistung in der Industrie unter Ausschaltung von

Pre isänderungen .

Die Nettoleistung wird errechnet, indem vom Bruttoproduk-
tionswert der Materialverbrauch, d.h. der WerL der ver-
brauchten, fremdbezogenen Roh-, HiIfs- und Betriebsstoffe,
der Halbwaren, der Teile und dgI. , sowie der Wert der ver-
gebenen Lohnarbeiten abgezogen werden-

Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag
der Industrie zum Bruttoinfandsprodukt zu Marktpreisen.
Auch in dieser Größe sind neben der eigentlichen Wert-
schöpfung noch die Abschreibungen und die Kostensteuern
enthalten.

originär ermittelte Nettoproduktions\^rerte stehen nur jähr-
lich zur Verfügung. Um die Nettoproduktionswerte eines
Basiszeitraumes monatlich fortzuschrej-ben, müssen Ersatz-
reihen herangezogen werden. Als Ersatzreihen finden Mengen-
reihen des Güterausstoßes, preisbereinigte Wertreihen des
Güterausstoßes, preisbereinigte Umsatzreihen, Arbeiter-
stundenreihen sowie Reihen des lvlaterialeinsatzes Verwendung.

Der Index der industriellen Nettoproduktj-on wird kalender-
monatlich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt er-
rechnet. Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln die
monatliche Entwicklung der Nettoleistung unter EinschLuß
der Einflüsse wider, die sich aufgrund von Unregelmäßig-
keiten im Kalender (2.8. Feiertage) auf die Nettoproduktion
ergeben. um den Index von den EinfIüssen solcher Kalender-
unregelmäßigkeiten zu bereinigen, werden die kalendermonat-
lichen Indexzahlen mit dem Faktor
Vot1e Arbeitstage im Basisjahr + (Sonnabende im Basisjahr
x Gewicht aktor)

IIe Arbeit im Be-
richtsmonat x
multipliziert. Durch diese Bereinigung erhäIt man den von
Kalend,erunregelmäßigkeiten bereinigten Index der industri-
ellen NetLoproduktion.

-2

stage im Berichtsmonat + (Sonnabende
Gewichtr:ngsfaktor)] x 12
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Datennachvre i s Begrlffsinhalt/AnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Der Index der indu-
striellen Nettoproduktion ist konzeptionell vergleichbar
mit dem produktionsindex für das Baugewerbe (Zusammenfas-
sung des Bauhaupt- und Ausbaugewerbes (siehe Produktions-
index für das Bauhauptgewerbe (l',lonatticher Baubericht)).
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Datennachwe i s

Index der Netto-
produktion für
das Produzierende
Gewerbe

ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Der Index der Nettoproduktion

auf der Basis tg16 -- 100 entspricht vom Konzept her dem

Ind.ex der industriel-fen Nettoproduktion'

unterschiede zwischen beiden Indizes ergeben sich zunächst
durch unterschiede im Berichtskreis, verursacht durch die
Anwendung ej-ner neuen Wirtschaftszwej-gsystematik (Übergang
vom systematischen verzeichnis zum Monatlichen Industrie-
bericht auf die SYPRO 1)), durch die Einbeziehung des Hand-
\^rerks und durch die Anderung der Abschneidegrenzen'

Beim Index der industriellen Nettoproduktion erfolgte die
Gruppierung nach Industriezweigen, beim Übergang auf den
Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
wird dagegen nach Wirtschaftszweigen gruppiert '

Mit der umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein metho-
disch völlig neu gefaßtes system von Produktionsindizes ein-
geführt:

Produktionsindize s für
Unternehmen und für
f achliche Unternehmensteile

Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren ist
dieses Indexsystem grundlegend neu gestaltet und unterschei-
det sich deshalb wesentlich von früheren Indexberechnungen
(siehe WiSta 12/1983, S- 931 ff).

Der Index der Nettoproduktion auf Basis 1980 wird kalender-
monatlich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt be-
rechnet.

Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monat-
lichen Einflüsse wj-der, die sich aufgrund von Unregelmäßig-
keiten im Kalender (d.h. unterschiedliche Monatslängen,
wechselnden wochenrhythmus,Feiertage) ergeben. Die Bereini-
gung der kalendermonatlichen Indexzahlen von den Einflüssen
solcher Kalenderunregelmäßigkeiten wird im wesentlichen in

1) Systematik der Wirtschaftszweige, Fassung für die Sta-
tistik im Produzierenden Gewerbe -

a



Srand: Il . 12. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Inf ormationssystem

- Definiticnskatalog

des Bundes

Begrlff:

INDEX DER NETTOPRODUKTION

Datenquelle/
Datennachhreis Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

zwei Schritten vollzogen. Zunächst wlrd ein Ausgleich der
Monatslängen vorgenommen (mittels Division durch die ZahI
der Kalendertage und anschließende Multiplikation mit der
mittleren l"lonatslänge) und danach durch Gegentiberstellung
der lt4onatswerte und der je Monat vorhandenen Wochentagszu-
sammensetzung (unter Berücksichtigung evtl. Feiertage) mit
Hilfe der Regressj-onsschätzung ein System von Wochentags-
Koeffizienten ermittelL, mit dem die Werte der Kalender-
komponente berechnet werden. Durch Subtraktion der monat-
lichen Kalenderkomponente vom kalendermonatlichen Index
erhäIt man die von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt.e
Indexzahl.

o

o
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B egri ff :

INDEX DER TATSACHLICHEN WERTE

Statistik/
Gülti-gke itsze itraum Begri f f sinhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.52

Beg r tf fs inha lt: Meßgröße fürdieVeränderungen

der nominalen werte von ["latenausfuhr bzw ' Wareneinfuhr im Be-

richtszeitraumimVerhäLtniszudenentsprechendenWertendes
Bas iszeitraumes .

Zu Ei.nzelhei.ten cter Begriffe Warencinfuhr und Warenausfuhr
siehe dort.

Im Index der tatsächlichen Werte werden die nominalen werte
der Warenausfuhr bzw. der Wareneinfuhr im Berichtszeitraum
zu den entsprechenden Werten des Basiszej-traumes in Be-
ziehung gesetzt. Da bei diesem Index lediglich VerhäIt-
nisse aus Werten des Berichtszeitraumes und des Basiszeit-
raumes gebildet werden, handelt es sich eigentlich um

eine Meßzahl.

Anderungen im Zet tablauf : Firrdenln-
dexdertatsächlichenWertegeLtenalleAnderungenimZeitablauf
dle für d're watenausfuhr bzw' die Wareneinfuhr (AußenhandeLs-

statistik) nachgewiesen werden'



Stand: 04.06.84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssysten des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

INDEX DER VERBRAUCHERPREISE
( E INZELHANDELSVERKAUFS PRE T SE )

Datenquelle/
Datennachwe i s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Verkaufspreise (einschljeß-
Iich Mehrwertsteuer) von Waren des Einzelhandels. Zu-
grunde gelegt werden UnLernehmen des Einzelhandels, bei
denen der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit im

I,rliederverkauf von Waren an Letztverbraucher Iiegt.

Bei den Letztverbrauchern handelt es sich überwiegend um
private Haushalte , zt)rn TeiI auch um Käufer im Unt-er-
nehmens- und im öffentlichen Bereich.

Nicht zum Einzelhandel zählen - weil der Einzelhandel im
Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit eine unterqeordnete
RolIe spielt - Unternehmen, die selbst hergestellte Er-
zeugnisse direkt an Letztverbraucher verkaufen, wie es bei-
spielsweise in den Ladengeschäften des Bäcker- und
Fleischerhandwerks oder in den Verkaufsstellen der
fleisch- und fischverarbeitenden Industrie, der Schuh-
und Metallwarenindustrie bzw. der Kaffeeröstereien ge-
schieht. Landwirte, die ihre Produkte auf Wochenmärkten
anbieten oder den privaten Verbraucher frei Haus be-
Iiefern, gelten ebenfalls nicht als Einzelhändler.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Umsatzstruktur des Einzelhandels seit dem Basisjahr 1976
nicht verändert haL (Laspeyres-Index). In die Berechnung
gehen die Preise von rd. 600 Waren ein. Die Gewichte für
die Wägung wurden aus der Umsatzstruktur dieser Waren im
Baslszeitraum abgeleitet. 1 )

Die monatlich nachgewiesenen Preisindizes beziehen sj-ch
jeweils auf den Preisstand zur lt4onatsmitte.

1) Zu Einzelheiten siehe Rasch-,
handelspreise auf Basis l9lO,
s. 812 ff.

H.G.: Index der Einzel-
in WiSta Ll/1979,

2
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Begriff:

INDEX DER VERBRAUCHERPREISE
( E I NZ ELHANDELSVERKALTF SPREI S E )

Begrif fsinhalt/Änderungen im zeltablauf /BegriffsbeziehungenDatenquel 1e /
Datennachwe i s

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : fmUnterschied
zum Index der Verbraucherpreise (Einzelhandelsverkaufs-
preise) wird bei den Prejs indizes für die Lebenshaltung
(Statist.ik der Verbraucherpreise) auch die Preisentwick-
lung von Gütern berücksichtigt, die nicht von Einzel-
handelsunt-ernehmen verkauft werden. Dazu rechnen z.B-
Stron, Gas, Wasser' vom Handwerk hergestellte Waren, ferner
Dienstleistungen verschiedener Art sowie Mietwohnungen und
-garagen. Umgekehrt wird im Einzelhandelspreisindex die
Preisentwicklung von Waren nachgewiesen, die normalerweise
nicht von privaten Haushalten gekauft werden und deshalb
auch nicht im warenkorb der Lebenshaltungsindizes enthalten
sj-nd, wie z.B. Büromaschinen und Lastkraftwagen.

Ein weiterer \^Iesentlicher Unterschied zwischen den Indizes
besteht darin, daß sich die Preisindizes für die Lebens-
haltung auf die Ausgaben privater Haushalte beziehen und
damit Einkaufspreisindizes sind, deren Inrlexgewichte aus
Ausgabenanteilen abgeleitet wurden. Der Einzelhandels-
preisindex stellt einen Verkaufspreisindex dar, wobei die
Umsatzanteile bestimmter Warenarten des Einzel-handels als
lrlägungszahlen zugrunde liegen.
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Datennachweis

I 1 Index des Auf-
tragsbestands
für das Ver-
arbeitende
Gewerbe

1911 bLs 1984

.2 Index der Auf-
tragsbestands
in der Indu-
strie
t91O bLs 1916

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung

des Auftragsbestands.

Der Auftragsbestand ist definlert aIs summe der werte al1er
vorliegenden, fest akzeptierten, noch nicht ausgeführten
Bestellungen von anderen unternehmen oder sonstigen Kunden
am Ende des Berichtszeitraums. Dienstleistungen, wie Lohn-
arbeiten (einschl. Lohnveredlung, Reparaturen, Instandhal-
tung, Installationen, Montagen u.ä.) sind, soweit sie üb-
licherweise zur Produktion der Erzeugnisse gehören, einbe-
zogen. Nicht zum Auftragsbestand zählen Aufträge auf Liefe-
rung von Handelsware.

Die Bewertung des Auftragsbestands erfolgt grundsätzlich zu
Preisen, di-e zum Zeitpunkt des Auftragseingangs galten; bei
der Existenz von Preisgleitklauseln werden diese im wert-
ansatz berücksichtigt. In den wertansatz etnbezogen sind
die Kosten für Fracht, Verpackung und Porto sowie die ver-
brauchsteuern. Die lr4ehrwertsteuer ist nicht enthalten.
preisnachlässe wie Rabatte, Boni und Skonti werden eben-
falls abgesetzt.

Vom Auftragswert bereits im Bau befindlicher Güter mit
Ianger Produktionsd,auer (z.B- angefangene Schiff s- und
Brückenbauten) wird bei der Ermittlung des Auftragsbestands
derjenige TeiI abgesetzt, der nach Anlegung eines geeigne-
ten wirtschaftlichen Maßstabes bereits erstellt worden ist.

Auftragsbestan<f aus dem fnland liegt vor, wenn Kunden mit
sitz im Bundesgebiet und Berlin (west) , der DDR und Berlin
(ost) Aufträge erteilt haben. um Auftragsbestand aus dem

Ausland handelt es sich, \^/enn Kunden mit sitz im Ausland
oder inländische Exporteure Bestellungen aufgegeben haben.

Der Index des Auftragsbestands auf Basis lglo = 100 umfaßt
ausgewählte Industriezweige d.er Grundstoff- und Produktj-ons-
güterindustrien, der Investitionsgüterindustrie und der ver-
brauchsgüterindustrie. Die Indexberechnung erfolgt mit einer
Totalgewichtung, bei der nur die in den Index einbezogenen
Industrie zweige berücksichtigt werden.

2
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INDEX DES AUFTRAGSBESTANDS

Begrj.ffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDa tenquelle /
Datennachwei s

2 1 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
L9lI b:-s t916

.2 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1971

Der Index des Auftragsbestands auf Basis t916 = 100 und
19BO = 100 umfaßt ausgewählte Zweige des Verarbeitenden
Gewerbes ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe. Die In-
dexberechnung erfolgt mit einer Totalgewichtung, bei der
nur die in den lndex einbezogenen wirtschaftszweige be-
rücksichtigt werden.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Der Auftragsbe-
stand, der der Berechnung des Index des Auftragsbestands
zugrunde Iiegt, ist vergleichbar abgegtenzt wie der Auf-
tragseingang,derzurBerechnungdeslndexdesAuftraqs-
eingangs (Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes
für das Verarbeitende Gewerbe) herangezogen wird'' Im Auf-
tragseingang sind jedoch auch soLche Aufträge erfaßt' die
durch Verkäufe vom Lager befriedigt werden ' Dieser Auf-
tragseingang berührt den Auftragsbestand naturgemäß nicht'

Siehe auch unter 2

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung

des AufLragsbestands im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragsbestand ist definiert aIs die summe der werte
aller vorliegenden, fest akzeptierten und noch nicht aus-
geführten Bauaufträge von anderen Firmen oder sonstigen
Kunden am Ende des Berichtszeitraums.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Preisen, die zum
Zeitpunkt des Auftragseingangs galten. Aufträqe, die über
einen langen Zeitraum abgewickelt werden und denen Preis-
gleitklauseln zugrunde liegen, werden jedoch mit Preisen
bewertet, die sich aus der Anwendung der entsprechenden
vertragsbestimmungen ergeben. In den Preisen ist die I'4ehr-
wertsteuer nicht enthalten. Auch Rabatte sind abgesetzt.

Bei der Ermittlung des Auftragsbestands ist vom Auftrags-
wert bereits im Bau befindlicher Projekte derjenige TeiI
abzusetzen, der nach Anlegung eines geeigneten wirtschaft-
lichen Maßstabes schon erstellt worden ist-

2

3
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Indizes des Auftragsbestands werden für einzelne Bauarten
und Auftraggebergruppen, für den Hochbau und Tiefbau und
das Bauhauptgewerbe insgesamt ausgevtiesen. Diese Indizes
ergeben sich als Quotlenten aus den jeweiligen Auftrags-
beständen des Berichtszeitraums und den Auftragsbeständen
des Basiszeitraums; es handelt sich demnach um Wertmeß-
zahlen.

B e g r 1 f f s b e z ie hu n g e n : Der Auftragsbe-
stand, der der Berechnung des Index des Auftragsbestands
zugrunde Iiegt, ist vergleichbar abgegrenzt wie der Auf-
tragseingang, der zur Berechnung des Index des Auftrags-
eingangs (Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung
im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Index des
Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe) herangezogen
wird.

Der Index des Auftragsbestands ist in den unter 1. und
unter 2. genannten Statistiken verglej-chbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unter-
schiedliche Berichtskreise.

o

o
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Blatt-Nr.: 1

Statistisches InformationssystelD des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff:

INDEX DES AUFTRAGSEINGANGS

Begrif f sj'nhaIt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquelle/
Datennachwe i s

1 1 Index des Auf-
tragseingangs
in der Indu-
strie
1962 bLs 1976

2 Indizes des
Auftragsein-
gangs und des
Umsatzes für
das Verar-
beitende Ge-
werbe

ab 1917

Begri-ffsinhalt:
des Auftragseingangs.

Meßgröße für die Entwicklung

Der Auftragseingang ist definiert aIs Summe der Werte
aller im Berichtszeitraum eingegangienen und vom Betrieb fest
akzeptiertenAufträgevonanderenFirmenundSonstigen
Kunden laut Auftragsbestätigung' Verkäufe ab Lager sind
einzubeziehen,unternehmensinterneBetriebsaufträgeda-
gegen auszuschließen.

Es sind nur Aufträge auf Lieferung eigener Erzeugnisse '
nicht jedoch von Handelsware einbezogen'

Der Wertansatz enthält di-e üblicherweise zur Produktion
der Erzeugnisse gehörenden Dienstleistungen' wie Repara-

turen, Lohnarbeiten (einschl' Lohnveredlung) ' rnstala-
tionen, Instandhaltungen und Montagen) ' die Kosten für
Fracht, Verpackung und Porto sowie die Verbrauchsteuern'
Die Mehrwertsteuer sowie Preisnachlässe wie Rabatte ' Boni
und Skonti sind im Wertansatz ni-cht berücksichtigt'

Auftragseingänge aus dem Inland liegen vor, wenn Kunden
mit Sitz im Bundesqebiet und Berlin (West) , der DDR und
Berlin (Ost) Aufträge erteilen' Um Auftragseingänge aus
dem Ausland handelt es sich, wenn Kunden mit Sitz im
Ausland oder inländische Exporteure BestelLungen aufge-
geben haben.

Im Index des Auftragseingangs in der Ind.ustrie umfaßt der
Index des Auftragseingangs ausgewählte Industriezweige der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien, der Investi-
tionsgüterindustrie und der Verbrauchsgüterindustrie' Die
fndexberechnung erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung,
bei cler auch die nicht in den Index einbezogenen fndustrie-
zwe::ge und -gruppen mitberücksichtigt werden'

In den Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für
das Verarbeitende Gewerbe umfaßt der Index des Auftrags-
ei_ngangs ausgewählte zweige des verarbeitenden Gewerbes
ohne Nahrungs- und GenußmitLelgewerbe'

Die Indexberechnung auf Basis l91O = 100 erfolgt mit
einer Repräsentativgewichtung, bei der auch die nicht aus-

1



Stand: I4. t2. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff

INDEX DES AUFTRAGSEINGANGS

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungenDatenquelle/
Datennachwei s

gewählten Zweige in der Gewichtung berücksichtigt werden'
Die Indexberechnung auf Basis 1916 = lOO und 1980 = 100

erfolgt nach einem Meßzahlenkonzept, bej- dem nur die aus-
gewählten Zweige berücksichtigt werden'

2.L Index des
Auftrags-
eingangs
für das
Bauhaupt-
gewerbe

t9ll bis L916

2 Index des
Auftrags-
eingangs
für das
Bauhaupt-
gewerbe
ab 197'l

2

Der Index des Auftragseingangs wird jeweils aIs Vlertindex
und aIs Volumenindex nachgewiesen. Der Wertindex stellt die
EnLwicklung des Auftragseingangs in jeweiligen Preisen dar,
der Volumenindex zeigL demgegenüber die reale Entwicklung
des Auftragseingangs.

ände rungen im Ze :-tab lauf : Biseinschl.
!96'7 war die Umsatzsteuer j-n den Auftragseingangswerten ent-
halten.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Auftragsein-
gang, der der Berechnung des Index des Auftragseingangs zu-
grunde liegt, ist vergleichbar abgegrenzL wie der Auftrags-
bestand, der zur Berechnung des Index des Auftragsbestands
(lndex des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe,
Index des Auftragsbestands in der Industrie) herangezogen
wird. Im Auftragseingang sind jedoch auch Aufträge erfaßt,
die durch Verkäufe vom Lager befriedigt werden. Dieser Auf-
tragseingang berührt naturgemäß den Auftragsbestand nicht.

Siehe auch unter 2

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragseingang ist definiert als Summe der Vnlerte aller
im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb fest akzep
tierten Bauaufträge.

Aufträge, die durch Arbeitsgemeinschaften abgewickel-t werden
sollen, werden in.die Meldung der Arbeitsgemeinschaft auf-
genommen. Bei den Unternehmen bzw. Betrieben, die diese Ar-
beitsgemeinschaft bilden, sind sie nicht aufzuführen.

3
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o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

Begrlff:

INDEX DES AUFTRAGSEINGANGS

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenguelle/
Datennachweis

Teile von Bauaufträgen, die an andere Baufirmen als unter-
aufträge weitergegeben werden sollen, werden nur von diesen
angegeben' um so Doppelzählungen zu vermeiden'

Die Wertansätze für bauhauptgewerbliche Bauleistungen
sprechen der Verdingungsordnung für Bauleistungen. Die
wertsteuer ist in diesen wertansätzen nicht enthalten.

ent-
Mehr-

Indizes des Auftragseingangs werden für einzelne Bauarten
und Auftraggebergruppen, für den Hochbau und Tiefbau und
das Bauhauptgewerbe insgesamt ausgewiesen. Diese Indizes
ergeben sich aIs Quotienten aus den jeweitigen Auftrags-
eingängen des Berichtszeitraums und den AufLragseingängen
des Basiszeitraums; es handelt sich demnach um Wertmeß-
zahlen.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Der Auftragsein-
gang, der der Berechnung des Index des Auftragseingangs zu-
grunde Iiegt, ist vergleichbar abgegrenzt wie der Auftrags-
bestand, der zur Berechnung des rndex des Auftragsbestands
(statistik über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe
(einscht. Fertigteilbau), Index des Auftragsbestands für
das Bauhauptgewerbe) herangezogen wird'

Der Index des Auftragseingangs ist in den unter 1 ' und
unter 2. genannten Statistiken vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unter-
schiedli-che Berichtskreise .
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Begrlff:

INDEX DES UMSATZES

Datenquelle/
Datennachurei s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwick-
lung des Umsatzes.

ALs Umsatz giLL der ErIös für Lieferungen und Leistungen,
die von unLernehmen bzvr. Betrieben an Dritte erbracht und
im Berichtszeitraum in Rechnung gestellt werden (ohne Rück-
sicht auf den Zahlungselngang oder den Liefertermin) . zur
Ermittlung des Index des umsatzes werden Angaben über den
umsatz nach fachlichen Betriebsteilen (früher: Beteiligten-
konzept) zugrunde gelegt.zu Ej,nzelheiten siehe unter umsatz.

Im Index des Auftragseingangs in der Industrie umfaßt der
Index des Umsatzes ausqewähIte Industriezweige der Grund-
stoff- und Produktionsgüterindustrien, der Investitions-
güterindustrieundderVerbrauchsgüterindustrie.Dielndex-
berechnung erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung' bei
der auch die nicht in den Index einbezogenen Industrie-
zweige und -gruppen mit berücksichtigt werden'

In den Indizes des Auftragseingangs und des umsatzes für
das verarbeitende Gewerbe umfaßt der Index des umsatzes
ausgewählte Zweige des verarbeitenden Gewerbes ohne Nah-
rungs- und Genußmittelgewerbe. Die Indexberechnung auf Basis
7970 = 100 erfolgt mit einer Repräsentativgewichtungr, bei
der auch die nicht ausgewählten Zl^reige in der Gewichtung be-
rücksichtigt werden. Die fndexberechnunq auf Basis 1976 = lOO
und 1980 =,100 erfolgt nach einem jr'reßzahlenkonzept, bei dem
nur die ausqewählten Zweige berücksichtigt werden.

Der Index des umsatzes wird jeweils als wertindex und als
Volumenindex nachgewiesen. Der wertindex stelIt die Ent-
wicklung des Umsatzes in jeweiligen Preisen dar, der
Volumenindex zeigt demgegenüber die reale Entwicklung
des Umsatzes.

Anderungen'im Zei tablauf: Bis
einschl . 1967 ist im umsatz die umsatzsteuer enthalten.

1 Index des Auf-
tragseingangs
in der Industrie
1962 b:-s 1916

Indizes des Auf-
tragseingangs
und des Um-
satzes für
das Verar-
beitende Ge-
werbe

ab L971

2

2

o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

]NDEX DES UMSATZES

Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenguelle/
Datennachr.rei s

Be g r i f f s b e z Le hun ge n : Der Index des
Umsatzes und die Meßzahlen des Umsatzes (Groß-, Ei-nzel-
handels-, Gastgewerbestatistik) sind Meßgrößen für die
Entwicklung des umsatzes im jeweiligen wirtschaftszweig.
sie bezeichnen insofern vergleichbare Tatbestände. sie
unterscheiden sich im wesentlichen dadurch, daß der Eigen-
verbrauch im umsatz der HandeLs- und Gastgewerbestatisti-
ken enthalten ist, im Index des Umsatzes für das Verar-
beitende Gewerbe dagegen nicht.

o

o
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Begrlff:

INSOLVENZEN

Datenquel Iel
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen rm zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
glei chsverfahren
ab 1962

Begriffsinhalt:Dielnsolvenzenumfassen
die eröffneten Konkursvelfahren, die mangels Jt4asse abge-

Lelnten Konkursanträge und die eröffneten vergleichsver-
fahren, abzüglich der (beantragten) Anschlußkonkurse "

Ein beim zuständigen Amtsgericht beantragtes Konkursver-
fahren wird gemäß Konkursordnung vom Konkursgericht ent-
weder eröffnet oder mangels Masse abgelehnt. l', Einbezogen
sind hier aIIe begründeten Anträge auf Eröffnung eines
Konkursverfahrens, sofern sie nicht zurückgenommen wurden.

Zu den eröffneten vergleichsverfahren zählen nur Verfahren,
die qemäß Verglej-chsordnung vom zuständigen Amtsgericht er-
Offnet werden.2) Anträge auf Eröffnung eines Vergleichs-
verfahrens, die vom Gericht abgelehnt werden, werden nicht
erfaßt.

Anschlußkonkurse sind Konkursverfahren, die zuvor schon als
vergleichsverfahren eröffnet wurden und die als eröffnete
vergleichsverfahren auch erfaßt und nachgewiesen werden.
um Doppelzählungen dieser verfahren zu vermeiden, werden von
der summe der beantragten Konkursverfahren und eröffneten
Vergleichsverfahren die Anschlußkonkurse abgezogen'

Die Insolvenzen stellen daher die um die Anschlußkonkursver-
fahren bereinigte Summe aller beantragten Konkursverfahren
und der eröffneten Vergleichsverfahren dar'

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Unterschieds-
betriq zwischen der ZahI der Insolvenzen einerseits und der
Surnme der eröffneten Konkursverfahren, det mangeLs Masse ab-
gelehnten Konkursanträge und der eröffneten Vergleichsvel-
fahren (alIe Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren)
andererseits stellt die ZahI der beantragten Anschlußkonkur-
se dar.

1) Zu ELnzeLheiten siehe Konkursordnung v' 20.5.1898 (RGBI.
S. 612) und Anderungsgesetze -

2) Zu Einzelheiten siehe Vergleichsordnung v' 26'2'1935
(RGBI. I S. 32I) und Anderungsgesetze'
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begri ff

INVALIDITAT (ALLGET4EIN)

Da tenque I lel
Datennachwe i s Begrif f s inhal t/Anderungen rm Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschl-and

B e g r i f f s i n h a I t : DauernCe, mit Einschränkung

oder verlust der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit verbundene

Beeinträchtigung der Gesundheit, physische Gebrechen; Be-

hinderung.
ab 1965

Zu den Leistungen für die Invalidität (allgemein) gehören
außer der lnvaliditätsrente u.a. auch die im Zusammenhang
mit der Invalidität stehende Entschädigunqsrente für Kör-
perschaden, die Alt.ersrente, die Landabgabenrente, die Hilfe
zum Lebensunterhal-t und die Hj-Zfe zur PfTege sowie im Zusam-
menhang mit der Invalidität stehende Steuerermäßigungen.

Eine Heilbehandlung in Anstalten durch Ätzte oder sonstige
Heilpersonen, die hierzu erforderlichen Heilmittel und die
unterbringung und verpflegung während eines Anstaltsaufent-
haltes zählen ebenso zu den Leistungen für Invalidität
(allgemein) , wie auch die unentgeltliche Beförderung Behin-
derter und Leistungen der Beratung und Betreuung.

Nicht zu den Leistungen für Invalidität (allgemein) zäh1t
die Behinderung als Folge von ArbeitsunfalL /Berufskrankheit
sowie aLs FoTge poTitischer Ereignisse.

Familienzuschläge zu Einkommensleistungen sind den Leistun-
gen für Kinder und für Ehegatten, Rentenleistungen an Per-
sonen i:ber 60 Jahre (Frauen) bzw. über 65 Jahre (Männer) den
Leistungen bei After zugeordnet.

Siehe auch unter Gesundheit.

o

o
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Begriff:

INVESTITIONSGÜTER

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenquel Iel
Datennachweis

AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Guter, die von der "Indu-
strie,, hergestellt werden, als technisch fertig ("investi-

tionsreif") angesehen werden und überwiegend von Unter-

nehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden (ohne

Güter für Bauinvestitionen) .

AIs technisch fertig gelten Waren,/Guter, die voraussichtlich
keiner weiteren Be- oder Verarbeitung im gewerblichen Pro-
duktionsbereich mehr unterliegen, sondern zur LeLzLen Ver-
v/endung bestimmt sj-nd. AIs Be- oder Verarbeitung gilt jede
umformung von stoffen, jede verbindung mit anderen stoffen
soh/ie der Einbau von Teilen.

Die Investitionsgüter umfassen ausgewählte Waren-/Güter-
arten (sechssteller) aus dem systematischen warenverzeich-
nis für die Industriestatistik (WI) , Ausgabe 1970 oder 1915,
bzw. aus dem systematischen Güterverzeichnis für Produk-
tionsstatistiken (GP), Ausgabe l9B2'

Bei der Auswahl der Waren/Cüter wird so vorgegangen, daß
anhand des systematischen warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses
für produktionsstatistiken zunächst alle eindeutigen Vor-
produkte (technisch nicht fert-ige waren) ausgesondert und
von den eindeutigen Fertigwaren die klar bestimmbaren fn-
vestitions- und Verbrauchsgüter festgestellt werden. Da von
dem verbleibenden Rest ej-ne größere Anzahl von waren nicht
nur als Vorprodukte, sondern auch als Fertigwaren Verwen-
dung finden und von Ietzteren wied,erum ein TeiI sowohl In-
vestitionsgut aLs auch Verbra\rchsguL sein kann, werden die
verbleibenden waren nach dem schwerpunkt ihrer voraussicht-
Iichen verwendung z\Tgeordnet. Die Personenkraftwagen werden
nach anderen, in den einzelnen Statistiken unterschied-
lichen Kriterien zugeordnet.

Nicht zu den Inve-stitionsgütern zählen Güter für Bauinve-
stitionen, d.h. die Lieferungen des verarbeitenden Gewerbes
an das Baugewerbe und die Leistungen des Baugewerbes selbst
bleiben unberücksichtigt -

2
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Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

INVESTITIONSGÜTER

Datenquelle/
Datennachweis Begrlf f sj.nhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1 Index der indu-
strielfen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
7962 bLs 1976

2 Index der Brut-
toprod,uktion
für Investi-
tions- und. Ver-
brauirs_oücer
a-b 1970

1

Nicht einbezogen sind Fertigungsstoffe (Waren, die weiter
be- oder verarbeitet werden), Energie-, Brenn- und Kraft-
stoffe, Hirfs- und Betriebsstoffe sowie waren,/Güter für
die laufende Instandhaltung von Anlagen und geringwertige
Wirtschaftsgüter, die nicht aktiviert werden.

Anderungen im ZeL tablauf: DieAus-
wahl der zu den Investitionsgütern rechnenden Waren, die
auf der Grundlage des Systematischen Warenverzeichnj-sses
für die Industriestatistik (WI) , Ausgabe 1975, vorgenommen
wurde, unterscheidet sich von der Auswahl der lriaren nach
dem WI, Ausgabe 1970 und der Auswahl der Güter nach dem
systematischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken,
Ausgabe 1982.

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Zur Abgrenzung
gegenüber den Erzeugnissen der Investitionsgütetindusttien
(Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Außen-
handelsstatistik, statistik der Außenhandelspreise) siehe
dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Das Gewichtungsschema das
zur Berechnung des nach Investitions- und Verbrauchsgütern
gegliederten Index der Bruttoproduktion bzw. des rndex der
industriel-Len Bruttoproduktion verwendet wird, wurde aus
den Bruttoproduktionswerten aIler Waren-/Güterarten, die
als Investitionsgüter gelten, ermitLelt.
Di_e Fortschrej_bung der Reihen erfolgt durch - =tl.r o:-e Ge-
saintheit aer verbrauchsgüter annähernd reprsssll-uäil-V€ -
irz;u,;nisreihen des Produktions-Eilberichr-s -

eruttoiproduktionsindizes werden im besonderen für folgende
lvaren,/Güter nachgewiesen : Stahl-bauerzeugnisse, Maschinen-
bauerzeugnisse, straßenfahrzeuge (soweit Investitionsgut),
eLektrotechnische Investitionsgüter, Bütomaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräte und' -eintichtungen und sonstige in
Ind.ex erfaßte Investitionsgütet.

Die personenkraftwagen werden nach der Zulassungsstatistik
den Investitions- oder Verbrauchsgütern zugeordnet.

-3-
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Begriff:

INVESTfTIONSGÜTER

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquelle/
Datennachweis

2 Statistik der
ErzeugerPreise
gewerbl icher
Produkte
Januar 1966
bis Juni 1980

1 Außenhandels-
statistik
ab 1962

.2 St-atistik der
Außenhandels-
preise
ab 1954

Begriffsinh
stitionsgüter, für die
Preise erhoben werden-
aIs Investitionsgüter
tigt.

a I t : Zusammengefaßt werden Tnve-
im Rahmen der Iaufenden Statistiken
Von den rund 1 400 Warenarten, die

gelten, werden rund 600 berücksich-

3

3

B e g r L f f s i n h a I t : Dj-e Aufteilung der Waren

nachVerbrauchsgüternundlnvestitionsguternerfolqtin
Anlehnung an die Warenauswahl, d'ie zur Berechnung des
Index der (industriellen) Bruttoproduktion für fnvesti-
tionsgüter getroffen wurde '

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Syste-
matischenWarenverzeichnissesfürdielndustriest-atistik
(WI)bzw.desGüterverzeichnissesfürProduktionsstatistiken
(GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw' GP die Waren in erster
Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach
zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterj-en gegliedert
werden, können sich bei der GegenäberstelLung geringfügige
Abwej-chungen ergeben.

Warennummern des WA, die nicht genau mit den entsprechen-
den Warennulnmern des WI bzw. GP r-ibereinstimmen' werden nach
demschwerpunktihrerVoraussichtlichenVerwendungäuge-
ordnet.

Waren, die im WA besonders herausgestellt sind - wie z'B'
maschinelleAnlagen(volIständigeFabrikationseinrich-
tungen) und bei denen es sich eindeutig um Investitions-
güter handelt, werden ebenfalls mit erfaßt'

Außenhandelsindizes \ilerden in der Außenhandelsstat-istik
im besonderen für folgende Waren nachgewiesen: stahfbauer-
zeugnisse, I"Iaschinenbauerzeugnisse, Straßenfahrzeuge
(soweit Investitionsgut) | efekttotechnische Investitions-
güter, Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -ein-
,i"htungun und sonstige in Index erfaßte Investitionsgüter

DiePersonenkraftwagenwerdennachderGr:ößedesHubraums
den Investitions- oder Verbrauchsgütern zugeordnet'
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Begrlff:

I NV ES TI T I ONS GÜTERI NDU S TR I E}J

Datenquelle/
Datennachwe i s Begrif fslnhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

L.t Index der in-
dustriellen
Nettoproduk-
tion

B e g r L f f s i n h a I t : Hauptgruppe der Verarbei-
tenden Industrie, welche die Industriegruppen bzw. -zweige

Stahlverformung IB-Nr. 3020

Stahl- und Leichtmetallbau " 31

Maschinenbau " 32

Straßenfahrzeugbau " 33

Schiffbau " 34

Elektrotechnische Industrie " 36

Feinmechanische und optische
sowie Uhrenindustrie " 37

Eisen-, Blech- und Meta1I-
warenindustrie " 38

Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungs geräten und
-einrichtungen " 50

t.2 Index der
Arbeitspro-
duktivität
1962 bLs 1976

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Ind.ustriebericht, Ausgabe 7972, umfaßt.

Nachgewiesen werden der Index der industrielfen Nettopro-
duktion sowie der fndex der Arbeitsproduktivität.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Indu-
striegruppen bzw. -zwej-gen tätig sind, rechnen in der
RegeI nicht zu den Investitionsgüt.erindustrien.

Anderungen im ZeL tablauf :

Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik
ergaben sich geringfügige Anderungen.
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Statistisches Informationssystexo des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

f IWES TIT I ONS GÜTERI NDU STRI EN

Datenquel Iel
Datennachwei s Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

2 Index des Auf-
tragseingangs
in der Industrie
1962 bLs 1976

B e g r i f f s b ez L ehu n ge n : Die Investi-
tionsgüterindustrien und das rnyestitionsgüter produzie-
Tend.e Gewerbe sind, soweit Indizes der Nettoproduktion
nachge\^/iesen \^rerden, vergleichbar abgegrenzt. Unterschie-
de ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zu den In-
vestitionsgüterindustrien Industriezweige nach dem Syste-
matischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum
Investitionsgüter produzierenden Gewerbe dagegen Wirt-
schaftszweige nach der SYPRO zusafllmengefaßt werden' Nur
zu den Investitionsgüterindustrien rechnet im wesenLlichen
die Installation von Heizuflgs-, Lüftungs-, Klima- und ge-
sundheitstechnischen Anlagen. Nur zum Investitionsgüter
produzierenden Gewerbe rechnen im wesentlichen Reparatur
von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und Lackierung von Stra-
ßenfahrzeugen.

Ferner zählen zum Investitionsgüter produzierend.en Gewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
lrlirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche
Unternetunen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe der Verarbei-
tenden Industrie, welche die unLer 1. genannten Industrie-
gruppen bzw. -zweige umfaßt, mit Ausnahme des Industrie-
zweigs Uhrenindustrie (IB-Nr. 311O) -

Zugrunde liegt das Systematische Verzeichnis ziun monat-
lichen Industriebericht, Ausgabe 197L.

Nachgewiesen werden der Index des Auftragseingangs, der
Index des Umsatzes und der Antei L des Auftragseingangs
am [Jmsatz.

Handwerksuntei:nehmen und -betriebe, die in diesen Indu-
striegruppen bzw. -zwei-gen tätig sind, rechnen in der
RegeI nicht zu den Investitionsgüterindust-rien"

3



Stand: Il . 12. 84 BIatt-l.tr. : 3
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o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

I NVESTITI ONS GÜTERINDUS TRI SJ

Datenguelle/
Datennachweis Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Anderungen im ZeL tablauf :
Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik
ergaben sich geringfügige änderungen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Investitions-
gniterindustrien und das Investitionsgüter produzietende
Gewerbe im Zusammenhang mit dem Index des Auftragseingangs
für das Verarbeitende Gewerbe sind vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, d.aß zu
den fnvestitionsgüterindustrien Industriezweige nach dem
Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht
zusarrunengefaßt werden, zum Investitionsgüter produzierenden
Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO. Nur zu
d.en Investitionsgüterindustrien rechnet im wesentlichen
die .Installation von Heizuflgs-, Lüftungs-, Klima- und 9e-
sundheitstechnischen Anlagen .

Ferner zäh1en zum Investitionsgüter prod,uzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche
Unternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

Zur Abgrenzung gegenüber den ausgrewähften zweigen der In-
vestitionsgüterindustrien (Index des Auftragsbestands in
der Industrie) siehe dort.



stand: 20. 12. 84 BIatt-Nr.: 1
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenquelle/
Datennachwei- s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

t Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe des Verar-
beitenden Gewerbes, \n/elche die Wirtschaftsgruppen bzw'

-zwej-qe

ab 1970

Herstellung von Gesenk- und
Ieichten Frei f orms chmiede-
stücken, schweren Preß-, ZLeh-
und Stanzteilen SYPRO-Nr. 3021

2 Ind,izes des Auf-
tragseingangs
und des Umsatzes
für das Verar-
beitende Gewerbe

Stahlverfotlnung, a.n. 9.,
Oberf Iächenveredlung, Härtung

Stahl- und Leichtmetallbau'
Schi.enenf ahrzeugbau

Maschinenbau

tt 3025

tl 31

ab 19'71 32

Straßenfahrzeugbau, Reparatur
von Kraftfahrzeugen usw.

Schiffbau
Luft- und Raumfahrzeugbau

Elektrotechrnik, ReparaLur von
elektrischen Geräten für den
Haushalt

il 33

34

35

IT

36

Feinmechanik, Optik, Herstel-
Iung von Uhren

Herstellung von Eisen-, Blech-
und Metallwaren

tt 3l

tl 20

Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungs geräten und
-einrichtungen tt 50

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 19'19, umfaßt-

zr:rr Investitionsgüter produzierenden Gewerbe rechnen
auch Handwerksunternehmen r:nd -betriebe, die in den
genannten tüirtschaftsgruppen bzw. -zweigen tätig sind-

2



Stand: 20. 12. 84 Blatt-Nr,: 2

Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Definitronskatalog -

Begrlff:

INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDES GEV'IERBE

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Bei der Ermittlung des Index des Auftragseingangs und
des rndex des umsatzes werden nur ausgewählte wirtschafts-
gruppen und -zweige des Investitionsgüter produzierenden
Gewerbes einbezogen (in Klammern die jeweilige SYPRO-
Nummer) :

Herstellung von Gesenk- und Freiformschmiedestücken,
schweren Preß-, ZLeh- und Stanzteilen (3021); Stahl-
verformungr ä.n.g., Oberflächenveredlung, Härtung (3025) ;

Herstellung von StahI- und Leichtmetallkonstruktionen
(ohne Grubenausbaukonstruktionen) (3111), KesseI- und
BehäIterbau (3151), Waggonbau (3I74) i

I'4aschinenbau (32) i

Straßenfahrzeugbau (und zwar: Herstellung von Personen-
kraftwagen u. ä. (einschl. Motoren und Fahrgestellen)
(3312), Herstellung von Lastkraftwagen u. ä. (einschl'
Motoren und Fahrgestellen) (3313), Herstellung von
Karosserien, Aufbauten, Anhängern für Kraftwagen (3316),
Herstellung von Krafträdern, Kraftradmotoren (332L),
Herstellung von Fahrrädern (3324)) i

Schiffbau (34);
Elektrotechnik (ohne Reparatur von elektrischen Geräten
für den Haushalt und ohne Montage von elektrotech-
nischen Erzeugnissen) (3610-3670) ;

Feinmechanik, Optlk (ohne Herstellung von Uhren)
(371r-3160) i

Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren (ohne
Herstellung von Handelswaffen und deren Mr:riition und
ohne Herstellung von Panzerschränken (Tresoren) )

(3821-3847, 3849-3889) ;

Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten
und -einrichtungen (50) .

3
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff:

INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenquel 1el
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

BegriffsbezLehungen:Dasfnvestitions-
güter produzierende Gewerbe im Zusammenhang mit dem Index
des Auftragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe und die
Investitionsgüterindustrien (Index des Auftragseingangs in
der Industrie) sind vergleichbar abgegrenzt. unterschiede
ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zum Investitions-
güterproduzierendenGewerbeWirtschafLszweigenachder
sYPRo,zudenlnvestitionsgüterindustriendagegenlndu_
striezweige nach dem systematischen verzeichnis zum monat-
Iichen Industriebericht zusammengefaßt v/erden. Nur zu den
Investitionsgüterindustrien rechnet im wesentlichen die
tnstallation von Heizungs- , Lüftungs-, Kli'ma- und gesund-
heitstechnischen AnIagen.

Zur Abgrenzung gegenüber dem fnvestitionsgüter produzi-e-
renden Gewerbe beim Index des Auftragsbestands im verar-
beitenden Gewerbe siehe unter 3.

3. Index des Auf-
tragsbestands
für das Ver-
arbeitende
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe des Vetarbei-
tend.en Gewetbes, welche die Wirtschaftsgruppen bzw'

-z\^/eige

L9ll bis 1984
Stahl- und Leichtmetallbau,
Schienenfahrz eugbau

Maschinenbau
Herstellung von Liefer- und
Lastkraftwagen' Korfinunalf ahr-
zeugen, ornnibussen, obussen

Schiffbau
Herstellung von starkstrom-,
nachrichten- und informations-
technischen Erzeugnissen

Feinmechanik, OPtik

SYPRO-Nr. 31

il T . a. 3313

34

il T. a. 36

31 Lt-37 60

L9'/9, umfaßt.

il

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe

4



Stand: 20. L2. 84 Blatt-Nr,: 4

Statistisches Informatj.onssystelD des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenquelle/
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Nachgewiesen wird der fndex des Auftragsbestands für
das Investitionsgüter produzierende Gewerbe.

zixn Investitionsgüter produzierenden Gewerbe rechnen auch
Handwerksunternekunen, die in den genannten Wirtschafts-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.

B e g r i f f s b e z Lehu n g e n : Die Begriffe
Investitionsgüter prod.uzierendes Gewerbe und ausgewähLte
Zweige der Investitionsgüterindusttien (Index des Auftrags-
bestands in der Industrie) sind vergleichbar abgegrenzL.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zum
Investitionsgüter produzierenden Gewerbe lVirtschaftszweige
nach der SYPRO, zu den ausgewählten Zweigen der Investi-
tionsgüterindustrien dagegen Industriezweige nach dem
Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industrieberj-cht
zusammengefaßt \^rerden. Nur zurn Investj-tionsgüter produzie-
renden Gewerbe rechnet im wesentlichen die Herstellung von
Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten und Ein-
richtungeni nur zu den ausgewählten Zweigen der Investi-
tionsgüterindustrien rechnet im wesentlichen d,ie Instal-
Iation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheits-
technischen Anlagen.

Ferner zählen zum Investitionsgüter prod,uzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirtschaftshaupt-
gruppe tätig sin(; dagegen rechnen solche Unternehmen in
der Regel nj-cht zur Industrie.

Das Investitionsgüter produzierende Gewerbe im Index des
Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe einerseits
und im Index des Auftragseingangs für das Verarbeitende
Gewerbe andererseits sind unterschiedlich abgegrenzt. Zum
fnvestitionsgüter produzierenden Gewerbe beim Index des Auf-
tragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe rechnen aIIe
VlirtschafLszweige, die in der Statistik des Auftragsbestands
im Verarbeitenden Gewerbe zusammengefaßt sind, darüber
hinaus aber auch die !üirtschaftszweige Herstellung von

5
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BIatt-Nr.: 5

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

INVESTITIONSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /BegriffsbeziehungenDatenquel 1el
Datennachweis

Gesenk- und leichten Freiformschmiedestücken' schweren
Preß-, ZLeYr- und Stanzteilen; St'ahlverformung' ä'D'$' I

Oberflächenveredlung, HärLung; ferner Herstellung von
Eisen-, Blech- und MetalIwaren, HersLellung von Büro-
maschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen'
Herstellung von Personenkraftwagen, Kleinomnibussen'
Kombinationskraftwaq,en, Krafträdern, Karosserien' Auf-
bauten, Anhängern und Eahrrädern sowie TeiIe der EIekLro-
t.echnik.



o
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Statistisches InfonuationssysEetr des Bundes

- Def in:-tronskatalog -

Begrlff:

KAP ITAIGE SELLSCHAF'TEN

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, die in der
Rechtsform der Aktiengesellschaftl), der Kommanditgesell-
schaft auf Aktienl) oder der Gesellschaft mit beschränkter

,\HafLung-' geführt werden.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtLich selbstär:dige
Einheit, dieeigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüs-
se aufzustell-en hat" Dazu zählen auch rechtlich selbsländige
Unternehmen, die mj-ttelbar oder unmittelbar von einem ande-
ren Unternehmen abhängig sind (Tochtergesellschaften), auch
wenn solche Tochtergesellschaften zusammen mit dem sie be-
herrschenden Unternehmen einheitlich geleitet vrerden (Kon-
zerngesellschaften) .

Zu den Kapitalgesellschaften zählen auch

- Niederlassungen ausländischer Unternehmen im Bundesgebiet,
sofern sie als rechtlich selbständige Tochtergesellschaf-
ten in der Rechtsform der AG, KGaA oder GmbH geführt
werden,

- Gesellschaften ohne eigene Beschäftigte (ruhende Gesell-
schaften, Mantelgesellschaften), sofern sie im Handelsre-
gister eingetragen und nicht aufgelöst sind"

Die Kapitalgesellschaften werden anhand ihrer Eintragungen
in den Handelsregistern erfaßt. Vor der Eintragung in das
Handelsregister besteht eine Kapitalgesellschaft als solche
nicht. Einbezogen werden nur eingetragene Gesellschaften,
die nicht aufgelöst sind. Eine Gesellschaft wird u.a. aufge-
Iöst durch Beschluß der Hauptversammlung oder der GeseIl-
schafter (Eröffnung der abwicklung) oder durch Eröffnung
eines Konkursverfahrens.

1) Zu Einzelheiten siehe AktiengeseLz v. 6"9.L965 (BGB]. r
s. 1089).

2) Zu Einzelheiten siehe GeseLz betreffend die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung v. 20.4"1892 (RGBI. S. 417).

Statistik der
Kapitalge-
sel lschaften
ab 1951

2



Stand: 31.01.85 BIatt-Nr. : 2

Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begrlff:

KAP ITALGE SELLS CHAFTEN

Datenquel le /
Datennachrrei s Begr j. f f s i.nhaI t/Anderungen lm Ze i tab Iau f / Beg ri f f sbez iehungen

Nicht als Kapitalgesellschaften erfaßt werden:

- Versicherunglsvereine auf Gegenseitigkeit.
- Bergrechtliche Gewerkschaften
- Gesellschaften, deren Nennkapital nicht auf einen Betrag

i-n Deutscher Mark lautet.

In der Statistik der Kapj-talgesellschaften werden die Jahres-]
endbestände der in den Handelsregistern eingetragenen und 

Inicht aufgelösten Gesellschaften sowie die im Jahresverlauf
registrierten Zu- und Abgänge an diesen Gesellschaften nach-
gewiesen.

Begrif f sbez:- ehungen: Kapitalgesel-I-
schaften und [,rnternehmen in der Rechtsform der Aktienge-
sellschaft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien und der
Gesel-Ischaft mit beschränkter Haftung (Arbeitsstätten-
zählung) sind ähnlich abgegrenzt:

Nur zu den Kapitalgesellschaften rechnen Gesellschaften,
die zwar im Handelsregister eingetragen und nicht aufge-
löst sind, aber keine eigenen Beschäftigten haben (ruhende
oder Mantelgesellschaften) .

Nur zu den Unternehmen zählen Gesellschaften in den o.g.
Rechtsformen, die noch nicht im Handelsregister eingetragen
sind, aber schon eigene Beschäftigte haben, sowie Gesell--
schaften, die schon aufgelöst sind, aber noch riber eigene
Beschäf tigte verfügen.

o

o



Stand: 31.05.78 Blatt.ilr.: 1
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Statistisches lnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0tK - Nr

905
GBK - ttr n

Begri ff:

KOMBlNAT IONS KRAFTWAGEN

Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kra ftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .54

B e g r i f f s i n h a I t : Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit
nicht mehr als 2,8 L zulässigem Gesamtgewicht, die nach Bau-

art und Einrichtung geeignet und best.immt sind, im lnnenra',-:nt

- mit Ausnahme des für die Mitnahme von Reisegepäck bestimm-

ten Rarms - wahlweise oder gleichzeitig der Beförderung von

nicht mehr als B Fahrgästen und von Gütern zu dienen'

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuet Kraft-
fahrzeuge und -anhängrer) r'rerden fabrikneue Kombinat-ions-
kraftwagen erfaßt, denen im Berichtszeitrarim ein amtliches
Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vorüber-
qehen<l, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten (-ombinat-ions-
kraftwagen.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungert gebtauclt-
ter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebraucl-rte Kombina-
tionskraftwagen erfaßt, die im Berichtszeitraum auf einen
anderen Fahrzeughalter übergegangen sind, sofern der St-and-
ort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundes-
gebiet liegt.

Seit 1 .8.L969 ist in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
die Trennung von Kombinationskraftwagen und Personenkraft-
wagen aufgehoben. Kraftfahrzeüge mit den l,lerkmalen eines Kombi-
nationskraftwagens können in den Fahrzeuqpapieren und in
der Meldung an das Kraftfahrt-Bundesamt als "PKW-Kombi"
bezeichnet werden. Dabei liegt es i-a. in der Hand des
Herstellers, ob er einen Fahrzeugtyp als Personenkraftwagen
normalen Aufbaues oder als PKW-Kombi erfassen Läßt-'

Begrif f sbezi: ehungen: BeidenKombi-
nationskraftwagen muß im Unterschied zu den Personenktaft-
wagen die Größe der Ladefläche im Fahrzeugbrief angegeben
v'rerden.

Mehrzweckwagen (Kombinationskraftwagen) mit mehr a1s 2,8 t
zulässigem Gesamtgewicht werden in der Regel al.s Personen-
kraftwagen zugeLassen. Eine Zulassung a1s -Last.kraftwagen
ist ebenfalls mögLich, wird jedoch - wegen der rechtlichen
Beschränkung von Personenbeförderunqen mit Lastkraftwagen -
im allgemeinen nicht gewünscht.



stand: 11.03.85 Blatt-Nr.: 1

SEatistisches Infornat.ionssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

KOMMUNALDARLEHEN

Datenquel Ie /
Datennachue i s Begrif f sinhalt/Änderungen rm Zeitablauf /Begrrf f sbeziehungen

Statisti-k der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bj-s
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Darlehen von Boden- und

Kommunalkreditinstituten an inländische öffentliche Haus-

halte, inländische öffentliche WirLschaftsunternehmen, in-
Iändische Organisationen ohne Erwerbscharakter und an zwi-
schenstaatliche Einrichtungen, die durch Rechtsverordnung

den inländischen KÖrperschaften oder Anstalten des öffent-
Iichen Rechts gleichgestellt sind.

Zu den Kommunaldarlehen rechnen auch korffnunalverbürgte Dar-
lehen und Hypotheken, die an Dritte gewährt werden.

Im einzelnen sind d.ies aIIe Darlehen, die gemäß § 1 abs- 2,
§ S afs. 1 , Nr. 1 und Abs. 2 uypothekenbankge seLzl ) sowie
gemäß § g Abs. 7, SaLz 2 und Abs. 3 Pfandbriefgeqqtz2) und
entsprechend § 5 Abs. 1, Nr. I SchiffsbankgeseLz-' gewährt
werden.

Bei kommunalverbürgten Darlehen und Hypotheken übernehmen
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts bzw.
ihnen gleichgestell-te zwischenstaatliche Einrichtungen die
Gewährleistung für an Dritte gegebene Darlehen "

1) Zu ELnzeLheiten siehe HypoLhekenbankgesetz (Hecl in der
Fassung v. 5.2.L963 (BGBI. r S. 81) und AnderungsgeseLz
v. lt.3.l9l4 (BGBI. I S. 67L) -

2) Zu E:-nzeLheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und
verwandLen Schuldverschreibungen öf fentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI.
I S. 312) und Anderungsgesetz v. 11.3.1914 (BGBI- I
s. 569) .

3) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über Schiffspfandbriefban-
ken (SCHBG) in der Fassung v.8.5.1963 (BGBI. I S- 302)
und And.erungsgesetz v. 1I.3.L974 (BGBI. I S - 671) -
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- Definitionskatalog -

Begrlff:

KOMI4UNAIDARLEHEN

Datenquelle/
Datennachwe i s Begr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begr i f f sbez iehungen

NichtzudenKommunaldarlehenrechnendurchKommunaldeckung
gesicherteLand'eskulturdarlehenundnichtverbürgteReSt-
beträgevonDarlehen,beidenendieGewährleistungdurch
eineKörperschaftoderAnstaltdesöffentlichenRechtsnur
für einen Teilbetrag übernornrnen worden ist '

Die Neuau sTeihwtgen umfassen die während
tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten)

des Berichtsmonats
Kommunaldarlehen -

Der Darfehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der
derungen aus Kommunaldarlehen am Monatsende an '

For-

Anderungen im Zet tablauf: Beiden
konrnunafverbürgten Hgpotheken auf wohngrundstücke wurden
bis Ende 1958 Hypotheken auf Wohnungsaltbauten (vor dem

8.5.1945 errichtete Wohnbauten) nicht einbezogen'
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- Definitionskatalog -

Begrl ff:

KOMMI.]NALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE

DFKdr.:

6BK-ttr.(n) :

7008

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt/Anderungen im Zei tablauf /Begr i f f sbez iehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Aufgabenbereich mit Aus-
gaben für

- Straßenbeleuchtung,

- Abwasserbeseitigung,

- Abfallbeseitigung (Müllabfuhr und -verwertung, MüI1-
deponien, Tierkörperbeseitigung)'

- Straßenreinigung,

1

2

Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

Haushaltsan-
satzstatistik
ab 1970

- Schlacht- und Viehhöfe (einschl. Fleischbeschau,
Schf achthoftierärzte ),

- Märkte (Lebensmittelmärkte, Jahrmärkte, Tiermärkte,
Markteinri chtungen ) ,

- Bestattungswesen,

- Fuhrpark (!,Iagenpark, Reparaturwerkstätten),

- Bauhöfe (Baumateriallager, V'Iirtschaftshöfe),

- sonstige öffentliche Einrichtungen (Pfandleihanstalten,
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen,
öf fentliche V,Iaagen) .

Anderungen im ZeL tablauf :

1962 sind hier auch die Ausgaben der Gemeinden,/Gv
Ausstellungs- und Messewesen nachgewiesen.

Bis
für das

Bis 1973 sind die Ausgaben für Bauhöfe nicht hier, sondern
im Aufgabenbereich Verkehrs-und Nachtichtenwesen enthalten-

Bis 1973 sind hier auch die Ausgaben der Gemeinden mit we-
niger als 3 000 Einwohnern für das Feuerlöschwesen und die
Ausgaben der Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern
und ämter für Park- und Gartenanlagen sowie für Badean-
stalten nachgewiesen.

2-



Stand: 05.05. 81

o

o

Elatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-}lr.:

GBK-lir.( n) :

7008

KOMMUNALE GEME INSCHAFTSDIENSTE

Begrl ff:

Begr i f f s inhaL t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungenStatistik/
cüItigkeitszeitraum

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Be-
reich Angaben nur für Gemeinden mit 10 000 und mehr Ein-
wohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis
197 3 vor.



Stand:05.05.81 Blatt-Nr.: t

o

o

Statistisches Informationssystem d.es Bundes

- Definitionskatalog

Begrl ff:

KOMMUNALOBLIGATIONEN

0FK4r.:

CBK-ltr.( n) :

1138

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
März 1980

B e g r i f f s i n h a l- t : Schuldverschreibungen,
die aufgrund von gewährten KommunaLdarfehen ausgegeben
wurd.en.

Erfaßt werden Inhaber- und Namenskommunalobligationen,
die von Bod.en- und Komrnunalkreditinstituten emittiert
wurden.

Kommunalobligationen werden von privaten Hypotheken-
banken gemäß § 41 ttypothekenbankgesetzl) und von öffent-
lich-rechtlichen Kreditinstituten gemäß § 8 efandbrief-
qeseLz2) unter d.er Bezeichnung "Kommunalobligation,, oder
"Kommunalschuldverschreibung" ausgegeben. Erfaßt. werden
auch unter anderen Bezeichnungen gegen Kommunaldarlehen
ausgegebene Schuldverschreibungen, vrenn sie die gesetz-
Iichen Voraussetzungen (Pfandbriefgesetz) erfüIIen oder
der Bezeichnung ein entsprechender Hinweis auf den maß-
geblichen Paragraphen des Pfandbriefgesetzes beigefügt
ist.

Unter dem Erstabsatz an Korffnunalobligationen wird. der
Nominalbetrag aller im Berichtszeitraum erstmals ver-
kauften neu aufgelegten Kommunalobligationen einschließ-
Iich der Vorverkäufe nachgewiesen.

Die TiTgungen von KommunaLobligationen umfassen die im
Berichtszeitraum endgüItig aus dem Verkehr gezogenen,
für kraftlos erklärten, entwerteten, vernichteten oder
dem Treuhänder zur Vernichtung übergebenen Kommunalob-
Iigationen.

1 ) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) vom
5.2.L963 (BGBI. I S. 81), geändert u. a. durch iürderungs-
gesetz vom 1I.3.1914 (BGB]. I S. 671).
2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die pfandbriefe
und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-
rechtlicher Kreditanstalten (öeC;, vom 8.5.1963 (BGBI.
S. 3I2) , geändert durch Anderungsgesetz vom 11.3.I914(sest. r s.669).

2



Stand: 95.05. B1

o

o

Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DF|(-I{ r. :

0BK-ltr.(n):

1138

8egrt ff:

KOMMUNAIOBLIGATIONEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehung

Der llmfauf (Neugeschäft) von Kommunalobligationen
erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des Berichts-
zeitraurns tatsächlich umlaufenden Kommunalobligatio-
nen ohne die im Eigenbestand der berichtenden Kredit-
instltute befindlichen stücke eigener Emissionen, jedoch
einschließIich der vorverkauften Stücke.

Anderungen im Zei tablauf :

Bis einschl. November 1962 waren auch die sonstigen
Schuldverschreibungen tn d,en Kommunalobligationen
enthalten.



stands 11.Q3.85 BIatt-Nr.: L

Statistisches InfomationssysEetr des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begrlff:

KOMI\,1I]NALVERBÜRGTE HYPOTHEKEN AUF WOHNGRUNDSTÜCKE

Datenquel Ie /
Datennachwel s Begr if f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /8egri f f sbez iehungen

SLatistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute

B e g r i f f s i n h a I t : Realkredite, die durch eine
Hypothek auf ej-n Wohngrundstück und zusätzL:-cln durch die
Übernahme der Gewährleistung durch eine Körperschaft oder

Anstalt des öffentlichen Rechts gesichert sind.Jan. 1962 bis
I',1ärz 1980

Zu den Wohngrundstücken zählen aIIe Grundstücke, die ganz
oder überwiegend - d.h. zu mehr als 50 % der Raumfläche -
für Wohnzwecke genutzt werden (Alt- und Neubauten). Zu den
Wohngrundstücken rechnen auch GrundsLücke mit Iändlichen
Wohnbauten.

Darlehen, bei denen nur für einen Teilbetrag die Gewährlei-
stung durch eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen
Rechts übernommen wird, werden hier nur miL dem kommunal-
verbürgten Teil erfaßt.

Die lVeuausleihungen umfassen die während des Berichtsmonats
tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten) kommunalverbürgten
Hypotheken auf Wohngrundstücke.

Der Darlehensbestand gLbL den tatsächlichen Umfang der For-
derungen aus kommunalverbürgten Hypotheken auf !üohngrund-
stücke am Monatsende an.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
Ende 1968 wurden kommunalverbürgte Hypotheken für Woh-
nungsaltbauten (vor dem 8.5.1945 errichtete Wohnbauten)
nicht einbezogen.

o

o



stand: 17. 12. 84 Bl-att-l'1r. : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Defj-nitionskatalog -

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

o

o

Begriff:

FAHRRÄDERKRAFTRADER

Datengue I 1e /
Datennachwei s

1 1 Index der indu-
striell-en Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bis 7976

.2 Index der tsrur-
toproduktion
für Inves+--i-
--ions- urtc Ve:-
brauchsorl -=:
a-b 1970

Außenhandels-
statistik

B e g r i f f s i n h a t t : Ausgewählte Waren'/Güter

(Waren-/Güterarten) aus den Waren-/Güterklassen
Krafträder und Motorroller waren-,/Güterklasse 3371

Fahrräder " 3375

des systemat.ischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des systematischen Güterverzej-chnisses für
produktionsstatistiken, d.ie zu den Verbtauchsgütern zählen'

fm wesentlichen rechnen dazu Krafträder, MoLorroller,
Mopeds, Mofas, Fahrräder und Reparaturen an diesen Fahr-
zeugen.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1', jedoch ohne

Reparaturen, aber einschließIich Krankenfahrstühle und Be-

reifungen für Fahrräder, Mopeds und Kleinkrafträder'

DieErgebnissederAußenhandelsstatistikinderGJ.iederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhanoelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
Warenverzej-chnisses für die Industriestatistik (WI) bzw' de
Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umge-
schlüsselt. Da im WI bzw. GP die Waren in erster Linie nach
produktionswirtschaftlichen, J-m wA dagegen nach zolltechni-
schen (materialmäßigen) Kriterien gegtiedert werden, können
sich bei der Gegenüberstellung gerinqfügige Abweichungen
ergeben.

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion
für lnvestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

1

Als Verbrauchsgüter gerten waren'/Güter' die von der "rndu-
strie" hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchs-
reif) angesehen werden und riberwiegend von den privaten
Haushalten verbraucht werden.

2

ab 1960

2



Stand: 77. L2. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriffsinhal-t/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

o

o

Begriff:

FAHRRÄDERKRAFTRADER

Datenquel 1e /
Datennachwe i s

Be gr i f f sb e z Lehun ge n : Die Begriffe
Krafträder, Fahrräder sowie Krafträder, Fahrräder und Be-
reifungen (Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in
,einigen waren. Nur zu den Krafträdern und Fahrrädern zählen
die Krankenfahrstühle- Nur zu den Krafträdern, Fahrrädern
und Bereifungen zählen Berej-fungen bis 8 zolI Felgendurch-
messer.



stand: t2.11.84 BIatt-Nr. : 1

o

o

Scatistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlff:

FAHRRADER UND BEREIFUNGENKRAFTRADER

Begr if f s inhal t/Anderungen im ze itablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Iel
Datennachwe i s

Außenhandels-
statistik
t970 - 1918

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte VJaren (Warennum-

mern) des warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistlk,
die im wesentlichen den Warenklassen

Krafträder Warenklasse 3317

Fahrräder " 3351

Kinderwagen " 3351

des systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe L970, entsprechen und zu Cen Vetbrauchs-

gütern zählen.

AIs VerbrauchsgütergeJten lVaren, die von der rndustrie herge
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angese-
hen werden uncl überwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu:

Krafträder (Motorräder, Motorroller, Mopeds, Fahr:räder mit
Hilfsmotor), Fahrräder, Kinderwagen sowie Bereifungen für
d-iese Fahrzeuge.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem lrlarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (I/{A)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im Wr d.ie waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.



stand: I7. L2. 84 Btatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

o

o

Begriff

KRAFTRADER UND FAHRRÄDER

Datenquel 1e /
Datennachwe i s

lndex der indu-
striellen Brutto-

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Krafträder und

Fahrräder und KrafträdeT, Fahrräder (Index der Bruttoproduk-
tion für Investj-tions- und Verbrauchsgüter) sind synon)rm. Zu

Einzelheiten siehe dort.

roduktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
1962 bj-s 1976



Stand: 17. 12. 84 Blatt-Nr.: I

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrlf f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf / Begrif f sbez iehungen

o

o

Begrif f

LANDWIRTSCHAFTLICHE YIASCH INEN

DatenqueJ- Ie /
Datennachwe i s

Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
1962 bLs L916

Begriffsinhalt
arten) aus den Warenklassen

Landmaschinen

Ausgewählte Waren (Waren-

Vrlarenklas se 324L

" 3242Landwirtschaftliche Förder- und
TransportmitLel
Milchwirtschaftliche Maschinen " 3243

Ackerschlepper (einschl. Einachs ' 3244
schlepper und andere einachsige
Motorgeräte)

des systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe lg'70, die zu den Investitionsgütern zäh1en'

AlslnvestitionsgütergeltenWaren,dievonderlndustrie
hergestell-t werden, afs Lechnisch fertig (investitionsreif)
angäsehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden'

Dazu rechnen alle warenarten aus den warenklassen Landmaschi
nen, Iandwirtschaftliche Eörder- uncl Transportmittel, miich-
wirtschaftliche Maschinen, Ackerschlepper, mit Ausnahme der
dazugehörj-gen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile'

Im wesentlichen rechnen dazu:

Maschinen und Geräte für die BodenbearbeiLung und -pflege,
zum Säen, PfLanzen und Düngen, für den Pflanzenschutz, für
Beregnung und Bewässerungt, für die Ernte, z\7m Dreschen, sor-
tieren und Aufbereiten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für
die Tierhaltung, Rasenmäher,

Fördermittel für die Landwirtschaft, Iandwirtschaftliche
Ladewagen,

milchwirtschaftliche Maschinen für die Landwirtschaft und
für Molkereien,
Einachsschlepper, Rad- und Raupenschlepper, einachsige
Motorgeräte.

2



stand: 17. 12. 84 BIat-t-Nr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitj-onskatalog -

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begr:if f sbeziehungen

o

o

Begri ff

LANDWI RTSCHAFTL ] CHE MASCH INEN

Da tenquel 1e /
Datennachweis

B e g r i f f s b e z L e hu n g e n : Die Begriffe land-
wirtschaftliche Maschinen und I/ersteTTung von l1aschinen für
die Landwirtschaft (Statlstik des Auftragseingangs im Pro-
duzierenden Gewerbe, Statistik des Auftragsbestands im Pro-
duzierenden cewerbe) sind ähnlich abgegrenzL. Sie unter-
scheiden sich ledigJ-ich dadurch, daß unter dem Begriff Her-
stellung von Maschinen für die Landwirtschaft die zu den
zusammengefaßten Warenklassen zählenden Zubehör-, Einzel-
und Ersat.zteile mit enthalten sj-nd, bei den landwirtschaft-
Iichen lt{aschinen dagegen nicht.

Die Begriffe landwirtschaftliche Maschinen und Landr+irt-
schaftLiche Maschinen (einschf . AckerschTepper) (Außenhan-
delsstatistik) sind weitgehend gleich abgegrenzt. Nur zu
den Iandwirtschaftlichen Maschinen (einschI. Ackerschlepper)
rechnen Dämpf- und Kochgeräte für Viehfutter.



Srand: 30. 10.84 Blatt-Nr.: l

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

LANDI^7 I RT SCHAFT SF LAC HE

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

F1ächenerhebung
ab 1979

B e g r i f f s i n h a I t : Flächen, die dem Ackerbau,
der Wiesen- und lVeidewirtschaft, <1em Gartenbau und dem

Weinbau dienen.

Zu der Landwirtschaftsfräche gehört auch die Heide. Heide-flächen sind unkultiviert.e, sandige, mei-st mit Heidekraut
oder Ginster bewachsene Frächen, wobei ein geringwertiger
Baumbestand (Gehö12) nicht den Charakter ',Heide,, ändert.
Ebenfalls bei der Landwirtschaftsffäche nachgewiesen wird
auch die als Moor bezeichnete unkurtivierte Fräche miteiner mindestens 20 cm starken oberen Schicht. aus ver-torften oder vermoorten pflanzenresten, unabhängig davon
ob ein geringwertiger Baumbestand (Gehölz) vorhanden ist.
Nicht zum Moor zählen Fl-ächen, die durch Abbau der Bod.en-
substanz aIs Abbaurand genutzt werden (siehe auch unter
Betriebsfl-äche) .



Stand: 10.1o.78

Statistik der
benutz,ten
Was se rs traßen
o1.o1.63

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Länge der Flüsse und KanäIe,
die von schiffen mit mindestens 50 t rragfähigkeit benutzt
werden können und auf d.enen regermäßiger Güterverkehr statt-
findet.

Flüsse oder Teirstücke von Flüssen, die nur geregentrich von
Güterschiffen befahren werden oder die ausschließrich für den
Personenverkehr genutzt werden, werden nicht mitgerechnet. seensind ebenfall-s nicht teil der benutzten Wasserstraßen.

Die Länge der benutzten wasserstraßen wird nach der Größe der
Schiffe, die sie befahren können, gegliedert. Die Größe der
schiffe bemißt sich an ihrer Tragfähigkeit, d.h. an dem Gewicht,
das ein schiff höchstens tragen kann, wobei neben der Nutzrast
auch Passagiere, Besatzung und Betriebsrasten wie Treibstoffe,
Ballast, Proviant usw. einbezogen werden.

o

O

Statistisches Info::mationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0F( - llr:

IÄIICT DER BENUTZTEN WASSERSTRASSEN

Begrl ff:

GBK - Nr(n)

891

Statistik,/
Gültigkeitsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf /Be gr i f f sbe z i-ehun g,en



Stand: 12.08.81 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)FK.t{r.:

GBK-I{r.(n):
501 5

Begrl ff:

LEITU}iGS- UND ROHRIYETZ

Begri f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Jahreserhebung bei
UnLernehmen, Inve-
sti tionserhebung
bei Unternehmen und
Betrieben der Ener-
gie- und Wasserver-
sorgung
ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : AnTageinvestjtionen (Ma-

schinen und maschinelle Anlagen) in der Energie- und Was-

serversorgung für Leitungen und Rohre einschl. der Abneh-

meranschlüsse.o

o



Srand: 21 .06.84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches InfonDationssysEem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

LETZTER VERBRAUCH

Datenquel Ie,/
Datennachwei s Begr j.f f s inhal t/Änderungen im Ze ttablau f / Begr i f f sbez iehunge n

Volkswirtschaft-
liche Gesamt-
rechnungen

Begriffsinhalt:
.b:'aucJ: und Staatsverbrauch,

Summe aus Prjyatent Vet-

ab 1960 Begriffsbeziehungen

Letzter Verbrauch
+ Bruttoinvestitionen
+ Außenbeitrag
= Bruttosozialprodukt

O

o



Stand: 20.10.83 Blatt-Nr.: I

o

o

Statistisches Informationssysten des Bundes

- Definitionskatalog -
Begri.f f

LEUCHTMITTELSTEUER

Datenquelle/
Datennachwei s Begriffsi.nhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrrff sbeziehungen

l.-inanzberichte ies
Bun desmini steriums
Äar f inin?6n

ab 1 950

B e g r i f f s i n h a I t : Dem Bund zustehende Ver-
brauchsteuer, die von der Zollverwaltung ver\^/altet wird und

als Leuchtmittel dienende elektrische Lampen belastet.

Die Leuchtmittelsteuer tr/ird auf elektrische Glühlampen
und Entladungslampen erhoben, die im Gelturrgsbereich des
Leuchtmittelsteuergesetzes (Bundesrepublik Deutschland
einschließlich Berlin (West) mit Ausnahme der Zollaus-
schl{rsse und Zollfreigebiete) hergestellt oder in dieses
Gebiet eingeführt werden. 1)

Dabei wird unterschieden zwischen Kraftfahrzeuglampen,
anderen elektrischen Glühlampen und Entladungslampen, bei
denen es wiederum jeweils zwei Unterarten (2.8. stab- oder
röhrenförmige/and.ere G1ühlampen) gibt. Insgesamt bestehen
Steuersätze für 29 Gruppen von Lampen. Von einer Ausnahme
abgesehen werden die Gruppen nach der unterschiedlichen Lei-
stungsaufnahme der Lampen in Watt gestaffelt oder je nach
ihrer Ausführunq (2.9. Glühlampe in Standardausführung bis
100 Watt bzw. in Kerzen-, Tropfen- oder Pilzform) nach dem
Stücksteuersystem versteuert.
Steuerschuldner ist jeweils der Hersteller der Leuchtmit.tel
bzw. bei der Einfuhr der Zollbeteiligte, wobei die für Zöl-Le
geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung finden.

Von der Besteuerung ausgenommen sind Lampen, die nicht im
eigentlichen Sinne der Beleuchtung dienen (2.8. Entlad'ungs-
lampen für Werbezwecke) oder deren Leuchtkraft unerheblich
ist. Hierzu rechnen u.a. Signallalnpen, die entsprechend
ihrem Zweck gebaut sind,, Sonderlampen für technische Prttf-
und Meßverfahren und für medizinische Untersuchungen, elek-
trische Metatldrahtlampen für Spannungen bis zu 42 YoLL,
soweit ihre Leistungsaufnahme 15 lVatt nicht übersteigt-

Ebenfa1ls unversteuert, unLer Steueraufsicht, bleiben Leucht'
mittel, d.ie in einen anderen HerstellunEsbetrieb oder nach
Einfuhr zur weiteren Bearbeitung in einen Herstellungsbe-
trieb verbracht, von einem Herstellungsbetrieb, einem Aus-
fuhrlager oder bestimmten anderen Betrieben aus dem Erhe-
1) VgI. Leuchtmittelsteuergesetz t.d.F. v. 22.1.1959 (BGBI. I

S. 613) zuletzt geändert durch das Siebzehnte Gesetz zur
Anderung des Zollgesetzes vom L2.9.1980 (BGBI. I S. 1695),

-2-



Scand: 20.10.83 Blatt-Nr.: 2

Statistj.sches Informationssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -
Begriff:

LEUCHTMITTELSTEUER

Da tenquel Ie /
Datennachwei s Begr j.f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

bungsgebiet ausgeführt sowie zu einem besonderen Zollverkehr
oder ej-ner aktiven Vered,elung, bei der keine der Leucht-
mittelherstellung dienenden Handlungen vorgenommen t^rerden,
abgefertigt werden.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis JuIi 1974 wurden auch Brennstifte zu elektrischen Bo-
genlampen, Glühkörper zur Erhöhung der Leuchtkraft von
Elammen und Leuchtröhren für lVerbezrriecke besteuert.

Die Besteuerung für elektrische Glühlampen und Entladungs-
Iampen betrug bis zur Einführung des Stücksteuersystems arn
1.8.1914 10 v.H. ihres listenmäßigen Kleinverkaufspreises
und. bei Leuchtröhren für lrlerbezwecke 1 Dl4 je laufend.er Meter.

o

o



Stand: L2.tI.B4

o

o

BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Def initj-onskatalog -

LTEFER-, LASTKRAFTWAGEMIND SONSTIGE STRASSEN-
FAIIRZEUGE

Begriff:

Datenguel Ie /
Datennachwei s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
ab 1970

Begri f f s inhalt: AusgewählteWaren (V'larennum-

mern) des lVarenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warengruppen

Liefer- und Lastkraftwagen idarengruppe 3313

Kommunalfahrzeuge " 3314

Omnibusse und obusse " 3315

Straßenzugmaschinen 3321

Kraftfahrzeuganhänger " 3345

Gespannfahrzeuge " 3347

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrj.e-
statistik, Ausgabe 197O bzw. 1975, oder: des Sysi-emati schen

Güterverzeichnisses für Produkt-ionsstatistiken (GP), Aus-

gabe 1982, entsprechen und zu den Investitionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten l^Iaren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen vlerden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu Lastkraftwaqen, Sattelzugrmaschi-
nen, Kraftomnibusse, Feuerwehrkraftwagen, Kommunal fahrzeuge,
andere Kraftwagen zu besonderen Zwecken (z-13- LKW-Beton-
mischer), Kraftfahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge-

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederungr
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
warenverzeichnisses für die fndustriestatistik (I,ll) bz:ut.
des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken umge-
schlüsselt. Da im V'iI bzw. GP die lrlaren in erster Linie
nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zoll-
technischen (materialmäßigen) Kriterien geEliederL werden,
können sich bei der Gegenüberstellung greringfugige Abwei-
chungen ergeben.

2



Srand: 12.IL.84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

LIEFER-, LASTKRAFTIVAGEN UND SONSTIGE STRASSEN-
FAHRZEUGE

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des fndex der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Be gri f f sb e z Lehunqen : DieBegriffe
Liefer-, Lastkraftwagen und sonstige Straßenfahrzeuge so-
wie .Liefer- und Lastkraftwagen (einschl-. Kombinationskraft-
wagen, Zugmaschinen und Anhänger (Außenhandelsstatistik)
unterscheiden sich in einigen lVaren. Nur zu den Liefer-,
Lastkraft\^/agen und sonsti-gen Straßenfahrzeuqen zählen die
Kraftwagen zu besonderen Zwecken. Nur zu den Lj-efer- und
Lastkraft\^/agen (einschl. Kombinationskraftwagen, Zugmaschi-
nen und. Anhänger) rechnen die Kombinationskraftwagen.

o

o



stand:17. L2. 84 BIatt-Nr.: L

Statlst:-sches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

o

o

Begriff:

LIEFER- UND LASTKRAFTWAGEN

Begriff sinhalt/Anderunqen im Zei.iablauf /Begrif f sbeziehungenDa t-enguel lel
Datennachwei s

Index der indu-
striellen Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter
1962 bis 1916

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Liefer- und

Lastkraftwagen und .Liefer- und Lastkraftwagen, Omnibusse

und straßenfahrzeuge (Index der Bruttoproduktion für Inve-
stitions- und Verbrauchsgüter) sind synonym. Zu Einzelheiten
siehe dort.



Stand: 18.O7.79 Blatt-llr.: 1

o

o

Statisti_sches Informat.ionssystem des Bundes

- Definitionskatalog _

Begrl ff:
LIEFER- T]ND LASTKRAFIWAGEN (EINSCHL.
KOMBINATIONSKRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN

UND ANffiNGER)

DFK - Nr:

GBK - ltlr(n):
564, 2604

Statistik,/
cüttiqkeltszeitraum Begriffsinhalt/Änderunqen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.60
31 .12.7 4

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Waren (Warennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warenklassen

Kombinationskraftwagen Warenklasse 3312
Liefer- und Lastkraft- " 3313

wagen

Kommunalfahrzeuge " 3314

Omnibusse und Obusse " 3315

Straßenzugmaschinen " 3321

Kraftfahrzeuganhänger " 3345

Gespannfahrzeoqe " 3347

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den fnyestitionsgütern
zäh1en.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternetunen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach 
Idem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden 
Iauf die entsprechenden Positionen des Systematischen..Warenver- 
|zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt. Da 
Iim WI die V'laren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,i

im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien 
Igegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge- 
|ringfügige Abweichungen erqeben. 
I

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Tnvestitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die tr'larenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde,

B e g r i f f s b e z j, e h u n g e n : Zur Abqrenzunq gegen-
über den Liefer-, Lastkraftwagen und sonstigen Straßenfahrzeugen
(Außenhandelsstatistik) siehe dort.



Blatt-Nr.: 1Stand: 17. L2. 84

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitronskatalog -

Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbezj'ehungen

o

o

LIEFER- UND LASTKRAFTWAGEN, OMNIBUSSE UND STRASSENZUGMASCHINEN

Begrrff:

Datenquel 1e /
Datennachwe i s

I i Inoex der indu-
striellen tsrut-
roproduktion
für investi-
ti-ons- rrnd Ver-
brauchsgüLer
i962 b; s 7976

i;::e>: der Brut-
-^-*^;,,1-!l ^nL! ia uuq^ -!9ll
:':: Inves',i-

tr.Ä \7or-
'----.-^-=-r_.- :r

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren'/Güter

(Waren-/Güterarten) aus den Waren-/Güterklassen
Liefer- und Lastkraftwagen Waren-,/Güterklasse 3313

Lastwagen mit Spezialaufbauten " 33L4

Omnibusse und Obusse " 3315

Straßenzugmaschinen " 3327

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
staListik, bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistiken, die zu den Investitionsgütern
zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren/GüLer, die von der rndu-
strie hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von Unter-
nehmen oder vom staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zur Waren-/Güterklasse Lastwagen mit Spezialaufbauten rech-
nen Motorcaravans, Abschleppwagen, LKv'l-Betonmischer, LKI/ü-

Betonpumpen u. ä. Fahrzeuge-

Anderungen im Zei tablauf: Die
Auswahl der zu den Liefer- und Lastkraftwagen, omnibusse
und straßenzugmaschinen rechnenden Fahrzeuge auf der Grund-
lage des systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statistiken weicht von der Gliederung nach dem Systemati-
schen warenverzeichnis für die Industriestatistik (Liefer-
und Lastkraftwagen, Kommunalfahrzeuge) ab"

-a ;1.



Stand: 03.04.19

Statistik des
Warenverkehrs
mit Berlin (West)

01.01.50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lieferungen von Waren, für
die im Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Berlin (West) Warenbegleitscheine erforderlich slnd.

Erfaßt werden alle Warentransporte im Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffsverkehr, nicht jedoch Luftfrachtsendungen
sowie Post- und Kleinsendungen.

Elnbezogen ist auch der Warenverkehr zwischen Berfin (West)
und dem Ausland, wenn die Sendungen auf dem Wege von oder
nach Berlin durch das GebieL der Bundesrepublik Deutschland
verbracht werden. Ausgenommen sind Lieferungen von Waren,
deren Versandort im Aus1and liegt und die mit im Ausland
zugelassenen Transportmittefn nach Berlin befördert werden.

Ilmzugs- und Erbschaftsgut, gebrauchtes Verpackungsmaterial-,
Mustersendungen, Geschenke und sonstige Sendungen ohne Han-
delswert sind im Wert der Lieferungen nicht enthalten.

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0Fl( - Nr:

LIEFERUNGEN AUS,/NACH BERLIN (WEST)

Begri ff:

GBK - t'lr(n) :
1756, 1751

Statistik,/
Gültigke itsze itraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



Blatt-Nr.: 1

Stand: zB .o4.78

o

o

Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskataloo -

DFK - l'lr:

GBK .
1 155

LIEFERUNGEN DES BUNDESGEBIETES

Beqri ff:

Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf / Begr j-ff sbez i ehungenStatistik/
GüIti-gke itsze itraum

Statistik des
Warenverkehrs mit
der DDR und
gsalin (Ost)

01 .01 . 50

B e g r i f f s i n h a L t : Verbringen von waren aus

dem Bundesgebiet in die Deutsche Demokratische Republik

einschließIich Berlin (Ost) -

Die Lieferungen umfassen im wesentlichen alle Waren' die
für den Ge- oder Verbrauch, zur Bearbeitung oder Verar-
beitunE geliefert werden, sowie Rückwar:en und Ersatz-
Iieferungen.

Nicht zu den Lieferungen des Bundesgebiebes rechnen
die Durchfuhr, d.h. die Lieferung von Waren aus dem Aus-
land durch die Bundesrepublik und das Gebiet der DDR

unmittelbar ins Ausland, der Durchgang, der die waren-
lieferungen aus dem Ausland durch die Bundesrepublik
in das Gebiet der DDR erfaßt, und Warenlieferungen aus
der Bundesrepublik durch das Gebiet der DDR in das
Ausland, die Teil der Watenausfuhr sind'

Waren sind alle beweglichen Sachen' In den Ergebnissen
sind nicht enthalten: Lieferunqen von Energie sowie
alleSendungen,fürdienachdenVerfahrensvorschri'ften
für den Warenverkehr mit der DDR keine Erklärungen'
Genehmigungen o<1er Begleitscheine zum Verbringen der
Waren erforderlich sind- Dies sind u'a' mit- der Post oder der
Eisenbahn aus dem Bundesgebiet verbrachte Briefe' Päckchen'
Pakete und Expreßgutsendungen sowie Wertpakete mit einer Wert-
angabe bis zu 500 DM soweit alle diese vorgenannten Sendungen
bestimmte Gewichtsgrenzen nicht überschreiten und keine zum

Handel bestimmte waren enthalten'

Die Warenwerte beziehen sich im allgemeinen auf Rech-
nungswerte. Bej- den Lieferungen nach Veredelung ist
der volle Warenwert einschließlich der Veredelungs-
kosten angesetzt.

Anderun
1959 wurden di
erfaßt.

ge
eR

n im Zei tablauf: Bis
ückwaren und Ersatzlleferungen nicht

Be g r i f f s b e z tehunge n : Die Liefe-
rungen des Bundesgebietes sind kein Bestandteil der
Warlnausfuhr (Außenhandelsstatistik) ' In dte AusfuLtr
(Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) sind die
Lieferungen des Bundesgebietes daqegen einbezogen'

n



d: 10.10.79 Elatt.llr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog _

t)FK - l{r
Beqrl ff:

LINIENLANGE
GBK - tlr(n):

850

Statistik,/
Gültigkeitsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungen

Statistik der
Personenbe förderung
im Straßenverkehr

o1.o1.52

B e g r t f f s i n h a I t : Länge einer zur personenbeförde-
rung e ing erichteten, genehmi gungspf I ichti gen Ve rkehrsverbindung
mit vorgeschriebenen Ein- und Ausstiegsstellen.

Bei jeder dieser Verkehrsverbindungen (Linien), für die am Er-
hebungsstichLag eine Genehmigung zum regelmäßigen Betrieb er-
teilt war, wird die einfache Länge gemessen. Dabei ist es gleich-
güItig, ob am Stichtag Verkehr auf diesen Linien stattfand oder
nicht.

Führen mehrere Linien über die gleiche Wegstrecke, so wird dj-eses
Teilstück bei jeder Linie mitgerechnet.

Anderungen im Zet tablauf: Von1952bis
1968 galt als Stichtag der 30.6., ab 1969 der 3O.9.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Imunterschied zur
Linienlänge sind bei der Erfassung der StreckenTänge (Eisenbahn-
statistik) Mehrfachzählungen nicht möglich, da die Streckenlängen
nur jeweils bei derjenigen Eisenbahnverwaltung erfaßt werden, in
deren Eigentum sich die Strecken befinden, und zwar unabhängig da
von, wieviele Gleise dort verlegt sind oder wieviele Zugverbin-
dungen dort verlaufen. Hingegen wird bei der Linienlänge ein Teil
stück, über das mehrere Linien führen, auch mehrfach gezählt.

Schließlich werden Linienlänge und Streckenlänge zu unterschled-
lichen Stichtagen erhoben.

o

o



stand:01.11.84 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches InfonoationssysEetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff;

LIN]ENVERKEHR

Datenquel le /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Änderungeninzeitablauf/BegriffSbeziehungen

T Statistik der
Personenlceförde-
rung i-m Straßen-
verkehr
ab L952

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs auf
ausgewählten
FlugpIätzen
ab 7912

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigungspflichtiger
regelmäßiger Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenver-
kehr mit bestimmten Ausgangs- und Endpunkten und vorgeschrie
benen Haltestellen.

Der Linienverkehr umfaßt den Verkehr mit StadEschneTTbahnen,
Straßenbahnen, Obussen sowie Kraftomni.bussen und Personen-
kraftwagen, sofern diese ei-ne regelmäßige Verkehrsverbindung
herstellen.

Eingeschlossen sind die Sonderformen des Linienverkehrs, die
der regelmäßigen Beförderung bestimmter Fahrgastgruppen unte
Ausschluß anderer Fahrgäste dienen, z.B. SchüIerfahrten,
Markt- und Theaterfahrten.

Der Linienverkehr umfaßt auch den Freigestellten Schülerver-
kehr, d.h. den unentgeltlichen'Transport von Schülern zwi-
schen !{ohnort und Schule, sofern er von Unternehmen durchge-
führt wj-rd, die auch genehmigungspflichtigen Straßenperso-
nenverkehr betreiben. 1)

Anderungen im Zei tablauf : Bis
Ende 1958 \r'urde der Freigesteilte SchüIerverkehr nicht be-
rücksichtigt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Im Unterschied zum
Linienverkehr wird beim Gel.egenheitsverkehr (Statistik der
Personenbeförderung im St.raßenverkehr) der nicht regelmäßige
Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenverkehr erfaßt,
bei dem ausschließIich Kraftomnibusse und Personenkraftwagen
als Transportmittel eingesetzt werden.

B e g r i f f s i n h a I L : Jede öffentliche zwischen

bestimmten Flugplätzen eingerichtete, regelmäßige Flugver-
bindung mit Beförderungspflicht für Personen, Fracht und

Post, für die dem durchführenden Luftfahrtunte::trehu:en eine
Genehmigung erteilt wurde.
i) Der Freigestellte Schül-erverkehr ist nicht genehmigungs-

pflichtig

2



Stand: 20.05. Bo Blatt-i,tr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begri ff:

LÖHNE UND GEHALTER

DFK-Nr.:

GBK-Nr".(n) :

3560

Statistik/
Gü Itigkeit szei t-raum Beqriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Handwerks-
zähLung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der
BruttoLohnsumme, Bruttogehal-tsumme und der Sozial_-
kosten.

Zu den Löhnen und Gehältern zählen alle Bruttobezüge
(ear- und Sachbezüge) der Arbeiter, Angestell_ten und
Auszubildenden, die Beiträge zu den Sozi_alkassen des
Baugewerbes (Lohnausgleichs-, Urlaubs-, ZusaLzversor-
gungskasse), die lVinterbauumlage, die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozi:alversicherung und die Beiträge zur Berufs-
genossenschaft.

Nicht enthalten sind die Entgelte (privatentnahmen) für
Tätige Inhaber (und Mitinhaber) und für d.ie unbezahLt
mi the l- f enden Fami Lienangehör igen .

Nicht einbezogen sind ferner Erstattungen für Urlaub,
Arbeitsausfälle u. dgl. durch Lohnausgleichskasse,
Urlaubskasse oder Arbeitsamt, Vergütunqen, d.i-e nur
Spesenersatz sind und allgemeine soziale Aufwendungen

erfaßt werden alle Löhne und Gehälter von se-Z.bs tändigen
Handwerksunternehmen und handwerklichen Nebenbetrieben
ni chthandwerkl icher Unternehmen .

o

o



Stand: 26.03.79 Blatt-llr.:1

o

o

-statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog _

DFl( - Nr:

GBl(-il
2810

Begri ff:

LÖHNE T]ND GEHALTER FÜR 1969

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttolohn- und -gehaltsumme,
dle von Unternehmen bzw. Arbeitsstätten im Kalenderjahr 1959 an

ihre Ar,bejtnehmer gezahlt wurde.

Die Burtolohn- und -gehaltsumme umfaßt alIe tariflichen oder frei
vereinbarten Zulagen (2.B, Akkord-, Nachtarbeits- und Schmutz-
zulagen), Naturalverqütungen (2.B. Deputate), Vergrütungen fur
ausgefallene Arbeitszeit (2.B. Urlaubsgeld), Zuschüsse des Ar-
beitgebers zum Krankengeld, Urlarubsbeihilfen, Entschädigungen für
nichtgewährten Urlaub, Gratifikationen, Gewinnbeteiligungen, Er-
folgsprämien, Erf inderge 1d sowie vermögenswir:ksarle Leist-ungen
nach dem Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit-
nehmer v. 8.7.1965 (BGB1. I S. 585).

Einbezogren sind ferner die Gehälter von Gesellsctraftern, Vor-
standsmitgliedern und anderen leitenden Kräften, soweit sie steu-
erlich aIs Einkrinfte aus nichtsefbständiger Arlteit anzusehen
sind, sowie Provisionen und Tantiemen, die neben einem festen
Gehalt gezahLt werden.

Nicht einbezoqen sind dle Pflichtanteile des Arbeitgebers zur
Sozialversicherungr, Heimarbei-terlöhne, Za.hlunqen aufgrund des
Kinderqeldgesetzes, allgemeine soziale Aufwendungen (2.8. fur
Kantinen, Werkskindergärten, Erholungsheime usw.), Spesenersatz,
Bergrmannsprämien für Bergleute unter: Tage sowie Ruheqelder und
Betriebspensionen "

Die Arbeitnehmer umfassen die Beamten, AngesteTTten, Arbeiter
und die Nachwuchskräfte.

Die Löhne und Gehälter für 1959 werden im einzelnen für Arbeits-
stätten mit Löhnen und Gehältern und für Unternehmen mit Löhnen
und Gehäf tern nachgewj-esen. Daraus ergeben s-ich u. a. folgende
Besonderhei ten:

In den Lohn- und Gehaltsummen für 1959 sind auch die Löhne und
Gehälter von Arbeitsstätten bzw. Unternehmen enthalten, die zwar
1959 Arbeitnehmer beschäftiqten, in denen aber am Zählungsstich-
tag (21 .5.1910) nr,rr noch Tätige Inhaber und/oder MitheLfende
Fami fienanqehörige tätig waren.

2



Stand:26.03.79 Blatt-llr.:2

o

o

Statistisches fnformatj-onssyst_em des Bundes

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr

GBl( .
2BLO

n

Begrl ff:

LöHNE UND GEHALTER FÜR 1959

Statistik/
Gültigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt,/i.inderungen im Ze itab 1 auf /Be gr i f f sbez i ehungen

Nicht in den Löhnen und GehäItern für 1969 sind die Lohn- und
Gehaltsummen von Arbeitsstätten bzw. Unternehmen enthalten, die

- zwar für t969 Löhne und Gehälter gezahlt hatten, aber am Zäh-
lungsstichtag nicht mehr existierten,

- erst 1970 gegründet wurden,

1969 keine Arbeitnehmer beschäft-igten und folglich keine Löhne
und Gehälter gezahlt hatten.

Bei allen anderen Arbeitsstätten bzw. Unternehmen wurden fehlen-
de Lohn- und Gehaltsummen vom erhebenden Statistischen Landesamt
im Wege eines Schätzverfahrens ermittelt. Die Lohn- und Gehalt-
summen von Bundesbahn, Bundespost und Bundeswehr wurden bei den
Z..rntralen jewei. ls für ganze Dienst-stellen erhoben und auf die
zugehöriqen Arbeitsst-ätten nach der Beschäftigtenzahl aufgeteilt

Die Lohn- und Gehaltsunmen von Unternehmen nit Löhnen und GehäL-
tern umfassen u"a. auch die Löhne und GehäLter von Unternehmens-
teilen, die nicht aIs Arbeitsst-ätten in der Arbeitsstätten-
zählung einbezogen wurden. Dazu zäh1en insbesondere die Löhne und
Gehälter unternehmenszugehöriger Arbeitsstätten aus dem Bereich
der Land- und Forstwirtschaft. Einbezogen sind ferner die Löhne
,und GehäIter der im Jahre 1969 unter:nehmenszugtehörigen Arbeits-
stätten, die am zählungsstichtag aber nicht mehr bestanden.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Addiertman die Lohn-
summe und Geha-Ztsumme (jeweils Monatlicher Industriebericht, Mo-
natsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergball und im Ver-
arbeitenden Gewerbe) bzw, die Bruttofohnsumme und die Bruttoge-
haftsumme (jeweils Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl-
Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den
öf f ent-lichen Elektriz itätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei
den Gasversorgungsunternehmen), so sind diese Summen vergleich-
bar abqegrenzt wie die Löhne und Gehälter für 1959 und die
Bruttolohn- und Gehaftsumme (Jahreserhebung einschL. Investi-
tionserhebunq bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes). Zu beachten
ist jedoch u.a., daß die Löhne und GehäIter für 1969 auch die
Dienst-bezüge der Beamten umfassen.
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Begri f f :

LöHNE UND GEHALTER JE BESCHAFTIGTEN

Datenque I 1e /
Datennachwe i s

Berechnung von
Lohnstückkosten
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : I4eßgröße für die Entwicklung

der Löhne und Gehälter je Beschäftigten im Betgbau und vet-
arbeitenden Gewerbe.

Die EnLwicklung der Löhne und GehäLter wird durch Meßzahlen
der Lohn- und Gehaltsummen repräsentierL. Die Lohn- und Ge-
haltsumme umfaßt die summe der Bruttobezüge (Bar- und sach-
bezüge) der Beschäftigten ohne die Pflichtanteile des Ar-
beitgebers zur sozialversicherung. In die l,ohn- und Gehalt-
summe einbezogen sind u. a. Lohn- und Gehaltszuschläge
(2. B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gratifikat-ionen, Provisio-
nen) , Vergütungen für Urlaub und FeierLage, Lohn- und Ge-
haltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermögenswirksame
Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfinclergelder: sowie
Bezüge von leitenden Angesteltten, Gesellschaftern und Vor-
standsmitgliedern, soweit sie steuerlich als Einkünft-e aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind-

Nicht einbezogen sind u. a. Heimarbeiterentgelte, allgemej-ne
soziale Aufwendungen (2. B. Zuschüsse für Kantinen), ferner
Vergütungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (2. B.
Trennungsentschädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen
und BergmannsPrämj-en.

Die Entwicklung der Beschäfti-gtenzahten wird durch Meßzahlen
der Beschäftigten repräsentiert. AIs Beschäft-igte gelten
Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber und Mithel-fende Familien-
angehörige, soweit sie mindestens ej-n Drittel. der üblichen
Arbeitszeit tätig sind, sowie alle Personen (oinschl- Aus-
zubildende, abcr ohne Heimarbej-ter), die in einem arbeits-
rechtlichen VerhäItnis zum Betrieb stehen.

Die Löhne und Gehälter je Beschäftigten werden über fol
Beziehung errechnet:

Meßzahl der Löhne und GehäIter ( 1970 I 00) x 100
Irileßzahl der Beschäftigten (197O 100 )

Die Mef3zahlen der Löhne und Gehälter (bzw. der Beschäftig-
ten) werden durch Division der Löhne und Gehälter (bzw. der
Beschäftigten) im 3eweiligen Berichtszeitrar..m durch die ent
sprechenden Löhne und GehäILer (bzw. Beschäftigten) im Ba-
siszeitraum ermittelt.
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LÖHNE UND GEH,{LTER JE BESC#{FTTGTENSTUNDE

Datenque I 1e /
Datennachwei s Begrj-f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Berechnung von
Lohnstückkosten
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Iuleßgröße für die Ent.wicklung

der Löhne und GehäIter je Beschäftigtenstunde rm Betgbau und

Verarbeitenden Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und GehäIter wird durch Meßzahlen
der Lohn- und Gehaltsurunen repräsentiert. Die Lohn- und Ge-
haltsumme umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sach-
bezüge) der Beschäftigten ohne die Pflichtanteile des Ar-
beitgebers ztrr Sozialversicherung. In die Lohn- und Gehalt-
summe einbezogen si-nd u. a. Lohn- und Gehaltszuschläge
(2. B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gratifikationen, Provisio-
nen), Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Lohn- und Ge-
haltsfortzahlungen im KrankheitsfalLe, vermögenswirksame
Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder sowie
Bezüge von leitenden Angeste1lten, Gesellschaftern und Vor-
standsmitgliedern, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht ej-nbezogen sj-nd u. a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine
soziale Aufwendungen (2. B. Zuschüsse für Kantinen) , ferner
Vergütungen, die aIs Spesenersat-z anzusehen sind (2. B-
Trennungsentschädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen
und Bergmannsprämien.

Die EnLwicklung der Beschäftigtenstunden wird durch Meßzah-
len der Beschäftigtenstunden repräsentiert. AIs Beschäftig-
tenstunden gelten die tatsächlich geleisteten - nicht die
bezahlten - Arbeitsstunde.n der Beschäftigten. AIs Beschäf-
tigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber und I'4ithel-
fende Familienangehörige, soweit sie mindestens ein Drittel
der üblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie all-e Personen
(einschl. Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter), die in
einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen-

Zu den Beschäftigtenstunden zählen auch die geleisteten
Mehrarbeitsstunden (2. B. Überstunden, Sonntagsstunden)
nicht jedoch die bezahlten Ausfallstunden (2. B. wegen ge-
setzlichen Url-aubs, Krankheit, Betriebsferien) .

Die
und

Beschäftigtenstunden werden schätzungsweise ermittelt,
zwar werden für jene Beschäftigten, die keine Arbeiter

2

o

o
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Da tenquel Ie /
Datennachweis

sind, die durchschnittlich geleisteten Arbeiterstunden zu-
grunde gelegt. AIs Arbeiter gelten dabei aIIe Beschäftigten,
die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversiche-
rung unterliegen.

Die Löhne und Gehätter je Beschäftigtenstunde werden über
folgende Beziehung errechnet:

MeßzahI der Löhne und GehäIter ( i970 = 100) x 100
Meßzahl der Beschäftigtensturtden (1970 = 100)

Die }4eßzahlen der Löhne und GehäIter (bzw" der Beschäftig-
tenstunden) werden durch Division der Löhnc und Gehälter
(bzw. der Beschäftigtenstunden) im jeweiligen Berichtszeit-
raum durch die entsprechenden Löhne und GehäIter: (bzw. Be-
schäftigtenstunden) im Baslszeitraum ermittelt'
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Begriff:

LÖHNE UND GEHALTER JE PRoDUKTEINHEIT

Da tenque I 1e /
Datennachwers

Berechnung von
Lohnstückkosten
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der Löhne und Gehälter je Produkteinheit im Bergbau und Ver-
arbeitenden Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und Gehälter wird durch Meßzahlen
der Lohn- und Gehaltsummen repräsentiert. Die Lohn- und Ge-
haltsumme umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sach-
bezüge) der Beschäftigten ohne die Pflichtanteile des Ar-
beitgebers zur Sozialversicherung. In die Lohn- und Gehalt-
summe einbezogen sind u. a. Lohn- und Gehaltszuschläge
(2. B. Akkord-, Schj-chtzuschlag, Gratifikationen, Provisio-
nen), Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Lohn- und Ge-
haltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermögenswirksame
Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder sowie
Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaftern und Vor-
standsmitgliedern, sowej-t sie steuerlich als Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u. a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine
soziale Aufwendungen (2. B. Zuschüsse für Kantinen), ferner
Vergütungen, die a1s Spesenersatz anzusehen sind (2. B.
Trennungsentschäd.igung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen
und Bergmannsprämien.

AIs Beschäftigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber
und Mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens
ein Drittel der üblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie aIIe
Personen (einschl. Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter),
die in einem arbeitsrechtlichen VerhäItnis zum Betrieb
stehen.

Die Entwicklung der Produktion wird durch den Index der
Nettoproduktion repräsentiert, der unter Ausschaltung von
Preisänderungen die Netl-oleistung im Bergbau und Verarbei-
tenden Gewerbe mi-ßt.

Die Nettoleistung wird errechnet, in dem vom BruLtoproduk-
tionswert. der Materialverbrauch, d. h. der Wert der ver-
brauchten fremdbezogenen Roh-, Hitfs- und Betriebsstoffe,
der Halbwaren, der Teile u. dgl . sowie der lrlert der vergebe-
nen Lohnarbeiten abgezogen werden.

2
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Die Löhne und GehäILer je Produkteinheit werden über folgen-
de Beziehung errechnet:

ivleßzahl der Löhne und Gehälter (I970 r00) x 100
Index der NettoProduktion ( 1970 100 )

Die ir,leßzahlen der LÖhne und GehäIt-er werden durch Division
der Löhne und GehäIter im jeweiligen Berichtszeitraum durch
die entsprechenden Löhne und GehäIter im Basiszeitraum er-
mittelt. AIs Index der Nettoproduktion wird hier der kalen-
dermonatliche Index der Nettoproduktion verwendet (ohne
Ausschaltung von Kalend'erunregelmäßigkeiten)'

Neben dem Nachweis der Löhne und Gehälter je Produkteinheit
für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe erfolgt auch
ein Nachweis der entsprechenden Beziehungszahlen für das
verarbeitende Gewelbe, für das Grundstoff- tsttd Produktions-
gütergewerbe, für das Investitionsgüter Produzierende Ge-
werbe, für das Verbrauchsgüter Produzierende Gewerbe und das
Nahrungs- und GenußfiitteJgewerbe -
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Begriff:

LÖHNE UND GEHALTER JE UMSATZEINHEIT

Datenguel Ie,/
Datennachr,rei s

Berechnung von
Lohnstückkosten
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der Löhne und Gehälter je Umsatzeinheit im Betgbau und Ver-

arbeitenden Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und GehäIter wird durch Meßzahlen
der Lohn- und Gehaltsummen repräsentiert- Die Lohn- und Ge-
haltsumme umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sach-
bezüge) der Beschäftigten ohne die Pflichtanteile des Ar-
beiLgebers zvr Sozialversicherung. In die Lohn- und GehaIt-
summe einbezogen sind u. a. Lohn- und Gehaltszuschläge
(2. B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gratifikationen, Provisio-
nen), Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Lohn- und Ge-
haltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermögenswirksame
Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder sowie
Bezüge von teitenden Angestellten, Gesellschaftern und Vor-
standsmitgliedern, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus
nichtselbstät-rdiger Arbeit anzusehen sind-

Nicht einbezogen sind u. a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine
soziale Aufwendungen (2. B. Zuschüsse für Kantinen), ferner
VergüLungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (2. B'
Trennungsentschädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen
und Bergmannsprämien.

Als Beschäftigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber
r:nd Mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens
ein Drittel der üblichen Arbeitszeit t.ätig sind, sowie alle
Personen (einschl. Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter),
die in einem arbeitsrechtlichen VerhäItnis zum Betrieb
stehen.

Die Entwicklung des Umsatzes wird durch Meßzahlen des Um-
satzes (Wertindi-zes) repräsentiert-. Der Umsatz umfaßt die
Summe der Entgelte für Lieferungen eigener Erzeugnisse und
für Leistungen, die von Betrieben im Zusammenhang mit dem
Betriebszweck erbracht werden.

In den Entgelten für Lieferungen und Leistungen sind auch
die Erl-öse aus Handelswaren und aus sonstigen nichtindustri-
ellen Tätigkeiten (2. B. Erlöse aus Vermietung und Verpach-

2
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LÖHNE UND GEHALTER JE UMSATZEINHEIT

Datenquel le /
Datennachwei s

tung, aus Lizenzverträgen, Provisionseinnahmen und aus Ver-
äußerungVonPatenten)enthalten.Nichteinbezogensindaus_
serordentliche und betriebsfremde Erträge (z' B' Erlöse aus

dem Verkauf von Anlagegütern, Zinsen' Dividenden) sowie der
hTertderselbsterstelltenAnlagenund.dieEigenverbräuche.
Erzeugnis- und Leistungsabgaben zwischen Zweigbetrieben des

gleichen UnLernehmens gelten nictrt als Umsätze' wohl aber
die Erzeugnis- und Leistungsabgabe zwischen rechtlich selb-
ständigen Konzernunternehmen'

Erzeugnj-sse und Leistungen gelten als erbracht' wenn sie in
nechnung gestellt werden, ohne Rücksicht auf den Zahlungs-
eingang oder den Liefertermin'

AlsEntgeltefürerbrachteLieferungenundLeistungenwerden
Preise abzüglich unmittelbar gewährter Preisnachlässe (Ra-

batte, Boni, Skonti),'aber einschl' der Kosten für Fracht'
Porto und Verpackung eingesetzt' Verbrauchsteuern werden in
den Preis einbezogen; die Umsatz- (Mehrwert-) steuer ist in
den Entgelten nicht enthalten'

DieLöhner:ndGehäIterjeUmsatzeinheitwerdenüberfolgende
Beziehung errechnet:

Meßzah1 der Löhne und Gehäl-'er (t910 = 100)
Meßzahl des Umsatzes

x 100(1070 = 100)

Die Meßzahlen der Löhne und Gehälter (bzw' des Umsatzes)
werden durch Division der Löhne und Gehälter (bzw' des Um-

satzes) im jeweiligen Berichtszeitraum durch die entspre-
chenden Löhne und Gehälter (bzw' des Umsatzes) im Basiszeit-
raum ermittelt-
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Eogrl ff:

LUFTREINHALTUNG

Begr i f f s inha I t/Anderungen im Zeitabl auf ,/eegr i f f sbez- i ehung enStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
fnvestitionen
für UmwelLschutz
im Produzierenden
Gewerbe

ab 1975

B e g r j- f f s i n h a I t : Der Luftreinhaltung
dienen Anlagen und Einrichtungen zur Beseitigtrng,
Verringerung oder Vermeidung von luftfremden Stoffen
(Gase, Dämpfe, Stäube, Aerosole und Tröpfchen) in
Abluft/Abgas.

Nachgewiesen werden UmweLtschutzinvestitionen der
tJnternehmen und Betriebe für die Luftreinhaltung.

Zu d.en Investitionen für die Luftreinhaltung rechnen
z.B. Reinigungsanlagen für Abluft und Abgas (einschl.
Absaugvorrichtungen), Eeuerungsumstellungen zur Ver-
wendung emissionsarmer Brennstoffe, Überwachungsanlagen,
Schutzanpflanzungen, soweit sie in einer Genehmigungsur-
kunde vorgeschrieben wurden, Pilotanlagen zur Ent-
wicklung von Einrichtungen und Verfahren zur Be-
seitigung, Verringerung oder Vermeidung von luft-
fremden Stoffen.

Nicht zu den Investitionen für die Luftreinhaltung
rechnen Investitionen' die aus Gründen des Arbeits-
schutzes vorgienommen wt-lrden -
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LUFTVERKEHR

Datenquelle/
Datennachwe i s Begr if f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f ,/ Begrr f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten Flugplätzen

B e g r i f f s i n h a I t : AII-e technlschen und orga-
nisatorischen Einrichtungen und. Maßnahmen zur Beförderung
von Personen und Gütern auf dem Luftwege.

ab 1972 o

o
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Datenquel Ie /
Date nnachwe r s

1 1 Index der in-
dustriellen
Bruttoproduk-
tion für In-
vesti-tions-
und Verbrauchs-
güter
t962 bis L976

2 Index der
Bruttoproduk-
tion für In-
vestitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Waren,/Güter

(Waren-,/Güterarten) aus der Waren-/Gütergruppe
Maschinenbauerzeugnisse Waren-,/GüLergruppe 32
(einschI. AckerschlePPer)

des Systematischen Warenverzeichnlsses für dle fndustriesta-
tistik (wr1 bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistj-ken (GP), die zu den Investitionsgütern
zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren,/Güter, die von der "Indu-
sLrie" hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tj-onsreif) angesehen werden und die übei:wiegend von Unter-
nehmen oder vom Staat a1s Anlagegüter gekauft. werden.

Zu den Maschinenbauerzeugnissen rechnen folgende Waren,/
Güter:

Metallbearbeitungsmaschinen der spanabhebenden und der
spanlosen Formung

Hütten- und Walzwerkseinrichtungen
Gießereimaschinen
Holzbe- und -r,'erarbeitungsmaschinen zum Bearbeiten von
Kork, Bein, Hartkautschuk, Kunststoff und ähnlichen
harten Stoffen
Dieselmotoren (ohne solche für Kraftiahrzeuge) , Dampf-
turbinen (einschl. Zubehör, Einzel- und Ersatzteile
für Dampfturbinen a.n.g. )

Verdichter und VakuumPumpen

Lufttechnisctre Einzelapparate und Anlagen

Kältemaschinen und -anlagen, Wärmepumpen

Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoff
Baumaschinen

Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen

Trocknungsanlagen und -maschinen (Trockner)

2

1
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Landmaschinen, landwirtschaftliche Ladev/agen, milchwirt-
schaftliche Maschinen, Ackerschlepper
Nahrungsmittelmaschinen, Maschinen für verwandte Gebiete
der Nahrungsmittelherstellung, Verpackungsmaschinen
Einzelapparate und -maschinen sowie Anlagen für die
chemische und verwandte Industrie
Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau
Krane und Hebezeuge, Serienhebezeuge und handbetriebene
Krane, Flurförderzeuge
Stetigförderer, Aufzüge
Papier- und Druckerej-maschinen
Groß- und Schnellwaagen
Textilmaschinen
Nähmaschinen (ohne Haushaltsnähmaschinen)
Schuh- und Lederindustriemaschinen
Feuerwehr-Aufbauten für Kraftfahrgroßgeräte.

Bei allen Waren,/Gütern werden Zubehör, Einzel- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen (ausgenommen Zubehör, Einzel-
und Ersatzteile für Dampfturbinen a.n.g.).

Anderungen im Zei tablauf: DieAus-
wahl der zu den Maschinenbauerzeugnj-ssen rechnenden Waren,/
Güter auf der Grundlage des Systematischen Warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik unLerscheidet sich erheb-
lich von der o.g. Güteraustdahl nach dem Systematischen Gü-
terverzeichnis für ProduktionsstatisLiken.

2 Außenhandels-
statistik
ab 1970

egriffsinhalt
. jedoch ohne Montagen.

fm wesentlichen wie unLerB

1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wa)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) bzw.

3
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Da t,enque Ile /
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Statistik der
Großhande Is-
verkaufspreise
ab 1958

Anderu
Siehe unter

cüterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umge-
schlüsselt. Da im WI bzw. GP die lrlaren in erster Linie nach
produktionswirtschaftlichen, im !üA dagegen nach zolltechni-
schen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können
sich bei der Gegenüberstellr:ng geringfügige Abweichunqen er-
geben

Dj-e Aufteilung der lVaren nach Verbrauchsgütern und fnvesti-
tionsgütern erfolgt in Anlehung an dj-e Warenauswahl, die zur
Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

ngen
L.

im ZeL tablauf

3

Be g r i f f s b e z te h un g e n : Maschinenbauer-
zeugnisse sowie Maschinen tutd maschinel-Le Anlagen (Außen-
handelsstatistik) unterscheiden sich j-n einigen Waren. Nur
zu den Maschinenbauerzeugnissen rechnen Maschinenbauerzeug-
nisse, Dieselmotoren, Dampfkraftmaschinen und Dampfturbinen
für den Schiffsantrieb, V'Iasserkraftmaschinen, Großkompresso-
ren, Rohrpostanlagen, Maschinen zur Herstellung von Fnßboden-
belag, stufenlose Getriebe und auf Lkw-Fahrgestelle montierte
Krane und Bagger. Nur zu den Maschinen und maschinell-en An-
Iagen rechnen Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und
-einrichtungen.

B e g r i f f s i n h a I t : AusgewählLe Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe

Maschinenbauerzeugnisse Warengruppe 32
(einschl. Ackerschlepper)

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe L915.

Einbezogen sj-nd MetallbearbeiLungsmaschinen der spanabheben-
den und spanlosen Formung, Holzbe- und -verarbeitungsmaschi-
nen, Maschinen- und Präzisionswerkzeuge, Baumaschinen, Mä-
schinen und Geräte für die Bodenbearbeitung, Ackerschlepper,
Nahnrngsmit.telmaschinen, Stetigförderer, Feuerwehrgeräte und
Armaturen.



Stand: 14. 12. 84 Blatt-Nr, ; L

Statrstisches Informati.onssystem des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begri-f f :

MASCHINEN FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT (EINSCHL. MASCHINEN
FÜR DIE BAUSTOFF_, KERAIVIIK- UND GLASINDUSTRIE)

Da tenquel le,/
Datennachwe r s Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1. Index des Auf-
tragseingangs
in der Indu-
strie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Maschinen für
die Bauwirtschaft (einschl. Maschinen für die Baustoff- ,

Keramik- und GlasindusLrie) und Hersteffuttg von Maschinen

für die Bauwirtschaft (Index des Auftragsbestands im Ver-
arbeiLenden Gewerbe) sind synonym. Zu Einzelheiten sj-ehe

dort.

7962 b:-s 1916

2 Index des Auf-
tragsbestands
in der Indu-
strie
L97O b:_s 1976

o

o



Stand: 17. 12. 84 Blart-Nr, : 1

StatistLsches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

o

o

Begriff:

MASCHfNEN EÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Da tenquel le,,'
Datennachwe I s Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

1 1 Index der indu-
striell-en Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bLs 1976

2 Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren/Güter

(V{aren-/Güterarten) aus den Waren-/Güterklassen
Landmaschinen waren-'/Güterkrasse 3241

Landwj-rtschaftliche Ladewagen " 3242

Milchwirtschaftliche Maschinen " 3243

Ackerschlepper, Rad- und " 3244
RaupenschlePPer

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Pro-

duktionsstatistiken, die zu den Investitionsgütem zählen.

AIs Investiti-onsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
hergestellt werden, als technisch fert-ig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden-

Dazu rechnen alle Güterarten aus den Güterklassen Landma-
schinen, Iandwirtschaftliche Ladewagenf milchwirtschaftliche
Maschinen, Ackerschlepper, mit Ausnahme der dazugehörigen
Zubehör-, Ei-nze1- und Ersatzteile.

Im wesentlichen rechnen dazu:

Maschinen und Geräte für die Bodenbearbeitung und -pflege,
zum Düngen, für den Pflanzenschutz, für di-e Ernte, zum Dre-
schen,
Iandwirtschaftliche Ladewagen,

milchwirtschaftliche Maschj.nen für die Landwirtschaft,
Rad- und RaupenschlepPer.

Anderungen im Zei tablauf : Dj-eAus-
wahl der zu den landwirtschaftlichen Maschinen rechnenden
hJaren auf der Grundl.age des systematischen warenvei:zeich-
nisses für die Industriestatistik unterscheidet sich erheb-
lich von der o. g. Güterauswahl nach dem Systematischen
Güterver:zeichnis für Produktionsstatistiken -



stand: 1.4 . 72 . 84 Blat-t-Nr. : 7

Statlstisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog
Begrif f

MASCHINEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT (LANDMASCHINEN, LAND-
IVIRTSCHAFTLICHE FöRDER- UND TRANSPORTMITTEL, MILCH-

WIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPER)

Datenguelle /
Datennachwer s Begr if f s j-nhaI t/Änderungen 1m Ze itablauf /Begri f f sbe z iehungen

1 Index des Auf-
tragseingangs
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Maschinen für
die Landwirtschaft (Landmaschinen, landwirtschaftliche För-
der- und Transportmittel, milchwirtschaftlj-che tr{aschinen und

Ackerschlepper) und. HerstelTung von Maschinen für die Land-
wirtschaft (fndex des Auftragsbestands im Verarbeitenden Ge-

werbe) sind synonym. Zu Einzelheiten siehe dort.

1962 bj_s 1916

2 Index des Auf-
tragsbest.ands
in der Industrie
1970 bis Lgl6

o

o
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Blatt-Nr.: 1
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- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

tiBK - fl n 554, 2604
MASCHINEN F'iJR DIE NAIfiUNGSMITTELINDUSTRIE

Eegnlff:

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.60 -
31 .12.7 4

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warennurnmern)

des Warenverzeichnisses für dj-e Außenhandelsstatistik, die im

wesentlichen der Warenkfasse
Maschinen für die Nahrungs- blarenklasse 32.45
mittelindustrie

des Systematlschen Warenverzeichnisses für d.ie Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den fnrzestit.ionsgütern
zählen.

AIs fnvestitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Maschinen für die Konservenindustrj-e,
Müllereimaschinen und -anlagen,
Bäckerei- und Konditoreimaschinen und -öfen,
Teig,waren- und Backwarenherstellungsmaschinen,
Maschinen und Einrichtungen für die Fleisch-
verarbeitung,

Maschinen und Apparate für dle Siißwarenindustrie,
für die Zuckerindustrie, für die i)Imü11erei und
Spej sefe ttindustrie,

gewerbliche Futterherstellungsmaschinen,
Universal-Misch-, Knet- und Siebmaschinen,
Sondermaschinen für die Herstell-ung von Konserven-
dosen,

Ve rpackungsmaschinen .

Die Ergebnlsse der Außenhandelsstatistik in der Gllederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Posj-tionen des Syst-ematischen V,Jarenver-

2



Stand: 18.07.19 Blatt-Nr.: 2

Otl( - Nr:

Statistisches I:rformati-onssystem des Bundes

- Definitionskataloo -
Begr^i ff :

MASCHINEN F'ÜR DTE NAHRTJNGSI4ITTELTNDUSTRTE
GBl(-N

564, 2604

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

zeichnisses für dle Industrj_estatistik (WI) umgeschlüsseIt. Daim wr die tnlaren in erster Linie nach produkticnswirtschaftllchen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäl3igen) Kriteriengegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der waren nach verbrauchsgütern und fnvestitions-gütern erforgt in Anrehung an die warenauswahl, die zur Berech-
nung des rndex der industriellen Bruttoproduktion für rnvesti-
tionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte
Gebiete (Produktions-Eilbericht, Außenhandersstatistik) siehe
dort.

o

o



Stand: 17. 12. 84 BIatt -\1r. : 1
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Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

o

o

MAScHINEN FÜR DIE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE UND VERWANDTE GEBIETE

Begri f f

Da tenque l1e,/
DaLennachwei s

Außenhandels-
statistik
ab 1970

Begriffsin
(Waren-/Güterarten)

I t : Ausgewählte Waren,/Güter

den Waren-/cüterklassen
ha
aus

Maschinen für die Nahrungsmittel-
industrie

I4aschinen für verwandte Gebiete
der Nahrungsmittelindustrie

waren-r/Güter-
klasse 3245

il 3246

des Systematischen Warenverzeichnisses für die fndustriesta-
tistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Pro-

duktionsstatistiken, die zu den Investitionsgütetn zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren/cüter, die von der "In-
dustrie,, hergestellt werden, als Lechnisch fertig (invesLi-
tionsreif) angesehen werden und d.ie überwiegend von unt-er-
nehmen oder vom Staat als AnlagegüLer gekauft werden'

Dazu rechnen aIIe Waren-,/Güterarten aus den Waren-/Güter-
klassen lllaschinen für die Nahrungsmittelindustrie, I'laschinen
für verwandte Gebiete der Nahrungsmittelindustrie mit Aus-
nahme der dazugehörigen Zubehör-, EinzeI- und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:

Maschinen für die Konservenindustrie,
MüIlereimaschinen und -anlagen,
Bäckerei- und Konditoreirnaschinen und -öfen, TeigTwaren- und
Dauerbackwarenherste I lungsmas chinen,

Iviaschinen und Einrichtungen für die Fleischverarbeitung,
Maschinen und Apparate für die süßwarenindustrie, für die
Zuckerindustrie, für die Ölmüllerei und Speisefettindu-
strie,

gewerbliche Futterherstellungsmaschinen,
Brauerel-, KeIlerei- und Getränkeindustriemaschinen,
Maschinen und Einrichtungen für Großküchen und Gastv/irt-
schaften,

Maschinen und Apparate für dj-e Verarbeitung vorr Kaffee und

l,laschinen und Apparate für die Tabakindustrie,
Maschlnen für clie Ilerstellung von Farben, seifen und Kerzen,
I,laschinen für di-e pharmazeutische und kosmetische Ind'u-
strie , .)



stand: ll. 12. 84 B.l-att-Nr. : 2

Statlstisches Informati.orrssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

Begrj.ff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

o

O

I'IASCHINEN FÜR DIE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE UND VERIVANDTE GEBIETE

Begriff:

DatengueJ- 1e /
Datennachwei s

Universal-Misch-, -Knet- und -Sj-ebmaschinen,
Sondermaschinen für die Herstel-lung von Blechpackungen,
Verpackungsmas chinen .

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem lrlarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(VJA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systema-
tischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI)
bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktions
statistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP die lvaren
in erster Linj-e nach produktionswirtschaftlichen, im WA da-
gegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien ge-
gliedert \irerden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b ez Le hun g e n : Die Begriffe
Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte Ge-
bi-ete so\^iie lulaschinen für die Nahrungsmittelindustrie
(Außenhandelsstatistik) sind verschieden abgegrenzt. Nur zu
den Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte
Gebiete zählen Brauerei-, KeIlerei.- und Getränkeindustrie-
maschinen, Irlaschinen und Einrichtungen für Großküchen und
Gastwirtschaften, Mascirinen und Apparate für dj-e Verarbei-
tung von Kaffee und Tee, Maschinen und Apparate für die
Tabakindustrie, Maschinen für die Herstellung von Farben,
Seifen und Kerzen sowie Maschinen für die pharmazeutische
und kosmetische Industrie.



Stand: 14. 12- 84 BIatt-Nr. : t
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Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf r'Begrif f sbeziehungen

o

o

MASCHINEN FÜR DIE PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN

Begriff:

Da tenquel 1e /
Da tennac hwe 1 s

I Index des Auf-
tragseingangs in
der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Maschinen für
die produktionsgüterindustrien und Hersteffung von Maschi-

nen für d.as prod.uktionsgütergewerbe (Index des Auftragsbe-

stands im verarbeitenden Gewerbe) sind synonlrm' zu ELnzeL-

heiten siehe dort.

1962 bj-s 1976

2 Index des Auf-
tragsbestands in
der lndustrie
l97O bLs 1976
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Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

o

o

MASCHINEN FÜR DIE VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN

Begriff:

Datenque J- 1e /
Datennachwe i s

t Index des Auf-
tragseingangs
in der Indu-
strie

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Begriffe Maschinen

für die Verbrauchsgüterindustrien und HerstelTung von

Maschinen für das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe

(Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe)

sind synonym. Zu Einzelheiten siehe dort.
1962 bis 1976

2 Index des Auf-
tragsbestands
in der Indu-
strie
t97O bLs 1976
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0FK-lir.:

GBK-Nr.(n)
5157

Begri ff:

MEHRPERSONENWOHNPARTE I EN

Begr i f f s inha I t/Anderungen im Ze i tablauf / Begr i f f sbe z iehr1ngenStatisLik/
Gü Itigke i t szei t-raum

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

Begriffsinhalt:
mehr als einer Person bestehen

Wohnparteien, die aus

Wohnparteien sind Personengemeinschaften, die
men wohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft

ZUSAII-
führen.

Nachgewiesen werden Eigentümer, Mieter und Untetmie-
ter, die Mehrpersonen\dohnparteien darstellen' Im Nach-
weis der Eigentümer- und Mieterlrlohnparteien sind wohn-
parteien Ln Zweitwohnungen und -wohngelegenheiten
nicht enthalten.

Be g r i f f sb e z i-ehun g en : Die Begriffe
l4ehrpersonenwohnparteien un<1 Mehrp et sonenhausha fte
(Volks- und Berufszählung l97O) bezeichnen in etwa die
gleichen Personengemeinschaften" Zu beachten ist je-
doch, daß im Nachweis der Wohnparteien keine Eigen-
tümer- und l4ieterwohnparteien in Zwej-twohnungen und
-wohngelegenheiten enthalten sind. Dagegen wird bei der
Ermittlung der Mehrpersonenhaushatte j-n der BevöIke-
rungssLatistik von der sog. BevöIkerung in Privathaus-
halten ausgegangen, wodurclrl z.T. auch Privathaushalte
einbezogen sein können, die für die dort wohnenden
Personen Zweitwohnsitze darstellen (2.8. Unterkünfte
von Studenten am Studienort, von Handlungsreisenden
usw. ) . Reine Wochenendwohnsitze sind weder in den Mehr-
personenwohnparteien noch den -haushalten enthalten'



Stand: 17. 12. 84

Begrlf f s inhaltr/änderungen im ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

o

o

Blatt-Nr,: 1

Statistisches InformaLionssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

METALLBEARBE I TUNGSMAS CH I N EI\]

Datenquel Ie /
Datennachwe i s

L 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 b:-s 1976

.2 Index der Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r L f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren,/Güter
(Waren-/cüterarten) aus den Waren-/Güterklassen

tr4etallbearbeitungsmaschinen Waren-/Güterklasse 3211
der spanabhebenden Formung

Metallbearbeitungsmaschinen " 3212
der spanlosen Formung

des Systematischen Warenverzeichnisses für die fndustrie-
statistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistiken, die zu den fnrzestitionsgütern
zählen.

AIs Investitionsgüter gelten V'Iaren,/Güter, die von der "In-
dustrj-e" hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von Unter-
nehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen al-Ie Waren-/Güterarten aus den v'laren-/Güter-
klassen Met.allbearbeitungsmaschinen der spanabhebenden For-
mung und l4etallbearbeitungsmaschinen der spanlosen Fonrung
mit Ausnahme der dazugehörigen Zubehör-, Einzel- und Er-
satztei Ie .

Im wesentlichen zählen dazu:
Hobel-, Stoß- und Räummaschinen,

Drehmaschinen,
Revolverdrehmaschinen und Drehautomaten,
Bohrmaschinen,
Fräsmaschinen, Waagerecht-Bohr- und -Fräsmaschinen,
Sägemaschinen,
Schleif-, Läpp- und Poliermaschinen,
Verzahnmaschinen,
Hämmer, Schmiedemaschinen, Biege- und Richtmaschinen,
Pressen mit mechanischem und hydraulischem Antrieb,

2

1



Stand: 17 . L2. 84

Begrif f :

Blatt-Nr.; 2

Statisti sches Inf ormations system

- Definrt.ronskatalog

METALLBEARBE I TUNGSMAS CH INEN

des Bundes

o

o

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenDatenqueJ-Ie /
Datennachwe i s

B1 echbearbeitungsmas chinen,
Drahtbe- und verarbeitungsmaschinen,
Pressen für die Herstellung von Bolzen, Schrauben,
Nieten, Muttern u. dgl.

Anderungen im ZeL tablauf: DieAus-
wahl cler zu den Metallbearbeiturrgsmaschinen rechnenden
waren auf der Grundlage des systematischen lvarenverzeich-
nisses für d.ie Industriestatistik unterscheidet sich ge-
ringfügig von der o.g. Güterauswahl nach denl systematischen
Güterverzeichnis für Prcduktionsstatistiken.

2. Außenhandels-
statistik
ab 1950

Be gr i f f s i nha I t : Wieunter 1 aber zusätz-
Iich sonstige volIständige FabrikaLionseinrichl-ungen' 

I

i

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung 
I

nach dem v,larenverzeichnis für die Außenhandelsst.atistik
(WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systema-
tischen !,Iarenverzeichnisses für die Industriestat"istik (WI)
bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statistiken (GP) umgeschlüsseIt. Da im wI l:zw. GP d.ie waren
in erster Linie nach produktionswirtschaft-lichen, im WA

dagegen nach zolltechnischen (mate:lialmäßigen) Krit-erierr
gegliedert werden, ki)nnen sich bei der Gegenüberstellung
geringfügige Abwe.ichungen erEeben.

Die Aufteilung der lvaren nach verbr:auchsgüterli und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoprocluktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde"

Anderungen im Zet 1-ablauf : Derlndex
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis L962 = lOO
(für die Jahre 1960 - 74) als auch auf Basis 1970 = 100
(für clie Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der llmsteilung
des Index von Basisjahr 1962 auf Basisjahr 197[t '^/urden bei
der Warenauswahl eine Reihe von And.erungen vol:genommen. Nur
in der warenauswahl auf Basis 1970 sinci im wesentlichen die
sonstigen voIIständigen Fabrikationseinrichtungen enthal-
Len.
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OFK-N r. :

GBK-|lr.(n)
5740

Begri ff:

}4IETE

Statistik/
Gültigkeit sze i t-raum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrr f f sbez iehungen

äude- und
nungszähIung

B e g r i f f s i nh a I t : Betrag, dermit dem

Vermieter für die Überlassung der gesamten Wohneinheit

(einschl. der zur Wohneinheit gehörenden unterver-
mieteten Räume) als I'lonatsmiete vereinbart war' unab-

hängig davon, ob er tatsächlich gezahlt wurde oder nicht'

1968

Im monatlichen l4ietbetrag sind finanzielle vorleistungen
(rlietvorauszahlungen, Irlieterdarlehen, Baukostenzuschuß)
und die Beträge für Wasser, Kanalisation, Straßenreini-
gung und Müllabfuhr einbezogen.

Nicht enthalten sind die monatlichen Umlagen
heizung, Warmwasserversorgung, Garagenmiete'
zuschlag, Zuschlag für Möbelierung u'ä'

für Zentral-
Untermieter-
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- Definitionskatalog -

o

o

Begr i ff

MöBEL

Da tenquel l-e /
Datennachweis Begrif f s inhal t/Anderungen i-m Ze itablauf ,/ Be g r i f f sbe z iehungen

1. Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 bj-s 1916

Außenhandels-
statistik
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte waren (Waren-

arten) aus der WarengruPPe

Holzwaren WarengruPPe 54

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (VtI), Ausgabe 7970 bzw. 1915, die zu den Ver-
brauchsgütern zähIen.

Als Verbrauchsgüter gelten tr{aren, die von der IndusLi:ie
hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif)
angesehen werden und überwiegend von den privaten llaus-
halten gekauf t tderden.

Zu den Möbel-n rechnen im wesentlichen;
Zimmer- und Küchenmöbel aus Holz, auch PolstermöbeI

Matratzen
Korbmöbel

Anderungen im Zet tablauf: DieAus-
wahl der zu den Möbeln rechnenden Waren auf der Grundlage
des WI, Ausgabe t91O, unterscheidel sictr geringfügig von
der o.g. Warenauswahl.

B e g r i f f s i n h a I t : Im wesentlichen wie rrnLer 1.

nach dem Systematischen Warenverze-ichnis für die trndustrie-
statistik (I{I) bzw. des sysi-emaLischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstat.istiken (GP) .

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in rler Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(!rlA) werden auf die entsprechenden Positionun des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die Industr:iestaListik
(wI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP

d.ie v,Iaren in erster Linj-e nach produktionswirLschattlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben - - Z -

2



Stand: 11. L2. 84 BIatt-Nr.: 2
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Begrlf f s inha I t /Änderungen im Ze itablauf / Begr i f f sbe z iehungren

o

o

Begriff:

MöBEL

Da tenque I le /
Datennachwei s

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauci-Isgütern und Inve-
sti-tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl,
die zur Berechnung des Ind,ex der (industriellen) Brutto-
produktion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter
getroffen wurde.

Anderungen im ZeL tablauf: DieAus-
wahl der zu den Möbeln rechnenden Waren auf der Grundlage
des WI, Ausgabe 1970 und des GP, Ausgabe 1982t unterschei-
det sich geringfügig von der o.g. hlaren-/Güterauswahl.

Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelsind.izes
von Basis jahrr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der V'/arenauswahl
eine Reihe von Anderungen vorgenommen. Nur in der lrlarenaus-
wahl- auf Basis 1962 sind im wesentlichen StahLrohrmöbeI
und -betten enthalten, nur in der Warenauswahl auf Basis
1970 sind KorbmöbeI enthalten.
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Begriff:

NACHRICHTEN- UND INFORMATIONSTECHNISCHE INVESTITIONSGÜTER

Datenquel 1e /
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Index des Auf-
tragsbestands in
der Industrie

B e g r i f f s i n h a.I t : AlIe Waren der Warenklassen

Geräte und Einrichtungen der Warenklasse 3651
Drahtnach ri cht ente chnik
Geräte und Einrichtungen " 3653
der Funknachrichtentechnik
Elektrische Zeitdienstgeräte " 3655

des systematischen warenverzeichnj-sses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1915.

L91O bLs L916

B e g r i f f s b e z Leh u n g e n : Die nachrichten-
und informationstechnischen InvestitionsEüter zählen zu
der produktgruppe Herstefl-ung von nachrichten- und infor-
mationstechnischen Etzeugnissen (Index des Auftragsbe-
stands für das verarbeitende Gewerbe). Zur Herstellung von
nachrichten- und informationstechnischen Erzeugnissen
rechnen darüber hinaus auch die warengruppen Rundfunk- und
Fernsehempfangsgeräte und -einrichtungen, PhonoLechnische
Geräte und Bauelemente der Fernmeld'e- und Hochfrequenz-
technik.
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- Definitionskataloo -

OfK - ilr

GBl( - ttr(n)
28l1

Begri ff:

NACTIWUCHSKRÄFTE

St-atistik/
GüItigke i tsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die ar:fgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einem

anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet r.td.n. 1 )

Zu den Nachwuchskräften rechnen gewerblich Auszubildende und
kaufmännische, tech.nische und Verwaltungsauszubildende, also
Personen, deren Ausbildung normalerweise in einen Arbeiter-
oder Angestelltenberuf einmündet.

Einbezogen sind ferner Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre und
UmschüIer.

Nicht zu den Nachwuchskräften zählen Personen, deren beruf-
liche Ausbildung ausschließlich an Schulen der beruflichen
Ausbildung erfolgt (2.B. Lehre ersetzende Berufsfachschulen
oder Schulen des Gesundheitswesens) sowie Personen im öffent-
Iichen Dienst, die im technischen oder nichttechnischen Vorbe-
reitungsdlenst den Beamtenstatus anstreben-

B e g r i f f s b e z teh u n g e n : fm Unterschied zu den
Nachwuchskräften sind in den Äuszubifdenden (statistik der be-
ruflichen Bildun$ die Praktikanten, Volontäre und Umschüler
nicht enthalten.

Die gewer,bliclt Auszubildenen (Monatlicher Baubericht, Monats-
bericht elnschl. Auftragseingangserhehung i-m BauhaupLgewerbe
(einschl. Fertigteilbau), Erhebung bei den öffentLichen EIek-
trizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversor-
gungsunternehmen, Volks- und Berufszählung 1970) bzw. die kauf-
männischen, technischen und verwaLtungsauszubifdenden (volks-
und Berufszählung 1970) umfassen im Unterschied zu den Nachwuchs-
kräften jeweils nur die Person, deren Ausbildung in einen Arbei-
ter- bzw. einen Angestelltenberuf einmündet-

Zu beachten ist ferner, daß z.B. Praktikanten in mehreren Be-
trieben, unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sind und
daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung
mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der Volks-
und Berufszählung 1970 wird jeder Praktikant nur einmal erfaßt,
da die Person selbst und nicht der Betrieb, das unternehmen oder
die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist-

L) Z! Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v
(BGBI. r s. Ll12).

t4 -B .1969
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Begrlff:

NADELHOLZPFLAI.IZEN

Datenguel Ie /
Datennachwels Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Baumschul-
erhebung
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Sarnmelbezeichnung für aIIe
in der Baumschulerhebung festgestellten Forstpflanzen' die

nach der botanischen systematik zur Gruppe der NadelgehöIze

(Coniferen) zu rechnen sind-
o

o
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- Definitionskatalog -
Begrlff:

NAHRUNGSMITTEL

Datenquelle/
Datennachueis Begrif f sinhalt/Änderungen in zeitablauf /Begrlf f sbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ab t962

B e g r i f f s i n h a I t : Waren, die der mensch-

lichen Ernährung dienen und von privaten Haushalten
gekauft werden.

fm einzelnen zählen dazu:
Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fische und Fisch-
erzeugnisse,
Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speisefette und -öIe,
Brot und andere Backwaren,

MehI, Grieß u.ä. Getreideerzeugnisse/
Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Gemüseerzeugnisse,
Obst, Obsterzeugnisse,
Zucker, Süßwaren, Marmelade,
Gewürze, Soßen unC verwandte Back- und Speisezutaten,
alkoholfreie Getränke.

Die Nahrungsmittel sind eine Gliederungsposition der
Systematik der Einnahmen und Ausgaben der privaten
Haushalte, Ausgabe 1983.

Nicht zu den Nahrungsmitteln zählen die Genußmittel
(Bohnenkaffee, Tee, alkoholische Getränke, Tabakwaren)
und der Verzeh:r in Gaststätten.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Zur Abgrenzung
gegenüber den Erzeugnissen der Nahrungs- und Genußmittef-
industrien (Außenhandelsstatistik, Statistik der Außen-
handelsprei.se, Statistik der Erzeugerpreise industrieller
Produkte) siehe dort.

o

o
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NAHRUNGSMITTELMASCHINEN UND I\'IASCHINEN FÜR
VERWANDTE GEBIETE DER NAHRUNGSMITTELHERSTELLUNG

Begriff:

Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbezl-ehungenDatenquel le /
Datennachweis

1 1 Ind.ex der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bLs 1976

2 Index der Brut-
toproduktion
fi:r Investi-
tions- und Ver-
brauchsgnlter
ab 1970

Begriffsin
(waren-/Güterarten)

I t : Ausgewählte Waren,/Güter

den Waren-/cüterklassen
waren-/Güterklasse 3245

ha
aus

1

Nahrungsmittel-
maschinen
tlaschinen für verwandte " 3246
Gebiete der Nahrungs-
mittelherstellung

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistiken, die zu den fnvestitionsgütern zählen'

AIs Investitionsgüter gelten Waren/Güter, die von der "In-
dustrie" hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von unter-
nehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden'

Dazu rechnen alIe Güterarten aus den Güterklassen Nahrungs-
mittelmaschinen, Maschinen für verwandte Gebiete der Nah-
rungsmittelherstellung mit Ausnahme der dazugehörigen Zu-
behör- , ELnzeL- und Ersatzteile -

Im wesentlichen zählen dazu:

Konservierungs- und verwandte Maschinen, I{üllereimaschinen
und -anlagen, Bäckerei- und Kond,itoreimaschinen und -öfen,
Teigwaren- und Dauerbackwarenherstellungsmaschinen, Maschi
und Einrichtungen für die Fleischverarbeitung, Maschinen
und Apparate für die süßwarenherstellung, für die Zuckerin-
dustrie, für die öImüIlerei und Speisefettherstellung,
Brauerei-, Kellerei- und Getränkeherstellungsmaschinen,
Maschinen undEinrichtungen für Großküchen und Gastwirtschaf-
ten, Maschinen und Apparate für die verarbeitunqvon Kaffee
Tee, für die Tabakverarbeitung, Farbenherstellungsmaschinen,
Komprimiermaschinen, universal-l4isch- und -kneLmaschinen.

2



Stand: 17. 12. 84 Blatt-Nr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

NAHRUNGSMITTEL}'IASCHINEN UND MASCHINEN FÜR
VERWANDTE GEBf ETE DER NAHRUNGSI4ITTELHERSTELLUNG

Datenquell.e/
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Änderungen im Zej.tablauf/Begriff sbeziehungen

Anderungen im Zet tablauf: DieAus-
wahl der zu den Nahrungsmittelmaschinen und l4aschinen für
verwandte Gebiete der Nahrungsmittelherstellung rechnenden
Waren auf der Grundlagedes SystenatischenWarenverzeichnisses
für die Industriestatistik unterscheidet sich geringfügig
von der o. g. Güterauswahl nach dem Systematischen Güterver-
zeichnis für Produktionsstatistiken.

o

o
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o

Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-llr.:

GBl(-Nr.(n):
2603

NAHRUNGSMITTEL PFLANZ,LICHEN URSPRL]NGS

Brgrl ff:

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

statisti
1950

.dels-
k

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse pflanzlichen
Ursprungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen,

zur Fütterung von Tieren oder zu Zierzwecken dienen.

Die Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs umfassen ausge-
wählte Waren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik.

- 1)zahlen dazu:
Gerste, Hafer, Mais, Hirse und sonstiges

Irn wesentlichen
Weizen, Roggen,
Getreide,

Reis, MüIlereierzeugnisse, l{raLz, nichtölhaltige Sämereien,

Hülsenfrüchte zur Ernährung, Hülsenfrüchte zur Vieh-
fütterung,

Grün- und Rauhfutter,
Kartoffeln, andere Hackfrüchte,
Gemüse und sonstige Küchengewächse,

obst, Südfrüchte,
Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte u. d91.,
Rohkakao, Kakaoerzeugnisse, Gewürze, Zucket,
Ö1früchte zur Ernährung, pflanztiche ÖIe und Fette zur
Ernährung, Margarine und ähnliche Speisefette,

Ölkuchen, Kleie, sonsLige Abfallerzeugnisse zvt Vieh-
fütterung, sonstigepflanzliche Nahrungsmittel,

Iebende Pflanzen und Erzeugnisse der Zrergärtnerei -

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhan-
del, Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengrup-
pen, Anhang 2z Gegenüberstellung der Warengruppen und
-untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerb-
lichen Wirtschaft und der Nummern des Warenverzeichnis-
ses für d.ie Außenhandelsstatistik.

2-



Stand: 24.04. Bo Elatt-Nr.: 2

o
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- Definitionskatalog -

0FK-N r. :

NAHRT]NGSMITTEL PFI,ANZLICHEN URSPRUNGS

Begri ff:

0BK-Nr.(n):
2603

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begri f f s j-nhaL t/Anderungen rm Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : ZurAbrenzung
gegenüber den pflanzLichen Produkten (Statistik der Er-
zeugerpreise landwirtschaftlicher und forstwirtschaft-
Iicher Produkte) siehe dort.

Die Zusammenfassung der Positionen Nahrungsmittel pflanz-
Iichen Ursprungs und Genußmittel (Außenhandelsstatistik)
entspricht der Position Ernährungsgüter pflanzlichen
tlrsprungs (Statistit< der Außenhandelspreise) .



Stand: 24.o4.80

Außenhandels-
statistik
ab 1950

Elatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erzeugnisse tierischen
Urspungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen

oder zur Fütterung von Tieren dienen -

Die Nahrungsmi-Ltel tierischen Urspungs umfassen ausge-
wählte Waren (IVarennummern) des Warenverzej-chnisses für
die AußenhandeIsstatistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
Milch, Butter, Käse,

1)

o

o

Fleisch und Fleischwaren, Därme,

Fische und Fischzubereitunllen,
WaIöI zur Ernährung, Schmalz, TaIg,
und öle zur Ernährung,

Eier, Eiweiß, Eigelb,
Honig,
Fischmehl.

andere tierische Fette

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : zurAbgrenzung
qeqenüber den tierischen Produkten (Statistik der Erzetr-
gerpreise landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher
Produkte) siehe dort.

Dle Zusammenfassung der Positionen Nahrungsmittel tieri-
schen ursprungs und -z.e,bende Tiete (Außenhandelsstatistik)
entspricht der Positi-on Ernährungsgüter tierischen Ur-
sDrunqs (statistik der Außenhandelspreise) .

1) Zu weiteren Einzel-heiten slehe Fachserie 7, Außenhande
Rei-he 3, Außenhandel nach Ländern und lrTarengruppen,
Anhang 2: Gegenir,berstellung der Warengruppen und -un-
tergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerbli-
chen l{irtschaft und der Nurnmern des Warenverzeichnisses
für die Außenhandelsstatistik.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FKJ'lr.:

GBl(4r.(n):
zou)

NAHRUNGSMITTEL TIERI SCIIEN URSPI,INGS

Ecarl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Z ei tabl auf ,/ Begr i f f sbez iehung en
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Begrlff:

NAHRUNGS_ UND GENUSSMITTEL

Datenguelle/
Datennachweis Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begri. f f sbez lehungen

Statistik der
Außenhandel spre ise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung von vorwie-
gend für den privaten Verbrauch bestimmten Ernährungsgütern

Hierzu zählen im wesentlichen:

Nahrungsmittel:
Fleisch und Fleischwaren,
Fische und Fischwaren'
Eier,
Honig,
I4ilch,
Käse,
Butter,
Speisefette und -öle (ohne Butter),
Brot und Backwaren,
MehI,
Nährmittel,
Kartof f elerzeuginis se,
Kartoffeln,
Gemüse,
Obst und deren Zubereitungen,
Zucker,
Süßwaren,
Alkoholfreie Getränke
Genußmittel:

Kaffee (ohne Kaffee,
Spirituosen,
Bler,
!{ein,
Tabakwaren.

roh)
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Begriff:

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE

Datenquelle,/
Datennachweis Begrif f sinhalt/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und i-m Verar-
beitenden Gewerbe

ab 1970

Begrrffsin
beitenden Gewerbes,

Ernährungsgewerbe
Tabakverarbeitung

halt: Hauptgruppedes
die die Wirtschaftsgruppen

SYPRO-Nr.
tl

Verar-

68

69

umfaßtin der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausga}:e 7919,

Zum Ernährungsgewerbe rechnen die Wirtschaftszweige:
I,4ahl- und Schälmühlen,
Herstellung von Teigwaren,
Herstellung von Nährmitteln (ohne Teigwaren),
Herstellung von Stärke, Stärkeerzeugnissen,
Herstellung von Kartoffelerzeugnissen, ä.D.9. r

Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren),
Herstellung von Dauerbackwaren,
Zuckerindustrie,
Obst- und Gemüseverarbeitung,
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren),
Molkerei, Käserei,
Herstellung von Dauermilch, Milchpräparaten, Schmelzkäse,
öImühlen, Herstellung von SpeiseöI,
Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten,
Talgschme Lzen, Schmalzs iedereien,
Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe),
Fleischwarenindustrie (ohne TalgschmeLzen, Schmalzsiede-
reien) ,
Fleischerei,
Fischverarbei tung,
Verarbeitung von Kaffee, Tee, Herstellung von Kaffee-
mitteln,
Brauerei,
Mälzerei,
Alkoholbrennerei ,
Herstellung von Spirituosen,
Herstellung und Verarbeitung von Wein,
Mineralbrunnen, Herstellung von Mineralwasser, Limonaden,
Übriges Ernährungsgewerbe (ohne Herstellung von Futter-
mitteln) ,
Herstellung von Futtermitteln.

2
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Begriff:

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE

Datenquel le,/
Datennachwe i s Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Zum Nahrungs- und Genußmittelgewerbe rechnen auch Hand-
werksunternehmen, die in den genannten Wirtschaftsgruppen
tätig sind.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Das Nahrungs-
und Genußmittelgewerbe und die Nahrungs- und Genußmittef-
industrien (Index der indusLriellen Nettoproduktion und In-
dex der Arbeitsproduktivität) sj-nd vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zum
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe Wirtschaftszweige nach der
SYPRO, zu den Nahrungs- und Genußmittelindustrien dagegen
IndustriezweLqe nach dem Systematischen Verzeichnis zum
monatlichen Industriebericht zusammengefaßt werden. Nur zum
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe rechnen Bäckerei, Fleische-
rei, Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe) sowie
Fabrikschiffe, die Fische und andere Meerestiere be- und
verarbeiten, soweit sie als selbständige Einheiten anzu-
sehen sind.

Ferner zählen zum Nahrungs- und Genußmittelgewerbe auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; d,agegen rechnen solche Un-
ternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

o

o
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Begriff:

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIEN

Begrif f s inhaLt/Anderungen im Ze itablauf / Begrif f sbeziehungenDatenqueI le,/
Datennachwe i s

1 1 fndex der indu-
striellen Netto-
produktion
1962 b:-s 1916

.2 Index der Ar-
beitsproduk-
tivität

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe der Vetarbei-
tenden Industrie, welche die Industriegruppen

Ernährungsindustris IB-Nr ' 68

Tabakverarbeitende Industrie " 69

in der Abgrenzung nach dem systematischen Verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe L972, umfaßt.

I'4ahI- und SchäImühlenindustrle,
Nährmitt elindustrie ,
Stärke- und kartoffelverarbeitende Industrie (ohne
Brennerei)
BrotindusLrie
Zuckerindustrie,
Obst- und gemüseverarbeitende Industrie,
Süßwarenindustrie 'Molkerei und Käserei,
Dauermilch-, Schmelzkäse- und Kaseinwerke,
ö1mühlenindustrie,
Margarine-Industrie,
Talgschmelzen und Schmalzsiedereien,
Fleischverarbeitende Industrie,
Fischverarbeitende tndustrie,
Kaf f eemitte Iindus trie,
Kaffee- und teeverarbeitende Industrie,
Brauerei,
MäIzerei,
Alkoholbrennereien und Spirj-tusreinigungsanstalten,
Spirituos enindus trie,
lVeinverarbeitende Industrie,
Mineralbrunnen-, Mineralwasser- und Limonadenindustrie,
Sonstige Ernährungsindustrie,
Eisgewinnung,
Futte rmi tte 1 industri e .

Nachgewiesen werden der Index der industrieffen Nettopro-
duktion sowie der rndex der Arbeitsproduktivität-

1962 bLs 1976 zur Ernährungsindustrie rechnen die rndustriezweige

2



Stand: 17. L2. 84 BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskalalog -
Begriff:

NAHRI.]NGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIEN

Datenquel 1el
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitabtauf /Begrif f sbeziehungen

Handwerksunternefunen und -betriebe, die
striezweigen tätig sind, rechnen in der
den Nahrungs- und Genußmittelindustrien.

in diesen Indu-
RegeI nicht zu

Anderungen im Zet tablauf :

Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben
sich geringfügige Anderungen.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die Nahrungs- und
Genußmittelindustrien und das lr'ahrungs- und Genußmittelge-
werbe (Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Berg-
bau und lm Verarbeitenden Gewerbe) sind vergleichbar abge-
grenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus,
daß zu den Nahrungs- und Genußmittelindustrien Industrie- 

Izweige nach d.em Systematischen Verzeichnis zum monatlichen 
IIndustriebericht.zum Nahrungs- und Genußmittelgewerbe dage- 
|gen Wirtschaftszweige nach der SYPRO zusammengefaßt werden. 
JNur zum Nahrungs- und Genußmittelgewerbe rechnen die Bäckerei,]

die Fleischerei, Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe)
sowie Fabrikschiffe, die Fische und andere Ittleerestiere be-
und verarbeiten, soweit sie aIs selbständige Einheiten anzu-
sehen sind.

Ferner zählen zum Nahrungs- und Genußmit.telgewerbe auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche Un-
ternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

o

o



Stand: 1o. 10. 7B

o

o

Blatt-|lr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitions, atalog -

DFK - Nr

3BK - llr(n):
192

Beqrl ff:

NEBENBAHNEN

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itab I auf / Begr L ff sbe z iehungen

Eisenbahnstati stik
(Bestands- und
Betriebsstati stik )

ol.oI .66

B e g r i f f s i n h a I t : Gleisanlagen, die nicht die
technischen Einrichtungen von Hauptbahnen besitzen.

Die Nebenbahnen müssen u.a. weniger strengen Sicherheitsbestim-
mungen genügen als die Hauptbahnen.l)

Die StreckenTängen der Nebenbahnen ergeben sich aus der in der
Achse der Gleise gemessenen Länge für Entfernungen zwischen
Stationen, die in den öffentlichen Tarifen als selbständige
Anfangs- oder Endpunkte für dle Beförderung von Personen oder
cütern bezelchnet sind. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die
Strecke ein- oder mehrgleisig ausgestattet ist.

Anderungen im Zei: tabLauf : Seit1976
werden den ^streckenTängen der Nebenbahnen nichtbundeseigener
Elsenbahnen die Streckenlängen der entsprechenden Hauptbahnen
hinzugerechnet.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Nebenbahnen und Haupt-
bahnen (Eisenbahnstatistik) unterscheiden sich im wesentlichen
dadurch, daß Nebenbahnen im allgemeinen für niedrigere Geschwj-n-
digkeiten und geringere Gewichte der sle befahrenden Züge einge-
richtet sind als Hauptbahnen und für Hauptbahnen strengere
Sicherheitsbestimmungen als für Nebenbahnen gelten. 1)

7) zu Einzelheiten siehe Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung vom
12.5.7967 (BGBI. rr S. 1563).



o

o



Stand: 09.07 .82 BIatt-Nr.: 1

o

o

SEatj.stisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

NETTOWERTSCHöPFUNG ZU FAKTORKOSTEN

Da tenquel Le /
Datennachwe i s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

1. Jahreserhebung
( Kostenstruktur-
erhebung) bei
Unternehmen des
Bergbaus und des
Verarbeitenden
Gewerbes

B e g r i f f s i n h a I t : Die Nettowertschöpfung zu

Faktorkosten ist die Bruttowertschöpfung zu Faktotkosten,

vermindert um dle Abschreibungen-

ab 1975

Die Brutto$rertschöpfung zu Faktorkosten enthäIt - nach Ab-
zug aller Vorleistungen und des saldos aus indirekten steu-
ern und subventionen - die insgesamt produzierten Güter und
Dienstleistungen zu den am Markt erzielten Preisen und ist
somit der lrlert, der den Vorleistungen durch Bearbeitung
hinzugefügt worden ist.2 Jahreserhebung

(Ko stenstruktur-
erhebung) bei
Unternehmen des
Baugewerbes

ab 1975

Die Abschreibungen stellen die wertminderung dauerhafter
produktionsmittel infolge des Verschleißes im Produktions-
prozeß und wirtschaftlichen Veraltens dar.

Die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten dient der Entlohnung
der im Produktionsprozeß eingesetzten Produktionsfaktoren.
sie stelIt das Einkommen der Produktionsfaktoren nach Er-
haltung des realen Vermögensbestandes (d.h. nach Abzug der
Abschreibungen), nach Abführung der indirekten steuern an
den staat und nach Berücksichtigung der vom staat gewährten
Subventionen dar.

Die Nettowertschöpfung entspricht dem Beitrag zum Nettoin-
Iandsprodukt zu Faktorkosten und umfaßt neben dem Brutto-
einkommen aus unse-Lbständiger Arbeit das Einkommen aus
Unternehmertätigkeit und Vermögen -



srind: 1 1.03.85 BIatt-Nr. : 1

SEatistisches Infonuationssystetr des Bundes

- Definitlonskatalog -
Begrlff:

NEUAUSLE]HUNGEN

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zertablauf /Begrif f sbeziehungen

Stati-stik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Längerfristige Darlehen,
die von Boden- und Korrununalkreditinstituten tatsächlich neu
gewährt (ausbezahlt) werden.

Die Iängerfristigen Darlehen umfassen Hgpothekarkredite
auf Grundstücke und Schiffe, KommunaLdarTehen ("reine"
kommunalverbürgte Darlehen und kommunalverbürgte Hypo-
theken), Landeskulturdarlehen und sonstige Darlehen.

Zu den Boden- und Koffnunalkreditinstituten zählen die unter
das Hypothekenbankgesetzl ), du.t PfandbriefgeseLz2) und das
SchiffsbankgesetzJ ) fallenden lnstitute sowie die Landwirt-
schaftliche Rentenbank. die Deutsche Siedlungs- und Landes-
rentenbank (bis 1965 Deutsche Landesrentenbank) und die
Bayerische Landesbodenkredj-tanstalt (seit I.1 .1,972 recht-
Iich unselbständige Anstalt der Bayerischen Landesbank
Girozentrale).

Neben d.en Darlehen im eigenen Namen und für eigene Rech-
nung der Boden- und Kommunalkreditinstj-tute werden auch
Darlehen im eigenen Namen und für fremde Rechnung (durch-
Iaufende Kredite) nachgewiesen.

Die Neuausleihungen setzen sich zusaflimen aus den neu ge-
währten DarLehen an Nichtbanken und den neu gewährLen Dar-
l-ehen an Kreditinstitute. Zu den neu gewährten Darlehen an
Kreditinstitute rechnen dabei auch Darl-ehen, die sich die
Boden- und Kommunalkreditinstitute gegenseitig gewähren.

1) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der
Fassung v. 5.2.1963 (BGBI. I S. 81) und Anderungsgesetz
v. 11.3.1914 (BGBI. I S . 6lL) .

2) Zu Einzelheiten siehe GeseLz über die Pfandhriefe und
verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (ÖPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI.
I S. 3I2) und AnderungsgeseLz v. 17.3.1974 (BGBI. I
s. 569) .

3) Zu Einzel-heiten siehe cesetz über Schiffspfandbrief-
banken (SCHBG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI. I
S. 302) und Anderungsgesetz v. LL.3.1974 (BGBI. I
s. 611).

-2-
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Stand: 11.03.85

o

O

BIatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definrt)-onskatalog -
Begrlff:

NEUAUSLEIHUNGEN

Begri f f s inhal t/Änderungen irn ze rtab Iau f /Begr i f f sbez i-ehungenDatenquel Ie /
Datennachwe 1 s

Nicht zu den Neuausleihungen zählen neu gewährte Konto-
korrentkredite, Schuldscheindarlehen an Industrieunter-
nehmen in privater Rechtsform, Industriekredite an Indu-
strieunternehmen in privater Rechtsform gegen Übereignung
bzw. Verpfändung von Waren od'er Inventar sowie die im frem-
d.en Namen und für fremde Rechnung gewährten Kredite (ver-
waltungskredite ) .

Änderungen im Zet tablauf: Bis
Endelg5SwurdenbeidenHypothekarkredj-tenaufWohngrund-
stücke und bei d.en kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohn-
grundstücke die neu gewährten Hypotheken für Wohnungsalt-
bauten (wohnbauten, die vor dem 8.5.1945 errichtet wurden)
nicht einbezogen.



Strnd: 31.05.78 Blatt-lir.: 1

Statistisches fnformatj-onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

NEUZULASSUNGEN FABRIKNEUER KRAFTFAHRZEUGE
UND -ANHJü{GER

Begrl ff:
DFi"i - iir"

t,:li - lir(rr)
B2B

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Be gr i f f s inhal t,/linderungen im Ze i tabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
I(raftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1.o1 .52

B e g r i f f s i n h a I t : Zulassung fabrikneuer
Fahrzeuge zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, d.h.
Erteilung einer Betriebserlaubnis und Zuteilr.:ng ei-nes
amtlichen Kennzeichens für fabrikneue Kraftfahrzeuge
mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 kn/h
bzw. für ihre Anhänger.

Nicht zulassungspflichtige Fahrzeugel) nO.,.,"., auf Antrag
einen Fahrzeugbrief erhalten. Sie werden dann dem üblichen
Zulassungsverfahren unterworfen und als zugelassene Fahr-
zeuge an das Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet.

Nicht ausgewiesen werden Erstzulassungen von gebrauchten
aus dem Ausland eingeführten Fahrzeugen, von inländischen
Fahrzeugren, die bisher nicht den Bestimmungen der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung unterlag.en und die Wiederzu-
lassung:en inländischer Fahrzeuge, die zwischenzeitlich ab-
gemeldet waren.

1) Diese Fahrzeuge werden durch den § 18, 2 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung vi 15.11.19'14 (BGBI. I, S. 3193)
bestimmt.

o

o



Stand: 20.01.84

o

o

BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

NI CTITABZUGSF;iHI GE UMSATZSTEUER

Datenquel Ie /
Datennachweis Begr if f s inhal t/Anderungen j.m ze itablauf /Begrif f sbeziehunqen

Volkswirtschaft-
tiche Gesamtrech-
nungen

ab 1960

Be gr i f f s i nha I t : Die ab 1968, demJahr der

Einführung des Mehrwertsteuersystems, nachgewiesene nicht-
abzugsfähige umsatzsteuer umfaßt den TeiI der in Rechnung

gestellten l,lehrwertsteuer und der abgeführten Einfuhrumsatz

steuer, der bei den Käufern der mit lJmsatzsteuer belasteten

Güter bei der Ermittlung ihrer Mehrwertsteuerschuld nicht
als vorsteuer abgezogen tn/erderr kann, also auf den besteuer-

ten Gütern end.gültig lastet.

Von der steueraufkommensseite betrachtet umschließt die
nichtabzugsfähige umsatzsteuer sowohl das Kassenaufkommen
des staates an Mehrwertsteuer und Einfuhrumsatzsteuer als
auch die "einbehaltene" umsatzsteuer. Bei der einbehaltenen
umsatzsteuer handelt es sich um umsatzsteuerbeträge, die
produzenten bei der Anwendung der Normalregelung laut um-
satzsteuergesetz (ustc) hätten zahlen müssen, infolge von
sonderregelungen jedoch ganz oder teilweise nicht an den
staat abzuführen brauchen. solche sonderregelungen enthal-
ten § 24 UStG für die Besteuerung der Landwirtschaft, § 26

Abs. 4 ustc in Verbindung mit cler Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift hierzu vom 15. Mai 1973 für die BerechLigung zur
umsatzsteuerkürzung für hlaren- und Dienstleistungsbezüge
der DDR und Berlin (ost), Artikel r des Berlinförderungsge-
setzes für die Besteuerung der Lieferungen Berliner unter-
nehmen an Unternehmen im tibrigen Bundesgebiet, die ab 1980
geltende Neufassung des § fg ustc, der die Besteuerung von
Unternehmen mit niedrigem Gesamtumsatz regelt, sowie § 28
ustG von L967 fnr die einmalige Entlastung der Altvorräte
im Jahr 1968.

Der den Europäischen Gemeinschaften als eigene Einnahme zn-
stehende umsatzsteueranteil wird als steuereinnahme des
staates gebucht. Die Beträge werden - diesem Vorgehen ent-
sprechend - außerdem als laufende Übertragungen des Staates
an die übrige WeIt nachgewiesen.

2



stand: 20.Ot.84 Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Def ini.tionskatalog -
Begrlff:

NI CHTABZUGSF:IH] GE UMSATZSTEUER

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im zettablauf/Begrif fsbeziehungen

Anderungen im Zet tablauf: Der
Korrekturposten der "nichtabzugsfähigen Umsatzsteuer" (in
jeweiligen Preisen) wird mit dem Übergang auf das Mehrwert-
steuersystem ab dem Berichtsjahr 1968 erforderlich-

Für die Berechnung in konstanten Preisen ergibt sich mit
der Wahl eines nach 1968 liegenden Preisbasisjahres - zvr
Ze:-L 1976 - die Notwendigkeit, diesen globalen Korrektur-
posten für den gesamten in konstanten Preisen dargestellten
Zeitraum nachzuweisen, also auch für die Jahre 1960 bis
1961. Die Deflationierung von reinen Geldleistungen bereitet
- anders a1s bei den Güterströmen - besondere Probleme, da
eine direkte Aufteilung der Angaben in eine Preis- und
eine Mengenkomponente nicht mögtich ist, aLso Behelfslösun-
gen gesucht werden müssen. Nach einer KonvenLion der EG-
Ebene soII sich die reale Entwicklung der nichtabzugsfähi-
gen Umsatzsteuer nach der Volumenent'wicklung der besteuer-
ten Güter richten. Bei dieser Berechnung wird für alle Jahre
von den für das Jahr 1976 gelLenden Steuersätzen ausgegan-
gen, die an die mit nichtabzugsfähiger umsatzsteuer belaste-
ten hlaren und Dienstleistungen - ebenfalls bewerteL mit
Preisen von t976 - angelegt werden. Unter diesen Annahmen
ist es somit mög]ich, in Preisen von 1975 nichtabzugsfähige
umsatzsteuer auch für die Jahre vor 1968 zu ermitteln. Zur
Interpretation dieses Postens sei darauf hingewiesen, daß
er keine Aussage über die reale Kaufkraftentwicklung der
betreffenden steuereinnahmen des staates erlaubt, sondern
eine fiktive Größe darstellt, die diejenige umsatzsteuerbe-
Iastung der Güter mißt, die sich ergeben hätte wenn in
allen Jahren die Umsatzsteuersätze und die Preise des
Jahres L976 gegolten hätten.

BegriffsbezLehungen
l. Produktionssteuern

+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer
+ Ej-nfuhrabgaben

= Indirekte Steuern

3
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Stand: 20.01.84 BIatt-Nr.: 3

Statistisches InformationssysEetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrj.f f :

NICHTABZUGSFAHI GE UMSATZSTEUER

Datenquelle/
Datennachweis Begr if f s inhal t/Anderungen im ze itablau f / Beg r j' f f sbez iehungen

2 Bruttowertschöpf ung a Iler Wirtschaf tsbereiche
(bereinigt)

+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer
+ Einfuhrabgaben
= Bruttoinlandsprodukto

o



Stand: 10. 10. 7B Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK - Hr:

GBK - Nr(n):
787

Begrl ff:

NICHTBUNDESEIGENE EISENBAHNEN

Statistik,/
Gültigkeltsze itraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez j-ehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

01.01.66

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, dj-e dem öffent-
Ilchen Verkehr dienende Eisenbahnen betreiben, sich jedoch

nicht im Eigentum des Bundes befinden.

Eisenbahnen dienen dann dem öffentlichen Verkehr, wenn sie nach
ihrer Zweckbestimnung jedermann zur Personen- und Güterbe-
förderung benutzen kann.

o

o



Stsand: 1 1 .03.85 BIatt-Nr. : 1

o

o

SEatistisches InfonDationssystetr des Bundes

- Def in:.tionskatalog -

NICHT DECKUNGSPFLICHTIGE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Begrlff:

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itab lau f / Begri f f sbez i'ehungenDatenquel Ie /
Datennachrrei s

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bLs
März 1980

Begriffsinhalt:Inhaberschuldverschreibun-
gen, die nicht unLer das Pfandbriefgesetz sowie das Hypo-

thekenbankgesetzl ) f.Ir.r, und die ohne die für Pfandbriefe

oder Kornrnunalschuldverschreibungen vorgesehene Deckung aus-

gegeben werden.

Dazu zählen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten und
Hypothekenbanken ausgegebene Kassenobligationen sowie mit-
tel- und lalgfristige Inhaberschuldverschreibungen, die
riberwiegend der Refinanzierung von Krediten an die gewerb-
liche Wirtschaft dienen.

unter Erstabsatz an nicht deckungspflichtigen schuldver-
schreibungen wird der Nominalbetrag aller im Berichtszeit-
raum erstmals verkauften neu aufgelegten nicht deckungs-
pflichtigen schuldverschreibungen einschließIich der vor-
verkäufe erfaßt.

Die TiTgungen von nicht deckungspflichtigen Schuldver-
schreibungen umfassen im Berichtszeitraum endgüItig aus dem

Verkehr gezogenen, für kraftlos erklärten I entwerteten,
vernichteten oder dem Treuhänder zur Vernichtung überge-
benen nicht deckungspflichtige Schuldverschreibungen'

Der Umlauf (Umlauf (Neugeschäft)) von nicht deckungspflich-
tigen schuldverschreibungen erfaßt den Nominalbetrag der am

Ende des Berichtszeitraums tatsächlich umlaufend,en nicht
deckungspflichtigen schuldverschreibungen ohne die im Eigen
bestand befindlichen stücke eigener Emissionen, jedoch ein-
schließIich der vorverkauften Stücke -

1) Zu Ei-nzeLheiten siehe GeseLz über die Pfandbriefe und
ve rwand,ten s chul dve r schre ibungen öf f e ntl ich-rechtl icher
Kreditanstalten (ÖPG) in der Fassung v. 8.5-t963 (BGBI'
I S. 3L2) und Anderungsgesetz v. Lt.3"L914 (BGBI. I
S. 669) sowie Hypothekenbankgesetz (HBG) in der Fassung
v. 5.2.L963 (BGBI. I S. 81) und iinderungsgesetz
v. 11.3.t914 (BGBI. I S.61I)-

2



Srand: .1 1 . 03 .85 BIatt-Nr.: 2

Statistisches InformationssysEetr des Bundes

- Definrtrcnskatalog -
Begrlff:

NICHT DECKUNGSPFLICHTIGE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrrf f sbeziehungen

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnLerschied zu
den nicht deckungspflichtigen schuldverschreibungen fallen
dj-e sonst igen SchuLdvetschteibungen (Statistik der Boden-
und Kommunalkreditinstitute) unter das Pfandbriefgesetz und
sind deckungspf Iichtig . o

o



Stand: 29.08.80

o

O

Slatt-Nr.: t

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK-N r. :

GBI(-Nr.( n)

538

Begri ff:

NICHTEHELICHE

Begr i f f s inha I t/Anderungen im Zei tab Lauf / Begri f f sbez iehungenStatisLik/
GüItigkeitszeitraum

Statist-ik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene' die nicht
während bestehender Ehe ihrer Mütter und auch nicht
innerhafb von 3O2 Tagen nach Auflösung oder Nichtiger-
klärung rier Ehe .ihrer Mütter oder innerhalb von 3o2 Tagen

nach clem in der Todeserklärung oder gerichtlichen Fest-

stellungderTodeszeitfestgestelltenTodestagdesEhe-
mannes geboren ,".d".,.1 )

In allen anderen EäIlen qelt-en Lleborene al.s Eheliche' Ein
Kind gilt auch dann als ehelich, wenn es aufgrund der tat-
sächlichenVerhäItnissenichtvondemEhemannderMutt-er
abstammen kann. Die Möglichkeit einer späteren Legitima-
tion nichtehelicher und einer erfolgreichen Anfechtung der
Ehelichkeit ehelicher Kinder ist für die statist.ische Er-
fassung ohne Belang.

1) Zu Ernzelheiten siehe insbesondere §§ 1591 und i592 BGB



Srand:13.03.85 Blatt-Nr.: 1

SEatistisches Infonuatj.onssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -

Begrlff:

NICHT EINGELÖSTE SCHECKS (RÜCKSCHECKS)

Datenquel lel
Datennachwei s Begr if f s inhal t/Änclerungen im ze itablauf /Beg ri f f sbez iehungen

Statistik der
WechselProteste
und der nicht ein-
gelösten Schecks

ab 1958

Begriffsinhalt:VonLandeszentralbanken,
Kreditinstituten (einschließlich Teilzahlungskreditinsti-
tuten) sowie Postscheck- und Postsparkassenämtern nicht
eingelöste Schecks

Nicht eingelöste Schecks sind Schecks, die bei dem bezoge-
nen InstiLut zur Einlösung vorgelegt und mangels Zahlung
mit einem Vorlegungsvermerk des bezogenen Instituts ver-
sehen werden.

Der vorlegungsvermerk ist eine schriftliche, datierte Er-
klärung des Bezogenen auf dem Scheck, nach dem der Scheck
rechtzeitig eingeliefert, aber nicht bezahlt worden ist'

Zu den Kreditinstituten rechnen auch Kreditgenossenschaf-
ten, sofern diese berichtspflichtig sind'

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. November 1980 wurden nicht eingelöste Schecks
von postscheck- und Postsparkassenämtern nicht nachge-
wiesen.

o

O



stand: 20. L2. 84 Blatt-Nr.: l
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Statistisches Informatj-onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

ör'r'nNrr,lcHER HocHBAU

Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungenDatenquel Ie /
Datennachtre i s

1 Iilonatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1977

Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1911

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der Hoch-
bauten im Auftrag von Gebietskörperschaften, Trägern der
Sozialversicherung, Organisationen ohne Erwerbszweck sowie
der Deutschen Bundesbahn und Deutschen Bundespost, mit
Ausnahme des Hohnungsbaus.

Zu EtnzeLheiten bezüglich der ei nbezogenen Bauten siehe
die ErläuLerungen zum Hochbau im Auftrag von GebietskÖrper-
schaften, Trägern der Sozialversicherung und organisationen
ohne Er\^/erbsz'ä/eck unter Bauten für Gebietskörperschaften,
organisationen ohne Erwerbscharakter sowi.e sonstj ge öffent-
liche Auftragge.ber und die Erläuterungen zum Hochbau im
Auftrag von Bundesbahn und Bundespost unter Bauten für
Bundesbahn und Bundespost.

B e g r i f f s b e z i e h un g e n : Die Zusammenfas-
sung des öffentlichen Hochbaus, des öffentfichen Straßen-
baus und des öffentLichen sonstigen Tiefbaus (beide Monats-
bericht einschl. Auftragseinqanqserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschI. Fertigteilbau), Monatlicher Baubericht) entspricht
dem Begriff öffentLicher und Verkehrsbau (Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau) ) .

2



Stand: 12.10.81 ElattJ{r.: t
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Eegrl ff:

örrnurr,rcHER soNSTrcER TTEFBAU

t)Fl(.ltr.:

GBI(.1{r.(n):
427

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1 Iilonatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab L9l1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zusammenfassung der Tief-
bauten im Auftrag von Gebietskörperschaften, Trägern der
Sozialversicherung sowie der Deutschen Bundesbahn und
Deutschen Bundespost (SSf. auch von Organisationen ohne
Erwerbszweck), mit Ausnahme des Straßenbaus.

2 Monatlicher
Baubericht
195o bis 1,971

Zu ELnzelheiten bezüglich der einbezogenen BauLen siehe
die Erläuterungen zum Tiefbau im Auftrag von Gebietskörper-
schaften und Trägern der Sozialversicherung unter Bauten
für Gebietskörperschaften, Organisationen ohne Erwerbs-
charakter sowie sonstige öffentLiche Auftraggeber und die
Erläuterungen zum Tiefbau im Auftrag von Bundesbahn und
Bundespost unter Bauten für Bundesbahn und Bundespost.

B e g ri f f s b e z ieh u n ge n : Die Zusammen-
fassung des öffentlichen sonstigen Tiefbaus, des öffent-
l-ichen Straßenbaus und des öffentLichen Hochbaus (beide
Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bau-
hauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), I'lonatlicher Bau-
bericht) entspricht dem Begriff öffentlicher und Verkehrs-
bau (Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im
Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau) ) .
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Blatt-Nr. : 1stand: 11. 12. 84
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff

PAPIER- UND DRUCKEREIMASCHINEN

Begrif f si.nhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatengue I1e /
Datennachwei s

Index der Brutto-
produktion für In-
vestitions- und
Verbrauchsgüter
ab 1970

Begriffsinhalt
arten) aus der Güterklasse

Papier- und Druckerei-
maschinen

Ausgewählte Güter (Güter-

Güterklasse 3261

des systematischen Güterverzeichnisses für Produkti-onssta-
tistiken, die zu den Investitionsgütern zählen'

AIs Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von unternehmen oder
vom Staat aIs Anlagegüter gekauft werden'

Dazu rechnen alIe Güterarten aus der Güterklasse Papier- und
Druckereimaschinen rnit Ausnahme der dazugehörigen Zubehör-,
Einzel- und Ersatzteile-

Im wesentlichen zählen dazu:

I"laschinen und Apparate zur Herstellung von HoLzschliff ,

ZelIstoff, Papier- und Pappe, Rollenschneide- und -wickel-
maschinen, Längs- und Querschneider, schneidemaschinen, Md-
schinen für die Buchbinderei, Maschinen für die Herstellung
von Kartonagen, Maschinen für die Herstellung von Briefum-
schlägen, Papiertüten, -beuteln und -säcken, Druckmaschinen,
Maschinen und Geräte für die Satz- und Reproduktionstechnik.



Stand: 29 .o4 -8o Blatt-Nr.: t

o

o

Statistisches Informationssystem des r',.rndes

- Definitionskatalog -

0FK-flr.:

GBK4r.(n):
4456

Bogrl ff:

PAPIER UND PAPPE

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels -
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a l- L : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der Warengruppe 55 "HoIzschliff,
ZeIIstoff, Papier und Pappe" des SysLemati-schen

Warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe t975.

Einbezogen sind Altpapier für Papier und Pappeer-
zeugung sowie Papler und Pappe unveredelt und ge-
str i c hen

Nicht berücksichtigt. werden Holzschliff, ZeLlstoff
Pergamentpapier und gebleichte Linters.



Stand: 29.o4 -Bo
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Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FKJ{r.:

GBK-Nr.(n)
4456

Ecgrl ff:
PAPIER- UND PAPPEWAREN

Begr i ff s inha I t/Anderungen Ze itabl,au f / Begr if fsbez iehungenIMStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkauf spreise

B e g r t f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der Warengruppe 56 "Papier- und

Pappewaren" des Systematischen Warenverzeichnisses

für die Industriestatist-ik, Ausgabe 191 5-
ab 1968

Einbezogen sind Tapeten aus Papier, Geschäftsbücher,
Bürohilfsmittel und Lernmittel, Briefumschläge u"i'
sowie PapieraussLattungen, Zellstoffwatte-, Filterpa-
pier- und Kreppapierwaren, Hartpapierwaren sowie
Stanz- und Prägeerzeugnisse aus Papier und Pappe
a. n.g.

Nicht berücksichtigt sind Lampenschirme al1er Art,
wasserdichtes, gummiertes und anderes verarbeitetes
Papier, buchbinderische Erzeugnisse, Kalender,
Papiersäcke, Tüten und BeuteI (ganz oder überwiegend
aus Papier) , PapierhüIsen und -spuIen, Siegelmarken,
Etiketten und Anhänger, RoIIen u-ä. Kunst- und Deko-
rationsblumen, Wellpappe, Kartonagen, Etuis, Halb-
etuis und Etalagen sowie Faltschachteln.



Stand: 27 'o2'79 Blatt-llr.: 1'
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Statistisches fnformationssysLem des Bundes

- Definitj-onskatalog -

DFK - l{r

GBK - Nr(n)
613

PARKANLAGEN, SPORT-, FLUG- UND ÜBUNGSPLATZE

Begrl ff:

Statistik,/
cüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Bodennutzungs-
vorerhebung
01 .o1 .50 -
3t.12.16

B e g r i f f s i n h a I t : Die Parkanlagen, Sport-,
Flug- und Übungsplätze umfassen öffentLiche und private
Park- und Grünanlagen sowie Ziergärten, Friedhöfe und die
Sport-, Flug- und Militärübungsplätze.

Hierzu rechnen nicht die FIächen im Besitz vorr Gärtnereien,
die entsprechend ihrer Nutzung aufgegliedert werden, sowie
die Haus-, Nutz- und Kleingärten, die unter der .Iandwirt-
schaftTich genutzten FLäche erfaßt werden.

Die Gebäude- und Hofffäche und die Flächen aus Acker-land und
DauergrünJand, d,ie vielfach zu Sport-, Flug- und Übungsplätzen
gehören, werden gJ-eichfalls den entsprechenden Nutzungsarten
zugerechnet.

Anderungen im Zet tablauf :

Die Ziergärten und privaten Parkanlagen werden erst seit 197O
untet dieser Kategorie erfaßt und rechneten bis L969 zur fand:
wirtschaftTich genutzten Ffäche.



Stand:01.11.84 Blatt-Nr.: 1

Stsatistisches Infomationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

PAUSCHALFLUGREISEVERKEHR (E]NSCHL. ABC-CHARTER)

Datenquel le /
Datennachwei s Begr i f f s inhal t/Anderungen in ze itablauf /Begri f f sbez i-ehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten FIugpIätzen

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Pauschal-

flugreisenden im turnusmäßigen Nicht-Linienverkehr für
gewerbliche Reiseveranstalter. ABC-Charterfluge ; Advance

Booking Charters, sind Vorausbuchungscharterflüge (nur im
Nordatlantikverkehr: USA, Kanada) .

ab t9'12o

o



Stand: 05.02.79

Volks- und Berufs-
zählung 197o

Blatt-flr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, deren Arbeits- bzw.

Ausbildungsstätte nicht auf ihrem Wohngrundstück Iiegt.

Befindet sich die Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte in der
gleichen Gemeinde, dann handelt es sich um "innergemeindliche
Pendler", andernfalls um "Pendler über die Gemeindegrenze".
Liegt die Zielgemeinde in einem anderen Kreis oder Bundesland,
dann slnd Pendler über die Gemeindegrenzen zusätzlich "Pendler
über die Kreisgrenze" bzw. "Pendler über die Landesgrenze".

Pendler werden auch nach ihrem übetwiegend benutzten Verkehrs-
mitteT nachgewiesen. Dabei handelt es sich um dasjenige Ver-
kehrsmittel, mj-t dem Pendler die längste Strecke auf dem Hin-
weg zwischen Wohnung oder Unterkunft und Arbeltsstätte bzw.
Schule/Hochschule zurücklegen .

o

o

Statistisches Informatioir:;system des Bundes

- Defini tioiskatalog -

DtK - t,lr:

GBK - lir(n)
11 10

Begrl ff:

PEI\TDLER

Statistik,/
cültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: t7. 12. 84 Blatt-Nr.: 1
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Statisti sches Inf ormations system

- DefinitJ-onskatalog

des Bundes

Begri ff

PERSONENKRAFTWAGEN UND KOMBINATIONS-
KRAFTWAGEN

Datenquelle/
Datennachweis Begrj-ffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1 1 Index der in-
dustriellen
Bruttoproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
t962 bLs 1970

2 Index der
Bruttoproduk-
tion für Inve-
stitions- und
Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren,/Güter

(waren-/Güterarten) aus den waren-/Güterklassen
Personenkraftwagen (auch Waren-/Güterklasse 3311
dreirädrig) und Klein-
omnibusse (bis 9 Sitz-
p1ätze)
Kombinationskraftwagen " 3372
(Mehrzweckwagen) (auch
dreirädig)

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tisLik bzw. des Systematischen Güterverzeichnissesfür Pro-
duktionsstatistiken, dj-e zu den fnvestitionsgrutern oder zu

den Verbrauchsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren / Güter, die von der
"Industrie" herg.estellt werden, als technisch fertig (in-
vestitionsreif) angesehen werden und die überwiegend von
Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren,/Güter, die von der "In-
dustrie" hergestellt werden, als technj-sch fertig (ver;-
brauchsreif) angesehen t^rerden und die überwiegend von pri-
vaten Haushalten verbraucht werden.

Für die Berechnung des nach Investitions- und Verbrauchs-
gütern gegliederten fndex der industriellen Bruttoproduktion
werden die Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
auf die Investitionsgüter ej-nerseits und die Verbrauchsgüter
andererseits aufgeteilt.

Der Aufteilung der Personenkraftwagen und Kombinationskraft-
wagen auf die Investitions- bzw. Verbrauchsgüter liegen die
- nach Haltergruppen gegliederten - Neuzufassungen nach der
Zulassungsstatistik für Kraftfahrzeuge zugrunde. Entspr
dem Anteil der vom Unternehmen, von Selbständigen, Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften und den
Sozialversicherungen neu zugelassene Personen- und Kombina-
tionskraftwagen werden die produzierten Personen- und Kom-
binationskraftwagen den Investitionsgütern zugeordneL, ent-

a_Z

1



Stand: L7. 12. 84 Blatt-Nr.: 2

Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

PERSONENKRAFTWAGEN UND KOMBINATIONS-
KRAFTWAGEN

Datenquel le,/
Datennachr^rei s Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

;ruJlenh;Lnde I s -
s'r-atis tik
ab 1970

sprechend dem AnteiI der von Arbeitnehmern und Nichterwerbs-
personen neu zugelassene Personen- und Kombinationskraft-
wagen werden die produzierten Personen- und Kombinations-
kraftwagen zu den Verbrauchsgütern gerechnet.

Begriffsbez.:-ehunoen Siehe unLer 2

2 B e g r t f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch eirt-
schließlich gebrauchter Personen- und Kombinationskraftwagen.

Zu den Investitionsgnrtern rechnen Personenkraftwagen mit
einem Hubraum von mehr a1s 2 I, Kombinationskraftwagen mit
einem Hubraum von mehr als 1 r 5 1 und gebrauchte Personen-
und Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von mehr als
1,5 1.

Zu den Verbrauchsgnrtern rechnen Personenkraftwagen mit einem
Hubraum von bis zu 2 L, Kombinationskraftwagen mit einem
Hubraum von bis zrt L,5 I und gebrauchte Personen- und Kombi-
nationskraftwagen mit einem Hubraum von bis zu 1,5 l.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
üIarenverzeichnj-sses für die Industriestatistik (WI) bzw. des
Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken
(ce1 umgeschlüsseIt.

Da im WI bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktions-
wirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (ma-
terialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei
der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Personenkraft-
\^/agen und Kombinationskraftwagen sind bei den Produktions-
indizes und in der Außenhandelsstatistik ähnlich abgegrenzt.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Aufteilung auf die
Investitionsgüter einerseits und die Verbrauchsgüter anderer-
seits. Beim Index der Bruttoproduktion Iiegen der Aufteilung
die - nach Haltergruppen gegliederten - Neuzulassungen nach
der Zulassungsstatistik für Kraftfahrzeuge zugrunde; in der

-3-
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Stand: 17. 12. 84 BIatt-Nr,: 3
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Statistisches Informationssysteln des Bundes

- Definrtionskatalog

PERSONENKRAFTWAGEN UND KOMBINATIONS-
KRAFTWAGH{

Begriff:

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquell-e /
Datennachwei s

Außenhandelsstatistik wird dagegen nach Hubraum aufgeteilt.

Die Begriffe Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
(Außenhandelsstatistik) und Personenkraftwagen (Außenhandels
statistik) sind unterschj-edlich abgegrenzt. Der Index des
Volumens für die Ein- und Ausfuhr von Investitions- und Ver-
brauchsgütern wird sowohl auf Basis L962 = lO0 (für die
Jahre 1960 - L974) als auch auf Basis 1970 = 100 (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des Index
von Basisjalnr L962 auf Basisjahr 1970 wurden die Personen-
kraftwagen mit einem Hubraum von 1 ,5 - 2 I von den Investi-
tionsgütern zv den Verbrauchsgütern umgesetzt und die Kombi-
nationskraftwagen aus der Position Liefer- und Lastkraft-
wagen (einschließtich Kombinationskraftwagen, Zugmaschinen
und Anhänger) herausgelöst, der Position Personenkraftwaqen
und Kombinationskraftwagen zugeordnet und je nach Hubraum
auf dj-e Investitionsgüter (mehr als 1,5 l) und die Ver-
brauchsgüter (bis zu 1,5 I) aufgeteilt.



Stand:01.11.84 BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Eegrlff:

PERSONE}WERKEHR

Datenquel Iel
Datennachrreis Begri f f sinhal t/Anderungen rm Ze itablau f ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten FlugPlätzen
ab 1912

Begriffsinhalt
Luftfahrzeugen.

Personenbeförderung mit

o

o



strnd: 31 . 05 . 78 Blatt-Nr.: L
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Statistisches fnformation: system des Bundes

- Definitionskatalog -

DFl( - ltr:

GBI( - ilr(n):
Bo3

Begrl ff :

PERSONENVIIAGEN

Stati stik/
Gültigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderunqen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1.o1 .66

B e g r t- f f s i n h a I t : Schienenfahrzeuge ohne

eigenen Antrieb, die ti-berwiegend der Personenbeförderung dienen
und die nicht Triebwagenanhänger sind.

Personenwagen können einzelne Räume oder Abteile für Gepäck,
Expreßgut oder Post besitzen. Wagen, die ausschließIich
Diensttransporten dienen, gelten nicht- als Personenwagen.

Der Eigentumsbestand erfaßt die Zahl der Personenwagen, die
sich im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens be-'
finden.
B e g r i f f s b e z t- e h u n q e n : In den Personenwagen
zählen im Unterschied zu den Schienenfahrzeugen zur Personen-
beförderung (Eigentumsbestand) (Eisenbahnstatistik) nicht die
Triebwagen und Triebwagenanhänger nrit entsprechender Ausstat-
tung zur Personenbeförderung.



o

o



Stand: 17. t2. 84 Blatt-Nr. : 1
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

PRODUKTIONSINDEX FÜR DAS BAUGEWERBE

Begrlffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungenoatenguel 1e /
Datennachwers

Viertelj ährlicher
Produktionsindex
für das Baugewerbe

ab 1978

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwicklung
der Nettoleistung im Baugewerbe unter Ausschaltung von Preis
änderungen.

Die Nettoleistung wird berechnet, indem vom Bruttoproduk-
tionswert der Materiaiverbrauch, d. h. der Wert der ver-
brauchten, fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
der Halbwaren, der Teile und dgl. sowie der Wert der ver-
gebenen Lohnarbeiten abgezogen werden.

Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag
des Baugewerbes zw BruttoinJandsprodukt zu l4arktprejsen-
Auch in dieser Größe sind neben der eigentlichen I'üert-
schöpfung noch die Abschreibungen und die Kostensteuern
enthalten.

Originär ermittette Nettoproduktionswerte stehen nur jähr-
lich zur Verfügung. Um die Nettoproduktionswerte eines
Basiszeitraumes vierteljährlich fortzuschreiben, werden des-
hal-b Ersatzreihen herangezogen. Der Produktionsj-ndex für das
Baugewerbe setzt sich aus Hoch- und Tiefbauleistungen sowie
dem Ausbaugewerbe zusammen.

I}rir die Hoch- und Tiefbauleistungen, die das Bauhauptgewerbe
ergeben, werden als Ersatzreihen die geleisteten Arbeits-
stunden verwend.et. Die aus den geleisteten Arbeitsstunden
errechneten Meßzahlen werden bei der laufenden Berechnung
mit einem Produktivitätsfaktor modifizierL um dem Einfluß
von technischem Fortschritt und konjunkturellen lVechseILagen
auf die tatsächliche Bauleistung Rechnung zu tragen. Jähr-
Iicher Eckwert der Produktivitätsberechnung ist die preis-
bereinigte Jahresbauleistung je geleisteter Arbeitsstunde.

Für das Ausbaugewerbe finden die Umsatzangaben aus der Vier-
teljährlichen Handv/erksberichterstattung. unter Ausschaltung
von Preisänderungen, als Ersatzreihen Verwendung.

Der Produktionsindex für das Baugetn/erbe wird kalendermonat-
lich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt errechnet.
Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monat-
lichen Einfl-üsse wider, die sich aufgrund von unregelmäßig-
keiten im Kalender (d.h. unterschiedliche lt4onatslängen,

-2-



Stand: 17 . 12. 84 BIatt-Nr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

PRODUKTIONSINDEX FÜR DAS BAUGEWERBE

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenDa tenquel 1e /
Datennachweis

wechselnder wochenrhythmus, Feiertage) ergeben. Die Berei-
nigung der kalendermonatlichen Ind,exzahlen von den Ein-
flüssen solcher Kalenderunregelmäßigkeiten wird im wesent-
Iichen in zwei Schritten vollzogen. Zunächst wird ein Aus-
gleich der Monatslängen vorgenommen (mittels Division durch
die zahl der Kalendertage und anschließende Multiplikation
mit der mittleren Monatslänge) und danach durch Gegenüber-
stellung der Monatswerte und der je Monat vorhandenen Wocherr'
tagszusammensetzung (unter Berücksichtigung evtl. Feiertage)
mit Hilfe der Regressj-onsschätzung ein SysLem von Wochen-
tags-Koeffizienten ermittelt, mit dem die werte der Kalender
komponente berechnet werden. Durch subtraktlon der monat-
Iichen Kalenderkomponente vom kalendermonatlichen Index
erhäIt man die von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigte
Indexzahl.

o

o
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Begriff:

PRODUKTIONSINDEX FÜR DAS BAUHAUPTGEWERBE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenguel Ie /
Datennachwei s

Index der NettoPro-
duktion für das
Produzierende
Gewerbe

ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Entwick-

lungderNettoleistungimBauhauptgewerbeunterAusschaltung
von Preisänderungen-

DieNettoleistungwirdberechnet,indemvomBruttoproduk-
tionswert der Materialverbrauch, d. h. der wert der ver-
brauchten, fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe'
der Halbwaren, der Teite und dg1' sowie der Wert der ver-
gebenen Lohnarbeiten abgezogen werden'

Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag
des Bauhauptgewernes zum Btuttoinl-andsprodukt zu l4arktpreis
Auch in dieser Größe sind neben der eigentlichen wert-
schöpfung noch die Abschreibungen und die Kostensteuern ent-
halten.

originär ermittelte Nettoproduktionswerte stehen nur 1ähr-
IichzurVerfügung.UmdieNettoproduktionswerteeinesBasis
zeitraumes monatlich fortzuschreiben, werden deshalb ErsaLz-
reihen herangezogen- AIs EtsaLzrelhen finden im Index auf
der Basis 1976 Reihen des Baustoffausstoßes Verwendung' Da

der Index die Entwicklung unter Ausschaltung von Preisände-
rungenmißt,werdendieseBaustoffausstoßreihenpreisberei-
nigt.

Für das Bauhauptgewerbe, das sich aus Hochbauleistungen und
Tiefbauleistungen zusammens eLzL, werden nunmehr geleistete
Arbeitsstunden als Ersatzreihen zur Fortschreibung ver-
wendet. Die aus den geleisteten Arbeitsstunden errechneten
Meßzahlen werden bei der laufenden Berechnung mit einem
Produktivitätsfaktor modifizLerL, um den Einfluß von
technischem Fortschritt und konjunkturellen Wechsellagen
auf die tatsächliche Bauleistung Rechnung zu Lragen' Jähr-
Iicher Eckwert der Produktivitätsberechnung ist die preis-
bereinigte Jahresbauleistung je geleisteter Arbeitsstunde.

Der Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe auf Basis 1980

wird kalendermonatlich und von Kalenderunregelmäßigkeiten
bereinigterrechnet.Diekalendermonatlichenlndexzahlen
spiegeln auch die monatlichen Einflüsse wider' die sich
aufgrund von Unregetmäßigkeiten j-m Kalender (d'h' unter-

-2-



Stand: 17. 12. 84 ql Blatt-Nr.: 2

Statistisches InformationssystelD des Bundes

- Definrtl.onskatalog -
Begriff:

PRODUKTIONSINDEX FÜR DAS BAUHAUPIGEIVERBE

Da tenquel 1el
Datennachwei s Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

schiedliche lr,lonatslängen, wechselnder wochenrhythmus,
Feiertage) ergeben. Die Bereinigung der kalendermonatlichen
Indexzahlen von den EinfLüssen solcher Kalenderunregel-
mäßigkeiten wird im wesentlichen in zwei Schritten voII-
zogen. Zunächst wird ein Ausgleich der Monatslängen vor-
genommen (mittels Division durch die Zahl der Kalender-
tage und anschließende I'4ultiplikation mj-t der mittleren
I"lonatslänge) und. danach durch Gegentiberstellung der Monats-
werte und der je Monat vorhandenen Wochentagszusammen-
setzung (unter Berücksichtigung evtl. Feiertage) mit Hilfe
der Regressionsschätzung ein System von Wochentags-Koeffi-
zienten ermittelt, mit dem die werte der Kalenderkomponente
berechnet werden.

Durch Subtraktion der monatlichen Kalenderkomponente vom
kalend.ermonatlichen fndex erhäIt man die von Kalenderun-
regelmäßigkeiten bereinigte Indexzahl.

Anderungen im Zet tablauf: Mitder
Umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein vö11i9 neu ge-
faßtes System von Produktionsindizes eingeführt. Dabei han-
delt es sich um Prod,uktionsindizes für Unternehmen und für
fachliche Unternehmensteile. Hinsichtlich der Datenbasis
uird des Berechnungsverfahrens ist dieses Indexsyst.em grund-
legend neu gestaltet und unterscheidet sich deshalb \^resent-
Iich von früheren Indexberechnungen 1).

B e g r i f f s b e z te h u n g en : Der Produktions-
index für das Bauhauptgewerbe auf Basis 1976 ist konzeptio-
nell vergleichbar mit dem Index der (industriel-l-en) Netto-
produktion.

1) Siehe hierzu Wirts chaft und Statistik 12/1983, S. 931 ff).

o

o
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Begrlff:

PRODUKTIONSSTEUERN

Begrif f srnhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbez iehungenDatenquel lel
Datennachweis

Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnun-
gen

ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Steuern und ähnliche

Abgaben,diederStaatoderEinrichtungenderEuropäischen
Gemeinschaften bei Produzenten erheben und die bei der Ge-

winnermittlung abzugsfähig sind, mit Ausnahme der nichtab-

zugsfähigen Umsatzsteuer und der Einfuhrabgaben'

Die von unternehmen, z.T. auch von Behörden und Einrichtun-
gen des staates sowie von privaten organisationen ohne Er-
werbszweckanden s t aa t gezahltenProduktionssteue
umfassen

- Produktionssteuern i'€'S', wie z'B'
Gewerbesteuer auf Ertrag und Kapital einschl. Lohnsum-
mensteuer

Verbrauchsteuern (einschl. Einnahmen aus dem Brannt-
weinmonopolunddemZündholzmonopol),jedochohneVer-
brauchsteuern auf Einfuhren,

Grundsteuer A und B,
Grunderwerbsteuer ,
Kraftfahrzeugsteuer (soweit nicht von privaten Haus-
halten gezahlt),

Kapitalverkehrsteuer,
Versicherungsteuer ,
Rennwett- und Lotteriesteuer,
Wechselsteuer,
Feuerschutzsteuer ,
Getränkesteuer,
Schankerlaubnissteuer u. ä.m. ,
Einnahmen aus der l4ilchumlage,
Ausgleichsabgabe zur Finanzjletunq der Mehrkosten beim
Einsatz von steinkohle in der Elektrizitätswirtschaft
(Kohlepfennig) ,

Um1age an die Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS-Umlage),

bis 1957 auch Umsatzsteuer (ohne Ausgleichsteuer auf
Einfuhren) ;

- Verwaltungsgebühren (soweit nicht von privaten Haushalten
gezahlt) .

2
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PRODUKTIONSSTEUERN

Datenquelle/
Datennachrre i s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf / Begrif f sbez iehungen

Der Zeitpunkt der Buchung entspricht bei den Produktions-
steuern dem kassenmäßigen Eingang beim Staat. Für eine Um-
rechnung auf den angestrebten Zeitpunkt der FälIigkeit
fehlen die erforderlichen Unterlagen.

Der den Europäischen Gemeinschaften zustehende AnLeiI an den
Produktionssteuern wird als Steuereinnahme des Staates ge-
bucht. Die Beträge werden - diesem Vorgehen entsprechend -
außerdem a1s laufende Übertragungen des Staates an die
übrige Welt nachgewiesen.

Anderungen im ZeL tablauf: Die
Produktionssteuern enthalten bis 1967, dem Jahr vor dem
Übergang auf das Mehrwertsteuersystem, auch die Allphasen-
umsatzsteuer. Di-e bis 1967 auf Einfuhren erhobene Umsatz-
ausgleichsteuer gehört dagegen zu den Einfuhrabgaben.

Begriffsbezi-ehungen
L. Produktionssteuern

+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer
+ Einfuhrabgaben
= Indirekte Steuern

2 Nettowertschöpfung (zu Faktorkosten)
+ Produktionssteuern
- Subventionen
= Nettowertschöpfung zD Marktpreisen
+ Abschreibungen
= Bruttowertschöpfung (zu Marktpreisen)

o

o
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Begrlff:

PRODUKTIONSWERT

BGgr i f f s inhal t/Änderungen im ze ttablau f / Begr i f f sbez iehungenDatenqu6IIe/
DatennachYels

1 Volkswirtschaft-
Iiche Gesamt-
rechnungen
ab 1960

Begriffsinhalt:Wertdervoninländischen
Wirtschaftseinheiten in der Berj-chtsperiode produzierten

Güter (Waren und Dienstleistungen)'

Der produktionswert der unterneltmen stellt den wert der ver-
käufe von Waren und Dienstleistungen aus eigener Produktion
sowie von Handelsware an andere (in- und ausländische) wirt-
schaftseinheiten dar, vermehrt um den Wert der Bestandsver-
änderunganhalbfertigenundfertigenErzeugnissenauseige-
ner Produktion und um den wert der selbsterstellten Anlagen'
Firmeninterne Lieferungen und Leistungen sind nicht einbe-
zogen.

Der Produktionswert des Staates und der privaten Otganisa-
tionen olne Erwerbszweck wird - da die Leistungen dieser
Institutionen ü,berwiegend ohne spezielles Entgelt der Allge-
meinheit'bzw. bestimmten Gruppen der BevöIkerung zur Ver-
fügung grestellt werden - durch Addition der Aufwandsposten
dieser Einheiten ermittelt.

Der Produktionswert der privaten Haushalte ist wegen der
Schwierigkeiten der theoretischen Abgrenzung' der statisti-
schen Erfassung und der Bewertsung der hauswirtschaftlichen
Produktionstätigkeit auf die Entgelte (Bar- und Naturalver-
dienste sowie Szialbeiträge der Arbeitgeber) der bei priva-
ten Haushalten beschäftigten Arbeitnehmer beschränkt '

Änderungen iro Zei tablauf : DerPro-
duktionswertenthältbislgSTdiekurm.rlativeAllphasen
steuer (Bruttoverbuchung) - Ab 1968, dem Jahr des Übergangs
auf das Mehrwertsteuersystem, wird der Produktionswert ohne

die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nachgewiesen (Netto-
verbuchung).DiedamitverbundenenquantitativenAuswirkunge
werden durch vergleichsangaben für 1967 mit Bruttoverbuchung
dargestellt.

2
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Begriff:

FF.ODUi(TIONSWEP.T

Da tenque I lel
Datennachere i s Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Viertel j ährliche
Produktionser-
hebung

ab 1950

2

B e g r i f f s b e z L e h u n q e n

Produktronswert
- Vorleis-'ungen
- D':ii-+^.,.^,r6^1.r.-.-.F,!h-vv v -:vr- $r.Y

+ I'iichtabzugsfähige Umsatzsteuer:
+ Einfuhrabgaben

= Bruttoinlandsprodukt

In den Input-output-Tabellen ist der Produktionswert - int
cegensatz zu der hier dargestellr-en'Definition des Produk-
tionswertes j-n der Ent.stehungsrech:rung des Sozialprodukts -
aniers abgegrenzL. In der Input-Output-Rechnung !{erden die
Produktionswerte der Sozialproduktsberectrnung ergänzt vor
alLem urn firneninterne Lieferungen und Leistungen, abgezogen
wird hingegen insbesondere der Einstaadswert der Handelsware.

Begriffsinh
stimmten Produktion.

a 1 t : Wert der zum Absatz be-

Der Wert der zum Absatz bestimmten Produktion ist unter Zu-
grundelegung des im Berichtszeitraum erzielten oder im Zeit-
punkt des Absatzes erzielbaren Verkaufspreises ab Werk, db-
züglich der gewährten Rabatte, berechnet. Der Wert umfaßt
auch die Kosten der Verpackung, selbst wenn sie gesondert
in Rechnung gestellt sind. Er enthäIt aber weder die in
Rechnung gestellte Umsatzsteuer noch die Verbrauchsteuer
(2.8. auf MineralöIerzeugnisse, SaLz, Kaffee, Bier, Brannt-
wein, Tabakwaren). Auch gesondert in Rechnung gestellte
Frachtkosten sind nicht einbezogen. Bei der in Lohnarbeit
ausgeführten Produktion ist als Wert nur die vom Auftrag-
geber gezahlte Vergütung, jedoch ohne Umsatzsteuer, einge-
setzt. Die eigenerzeugten Produktj-onsmittel sowie die für
Deputate verwendeten selbsthergestellten Erzeugnisse, sind
zu Herstellkosten bewertet. Dies gilt auch für die selbst-
hergestellten Erzeugnisse, die für Einrj-chtungen des mel-
denden Betriebes oder für einen anderen Betrieb desselben
Unternehmens verwendet werden.

o

o
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Begriff:

PRODUKTIONSWERT

Datenquel Ie /
Datennachrrrei s Begrif f s inhal- t/Anderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Bei vermietung selbsthergestellter Erzeugnisse (z-B- Daten-
verarbeitungsanlagen, Telefonanlagen, Waschautomaten)' wird
als Wert dieser Produktion der ErIös unterstellt, der bei
einem Verkauf des Erzeugnisses auf dem Markt voraussichLlich
hätte erzielt werden können.

Für einige Erzeugnisse wird der wert der Gesamtproduktion
statt des wertes der zum Absatz bestimmten Produktion aus-
gewiesen. In diesen FäIIen wurde die zur lrTeiterverarbeitung
bestimmte Produktionsmenge mit den vergleichbaren Verkaufs-
preisen bewertet.

o

o
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Datenquel Ie /
Datennachrrei s Begrif f sinhal t/Anderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Volkswirtschaft-
Iiche Gesamtrech-
nungen

ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte der bei privaten
Haushalten beschäftigten Arbeitnehmer -

Der Produktionswert der privaten Haushafte ist wegen der
schwierigkeiten der Lheoretischen Abgrenzung, der statisti-
schen Erfassung und der Bewertung der hauswirtschaftlichen
Produktionstätigkeit auf die Entgelte (Bar- und Naturalver-
dienste sowie auf sozialbeiträge der Arbeitgeber) der in Pri-
vathaushalten beschäftigten Arbeitnehmer beschränkt. Die woh-
nungsvermietung (einschl. der Nutzung von Eigentümerwohnungen)
wird als unternehmerische Tätigkeit angesehen und ist in den
unternehmenssektor einbezogen. Ebenso werden die Eigenlei-
stungen der privaten Haushalte im vv'ohnungsbau im unterneh-
menssektor nachge$/iesen.

o

o
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Begrlff:

PRODUKTIONSWERT DER UNTERNEH}4MT

Datenquelle/
Datennachweis Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbeziehungen

Volkswirtschaft-
Iiche Gesamtrech-
nungen

air 1960

BegrLffsinhalt:WertderVerkäufederUnter-
nehmen von $Iaren und Dienstleistungen aus eigener Produktion

sowie von Handelsware an andere (in- und ausländische) Wirt-

schaftseinheiten, vermehrt um den Wert der Bestandsverände-

rung an halbfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eigener
produktion und um den wert der selbsterstellten Anlagen'

Firmeninterne Lieferungen und Leistungen sind nicht einbe-

zogen.

Bei der Abgrenzung des Produktionswertes der unternehmen
sind darüber hinaus die folgenden Besonderheiten zu beach-
ten:
Die summe der Produktionswerte der unternehmensbereiche er-
gibtsichimPrinzipausderAdditionderProduktions's/erLe
der einze.Inen unternehmen. Eine Ausnahme bildet der Produk-
tionswert der Landwirtschaft, der nach dem Bundeshofkonzept
die Verkäufe von Iandwirtschaftlichen Erzeugnissen (2.8.
Futtermittel und Saatgut) an andere landwirtschaftliche Be-
triebe nicht umfaßt-

Beim Transithandel (Handetsgeschäfte von Inländern mit Kon-
trahenten in der übrigen welt, bei denen der Warenstrom das
InlandinderRegelnichtberührt)wirdalsProduktionswerL
der den Transithandel betreibenden unternehmensbereiche (vor
allem Großhandel) nur die Handelsspanne (Differenz zwischen
dem !,Iert der warenverkäufe und dem wert der eingesetzten
Handelsware zv EinsLandspreisen) nachgewiesen'

Zu den verkäufen der unternehmen rechnet in den volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen auch der Eigenverbrauch der
Unternehmer(imeigenenUnternehmenproduzierteundimpri-
vaten Haushalt des unternehmers verbrauchte Erzeugnisse) '
Ebenso werden die Einnahmen aus der Vermietung gewerblicher
Räume und sonstiger (reproduzierbarer) Anlagen als Verkäufe
gebucht, nicht dagegen Einnahmen aus Grundstückspachten so-
wie Gebühreneinnahmen aus Patenten, urheberrechten u.ä. (sie
stellen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ver-
mögenseinkommen bzw. Einkommen aus immateriellen werten dar)'

2
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Begrlff:

PRODUKTIONSVJERT DER UNTERNEHMEN

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

AIs unternehmerische Tätigkeit wird u.a. die Viiohnungsvermie-
tung (einschl. der Nutzung der Eigentümerwohnungen) angese-
hen. Der Produktionswert des Bereichs wohnr:ngsvermietung um-
faßt die summe der lnjohnungsmieten (einschl. umlagen für Tre
penhausbeleuchLung, wasserverbrauch, schornsteinfegen, I4üII-
abfuhr, Straßenreinigung, Hausaufzug) zuzüglich eines ge-
schätzten Mietwertes für Eigentümerwohnungen; Untermieten
sind nicht enthalten.

Als Produktionswert des wett- und Lotteriewesens, der spiel-
banken u. ä. werden nicht die Bruttoeinnahmen, sondern die
um die Ausschüttungen verminderten Einnahmen als Entgelt für
die Dienstleistungen dieser Bereiche nachgewiesen.

Die mit dem Verkauf bzw. Kauf von gebrauchten Anlagen und
Land verbundenen Übertragungskosten sind Bestandteil des
Produktionswertes der die Lilcertragungskosten tragenden unter
nehmen usw.

In die selbsterstellten Anlagen des Unternehmenssektors sind
di-e Eigenleistungen der privaten Haushalte im Wohnungsbau
einbezogen.

Die produktionswerte der unternehmen sind grundsätzlich zu
Marktpreisen bewertet. Eine besondere R.ege1ung gilt für die
Verkäufe von verbrauchsteuerpflichtigen Erzeugnissen (vor
allem Branntwein und MineralöIerzeugnisse) im Begleitschein-
verfahren, die in den volkswirtschaftLlchen Gesamtrechnungen
stets einschließlich der entsprechenden verbrauchsteuern
nachgewiesen werden, auch vJenn diese vom Produzenten nicht
in Rechnung geste1lt, sondern vom Käufer an die Finanzverwal
tung abgeführt werden. Der Wert der Verkäufe schließt ab
L968, dem Jahr des Übergangs auf das Mehrwertsteuersystem,
die in Rechnung gestellte umsatzsteuer nicht ein. vor 1968
ist die kumulative Allphasenumsatzsteuer dagegen im Produk-
tionswert enthalten. Gewährte skonti und Rabatte sind im
prinzip abgesetzt. Der Eigenverbrauch der unternehmer geht
mit Erzeugerpreisen in die Rechnung ein. Die Bestandsver-
änderung an HaIb- und Fertigwaren aus elgener Produktion und
die selbsterstellten Anlagen sind zu Herstellungskosten dar-
gesteIIt. Der Bewertung der Bestandsveränderung (Zugänge
minus.Abgänge) an ltalb- und Fertigwaren liegen die Herstel-
lungskosten der Berichtsperiode zugrunde.

o

o
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Begrlff:

PRODUKTIONSV'IERT DER UNTERNEHMEN

Begrif f s inhal t/Änderunqen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungenDatenquelle/
Datennachwei s

DerProduktionswertderKreditinstituteSchließtnebenden
tatsächlichen Einnahmen aus Gebühren u' ä' unterstel-fte Ent-
gelte für BankdienstLeistwtgen in Höhe der Differenz zwischen
Ertragszinsen,KreditprovisionenundanderenVermögensein-
kommen der Kreditinstitute einerseits und Aufwandszinsen die-
serlnstj.tutionenandererseitsein.DieuntersLelltenEnt-
gelte für Bankdienstleistungen werden im Produktionswert der
Kreditinstitute als Verkäufe von Bankdienstleistungen ge-
bucht.

Als Produktionswert der Versicherungsunternehmen gilt im we-

sentlichen das in den Bruttoprämien enthaltene Entgelt für
d ae Dien t Ie I St ungen de r VE r I che rungsun ter 1l hmen D l_ CS er
Dien t le is t ungsant I I IiI ird ermit t I t inde m von den Be I t ra9 q

innahmen am ErSI.ve r IC he rungs ge S chäfr f ur das Ge SC häft S j ahr
und den E t tr a aUS de r Ver r_ns ung der Vermögensanlagen d rgen IVe I che t ungsunte rnehmen e ins h1 Kur sgew innen bzw ver urS

sten d I e in de r gte ichen Periode f a I I igen Le l-st ungen abge

we rden ur_e Ert räge au der Ve tz l-n c uns umf a SC n nebenzogen
Le bens l_c heden l-nse I nnahmen au Kapi talan Iagen be I de r ver

auch di ge zahI te und zuruc kges te 1 I te Gew innbete I I Irun g
der Ve rS I che rten N icht e inbe zo gen l_st der Te l_ I der Ve rmö-
genserträge, der auf die "eigenen Mittel" der Versicherungs-
unternehmen entfäl-It (entsprechend j-st dieser Teil der Ver-
mögenserträge auch nicht in der Bruttowertschöpfung und in
den,,entstandenen,, Einkommen aus Unternehmertätigkeit und

Vermögen der Versicherungsunternehmen enthalten) ' Die er-
wähnten Leistungen umfassen sowohl Zahlungen als auch Rück-
stellungen für das Geschäftsjahr' Der Produktionswert der
versicherungsunternehmen enthält außerdem Erlöse aus dem ak-
tivenRückversicherungsgeschäftrderVermietungvongewerb-
lichgenutztenGrundstückenu.ä.DieErlöseausdemaktiven
Rückversichenrngsgeschäft werden als Differenz zwischen den

Einnahmen einerseits und den Leistungen und den Kostener-
stattungen an Vorversicherer andererseits ermittelt'

Anderungen im Zei tablauf: DerPro-
duktionswert der Unternehmen enthäIt bis 1967 die kumulati-
ve Allphasenumsatzsteuer (Bruttoverbuchung) ' Ab 1968' dem

.rahr däs Übergangs auf das Mehrwertsteuersystem' wird der
Produktionswert ohne d Ie IN Rechrt ung ge Ste ll te Ums aLz steue r
nachge wle sen Ne t tove rbuchung Die da l_t ve rbundenen quan't I

A irk ungen we rden .urc L 96t a ve n
t ut t IMI

ri
B

,u SW

rbuchun da t
d

1t
h Verg1eichs angab en für

4
ö
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Stand: 18.01.84 Blatt-Nr.: 4

Statistisches Infomationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begri.f f :

PRODUKT]ONS!{ERT DER UNTERNEHMEN

Datenguel Iel
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Be gr i f f sb e z te hun gen : Inden Input-
Output-Tabellen ist der Produktionswert der Unternehmen
- im Gegensatz zu der hier dargestellten Definition des
Produktionswertes in der Entstehungsrechnung des Sozial-
produkts - anders abgegrenzt. In der Input-Output-Rech-
nung werden die Produktionswerte der Sozialproduktsbe-
rechnung ergänzt vor allem um firmeninterne Lieferungen
und Leistungen, abgezogen wird hingegen insbesondere der
Einstandswert der Handelsware.

o

o



stand: 18.01.84

o

O

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

PRODUKTIONSWERT DES STAATES UND DER
PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERI^]ERBSZWECK

Datenquel Iel
Datennachlrei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Volkswirtschaft-
Iiche Gesamtrech-
nungen

ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Wert der Leistungen des Staa-

tes und der privaten organisationen ohne Erwerbszweck, die

der Allgemeinheit bzw. bestimmten Gruppen der Bevölkerung

zur Verfügung gestellt werden.

Da Staat und private organisationen ohne Elwetbszweck j-]nre

Leistungen der Allgemeinheit bzw. bestimmten Gruppen der Be-
völkerung überwiegend ohne spezielles Entgelt zur Verfügung
steIlen, kann der Produktionswert dieser Einheiten nur durch
Addieren ihrer Aufwandsposten ermittelt werden'

Hierzu rechnen die Einkommen aus r.mselbständiger Arbeit der
bei diesen Institutionen Beschäftigten, die von den betref-
fenden Behörden und Einrichtungen gezahlten Produktions-
sLeuern, die Abschreibungen und die Käufe von Gütern für die
Iaufende. Produktion ( Vorfeistwlgen ) -

Anderungen im Zet tablauf: DerPro-
duktionswert enthält bis 1967 die kumulative Allphasenum-
satzsteuer (BruttoverbuchunS). Ab t968, dem Jahr des Über-
gangs auf das MehrwertsteuersysLem, wird der Produktionswert
ohne die in' Rechnung gestellte umsatzsteuer nachgewiesen
(Nettoverbuchung) . Die damit verbundenen quantitativen Aus-
wirkungen werden durch vergleichsansaben f.ür 1968 mit Brut
verbuchung dargestellt.



Stand: 06. 1 1 .B 1 BLatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystero des Bundes

- Definrtionskataloq -

Begriff:

PRoDUKTIVITATS- (}üACHSTUMS-) HILFEN FÜR BETRIEBE ODER !{TRTSCHAFTSZV'IEIGE

Datenguelle/
Datennachwe ]. s Begrif f s inhal t/Anderungen im ze itablauf / Begrif f sbeziehungen

Subventionsberichte
(Finanzhil-fen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : FinanzhiTfen und steuervet-
günstigungren des Bundes mit strukturverändernder Zielset-
zurlg, die in besonderem Maße für das gesamtwirtschaftliche
Wachstum von Bedeutung sind.

Zu den produktivitätshilfen rechnen insbesondere die Förde-
rungsmaßnahmen für die anwendungsnahe industrielle Forschung
und Entwicklung sowie die Innovation neuer Verfahren und
Produkte.

Be g r i f f sb e z lehun g e n : Sieheunter
ErhaTtungshiTfen für Betriebe odet Wirtschaftsbereiche.



Stand: L] " 12. 84

o

o

Blatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

PRODUZIERENDES GEWERBE

Begrif f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Beqrif f sbeziehungenDatenguel- 1e /
Datennachweis

1. Mikrozensus
7964 b:-s t97I

2 " Index der Netto-
produktion für
das Produzieren-
de Gewerbe

ab 1970

B e g r j- f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der

die Abteilungen

Energiewirtschaft und Wasserversorgung,
Bergbau Abteilung 1

Verarbeitendes Gewerbe " 2

Baugewerbe 3

der Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufszählung

t96I bzw- 1970 umfaßt.

Begr:,-ffsinhalt:
die Teilbereiche

ELektrizitäts- und Gasversorgung

Bergbau

Verarbeitendes Gewetbe

Wirtschaftsbereich, der

SYPRO-Nr. 1010, 1030

"2t

Bauhauptgewetbe rr

in der Abgrenzung nach der SYPRO umfaßt-

22-69
24 , 35,
aa -cIZ - IJ

Nachgewiesen hrerden fndizes der Nettoproduktion für Unter-
nehmen und für fachliche Unternehmenstei-le für das Produ-
zierende Gewerbe.

Zum Produzierenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunter-
nehmen und -betriebe, die in diesem Wirtschaftsbereich
tätig sind.

Anderungen im Zei tablauf: Mit
der Umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein metho-
disch vötlig neu gefaßtes System von Produktionsindizes
eingeführt. Dabei handelt es sich um Produktionsindizes
für unternehmen und für fachliche unternehmensteile. Hin-
sichtlich der Datenbasis und des Berechnungsverfatrrens i'st

2

(ohne
6s)



Stand: 17. 12. 84 BIatt-Nr:. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begr j. f f

PRODUZIERENDES GEWERBE

Da tenquel- 1e /
Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungen

dieses Indexsystem grundlegend neu gestaltet und unter-
scheidet sich deshalb wesentllch von früheren rndexbe-
rechnungen 1 ) .

Be g r i f f sb e z i-e hun ge n : DerWirtschafts-
bereich Produzierendes Gewerbe ohne Bauhauptgewerbe umfaßt
im Gegensatz ztxn Wirtschaftsbereich Produzierendes Gewerbe
nicht das Bauhauptgewerbe; der Wirtschaftsbereich Bergbau
und Verarbeitendes Gewerbe umfaßt im GegensaLz zum Wirt-
schaftsbereich Produzierendes Gewerbe nicht. die Elektrizt-
täts- und Gasversorgung sowie das Bauhauptgewerbe.

1) Siehe hierzu Wirtschaft und Statistik 12/1983, S. 931 ff

o

o



Stand: 11 . t2. 84 BIatt-Nr. : 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

PRODUZ]ERENDES GEWERBE OHNE BAUHAUPTGEWERBE

Begriff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenDatenque I 1e /
Datennach!.rei s

Index der NettoPro-
duktion für das
Produzierende Ge-
werbe

ab 1970

Begriffsinhalt:
die Teilbereiche

Elektrizitäts- und Gasversorgung

Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe

irlirtschaftsbereich, der

in der Abgrenzung nach der SYPRO umfaßt

SYPRO-Nr 1010, 1030

2t
22 - 69 (ohne
24 , 35, 65)

für Unter-
Produz ieren-

tt

il

Nachgewiesen werden Indizes der Nettoproduktion
nehmen und fachtiche Unternehmenstelle für das
de Gewerbe ohne BauhauPtgewerbe-

Das Verarbeitende Gewerbe umfaßt die Wirtschaftshauptgrup-
pen Grundstoff- und Produktionsgütetgewerbe, Investitions-
gut", produzierend,es Gewerbe, verbrauchsgütet produzieten-
des Gewerbe und Nahrungs- und GenußmitteTgewerbe-

Zum produzierenden Gewerbe ohne Bauhauptgewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen wirt-
schaftsbereich tätig sind -

Änderungen
der Umstellung auf das
vöIlig neu gefaßtes SYs
führt. Dabei hande]t es sich um Produktionsindizes für un-
ternehmen und für fachliche unternehmensteile. Hinsichtlich
der Datenbasis und des Berechnungsverfahrens ist dieses In-
dexsystem grundlegend neu gestaltet und unterscheidet sich
deshalb wesentlich von früheren Indexberechnungen 1 ) '

B e gr i f f s b e z Le hun ge n : ImUnterschied
zum produzierenden Gewerbe ohne Bauhauptgewerbe ist beim
Produzierend.en Gewerbe (insgesamt) das Bauhauptgewerbe ein-
bezogen.

1) Siehe hierzu Wirtschaft und Statistik 12/1983, S. 931 ff.

im ZeL tablauf : Mi-t
Basisjahr 1980 wurde ein methodisch
tem von Produktionsindizes einge-



Stand: 17.12.82 Blatt-Nr.: I

Statistrsches Informationssysteln des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

PSYCHIATRI SCHE ]ND]KATION

Datenquelle/
Datennachwe i s Begrif f sinhal t/Änderungen im ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Schwangerschafts-
abbruchstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : Indikation nach § 21Ba

Absatz 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches (SIGB) aIs Begrün-
dung für ej-nen Schwangerschaftsabbruch.ab l97l

Eine psychiatrische Indikation nach § 21Ba Absatz 1 Nr. 2
liegt vor, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Be-
rücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebens-
verhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis
angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des seeli-
schen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden,
und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare
Weise abgewendet werden kann.

Aus statistischen Gründen werden die psychiatrische Indi-
kation, die hauptsächlich auf die seelische Sit.uation der
Schwangeren abgestellt ist und die alTgemein-medizinische
Indikation, die am körperlichen Gesundheitszustand orien-
tiert ist, getrennt aufgeführt. Sie werden zusammen als
medizinische Indikation bezeichnet.

o

o



Blatt-Nr.: 1
srand: t2.11.84

o

o

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskataloq -

Begrlff:

RÜCKWAREN / BN S At ZT. T E FE RUNGEN

im ze itablauf /Begrif f sbeziehungenBegr if f s inhal t/AnderungenDatenguel Iel
Datennachrre i s

Außenhandels-
statistik
ab 1956

B e g r i f f s i n h a L t : Waren, die im Zusammenhang

mit einer vorangegangenen Ausfuhr aus dem Erhebungsgebiet

wegen l"Iängelrügen, Preisdif f erenzen, Annullierung u ' ä '

unentgeltlich eingeführt werden, bzw' Waren, die nach

vorangegangener Einfuhr in das Erhebungsgebiet aus den er-
wähnten Anlässen unentgeltlich wieder ausoeführt werden

(Rückwaren) sowie !{aren, die im Rahmen von Garantiever-
pflichtungen o.ä. kostenlos als Ersatz f:ür eine Rückware

der Einfuhr bzw. Ausfuhr geliefert "\rerden 
(ErsaLzlieferun-

gen).

Anderungen im Zet tablauf: Rück-
vraren und Ersatzlieferungen werden ab 1956 in je einer
Sammelposition erfaßt und nachgewiesen' Bis 1955 wurden sie
ihrer Beschaffenheit entsprechend zugeordnet'



Stand: t7.12.84 Blatt-Nr, : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

RUNDFUNK-, FERNSEH- UND PHONOGERATE

Datenquelle/
Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Außenhandelssta-
tistik

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Rundfunk-,
Fernseh- und Phonogeräte und Rundfunk-, Fernseh- und Pho-

notechnische Geräte (Index der Bruttoproduktion für In-
vestitions- und Verbrauchsgüter) sind synonym. Zu Ej-nzel-
heiten siehe dort.

ab 1960

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem lVarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(V'IA) werden auf die entsprechenden Positionen des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die fndustriestatlstik
(wI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt.. Da im WI bzw. GP
die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im lVA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenrjber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die ia/arenauswahl , die
zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduk-
tion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen
wurde "

Änderungen im Zet tablauf: Der
lndex des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962
(für die Jahre 1960 - 74) als auch auf Basis 1970 (für die
Jahre ab 1970) dargestellt. Bei der Umstellung des Index
von Basisjahr 1962 auf Basisjahr 1970 wurde die zugrunde
Iiegende Warenauswahl teilweise abgeändert. Nur ln der liüa-
renauswahl auf Basis 1962 sind im wesentlichen Tonaufnahme-
geräte, kommerzielle Tonbandgeräte, Magnetbandkopieranla-
gen, Bj-Id- und Tonaufzeichnungsgeräte für das Fernsehen
sowie Tonfilmgeräte enthalten.

o

o



Stand: l7 " 12" 84 BIatt-N::, : 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

o

o

RUNDFUNK_, FERNSEH- UND PHONOTECHNISCHE GERJ\TE

Begriff

Begrif f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenquel 1el
Datennachwei s

1 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- r:.nd Ver-
brauchsgüter
1962 bLs 1976

2 Index der Brut-
toproduktion
ff:r Investi-
tions- und Ver-
brauchsgniter
ab 1970

B e g r L f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren,/Güter

(waren-,/Güterarten) aus den lrlaren-/Güterklassen

Rundfunk- und Fernsehempfangs- Waren-/Güterklasse 3651
geräte und -einrichtungen
Phonotechnische Geräte " 3663

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für
produktionsstatistiken die zu den vetbtauchsgütern zählen.

AIs VerbrauchsgüLer gelten Waren/Güter, die von der "Indu-
strie" hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchs-
reif) angesehen werden und überwiegend von den privaten
Haushalten verbraucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu

Rundfunkempfangsgeräte, (Tischgeräte, stereogeräte, Koffer-
und Kraftfahrzeugempfangsgeräte),
Farbfernsehempfangsgerät.e (xoffer-, Tisch-, standempfangs-
geräLe,
Videorecorder,
bespielte Tonträger (Schallplatten) .

Anderungen im Zei tablauf : Die
Auswahl der zu den Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen
Geräten rechnenden waren auf der Grundlage des systemati-
schen warenverzeichni-sses für die Industriestatistik unter-
scheidet sich erheblich von der o.g. Güterauswahl nach dem

systematischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken'

1



o

o



Stand: 1 1.03.85 BIatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches InformationssysEetr des Bundes

- Definit:-onskatalog -

Begrlff:

SCHIFFS PFANDBRI EFE

Datenquel le /
Datennachrreis Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
i-nstitute

B e g r i f f s i n h a I t : Schuldverschreibungen, die

aufgrund gewährter Darlehen gegen Bestellung von Schiffs-
hypotheken ausgegeben werden.

Die Deckung der Schiffspfandbriefe muß gemäß § 0 aes
Schiffsbankgesetzesl) erfolgen.

erfaßt werden sowohl Inhaber- als auch Namensschiffspfand-
briefe.

Jan. 1962 bis
März 1980

unter Erstabsatz an schiffspfandbriefen wird der Nominal-
betrag aller im BerichLszeitraum erstmals verkauften neu
aufgelegten schiffspfandbriefe einschließIich der Vorver-
käufe erfaßt.

DLe Tilgungen von schiffspfandbriefen umfassen im Berichts-
zeitraum endgüItig aus dem Verkehr gezogene, für kraftlos
erklärte, entwerLete, vernichtete oder dem Treuhänder zur
vernichtung oder zur zej-Lweiligen verwahrung üJcergebene
Schiffspfandbriefe .

Der Umlauf (UnLauf (Neugeschäft) ) von schi-ffspfandbriefen
erfaßt d.en Nominalbetrag der am Ende des BerichLszeitraums
tatsächlich umlaufenden Schiffspfandbriefe ohne die im
Eigenbestand befindlichen stücke eigener Emissionen, jedoch
einschließlich der vorverkauften Stücke.

1) zu Ejrr,,zeLheiten siehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(Schiffsbankgesetz) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI- I
S. 302) und änderungsgesetz v. Lt.3.1974 (BGBI. I
s. 671).



Srand: t2.tl.84 Blatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF USW

Datenquelle/
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Waren, die zur Ausrüstung,
Betrieb, zur unterhaltung oder zur Ausbesserunq eines im Er-
hebungsgebiet liegenclen zur Schiffahrt in das Ausland be-
stimmten Fahrzeuges oder i-m internationaren Fruqverkehr ein-
gesetzten Luftfahrzeuqes dienen, sowie Waren, die zur Behand-
lung der Ladung, zlrm Gebrauch oder Verbrauch während der
Reise oder zum Verkauf an Reisende bestimmt sind-

Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf wird nicht nach einzelnen
lvarenarten, sondern in Zusammenfassungen von [r/arenarten zu
I,tarengruppen (Sammetpositionen) nachgewiesen. Ausgenommen
hiervon sind GasöI, schweres Heizöl, Flugbenzin und Flugtur-
binenkraftstoff, die unter den entsprechenden warennurnmern
nachgewiesen werden. sammetpositionen bestehen für Nahrunqs-
und Genußmitte1, SchmieröIe und Schmiermittel sowie ',Andere
Waren" wie z.B. Ersatzteile für Maschinen.

AIs Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf wird im Speziathandel
die Li-eferung ausländischer Waren aus Lager für den Bedarf
ausgehender deutscher Seeschiffe und Luftfahrzeuse (in der
Einfuhr) sowie die Lieferung von Waren aus dem freien Ver-
kehr und aus der aktiven Veredelunq für den Bedarf aus-
gehender fremder Seeschiffe und. Luftfahrzeuge (in der Aus-
fuhr) nachgewiesen. Unter Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf
ist ferner i,n der Einfuhr die Lieferung ausländischer.waren
aus Lager für den Bedarf von in ausländischen Häfen liegen-
den deutschen Seeschiffen und Luftfahrzeugen zu verstehen.

In regionaler Gliederung nach Ländergruppen w_ird die
Position "Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf" zusammen mit
den Pol-argebieten und Nicht ermitteLten Ländern unter
der Bezeichnung "Außerdem" dargestellt.

Außenhandets-
statistik
ab 1950

o

O



stand:09.11.83 BIatt-Nr.: 1

Statistisches InfonDationssystetr des Bundes

- Definitj.onskatalog -
Begriff:

SCHöNHE I TSRE PARATUREN

Datenguelle/
Datennachwei s Begrif fsinhalt/Anderungen im zettablauf /Begrif f sbezlehungen

Statistik der
Baupreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Schönheitsrepara-

turen zählen das Tapezieren, Anstreichen der wände und.

Decken, das Streichen d'er Heizkörper einschl. Heizrohre,
der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen

o

o



Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

SCHUHE, TEXTILIEN UND BEKLETDUNG

Begriff:

Datenquel Ie /
Datennachweis

1 .1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 b:-s L916

2 Index der Brut
toproduktion t.it
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

Begriffsinha
(Waren-/Güterarten) aus

Schuhe

Texti Iien
Bekleidung

1t: AusgewählteWaren,/Güter
den Waren-/Cütergruppen und -zweigen

Waren-,/Güterzweig 625

Waren-,/Gütergruppe 63

64

1 des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des Systenratischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstat.istiken,die zu den Verbrauchsgütern
zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren,/Güt-er, die von der "In-
dustrie" hergesLellt werden, aIs technisch fertig (ver-
brauchsreif) angesehen werd.en und überwiegend von d,en pri-
vaten Haushalten verbraucht werden.

Hierzu rechnen im wesenLli-chen:

- aus dem lVaren-/GiLerzweig Schuhe:

Straßenschuhe und Stiefel, Hausschuhe

- aus der lrlaren-/cütergruppe Textilien:
Dekorationsstoff, Teppiche, Läufer und Bodenbelag aus
textilem Material, Gardinenstoff (Meterware), Herren-,
Damen-, Kinderoberbekleidung (gewirkt oder gestrickt),
Herren-, Damen- und Kinderwäsche, Strumpf\iraren

aus der lVaren-,/Gütergruppe Bekleidung:
Herrenoberbekleidung (2.8. Anzüge, Sakkos, Hosen,
Mäntel), Damenoberbekleidung (2.8. Kostüme und Komplets,
Jacken, Röcke, Hosen, Blusen, KIeider, Morgenröcke,
MänteI)
Arbeits-, Berufs- und Spezialschutzbekleid.ung (genäht)
(2"8. Anzüge, Overa1ls, Jacken, Hosen, Mäntel, Kittel
u"ä.)
Sport-, Strand- und Badebekleidung

2

stand: L7. 12. 84 Blatt-Nr, : 1

Begriff sinhalt/Änderunqen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

o

o



Stand: 17" 12. 84 BIatt-Nr.: 2
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff:

SCHUHE, TEXTILfEN UND BEKLEfDUNG

Datenquel Iel
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitabl-auf /Begrif f sbeziehungen

PeIzmänteI, Lederbekleidung
Herren- und Damenwäsche, Schürzen, Miederwaren
(Büstenhalter, Mieder u.ä.)
Hüt.e und Mützen, Bekleidungszubehör (Krawatten, Hand-
schuhe, Schals, Tücher, Taschentücher, Gürtel, Hosen-
träger, Schirme u.ä.)
Gardinen und Vorhänge, Campingzelte, SegeI u-ä.
Bettwäsche, Ilaus- und Tischwäsche
Stepp- und Daunendecken, Kissen

ailaerungen im zeL tablauf: Die
Auswahl der zu den Schuhen, Textilien und Beklej-dung
rechnenden Waren auf der Grundlage des Systematischen Wa-
renverzeichnisses für die Industriestatistik unterscheidet
sj-ch von der o.g" Güterauswahl nach dem Systematischen
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken "

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., aber ohne

Reparaturen und Anderungen an Erzeugnissen dieser Waren-

gruppe.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(Wa) werden auf die entsprechenden Positionen des Syste-
matischen warenverzeichnisses für die Industriestatistik
(Wr1 bzw. des Systematlschen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatistiken(GP) umgeschlüsseIt- Da im WI bzw. GP

die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stetlung geringfügige Abweichungen ergeben-

Die Aufteilung der waren nach verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduk-
tion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen
\^/urde "

2 Außenhandels-
statistik
ab 1970

Anderun
Siehe unter 1

gen im Zeitablauf

3



Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

SCHUHE, TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG

DatenqueLle/
Datennachwe i. s

Be gr i f f sb ez :-eh unge n : DieBegriffe
Schuhe, Textilien und Bekleidung und TextiLien, Beklei-
dung, Schuhe (Außenhandelsstatistik) sind nahezu indentisch
abgegrenzt und unt.erscheiden sich nur geri-ngfüqig: Nur
zu Textilien, Bekleidung, Schuhe zählen im wesentlichen
hlatte, Verbandzevg, Schutz- und Spezialhandschuhe aus
Leder, Garne, Tapisserien, Netze, Putzwaren. Nur zu
Schuhen, Textilien und Bekleidung zählen im wesentlichen
Tü1Ie, Bodenbeläge aus FtLz, Campingzelte, Schuhe mit
Holzsohlen, Matrat.zen aus Schaumgummi.

Stand: t7 " 12" 84 Blatt-Nr, : 3

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begriffsbeziehungen

o

o



Stand: 30 -05.83

o
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BIatt-Nr.: 6

Statistisches InfonDationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

SCHULDEN UND SONSTIGE ABZÜGE

Datenguelle/
Datennachweis Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbezlehungen

die Abgeltung im wege einer Pauschalregelung ermöglicht. Ab
1969 fanden ggf. Vergünstigungen nach § 7 abs. 4 d,es Ent-
wicklungshilfe-Steuergesetzes 1968 (BGBI- I S.217) (ab
19142 Entwicklungsländer-Steuergesetz) für im Rahmen eines
Betriebes der Land- und Forstwirtschaft geleistete Entwick-
Iungshilfe ihren Niederschlag. Bezüglich näherer Einzelhei-
ten und weiterer Anderungen wird auf die im Zeitablauf er-
gangenen steuerrechtlichen Vorschriften und Richtlinien
verwiesen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Während in der
statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe als
schulden und sonstige Abzüge die schulden und Lasten, die
mit der Gesamtheit oder mit einzelnen Teilen eines gewerb-
Iichen Betriebes in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
also sog. Betriebsschulden nachgewiesen werden, umfassen
die Schulden und sonstigen Abzüge in der Vermögensteuer-
statistjJc der natürlichen Personen schulden und Lasten,
die zur Ermittlung des Wertes des Gesamtvermögens der
Steuerpflichtigen von deren Rohvermögen im Sinne des Ver-
mögensteuergeseLzes abzuzLehen sind, soweiL sie nicht' mit
ei_nem gewerblichen Betrieb der Vermögensteuerpflichtigen in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.



Stand: 11. 03.85 Blatt-Nr. : L

Statistisches Informatj.onssysterD des Bundes

- Definit.ronskatalog
Begrlff:

S CH ULDVER S CHRE I B I.'NGE N

Datenquel Ie /
Datennachuei s Begr i f f sinhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Schuldverschreibungen
rechnen Hgpothekenpfandbriefe, Schiffspfandbriefe, Kommwal--

obligationen, sonstige SchuLdverschreibungen und nicht
deckungspf I ichtige Schul-dver schre ibungen.Jan. 1962 b:-s

März 1980
Als SchuldverschrejJcungen gelten Schul-durkunden, in denen
sich der Aussteller dem G1äubiger gegenüber zu einer Lei-
stung verpflichtet, die in der Regel in ej-nem Geldbetrag
und einer laufenden Verzinsung besteht.

Erfaßt sind sowohl- Inhaber- als auch Namensschuldverschrei-
bungen.

Unter Erstabsatz an Schuldverschreibungen wird der Nominal-
betrag aller im BerichLszeitraum erstmals verkauften neu
aufgelegten Schuldverschreibungen einschließIich der Vor-
verkäufe erfaßt.

Die TiTgungen von Schuldverschreibungen umfassen dj-e im Be-
richtszeitraum endgültig aus dem Verkehr gezogenen, für
kraftlos erklärten, entwerteten, vernlchteten oder dem
Treuhänder zur Vernichtung äbergebenen Schuldverschreibun-
gen.

Der Umlauf (Umlauf (Neugeschätt) ) von Schuldverschreibungen
erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des BerichLszeitraums
tatsächlich umlaufenden Schuldverschreibungen ohne die im
Eigenbestand befindlichen Stücke eigener Emissionen, jedoch
einschließlich der vorverkauften Stücke.

o

o



Stand:20.03.85 Blatt-Nr. : 1

Stsatistisches InfonDat.ionssysEetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

SITZE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

Bundestagswahl-
statistik

BegrLffsinhalt:SitzeimDeutschenBundestag
sind die sitze, die von Parteien, Einzelbewerbern oder wäh-

lergruppen errungen \^/urden.ab 1949

!{eitere Erläuterungen siehe auch unLer Landesfisten-Sitze,
WahLkreissitze und Äbgeordnete von BerLin (West) '

o

o



srand:18.04.85 Blatt-Nr. : 1

Statistj.sches Infornationssystetr des Bundes

- Definrti.snskatalog -
Bcarlff:

SITZVERTEILUNG IM EUROPAPARLAMENT

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begr j. f f s inhal t/Anderungen im ze itab Iau f / Begri f f sbez iehungen

Europawahl-
statistik
ab 1979

B e g r i f f s i n h a I t : Auf die Bundesrepublik
Deutschland entfallen B1 Abgeordnete, davon werden 78 nach
den Grundsätzen der VerhäItniswahl mit Listenwahlvorschlägen
und 3 vom Abgeordnetenhaus von Berlin auf der Grundlage der
Zusarnmensetzung des Abgeordnetenhauses zum Zeitpunkt der
Wahl zum Europäischen Parlament gewählt.

Die Gesamtzahll der Abgeordneten einer Partei rj_chtet sich
nach der Zahl der für sie abgegebenen güTtigen Stimmen.
Zunächst werden daher die 78 Sitze nach dem VerhäItnis der
güItigen Stimmen auf die Parteien nach dem d'Hondt.schen
Höchstzahlverfahren verteil-t.

Die auf eine Lj-stenverbindung entfallenden Sitze werden auf
die beteiligten Llsten für die. einzelnen Länder im Verhäl_t-
nis der Summen der für jede dieser Listen abgegebenen Stim-
men nach d'Hondt verteilt.

Bei der Verteilung der Sitze auf die V'lahlvorschläge werden
nur Wahlvorschläge berücksichtigt, die mindestens fünf von
Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Stimmen er-
halten haben.

Einzelheiten siehe §§ 2, 29 Europawahlgesetz vom 16. Juni
l97B (BGBI. I S. 'lO9) , geändert an 22. Dezember 1983
(BGBI. r S. 1517) .

o

o
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Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

SONSTIGE BUNDESSTEUERN

Datenquelle/
Datennachweis Begr if f s lnhal t/Anderungen im ze ttablauf / Begrl f f sbez lehungen

Finanzberichte des
Bunde smini ster iurns
der Finanzen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Statistische Differenz,
die sich aufgrund der Rundung der Angaben für die Steuer-
ejlnahmen aus den einzeln nachgewj-esenen Bundessteuern
auf MiII. DM ergibt.

a-b 1950

Die unter der Position Bundessteuern 1n den Finanzberichten
nachgewiesenen Steuereinnahmen abzüglich der Summe der bei
den einzelnen Bundessteuern nachgewiesenen Steuereinnahmen
ergibt die statisti-sche Differenz.

Anderungen im Zei tablauf: Eben-
falls unter Sonstige Bundessteuern nachgewiesen ist die
von 1971 bis 1976 als Preisausgleich zwischen inländj-schem
und eingeführtem Branntwein erhobene Ausgleichsabgabe auf
eingeführten Branntwein. Durch Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes vom 11.2.1976 ist diese Ausgleichsabgabe aIs
vertragswidrig weggefallen.



Stand: 1 1. 03 . 85 alatt-tJr.: 1

Statistisches Infornationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

SONST]GE DARLEHEN EINSCHLIESSLICH LANDESKULTURDARLEHEN

Datenquel lel
Datennachwei s Begr if f s inhal t/Anderungen im Ze itab Iau f / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
März 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Von den Boden- und Kommunal-

kreditinstituten gewährte längerfristige DarIehen, die nicht
in erster Linie durch Hypotheken oder Kommunaldeckung gesi-
chert sind (sonstige Darlehen) sowie Darlehen, die durch
Grundpfandrechte oder Kornrnunaldeckung gesichert sj-nd und für
Zwecke der Verbesserung der Agrarstruktur gewährt werden
(Landeskulturdarlehen ) .

Zu den sonstigen Darlehen rechnen z.B. alle Darlehen, die
hauptsächlich durch abgetreLene Forderungen, Sicherheits-
übertragungen und verpfändete Wertpapiere gesichert sind.
Nachgewiesen werden auch die nicht verbürgten Teile von
solchen Darlehen, die nur zum Teil kommunalverbürgt sind.

Nicht zu den sonstigen Darlehen rechnen Kontokorrentkredj-te
von Instituten, die neben dem Boden- und Kommunalkreditge-
schäft auch das normale Bankgeschäft betreiben sowie gewähr-
te Schuldscheindarlehen an Industr.ieunternehmen in privater
Rechtsform und IndusLriekredj.te an diese UnLernehmen gegen
Übereignung und Verpfändung von Waren oder Inventar.

Landeskulturdarlehen dienen im wesentlichen der Finanzj-erung
von Maßnahmen der Wasserwirtschaft und Bodenkultur, z.B. Be-
und Entwässerungen, Küstenschutz, Abwasserbeseitigung, FIur-
bereinigung, Wiederaufforstung, Neu- und Ausbau l-andwirt-
schaftlicher Wirtschaftswege.

Die iVeuausleihwgen umfassen die während des Berichtsmonats
tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten) Landeskulturdar-
lehen und sonstigen Darlehen.

Der Darfehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der For-
derungen aus Landeskulturdarlehen und sonstigen Darlehen am
Monatsende an.

o

o



Stand: 15'03 ' 79 Blatt-llr.: 1
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DFK - Nr

GBK -
2552

n

Begri ff:

SONSTIGE EHEN

Statistik,/
Gültigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begri f f sbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Be gri- ffs inh aIt: Ehepaare, bei denenmindestens
ein Ehepartner weder evangelisch noch römisch-katholisch ist
(vgl. ReJr gionszugehörigkeit) .

o

o



Stand: 26.03.19 Blatt-llr.: L

Statistisches Inf rrmationssystem des Bundes

- Definj-tionskatalog -

0tK - Nr:

nGBK . tt

1854, 3185

Begnl ff :

SONSTTGE EINKÜNF'TE

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Begri f f s inhatt,/Änderungen im Ze itablauf /aegri f f sbez iehungen

Einkommenste ue r-
statistik
01 .01 .51

Beg rtf fs i nha It: SonstigeEinkunfte sindEinkünf-
te aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, den Einkünften aus Ge-

werbäbetrieb, den Einkünften aus se-Zbständiger Arbeit, den Ein-
künften aus nichtselbständiger Atbeit, den Einkünften aus Kapi-
talvermögen r:nd den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

Zu den sonstigren Einkünften gehören u.a. auch die Teile von
Leibrenten soweit sie Erträge des Rentenrechts sind sowie Ein-
künfte aus Zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die aIs wieder-
kchrende Bezüge gewährt werden. Einbezogen sind ferner Einkünfte
aus Spekulationsgreschäften, Einkünfte aus gelegentlichen Ver-
mittlungen und aus der Vermietung beweglicher Gegenstände.1)

Die sonstigen Einkünfte ergeben sich als Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten. Einnahmen sind dabei alIe Güter, die in
GeId oder Geldeswert bestehen. Werbungskosten sind Aufwendungen
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Ei-nnahmen.2)

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die sonstigen Einkünfte
der unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen sind zu unt-erscheiden
von den sonstigen Einnahmen (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter
privater Haushalte). Diese Einnahmen je Haushalt und Monat um-
fassen die Einnahmen aus dem Verkauf im Haushalt erzeugter sowie
gebrauchter Waren, die Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Aus-
gaben für geschäftliche (dienstliche) Zwecke, die Rückvergütungen
auf Warenkäufe, die Vermögensübertragungen sowie die Einnahmen,
die nicht dem Haushaltsbruttoeinkommen zugeordnet werden können
mit Ausnahme der Einnahmen aus der Vermögensm.inderung und der
Kreditaufnahme. Zu beachten ist ferner, daß sich die Einkünfte
im Sinne des Einkommensteuergesetzes a1s Überschuß der Einnahmen
über die Werbungrskosten ergeben. Von den sonstigen Einnahmen hin-
gegen sind Werbung,skosten nicht abqesetzt.

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i.d.F. v. 15.8.1.91 4 (BGBL. r S. 1993) , §§ 22,23.

2) Zu weiteren Einzelheiten siehe ebenda' §§ B - 9a.

o

o
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Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFl(-ll r. :

GBK4r.(n) :

t45L

Begri ff:

SONSTTGE EINNAHI4EN

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itabl- auf /Begri f f sbez iehungStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Wirtschaftsrech-
nungen ausge-

lter privater
ushalte

1958

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die sonstigen Einnahmen
je Haushalt und Monat unfassen Einnahmen aus dem Verkauf
im Haushalt erzeugLer sowie gebrauchter Waren, Nettoein-
nahmen aus der Erstattung von Ausgaben für geschäftliche
(dienstliche) Zwecke, Rückvergütungen auf lrTarenkäufe,

Vermögensübertragungen sowie Einnahmen, die nicht dem

Haushal-tsbruttoeinkommen zugeordnet werden können, jedoch

ohne Einnahmen aus der Vermögensminderung und der Kredit-
aufnahme.

Zu den im Haushalt erzeugten lrlaren zählen im wesentlichen
Erzeugnisse aus dem eigenen Garten und aus KleinLier*
haltung. Einbezogen sind auch Einnahmen aus der Vermietung
von Hausrat, Kraftfahrzeugen usu/., nicht aber Entgelte
für die Benutzlmg von Möbeln, Wäsche usw. im Rahmen der
Untervermietung.

Zu den gebrauchten lVaren zählen z.B. Kraftfahrzeugel
Schmuck, GoId- r:nd Silbermünzen, Möbe1, Kleidung, Haus-
haltsgeräte. Einnahmen aus dem Verkauf von privaten Grund-
stücken und Gebäuden r:nd von betrieblichem Anlagevermögen
sind nicht enthalten.

Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für ge-
schäftliche (dienstliche) Zwecke sind z.B. Reisekosten-
erstattungen, Tagegelder, Auslösungren, Trennungsentschä-
digungen, Erstattungen für Aufwendungen für Berufsklei-
dung, l,Ierkzeug usw. sowie Ersatz von Fahrtkosten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte. Von den Aufwendungen werden
diejenigen Ausgaben für geschäftliche (dienstliche) Zwecke
abgesetzt, die von den Käufen für den Privaten Verbrauch
getrennt nachgewiesen werden können und soweit sie vom
Arbeitgeber erstattet werden.

In den Rückvergütungen auf Warenkäufe sind Rückvergütungen
auf Warenkäufe von Konsumverej-nen und -genossenschaften
und sonstigen Einkaufsvereinigungen enthalten, ebenso Ein-
nahmen aus der Einlösung von Rabattmarken und Flaschen-
pfand. _ 2 _



Stand: 14.01.81 Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informati-onssystem des Bundes

- Definiti.onskatalog -

0FKJlr.:B egri ff :

.SONSTIGE EINNAH}4EN
08K-Nr.(n):

t45t

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

Die VermögensüJcertragungen umfassen einmalige Übertragun-
gen der Sozialversicherung (2.8. der Krankenversicherung),
Einnahmen aus der Rückerstattr.rng von Einkommen- und Ver-
mögensteuern, Erstattr:ngen der GebietskörperschafLen,
privater Versicherungen, von anderen privaten Haushalten
und aus sonstigen Quellen, soweit diese einmaligen Über-
tragungen jeweils 1 000 DM r:nd mehr im Einzelfall betra-
gen. Einmalige Übertragungen von weniger als 1 000 DM

werden als einma Tige Einkommensüberttagungen nachgewiesen
und sind in der Hauptgruppe Einnahmen aus Einkommensübet-
tragungen, Ilntervermietung enthalten.

AIs Einnahmen, die anderen Positionen nicht zuzuordnen
sind, wird die Differenz zwischen der Summe der Ausgaben
und der Stunme der Einnahmen nachgewiesen, sofern die Ge-
samtausgaben größer als die Gesamteinnahmen sind-

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. L975 sind in den sonstigen Einnahmen auch die
Einnahmen aus Untervermietung enthalten; sie rechnen ab
t9'76 zvr Hauptgruppe Einnahmen aus Einkommensübettragun-
g€fr, tlntervemietung und sind daher im llaushal-tsbrutto-
einkommen enthalten.

o

o
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SONSTIGE ELEKTROTECHNISCHE VERBRAUCHSGÜTER

Begriff:

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungenDatenguel le /
Datennachweis

I 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi--
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 b:-s 1976

1.2 Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
ab 1970

2. Außenhandels-
statistik
ab 1960

Begriffsin
(Waren- /Güterarten )

I t : Ausgewählte Waren,/Güter

den Waren-/Güterklassen

!'Iaren-/Güterk Ias se

ha
aus

Elektrische Leuchten
Elektrische GlühlamPen

3641

3644

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatisLikery die zu den Verbrauchsgütern zählen.

Ars Verbrauchsgüter gerten waren,/Güter, die von der "rndu-
strie" hergestellt werden, als technisch fertig (verbrauchs-
reif) angesehen werden und überwiegend von den privaten Haus-
halten verbraucht werden.

Im wesenttichen rechnen dazu:

Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Strahler, Allgebrauchs-
Iampen (ohne Halogenglühlampen) .

Anderungen im Zei tablauf: DieAus-
wahl d,er zu den Sonstigen elektrotechnischen Verbrauchsgü-
ternrechnenden Waren auf der Grundlage des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik unterscheidet
sich wesentlich von der o.g. Güterauswahl nach dem Systema-
tischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (wf1 bzw- des
Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatist
(Ce1 umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP die Waren in erster
Linie nachproduktionswirtschaftlichen, im WAdagegen nach zoll
technischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden,
können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben.

2
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Begriff:

SONSTIGE ELEKTROTECHNISCHE VERBRAUCHSGÜTER

DatengueIJ.e/
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und lnvesti-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die
zur Berechnung des fndex der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zet tablauf .: Derfn-
dex des Außenhandelsvolumens \irird sowohl auf Basis 7962 = L00
(für die Jahre von 1960 - 14) als auch auf Basis 1970 = 100
(für die Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umbasierung von
t952 auf 1970 wurde die zugrunde liegende Warenauswahl teil-
weise abgeändert.

Nur in der Warenauswahl auf Basis 1952 sind enthalten Dunst-
abzugshauben, Ventilatoren, Taschenlampen und Hörgeräte.

Nur in der l,Varenauswahl auf Basis 1970 sind enthalten Wohn-
raum- und Repräsentativleuchten, Tiefkühlschränke und -truhen
mit weniger als 250 I Kühlrauminhal-t, Rundzellenbatterien,
Haushalts-Haartrockenhauben, HeizIüfter und Fotoblitzbirnen-

o

o
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Begriff

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE INVESTITIONSGÜTER

Datenquel lel
Datennachwei. s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf /Begrif f sbeziehungen

I " 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investi-tions-
und Verbrauchs-
güter
7962 b:-s 1916

2 Index der Brut
toproduktion f,-,t
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren,/Güter
(V'laren-/Güterarten) der Waren-,/Gütergruppen

Wasserfahrzeuge Waren-/Gütergruppe 34

Feinmechanische und optische
Erzeugnissei Uhren " 37

Eisen-, Blech- und Metallwaren " 38

Holzwaren " 54

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrj-e-
statistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken,die zu den fnvestitionsgütetn
zähIen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren,/Güter, die von der "fn-
dust.rie" hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von Unt.er-
nehmen oder vom Staat aIs Anlagegüter gekauft werden.

Zu den sonstigen im Index erfaßten Investitionsgütern rech-
nen im einzelnen:

aus der Waren-/Gütergruppe Wasserfahrzeuge:
See- und Küstenfahrgast- und -frachtschiffe
Seeschlepper, seegehende Eisbrecher und seegehende
Bergungsschiffe
Binnenfahrgast- und -frachtschiffe mit Eigenantrieb
Bj-nnenfrachtschiffe ohne Eigenantrieb
Binnenschlepper, -bergungsschiffe, -eisbrecher und
Hafenschiffe mit Eigenantrieb
Fischereischiffe
Behörden- und Sonderschiffe
Boote und Jachten
Schwimmbagger , -krane, -docks, Pontons,
Schwimmkörper u"ä.
Reparaturen, l,lontagen, Umbauten und Abwrackung

L

2



Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitj-onskatalog -
Begriff:

SONSTTGE IM INDEX ERFASSTE INVEST]TIONSGÜTER

Datenquel Iel
Datennachvrei s

aus der Warengruppe feinmechanische und. optische
Erzeugnisse, Uhren:
Mikroskope und Lupen
Optische Meßinstrumente
Präzisionswaagen, Feinmeßinstrumente, Lehrmittel und
Laborgeräte
Atemschutzger äLe
aus der Warengruppe Eisen-, Blech- und Metallwaren:
Großküchengeschirre und -geräte aus Stahlblech und
NE-Metallblechen (teilweise)
!{asserheizer
Mül1gefäße, AbfaIlLonnen und Großraummüllbehätter
Lager- und Transportbehälter aus Stahlbtech
Möbe1 aus Stahl-- und NE-MetaIlrohren und -profilen,
Stahldrahtmatratzen, MetallbettsteIlen, Stahl- und
NE -Met a 1 lbI e che inr icht.ungen
Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke,
Rega1e usw. ) aus Stahl- und NE-Meta1lblech
Geldschränke und Tresoranlagen
Spezialbedarfsartikel verschiedener Art (teilweise)

aus der Warengruppe .Holzwaren

BüromöbeI

Bei allen Waren/Gütern werden Zubehör-, Einzel- und Er-
satzteile nicht mit einbezagen.

Anderungen im Zei tabl-auf : Die
Auswahl- der zu den sonstigen im Index erfaßten Investi-
tionsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des Syste-
matischen Vrlarenverzeichnisses für d,ie fndustriestatistik
unterscheidet sich erheblich von der o.g. Güterauswahl
nach dem Systematischen Güterverzeichnis für Produktions-
statistiken.

2 Außenhandels-
statistik
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch
ohne Großküchengeräte, lVasserheizer, Gas-Einbaugeräte
und Innenausbauten aus HoIz

3
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Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

o

o



BIatt-Nr. : 3Stand: t7 " 72. 84

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

SONSTIGE IM fNDEX ERFASSTE INVESTITIONSGÜTER

Begriff:

Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDa tenque I Ie /
Datennachweis

ohne die an den Gütern der jeweiligen Warengruppen vor-
genommenen Reparatur- und Montagearbeiten,
aber zusätzlich TeiIe der Warengruppe Luftfahrzeuge '

Aus der lVarengruppe Luftfahrzeuge sind einbezogen:

Segelflugzeuge, Sport- und Übungsflugzeuge, Geschäfts-
und Reiseflugzeuge, Transportflugzeuge (für Personen
und Güter), Hub- und Tragschrauber
Kolbenmotoren für Luftfahrzeuge, Turbinen-Motoren
für Luftfahrzeuge
Ballons, Luftschiffe, Fallschirme und Anschnallgurte,
sonstige Rettungs- und Sicherheitsgeräte
Bodengeräte (Startgeräte, Geräte für Flugausbildung u'a
Reparatur- und Montagearbeiten.

Die Ergebnisse der Außenhand,elsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(t/tA) werden auf die entsprechenden Positionen des syste-
matischen warenverzeichnisses für die Industriestatistik
(wI) bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatistiken (GP) umgeschlüsseIt. Da im WI bzw' GP

die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im wA dagegen nach zolltechnischen (mat.erialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stetlung geringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Inve-
stitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl,
die zur Berechnung des Index der (industriellen) Brutto-
produktionfürlnvestitionsgüterundVerbrauchsgüter9e-
troffen wurde.

Anderungen im
Auswahl der zu den sonstigen
tionsgütern rechnenden Waren
unterscheidet sich von der o
Iage des GP.

Zei tablauf: Die
im Index erfaßten Investi-

. auf der Grundlage des WI,
.g. Güterauswahl auf der Grund-

4



Stand: 17. t2" 84 Blatt-Nr.: 4

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrti"onskatalog -
Begriff:

SONSTIGE II\4 INDEX ERFASSTE INVESTITIONSGÜTER

Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelslndizes
von Basisjahr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der Warenauswahl
eine Reihe von Anderungen vorgienommen. Nur in der Waren-
auswahl auf Basis 1962 sind im wesentlichen enthalten:
Sattlerwaren, Schutzhandschuhe, Treibriemen und Förder-
bänder
Leitungsmaste aus HoLz, Bahnschwellen aus HoLz, Fässer
aus HoIz
lriaren aus feuerfesten Stoffen, aus Steingut und PorzeIlan,
Spundwandstahl, Oberbaumaterial für Bahnen, Stahlbaukon-
struktionen (teilweise)
Druckwasserkessel, Heizkörper aus Stahl, Werkzeuge, MoLor-
spritzgeräte, Druckplatten, handbetriebene Werkzeugrna-
schinen
Fotographische Apparate und Laborausrüstungen,
Optische Scheinwerfer und Instrumente
Medizinische Instrumente, Thermometer, Druck-, Durchfluß-
meßgeräte, Reg1er, Gas- und Wasserzäh1er, Tachometer u.ä.
Zähler, Mikrofone, Leucht-, Signalpistolen u.ä.
lVanduhren, nichtelekLrische Wecker, Registrier- und
Stempeluhren
Zeichentische, SitzmöbeI (nicht mit GesteIl aus MetaII
oder Holz)
Karussel-Ie, Schaufensterfiguren, Schneiderpuppen.

Nur in der Warenauswahl- auf Basis 1970 sind im wesentlichen
enthalten:
Verschalungen aus Holz
Getränkeflaschen
TransportbehäIter aus Eisen, Stahl oder Aluminium,
Paletten u.ä., Transportmittel aus Eisen oder Stahl
Trj-ebwerke für Luftfahrzeuge (Kolben- und Turbinenmotoren)
Luftschiffe, BaIlone
Segelflugzeuge
Motorboote und -jachten, Ruderboote
Koch-, Back-, Grill- u.ä. Geräte für Großküchen
Ferngläser und Fernrohre für den Handgebrauch, Schmalfilm-
kameras, Lupen u.ä., Entfernungsmesser, Vorführapparate
für FiIme unter 16 mm, Stehbildbetrachter, Stehbildwerfer
Nautische, meterologische' ozeanographische und hydrolo-
gische Instrumente, Hygrometer

-5



Stands 17. 12. 84 Blatt-Nr.: 5

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE INVESTITIONSGÜTER

Datenquel J.e /
Datennachwei s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Sauerstoffgeräte (Atemschutzgeräte u.ä.)
Nichtelektrische Zeitauslöser
I,lusikinstrumente (F1ügeI, Cembalos , Saiten-, BIas- ,
Schlaginstrumente )

SitzmöbeI mit MetallgesteII, Stahldrahtmatratzen,
Betten aus unedlen Metallen
Schulmöbel aus HoIz
Turn- und Sportgeräte

o

o



stand: 1 7. 12. 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitl-onskatalog -
Begriff:

SONSTIGE ]M INDEX ERFASSTE VERBRAUCHSGÜTER

Datenquelle /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bis L976

2 Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
ab 1970

Begriffsinhalt:
den !{aren-/Gütergruppen

Bergbauliche Erzeugnisse
Minera 1ö Ierzeugni s s e

Maschinenbauerzeugni s s e

Feinmechanische und optische
Erzeugnisse; Uhren

Eisen-, Blech- und Metall-
waren

AusgewähIte Waren,/Güter aus

37

Waren-,/GütergruPPe 2 1

"22
32

I il

Musikinstrumente, Spielwaren,
Sportgeräte, Schmuck, belichtete
Filme , FüIIhaIter u. ä. rr

Feinkeramische Erzeugnisse
Glas und Glaswaren
Holzwaren rr

Papier- und Pappehraren

Druckereierzeugnisse, Vervi-eI-
f äIti-gungen
Lederwaren und Schuhe rt

des Systematj-schen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken, die zu den Verbrauchsgütern
zähIen.

39
c1
)L

52

54

56

tra

62

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren,/Güter, die von der
"Industrie" hergestellt \^/erden, als technisch fertig (ver-
brauchsreif) angesehen werden und überwiegend von den pri-
vaten Haushalten gekauft werden.

Im wesentlichen rechnen dazu:
t

aus der Waren-,/Gütergruppe Bergbauliche Erzeugnisse:
Steinkohlen- und Braunkohlenbriketts

2

o

o

lt



Stand: 17. 12. 84 BIatt-Nr.: 2

S tatistisches Inf ormations system

- Definitionskatalog

des Bundes

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

o

o

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE VERBRAUCHSGÜTER

Begriff:

Datenquelle/
Datennachwe i s

aus der Waren-/Gütergruppe MineralöIerzeugnisse :

I'lotorenbenzin
leichtes HeizöI
aus der waren-,/Gütergruppe Maschinenbauerzeugnisse:
Hausha l-t sn ähma s chinen
aus der Waren-/Gütergruppe feinmechanische und
optische Erzeugnisse; Uhren:
Fotoapparate
Kleinuhren (Taschen- , Armbanduhren u. ä. )

Großuhren (ohne technische Uhren) (wecker, Stand-,
Küchenuhren usw.)

aus der Waren-/Gütergruppe Eisen-, Blech- und
Metallwaren:
Raumheizöfen, Gasherde
Haushalts-, Küchengeschirre und -geräte (ohne Groß-
küchengeschirre und -geräte)
Feine Scheren
Bestecke u.ä. Tischgeräte
Haushalts- und Personenwaagen
Tafelgeräte (SchaLen, PIatten, Kännen u.ä.)
Galanteriewaren (ohne Medaillen und Plaketten)
aus der waren-,/Gütergruppe Musikinstrumente, Spielwaren,
Sportgeräte, Schmuck, FüIIhalter u.ä. :

Klaviere, Harmonikas, Elektronische OrgeIn u.ä'
Saiten aller Art, Zubehör für Musikwerke, Saiten-, Blas-
und sonstige Kleinmusikinstrumente
Spielwaren aus Blech, HoLz, Stoff und Fell, Papier und
Masse, Pappe
Musikspielwaren, Sportspj-elwaren (z-B- Kinderräder und
-roller) , Puppen und Puppenwagen, andere Spielwaren
(2.8. Gesellschaftsspiele), Christbaumschmuck
Sportgeräte (für Rasen-, Tennis-, Eis-, V'Iinter-, Berg- t

Angelsport, für Leicht- und Schwerathletik, für Schwimm-
und Wassersport, sonstige Sportarten)
Schmuckwaren und schmuckähnliche Erzeugnisse (aus Edel-
metallen, Perlen, Edelsteinen), Mode- und Phantasie-
schmuck, Imitat.ionsschmuck)
Münzen und Medaillen
FüIlhalter, Kugelschreiber, Dreh- und Druckbleistifte
Waren aus Schnitz- und Formstoffen

3



Stand: 17. 12. 84

Begrif f sinhalt/Anderungen im Ze j-tablauf /Begrr f f sbez iehungen

o

o

Blatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE VERBRAUCHSGÜTER

Datenquel Ie /
Datennachwe i s

Reparaturen an Turn- und Sportgeräten, Miniaturfahrzeu-
gen für das Schaustellergewerbe
Lohnveredelungsarbeiten an Musikinstrumenten, PupPen,
anderen Spielwaren, Turn- und Sportgeräten, Geräten und
Miniaturfahrzeugen für das Schaustellergewerbe
aus der Waren-,/Gütergruppe Feinkeramische Erzeugnisse :

Haushalts-, Wirtschafts- und Ziergegenstände aus PorzeI-
lan, Steingut, Feinsteinzeug, Figuren, Phantasie-, Ein-
richtungs-, Schmuck- und Ziergegenstände aus Steingut
bzw. steingutähnlichem Material
aus der Waren-/Gütergruppe Glas und Glaswaren:
Konservenglas
WirLschaftsglas und Bleikristall
aus der waren-/Gütergruppe Holzwaren:
Zimmer- und Küchenmöbe1 aus HoIz, auch Polstermöbel,
Matratzen
aus der Waren-,/Gütergruppe Papier- und Pappewaren:
Lampenschirme aller Art, Linkrusta, Buntglaspapier u.ä.,
Hartpapierwaren für Haus- und Küchenbedarf
Zellstoffwattewaren (Papiertaschentücher, ToiLetten-
papier u.ä.)
Filtrierpapierwaren, Krepp-Papierwaren, Abplätt- und
Schnittmuster, Etlketten, Siegelmarken, Klebecken u.ä.,
Kassen- und Buchungsrollen, Endlospapiere, Geschenk-
papiere u.ä.
Karnevals- und Festartikel, sonstige Papiererzeugnisse
(Zigarettenpapier u.ä. ), Kunst- und Dekorationsblumen,
sonstige Erzeugnisse aus Papier und Pappe

aus der Waren-/Gütergruppe Druckereierzeugnisse, Vervj-el
fäItigungen:
Geschäftspapiere und ähnliche Drucksachen, Kataloge,
Werbedrucksachen, Bücher, Broschüren, Zeitungen , ZerL-
schriften, Verpackungs- und Ausstattungsdrucksachen,
Wandkalender, Bllddrucke, Karten, kartographische Er-
zeugnisse, Abziehbilder u.ä., VervielfäItigungen, son-
sLige Druckere ierzeugnisse

4



stand: 17. 12. 84 BIatt-Nr. : 4

BegriffsinhaLt/Anderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen

o

o

St.atistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

Da tenquel Iel
Datennachwe 1 s

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE VERBRAUCHSGÜTER

Außenhandels-
statistik
ab 1960

aus der Waren-,/Gütergruppe Lederwaren und Schuhe:
FeinsatLlerv/aren (Hand- und Reisekoffer, Taschen, Mappen
Ranzen) aus Leder
Peintäschner- und Galanteriewaren (GürteI, Damen- und
Umhängetaschen, Etuis, Portemonaies, Brieftaschen u'ä')
aus Leder, Kunstleder, anderen Kunststoffolien, textilen
Ge'trreben oder sonstigen Stoffen
Sattler- und Feinsattlerwaren aus Kunstleder, anderen
Kunststoffolien, textilen Geweben oder sonstigen stoffen

2

Anderungen im Zet tablauf: Die
Anzahl der zu den sonstj-gen im lndex erfaßten verbrauchs-
gütern rechnenden waren auf der Grundlage des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik unterscheidet
sich wesentlich von der o.g. Güterauswahl nach dem systema-
tischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistlken'

B e g r i f f s i n h a I t : lrlie unter 1-, aber ohne

Figuren, Plastiken u.ä. aus GiPS

Sportgeräte für Leicht- und Sch\^/erathletik
Fahrrad-, Kinderroller- und Mopedbereifungen

Feuerwerksart ike I
Waren aus echten Per1en.

Die Ergebnisse der AußenhandelsstatisLik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(wa1 werden auf die entsprechenden Positionen des Systema-
tischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (Wr;
bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für Produktions-
statj-stiken (GP) umgeschlüsselt. Da im Wf bzw- GP die Waren
in ersLer Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA da-
gegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien ge-
gliedert 'ü/erden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben-

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die !{arenauswahl, die
zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduk-
tion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen
\^/urde.



Stand: 20. 1 0. 83 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informatj.onssystetr des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begrlff:

SONSTTGE T,ÄNOERSTSUURN

Datenguelle/
Datennachweis Begrif f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbeziehungen

Finanzberic:hte Ces
Bundesmini steriums
der Finanzen

B e g r i f f s i n h a I t : Statistische Differenz,
die sich aufgrund der Rundung der Angaben für die Steuer-
einnahmen aus den einzeln nachgewiesenen Ländersteuern
auf MiII. DM ergibt.

ab 1950

Die unter der PositLon Ländersteuern in den Finanzämtern
nachgewiesenen SteuereinnaiTnen abzüglich der Summe der bei
den einzelnen Ländersteuern nachgewiesenen Steuereinnahmen
ergibt die statistische Differenz.

o

o



Stand: 14.01.81

o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK.l'lr. :

GBK4r.(n):
6481

SONSTTGE LAUFENDE E INKOMI\,IENSÜBERTRAGUNGEN, UNTERMTETE

Begri ff:

Begr i f f s inhar t/Anderungen im zeitabrauf ,/Begri f f sbez iehungeStatistik/
GüItigkeitszeiLraum

rtschaftsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Zur Position sonstige lau-
fende Einkommensübertragungen, untermiete je Haushalt und

Irlonat rechnen Werksrenten und -pensionen, laufende Über-

tragungen der privaten Kranken-, Unfall- und sonstigen
Schadenversicherungen, Streikunterstützungen, sonstige
laufende Übertragungen von Organisatj-onen ohne Erwerbs-

charakter, laufende Übertragungen von anderen privaten
Haushalten sowie die Einnahmen aus Untervermietung'

Zu den Werksrenten und -pensionen rechnen Renten, Pensio-
nen, Zusatzrenten, laufende Unterstützungen und ähnliche
Iaufenden Bezüge aus einem früheren Arbeitsverhältnis aIs
Arbeiter oder Angestellter. Sie werden entweder unmittel-
bar vom Betrieb oder von einer Pensions- oder unterstüt-
zungskasse (dan:nter der Zusatzversorgungskasse des Bau-
gewerbes) gezahLL. Nicht hierzu rechnen Renten aus Zu-
satzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes, Pensionen
an frühere Beamte und ihre Hinterbliebenen und Renten aus
Lebens ve r siche run gen.

Laufende Übertragungen aus privaten Kranken-, Unfall- und
schadenversicherungen sind z'B' Krankengerd (Tagegerd)
aus der privaten Krankenversicherung oder Unfallrenten
aus der privaten Unfall- und Haftpflichtversicherung
einschl. Kraftfahrtversicherung. Nicht hierzu rechnen
Einnahmen aus Lebensversicherungen.

Einbezogen werden ferner gezahlte streikgelder der Gewerk-
schaften, laufende unterstützungen von Kirchen und kari-
tativen Einrichtungen, Gewerkschaften und anderen organi-
sationen ohne Erwerbscharakter, laufende unterstützungs-
und Unterhaltszahlungen von nicht im Haushalt lebenden
Familienangehörigen, vom geschiedenen Ehepartner und ande-
ren Personen, Alimentenzahlungen usw. Nicht hierzu rechnen
einmalige Zahtr.rngen dieser Personen und Institutionen'

Die Einnahmen aus Untervermietung umfassen auch die Ent-
gelte für die Benutzring von lväsche. Möbeln sowie für die
mit der Untervermietung zusammenhängenden persönlichen
Dienstleistungen.



Stand: 12.o3.r982 Blatt-Nr.: t

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-Nr.:

GBK-ilr.(n)
7009

Begri ff:

SONST]GE LAUFENDE EINNAHMEN

Statistik/
Gü lt igkei tsze i Lraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Ze i tabt auf ,/ Begr r f f sbez iehunge

Jahresrechnungs-
statistik
ab 1914

B e g r i f f s i n h a I t : Einnahmeart mit Einnahmen
aus

- Gebühren, sonstigen Entgelten
öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme
von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Verwaltungs-
gebühren) , Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher
Dienstleistungen (Benutzungsgebühren und ähnliche Ent-
gelte) , zweckgebundene Abgaben (2.8. Kurtaxe)

sonstige Verwaltungse innahmen

- aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht. als Ver-
mögen erfaßt waren oder deren Verkaufserlös im Einzel-
faII eine bestimmte Wertgrenze nicht übersteigt.,

- aus dem Verkauf von Drucksachen, Aufträgen Dritter,
Untersuchungen, Gutachten, Vorträgen u.ä., Abliefe-
rungen aus Nebenbeschäftigungen und von Tantiemen
der Bediensteten,

- Erstattung' von Verwaltungsausgaben von anderen Berei-
chen z.B. durch Banken und Versicherunqen, Entschädi-
gungen der Religionsgemelnschaften für die Erhebung
der Kirchensteuer, Verwaltunqskostenanteile der lVirt-
schaftsunternehmen .



Stand: 17. 12- 84

BegrJ-ff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

o

o

BLatt-Nr,: L

Statlstisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

SONSTI GE MASCHINENBAUERZEUGNI SS E

Datenquel lel
Datennachweis

1 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bLs 1916

2 Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
ab 1970

Begrif f sinhalt: AusgewählteWaren,/Güter 
I

(Waren-/GüterarLen) aus der Waren-,/Gütergruppe 
I

Maschi-nenbauerzeugnisse waren-,/Gütergruppe 32 
1

I

des systematischen lriarenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des systematischen Güterverzeichnisses für
Produktionsstatistiken, die zu den fnvestitionsgütern
zähl_en, soweit sie nicht zu den MetaLlbeatbeitungsmaschinen,
den Hütten- und Wafzwerkseinrichtungen, d,en Hofzbe- und

-verarbeitungsmaschinen, den Bau-, Baustoff-, Keramik- und

Gfasmaschinen, d.en Landwirtschaftfichen Maschinen, den lVah-

rungsmittel-maschinen und lulaschinen für vetwandte Gebiete cier

Nahrungsmittel-hersteJJung, den Verpackungsmaschinen, den Pa-

pier- und Druckereimaschinen oder zu den Textif- und Nähma-

schinen, I,laschinen für die Leder-, Schuh- und Lederwarenher-

steTlung rechnen.

AIs rnvestitionsgüter gelten lrlaren,/Güter, die von der "rn-
dustrie" hergestellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von Unter-
nehmen oder vom Staat aIs Anlagegüter gekauft werden.

t

Im wesentlichen zähl-en dazu:
Gießereimaschinen
Dieselmotoren (ohne solche
für Kraftfahrzeuge)
Dampfturbinen
Verdichter und Vakuunpumpen

Lufttechnische EinzeI-
apparate und Anlagen
Kältemaschinen und -anlagen
Maschinen für die Verarbei-
tung von Gummi und Kunststoff

Waren-/Güterktasse 32 15

il

I

3223

3227

323t

3Z32

3233

3235

2-

ll

tt
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Begrif f sinhalt/Änderungen im Ze j-tablauf /Begrif f sbeziehungen

o

o

Begriff:

SONSTIGE MASCHINENBAUERZEUGNI SSE

Datenquelle/
Datennachwe i s

Trocknungsanlagen und
-maschinen
Einzelapparate und -maschi-
nen für die Chemische und
verwandte Industrie
Anlagen für die Chemische
und verwandte Industrie
Maschinen und Einrichtungen
für d,en Bergbau

Krane und Hebezeuge

Serienhebezeuge und hand-
betriebene Krane

FIurförderzeuge
Stetigförderer
Aufzüge
Groß- und Schnellwaagen
Feuerwehr-Aufbauten für Kraft-
fahrzeuge

Waren-,/Güterklasse 3239

tt 3251

?rtr,

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3264

327 1

I

lt

It

II

lt

ll

2 Außenhand.els-
stati-stik
ab 1970

Bei sämtlichen Waren-/cüterklassen sind die zugehörigen Zu-
behör-, Einzel- und Ersatzteile nicht mit einbezogen (ausge-
nommen Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für Dampfturbinen
a-n-9. ) -

Anderungen im ZeL t.ablauf :

Die Auswahl der zu den sonstigen Maschinenbauerzeugnissen
rechnenden hlaren auf der Grundlage des Systematischen lVaren-
verzeichnisses für die Industriestatistik unterscheidet sich
erheblich von der o.g. Güt.erauswahl nach dem Systematischen
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken.

B e g r L f f s i n h a I t : Wie unterl.raber ohne

Montagearbeiten .

3

I
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o

Begrif f

SONSTIGE }4ASCHINENBAUERZEUGNI SSE

Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/BegriffsbeziehungenDatenguel le /
Datennachwe i s

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (we)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
warenverzeichnisses für die lndustriestatistik (viI) bzw. des
systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsst.rtisti
(cp) umgeschlüsselt. Da im wI bzw. GP die waren in erster
Linie nach produkLionswirtschaftlichen, im wA dagegen nach
zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert wer-
den, können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Ab-
weichungen ergeben.

Die Aufteilung der lrTaren nach verbrauchsgütern und Investi-
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion
für Investitionsgüter und verbrauchsgüter getrotten wurde.

Begriffsbeziehungen:SonstigeMaschinen'
bauerzeugnisse und sonst ige Maschinen und maschineLfe Anfa-
gen (Außenhandelsstatistik) sind teilweise unterschiedlich
abgegrenzt. Nur zu den sonstigen Maschinenbauerzeugnissen
zählen im wesentlichen Dieselmotoren, Dampfkraftmaschinen
und Dampfturbinen für den Schiffsantrieb, Wasserkraftmaschi-
nen, verschiedene Arten von FIüssigkeitspumpen, Groß-Kom-
pressoren, Rohrpostanlagen, Maschinen zur Herstellung von
Fußbodenbelag, stufenlose Getriebe und auf Lkw-Fahrgestellen
montierte Krane und Bagger.

Nur zu den sonstigen Maschinen und maschinellen Anlagen rech
nen im wesentlichen Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte
und -einrichtungen, Maschinen für verwandte Gebiete der Nah-
rungsmittelherstellung, Ackerschlepper mit mehr aIs 7,5 PS

und mehr als 1 I Hubraum sowie sonstige vollständige Fabri-
kationse inr ichtungen .
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Begrlff

SONSTIGE MASCHINEN UND MASCHTNELLE ANI,AGEN

Datenquelle/
DätennachHeis Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeltablauf ,/Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelssta-
tistik, die im wesentlichen den lVarengruppen

Maschinenbauerzeugnisse Warengruppe 32

Büromaschinen, Datenver-
arbeitunqsgeräte und
-einrichtungen " 50

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe t970, entsprechen und zu den Investitions-
gütern zählen, soweit sie nicht zu den Metal-Lbearbeitungs-
maschinen, den Landwirtschaftlichen Maschinen und Acker-
schTeppern, den Maschinen für die NahrungsmitteTindustrie
oder zu den ?extjL-, Näh-, Schuh- und Ledermaschinen rechnen.

Als Investitionsgüter gelten lr7aren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
anqesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Hütten- und iaTalzwerkseinrichtungen,
Industrieöfen,
Gießereimaschinen,
Prüfmaschinen,
Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen,
Werkzeugrmaschinen zum Bearbeiten von Kork, Bein, Hartkaut-

schuk, Kunststoff und ähnlichen harten Stoffen,
Autogengeräte und -maschinen,
Lokomotiven,
Kesseldampfmaschinen und Dampfturbinen (ohne solche für den
Schiffsantrieb) ,

Verbrennungsturbinen,
Verdichter und Vakuumpumpen (ohne Groß-Kompressoren),

-2-

Außenhandels-
statistik
t960 - r9t4 o
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Begrlff:

SONSTIGE MASCHINEN UND MASCHTIVELLE ANI,AGEN

Datenquel Iel
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze ltablauf /Begri f f sbeziehungen

Druckluftgeräte und -werkzeuge I

Lufttechnische Einzel-Apparate und Anlagen,
gewerbliche KühImöbeI und -anlagen,
KäItemaschinen und -anlagen,
verschiedene Arten von Flüssigkeitspumpen,
Maschinen für die Verar:beitunq von Gummi und KunstsLoff,
Maschinen für die Bauwirtschaft,
Maschinen für die Baustoff-, Keramik- und Glasindustrie,
Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau,
Trocknungsanlaqen und -maschinen,
Einzelapparate und -maschinen sowie Anlagen für die
chemische und verwandte Industrie,

Waren- und Leistungsautomaten,
Groß- und Schnellwaagen,
Krane und Hebezeuqe (ohne auf LKhT-Fahrgrestellen montierte),
Serienhebezeuge und handbetriebene Krane sowie Flurförder-
zeuge, Gleis- und Drahtseilförderer, Stetigförderer (ohne
Rohrpostanlagen ), Auf züge,

Papier- und Druckereimaschinen,
Wäscherei- und verwandte Maschinen für gewerbl-iche Zwecke,
Feue rwehr geräte, Ei senbahn s ic he rungsan lagen,
Getriebe (nicht stufenlose),
Geldschränke und Tresoranlagen,
Geräte für ölhydraulische Anlagen und pneumatische
Steuerungen,

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen,
Maschinen für verwandte Gebiete der Nahrungsmittelindustrie,
Ackerschlepper mit mehr als 7,5 PS.

3
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SONSTIGE MASCHINEN UND I4ASCHINELLE ANI,AGEN

Datenguelle/
Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitatrlauf /Begrif fsbeziehungen

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
lVarenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie nach produk-
tionswirtschaftlichen, im IVA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliederL werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der lrlaren nach Verbrauchsgütern und Gebrauchs-
gütern erfolgrt in Anlehnung an die Warenauswahf, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
fnvestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Zur Abgrenzungt
gegenüber den sonst igen Maschinenbauerzeugnissen (Außen-
hand.elsstatistik) siehe dort.
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SONSTIGE MASSNAHMEN

Da tenguel le /
Datennachwei s Begrif fsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Subventionsberichte
(rinanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1966

B e g r i f f s i n h a 1 t : Finanzhiffen des Bundes

zur FÖrderung der gewerblichen Wj-rtschaft, soweit es sich
nicht um Finanzhilfen für den Bergbau, für die Energie-
und nohstoffversotgung, für regionafe Struktutmaßnahmen

oder um Finanzhilfen für Innovationsförderung, Luftfahrt-
technik, HiLfen für bestimmte Industriebereiche, marktnahe

Förderung im Rahmen teclnoTogischer Schwetpunktprogramne

handelt.

Im einzelnen handelt es sich bei den sonstigen Maßnahmen

Zuschüsse zur Förderung der Leistungsfähigkeit kleiner
und mittlerer Unternehmen in Handwerk, Handel- und Gast-
stättengewerbe, Verkehrsgewerbe, Industrie und sonstigem
Dienstleistungsgewerbe; im Vordergrund der verschiedenen
Förderungsmaßnahmen stehen finanzielle Hilfen zum Auf-
und Ausbau des Beratungs- und fnformationswesens ein-
schl-ießIich des Messewesens, der Unternehmerfortbildung,
für Maßnahmen zur Anpassung der personellen Leistungs-
fähigkeit an die fortschreitende, insbesondere techni-
sche Entwicklung, r:rid für Kooperationszwecke;

- Förderung von branchenübergrelfenden Maßnahmen zur Lei-
stungssteigerung in kleinen und mittleren Unternehmen
sowie der Prod.uktivität; die Maßnahmen werden im allge-
meinen vom Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen
lVirtschaft (RKI/ü) e.V. und vergleichbaren Fachorganisa-
tionen durchgeführt; fallweise beteiligen sich die Bun-
desländer und die ldirtschaft an der Finanzierung dieser
Projekte; aus den Ausgaben werden keine Maßnahmen zugun-
sten der freien Berufe gefördert;

seit 1975 Zinszuschüsse für kleine und mittlere Tages-
zeitungsverlage zur Erhaltung einer stabilen l"leinungs-
vielfalt im Bereich der Tagespresse; mit den Mitteln
soll eine Verbilligung von Krediten aus dem ERP-Fresse-
prograrun und dem SonderkreditproEramm der Kreditanstalt
für Wiederaufbau für kleine und mittlere Tageszeitungs-
verlageerfolgen; _Z_

um
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Begri ff

SONSTIGE MASSNAH},IEN

Da tenquel le 7'

Datennachvre i s Beg r 1f f s i.nha I r-lÄrrcie run gen im Ze it-aib J. ar: f / 3tl!{ r i f f she z r ehunge n

seit 1982 Förderung von Informations- und Schulungsver-
anstaltungen zir Erleichterung der Exi-stenzgründung und
des Existenzaufbaus freiberuflich Tätiger nach dem Grund-
satz der "Hj-lfe zur SelbsLhilfe"; dieses unbefristete
Prograrnm wird nach den Richtlinien des Bundesministers
für Wirtschaft vom 26. Y!ärz 1982 durchgeführt; förde-
rungsfähig sind Veranstaltungen über Fragen der Existenz-
gründung und des Existenzaufbaus, insbesondere für frei-
berufliche Nachwuchskräfte durch Berufsorganisationen
der freien Berufe auf Bundesebene; die Förderung besteht
in einem pauschalen Zuschuß zu den gesamten Veranstal-
tungskosten und beträgt je Veranstaltungstag bis zu
50 v.H. der VeranstaltungskosLen, höchstens 750,- DM;

seit 1979 Zinszuschüsse im Rahmen des Eigenkapitalhilfe-
progralnms zur Gründung selbständiger Existenzen; z\t
Verbesserung ihrer Eigenkapj-talsituation können Existenz-
gründer langfristige Darlehen der Lastenausgleichsbank
(LAB) erhalten, die mit Ausnahme der persönlichen Haf-
tung des Darlehensnehmers nicht banküblich abgesichert zu
\^/erden brauchen und im Konkursfal-I unbeschränkt haften;
das Ausfallrisiko wird durch eine globale Bundesgarantie
abgedeckt; in den beiden ersten Jahren werden die Dar-
Iehen zinsfrei gewährt, danach zu Marktkonditj-onen;

seit 1950 Zuschuß an das Rationalisierungs-Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft (RKW) als Träger staatlj-cher
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung; das RKW wendet sich
mit seiner auf betriebliche Leistungssteigerungen abzie-
lenden Arbeit (nntwicklung neuer und sammlung bewährter
Rationalisierungsrnethoden; Verbreitung von Führungs- und
Rationalisierungswissen durch Beratung, Information,
Schulung und Herausgabe einschlägiger Schriften) vor
allem an kleine und mittlere unLernehmen insbesondere
der Industrie;

Zuschüsse zur Pflege der wirtschaftsbeziehungen mit dem

Ausland an Auslandshandelskammern und Delegierte der
deutschen Wirtschaft im Ausland, an neu zu gründende
Auslandshandelskammern sowie zur Förderung von Wirt-
schaftskontakten mit dem Ausland , z.B. durch Einladungen
von persönlichkeiten der v,Iirtschaft des Auslands zur fn-
formation und Ausbildung in d.ie Bundesrepublik Deutsch-

-3-
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SONSTIGE MASSNAHI\,IEN

Datenguel Ie /
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Iand sowie die Vorbereitung von wirtschaftlichem Infor-
mationsmaterial; darüber hinaus wird aus den Mitteln
die Gemeinschaftswerbung zur Förderung des Absatzes
deutscher Filme im Ausland gefördert, darunter die Aus-
Iandsbeauftragten der Filmförderungsanstalt, die deut-
sche Beteiligung an internationalen Fj-Imfestivals und
die Präsentation deutscher Filmreihen;

- Jahresleistung an die "stiftung lvarentest", damit diese
ihre satzungsmäßige Aufgabe, nämli-ch die Öffentlichkeit
über objektivierbare l{erkmale des Nutz- und Gebrauchs-
wertes von blaren und Dienstleistungen zu unterrichten,
möglichst umfassend erfülIen kann;

- Aufbau- und Eingliederungsdarlehen an Berechtigte nach
Abschnitt I des Flüchtlingshilfegesetzes (einschl ' der
Verwaltungs- und sonstigen Kosten der Kreditinstitute);
im einzelnen handelt es sich um Aufbaudarlehen für den
Wohnungsbau, zum Bau eines Famil-ienheimes oder einer
sonstigen Wohnung, um Aufbaudarlehen für die gewerb-
liche Wirtschaft und die freien Berufe zur Begründung
oder Festigung einer selbständigen Existenz und um Auf-
baudarlehen für die Landwirtschaft sowie Darlehen und
Zuschüsse zur Eingliederung in die Landwirtschaft.

Anderungen im Zet tablauf: Von
1911 brLs 1980 gewährte der Bund Finanzhilfen für Investi-
tionen zum Schutz vorhandener gewerblich genutzter Anla-
gen in Häfen r.rnd entsprechender gewerblich genutzter
Grundstücke vor sturmfluten (u.a. Erhöhung von Kaimauern'
fsolation von Lagerräumen gegen Hochwasser) sowie 1976
und 1977 eine finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen
aus AnIaß der Sturmfluten im Januar 7916.

Bis einschl. 1976 gewährte der Bund Zuschüsse zu den Pro-
duktionskosten der Wochenschauen.

von 1970 bis 1973 gewährte der Bund Übergangshilfe zum
Ausgteich der Arbeitgeberaufwendungen für Kleinbetriebe
nach dem LohnfortzahlungsgeseLzi Kleinbetriebe (mit bis
zw zwanzlg Arbeitnehmern) erhietten von den gesetzlichen
Krankenkassen 80 v.H. der von ihnen geleisteten Aufwen-

4
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Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begr if f s inhal t /Anderungen im Ze itablau f / Beg ri. f f sbez i.ehungen

dungen für die Lohnfortzahlung in KrankheitsfäIlen erstat-
tet; die Finanzierung dieser Erstattungen wurde durch
eine Umlage, die von diesen Kleinbetrieben erhoben wurde,
sichergestellL; um den Umlagesatz in den ersten Jahren
nach Einführung der Lohnfortzahlung niedrig zu halten,
gewährte der Bund degressiv gestaffelte Übergangshilfen-

1982 wurden Zinszuschüsse im Rahmen des Sonderprograrllms
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verbilligung
von fnvestitionskrediten gezahlt; gefördert wurden Inve-
stitionen zur Energie- und Rohstoffei-nsparung, zur Prozeß-
und Produktinnovation sowie zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen; der
Zinszuschuß des Br:ndes sollte im Durchschnitt 2,25 v-H.
nicht übersteigen; die Förderung war bis zum 30. Juni
1982 befristet.

Bis einschl. 1981 gewährte der Bund Zuschüsse zur Verbil-
Iigung von Zinsen für Darlehen zur Gründung oder Tilgung
einer selbständigen freiberuflichen Existenz einschließ-
Iich Verwaltungskosten der dieses Programm im Auftrag
des Bundes durchführenden Lastenausgleichsbank; die Zins-
zuschüsse wurden für auf dem Kapitalmarkt aufgenommene
und von der Lastenausgleichsbank verbürgte Darlehen ge-
währt

o

o
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Datenguelle/
Datennachweis Begrif f sinhal t/Anderungen im ze itablauf / Begrif f sbez iehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschland
ab 1955

B e g r i f f s i n h a 1 t : Iulaßnahmen zur Förderung der

Arbeitsaufnahme, des Arbeitsplatzwechsels und der Schaffung

von Arbeitsplätzen; Maßnahmen zur ganzjährigen Beschäfti-
gung in der Bauwirtschaft (einschließIich SchlechLwet'ter-
und Wintergeld) ; Arbeitsberatung und -vermittlung.

Die Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und des
Arbeitsplatzwechsels sollen die Mobilität der ArbeiLsuchen-
den erhöhen sowie ihre Eingliederung erleichtern, wenn die
Unterbrj-ngung unter den üblichen Bedingungen des Arbeits-
marktes erschwert ist. Es handelt sich dabei um Zuschüsse
zu Bewerbungskosten und zu Reise- und Umzugskosten, Arbeits-
ausrüstung, Trennungsbeihilfen, wenn die Arbeitsaufnahme die
Ftrhrung eines geLrennten Haushalts erfordert, Überbrückungs-
beihilfen, Begleitung bei SammelfahrLen zur Arbeitsaufnahme
an einem auswärtigen Beschäftigungsort, FamilienheimfahrLen
und sonstige HiIfen, die zur Erleichterung der Arbeitsauf-
nahme notwendig sind.

Zu den Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen gehören
u.a. die Förderung der Errichtung von Arbeitsplätzen nach
dem Ar-beitsförderungsgesetz und zusätzliche Arbeits- und
Eingliederungshilfen für Iängerfristig Arbeitslose. Die
Gewährung von Kurzarbeitergeld über die regelmäßige Bezuqs-
dauer hinaus gehört ebenso wie die Zahlung von SchLecht-
wetter- und Wintergeld im Rahmen der Maßnahmen zur ganzjäh-
rigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft zu den Leistungen
für sonstige Mobilität.

Einbezogen sind außerdem die Betreuung der Arbeitsuchenden,
Leistungen der Berufsberatung sowie die Förderung der beruf-
Iichen Weiterbil-dung .

Siehe auch unter Beschäftigung.
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Begrl ff:

SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitabrauf,/eegriff sbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ot.ol .62

B e g r L f f s i n h a I t : Sammelposition, die
Nahrungsmitte-l ohne besondete ernte-, saison- und wittetunqs-
abhängige Nahrungsmittel umfaßt.

Die sonstigen Nahrungsmittel umfassen:

Flelsch und Fleischwaren,
Fische und Fischwaren (ohne Frischfisch),
Milch, Butter, Käse,
Speisefette und -öIe,
Brot und Backwaren,

MehI, Nährmittel, Kartoffelerzeugnisse,
Gemüse- und Obsterzeugnisse (ohne Frischgiemüse und Frischobst),
Zucker, Süsswaren,
Gewürze und ähnliche Back- r:nd Speisezutaten,
alkoholfreie Getränke.

Als besondere ernte-, saison- und witterungsabhängige
Nahrunqsmittel gelten Kartoffeln, Frischgemüse, F risch-
obst (einschl- Südfrüchte), Frischfische und Eier.

Die Genußmittel und der Verzehr in Gaststätten zählen
nicht zu den sonstigen Nahrungsmitteln.

Die sonstigen Nahrungsmittel umfassen ausgewählte Positionen
aus dem Systematischen Warenverzeichnis für den privaten Ver-
brauch, Ausgabe 1953.
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Eegri ff:

SONSTI GE NIC}ff ERWERBSTATI GE

0FK-ll r. :

0BK4r.(n)
1133

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begri f f sinhaL t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Wohnge ldstatistik
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die keine auf
Erwerb gerichtete Tätigkeit austiben und nicht zu den

Rentnern I Pensionären rechnen.

Dazu zählen z.B. die Empfänger von Sozialhilfe r:nd von
Kriegsopferfürsorge, ArbeiLslose sowie Schüler und
Studenten.

Nachgewiesen werden WohngeLdempfänger, die zu den son-
stigen Nichterwerbstätigen rechnen. I^/ohngeldempfänger
sind Personen, die für sich - und ggf. ihre bei der Ge-
währung von Wohngeld zu berücksichtigenden Famil-ien-
mitgJieder - Wohngeld beziehen. Insoweit können unter
den sonstigen Nichterwerbstätigen auch Haushalte ver-
standen werden, deren Antraqberechtigte bzw. Haushalts-
vorstände zu den sonstigen Nichterwerbstätigen rechnen.

Be g r i f f s b e z Le h un g e n : Die sonstigen
Nichterwerbstätigen sowie die Rentner, Pensionäre (Wohn-
geldstatistik) umfassen im GegensaLz zu den lVichter-
werbstätigen (ohne Schüfer und Studenten) (Gebäude- und
V'Iohnungszäh1ung 1968) auch aIIe Erwerbslosen sowie die
Schüler und Studenten.

Während r.rnter den sonstigen Nichterwerbstätigen und den
Rentnern, Pensionären Wohrngeldempfängerhaushalte nach-
gewiesen werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushalts-
vorstände diesen Personengruppen zuzurechnen sinC, wer-
den unter den rVichterwerbspersonen (Volks- und Berufs-
zählung Lg'lO, Mikrozensus, Wandenrngsstatistik, Voraus-
schätzung der deutschen Erwerbspersonen) r:nd den Erwetbs-
l-osen (Volks- und Berufszählung t970, Mikrozensus) Per-
sonenzahlen nachgewi-esen. Außerdem können in der Gruppe
der Rentner, Pensionäre und sonstigen Nichterwerbstäti-
gen auch Erwerbstätige (2. B. Rentner, die eine gering-
fügige Erwerbstätigkeit ausüben) enthalten sein; dies
gilt jedoch nicht für die Gruppe der Nichterwerbsper-
sonen und Er$rerbslosen.



stand: 19'02 '79

Statistlk der
Baugenehmigungen

o1 .o1 .55

Blatt-ilr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, die
weder zu den Anstaltsgebäuden, den Bütogebäuden, den

gewerbTichen Betriebsgebäuden, den fandwittschaftfichen
Betriebsgebäuden noch zu den ^Schulgebäuden rechnen.

Dazu zählen z.B. Universitäts- und Hochschulgebäude,
Gebäude von Sportanlagen, Theater, Kirchen und Kultur-
hallen.

Nicht dazu rechnen offene Hallen und freistehende selb-
ständige Konstruktionen.

o

o

Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK - tlr

GBK - ilr(n):
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B egrl ff :

SONSTIGE NICHTWOHNGEBAUDE

Statistik,/
cültigkeitsze itraum Begriff sinhalt,/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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DFK - Nr:

GBK .
594

SONSTIGE ÖTTNNTT-ICHE BAUHERREN

Begrlff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Tiefbaustatistik B e g r i f f s i n h a I t : Alle juristischen Personen

des öffentlichen und des privaten Rechts, an denen Gebiets-

körperschaften maßEeblich beteiligt sind-

Zu den sonstiqen öffentlichen Bauherren zählen auch die
Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost'

1962 br-s l91B

Nicht dazu gehören die Gebietskörperschaften sefbst und
die von ihnen gebildeten Zweckverbände.

Nachgewiesen werden Tiefbauaufträge der sonstigen öffent-
lichen Bauherren"

o

o
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Statistisches Informationssyst.em des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

SONSTIGE PARTEIEN

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Bundestagswahl-
statistik
ab L949

B e g r i f f s i n h a I t : Sonstige Parteien sind di-e

Parteien, die mit eigenen !'Iahlvorschlägen an einer Bundes-
tagswahl Leilgenommen haben, aber bel der jewells letzten
Bundestagswahl nicht an der Sitzverteilung teilnahmen.

(Sperrklausel, siehe auch unter LandesListen-Sitze)

o

o
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Begrif f

SONSTIGE REGELUNGEN

Datenquelle/
Datennachweis Begrif f s inhal t/Anderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1966

B e g r i f f s i n h a I t : Steuerllche Sonderregelungen,

die - enLsprechend der seit dem sechsten subventionsbericht
geänderten Begrlffsbestimmung für die Steuervergünstigun-
gen - seit 1975 in den Subventionsberlchten nicht mehr als
SLeuervergünstigungen nachgewiesen werden.

steuerliche sond.erregelungen werden insbesondere dann nicht
mehr aIs Steuervergünstigungen aufgeführt, wenn sie die
überwiegende Mehrzahl der Steuerpflichtigen begünstigen-

Damit d.ie Entwicklung der Steuermindereinnahmen, die sich
aufgrund dieser steuerlichen Regelungen ergibt, bis in das
Jahr 1965 zurückverfolgt werden kann, sind hier auch die
entsprechenden Mindereinnahmen für die Jahre 1966 bis I914
ausgewiesen.

Im einzelnen zähten zu den sonstigen Regelungen:

- der Sonderausgabenabzug von Beiträgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung und zur privaten Lebensversicherung
(ohne rej-ne Risikoversicherung) nach § 10 Abs. I Nr. 2

EStG;

die Steuerbegünstigung von Spenden zur Förderung mild-
tätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher rrnd
staatspolitischer Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sowie von Bei-
trägen und Spenden an politische Parteien nach § tOn
EStG;

- der Freibetrag von 2 OOO/4 000 DM für aIIe Land- und
Forstwirte nach § t: ans. 3 ESIG;

der Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgaben nach §
Abs.1Nr.4EStG;

- der Freibetrag von 5 v.H. der Einnahmen aus freier
tätigkeit, höchstens 1 200 DM, für die Angehörigen
Freien Berufe nach § 18 Abs. 4 ESIG;

10

Berufs-
der

2
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- Definrtronskatalog -
Begri ff

SONSTIGE REGELUNGEN

Datenquel Iel
Datennachweis Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

- der V{eihnachts-FrejJcetrag von 600 DM für Arbeitnehmer (für
L9'79: 400 DM) nach § 19 Abs. 3 ESIG;

- der Arbeitnehmer-Freibetrag in Höhe von 480 DM nach
§ tg ars. 4 ESIG;

- der Pauschbetrag für Körperbehinderte nach § 33b ESIG;

- die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft bis zur Höhe von 2 000 DM nach § 34e ESIG;

- der Pauschbetrag für Hinterbliebene nach § 33b EStc;
- die Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunfts-

sicherungsleistungen nach § aOU ESIG;

- die steuerliche Begünstigung von Ausgaben des Arbeitgebers
für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer bis zu 3t2 DIrt
jährlich nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 der Lohnsteuerdurchführungs-
verordnung;

- erhöhte Absetzungen für die Herstellung von Schutzräumen
bis zur Höhe von jährlich 10 v.H. anstelle der normalen
Absetzungen nach §§ Z una 12 Abs. 3 Schutzbaugesetz;

- die Steuerfreiheit der Spenden zur Förderung mildtätiger,
kirchlicher, religiöser, \^Iissenschaftlicher und staats-
politischer Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigen Zwecke sowie von Spenden an
politische Parteien bis zur Höhe von 600 DM im Kalender-
jahr (ab Veranlagungszeitraum 1980: 1 800 DM) nach § 9
Nr. 3 KSIG;

- die Steuerfreiheit von Spenden für wlssenschaftliche Zwecke
nach § B Nr. 9 und § 9 ur. 5 GewstG;

- die Steuerbefreiung für die Verschaffung von Versj-cherungs*
schutz nach § 4 Nr. 10 uStG;

- die Befreiung kultureller Einrichtungen, insbesondere
Theater, Orchester, Chöre, Museen, Verwaltrmgs- und Vtirt-
schaftsakademien sowie Volkshochschulen nach § 4 Nrn. 20
wtd 22 USIG;

-3-
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o
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SONSTIGE REGELUNGEN

Da tenque I Ie /
Datennachwe i s Begri.f f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrj.f f sbeziehungen

- die Befreiung der sozialversicherungsträger, Krankenhäuser,
Diagnosekliniken, Altersheime, Blutsammelstellen, Wohl-
fahrtsverbände und der Blinden nach § 4 Nrn. 15 bis 19

USIG;

- der ermäßigte steuersatz für Krankenfahrstühle, Körperer-
satzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopädischd
Vorrichtungen sowie für schwimm- und Heilbäder und die Be-
reitstellung von Kureinrichtungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1,
Anlage 1 Nrn. 45 und 46 und § tZ els. 2 Nr. 9 uStG;

- der ermäßigte Steuersatz füt Leistungen gemeinnütziger,
mildtätiger und kirchlicher Einrichtungen nach § 12 Abs. 2

Nr. 8 uStG und

- die Steuerbefreiung für einen Personenkraftwagen oder ein
Kraftrad eines in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßen-
verkehr Behinderten nach § 3 llr. 11 Kraftstc.



Stand: l2 . lo.8L Blattdr.: t

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Scgrt ff:

SONSTI@R TIEFtsAU FÜR DEUTSCHE
BI]NDESBAHN I]ND DEUTSCHE BUNDESPOST

0Fl(-ltr

GBK-tir.(n):
2275, 5573

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik riber den
Auftragsbestand im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertig-
teilbau)

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten im Auftrag
der Deutschen Bundesbahn und Deutschen Bundespost.

ab 1977

Zu Ej-nzeJ-heiten bezüglich der einlcezogenen Bauten siehe
die Erläuterungen zum Tiefbau im Auftrag von Bundesbahn
und Bundespost unter Bauten für Bundesbahn und Bundespost

o

o
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Eegrt ff:

SONSTI@R TIEFBAU FÜF: GEBIETSKöRPER-
SCHAFTEN I]ND SOZIALVERSICHERUNG

DFK4r.:

GBK-ltr.(n):
2275, 6512

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik über den
Auftragsbestand im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertig-
teilbau)

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten im Auftrag von

GebietskörperschafLen und von Trägern der Sozialversiche-
rung (Sgf. auch von Organisationen ohne Erwerbszweck),
mit Ausnahme des Straßenbaus.

ab 1977

Zu Einzel-heiten bezüglich der einbezogenen Bauten siehe
die Erläuterungen zum Tiefbau im AufLrag von Gebietskörper-
schaften und Sozialversicherung unter Bauten für Gebiets-
körperschaften, Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
sonstige öf f entl- iche Auf traggeber .
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SONSTIGE SACIIANLAGEN

Begriff:

Datenguelle/
Da te n nac hrre r s Eegr :, f f s rnhal t/Änderungen ln Ze r Lab.l.au f / Begrl f f sbezlehungen

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
ab 1953

B e g r i f f s i n h a I t : Sachanlagen, die weder zu

den Betriebsgrundstücken noch zu den Maschinen und ähnLi-
chen Anl-agen rechnen.

Dazu gehören z.B. die Einrichtungen und das Inventar, der
I-uhrpark sowie Schiffe, die Werkzeuge, die Gerätschaften und
die übrigen cegensLände der Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, soweiL sie nicht bei den Maschinen und ähnlichen
Anlagen zu erfassen sind.

Für den Bestand und die Be!'/ertung der sonstigen Sachanlagen
sind grundsätzlich die Verhältnisse im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährli-
che Abschlüsse am Schluß des Kalenderjahres machen, ist
dieser Abschlußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für
Betriebe, die regelmäßig jährliche Abschlüsse auf ej-nen
anderen Tag machen (Betriebe mit einem vom Kalenderjahr ab-
weichenden !{irtschaftsjahr), als BewertungsstichLag der
Schluß des V'Iirtschaftsjahreszr..lg'runde gelegt werden, das dem
Fe ststellungszeitpunkt vorangeht .

Bewertungsmaßstab für die sonstigen Sachanlagen ist der
Teilwert. Dies ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Unternehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamt-
kaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde.
Der Teilwert findet in der Regel seine obere Grenze in den
Wiederbeschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut gleicher
Art und Güte am Feststellungszeitpunkt und seine untere
Grenze in dem Material- oder Schrottwert. Um die Wieder-
beschaffungskosten des zu bewertenden Wirtschaftsgutes zu
ermitteln, sind von den ggf. um Zu- oder Abschläge verän-
derten Anschaffungs- oder Herstellungskosten am Bewertungs-
stichtag die Absetzungen für Abnutzung vorzunehmen. Unbe-
schadet der jeweils angewendeten Absetzungsmethode ist je-
doch bei Wirtschaftsgütern, die noch im Betrieb voll genutzt
werden, in jedem FaII ein angemessener Restwert anzusetzen.
F\rr die in den Betrieben allgemein vorkommenden Wirtschafts-
güter d.es beweglichen Anlagevermögens (Büroeinrichtungen,
Kraftfahrzeuge und Betriebseinrichtungen allgemeiner Art)
sind di-e Wiederbeschaffungskosten in der Regel aus den

2
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Statrstrsches Inf ormationssystem
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des Bundes

Begri.f f :

SONSTIGE SACHANLAGEN

ze rtablau f /Begrr f f sbez rehungenBegr r f f s rnhal t/ hnderungenDatenquelle/
Datennachwels

Tagespreisen vom Bewertungsstichtag abzuleiten. Bei werk-
zeugen u. dgl. kann auch je Kopf der mit gleichartiqen Ar-
beiten beschäftigten Arbeiter ein Durchschnittssatz für die
von ihnen benutzten Werkzeuge usw' angesetzt werden'

Nicht zu den sonstigen sachanlagen zählen die nach der GIie-
derung der Jahresbilanz gemäß § 151 des Aktiengesetzes von
1965 mit den Sachanlagen zusammen aufgeführten immateriel-
Ien Anlagewerte. Letztere sind in der vermögensaufstellung
der gewerblichen Betriebe bei den Finanzanlagren erfaßt '

o

O
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Begrl ff:

SONSTI @S BILDT]NGSWESEN

DFK-ll r. :

GBK-ltr.(n):
7008

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinha I t/Anderungen im Z eitabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Aufgabenbereich mit den

Ausgaben für

die außerschulische Jugendbildung (2.8. berufsbezogene,
politische und kulturelle BiLdung in Jugendbildungs-
stätten, Schulungslagern, Jugendkunstschulen, Jugend-
musikschulen);

Volkshochschulen und sonstige Weiterbildung;

die Lehrerfortbildung (Fortbildungsstätten, Arbeitsge-
meinschaften, Seminare) ;

- betriebliche und überbetriebliche berufliche Aus- und
Fortbildung einschl. Ausbilderförderung (2.8. Förderung
überbetrieblicher Lehrwerkstättenf von Aus- und Fort-
bildungsstätten, von Einrichtungen zur Fortbildung von
Ausbildungskräften, von Modelleinrichtungen, der
Berufsausbildung von Seeleuten),'

die Förderung der politischen Bildung (2.8. Bundes- r.rnd
Landeszentralen für polj-tische Bildung, Kuratorium
"Unteilbares Deutschland", politische Jugendverbände) ;

das Bibliothekswesen, soweit nicht dem Aufgabenbereich
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhafb der
HochschuLe zugeordnet (Volksbüchereien, öffentliche
Bibliotheken und Lesehallen, bibliothekarische Ausbil-
dungsstätten);

- Berufs- und Fachakademien, soweiL nicht dem Aufgabenlce-
reich Schufen und vorschuLische BiTdung zugeordnet;

sonstige Jugend- und Erwachsenenbildung (2.8. Freizeit-
heime als Einrichtungen der Volksbildung, Aus- und Eort-
bildung von Lehrkräften in der Weiterbildung, Förderung
des Fernunterrichts, sonstige Förderungsmaßnahmen der
Weiterbildung).

Anderungen im Zet tablauf: Bis
1973 sind die Lehrerfortbildung im AufgabenJcereich Schulen,

z
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o
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Begrl ff:

SONSTIGES BILDT-NJGSWESEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehunge

die Volkshochschulen, das Bibliothekswesen und die Leist
gen für die sonstige Weiterbildung (2.8. Einrichtungen und
Maßnahmen der Volks- und Weiterbildung, der Erwachsenen-
bildung, der politischen Bildung sowie der betrieblichen
und überbetrieblichen Aus- und Fortlcildung) :-m Aufgabenbe-
reich Kul-turel-l-e Angelegenheiten und z.T. auch in anderen
Aufgabenbereichen, wie z.B. den Bereichen ,SozjaLe f;iche-
rungr soziafe KriegsfoTgeaufgaben, Wiedergutmachung oder
Pol-itische Führung und zentraLe Verwaltung nachgewiesen.
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Begrlff:

SONSTIGE SCHI]LDVERSCHRE IBUNGEN

Datenquel Ie /
Datennachwel s Begrlf f sinhaI t/Änderungen im Ze itabLauf / BegrI f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 b:-s
l4ärz 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Schuldverschrejlcungen der

Landwirtschaft.Iichen Rentenbank, der Deutschen Siedlungs-
und Landesrentenbank und der Bayerischen Landesbank 3irozen-
trale (früher: Bayerische Landesbodenkredltanstalt), die
gemäß § tO Oes pfandbriefgesetzes nicht aIs Pfandbriefe oder

Kommunalschuldverschreibungen anzusehen sind.

Dazu rechnen z.B. Land.wirtschaftsbriefe, landwirtschaftliche
Rentenbriefe, Landesbodenbriefe, wandelbare und nicht wan-
delbare Schuldbuchforderungen. U.g. werden auch Anteile an
Gemeinschaf tsanle ihen erf aßt .

Nicht zu den sonstigen Schuldverschreibungen rechnen die
Landesrentenbriefe der Deutschen siedlungs- und Landesren-
tenbank, die den Hypothekenpfandbriefen gleichzusetzen sind.

Die
bzw.

sonstigen Schuldverschreilcungen sind deckungspfli-chtig,
übernimmt der Bund eine Bürgschaft.

unter Erstabsatz von sonstigen schuldverschreibungen wird
der Nominalbetrag aller im Berichtszeitraum erstmals ver-
kauften neu aufgelegten sonstigen Schuldverschreibungen
einschließIich der Vorverkäufe erfaßt.

Die TiTgungen von sonstigen schuldverschreibungen umfasen
die im Berichtszeitraum endgültig aus dem Verkehr gezogenen,
für kraftlos erklärten, entwerteten, vernichteten oder dem
Treuhänder zur Vernichtung oder zur zeiLweiligen verwahrung
übergebenen sonstigen Schuldverschreibungen.

Der umlauf (umTauf (Neugeschäft)) von sonstigen schurdver-
schreibungen erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des Be-
richtszej-traums tatsächlich umlaufenden sonstigen Schuld-
verschreibungen ohne die im Eigenbestand befindlichen stücke
eigener Emissionen, jedoch einschließlich der vorverkauften
Stücke.

2
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Begrlff:

SONSTIGE SCHULDVERSCHRE IBUNGEN

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Anderungen im Zertablauf /Begrrf fsbezLehungen

Begriffsbeziehungen:fmUnt-erschiedzu
den sonstigen schuldverschreibungen fallen die nicht
deckungspf Tichtigen schufdverschreibungen (statistjl< der
Boden- und Korununalkreditinstitute) nicht unter das Pfand-
briefgesetz.o

o
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SONST]GE SCHWERE NOTLAGE

Da tenque I le /
Datennachwe i s Begrif f sinhal E/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Schwangerschafts-
abbruchstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : Indikation nach § 218a

Absatz 2 Nr. 3 des Strafgesetzbuches (SIGB) a1s Begrün-

dung für ej-nen Schwangerschaftsabbruch-ab 1977

Eine sonstige schwere Notlage nach § Ztga Absatz 2 Nr. 3

liegt vor, wenn der Abbruch der Schwangerschaft angezeiEt
ist, um von der Schwangeren die Gefahr einer Notlage ab-
zuwenden, die so schwer wiegt, daß von der Schwangeren
die Fortsetzung der SchwangerschafL nicht verlangt werden
kann, und die Gefahr einer Notlage nicht auf eine andere
für die Schwangere zumut.bare Weise abgewendet werden kann.
Dabei dürfen nicht mehr als 12 lVochen seit der Empfängnis
verstrichen sein.

o

o



Stand: 05.1 1.81 Blatt-Nr.: 1

St.atistrsches Informationssystem des Bundes

- Defin:.tionskatalog -

Begriff:

SONSTIGE STEUERVERGÜNSTIGUNGEN (EINSCHL. PRIVATER HAUSHALTE)

Da tenquel Ie /
Datennachwe i s Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbeziehungen

Subvention sberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergün sti-
gungen)

ab I97 5

B e g r i f f s i n h a I t : Steuervergünstigungen des

Bundes, die nicht Erhaftungs-, Anpassungs- bzw. Produkti-
vitäts-(wachstums-)hiffen für Betriebe odet wirtschafts-
bereiche darstellen.

Da Erhaltungs-. Anpassungs- und Produktivitätshilfen be-
grifflich nur HiIfen für Betriebe oder wirtschaftszweige
darstellen, werden die übrigen Steuervergünstigungen, die
vornehml-ich privaten Haushalten zufließen, als sonstige
Steuervergünstigungen nachgewiesen .

o

o



Stand: 1 7. 12. 84

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zei.tablauf ,/Begrif f sbeziehungen

o

o

Blatt-Nr.; I

Statistisches InformaLlonssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrj.f f :

SONST]GE STRASSENFAHRZEUGE

Da tenquel Ie /
Datennachwei s

Index der Brutto-
produktion für
Investit.ions- und
Verbrauchsgüter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Güter (Gü-

terarten) aus der GütergruPPe

Straßenfahrzeuge GütergruPPe 33

des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionssta-
tistiken, die zu den Investitionsgütetn zählen, soweit sie
nicht zu den Personen- und Kombinationskraftwagen, Liefer-
und Lastkraftwagen, Omnibussen und Straßenzugmaschinen rech-
nen.

AIs Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
irergestellt werden, aLs technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Kraftwagenanhänger
ir40bilheime, camping- und
sonstige Wohnanhänger,
Satte Ianhänger

Güterklasse 3345



Stand: 11.03.85 BIaEt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definitionskataloq -

Begrlff:

SPAREINLAGENBESTAND (EINSCHL. VERRECHNETER BAUSPARPRAMIEN)

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Eegrif f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begrr f f sbez iehungen

Statistik der
Bausparkassen
ab 1954

B e g r i f f s i n h a I t : Bestand an Bauspareinlagen

und verrechneten Bausparpräruien am Monats- bzw. Jahresende

Bauspareinlagen sind Einlagen von Bausparern bei Bauspar-
kassen aufgrund von Verträgen, bei denen sich der Bausparer
zur Leistung von Einlagen, die Bausparkasse zur Gewährung
von Darlehen für den Wohnungsbau verpflichten.

Für die im Laufe eines Jahres eingezahlten Bauspargelder
werden den Bausparern unter bestimmten Voraussetzungenl) vom
Staat lVohnungsbauprämien gewährt. Die gewährten Prämien
ftießen nicht direkt an die Bausparer, sondern an die Bau-
sparkassen und erhöhen dort den Spareinlagenbestand, sobald
sie verrechnet, d.h. gutgeschrieben sind.

Zum SpareinlagenbesLand rechnen auch den Bausparern gutge-
schriebene Zinsen.

Erfaßt wird der Spareinlagenbestand sowohl bei den öffent-
Iichen als auch bei den privaten Bausparkassen.

1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Gewährung von
Prämien für !{ohnbausparer, Ietzte Neufassung v. t0.2.L982
(BGBI. r s. 131).



Stand: 10.06.80 BIatt-Nr.: I

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Def inrt-icnskatalog -
Begriff:

SPARFÖRDERUNG

Datenguel 1e /
Datennachvre i s Begrrf f sinhal t/Anderungen im ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Sozialbudget der
Bundesrepubl-ik
Deutschland

B e g r i f f s i n h a I t : Leistungen zur Förderung des

Sparens und der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand.

ab 1965 Die Leistungen zur Sparförderung dienen in erster Linie der
Förderung des Sparens und der Vermögensbildung in Arbeit-
nehmerhandrwobei die beiden Institutionen VetmögensbiTdung
und ,Steuerermäßigungen beLeiligt sind. Bei den Leistungen
im Rahmen der Vermögensbildung handelt es sich um staatliche
Leistungen nach dem Spar-PrämiengeseLz, dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetz, dem Dritten Gesetz zur Förderung der Vermögens-
bildung der Arbeitnehmer (erbeitnehmersparzulagen) sowie
um ArbeiLgeberleistungen im Sj-nne dieses Gesetzes. Bei den
Steuerermäßigungen handelt es sich um erhöhte Absetzungen
für Wohngebäude im Rahmen der Einkomnen- und Körperschaft-
steuer und um die steuerliche Begünstigung von Beiträgen an
Bausparkassen.

o

o



stands 11.03.85

o

o

BIatt-Nr
1

Statistisches Inf ormationssystetr

- Definrtionskatalog

des Bundes

Begrlff:

SPARGELDEINZAHLUNGEN

Datenquel le /
Datennachwei s Begr i. f f s inhal t/Anderungen rm Ze itab Iau f / Begr r f f sbez iehunge n

Statistik der
Bausparkassen
ab 1954

B e g r i f f s i n h a I t : Spargeldeingänge, die im

Berichtszeitraum an die Bausparkassen fließen.

Spargeldeingänge sind Einzahlungen der Bausparer bei Bau-
sparkassen aufgrund von Verträgen, bei denen sich die Bau-
sparer zur Leistung von Einlagen, die Bausparkasse zur Ge-
währung von Darlehen für den Wohnungsbau verpflichten.

Für die im Laufe eines Jahres eingezahlten Bauspargeldein-
zahlungen werd.en den Bausparern vom Staat unter bestimmten
Voraussetrrrrg.rl) Wohrurgsbauprämien gewährt. Sie zählen
nicht zu den Spargeldeinzahlungen, sondern werden gesondert
nachgewiesen.

Nicht zu den Spargeldeinzahlungen rechnen die Zinsgut.-
s chri ften .

1) Zu d,en Einzelhej-ten siehe cesetz über die Gewährung von
Prämien für Wohnbausparer, letzte Neufassung v. IO.2.L%2
(BGB]. r S. 131) .



Stand: t2.1I.84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Infonuationssystem des Bundes

- Def inrt:-onskatalog -
Begrlff:

SPEZIALHANDEL

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriffsinhalt/Änderungen im Zeltablauf ,/Begriffsbeziehungen

Außenhand.el s-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Der Spezialhandel umfaßt
in der Einfuhr die unmittelbare Einfuhr von Waren in den

freien Verkehr, zt)T zollamtlich bewilligten aktiven Ver-
edelung (Eigen- und Lohnveredelung), nach zolfamtlich be-
willigter passiver Veredelung einschl. Ausbesserungsver-
kehr, sowie die Einfuhr von ausländischen l^7aren aus Lager
in die vorgenannten Einfuhrarten. In der Ausfuhr rechnen
zum Spezialhandel die Ausfuhr von Waren aus dem freien Ver-
kehr, nach zollamtl-ich bewilligter aktiver Veredelung
(Eigen- und Lohnveredelung), zur zolLamtlich bewilligten
passiven Veredelunq einschl. Ausbesserungsverkehr.

AIs Lager gelten die Freihafenlager und Zo1lager.

Anderungr en im Zei tablauf : Von
L962 b:-s 1973 wurden Einfuhren auf offene ZoIlager (bis
L969 zollaufschublager) nicht als Einfulrr auf Lager, sondern
als Einfuhren in den freien Verkehr: angeschrieben.

B e g r i f f s b e z r e h u n g e n : Spezielhandel
und GeneraLhandeL (Außenhandelsstatlstik) unterscheiden
sich durch die unterschiedllche Einbeziehung des Lager-
verkehrs. Gegenstand des Lagerverkehrs sind die auf
Freihafen- und ZolLager eingeführten ausländischen Waren
zuzüglrch einiger Sonderfä1le (vorüberqehende Zollgut-
verwendung) .

Der Generalhandel umfaßt die Einfuhr auf Lager sowie die
Ausfuhr aus Lager. Der Spezialhandel bezieht dagegen nur
die Einfuhr aus Lager mit ein. Mithln ergibt sich:

Einfuhr im Spezialhandel Ausfuhr im Spezialhandel
- Einfuhr aus Lager + Ausfuhr aus Lager
+ Einfuhr auf Lager

= Einfuhr im Generalhandel = Ausfuhr im Generalhandel

o

o



Strnd: 31 .05. 78

o

o

Elatt.Nr.: 1

Statistisches Informatj-onssystem des Bundes

- Definitionskataloq -

DFI( - tir':

iSll - itr(n J

906

Begrl ff:

STADTSCHNELLBAI]NEN

Statistik,/
Gü1 tigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab I auf / Begr i ff sbez i ehungen

S',atistik Cer
Per sonenbeförderung
im Slraßenverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Bahnen, die a1s Hoch-, Unter_
grund- oder schwebebahnen oder ähnliche Bahnen besonderer
Bauart angeregt sind(ohne Berg- und seilbahnen)und di_e aus-
schließlich oder überwiegend der Beförderungi von personen im
Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen.

o1 .o1 .52

Die S-Bahnen der Deutschen Bund.esbahn sind ausqenommen.

Der Bestand an Fahrzeugen bei den stadtschnerlbahnen ergibtsich als Summe aus den bei den Unternehmen in Straßen-
personenverkehr verfügbaren Trieb- und Beiwagen. Afs ver_fügbar gelten die eigenen, zuzüglich der angemieteten und
abzüg1ich der vermieteten Fahrzeuge.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Die Stadtschnell_
bahnen unterscheiden sich von den straßenbahnen (statist-ik der
personenbeförderung im straßenverkehr) durch ihl]e vom übrigen
\/erkehr getrennte streckenführung. Beide Bahnen sind schienen-

gebunden.



Stand: L7.L2.84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Inf,ormationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog
Begrlff:

STAHLBAUERZBUGNISSE

Datenquel Le,/
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen lm Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Außenhandelssta-
tistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Stahlbauer-
zeugnisse und Stah-Zbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge
(Index der lndustriellen Bruttoproduktion und Index der
Bruttoproduktion für fnvestitions- und Verbrauchsgüter)
sirld synonym. Zu ELnzeLheiten siehe dort.

Für die Außenhandelsstatistik iedoch ohne Druckrohrlei-
tungen aus Stahl, ohne Reparaturen und ohne Baustellen-
arbe iten.

Die Ergebnisse der AußenhandeLsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Syste-
matischen V/arenverzeichnisses für die Industriestatistik
(WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatistiken (GP) umgeschlüsseIt. Da im WI bzw- GP

die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Ver:brauchsgütern und Inve-
stitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl,
die zur Berechnung des fndex der (indrrstriellen) Brutto-
produktion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter ge-
troffen wurde.

Anderungen im Zet- tablauf : Die
Auswahl der zu den Stahlbauerzeuc;nissen rechnenden Waren
auf der Grundlage des systematischen warenverzeichnisses
für die Industriestatistik unterscheidet sich von der Gü-
terauswahl nach dem Systematischen Gütei:verzeichnis für
Produktionss tati stiken .

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Stahlbauerzevg-
nisse und Stah-Zbauten (AußenhandelsstaListik) sind an-
nähernd gleich abgegrenzt. Nur zu den Stahlbauerzeugnissen
rechnen Druckbehälter für Gase, Heizkessel aus Gußeisen

2

O

o



S tand: BIatt-Nr, : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

STAHLBAUERZEUGNISSE

Da tenque I Ie /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

solrlie Brücken und Brückenteil-e, l4aste, Türme, HaIl'en und
ähnliche Konstruktionen aus Aluminium. Nur zu den stahl-
bauten rechnen einzelne zum Oberbaumaterial für Bahnen
zählende Teile sowie Druckrohrleitungen aus Stahl 'o

o



Stand: 17. L2. 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Inf ormations systsetr

- Definitionskatalog

des Bundes

BegrJ.f f :

STAHLBAUERZEUGNISSE UND SCHIENENFAHRZEUGE

Datenquel Iel
Datennachweis Begrif f s inhal t/Änderungen in ze j.tablauf / Begrif f sbeziehungen

1. Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 b:-s L976

2. Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauchsguter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren/Güter (Wa-

ren-,/Güterarten) aus der Waren-/Gütergruppe
Stahlbauerzeugnisse (und Schienen-
fahrzeuge) Waren-/Gütergruppe 31

d.es systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (wr1 bzw. des systematischen Güterverzeichnisses
für produktionsstatistiken (GP) , die zu den Investitions-
g'ütern zählen.

Als Investitionsgüter gelten Waren/Güter, die von der "Indu-
strie" herstellt werden, als technisch fertig (investi-
tionsreif) angesehen werden und die überwiegend von unter-
nehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Stahlbauerzeugrnissen rechnen folgende Waren,/Güter:

Hochbaukonstruktionen aus Stahl und Leichtmetall
Abdeckungen (Lichtgitter) und. Roste

weichen, Kreuzungen und ähnliches Gleismaterial (einschl.
Baustellenarbeiten)
Dampfkessel (Dampferzeuger)

Damp f kes s e If euerun gen

Hilfsapparate für DarnPfkessel

BehäIter (ortsfest) und Kesselschmiedeerzeugnisse
Rohrleitungen
Heizkessel für Warmwasserheizungsanlagen

Transportgroßbehälter (Contai-ner )

Lokomotiven
Schienengebund ene Wagen

Feld- und Industriebahnwagen
Bej- allen Waren/Gütern werden Zubehör-, Einzel- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen. .

2

o

o



Stand: 17. 12. 84 Blatt-Nr,: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

o

o

Begrif f

STAHLBAUERZEUGNISSE UND SCHIENENFAHRZEUGE

Begriffsinhalt/AnderungenimZeitablauf/BegriffsbezieirungenDatenque I le 7'

Datennachwei s

Anderungen im Zei tablauf: Die
Auswahl der zu den Stahlbauerzeugnissen und Schienenfahrzeu-
gen rechnenden Waren auf der Grundlage des Systematischen
Warenverzeichnisses für die fndustriestatistik unterscheidet
sich von der o.g. Güterauswahl nach dem Systematischen Güter
verzeichnis für Produktionsstatistiken.



Stand: 18.O7.79 Blatt-llr.: 1
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Stati r-;ti s ch,-r s In f orrnat ions sys tem des Bunde s

- l:i: f i- nitiorisk.etalog -

DFK - Nr

GBl( - ttr(n): 564, 2604

Begrl ff:

STAHLBAUIEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.60
3t .'12.7 4

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (warennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen der warengruppe

Stahlbauerzeugnisse Warengruppe 31

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den Investitionsgütern
zähIen.

A1s Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
geste.lIt werden, als technisch fertig (investitionsreif) an-
gesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Stahlbauten rechnen im wesentlichen:
Brücken, Hallen, Maste, Türme, Gerüstkonstruktionen und Leicht-
baukonstruktionen aus Eisen oder Stahl,

Stahlwas serbauten,
TunneI- und Schachtausbauten,
Behälter aus Eisen oder Stahl, TransportgroßbehäIter,
Heizkessel aus Stahl,
Rohrleitungen, Druckrohrleitungen aus Stahl,
Dampfkessel, Hil,fsapparate für Dampfkessel, Feuerungen,

Drehscheiben und Schiebebühnen,
Triebwagen, schienengebundene wagen, Untergestelle, Dreh- und
Lenkgestelle für schienengebundene Wagen,

ortsfestes Gleismaterial, einzelne zum Oberbaumaterial für
Bahnen zählende Tei1e.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der GLiederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsselt. Da
im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terj-en gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung
geringfügige Abweichunqen ergeben.

a_Z



Stand: L8.O7.79
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2
B I att-l{ r. :

Stat-istisches Informationssystem des Bundes

- De f i n., i ionskatalog -

t)FK - Nr:

GBl(. ti

564, 2604

Begri ff:

STAHLBAtrIEN

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf /aegri f f sbez iehungen

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investiti-
onsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl ' die zur
Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Stahlbauten und
Stahlbauerzeugnisse (Außenhandelsstatistik) sind annähernd
gleichabgegrenzt.NurzudenStahlbautenrechnenDruckrohrlei_
tungenausstahlundeinzelnezumoberbaumaterialfürBahnen
zählende Teile. Nur zu den stahlbauerzeugnissen rechnen Druck-
behäIterfürGase,HeizkesselausGußeisenundAluminiumkon-
struktionen (Brücken, Brückenteile, Maste, Türme' Hallen'
Wohnhäuser u.ä. ) .

n



Stand: 31.01. 85 Blatt-Nr. : 1
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Statistisches InformationssysEem des Bundes

- Defin:.tionskatalog -
Begrlff:

STAMMKAPITAL AM 31.12.

Datenquel le /
Datennachweis Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrrf f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : NennkapiLal von Gese-ZL-

schaften mit beschränkter Haftwtg am 31. Dezember jedes

Jahres.

Das Stammkapital einer Gesellschaft miL beschränkter Haf-
tung ist die Summe aus den Stammeinlagen (Geschäftsantei-
len) der Gesellschafter. Die ausstehenden Einlagen auf das
Stammkapital und die durch die Gesellschaft erworbenen
eigenen Geschäftsantej-le sind vom Stammkaprtal nicht abge-
setzt. Die Statistik der Kapitalgesellschaften erfaßt das
Stammkapital der Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
deren Stammkapital auf einen Nennbetrag in Deutscher Mark
lautet.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : DemStammkapital
am 31.t2. bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung
entspricht bei den Aictiengesellschaften und Kornmanditge-
sellschaften auf Akt.ien das Grundkapital am 31.12. (Stati-
stik der Kapitalgesell-schaften) .

Im Unterschied zum Starnrnkapital umfaßt das Kapital (e:-nschl.
offene Rücklagen gemäß § tO «wc) (Bilanzstatistik) der in-
Iändischen Kreditinstitute auch die offenen (gesetzlichen
und sonstigen) Rücklagen gemäß § t0 Aes Gesetzes über das
Kreditwesen.

Im Grundkapital und (den) Rücklasen (Ausweis der Deutschen
Bundesbank) der Deutschen Bundesbank sind das Grundkapital
der Deutschen Bundesbank sowie die gesetzlichen und sonsti-
gen (freien) Rücklagen enthalten.

Das Kapital und (die) Rücklagen (i<onsolidierte Bj-lanz des
Bankensystems) des Bankensystems umfassen neben dem Grund-
kapital der Deutschen Bundesbank und dem Kapital der inlän-
dischen Kreditinstitute auch die offenen Rücklagen gemäß

§ 10 des Gesetzes ü]rer das Kreditwesen. Zu beachten ist,
daß im Unterschied zum Stammkapital die von den Kreditin-
stituten erworbenen eigenen Anteile und das nichteinEezahl-
te Kapital vom Kapital und den Rücklagen abgesetzt worden
sind.

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
ab 1951



Stand: 1 4. 08. 80 Elatt-Nr.: t
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Statistisches Informationssystem des Bundes

Definitionskatalog -

Begri ff:

STANDTGE FAMILIENFREMDE ARBEITSKRAFTE

OFK-\ r. :

GBK-Nr.(n):
305 1

Statistik/
Gül tigkei tsze it-raum Beqriffsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Familienfremde Arbeit.s-
kräft.e im Alter von 14 Jahren und mehr, die im Berichts-
zeitraum in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb
standen und dort mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt
waren, unabhängig von der Zahl der Wochenarbeitsstunden
und der Zahl der Arbeitswochen.

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen:
- bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im

Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie
im Betrieb beschäftigte Familienangehörige des Be-
triebsinhabers, die weder dem mit dem Betrieb räumlich
verbundenen Haushalt des Betriebsinhaber.s angehören
noch ej-nem anderen Hausha1t, der mit dem Betrieb räum-
Iich verbunden ist und vom Betrieb überwiegend die Ver-
pflegung bezieht;

- bei Betrieben in der Hand von juristlschen Personen:
alle auf dem Betrieb beschäfLigten Personen.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichts-
zeitraum für den Landwirtschaftfichen Betrie,b geleisteten
Arbeiten (2.8. Feld-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. MeI-
ken)), Transportarbeiten (2.B. für den Absatz selbster-
zeugter landwirtschaftlicher Produkte oder den Bezug von
Betriebsmitteln), Betrj-ebsführung, ferner Tätigkeiten in
den zum Betrieb gehörenden Waldflächen und verarbeiten-
den Nebenbetrieben.

Nicht hJ-erzu rechnen Arbeitskräfte, die ausschließIich im
Haushalt des Betriebsinhabers (mit Arbeiten zur Bekösti-
gung und Versorgung der auf dem Betrieb lebenden Personen)
beschäftigt waren oder die in gewerblichen Betrieben des
Betriebsinhabers oder anderer Eigenttimer (2.8. Gaststätte,
Metzgerei, Lohnmaschinenunternehmen, gleichgültiq, ob diese
Betri-ebe mit dem landwirtschaftlichen Betrieb räumlich ver-
bunden sind oder nicht) oder die in Gemeinschaftsbetrieben,
Staats-, Körperschafts- oder fremden Privatforsten usw.
beschäftigt waren. _ 2 _



Stand: 1 4. 08. B0 Elatt-ltr.: 2

o

O

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Eegri ff:

STANDIGE FAMILIENFREMDE ARBEITSKRAFTE

0FK-llr.:

GBK-Nn.(n)

305 1

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zertablauf/Begrif fsbeziehungen

Be gr i f f s b e z J-ehun gen : Ständige fa-
milienfremde Arbeitskräfte und nichtständige fanilien-
fremde Arbeitskräfte (in Jahresdurchschnitt) (Statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) unterscheiden
sich - abgesehen von den methodischen Unterschieden
zwischen den stat.istischen Quellen - im wesentlichen
durch die Dauer des zugrundeliegenden Arbeitsverhält-
nisses.



stand: 14. t2. 84 Blatt-Nr, : 1

Statistisches Informationssystem

- Definrtionskatalog

des Bundes

Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

o

o

Begri-f f :

STARKSTROMTECHNlSCHE INVESTITIONSGÜTER

Da tengue I 1el
Datennachweis

Index des Auftrags-
besLands in der
Industrie

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Begriffe starkstrom-
technische lnvestitionsgüter und HerstefLung von stark-
stromtechnischen Erzeugnissen (Index des Auftragsbestands
für das Verarbeitende Gewerbe) sind synonlrm. Zu Etnzel_-
heiten siehe dort.

l97O bis t9l6



o

o
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o

o

Blatt-Nr. : 1'

Stratrstrsches InformationssysteE des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

STEUERVERGÜNST IGUNGEN

Da tenque I Ie /
Datennachwe i. s Begrif f si.nhaI t/Anderungen im Ze itablauf / Begr i f f sbez iehungen

Subventionsberi-chte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab t975

Begriffsin
für die öffentliche
erliche Regelungen,

h a I t : Steuervergünstigungen sind
Hand zu Flindereinnahmen führende steu-
um

Produktionen oder Leistungen in Betrieben oder Wirt-
schaftszweigen zu erhalten oder an neue Bedingungen an-
zupassen,
den Produktivitätsfortschritt und das Wachstum von Be-
trieben oder Wirtschaftszweigen zu fördern,
in wichtigen Bereichen des volkswirtschaftlichen Markt-
prozesses für privaLe Haushalte bestimmte Güt-er und Lei-
stungen zu verbilligen und die Spartätigkeit anzuregen.

Steuervergünstigungen schließen also nicht nur: Hilfen an
Unternehmen, sondern auch an private Haushalte ein. Al-s
Steuervergünstigungen für private Haushalte werden im Sub-
ventionsbericht. nicht sämtliche aus wirtschaft.s- und ge-
sellschaftspolitischen Gründen bestehenden Al-.weichungen von
der allgemeinen Steuernorm ausgewiesen. So werden steuer-
l-iche Sonderregelungen insbesondere dann nicht al.s Steuer-
vergünstigungen ausgewiesen, \'venn sie oie weit überwiegen-
de Mehrzahl der Steuerpflichtigen begünstigen; Arbeitneh-
mer- und Weihnachtsfreibetrag sind daher beispielsweise
nicht erfaßt. Wegen des sLeuersystematischen Zusammenhangs
mit den Freibeträgen für Land- und Forstwirte sowie freie
Berufe erscheinen auch diese Freibeträge nicht mehr unter
den Steuervergünstigungen.

Die Steuervergünstigungen, die aIs verdeckte Subventionen
zu Mindereinnahmen des Bundes führen, sind zu unterschei-
den von den FinanzhiTfen, die aIs offene Subventionen zu
Mehrausgaben des Bundes beitragen.

Die Steuervergünstigungen werden im Form von Steuerbefrei-
ungen, Freibeträgen, ermäßigten SteuersäLzen, Sonderab-
schreibungen, Investitionszulagen, Kürzungsansprüchen,
vereinfachter Gewinn- bzw. Einkommensermittiung sowie Ar-
beitnehmer-zulagen und Prämj.en gewährt.

2



Stand: 06.11.81 Blatt-Nr.: l

Statistrsches Informationssystem des Bundes

- Def in:-ti.>nskatalog -
Begriff:

STEUERVERGÜNST I GUNGEN

Da tenquel Ie /
Datennachwei- s Begrrf f s inhal t/Änderungen im Ze rtablauf / Begri f f sbez iehungen

Bei den Steuerbefreiungen handelt es sich um den gänzlichen
Verzicht der öffentlichen Hand auf die Erhebung einer oder
mehrerer Steuerarten in bestimmten, gesetzlich genau fest-
gelegten SonderfäIlen, wie die Mehrwertsteuerbefreiung der
ÄrzLe, die Befreiung gemeinnützrger l^lohnungs- und Sied-
Iungsunternehmen und land- und forstwirtschaftlicher Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von der Körper-
schaft- und Vermögensteuer oder auch die zehnjährige Grund-
steuerbegünstigung für neugeschaffene Wohnungen bis zu
einer bestimmten Größe.

Bei den Freibeträgen besteht die Vergünstigung darin, daß
die steuerliche Bemessungsgrundlage bis zur Höhe des jewei-
Iigen Freibetrages von der Besteuerung ausgenommen ist und
eine Steuerschuld erst mit ihrem Überschreiten entsteht,
z.B. Freibetrag von 300/600 DI4 für Ledige,/verheiratete bei
Einkünften aus Kapitalvermögen.

AnstelIe des allgemeinen Steuersatzes kommt bei der Erfül-
lung gewisser Voraussetzungen ein niedrigerer Steuersatz
zur Anwendung, z.B. Mehrrrrertsteuerermäßigung für Personen-
beförderung im Nahverkehr, Ermäßigung der Einkommensteuer
für Erfindervergütungen auf die Hälfte.

sonderabschreibungen gehen über das beLriebswirtschaftlich
notwendige Maß der normalen Abschreibungen hinaus - Sie
werden z.B. bei bestimmten Wirtschaftsgütern in Berlin
(West) oder gem. § Zn ESLG als erhöht.e Absetzungen für
Wohngebäude gewährt.

Mit steuerlichen Förderungsmaßnahmen in Form von Investi-
tionszulagen soll ein Anreiz zu volkswirtschaftlich beson-
d.ers erwünschten Investitionen gegeben werden, z.B. In-
vestitionszulagen bei Investitionen im Zonenrandgebiet und
in anderen förderungswürdigen Gebieten oder bei Investi-
tionen zu Forschungs- und Entwicklungszwecken. Diese Zu-
lagen werden aus dem Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer-
aufkommen gezahlt.

fJ

o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Defi-nrtlonskataloq -

Begriff:

STEUERVERGIiNST ] GUNGEN

Da tenque I Ie /
Datennachwe i s Begrif f sinhal t/Änderungen im Ze itablauf /Beg r j' f f sbeziehungen

AIs Beispiel für Kürzungsansprüche kann der zur Beseitigung
von Kostennachteilen im Berlinförderungsgesetz vorgesehene
Kürzungsanspruch der westberliner unternehmer und der unter-
nehmer im Bundesgebiet bei der Mehrwertsteuer gienannt werden'

Unter vereinfachte Gewinn- bzw. Einkommensermittlung fäIIt
z.B. die Begünstigung der nichtbuchführungspflichtigen Land-
und Forstwirte durch Ermittlung des Gewinns nach Durch-
schnittssätzen. Allerdings Ij-egt die subventic'rnswirkung in
diesem FaIl_ nicht in der Art der Gewinnermittlung selbst
begründet, sondern in den niedrigen Wertansätzen'

Arbeitnehmer-zulagen und Prämien werden z.Il. Arbeitnehmern
als Anreiz zvr Arbeit-saufnahme 1n Berlin oder als Prämie
den unter Tage beschäftigten Bergleuten gewährt. sie werden
aus dem Lohnsteueraufkommen gezahlt.

Daneben gibt es noch eine Reihe spezieller steuervergünsti-
gungen.



Stand:20.03.85 BIatt-Nr. : i

Statistisches Inforxoationssystetr des Bundes

- Def ini.tronskatalog -
Begrtff:

STIMMABGABE DER FRAUEN

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begr i f f s inhal t/Anderungen rm Ze itab lau f / Begr:. f f sbez iehunge n

Repräsentative
Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Frauen in den Auswahl-

bezj-rken abgegebene Erststjmmen ond/oder Zweitstjmmen ohne

Brie fwähler .ab 1912
Die abgegebenen Erst- und Zweitstirnrnen werden danach unter-
schieden, ob sie güItig oder ungültig sind. In den Auswahl-
bezirken werden Stimmzettel mit Unterscheidungsaufdruck
(I,tann, Frau) verwendet.

o

o



Stand:20.03.85 Blatt-Nr. : 1

Statistj-sches Infornationssystetr des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begrtff:

STIMMABGABE DER IAi$IMEN

Datenquelle/
Dätennachweig Begr i f f s inhal t/Änderungen im ze j.tab Iau f / Beg ri f f sbez iehungen

Repräsentative
Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a t t : Von Männern in den Auswahl-

bezirken abgegebene Erststinnnen und/oder Zweitstjmmen ohne

Brie fwähIer.ab 1912

Weit.ere Erläuterungen siehe unter Stittnabgabe der Frauen.o

o



stands 20.03.85 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definrtj.onskatalog -
Begrlff:

STIT4MABGABE INSGESAI"IT

Datenquel le /
Datennachwe i s Begr i f f s inhal t/Änderungen in Ze itab Iauf / Begri f f sbez iehungen

Repräsentative
Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Männern und Frauen in
den Auswahlbezirken abgegebene Erststimmen und,/oder Zweit-
stimmen ohne Brlefwähler.

Ideitere Erläuterungen siehe unter Stirunabgabe der Frauen-
ab 7912 o

o
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Blatt-tlr.: 1

Statistisches Inform.--tionssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

GBl( - ilr(n):
593

Begrl ff

STRASSEN

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Tie fbaus tati stik Begriffsinhalt
Verkehr von Kraftfahrzeugen,
fahrern dienen.

Tiefbauten, die dem

Fußgängern und Rad-o-7.ol .52
31 .12 .18

Dazu rechnen z.B. Autobahnen, Fernstraßen, Landes-,
Kreis- und Gemeindestraßen, land- und forstwirtschaft-
Iiche Wege, Radwege, Fußwege, Kreisel, Straßentunnels
und ParkpläLze.

Nicht zu den Straßen, sondern zu den Straßenbrücken
zählen Hochstraßen und Hochkreisel sowie DurchLässe
iiber 2 m lichte Weite.

zr-m Bau von Straßen rechnen neben dem Straßenunterbau
und der Straßendecke auch die Entwässerungsanlagen,
Böschungsbefestigungen, Rand- und Seitenstreifen, Leit-
planken sowie Durchlässe bls 2 m lichte Weite-



strnd: 31.05.7B Blattdr.:1
Statj-stisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalogr -

l']FK - tlr:Eegrl ff:

STRASSENBAHNEN
ü8K - l]r^(n)

906

Statisti.k,/
GüI tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Per sonenbeförderung
im S.Lraßenverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Schienenbahnen, die sich
in der Betriebswej-se dem Straßenverkehr anpassen und aus-
schließIich oder überwiegend der Beförderung von personen

im Orts- oder Nahverkehr dienen.o1 .o1 .52

Der Bestand an Straßenbahnfahrzeugen ergibt sich aus der
Zahl der bei den Unternehmen -im Straßenpersonenverkehr
verfügbaren Trieb- und Beiwagen. AIs verfügbar gelten die
eigenen, zuzüglich der angemieteten und abzüglich der ver-
mieteten Fahrzeuge.

B e g r i f f s b e z te h un ge n : Im Unterschied zu
den Straßenbahnen verfügen die Stadtschneffbahnen (Statlstik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) über eine vom
übrigen Verkehr getrennte Streckenführung. Beide Bahnen sind
schienengrebr.:nden.

o

o



Stand: 14. L2. 84 Blat-t-Nr, : I

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

o

o

Begriff

STRASSENBAU

Datenquel 1e /
Datennachwe i s

1.1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschI. Fer-
tigteilbau)
ab I97L

1.2 Statistik über
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschI. Fer-
tigteilbau)
ab l91L

3 Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
l97L bLs 1976

1

B e g r i- f f s i n h a I t : Anlage von Straßen und
Wegen für öffentliche und private AufLraggeber.

Zum Straßenbau rechnen neben den notwendigen Erdbewegungen
und dem Straßenunterbau auch die Steinsetzerei, die
Asphaltiererei und die Pflasterei.

Der Bau von Straßenbrücken rechnet nicht zum Straßenbau,
sondern zum sonstigen Tiefbau.

AIs öffentliche Auftraggeber gelten Gebietskörperschaften,
Sozj-alversj-cherungsträger, die Bundesbahn und Bundespost
sowie Organisationen ohne Erwerbszweck. Zu den privaten
Auftraggebern zählen Unternehmen und Privatpersonen.

Nachgewiesen \^/erden, neben absoluten lverten und Meßzahlen
zum Straßenbau, auch der Index des Auftragseingangs und
der Index des Auftragsbestands im St.raßenbau.

Begriffsbeziehungen:
Straßenbau und Straßen (Tiefbaustatistik)
gegrenzt.

Die Begri-ffe
sind gleich ab-

L

T

4 Index des Auf-
tragse ingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab L911

5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
1971 bis 1916

.6 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
haupLgewerbe
ab 19'77

Zur Abgrenzung gegenüber dem Begriff Straßenbau j-n der
Statistik der Baupreise siehe unter 2.

1

2
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Statistisches Informationssystem des Bundes
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o

o

Begriff

STRASSENBAU

Datenguel le,/
Datennachwei s Begri f f s inhal t/AnderungTen im Ze itablauf / Begr if f sbez iehungen

2. Statistik der
Baupreise
ab 1958

Begriffsinhalt:
ten, befestigten Verkehrswegen

Bau von künstlich angeleg-
für den Straßenverkehr.

sowie Landes- und Bundes-Hierzu rechnen Bundesautobahnen
straßen.

Brücken im Straßenbau sind nicht einbezogen, sondern werden
gesondert nachgev/iesen. Wi-rtschaftswege, park- und AbsteII-
plätze rechnen ebenfalls nicht zum Straßenbau.

Nachgewiesen werden Preisindizes für Neubau in konventio-
nefLer Bauart.

Be gr i f f s b e z ie hung en : Der Begriff
Straßenbau in der Statistik der Baupreise unterscheid.et
sich vom Begriff Straßenbau in den unter 1. genannten
Statistiken sowie vom Begriff Straßen (Tiefbaustatistik)
im wesentlichen dadurch, daß in der Statistik der Bauprei-
se nur Autobahnen sowie Landes- und Bundesstraßen, nicht
aber andere Straßen und Wege berücksichtigt werden.
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o

o

I
B latt-Nr.:
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DFX . Nr

GBK - ilr(n):
59 3, ?_ 953

B egrl ff :

STRASSENBRÜC«TN

Begrif f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbeziehungenStatistik,/
GüItiqkeitszeitraum

Tie fbaustati stik
oL.ol .62 -
37 . 12 .78

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten, die im Zuge der

Straßenführung zur Überwj-ndung von Hindernissen dienen'

Zu den Straßenbrücken zählen auch Hochstraßen und Hoch-
kreisel, nicht jedoch kombinierte Straßen-Eisenbahn-
brücken.

Der Bau von Durchlässen über 2 m Iichte Weite wird bei
den Straßenbrücken, von Durchlässen bis zu 2 m lichte
Weite bei den Straßen erfaßt.

zum Bau von Straßenbrücken rechnen im wesentlichen der
Unterbau, die Stützpfeiler, Widerlager, Tragekonstruktion
und Brückendecken,



Stand: 18.08.81 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrl ff:

STRASSEN (EINSCHL. \ERWALTUNG)

0FK.ltr.:

GBK-ttr.( n) :
7008

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

aI Jahresrech-
nungsstatistik
195o bis L974

B e g r i f f s i n h a I t : Aufgabenbereich mit den

Ausgaben für die Unterhaltung, den Betrieb und den Bau von
Straßen (einschl. von Parkhäusern, Bauhöfen der Stadt-
staaten und sonstigen l,Iaßnahmen für den Straßenverkehr)
sowie für die Verwaltung des Straßen- und Brückenbaues.

2 Haushaltsan-
satzstatistik
a-b 1970

3 Vierte Ij ahres-
statistik der
Finanzwirt-
schaft

In der Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft sind nur
die Ausgaben für Baumaßnahmen nachgewj_esen. In der Haus-
haltsansatzstatistik sind die Ausgaben für die Straßenbau-
verwaltung nicht hier enttralten.

ab 197 4 A n d e r u n g e n i m Z e t t a b I a u'f : In der
Haushaltsansatzstatistik liegen j-m kommunalen Bereich An-
gaben nur für die Gemeinden mit 10 OOO und mehr Einwohnern
und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

o

o



stand: 11. 12. 84 Blatt-Nr.: 1

SLatistisches Informationssystem des Bundes
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Begriff:

STRASSENFAHRZEUGE

DatenqueIIe,/
Datennachr./ei s Begr if f s inhaL t/Anderungen im Ze j.tablau f / Begrif f sbez iehungen

I 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
7962 bis t976

2 Index d.er Brut
toprodukti-on frir
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgiewählte Waren,/Güter
(Waren-/Güterarten) aus der Waren-,/Gütergruppe

Straßenfahrzeuge Waren-/Gütergruppe 33

des Systematischen Warenverzeichnisses für die lndustrie-
statistik (Wf1 bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken (Ce1, die zu den Inrzestitions-
gütern oder zu den Verbrauchsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren,/Güter, die von der
"Industrie" hergestellt werden, als technisch fertig (in-
vestitionsreif) angesehen werden und die überwiegend von
Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden

Al-s Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der
"Industrj-e" hergestellt werden, als technisch fertig (ver-
brauchsreif) angesehen werden und. die überwiegend von pri-
vaten Haushalten gekauft werden.

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Investitionsgut) rechnen
folgende Waren,/Güter (in der Gliederung nach dem WI bzw.
GP) :

Personenkraftwagen und Kleinomnibusse (soweit fnvesti-
tionsgut)
Kombinationskraftwagen (soweit Investitionsgut)
Liefer- und Lastkraftwagen
Omnibusse und Obusse

Straßenzugmaschinen
Kraftwagenanhänger

L

2
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o
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Begriff:

STB,ASSENFAHRZEUGE

Da tenquel 1e /
Datennachweis Begrif f sj-nhatt/Änderungen im Zeitablauf /Begr!ff sbeziehungen

2 Außenhandels-
statistik
ab 1970

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut) rechnen:
Personenkraftwagen und Kleinomnibusse (soweit Ver-
brauchsgut)
Kombinationskraftwagen (soweit Verbrauchsgut)
Krafträder und Fahrräder mit Hi_lfsmotor
Fahrräder

Bei allen Waren,/Güter werden Zubehör-, EinzeI- und Ersatz-
teile nicht mit einbezogen.

Die Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen werden
in Anlehnung an die - nach Hal-tergruppen gegliederten -
Neuzulassungen nach der Zulassungsst.atistik für Kraftfahr-
zeuge auf die Investitions- bzw. Verbrauchsgüter aufge-
te ilt .

Anderungen im Zei Lablauf: Die
Auswahl der zu den Straßenfahrzeugen rechnenden Waren auf
der Grundlage des Systematischen Warenverzeichnisses für
die Industriestatistik unterscheidet sich erheblich von
der o.g. Güterauswahl nach dem Systematischen Güterver-
zeichnis für Produktionsstatistiken.

B e g r i f f s i n h a I t : Im wesentlichen wj-e

unter 1., jedoch mit anderer Zuordnung der Personen- und.

Kombin at ion skra f twa gen .

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Investitionsgut) rechnen:
Personenkraftwagen mit einem Hubraum von mehr aLs 2 L,
Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von mehr aIs
1,5 I
Liefer- und Lastkraftwagen
Kommunal fahrzeuge
Omnibusse und Obusse

Straßenzugmaschinen
Kraftfahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge.

-3



Stand: 17 . 12. 84 Blatt-Nr:. : 3

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

o

o

Begriff:

STRASSENFAHRZEUGE

Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenque I 1e /
Datennachwe]. s

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut)
Personenkraft\^Iagen mit einem Hubraum von bis
Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von
1,5 I

rechnen:
zu2L
bis zu

Krafträder, Fahrräder und Kinderwagen

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzei-chnis für die Außenhandelsstatistik
(WA) werden auf die enLsprechenden Posj-tionen des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik
(WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Pro-
duktionsstatist-iken (GP) umgeschlüsse1t. Da im WI bzw. GP

die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung \^reltere, geringfügige Abweichungen ergeben.

Anderu
Siehe unter

ng
1.

en im ZeL tablauf

Be g r i f f sb e z iehung e n : Der Begriff
Straßenfahrzeuge wird sowohl zur Gliederung der Investi-
tions- aIs auch der Verbrauchsgüter verwendet. Die früher
verwendeten Begrif fe Kraftfahrzeuqe wnd Fahrzeuge (beide
Außenhandelsstatistik) beziehen sich jeweils nur auf einen
dieser Bereiche, und z\^/ar wurde der Begriff Kraftfahrzeuge
zur Kennzeichnung von fnvestitionsgütern, der Begriff
Fahrzeuge zur Kennzeichnung von Verbrauchsgütern verwendet.
Darüber hinaus sind folgende Anderungen zu beachten: Die
Personenkraftwagen mj-t einem Hubraum von 1r5 bis 2 1 und
die Kombinationskraftwagen bis 1,5 I Hubraum wurden von den
Investitionsgütern («raftfahrzeuge) zu den Verbrauchsgütern
(Straßenfahrzeuge soweit Verbrauchsgut) umgesetzt. Kranken-
fahrstühle rechneten zu den Fahrzeugen (Verbrauchsgüter) ;
sie sind bei den Straßenfahrzeugen nicht enthalten.

4
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Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

o

o

Begr j.f f :

STRASSENFAHRZEUGE

Datenque I Ie,/
Datennachwei s

3. Statistik der
Großhandelsver-
kaufspreise
ab 1968

Straßenfahrzeuge sind bei den Produktionsindizes und in
der Außenhandelsstatistik ähnlich abgegrenzt. Der \desent-
Iiche Unterschied liegt in der Aufteilung der Personen-
und Kom.lcinationskraftwagen auf die Investitions- bzw. Ver-
brauchsgüter. Beim Index der (industriellen) Bruttoproduk-
tion liegen der Aufteilung die - nach Haltergruppen ge-
gliederten - Neuzulassungen nach der Statistik des Kraft-
fahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes zugrunde. In
der Außenhandelsstatistik werden die Straßenfahrzeuge
nach der Hubraumgröße aufgeteilt.

B e g r i f f s i n h a I t : AusgewählLe l,Jaren (Waren-

arten) aus der Warengruppe

StraßenfahrzeuEe Warengruppe 33

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Kraftwagen (einschl. deren l,lotoren und
Fahrgestelle), Teile und Zubehör sowie Anhänger, Kraft-
räder und Fahrräder einschl. deren Teil-e und Zubehör.

Nicht berücksichtigt werden Zugmaschinen, Karosserien,
Aufbauten und Anhänger für KrafLhragen und Zugmaschinen,
sonstige Straßenfahrzeuge, ä.D.9. sowie Kinderwagen und
Krankenfahr stühle.
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- Definitionskatalog -
Begriff:

STRAS SENGÜTNRVERKEHRS TEUER

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Finanzberi-chte des
Bundesministeri-ums
der Finanzen

B e g r i f f s i n h a I t : Bundessteuer, die für Be-

förderungen im Straßengüterverkehr erhoben wurde.

7969 bLs 1911 Die Laufzeit der am 1.1.1969 in Kraft getretenen und bis
zum 3 1.t2.1970 befristeten Straßengüterverkehrsteuer wurde
durch das Gesetz zvr Anderung des Gesetzes über die Besteue-
rung des Straßengüterverkehrs (BSIBI. 1971 s. 30) bis zum
31.12.I97L verlängert und ersetzte teilweise die bis 1967
erhobene Bef örde rung steuer .

Die Steuer betrug im Güterfernverkehr und im Grenzüber-
schreitenden Güternahverkehr 1 Pfennig je Tonnenkilometer
(TKM) . Im 9'Ierkfernverkehr und im grenzüberschreitenden
!'lerknahverkehr wurde die Nutzlast des verwendeten LKW oder
Lastzuges zugrunde gelegt. So betrug die Steuer bei einer
Nutzlast zwischen 4 000 kg und 5 000 kg 3 Pfennig je TK.l4,
bei einer Nutzlast zwischen 5 000 kg und 6 000 kg 4 Pfen-
nig je TK.tt4 und bei einer Nutzlast über 5 000 kg 5 Pfennig
je TKl4.

F\:r Beförderungen nach oder von Berlin (Viest), unmittelbar
nach oder vom Zonenrandgebiet, den Frachthilfegebieten
oder bestimmten verkehrsungünstigen Gebieten oder innerhalb
dieser Gebiete, ermäßigte sich die Steuer auf 50 v.H.
Steuererlaß bis auf einen Pfennig je TKM wurde auch für den
nicht ersetzbaren Werkfernverkehr bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten gewährt .



Stand: 1o. 1o.78

Statistik der
Straßen d.es
überörtlichen
Verkehrs
o1.o1.53

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Länge von Bundesautobahnen,
Bundesstraßen, Landes- und Staatsstraßen sowie Kreisstraßen
ohne Berücksichtigung der Zahl der Fahrbahnen oder der Fahrspur

Bei der Ermittlung der Straßenlänge wird jede Kreuzung nur
einer Straße zugeordnet, und zwar jeweils der höherwertigen,
z.B. der Bundesstraße bei einer Kreuzung mit einer Landesstr.tße
oder der vorfahrtberechtigt-en st-raße gegenübcr oei: vorfahrtbeach-
tenden. Bei greichwertigen straßen erfolgt die Zuordnung zur brei
teren, bei gleicher Breite zur längeren Straße.

Bei Krej-seln wird der halbe Kreisumfang berücksichtigt. Gleiches
gilt für ähnliche Verkehrsführungen, wie Umfahrten von Grünan-
Iagen oder Kirchplätzen.

o

o

Statj-stisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

OBK - ilr(n)
826

Beqri ff:

STRASSENIÄNGE

Statistik/
Gültigke itszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf /Begr i f f sbez i- ehunge n
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- Definitionskatalog -
Begriff

STRAS SENVERKEHRS I]NFALLE

Datenquellö/
Datennachwels Begr if f s inhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Straßenverkehrs -
unfäIIe

B e g r i f f s i n h a I t : Zusarnmenfassung der Unfälle
mit Personenschaden und der UnfälIe mit Sachschaden.

ab 1953 Nachgewiesen werden neben tlnfäLLen mit Personenschaden die
UnfäLte mit nur Sachschaden mit einer Schadenshöhe von
3 000 DM und nehr bei einem der BeteiTigten.

Nicht erfaßt werden die polizeilich nicht gemeldeten UnfäIle
sowie die Unfälle auf Privatgrundstücken.

Zu den Unfällen mit Personenschaden rechnen nicht die UnfäI-
Ie, die Fußgänger allein betreffen (2.5. Sturz bei Glatt-
eis).

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1982 wurden UnfäIle mit nur Sachschaden ab einer
Schadenshöhe von 1 000 DM und mehr bei einem der Beteilig-
ten erfaßt.
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Defini.tj-onskatalog -
Begrlff:

STRECKENHERKUNFTSFLUGPLATZ

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Lufver-
kehrs auf ausgewähl-
ten Flugplätzen

B e g r i f f s i n h a I t : Einsteige- bzw. Einladeflug-
platz auf einer Flugstrecke, wobei der Streckenherkunfts-
ftugplatz sowohl tatsächlicher HerkunftsflugrrlaLz, als auch
Umsteigeflugplatz sein kann.ab 1912 o

o



Stand: 10.10.78

Elsenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1 .o1 .66

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Entfernungen zwischen Stationen,
die in den öffentlichen Tarifen a1s selbständige Anfangs- oder
Endpunkte für die Beförderung von Personen oder Gütern bezeichnet
sind, soweit sich diese Strecken am Jahresende im Eigentum der
jeweiligen Eisenbahnverwaltung befinden.

Die Entfernungen werden in der Achse der Gleise gemessen. Dabei
ist es für die Streckenlänge ohne Bedeutung, ob die Strecke
einglej-sig oder mehrgleisig ausgestattet ist.

Dauernd stillgelegte Strecken, d.h. Strecken, die nicht mehr be-
triebsfähig erhalten werden, werden nicht einbezogen.

Neben den Streckenlängen insgesamt werden auch Längen von elek-
trifizierten Strecken ausgewiesen. Elektrifizierte Strecken sind
Strecken, die entweder mit elner Oberleitung oder mit einer
Stromschiene ausgerüstet sind. Nicht zu den elektrifizierten
Strecken zählen dj-e am Rande von Bahnhöfen liegenden, den Rang
vorgängen dienenden elektrj-fizierten Streckena-bschnitte, deren
Elektrifizierung nicht bis zum nächsten Bahnhof durchgeführt ist

B e g r i f f s b e z i,e h u n g e n : ImUnterschied zur
Streckenlänge si-nd bei der Erfassung der Linienlänge (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) Mehrfachzählungen
mögIich, da mehrere Linien über die gleiche Vlegstrecke führen
können und dieses Teilstück dann auch mehrfach gezählt wird. Hin-
gegen werden Streckenlängen nur jeweils bei der Eisenbahnverwal-
tung erfaßt, in deren Eigentum sich die Strecken befinden, und
zwar unabhängig davon, wieviele Gleise dort verlegt sind oder
wieviele Zugverbindungen dort verlaufen.

SchließIich werden Streckenlänge und Linienlänge zu unterschied-
lichen Stichtagen erhoben.

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- i),, :-i_nitionskatalog -

OFK - ttr

GBK - tir(n):
?oo

STRECKENLANGEN (EIGE}TTUMSLANGE AM JAHRESENDE )

Begrl ff :

Statistik,/
GüItigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen
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Statistisches Informatj.onssysteE des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begrlff:

STRECKENZ IELFLUGPLATZ

Datenquel le /
Dätennachrrei s Begr rf f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f /Begrr f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähI-
ten Flugplätzen
ab t9'72

B e g r i f f s i n h a I t : Aussteige- bzw. Auslade-
flugplatz auf einer Flugstrecke, wobei der Streckenziel-
flugplatz sowohl Umsteige- als auch Endzielflugplatz sein
kann. o

o
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Stsatistisches InfornationssysEetr des Bundes

- Definitlonskatalog
Begrlff:

STRECKENZIELLAND

Datenquel le /
Datennachwei s Begr i f f s inhal t/Änderungen rm Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ab 7972

B e g r i f f s i n h a I t : Ausst.eige- bzw. Ausladeland
auf einer Flugstrecke, wobei das Streckenzielland sowohl
Reisezielland als auch Umstej-ge1and auf elner weiter-
führenden Flugreise sein kann.o

o
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Begriff:

STROMABGABE

Datenquel lel
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im Berg-
bau und im Verar-
beitenden Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Strommengen, die d,er zum

Monatsbericht im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe

meldende Betrieb unmittelbar an andere örtliche Einheiten
oder Unternehmen,/öffentliche Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen abgibt, wobei der Strom vom Betrieb selbst erzeugt
oder von Dritten bezogen sein kann.

ab t977

B e g i f f s b e z L eh un g e n : Die Stromabgabe
ist eine Position der Strornb il-anz.
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

o

o

Begri ff

TATIGE PERSoNEN

Da tenquel- 1e,/
Datennachwe i s Begrif f s inhalt/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

AlIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Betrieben,
Unternehmen oder Arbeitsstätlen tätig sintf und entweder

in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis oder einem

Eigentümer-, Miteigentümer- oder Pachtverhältnis zum Be-

trieb, Unternehmen oder zur ArbeitsstäLte stehen.

Zu den Tätigen Personen zähl-en auch Erkrankte, Urlauber
sowie Personen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten
und aIIe sonstigen vorübergehend Abwesenden, Streikende
und von Aussperrung betroffene Personen, solange das
Arbeitsverhältnis nicht geIöst ist, ferner Saison- und
Aushilf sarbeiter, Kurzarbeiter, Schlechtwettergeldempfän-
ger, Teilzeitbeschäftigte, Personal auf Bau- und I'4ontage-
stellen, Fahrzeugen usr,v. sowie Arbeitskräfte, die von
anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung ge-
mäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlassen werden
(Leiharbej-tnehmer wle Fremdlöhner, Zeitbeschäftigte für
Bürotätigkeiten usw. ) .

Nicht zu den Tätigen Personen rechnen die läng'erfristig
im Ausland Tätigen Personen I z\1m Grundwehrdienst bzw.
Zivildienst einberufene Personen, Strafgefangene, ehren-
amtlich Tätige sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte
anderer Betriebe (Unternehmen, Arbeitsstätten) im meLden-
den Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) I'Ion-
tage- oder Reparaturarbeiten durchführen.

Heimarbeiter rechnen ebenfalls nicht zu den Tätigen Per-
sonen.

Mithelfende Familienangehörige, d.h. Personen, die im
Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte), der von
einem Familienmit-glied als Tätigem Inhaber geleitel wird,
mitarbeiten, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu bezj-ehen,
werden in den einzeLnen Statistiken unterschiedlich be-
rücksichtigt. Sie hlerden z.T.

ihnen geleistete Arbeits-ohne Rücksicht auf die von
zeit erf aßt, z.'r .

nur dann erhoben, wenn sie
betriebl ichen Arbeitszeit

mindestens ein Drittel der
tätig sind.

2
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- Definiti-onskatalog -

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

o

o

Begriff:

TATIGE PERSONEN

Datengue l le,i
D a te nnachwe i s

Unter den Tätigen Personen werden BeschäftigungsfäIIe
nachqet^riesen, so daß Personen mit mehreren Arbeitsver-
häl-tnissen in verschiedenen Unternehmen, Betrieben oder
Arbeitsst.ätten auch mehrfach gezäh1t werden.

Be gr i f f s b e z Lehung en : DerBegriff
Tätige Personen ist - von den durch die ej-nzelnen Erhe-
bungsbereiche bedingten Besonderheiten abgesehen - glei"ch
abgegrenzt wie der Begriff Beschäftigte (verschiedene
Berej-chsstatistiken, Arbeitsstättenzählungen) ; soweit die
Begriffe Tätige Personen und Beschäftigte in jeweils den-
selben Statistiken verwendet werden (2.8. in den Stati-
stiken für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das
Baugewerbe, in der Arbeitsstättenzählung und der Ein-
zelhandels- und Gastgewerbestatistik), stimmen sie inhalt-
lich volI überein.

Unterschiede zwischen dem Begriff Tätige Personen und dem
Begriff Erwerbstätige (Volks- und Berufszählung L97O,
Mikrozensus) sind vor allem durch die unterschiedliche
WahI der Erhebungseinheiten bedingt. In den Bereichsstati-
stiken und der Arbeitsstättenzählung 1970 ist Erhebungs-
einheit das Unternehmen, der Betrieb oder dj-e Arbeits-
stätte, die jeweils GesamLangaben über ihre Tätigen
Personen melden; in der Volks- und Berufszählung l91O bzw.
im tr4ikrozensus isL dagegen die einzelne Person bzw. der
Haushalt die Erhebunqsej-nheit. Hieraus fo1gL u.a.: Per-
sonen, die im Berichtszeitraum geringfügige oder aushilfs-
weise Erwerbstätigkeiten ausüben (2.B. Kellner oder
Musiker, die nur stundenweise oder am Wochenende tätig
sind, arbeitende Studenten, Schüler u.ä.) sov/ie besondere
Personengruppen (2.B. Heimarbeiter, Ordensangehörige im
erwerbsfähigen AlLer, Strafgefangene. die in der Regel
verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalt
zu verrichten u.ä.) zählen grundsätzlich zu den Erwerbs-
tätigen, häufig aber nicht zu den Tätigen Personen.

Bei den Tätigen Personen (= Beschäftigten) werden Iediglich
die Soldaten auf Wehrübungen, bei den Erwerbstätigen hin-
gegen alle Soldaten berücksichtiqt.

3
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Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begrlffsbeziehungen

o

o

Begri ff

TATIGE PERSONEN

Da tenquel 1e /
Datennachwei s

Die Mithelfenden Familienangehörigen zählen grundsätzLich
zu den Errverbstätigen, und zwar ohne Rücksicht auf die
von ihnen geleistete Arbeitszeit; sie werden bei den Tä-
tigen Personen in den Berei-chsstatistiken und der Arbeits-
stättenzäh1ung unterschiedlich berücks-i-chtigt.

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Ar-
beitsstätten beschäftigt, dann können sie auch in mehreren
Unternehmens-, Betriebs- oder ArbeitsstäLtenmeldungen ent-
halten sein. Die Bereichsstatistiken ui:d die Arbeitsstätten-
zählungen weisen daher nur BeschäftigungsfälIe nach und
nicht die tatsächLiche Zahl der datiinterstehend.en Indivi-
duen. Bei den Erwerbstätigen wird dagegen - soweit von der
WohnbevöIkerung ausgegangen wird - jede Person nur einmal
nachgewiesen, weil die Person selbst bzw. der Ha.ushalt
Erhebungseinheit ist.

Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der Er-
werbstätigen und Tätigen Personen zu Wirtschaftszweigen,
weil die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben
über den Wirtschaftszweig aIs die Unternehmen, Betriebe
und Arbeitsstätten machen können-

Bei den Tät.igen Personen werden Personen (Beschäftigungs-
fäIle) mit Arbeit-sort- im Inland (Inlandskonzept) gezählt,
bej- den Erwerbstätigen dagegen Persol)en der WoLrnbevÖIke-
rung (Inländerkonzept) .

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber den Tätigen
Personen in der Binnenschiffahrt (Statistik über die Unter-
nehmen i-n d.er Binnenschiffahi:t), den Tätigen Personen im
Straßenpersonenverkehr (Statistik der Personenbeförderung
im Straßenverkehr), den Tätigen Personen irn Schjenenver-
kehr (eisenbahnstatistik) sowie den Beschäftiqten, die in
der Luftfahrt tätig sind (Statistik der Luftfahrtunter-
nehmen) siehe unter Tätige Personen in der Bi.nnenschiff-
f ahrt.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber <ien Arbeits-
kräften in der Landwirtschaft siehe unter Fami.iienarbeits-
kräfte und ständige famiTienfremde Arbeitskräfte (im
Jahresdurchschnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) .

-4-
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Begriff:

TATIGE PERSONEN

Datenquel 1el
Datennachweis Begri f f s j-nhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begr if f sbez iehungen

1 Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

2 Totalerhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

1955 bis 1976

1 .3 Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

t

1

Zur Abgrenzung der Tätigen personen gegenüber d.en Be-
schäftigten des unmitteLbaren öffentLichen Dienstes und
den Bescääftigten des mittefbaren öffentLichen Dienstes
(beide Statistik über den Personalstand des öffentlichen
Dienstes) siehe jeweils dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen personen um-
fassen die Tätigen Inhaber (einschl . Mitinhaber) , die lrtit-
helfenden Familienangehörigen, d,ie kaufmännischen und
technischen Angestellten und kaufmänni_sch und technisch
Auszubildenden (kaufmännische und technische Angestellte
einschl- . Auszubifdender ), die Facharbeiter , die .Fach-
werker und Werker und die gewerbl_ich Auszubil_denden.

Die Mithelfenden Familienangehörigen sind einbezogen, so-
fern sie mind.estens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit
im Betrieb tätig sind.

Die Tätigen Personen in der Unternehmens- und fnvestj_-
tionserhebung umfassen neben den unmittelbar im Unter-
nehmen Beschäftigten auch die an Arbeitsgemeinschaften ab-
gestellten Personen. Arbeitskräfte, dj-e unmittelbar von
der Arbeitsgemeinschaft eingestellt wurden, werden in der
Höhe des Arbeitsgemeinschaftsanteils des jeweils befragten
Unternehmens It. Arge-Vertrag zu den Tätigen personen
dieses Unternehmens gerechnet.

Anderungen im Zei tablauf : Im
Monatlichen Baubericht sind die l4ithelfenden Familienange-
hörigen nur 19'77, in der Totalerhebung im Bauhauptgewerbe
\,rerden si-e erst seit 1962 erfaßt und einbezogen.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Tätigen personen
umfassen die Tätigen Inhaber bzw. Mitinhaber, Angestellte,
Arbeiter, kaufmännisch, technisch und gewerblich Auszu-
bildende sowie d.ie unbezahlt mithelfenden Familienange-
hörj-gen, sofern sie mindestens ein Drittel der üblichen
Arbeit.szeit im Unternehmen bzw. Betrieb tätig sind.

5

2

1962 bis 1975

1 Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustr j-e )

1962 bls 1915
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Begriff:

TATIGE PERSONEN

Da tenguel Ie /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

2.2 UnLernehmenser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)
1962 bj-s 1915

2 .3 Monatlicher
lndustriebe-
richt
1950 bis 1976

2 4 Industriebe-
richt-TotaIer-
hebung-Septem-
ber
1962 b:-s t975

Arbe itsstätten-
zählung 1970

1 Großhandels-
statistik
ab 1953

4.2 E:-nzelhandels-
statistik
t963 bts 1969

3

4

Im Monatlichen Industriebericht und im Industrlebericht
- Totalerhebung - September werden Tätige Personen nur
für die industriellen Betriebsteile eines Betriebes
einschl. der Tätigen Personen in Verwaltungen und HiIfs-
betrieben ermittel-t. Nicht erfaßt werden dagegen die
Tätigen Personen in den übrigen nichtindustriellen Be-
triebsteilen des Betriebes (2. B. in baugewerblichen und
sonstigen Betriebsteilen wie HandeI, Transpcrt, Land-
wirtschaft u.a.m.). Zw E:.nzeLheiten bezüglich des Nach-
weises von Betrieben und Betriebsteilen siehe auch unter
Betriebe.

Im Monatl-ichen Industriebericht wird die Zahl der Tätigen
Personen zum jeweiligen l,lonatsende erfragt; der Jahres-
durchschnitt errechnet sich aIs arithmetisches Mittel aus
den l4onatswerten -

In der Tnvestitions- sowie der Unternehmenserhebung im
Bergbau und in der Industrie werden auch die in nicht-
industriellen TeiIen des Unternehmens (2.8. Handelsab-
teilungen, Verkaufsbüros) tätigen Personen einbezogen. Za
Einzelheiten bezüglich des Nachweises von UnLernehmen und
Unternehmensteilen siehe auch unter Unternehmen.

Anderungen im Zet tablauf: Die
Mithelfenden Eamilienangehörigen zählen im Monatlichen
Industriebericht erst seit t962 zu den Täti-gen Personen.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen Personen um-
fassen die Tätigen Inhaber, d:.e Beamten, dj_e AngesteTTten,
die Ärbeiter und dj-e Nachwuchskräfte sowie dLe lllitheffen-
den Familienangehörigen, unabhängig von der Arbeitszeit,
dj-e sie in der Arbeitsstätte tätig sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen Personen um-
fassen die Tätigen Inhaber, Arbeiter, Angestell.ten, Aus-
zubitdenden sowie die Mithelfenden Familienangehörigen,
unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im Unternehmen
tätig sind.

6



srand: 20 . 1,2 . g4
BIatt-Nr.: §

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

TATIGE PERSONEN

Da tenguel Ie /
Datennachr,re i s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

4 3 Gastgewerbe-
statistik
1963 bis 1969

In der Großhandels- und Einzelhandelsstatistik werden
Meßzahlen der Tätigen Personen und in der Gastge$/erbesta-
tistik Meßzahlen der Vol-l-beschäftigten sowie Meßzahlen
der Tei Lzeitbeschäftigten nachgewiesen.

Die I,Ießzahlen der Tätigen Personen (Votlbeschäftigten,
Teilzej-tbeschäftigten) werden durch Division der Zahlen
der Tätigen Personen (Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäf-
tigten) im jeweiligen Berichtzeitraum durch die ent-
sprechenden Zahlen der Tätigen Personen (VoIlbeschäft,igten,
Teilzeitbeschäftigten) im Basiszeitraum ermitt.elt.

o

o



Stand: ll. 12. 84 Bl-att-Nr. : 7

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

TEXTIL- UND NAHMASCHINEN, MASCHINEN FÜR DIE
LEDER-, SCHUH- I,]ND LEDERWARENHERSTELLUNG

Begriff:

Datenquelle /
Datennachwe i s Begri-f f s inhal- t/Ände rungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

1. Index der Indu-
striellen Brut-
toproduktion für
Investitions-
und Verbrauchs-
güter
1962 bis 1976

2. Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und
Verbrauchs-
güter
ab 1970

Begriffsinhalt
(Waren-/Güterarten) aus den

Texti-Imaschinen
Nähmaschinen

l4aschinen f ür die l,eder-,
Schuh- und Leder\^/arenher-
stellung

: Ausgewählte Waren,/Güter

trlaren-/Güte rkI as sen

Waren-,/Guterklasse 3265

3261

3269

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken, die zu den fnvestitionsgütern
zähIen.

AIs Investitionsgüter gelten waren,/Güter, die von der
"Industrie" hergestellt werden, aIs technisch fertig
(investit.ionsreif) angesehen werden und die überwiegend
von Unternehmen oder vom Staat aIs Anlagegüter gekauft
werden.

Dazu rechnen aIIe Waren-/Güterarten aus den Waren-/Güter-
klassen Textilmaschinen, Nähmaschinen, Schuh- und Leder-
industriemaschinen, mit Ausnahme der Haushaltsnähmaschinen
und der zu den Warenklassen zählenden Zubehör-, Einzel-
und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:

Aufbereitungs-, Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen für
die Spinnerei, Spinnmaschinen,
Zwirnerei- und Seilereimaschinen,
Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen für die Weberei,
Webmaschinen,

Textilveredelungs-, FLLz- und Hutherstellungsmaschinen,

t!

2



stand: 17. L2. 84 Blatt-Nr. : 2

Statlstisches Informationssystem des Bundes

- Defin:-tionskatalog -

TEXTIL- UND N;iIIMASCHINEN, MASCHINEN EtJR DIE
I,EDER-, SCHUH- UND I,EDERWARENHERSTELLUNG

Begri ff

Datengue I le /
Da tennachwei s Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif f sbeziehttngen

Strick- und Wirkmaschinen,
Industrie-Steppstich- und -Kettenstichnähmaschinen,
Lederhers te I Iung smaschinen,
S chuhher ste 1 Iungsmaschinen .

Anderungen im ZeL tablauf: Die
Auswahl- der zu den Textil- und Nähmaschinen, Schuh- und
Lederindustriemaschinen rechnend.en Waren auf der Grund-
Iage des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik unterscheidet sich erheblich von der
o.g. Güterauswahl nach dem Systematischen Güterverzeich-
nis für Produktionsstatistiken.

o

o



Stand: 17.12.84 BIatt-Nr.; 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

TEXTIL- UND NAHMASCHINEN, SCHUH- UND LEDERINDUSTR]EMASCHTNEN

Begri.f f :

Da tenquel 1el
Datennachwei s Begrif f s inhal t,/Anderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Außenhandels sta-
tistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Textil- und

Nähmaschinen, Schuh- und Lederindustriemaschinen und

TextiL- und ltlähmaschinen, Maschinen für die Ledet-, Scäuh-

und LederwarenhersteTTung (Index der industriellen Brutto-
produktion und Index der Bruttopr:oduktion für fnvestitions-
und Verbrauchsgüter) sind synonym. Zu EinzeLheiten siehe
dort.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für dle Außenhandelsstatistik
(WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die fnduslriestatistik
(WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnj.sses für Pro-
duktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw" GP

die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im lrIA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Inve-
stitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die hlarenar:swahl,
die zur: Berechnung des fnCex der (indust-riellen) Brutto-
produktion für Investitionsgüter und. Verbrauchsgüi:er ge-
troffen wurde-

Begrif f sbezi ehungen: Di-eBegriffeTex-
til- und Nähmaschinen, Schuh- und Lederindustriemaschinen
und ?extjf-, Näh-, Schuh- und Ledermaschinen (Außenhandels-
statistik) unterscheiden sich in einigen Waren, Nur zu den
Textil- und Nähmaschinen, Schuh- und Lederindustriemaschi-
nen rechnen Möbe1 und Möbelteile aus Met-alL zum trinbau von
Nähmaschinen und Maschinen und Geräte zum Ausmessen von
Häuten, FeIIen oder Leder. Nur zu den Textil-, Näh-, Schuh-
und Ledermaschinen rechnen Handstrickmaschinen von mehr
als 30 kg Gewicht und elektrisch beheizte Schwe:lß- und
Schneidegeräte für nichtmetallische Stoffe.



Stand: 09. 07 . B0 LBlatt-Nr.:

Stat.istisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begri ff:

THEOI.OGIE

DFK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
3 343

Statistik/
Gü Itigkei t sze i t-raum Beqriffsinhart/Anderungen im Zeitablauf/eegrif fsbeziehungen

Stati-stik der
Stud.ien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erfassung des Studien-
bereichs "Theologie, Religionslehre" an Hochschulen.

t9l2 b:-s 1979 Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Theologie zu studieren.

B e gr i f f sb e z iehu n g e n : Der Studien-
bereich Theologie ist bei der Statistik der Studien- und
Berufswünsche, ab 1976, in der Fächergruppe Sprach- und
Kul-turwi s s enschaf ten enthal-ten.

o

o



Stand: 25. o3. Bo

o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-N r. :

GBK-Nr.( n) :

Eagrl ff:

THEOLOGISCHE HOCHSCHULEN

Beqr i f f sinha I t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez i ehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Studentenstati stik
ab Sommersemester
t961

B e g r i f f s i n h a I t : Kirchliche sowie staat-
Iiche philosophisch-theologische und theologische
Hochschulen ohne die theologi-schen Fakultäten/Fachbe-

reiche an Universitäten-

Voraussetzung für den Besuch der
schulen ist die allgemeine oder
schulreife.

theologischen Hoch-
die fachgebundene Hoch-



stand: 17. 12. 84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informatj-onssystem des Bundes

- Def in:-tionskatalog -
Begriff:

TIEFBAU

Datenquel l-e /
Datennach\"rel s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1 1 Monatsbericht
ei-nschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptget6/er-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1962

.2 Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 19'71

B e g r t f f s i n h a I t : Der Tiefbau umfaßt den

Straßenbau, den gewerblichen und industriellen Tiefbau,
den Tiefbau für Gebietskörperschaften, Sozialversicherung
sowie für Bundesbahn und Bundespost.

Zum Tiefbau rechnen z.B. die Anlage von Straßen, Wegen
und Plätzen, Schienenwegen, Brücken, Friedhöfen, Sport-
plätzen, Kanalisations-, Abwasserbeseitigungs- und Wasser-
versorgungsanlagen, Deichen und Dämmen, Hafenanlagen usw.,
nicht aber der Bau von Tiefgaragen.

Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen
zum Tiefbau, auch der Index des Auftragseingangs und der
Index des Auftraqsbestands im Tiefbau.

Beim unter L.4 genannten Index des Auftragseingangs, im
Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung' beim unLer
1.5 genannten Index des Auftragsbestands und beim Nachweis
des Auftragsbestands (absolute Werte) in der Statistlk über
den Auftragsbestand im Bauhauptgevrerbe (einschl. Fertigteil-
bau) wird der landwirtschaftliche Tiefbau jeweils nicht ein-
bezogen, sondern zt:lrr Hochbau gerechnet; in aIlen übrigen
Nachweisen über den Tiefbau ist der landwirtschaftliche
Tiefbau (z .s. Wasserbaut-en) enthalten.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. t976 rechnete der Bau von Tiefgaragen ebenfalls
zum Tiefbau.

I

1 3 rndex des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
I97I b:_s 1976

.4 fndex des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

.5 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
L97l bts 1916

6 Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

I

I

1

2

o

o



stand: L7. 12. 84 Blatt-Nr. : 2

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

TIEFBAU

oatenquel 1e /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriffsbezlehungen

2 Index der Netto-
produktion für
das Produzi-eren-
de Gewerbe

BegrLffsinhalt:ZumTiefbaurechnenBetrie-
be,derenwirtschaftlicheTätigkeitüberwiegenddarinbe-
steht, Tiefbauten zu errichten.

ab 1970 ztr Errichtung von Tiefbauten rechnen die Ausführung von
Tief- und Ingenieurtiefbauten einschl. Straßenbau, die Aus-
führung von Brücken- und speziaLbauten sowie die Reparatur-
und Unterhaltungsarbeiten an diesen Bauten'

Nachgewiesen werden:
- Indizes der Nett-oProduktion

Teil des BauhauPtgewerbes ;

Indizes für Unternehmen und
teile (Basis 1980)

für Tiefbauleistungen als
ab 1976 untergliedert in
für fachLiche Unternehmens-

der Index für das Baugewerbe, vierteljährlich' für
Tiefbauteistungen (ab 1978) .

Zum Tiefbau als Teil des Bauhauptgewerbes rechnen sowohl
Industrie- aIs auch Handwerksbetriebe, zum Tiefbau aIs TeiI
der Bauindustrie dagegen nur Industriebetriebe. Im letzten
FaIL entspricht daher der für den Tiefbau nachgewiesene
Index dem fndex der industtiel-len Nettoproduktion, der mit
dem produktionsindex für das Bauhauptgewerbe auf Basis 1976

konzeptionell identisch ist.



Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0tl( - ltr:

GBI( - ilr(n):
?:9o, 288

TIEFBAUAUFTRAGE DER ÖFFEI{TLICHEN HAND

Beqrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf ,/Begriff sbeziehungen

Stand:
19.O2 .79

iefbaustatistik
1.o1,.62 -

3L . t2 .18

Blatt.ilr.; I

B e g r i f f s i n h a I t : Erteilung der Zuschläge
auf Angebote über die Errichtung von Tiefbauten durch
Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
sonstige öf fentLiche Bauherren.

Zu den sonstigen öffentlichen Bauherren rechnen z.B.
die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost.

Aufträge mit elnem Wert von unter 25 OOO DM und Auf-
träge von Gemeinden mit weniger als 5 OOO Einwohner
werden nicht erfaßt.

Zu den Tiefbauten rechnen Straßen, Straßenbrücken,
Bundesuasserstraßen und Häfen, wasserwirtschaftfiche
Tiefbauten und Landeskulturbauten sowie sonstige Tief-
bauten mit Ausnahme von Tiefbauten zur Elektrizitäts-
und Gasversorgung und von Rohrleitungen für den Güter-
transport-

In den Angaben über den Auftragswert 1st die Umsatz-
(Mehrwert-) steuer enthalten.

Die Tiefbauaufträge der öffentLichen Hand werden monatlich
ausschließIich und jährlich einschließIich des vom Bauherrn
gestellten Materials erfaßt und dargestellt.

o

o



Stand: 19 ,o?. ."/c)

o

o

B latt-Nr.:

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK - tlr:

GBl( - Nr(n);
2 951

Begrl ff:

TIEFBAUTEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inha I t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Tiefbaustatis tik B e g r i f f s i n h a I t : Bauten, deren Haupt-

teile zu ebener Erde oder unter der Erde Liegen.C-L.ol .62 -
31 . 12 .18

Die Tiefbauten umfassen im einzelnen Straßen, Straßen-
brücken, Bundeswasserstraßen einschl. Häfen, wasser-
wirtschaftliche Tiefbauten einschl. Landeskulturbauten
und sonsti ge Tiefbauten.



Stand: oB.06.7B

Hochsee- und
Küs tenfischerei-
statistik -
NaLionale Anlande-
statistik
01.o1.58

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gefangener Seefisch, der a1s

Fisch für Konsumzwecke bis zur Anlandung auf dem Fangschiff
tiefgekühlt geJ-agert wird.

Als gefangener Seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet an-
qelandeten Seefj-sches. AIs Eangschiffe kommen nur deutsche
Hochseefischereifahrzeuge (Trawler) j-n Frage, die eine Tief-
kühlanlage haben.

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr

GBl( - tir(n):
1 150

Begriff:

TIEFKÜHLFISCH

Statistik,/
Gü ItigkeitszeiLraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen



Stand: 06 . 04 .8 1 Blatt-Nr.: 1

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-N r. :

GBK-Nr.( n) :
2961

Eegri ff:

TIERISCHE PRODUKTE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Erzeugerpreise
Iandwirtschaft-
Iicher und forst-
wirtschaftlicher
Produkte
ab 1968

B e g r L f f s i n h a 1 t : Sammelposition, unter
welcher für die Ermittlung des Index der Erzeugerpreise
l-andwirtschaftl-icher Produkte 38 (auf Basis 1976) bzw- 32

(auf Basis 1970) tierische Produkte zusalnmengefaßt sind"

Es bestehen geringfügige Unterschiede in Auswahl und Ge-
wichtung (Wägungsanteilen) der berücksichtigten Iniaren
zwischen dem Index auf Basis 1975 und dem Index auf Basis
l9lo. Einbezogen sind die Warengruppen

- beim Index der Erzeugerpreise tierischer Produkte auf
Basis 19'76 z

schl-achtvieh: Großschlachtvleh (Rinder, Kälber, schweine
(jeweils Iebend und geschlachtet), Schafvieh (geschlach-
tet) ) , Schlachtgeflügel, Iebend (Suppenhühner, Jung-
masLgeflügel, Truthühner (Puten), Enten, Gänse),

Nutz- und Zuchtvieh: I'4i1chkühe , Färsen, Kälber , Ferkel ,

Sauen und GefIügeI,
M1lch (ohne die seit dem 16. Sept" 797'7 von der Mehrheit
der milcherzeugenden Betriebe zu Ieistende EG-Mitverant-
wortungsabgabe),
Eier,
WoIle,
Bienenhonig;

beim Index der Erzeugerpreise tierischer Produkte auf
Basis t9'7Oz

Schlachtvieh, jeweils lebend und geschlachtet: Groß-
schlachtvieh (Rinder, Kä1ber, Schweine, Schafvieh),
Schlachtgeflügel (Suppenhühner, Junqmastgeflügel, Trut-
hühner (Puten), Enten, Gänss),

Nutz- und Zuchtvieh: Milchkühe, Ferkel, Geflügel,
Arbeitspferde,

2



Stand: 06 .04 .8 1 Blatt-Nr.: 2

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog

Begri ff:

TIERISCHE PRODI.]KTE

DF|(-I{ r. :

GBK4r.(n):
2961

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Milch (ohne die seit 15.o9.7'7 von der Mehrheit der
milcherzeugenden Betriebe zu Ieist.ende EG-Mitverantwort-
tungsabgabe),
Eier,
WoIIe,
Bienenhonig.

B e g r i f f sb e z ieh u n g e n : TierischePro-
dukte unterscheid.en sich von den Ernährungsgütern tieri-
schen Ursprungs (StatisLik der Außentrandelspreise) in Art
und Gewichtung der einbezogenen Waren. Nur zu den tieri-
schen Produkten zählt Wolle. Nur zu den Ernährungsgütern
tierischen Ursprungs rechnen vor allem !,laren, die in der
Bundesrepublik Deutschland nicht erzeugt werden (soweit es
sich um Einfuhren handelt) und Waren, die die landwirt-
schaftliche Erzeugerstufe überschritten haben. Unter
solche Warengruppen fallen im wesentlichen Butter, Käse,
Fleisch und Fleischwaren, Fische und Fischzubereitungen,
V'Ialö], Schmalz, TaIg, andere tierische Fette und ÖIe zur
Ernährung, Eiweiß. Eigelb, Fischmehl.



stand: 11.03.85 Blatt-Nr. : 1

o

o

Statj.stisches Infomatj.onssysEem des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrlff:

TILGUNGEN

Datenquel le /
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze i Eablau f / Begrr f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute

B e g r i f f s j- n h a I t : Nominalbetrag der von Boden-

und Kommunalkreditinstituten getilgten Schuldverschreibungen.

Jan. 1962 bls
März 1980

AIs getilgt gelten Schuldverschreibungen, die endgüItig aus
dem Verkehr gezogen, für kraftlos erklärt, entwertet, ver-
nichtet oder dem Treuhänder zvr Vernichtung übergeben worden
sind.

Nicht zu den Tilgungen rechnen Schuldverschreibungen, die
ausgelost oder gekündigt, aber: noch nicht eingelöst oder für
kraftlos erklärt wurden.

Erfaßt werden ausschließIich Tilgungen von nach der !Väh-
rungsreform begebenen Schuldverschreibungen.

Zu den Boden- und KommunalkreditinstituLen zählen alle unter
das Hypothekenbanicgesetzl), du.= PfandbriefgeseLz2) und das
SchiffsbankgesetzJ/ fall-enden Institute sowie die Landwirt-
schaftliche Rentenbank, die Deutsche Siedlungs- und Landes-
rentenbank (bis 1965 Deutsche Landesrentenbank) und die
Bayerische Landesbodenkreditanstalt (seit 1.1.L972 rechtlich-
unselbständige Anstalt der Bayerischen Landesbank Girozen-
trale) .

1) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (IIBG) in der
Fassung v. 5.2.L963 (BGBI. r S. 81) und Anderungsgesetz
v. 11.3.1974 (BGBI. I S. 671).

2) Zw EinzeLheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und
' verwandLen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher

Kreditanst.alten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI. I
S. 312) und Anderungsgesetz v. IL"3.t9l4 (BGBI. I
s. 669).

3) Zu Einzelheiten siehe .Gesetz über Schiffspfandbrief-
banken (SCHBG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI. f
S. 3O2) und Anderungsgesetz v. lI.3.I9l4 (BGBI. r S. 611,).



o
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Gebäude- und
WohnungszähIung
t968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zweitwohnungen, außerhalb
von Wochenend- und Ferienhäusern.

ALs Zweitwohnungen gelten Wohnungen, die einer Wohnpartei
oder einzelnen Angehörigen einer trlohnpartei nicht als
ständiger \^lohnsitz, sondern als zweite oder weitere
Wohnung dienen.
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Begrlff:

UMLAUF (NEUGESCHAFT)

Datenquelle/
Datennachwei s Begr i f f s i.nhaI t/Anderungen im ze rtablau f / Begri f f sbez iehungen

StatisLik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
Ivlärz 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Nominalbetrag von tatsäch-
Iich umlaufenden Schuldverschreibungen, die nach dem

20.6.1948 von Boden- und Kommunalkreditinstltuten ausge-
geben wurden.

Zu den tatsächlich umlaufenden Schuldverschreibungen zählen
auch Schuldverschreibungen, die aus drucktechnischen Grün-
den noch nj-cht ausgefertigt wurden, deren Gegenwert aber
bereits bezahlt 1st (Vorverkäufe) . Ebenso zählen ausgeloste
od.er gekündigte, aber noch nicht eingelöste oder für kraft-
Ios erklärte SchuldverschreiJcungen zum Umlauf .

Im Eigenbestand befindliche Stücke eigener Emissionen der
Kreditinstitute rechnen demgegenüber nicht zu den in Umlauf
bef indl ichen Schuldverschre j-bungen.

Zu den Boden- und Kommunalkreditinstituten zählen aller,,
unter das Hypothekenbankggsetzl), du.= Pfandbrie fgeseLz-'
und das SchiffsbankgesetzJ) fallenden rnstitute sowie die
Landwirtschaftliche Rentenbank, die Deutsche Siedlungs- und
Landesrentenbank (bis 1964: Deutsche Landesrentenban]<) und
dj-e Bayerj-sche Landesbodenkreditanstalt (seit L -7 .1972
rechtlich-unselbständige Anstalt der Bayerischen Landes-
bank Girozentrale) .

1) Zu ElnzeLheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der
Fassung vom 5.2.t963 (BGBI. I S. 81) und Anderungsgesetz
vom lL.3.1914 (BGBI. I S.671).

2) Zo F,inze1heiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen öf fentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (ÖPG) in der Fassung vom 8.5.1963
(BGBI . I S . 31,2) und änderungsgesetz vom 11.3.1974
(BGBI. r S. 669).

3) Z,:t ELnzeLheiten siehe Gesetz über Schiffspfandbrief-
banken (SCHBG) in der Fassung vom 8.5.1963 (BGBI. r
S. 302) und Anderungsgesetz vom II.3.1974 (BGBI. I
s. 671).

-2-
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Datenguel Ie /
Datennachrde i s Begri f f s inhal t/Änderungen im ze itablau f /Begr i f f sbez iehungen

Be g r i f f sb e z Lehun g e n : Der Umlauf (Neu-
geschäft) j_n der statistik der Boden- und Kommunalkredit-
institute unterscheidet sich von IlmLauf (Emissionsstati-
stik) in mehrfacher Hinsicht: In der Emissionsstatistik
werden keine Namensschuldverschrejlcungen erfaßt, dagegen
sind die im Eigenbestand der Kreditinstitute befindlichen
wertpapiere enthalten. Zudem erfaßt die Emissionsstatistik
außer dem Umlauf an Schuldverschreibungen der Boden- und
Kommunalkreditinstitute auch den umlauf aller übrigen in-
tändischen schuld.verschreibungen und den umlauf an Aktien.

o

o



Stand: .06.,.o2,79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .01.53

Blatt4r.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsgüter, die nicht
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerbli-
chen Betriebes zu dienen.

Das Umlaufvermögen umfaßt das Betrjebskapital und das VoLrats-
vermög:en. zum Betriebskapital rechnen u.a. Kassenbestände, Bank
und Postscheckguthaben, Forderungen, Wechselbestände, ggf . auch
Wertpapiere, Geschäftsanteile sowie akt-ive Rechnungsabgrenzungs-
posten. Das Vorratsvermögen setzt sich aus den zur alsbaldigen
Veräußerung oder Weiterverarbeitung bestimmten Beständen an
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Er-
zeugnissen sowie Waren zusalnmen.

Für den Bestand und die Bewertung des Umlaufvermögens sind
grundsätzlich die VerhäItnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
am schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Abschlußtag zo-
grunde zu 1egen. Auf Antrag kann für Betriebe, die regelmäßig
jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit
einem vom Kalend.erjahr abweichenden Wirtschaftsjahr), als Be-
wertungsstichLag der Schluß des Wirtschaftsjahres zugrunde ge-
legt werden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht- Der auf
den Abschlußzeitpunkt ermittelte wert gilt in diesen FäIlen als
wert vom Feststellungszeitpunkt. Die vor:genannten Ausnahmen gel-
ten jedoch nicht für die Bewertunq von Wertpapieren, Anteilen
und Genußscheinen an Kapitalgesellschaften. Im FaIIe zwischen-
zeitiger Bestandsveränderung erfolgt, sofern diese mit dem Er-
werb oder der Veräußerung von Grundbesitz zusammenhängt, ggf'
ein Ausglelch.

Bewertungsmaßstab für die einzelnen zum Umlaufvermögen gehören-
den wirtschaftsgüter ist grundsätzlich der Teilwert. Dabei han-
delt es sich um den Betrag, den ein Erwerber des ganzerl unter-
nehmens bel dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises
für das einzelne wirtschaftsgut ansetzen würde. Der Teilwert
findet in der Regel seine obere Grenze in den wiederbeschaf-
fungskosten für eln Wirtschaftsgut gLeicher Art und Güte am

Feststellungszeitpunkt und seine untere Grenze im l,laterial- oder
Schrottwert. Beim Vorratsvermögen sind die Wiederbeschaffungs-
kosten in der Regel aus den Tagespreisen vom Bewertungsstich-
tag abzuleiten.

o

o
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Stand: 06.o2 .19 Blatt-ltr.:2

Abweichend von diesem Grundsatz sind u.a. anzusetzen
1. Bargetd, Postscheckguthaben, Bankguthaben mit dem Nennwert;
2. Wertpapiere, Antej-Ie und Genußscheine an Kapitalgesellschaf-

ten in der RegeI entweder
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs

oder aber, falls kein Kurs besteht,
aa) soweit die Wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschafte

verbriefen mit dem gemeinen Wert,
bb) soweit die Wertpapiere Forderungsrechte verbriefen

mit dem Nennwert oder
b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der

Einleger gegen eine Kapi-talanlagegesellschaft oder einen
sonstigen Eonds verbriefen;

3. Kapitalforderungen grundsätzlich mit dem Nennwert.

Der gemeine Wert stellt den Einzelveräußerungrspreis dar, der sich
für das aus dem Betrieb herausgelöste Wirtschaftsgut- im gewöhn-
Iichen Geschäftsverkehr beider Veräußerung erzielen Iäßt' rl

Anderungen im Zei tablauf: Vor1953galt
insbesondere für die Festsetzung der Steuerkurse ein anderes Ver-
fahren mit für den gesamten Bewertungszeitraum starr festgesetz-
ten besonderen "steuerkurswerten".

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Tm Unterschied zum Um-
laufvermögen umfaßt das AnLagevermögen (Statistik der Ei-nheits-
werte der gewerblichen Betriebe) alle Wirtschaftsgüter, die dau-
ernd dem Geschäftsbetrieb eines gewerblichen Betriebes in Form
von Sachanlagen (2.8. Betriebsgrundstücke, Maschinen und ähnliche
Anlagen) oder Finanzanlagen (2"B. Mineralgewinnungsrechte, imma-
terielle Wirtschaftsgüter, Wertpapiere, Beteiligungen) dienen.

1) Zt Einze1heiten der Bewertung siehe Bewertungsgesetz v.
10.9.1955 (BGBI. I S. 1851), zuletzt geändert durch Artikel 4
des Gesetzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei
Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wett
bewerbslage bel Auslandsinvestitionen v. 8.9.1912 (BGBI. I
S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien'
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UMSATZ

Da tenque I1e,/
Datennachwei s Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Lieferungen und

Leistungen, die von Unternehmen bzw. Betrieben an Dritte
erbracht und im Berichtszeitraum in Rechnung gestellt wer-
den, ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang oder den Liefer-
termin.

Zur Ermittlung der ErIöse werden Preise abzüg1ich unmittel-
bar gewährter Preisnachlässe (RabaLte, Boni, Skonti) zv-
grunde gelegt. Die Kosten für Fracht, Verpackung und Porto
(auch wenn geLrennt in Rechnung gestelLt) und ebenso die
auf den eigenen Erzeugnissen liegenden Verbrauchsteuern
werden einbezogen.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen dagregen
nicht enthalten.

Zum Umsatz rechnen der Umsatz aus eigenen Erzeugnissen und
industriellen/handwerklichen Dienstleistungen im Bergbau
und Verarbeitenden Gewerbe, der Umsatz baugewerbli-cher Be-
triebsteile und der sonstigen Betriebsteile. Jedoch werden
beim Nachweis für fachliche Betriebsteile (Seg.-Nr. 466,
468, 1181 und 1183) Umsätze, die in den baugewerblichen und
den sonstigen Betriebsteilen des Unternehmens bzw. Betriebs
getätigt werden (z.B- Umsatz aus Handelsware) nicht ein-
bezogen.

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen und betriebs-
fremden Erträge e.e. aus dem Verkauf von Anlagegütern, aus
der Verpachtung von Grundstücken, Zinsen, Dividenden u.a.m.).

AIs Umsatz gelten auch ErlÖse aus Lieferungen und Leistun-
gen an mit dem UnLernehmen verbundene rechtlich selbständige
Konzern- und Verkaufsgesellschaften, in der Regel aber nicht
Erzeugnis- und Leistungsabgaben zwischen Betrieben eines
Mehrbetr iebsunte rnehmens .

Im einzelnen rechnen zum Umsatz aus eigenen Erzeugnissen
und industriellen,/handwerklichen Dienstleistungen auch Er-
Iöse aus dem Verkauf von waren, die in Lohnarbeit bei ande-
ren unternehmen hergestellt werden (einschl. Lohnveredlung),

aZ
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Erlöse aus dem Verkauf von Energie und Wasser, von Produk-
tionsrückständen der lVert der für Dritte geleisteten Lohn-
arbeiten (einschl. Lohnveredlung) sohrie Erlöse aus Ver-
mietung (auch Leasing) von im Rahmen der Produktionst-ätig-
keit des Betr:iebs/Unternehmens selbst hergestellter Erzeug-
nisse.

Zum Umsatz sonstiger Betriebsteile zählen Erlöse aus Handels
ware (d.s. fremde Erzeugnisse, die im allgemeinen unbearbei-
tet und ohne fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Er-
zeugnissen weiterverkauft werden) , aus Vermietung und Ver-
pachtung von Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrich-
tungen (einschl-. Leasing), die nicht im Rahmen der Produk-
tionstätigkeit des Betriebs,/Unternehmens entstanden sind
sowie aus Wohnungsvermietung, aus der Veräußerung von Paten-
ten und der Vergabe von LLzenzen, ferner Provisionseinnah-
men, Gaststättenumsatz, Erlöse aus Transportleistungen für
Dritte, aus Belegschaftseinrichtungen (2.8. von werkseige-
nen Kantinen), aus dem Verkauf von eigenen landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen und dem Verkauf von Anwendungs-Software
(nicht Betriebssystem-Software) .

Bei Verlagsdruckereien wird - abweichend von der o.g.
Regel - auch der Wert der Lieferungen und Leistungen an
zugehörigen Verlag (innerbetrj-ebliche Verrechnungswerte)
Umsatz gerechnet.

den
zum

Die Umsätze werden nach fnland und Ausland wie folgt. ge-
gliedert:

I n I a n d s u m s a t z i Erlöse für Lieferungen und
Leistungen an Empfänger im Bundesgebiet einschl. Berlins
(Vtest) und in der Deutschen Demokratischen Republik einschl.
Berlins (Ost) sowie Erlöse für Lieferungen und Leistungen
an die im Bundesgebiet und in BerIin (triest) stationierten
ausländischen Streitkräfte.

A u s I a n d s u m s a t z : Erlöse für direkte Liefe-
rungen an Empfänger, die im Ausland ansässig si.nd, sowie
an inländische Exporteure.

TBeg
und u

i f f s b e z i e h u n g e n : Siehe unter 2.
-3-
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2.1 Monatlicher
Industriebe-
richt

B e g r i f f s i n h a I t: Erlöse für Lieferungen
eigener Erzeugnisse und Leistungen, die von Betrjeben av1

Dritte erbracht und im Berichtszeit.raum in Rechnung ge-
stellt werd.en, ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang oder
den Liefertermin-

1950 bis 1976

2 2 Industriebe-
richt - Total--
erhebung -
September

1963 bis 1975

Zur Ermittlung der Erlöse werden Preise abzüglich unmittel-
bar gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti) zu-
grunde gelegt. Die Kosten für Fracht, Verpackung und Porto
und ebenso die auf den eigenen Erzeugnissen liegenden Ver-
brauchsteuern werden einbezogen.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen dage-
gen nicht enthalten-

Nicht einbezogen in den Umsatz sind die Erlöse aus Handels-
ware und Nebengeschäften (Urlöse aus Vermietung und Ver-
pachtung, Lrzenzvergabe, Provisionen u.ä.) . Außer Ansatz
bleiben auch die außerordentlichen Erträge (2.8. aus dem
Verkauf von Anlagegütern) und die betriebsfremden Erträge
(Zinsen , Dividenden u. a.m. ) .

AIs Umsatz gelten auch Erlöse aus Lieferungen und Leistun-
gen an rechtlich selbständige Konzer:nunternehmen, nicht
aber Erzeugnis- und Leistungsabgaben zwischen Betrleben
eines Mehrbetriebsunternehmens .

Zwr Abqrenzung des lnlands- und des Auslandsumsatzes
siehe unter 1.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1952 waren Leistungen zwischen Betrieben eines
Mehrbet.riebsunternehmens, die in verschiedenen Bundeslän-
dern lagen, in den Umsatz einbezogen.

Bis einschl. 1967 war die Umsatzsteuer im Inlandsumsatz
enthalten.

4
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Begri-f f sbezL ehungen: Deriml4onatsbe-
richt für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verar-
beitenden Gewerbe nachge\^/iesene UmsaLz für Unternehmen bzLV.
für Betriebe (nicht für fachliche Betriebsteife) umfaßt
neben den Erlösen für Lieferungen eigener Erzeugnisse und
Leistungen auch die Umsätze aus Handelsware und aus Neben-
geschäften, während diese Umsätze im (Monatiichen) Indu-
striebericht nicht einbezogen sind

Zu weiteren Begriffsbeziehungen siehe unter 3

3 Unternehmens-
erhebung im
Bergbau und in
der Industrie
(ohne Bauindu-
strie)

B e g r i f f s i n h a I t : Er1öse für Lieferungen und

Leistungen, die von Unternehmen im Zusammenhang mit dem

Unternehmenszweck erbracht werden.

1962 bis t915
A1s erbracht gelten Erzeugnisse und Leistungen, wenn sie
in Rechnung gestellt werden, ohne Rücksicht auf den Zah-
Iungsei.ngang oder den Liefertermin.

Zur Ermittlung der Erlöse v/erden Preise abzüglich unmittel-
bar gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti) zu-
grunde gelegt. Die Kosten für Fracht, Porto und Verpackung
und ebenso die auf den eigenen Erzeugnissen liegenden Ver-
brauchsteuern werden einbezoEen.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den ErIÖsen dage-
gen nicht enthalten.

Zum Umsatz rechnen neben den Er1ösen für Lieferungen eige-
ner Erzeugnisse und Leistungen auch die Erlöse aus Handels-
ware und aus Nebengeschäften (erIöse aus Vermiet-ung und
Verpachtung, Lizenzvergaben, Provisionen u.ä.) "

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen Erträge (z-B-
aus'dem Verkauf von Anlagegütern) und die betriebsfremden
Erträge (Zinsen, Dividenden u.a.m.) sowie der Wert der
selbsterstellten Anlagen und des Eigenverbrauchs.

5
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AIs Umsatz gelten auch Erlöse aus Lieferungen und Leistun-
gen an andere Unternehmen, die durch Organschaft oder auf
andere Weise verbunden sind, und an rechtlich selbständige
Konzernunternehmen und Verkaufsgesellschaften.

Anderungen im ZeL tablauf :

einschl. 1961 war die Umsatzsteuer in den Erlösen
Lieferungen und Leistungen enthalten.

Bis
für

4 Monatsberi-cht
einschl. Auf-
tragsei-ngangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigte j-Ibau)

1962 bLs 1979

B e g r i f f s b e z te hun qe n : Der Begriff
Umsatz unterscheidet sich in den unter 1. bis 3. genannten
Statistiken - von Unterschieden in Erhebungsbereichen usw.
abgesehen - im wesentlichen dadurch, daß im Monatsbericht
für Unternehmen und Betriebe j-m Bergbau und im Verarbei-
tenden Gewerbe sowie i-n der Unternehmenserhebung im Berg-
bau und in der fndustrie (ohne Bauindustrie) zum Umsatz
neben den Entgelten für die Lieferungen eigener Erzeug-
nisse und Leistungen auch die Umsätze aus Handelsware und
aus Nebengeschäften rechnen, während diese Umsätze im
(Monatlichen) Industriebericht nicht einbezogen sind.

Die Begriffe Umsatz und steuerbarer Umsatz (Umsatzsteuer-
statistik) betreffen ähnliche Tatbestände, bezi-ehen sich
aber auf unterschiedliche Fragestellungen. !^iährend Umsatz
eine wirtschaftliche, auf den Unternehmens- bzw. Betriebs-
zweck bezogene Größe darstellt, geht es beim steuerbaren
Umsatz aus fiskalischen Gründen um eine möglichst vo11-
ständige Erfassung aller Erlöse für Lieferunqen und Lei-
stungen. Daraus folgt 2.8., daß der steuerbare Umsatz
auch die außerordentlichen und betriebsfremden Erlöse
sowie den Eigenverbrauch umfaßt; diese sind im Umsatz nicht
enthalten. Al-lerdings sind im steuerbaren Umsatz nur
Inlandsumsätze, im Umsatz auch Auslandsumsätze einbezogen.

B e g r i f f s i n h a I t : Der Begriff Umsatz ent-
spricht dem Begriff baugewerbLicher Umsatz (Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. FerLigteilbau) , Monatlicher Baubericht) . Zu Ein-
zelheiten siehe dort.

-6-
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B e g r i f f s i n h a I t : Der Umsatz umfaßt

- im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe: AIle Umsätze

aus eigenen Erzeugnissen und Leistungen einschl- des

umsatzes aus Handelsware (ohne umsatz-(Mehrwert-) steuer) ;

- in der Energie- und Wasserversorgungi: Gesamtbetrag (ohne

Umsatzsteuer und Ausgleichsabgabe) der abgerechneten

Lieferungen und Leistungen an Dritte;

- im Baugewerbe: Jahresbauleistung und sonstiqe Umsätze.

Nachgewiesen werden Umsätze Ln Betrieben und in Unternehmen-

Zur Abgrenzung des Umsatzbegriffs im Bergbau und im Verar-
beitenden Gewerbe siehe unter 1. (Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Ge-
werbe) , in der Energie- und wasserversorgung siehe unter 5
(Jahreserhebung bei Unternehmen, fnvestitionserhebung bei
Unternehmen und Betrieben der Enerqie- und Wasserverscr-
gung), im Baugewerbe siehe unter JahresbauTeistung, son-
stiger umsatz (Jahreserhebung einschL- Investitionserhe-
bung bei Unternehmen des Bauhauptgeh/erbes (einschl. Fer-
tigteilbau) ) .

B e g r i f f s i n h a I t : Gesamtbetr:ag der abgerech-

neten Lieferungen und Leistungen an Dritte, unabhängig

vom Zahlungseingang.

Zur Ermittlung der Ertöse werden Preise abzüglich unmittel-
bar gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Ab-
züge 4ufgrund begründeter Beanstandungen) sov/j-e der Re-
touren zugrunde gelegt. Die Kosten für Frachl-, Verpackung
und Porto (auch wenn getrennt in Rechnung gestellt) wer-
den einbezogen.

tr) Statistik der
Investitionen
für Umwelt-
schutz im Pro-
duzierenden
Gewerbe

ab 1975

Jahreserhebung
bei Unternehmen,
Investitionser-
hebung bei Un-
ternehmen und
Betrieben der
Energie- und
Wasserversor-
gung

ab 1975

6

1
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Begriff:

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtj-cnskatalog -

UMSATZ

Begrif f sj.nhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

o

o

Datenquel Iel
Datennachwe i s

Die Umsatz- (Mehrwert-) Steuer und die Ausgleichsabgabe nach
der Neufassung des 3. Verstromungsgesetzes vom 1 7. 1 1 . 1980
sind nicht enthalten.

Zum Umsatz rechnen der Umsatz aus eigenen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, aus Handelsware und aus Nebengeschäften.

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen und betriebs-
fremden Erträge (2.e. aus dem Verkauf von Anlagegütern,
aus der Verpachtung von Grundstücken, Zinsen, Dividen-
den u. a.m. ) .

AIs Umsatz gelten auch Erlöse aus Lieferungen und Leistun-
gen an mit dem Unternehmen verbundene rechtlich selbstän-
dJ-ge Konzern- und Verkaufsgesellschaften.

fm einzel-nen rechnen zum Umsatz aus eigenen Erzeugnissen
auch die Erlöse aus dem Verkauf von fremdbezogener (m)

Energie und Wasser, von Nebenerzeugnissen und sonstigen
Erzeugnissen und von Produktionsrückständen, zvrfi Umsatz
aus Dienstleistungen der Wert der im Auftrag für Dritte
geleisteten Arbeiten (2.9. Wasseraufbereitung, Abfüllen
von Flüssiggas), Erlöse aus Durchleitungen, für Reparaturen
und Instandhaltungen, Installationen, Montagien, Unter-
suchungen, Prüfungen und Gutachten, einschl- der ErlÖse
für die bej- diesen Leistungen verbrauchten Materialien
sowie Erlöse aus Dienstleistungen z.B. der Verkehrsbe-
triebe.

AIs Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden Er-
zeugnissen, die im allgemeinen unbearbeitet und ohne fer-
t.igungstechnische Verbindung mit anderen Erzeugnissen
weiterverkauft werden (2.8. Gas- und Elektrogeräte).

Umsatz aus Nebengeschäften sind im wesentlichen Baukosten-
zuschüsse in der Form von Ertragszuschüssen (in Höhe der
jährlichen Auflösungsquote des passivierten Betrages),
Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten,
beLrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing),
Erlöse aus Wohnungsvermietung, aus der Veräußerung von
Patenten und der Vergabe von Lizenzen, Provisj-onseinnahmen,
ErIöse aus Fuhrparkleistungen für Dritte, aus Belegschaft-s-
einrichtungen (2.8. Kantinen) und aus Beratungs- und
Planungstätigkeit-. - B -



stand: 20. L2. 84 BIatt-Nr.: 8
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o

o

Begriff:

UMSATZ

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenDatenquel- 1e /
Datennachwe i s

7 1 Handels- und
Gaststätten-
zähIung

B e g r i f f s i n h a I t : Umsatz ist der Gesamtbe-

trag der abgerechneten Lieferungen und sonstigen Leistun-
gen von unternehmen und Arbeitsstätten einschl. Eigenver-

brauch, Verkäufen an Betriebsangehörige sowj-e einschl. ge-

sondert in Rechnung gestellter Kosten für Fracht, Porto,
Verpackung usw., ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang

und die St.euerpf Ij-cht.

Der Umsatz schließt auch ErLöse aus Kommissions- oder
streckengeschäften, Provisionen und Kostenvergütungen aus
der Vermittlung von waren (nicht den wert der vermittelten
Waren) einschl. Delkredereprovisionen, aber ohne durchlau-
fende Posten (2.8. im Auftrag der Lieferanten vereinnahmte
Zahlungen) sowie ZusaLzetLöse ein.

Nicht dazu gehören jedoch Erlöse aus Land- Und Forstwirt-
schaft sowie außerordentliche Erträge (2.8" aus dem Ver-
kauf von Anlagevermögen) und betriebsfremde Erträge (2.8.
Einnahmen aus vermietung und verpachtung von betriebsfremd
genutzten Gebäuden und GebäudeLeilen, zLnsetLräge aus nicht
betriebsnotwendigem Kapital oder Erträge aus Betej-Iigungen-

An Kunden gewährte skonti und ErlösschmäIerungen (z.B.Preis-
nachlässe, Rabatte, Jahresrückvergütungen, Boni) sind bei
der Ermittlung des Umsatzes abzuseLzen.

Bei umsatzsteuerlichen organschaften sind auch die von der
Muttergesellschaft oder den Tochtergeseltschaften getätig-
ten Innenumsätze mit anzugeben. Entsprechendes 9iIt auch für
die Unternehmereinheiten.

Der Umsatz wLrd in Großhandel und Handelsvermj,ttlung ohne,
in Einzelhandel und Gastgewerbe einschl. Umsatz- (tttehrwert-)
steuer nachgewiesen.

In den Handels- und Gaststättenzählungen wird der Umsatz
in absoluten Zahlen nachge\r/iesen.

Nachgewiesen werden Meßzahlen des umsatzes in jeweiligen
preisen (Gastgewerbestatistik) bzw. in jeweiJ-igen und in

1

1968

2 Handels- und
Gaststätten-
zählung
1919

7.3 Großhandels-
statistik
ab 1964

'7 .4 ELnzelhandels-
s tatistik
ab 1953

7.5 Gastgewerbe-
statistik
ab 1953

9
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Begriff:

UMSATZ

Datenquel 1e /
Datennachweis Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begrif f sbeziehungen

o Statistik der
Luftfahrtunter-
nehmen

ab 1 968

konstanten Preisen (Groß- und EinzeLhandelsstatistik) .

Die Meßzahlen des Umsatzes in jeweiligen preisen werden
durch Division der Umsätze im Berichtszeitraum (in prei-
sen des Berichtszeitraums) durch die Umsätze des Basis-
zeitraums gebildet.

Bei den Meßzahlen des Umsatzes in konstanten preisen wer-
den die Umsätze im Beri_chtszeitraum mittels preisindizes
auf das Preisgerüst eines Basisjahres umgerechnet. AIs
Preisindizes \"rird bei den Großhandelsumsätzen der Index
der Großhandelsverkaufspreise, bei den Einzelhandels-
runsätzen der Index der Einzelhandelspreise (Verkaufsprei-
se) verwendet.

Anderungen im Zet tabf auf :
Bis einschl. L967 war in den Umsätzen der Großhandels-
unternehmen (Großhandelsstatistik) die Umsatz- (Mehrwert-)
steuer enthalt.en -

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Leistungen, die
von Unternehmen mit Genehmigung oder Erlaubnis zur Durch-
führung von Flügen in der Luftfahrt erbracht \^/erden.

Zu den Erlösen gehören die Umsätze aus Beförderungslei-
stungen (einschl. der Nebenleistungen) mit Luftfahrzeugen
(Personen- und Güterverkehr) sowie die Umsätze aus F1ügen
für andere zwecke (2.8. Reklame-, Bild-, land- und forst-
wirtschaftliche FIüge) .

AIs erbracht gelten die Leistungen, wenn sie in Rechnung
gestellt sind, ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

Zur Ermittlung der ErIöse für erbrachte Lei.stungen werden
Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Skonti, Boni,
Rabatte) zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) ist. nicht enthalten.

Nicht enthalten sind Umsätze von Luftfahrtunternehmen aus
sonstj-ger verkehrswirtschaftlicher Tätigkeit und aus Tätig-
keiten außerhalb der VerkehrswirLschaft. _ 10 _
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o

o
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- Definitionskatalog -
Begriff:

UMSATZ

Da tenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begrif f sbeziehungen

9 Statistik über
die Unternetunen
in der Binnen-
schiffahrt

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Leistungen, die
von [Jnternehmen in der Binnenschiffahrt erbracht werden-

ab 1 969
Dazu gehören die Umsätze aus BeförderungsLeistungen mit
eigenen oder gemieteten Schiffen (Gütelrverkehr, Tankschiff-
fahrt, Personenverkehr), ErIöse aus der Güterbeförderung
mit Hilfe von unterfrachtführern sowie Erlöse für sonstige
Leistungen in der Bj,nnenschiffahrt-

In den Erlösen aus der Güterbeförderung mit Hilfe von
Unterfrachtführern sind auch die innerhalb der Binnen-
schiffahrt getätigten Umsätze enthalten. Die von Haupt-
frachtführern an Unterfrachtführer weitergereichten Be-
träge sind damit im Umsatz doppelt erfaßt.

AIs erbracht. gelten Leistungen, wenn sie in Rechnung ge-
steIIt sind, ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

Zur ErmiLtlung der Erlöse für erbrachte Leistungen werden
Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Skonto, Boni,
Rabatte u. dgl.) zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Mehr-
wertsteuer) ist nicht enthalten.

Nicht enthalten sind Umsätze von Binnenschiffahrtsunter-
nehmen aus sonstiger verkehrswirtschaftlicher Tätigkelt
und aus Tätigkeiten außerhalb der Verkehrswirtschaft'



o

o
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Blatt-Nr.: 1
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Begrlft:

UNGÜLTIGE STIMMEN

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriffginhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern abgegebene un-
gültige Stimmen, ab 1953 ungüItige Erststimmen und Zweit-
stimmen.ab t949

UngüItig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1 nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben
v/orden ist,

2 in einem V'Iahlumschlag abgegeben worden ist, der
offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen abweicht oder einen
deutlich fühlbaren Geqenstand enthäIt,

3 nicht amtlich hergestellt ist oder für einen anderen
lVahlkreis güItig 1st,

4

5

keine Kennzeichnung enthäIt,

den Wilten des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen
1äßr,

6. einen ZusaLz oder Vorbehalt enthält.

In den Fälfen der Nummern 1 bis 4 sind beide Stimmen
ungüItig.

Mehrere in einem Wahlumschlag enLhaltene Stimmzettel
gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder
nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst zäh1en sie
als ein Stimmzettel mit zwei ungültigen Stimmen.

Ist der Vtahlumschlag leer abgegeben worden, so gelten
beide Stimmen als ungüItig. Enthält der Stimmzettel nur
eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme
ungüItig.

2



Stand: 20.03.85 2Blatt-Nr
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Begrlff:

UNGÜLTIGE STIM}4EN

Datenquel le /
Datennachwe i s Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

2 Europawahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern bei der Euro-

pawahl abgegebene ungüItige Stimmen.

Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettelab t979

1 nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben
worden ist,

2 in einem lVahlumschlag abgegeben worden ist, der
offensichtlich in einer das lVahlgeheimnis gefähr-
denden Weise von den übrigen abweicht oder einen
deutlich fühlbaren Gegenstand enthält,

3 nicht amtlich hergestellt ist oder für ein anderes
Land gültig ist,

4. keine Kennzeichnung enthält,

5 den Willen des Wäh1ers nicht zweifelsfrel erkennen
1äßr,

6. einen Zusatz oder Vorbehalt enthäIt-

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel
gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gl-eich lauten oder
nur einer von ihnen gekennzej-chnet ist. Ist der Wahlum-
schlag leer abgegeben worden, so gilt die Stimme als un-
güItig.

o

o
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Begriff:

UNTERNEHMEN MfT INVESTITIONEN

Da tenquel 1e /
Datennachwels Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

t Investitionser-
hebung bei
Unternehmen des
Bergbaus und des
Verarbeitenden
Gewerbes

B e g r i f f s i n h a 1 t : unternehmen, die innerhalb
des Geschäftsjahres AnTageinvestitionen tätigen.

ab 1916

2 Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)
1952 brs 1975

3 Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

1962 bLs 1975

4 Investitionser-
hebung im Pro-
duzierenden
Hand,werk (ohne
Bauhauptgewerbe )

L967 b:_s l9l5

5 Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitionserhebung
bei Unternehmen
des Bauhauptge-
werbes (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1976



Statistisches fnformaLionssystem des Bundes
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UNTERNEHI\,IEN MTT LöHNEN UND GEHALTERN

Begrl ff:
CFX - Nr:

GBI - tlr(n)
3181

Statistik,/
GüItigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Anderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Stand:28. 02.19

Arbeitsstätten-
zähtung 1970

Blattdr.: I

Begri f f s inhalt: IInternehmen, die LöhneundGe-
häfter für das Jahr 1969 gezalnLt haben"

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und giesonderte Abschl-üsse
aufzustellen hat-

Die Löhne und Gehälter für 1969 umfassen im wesentlichen die
Brutto-Lohn- und Gehaltsumme einschl. der Zuschläge r:nd Zulagen
und der vermögrenswirksamen Leistungen, aber nicht die Beiträge
des Arbeitg,ebers zur Sozialversicherung und allgemeine soziale
Aufwendungen.

In der Arbeitsstättenzäh1ung werden Unternehmensergebnisse
nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich ausgewiesen. Zu
diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft,
Tierhaltung und F ischerei, Produzierendes Gewerbe (energie-
wirtschaft und Wasserversorgung:, Bergbau, Verarbeitendes Ge-
werbe, Baugewerbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermi-ttlung,
Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstleistun-
gen (Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen,
Rechtsberatung), ferner die wirtschaftlichen Unternehmen im
Eigentum der Gebietskörperschaften einschl. der staatfichen
und kommunalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn und
der Deutschen Bundespost.

I'ür die Bereiche Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherunq werden keine
Unternehmensergebnisse nachg'ewiesen.

Nicht zu den Unternehmen mit Löhnen und Gehältern zählen Unter-
nehmen, die

erst 1970 gegründet wurden,
1959 keine Arbeitnehmer beschäftigten und fo1g11ch keine
Löhne und Gehält.er gezahlt hatten.

Zu den Unternehmen mit Löhnen und GehäItern rechnen Unternehmen,
wenn mindestens eine j-hrer Niederlassungen Löhne und GehäIter
gezahlt hatte, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Haupt-
niederfassunq oder eLne Zweigniederfassungr handelte.

o

o

a



Stand:28.02.79 Blatt-l'lr.: 2

B e g r i f f s b e z t e h un g e n : Zwischen Unternehmen
mit Löhnen und GehäItern und Arbeitsstätten mit Löhnen und Ge-
häftern (Arbeitsstättenzähtung l97O) bestehen im wesentlichen
folgende Unterschiede: Unternehmen und somit auch Unternehmen
mit Löhnen und GehäItern werden nur im erwerbswi-rtschaftlichen
Bereich ausgewiesen, Arbeltsstätten und somit auch Arbeits-
stätten mit Löhnen und GehäItern bestehen auch in den Bereichen
organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften
und Sozialversicherung.

Bei den Unternehmen mit Löhnen und Gehältern gelten die Ergeb-
nisse für das qesamte Unternehmen. Sie schl-ießen daher auch
TeiIe ein, die nicht als Arbeitsstätten gelten, insbesondere
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Besitz von
Unternehmen.

In d.en Lohn- und Gehaltsummen der Unternehmen mit Löhnen und
Gehältern sind auch Löhne und Gehälter von Arbeitsstätten, die
am Stichtag nicht mehr existierten, mit enthalten.

Ist eine Arbeitsstätte ohne Löhne und GehäIter Haupt- oder
Zwei-gniederlassunq eines Unternehmens mit Löhnen und GehäItern,
so werden die Tätigen Personen dieser Arbeitsstätte bei den
Unternehmen mit Löhnen r:nd GehäItern nachqewiesen.

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFl( - tlr:

GBt( - Nr(n):
3181

UNTERNEHMEN MIT LÖHNEN IJND GEHALTERN

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszei-trarm Be gr i f f s inhal t,/;rrnderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbe z iehungen



Stand: 14.c-3.79 Blatt.ilr.: 1,
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,Fl( - ttr:

68K - ttr(nJ:
901

UI{TERNEHMEN, SELBST;iNDIGE UND ORGANISATIONEN
OHNE ERU]ERBSCHARAKTER

Beqri ff:

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Begr i f f s inhal-t,/Anderungen im Ze i.tabl-auf /Begr i f f sbez j-ehungen

Statistik des
Kraftfahrzeug-
und Kraftfahr-
zeuqanhängrer-
bestandes
o1 .o1 .52

B e g r i f f s i n h a 1 t : Fahrzeughalter, die als
Unternehmen, Selbständige oder Organlsationen ohne Erwerbs-
charakter gelten.

Als Unternehmen gelten wirtschaftliche Elnheiten, deren
Zweck vorwiegend darin besteirt, Waren zu produzieren und/
oder Dienstleistungen zu erbringen und gegen ein spezielles
Entgelt zu verkaufen, das in der Reqel überschüsse abwirft
oder mindestens die Kosten deckt.

zu den unternehmen zähren auch landwirtschaftliche Betriebe,
Handwerksbetriebe, Eln- und Verkaufsvereinigungen (in gre-
nossenschaftlicher und anderer Form), Bundesbahn, Bundes-
post, Bundesbank und die wirtschaftlichen Unternehmen im
Elgentum der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen
und kommunalen Reg,iebetriebe.

Die Selbständiqen zählen zu den Unternehmen. Dieser Begriff
wurde nur eingefügt, um zu verdeutlichen, daß auch die
selbständigren Landwlrte, Handwerker, Gewerbetrelbende und die
freien Berufe zu dieser Haltergruppe gerechnet werden.

AIs Organisationen ohne Erwerbscharakter gelten Vereine,
Verbände oder arrdere Zusammenschlüsse, die entweder gemein-
nützige Zwecke verfolgen oder der Förderung bestimmter
Interessen itirer Uitqlieder oder anderer Gruppen dienen.
Diese Organisationen sind überwlegend nicht zur Erzielung
eines wirtschaftlichen Ertrages tätig; si-e bestreiten
daher ihre Aufwendungen weitgehend aus Mitgliedsbei-
trägen, öffentlichen Zuwendungen u. dgl. und höchstens
zu einem grering,en Teil aus den Erträgen ihrer Dienst-
Ieistungstätigkeit.

Zu den Organisationen ohne Erwerbscharakter gehören u.a.
die Krichen, religiöse und weltanschauLiche Vereinigunqen,
karitative Organisatlonen, Organi-sationen der Erziehung,
Wissenschaft, Kultur sowie der Sport- und Jugendpflege,
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen,
Wirtschaftsverbände, Kammern, politische parteien.

2

o

o



Stand: t4.03.79

a

o

Blatt4r.: 2
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[)FK - Ir:

6BK - lir(n):
907

I,JNTERNEHMEN, SELBST:{NDIGE UND ORGAN]SATIONEN
OHNE ERWERBSCHARAKTER

Beqrl ff:

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f sinhalt/Änderungen lm Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhänger-
bestandes werden Fahrzeugbestände nach Haltergruppen nachge-
wiesen. Als Fahrzeughalter gilt derjenige, für den das Fahr-
zeuq zugelassen ist. Ha1ter und Eigentümer müssen nicht iden-
tisch sein.

Anderungen im Zet tablauf: Vor1963
wurden die Sozialversicherung und die Geistlichen zu der
Haltergruppe Unternehmen, Selbständige und Organisationen
ohne Erwerbscharakter gerechnet. Ab 1953 zählen die Sozial-
versicherungen zu der Haltergruppe Gebietskörperschaften,
Sozialversicherung und dj-e Gej-stlichen zu der Haltergruppe
Angestellte bzw. Beamte.

Bis 1950 wurde bei den Sonderkraftfahrzeugen die Gesamtzahl
der nicht nach Haltergruppen gegliedert vorliegenden Kranken-
kraftwagen zu einem Drittel der Haltergruppe Unternehmen,
Selbständige, Organisationen ohne Erwerbscharakter und zu
zwei Dritteln der Haltergruppe Gebietskörperschaften,
Sozialversicherung zugerechnet.



stand: 04.06.84 Blatt-Nr.: 1
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Begrlff:

UNTERRICHT UND KINDERGARTENBESUCH

Datenquel le/
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition, die Fahr-
schulunterricht, Yolkshochschulunterricht, Kindergarten-
besuch und Tennis* und Tanzunterricht umfaßt.



srand: tl . 12. 84
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Blatt-Nr.: 1
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Begriff

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

1 Index der indu-
striellen Netto-
produktion
t962 bis 1916

1 2 Index der Ar-
beitsproduk-
tivität
1962 b:-s 1916

1 B e g r L f f s i n h a I t : Wirtschaftsberej-ch, der die

Indu str iehauptg ruPPen

Grundstoff- und Produktionsgütetindustrien,
rnve st it ion sgüte r indus t r ien,
Verb r auc hs güte r indust r ien,
Nahrungs - und Genußmittef industr ien
in der Abgrenzung nach dem systematischen verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe L972, umfaßt.

fm einzelnen rechnen dazu die Industriegruppen
lilineralölverarbeitung IB-Nr.
Industrie der Steine und Erden rr

Eisenschaffende Industrie rr

NE-lvletallindustrie rr

Gießerei-Industrie rr

Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahl-
verf ormung rr

Staht- und Leichtmetallbau rr

I{aschinenbau rr

Straßenfahrzeugbau rr

Schif fbau rr

Elektrotechnische Industrie
Feinmechanische und optische sowie
Uhrenindustrie tr

Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie rr

Musikinstrumenten-. Spiel-, Schmuck
waren- und Sportgeräte-Industrie rr

Chemische Industrie einschl. Kohlen-
wertstoffindustrie rr

Herstellung von Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräten und -einrichtungen r'

Feinkeramische Industrie rr

Glasindustrie rr

Sägewerke und holzbearbeitende Industrie 'r

Holzverarbeitende Industrie rr

HoIzschliff, ZelLstoff, Papier und Pappe
erzeugende Industrie rr

22
25
)7
28
29

30
31
?,
33
34
35

37
JÖ

39

40, 42

50
51
52
53
54

trtr

2



srand: L7 . 12. 84 Blatt-Nr, : 2

Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenDatenguel 1e /
Datennachweis

Papier- und pappeverarbeitende Industrie
Druckerei- und VervielfäItigungs-
industrie

Kunststof f verarbe itende Indu strie
Gummi- und asbestverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Lederverarbeitende und Schuhindustrie
TextiI indu str ie
BekIe idungsindustrie
Ernährungsindustr ie
Tabakverarbeitende Industrie

IB-Nr. 56

I

I

tl

il

It

il

tt

tl

tl

51
58
(o

b1
62
63
64
6B
69

Zwischen
sich ge-

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industrie
gruppen t.ätig sind, rechnen in der Regel nicht zur verarbei
tenden Industrie.

Nachgewiesen werden der Index der industriel-l-en Nettopro-
duktion und der Index der Arbeitsproduktivität für die ver-
arbeitende Industrie.

Anderungen im Zei tablauf :

den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben
ringfügige änderungen .

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Die Verarbeitende
Industrie und das verarbeitende Gewerbe sind vergleichbar
abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im ldesentlichen dar-
aus, daß zur verarbeitenden Industrie Industriezweige nach
dem systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industrie-
bericht , zurl verarbeitenden Gewerbe dagegen wirtschafts-
zwe]Lqe nach der SYPRO zusammengef aßt werden. Nur im [,Iirt-
schaftsbereich Verarbeitende Industrie sind im wesentlichen
dj_e folgenden wirtschaftsz\^/eige berücksichtigt: Herstellung
und Montage von Fertigteilbauten aus Beton sowie aus Holz
im Hochbau, Installation von Heizungs-, Lüftungs-, KIima-
und gesundheitstechnischen Anlagen. Nur im wirtschaftsbe-
reich verarbeitendes Gewerbe sind im wesentlichen die fol-
genden wirtschaftszweige berücksichtigt: steinbildhauerei,
steinmetzerei. Reparatur von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern,

3
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Da tenquelle/
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Lackierung von straßenfahrzeugen, MöbeI- und Matratzenpol-
sterei, Maßanfertigung von schuhen und Bekleidung (einschl.
Reparatur), Maßschneiderei, Bäckerei, Fleischerei, schlacht
häuser (ohne kommunale schlachthöfe) sowie Fabrikschi-ffe,
die Fische und andere Meerestiere be- und verarbeiten, so-
weit sie als seLbständige Ei-nhelten anzusehen sind'

Ferner zählen zum Verarbeiten<len Gewerbe auch Handwerks-
unternehmen und -betriebe, die in den einJcezogenen [r]irt-
schaftszweigen tätig sind; dagegen rechnen solche unter-
nehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

Die Zusammenfassung der Verarbeitenden f.ndustrie und des
Bergbaus ergibt d,ie gresamte Industtie (oIne öffentfiche
Energiewirtschaft und ahne Bauindustrie) '

Zur AJcgrenzung gegenüber der Verarbeitenden
Nahrungs- und Genußnittel-industrien) (rndex
eingangs in der Industrie) siehe dort.

Industrie (otne
des Auftrags-

Zur Abgrenzuj:Iq gegenüber der Industrie (otu:e trnontanindu-
strie) (Statistik der Effektenkurse) siehe dort'



Stand: L4. 12. 84 Blatt-Nr,: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDE INDUSTRIE (OHNE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIEN)

Da tenquel 1el
Datennachwe i s Begrif f s inhalt/Anderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Index des Auf-
tragseingangs
in der Ind.ustrie
L962 bLs 1916

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der d'ie

Indu s tr iehauPtgruPPen
Grund.stoff - und Ptoduktionsgüterindustrien,
Inve st it ion s güte t industr jen und

Ve r b r auch s güt e r indu s t r i en

in der Abgrenzung nach dem systematischen verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht, Ausgabe 797 1, umfaßt'

Im einzelnen rechnen dazu die Industriegruppen bzw'
-zwe ige
Industrie der Steine und Erden
Stahl- und Warmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und TemPergießerei
NE-MetaI lhalb zeugwerke
Ziehereien und Kaltwalzwerke,
Stahlverformung

Stahl- und Leichtmetallbau
I,laschinenbau
Straßenfahr zeugbau
Schiffbau
Elektrotechnische Industrie
Feinmechanische und optische Industrie
Eisen-, BIech- und Metallwarenindustrie
Chemische Industrie einschl - Kohlen-

wer tstoff industrie
Herstellung von Büromaschinen, Datenver-
arbeitungsgeräten und -einrichtungen

Feinkeramische Industrie
Glasindustrie
Holzmöbel- und PolstermöbeI industrie
Holzschliff , ZeLLstoff , PaPier und

Pappe erzeugende Industrie
Papier- und pappeverarbeitende Industrie
Kunststof fverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekle idungsindustrie

40, 42

IB-Nr. t5

il
T. a. 27 lO
2910
28 50

30
31

33
34
36
37 10-31 60
38

I

tl

ll

I

tl

il

il

il

tl

lt

50
51
c,)

5420

It

il

I

tt

ll

I

55
56
58
61
6250
63
64

2
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begriff

VERARBEITENDE INDUSTRIE (OTiNE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIEN)

DatenqueIle,/
Datennachwe i, s Begrj.f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriff sbeziehungen

Nachgewiesen werd.en der Inclex des IJmsatzes, der Index des
Auftragseingangs und der Anteil des Aufttagseingangs am

Umsatz.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Industrie-
gruppenbzw.-zweigentätigsind,rechneninderRegelnicht
zur Industrie.

Anderungen im Zet tablauf: DieKoh-
lenwertstoffindustrie wurde nur L975 einbezogen. Ferner er-
gaben sich zwischen den verschiedenen Ausgaben der systema-
tik geringfügige Anderungen.

Begriffsbeztehungen:DieVerarbeitende
Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrien) und die
Verarbeitende IndusÜrje (Index der industriel-len Nettopro-
duktion und Index der Arbeitsproduktivität) unterscheiden
sich in einigen wirtschaftszweigen. Nur zir verarbeitenden
Industrie bei den Indizes der industriellen Nettoproduktion
und der Arbeitsproduktivität rechnen die l4ineralölverarbei-
tung, Schmiede-, Preß- und Harnrner- sowie Hochofenwerke,
NE-Metall-hütten, -umschmelzwerke und -scheideanstalten,
NE-lr{etalIgießerei, Uhrenindusi-rie, Musikinstrumenten-,
spiel-, schmuckwaren- und sportgeräte-Industrie, sägewerke
und holzbearbeitende IndusLrie, die holzverarbeitende Indu-
strie mit Ausnahme der Holzmöbel- und Polstermöbel-industrie,
Druckerei- und Vervielfältigungsindustrie, guntmi- und
asbestverarbeitende Industrie, Iederverarbeitende Industrie
sowie die Nahrungs- und Genußmittelindustrien (Ernährungs-
industrie und tabakverarbeitende Industrie) . Die Kohlen-
\,rertstoffindustrj-e ist in der Statistik des Auftragseingangs
in der Industrie nur im Jahre L976, im Produktions-Eilbe-
richt grundsätzlich einbezogen-

Die Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittel
industrien) und das Verarbeitende Gewerbe (olne Nahrwtgs-
und GenußmitteTgewerbe) (Indizes des Auftragseingangs und
des umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe) sind vergleich-
bar abgegretzt. unterschiede ergeben sich im wesentlichen
daraus, daß zur Verarbeitenden Industrie IndusLriezweige

3



Stand: 14. t2. 84 BIatt-Nr:. : 3

Statistisches Informatj-onssystem des Bundes

- Definrttonskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDE INDUSTRIE (OHNE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIEN)

Datenquel Iel
Datennach!./e i s Begrj.f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

nach dem Systematischen Verzeichnj-s zum monatlichen fndu-
striebericht, zum Verarbeitenden Gewerbe dagegen Wirt-
schafLszweige nach der SYPRO zusammengefaßt werden. Nur
zur Verarbeitenden Industrie rechnen im wesentli-chen Her-
stellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton im
Hochbau, Herstellung von Präzisionsstahlrohren, Installa-
tion von Heizungs-, Lüftr:ngs-, Klima- und gesundheitstech-
nischen Anlagen, Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern
(ohne elektrische Geräte für den Haushalt) sowie - nur 1976 Idie Kohlenwertstoffindustrie. Nur zum Verarbeitenden Gewer- 

|

be rechnen - soweit rndizes auf Basis 1976 und 1980 bere"h- 
|net sind - im wesentlichen der wirtschaftszweig Lederverar- 
Ibeitung (ohne Herstellung von Schuhen) , die !{irtschafts-

gruppe Holzbearbeitung, ferner Hochofenwerke, Maßanferti-
gung von Schuhen und Bekleidung und Maßschneiderei-

Ferner zäh1en zum Verarbeitend.en Gewerbe auch Handwerks-
unternehmen und -betriebe, die in diesem Wirtschaftsbe-
reich tätig sind; dagegen zähIen solche Unternehmen und
Betriebe in der Regel nicht zur Industrie-

Zur Abgrenzung gegenüber den ausgewählten Zweigen der Ver-
arbeitenden Industrie insgesamt (tndex des Auftragsbe-
stands in der Industrie) siehe dort.

o

o
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- Definitionskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDES GEWERBE

Datenquel 1e /
Datennachu/e i s Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf'/Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Abteilung 2 der Systematik

der Wirtschaftszweige (rev.), welche die Hauptgruppen

Grundstoff - und Produktionsgütetgewerbe,
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe,

Verbrauchsg'üter produzietendes Gewerbe .ond

Nahrungs- und GenußmitteTgewetbe
umfaßt.

1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab L970

Im einzelnen rechnen hierzu in der Abgrenzung
SYPRO, Ausgabe 79'19, die Wirtschaftsgruppen
Mineralölverarbe itung
Herstellung und Verarbej-tunq von Spalt-
und Brutstoffen

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen
und Erden

Eisenschaffende Industrie
NE-Me taI Ier zeugung, NE-MetaI Ihalb zeugwe rke
Gießerei
Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung,
Mechanik, ä.D.9.

Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahr-
zeugbau

Maschinenlcau
Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraft-
fahrzeugen usw.

Schiffbau
Luft- und Raumfahrzeugbau
Eelektrotechnik, Reparatur von elektrischen
Geräten für den Haushalt

Feinmechanik, Optik , Herstellung von Uhren
Herstellung von Eisen-, Blech- und MetalI-

v/aren
Herstellung von I'lusikinstrumenten, Spiel-
waren, Schmuck, FüIlhaltern; Verarbeitung
von natürlichen Schnitz- und Formstoffen;
Foto- und Filmlabors

nach der

SYPRO-Nr.

It

It

il

il

I

il

il

tt

I

il

ll

il

il

2

22

24

25
)1
28
29

30

31
32

2-l

34
35

36
31

39
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definit-ionskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDES GEWERBE

Datenquelle/
Datennachwe i s Begriffsinhalt/AnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Chemische Industrie
Herstellung von Büromaschinen, Datenver-
arbeitungsgeräten und -einrichtungen

Feinkeramik
Herstellung und Verarbeitung von GIas
Ho1 zbearbe itung
HoI zverarbe j-tung
ZeIlstoff-, Holzschliff-, Papier- und

Pappeerzeugung
Papier- und PaPPeverarbeitung
Druckere j-, Vervielf ältigung
Herstellung von Kunststoffwaren
Gummiverarbe itung
Ledererzeugung
Lederverarbe itung
Textilgewerbe
Bekle idungsgewerbe
Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne
elektrische Geräte für den Haushalt)

Ernährungsgewerbe
Tabakverarbe itung

SYPRO-Nr. 40

il 50
51
t,.)
tr-)

54

I

ll

trtr

56
51
5B
59
6I
62
63
64

TI

tl

I

I

65
6B
69

Zum verarbeitenden Gewerbe rechnen auch HandwerksunLerneh-
men und -betriebe, die in diesen wirtschaftsgruppen tätig
sind.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n z ZumWirtschafts-
bereich Bergbau und Verarbeitendes Gewetbe (Monatsbericht
für unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbei-
tenden Gewerbe) rechnet neben dem Verarbeitenden Ge\n/erbe

auch der Bergbau.

2 1 Index d.er
Nettopro-
duktion für
das Produ-
zierende
Gewerbe

Beg r i f f s inha It : Wieunter 1

sentlichen ohne die Wirtschaftsgruppen
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutstoffen

Luft- und Raumfahrzeugbau

Reparatur von Gebrauchsgütern(ohne
elektrische Geräte für den Haushalt)

, aber im we-

SYPRO-Nr. 24

" 35

55
ab 1970
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitj-onskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDES GEWERBE

Datenque Ile/
Datennachwei s Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

.2 tndex der Ar-
beitsproduk-
tivität für
den Bergbau
und das Ver-
arbeitende
Gewerbe

ab 1970

2 Zum Verarbeitenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen
und -betriebe, die in diesen v'Tirtschaftsgruppen tätig sind.

Nachgewiesen werden die Indizes der Nettoproduktion für
unternehmen und für fachliche unternehmensteile, der rndex
der Arbeitsprod.uktivität sowie eine MeßgrÖße über die Ent-
wicklung d,er Löhne und Gehäfter je Ptodukteinheit, )e-
weils für das Verarbeitende Gewerbe.

Anderungen im Zei tablauf: Mitder
umstellung auf das Basisjahr 19BO wurde ein methodisch völ-
lig neu gefaßtes system von Produktionsindizes eingeführt.
Dabei handelt es sich um Produktionsindizes für Unternehmen
und für fachliche unternehmensteile. Hi-nsichtlich der Daten-
basis und des Berechnungsverfahrens ist dieses Indexsystem
grundlegend neu gestaltet und unterscheidet sich deshalb
wesentlich von früheren Indexberechnungen 1) -

Be g r i f f s b e z Lehu n g e n : ZumWirtschafts-
bereich Bergbau und. Verarbeitendes Gewetbe rechnet neben dem

Verarbeitenden Gewerbe auch der Bergbau-

Zum lrTirtschaftsbereich Produzierendes Gewerbe rechnen neben
dem verarbeitenden Gewerbe auch der Bergbau, die Elektrizi-
täts- und Gasversorgung und das Bauhauptgewerbe '

Das Verarbeitende Gewerbe und die verarbeitende Industrie
sind vergleichbar abgegrenzt. unterschiede ergeben sich im
wesentlichen daraus, daß zum verarbeitenden Gewerbe wirt-
schaftszweige nach der SYPRO zusafiImengefaßt werden, znr
verarbeitenden Industrie dagegen fndustriezweige nach dem

Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht.

Nur zum wirtschaftsbereich Verarbeitendes Gewerbe rechnen
im wesentlichen steinbildhauerei, steinmetzereif Reparatur
von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Lackierung von Straßen-

1) Siehe hierzu Wirtschaft und Statist Lk 72/1983, S. 931 ff

4
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Statistisches Informatj.onssystem des Bundes

- Definrtl-onskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDES GEhIERBE

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif f si.nhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

3. Index des Auf-
tragsbestands
für das Verar-
beitende Ge-
werbe

7917 bis 1984

fahrzeugen, MöbeI- und Matratzenpolsterei, Maßanfertigung
von Schuhen und Bekleidung (einschl. Reparatur) , Maßschnei-
derei, Bäckerei, Fleischerei, Schlachthäuser (ohne kommu-
nale Schlachthöfe) sowie Fabrikschiffe, die Fische und
andere Meerestiere be- und verarbeiten, soweiL sie als
selbständige Einheiten anzusehen sind. Nur unter dem Wirt-
schafLsbereich Verarbeitende Industrie sind im wesentlichen
die folgenden Wirtschaftszweige berücksichtigt: Herstellung
und Montage von Fertigteifbauten aus Beton sowie aus HoIz
im Hochbau und Installat-ion von Heizungs-, Lüftungs-,
KIj-ma- und gesundheitstechnischen AnIagen.

Ferner zählen zum Verarbeitenden Gewerbe auch Handwerks-
unternehmen und -betriebe, die in diesem Wj-rtschaftsbereich
tätig sind; dagegen rechnen solche Unternehmen und Betriebe
in der Regel nicht zur Industrie.

B e g r i f f s i n h a I t : lrli-rtschaftsbereich, der
ausgewählte Wirtschaftsgruppen bzw. -zweige aus dem

Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe,
Investitionsgüter produzierenden Gewer.be und

Verbrauchsgüter produzierenden Gewe rbe
in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1979, umfaßL.

Im ei-nzelnen zählen dazu clie Vniirtschaftsgruppen bzw. -zweiqe
Gewinnung und Verarbeitung von SLeinen
und Erden

Hochofen-, Stahl- und Warmwa.l-zwerke
(ohne Herstellung von Stahlrohren)

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei
Ziehereien, Kaltwalzwerke
Papier- und Pappeerzeugung
Herstellung von Präzisionsstahlrohren
Stahl- und Leichtmetallbau, Schienen-
fahrzeugbau

Maschinenlcau

SYPRO-Nr.25

il

il

il

2t 11
29 tO
3011, 3015
T.a. 55
2720

ll

TI

tt
31
32

5
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

VERARBEITENDES GEWERBE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenDa tenquelle/
Datennachwe i s

Herstellung von Liefer- und Lastkraft-
wagen, Korünunalfahrzeugen, Omnibussen'
Obussen

Schiffbau
Herstellung von starkstrom-, nachrich-
ten- und informationstechnischen
Erzeugnissen

Feinmechanik, Optik (ohne Herstellung
von Uhren)

Herstellung von Schuhen
Textilgewerbe
Bekle idungsgewerbe

SYPRO-Nr. T.a.3313
34

T.a. 36

il

I

37 r1-3160
6251
bJ
54

Zum Verarbeitenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunterneh
die in diesen Wirtschaftsgruppen bzw. -zweigen täti9 sind'

Nachgewiesen wird det Index des Auftragsbestands für das
Verarbe itende Gewerbe .

Be g r i f f sb e z :-ehu n g e n : Die Begriffe Ver-
arbeitendes Gelverbe und. ausgewäh7te zweige det verarbeiten-
ilenlndustrieinsgesamt(lndexdesAuftragsbestandsinder
Industrie) sind vergleichbar abgegrenzL' Unterschiede erge-
ben sich im wesentlichen daraus, daß zum Verarbeitenden.Ge-
werbe wirtschaftszweige nach der sYPRo zusamlnengefaßt wer-
den, zu den ausgewählten zweigen der verarbeitenden Indu-
strie dagegen Industriezweige nach dem systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht. Nur zum verar-
beitenden Gewerbe rechnen im wesentli-chen die wirtschafts-
zwe:rqe Herstellung von schteifmitteln und Verarbeitung von
Asbest sowie Steinbildhauerei und Steinmetzerei, Herstellung
von Rundfunk-, I.ernseh- und phonotechnischen Geräl-en und
Einrichtunge, Maßschneiderei, Maßanfertigung von Bekleidung
und von Schuhen und Matratzenpolsterei' Nur zu den ausge-
wählten Zweigen der verarbeitenden Industrie rechnen im we-
sentlichen Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus
Beton im Hochbau und fnstallation von Heizungs-, Lüftungs-,
Kl-ima- und gesundheitstechnischen Anlagen'

Ferner zählen zum verarbeitenden Gewerbe auch Handwerksr:n-
ternehmen, die in diesem Wirtschaftsbereich tätig sind; da-
gegenrechnensolcheUnternehmeninderRegelnichtzur
Industrie.

il
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Statistisches Informatronssystem des Bundes

- Definit:onskatalog -

VERARBE]TENDES GEWERBE (OHNE NAHRUNGS- UND GENUSSI'IITTELGEWERBE)

Begriff:

DatenqueJ- 1e /
Datennachwe i s Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Indizes des Auf-
tragseingangs und
des Umsatzes für
das Verarbeitende
Gewerbe

ab 1917

B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der die
Wirtschaftsgruppen
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe,
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe und

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 19'19, umfaßt-

Im einzelnen rechnen hierzu die Wirtschaftsgruppen bzw.
-zweige
Gewinnung und Verarbeit.ung von Steinen
und Erden (ausgewählte Wirtschafts-
zweige) SYPRO-Nr

Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke
(ohne Herstellung von Stahlrohren) rr

Herstellung von Stahlrohren (ohne Prä-
zisionsstahlrohre) (ab Basis L976) rr

NE-Metalthalbzeugwerke rr

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei rr

Ziehereien, KalLwalzwerke, Stahlver-
f ormung rr

Stahl- und LeichtmetalLbau, Schi-enen-
fahrzeugbau (ar-rsgewählte Wirtschafts-
zweige ) rr

Maschinenbau tr

Straßenfahrzeugbau (ausgewählte Wirt-
schaft szwe ige )

Schif f bau rr

Elektrotechnik (ausgewähILe lVirtschafts-
zvleige ) "

Feinmechanik, Optik (ohne Herstellung
von uhren) "

Herstellung von Eisen-, Blech- und
Metallwaren (ausgewählte Wirtschafts-
zweige ) rr

Chemische Industrie rr

Herstellung von Büromaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und -einrichtungen rr

Fe inkeramik

34

38

50
51

27 It
27 15
2850
29t0

301 1-3025

atr1.d. zJ

T.a. 31
1)

T. a. 33

35 10-3570

37 rr-3760

T.
40

a

t
2

o

o



Stand: t4. 12. A4 Blatt-Nr. : 2
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

VERARBEITENDES GEWERBE (OUiVE NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE)

Datenquelle /
Datennachwei s Begriff sinhaLt/Anderungen im Zeitablauf /Begri-f fsbeziehungen

Herstellung und Verarbeitung von
Holzbearbeitung (ab Basis 1916)
Herstellung von HoLz- und Polster-

möbeIn
ZeIl-stoff-, Holzschliff-, Papier-
und Pappeerzeugung

Papier- und PaPPeverarbeitung
Druckerei, Verfielfältigung (ab
Basis 1916)

Herstellung von Kunststoffwaren
Gummiverarbeitung (ab Basis 1976)
Ledererzeugung
Lederverarbeitung (ab Basis L975) bzw
Herstellung von Schuhen (Basis 1970)

Textilgewerbe (ausgewählte Wirt-
schaftszweige )

Bekleidungsgewerbe ( ausgewählte
Wirtschaftszwe ige )

GIas SYPRO-Nr. 52
" 53

55
56

542r-5424

ll

tl

tl 57
(o

59
6L

il

ll

62 bzw. 6251

T.a. 53

T .a. 64

Nachgewi'esen werden der Index des Aufttagseingangs, der
Index des Umsatzes und der Äntei I des Auftragseingangs
am Umsatz.

Bei der Indexberechnung auf Basis 1910 = 100 ist das Ge-
wichtungsschema zur Ermittlung di-eser Indizes für das ver-
arbeitende Gewerbe (ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe)
so gestaltet, daß die o. 9. ausgewählten Wirtschaftsgruppen
bzw. -zweige das gesamte Verarbeitende Gewerbe (ohne Nah-
rungs- und Genußmittelgewerbe) repräsentieren. Bei oer
Indexberechnung auf Basis 1976 und 1980 = 100 repräsentie-
ren die Indizes für das Verarbeitende Gewerbe (ohne Nah-
rungs- und Genußmi-ttelgewerbe) dagegen nur die o'g' ausge-
wählten Zweige.

zum verarbe.itenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunterneh-
men und -betriebe, die in den genannten wirtschaftsgruppen
bzw. -zweigen tätig sind.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Das Verarbeitende
Gewerbe (ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe) und die
Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittef-

3



srand: 14. L2. 84 Blatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystem des Brrndes

- Definrtionskatalog
Begrj.f f

VERARBEITENDES GEWERBE (OHNE NAHRUNGS_ UND GENUSSMITTELGEWERBE)

Datenquel Iel
Datennach$rer. s Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

industrien) (Index des Auftragseingangs in der Industrie)
sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im
wesentlichen da::aus, daß zum Verarbeitenden Gewerbe Wirt-
schaftszweige nach der SYPRO, z17r Verarbeitenden Industrie
dagegen Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt sind. Nur
zum Verarbeitenden Gewerbe rechnen - soweit Indi-zes auf
Basis 1976 und 1980 berechnet sind - im wesentlichen der
WirLschaftszweig Lederverarbeitung (ohne Herstellung von
Schuhen), die Wirt-schaftsgruppe Holzbearbeitung, ferner
Hochofenwerke, Maßanfertigung von Schuhen und Bekleidung und
Maßschneiderei. Nur zur Verarbeitenden Industrie rechnen im
wesentlichen Herstellung und Montage von Fertigteilbauten
aus BeLon im Hochbau, HersLellung von Präzisionsstahlroh-
ren, Installation von Heizungs-, Lüftungs-, KIima- und ge-
sundheitstechnischen Anl.agen, Reparatur von sonstigen Ge-
brauchsgütern (ohne elektrische Geräte fur den Haushalt)
sowie - nur 1916 - die Kohlenwertstoffindustrie-

Ferner zählen zum Verarbeitenden Gewerbe auch Handwerks-
unternehmen und -betriebe, die in diesem Wirtschaftsbereich
tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen und Betriebe
in der RegeI nicht zur fndustrie.

o

o



stand: 24.O5 .84 BIatt-Nr,: 1

Statistisches Infomatlonssyst'etr des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

VERARBEITUNGSWE]N

Datenquel Ie /
Datennachweis Begriffsinhalt/Anderungenimzeitablauf/Begriffsbeziehungen

We inbestands -
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnis, das ausschließlich
durch vollständige oder teilweise alkoholische Gärung der

frischen, auch eingemaischten weintrauben oder des Trauben-

mostes gev/onnen wurde, für die Verarbeitungszwecke spezielle
Eigenschaften aufweist r.md nicht für den direkten mensch-

lichen Verzehr bestimmt ist.

ab 1.952o

o



Stand: 1 2.O3.1982 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog

Begri ff:

VERAUSSERIJNG VON BETEILIGIJNGEN

DFK-lt r. :

GBK-Nr.(n)
7009

Statistik/
Gü I tlgkei Lszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez j-ehungen

1. Jahresrechnungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Einnahmeart mit Einnahmen
aus der Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugs-
rechten und aus Rückflüssen von Eigenkapital.ab 1974

2 Haushaltsansatz -
statistik
ab 1970

In der Vierteljahresstatistik Iiegen für die Gemeinden/Gv.
keine gesonderten Angaben vor.

3 Viertel j ahres-
statistik der
Finanzwirtschaft

Anderungen im Zet tablauf: Inder
Haushaltsansatzstatistik bis 1973 sind die Einnahmen der
Gemeinden/Gv. aus Veräußerungen von Beteiligungen nicht
hi-er, sondern bei den Entnahmen aus Rückl_agren nachgewie-
sen.

ab L9l4

O

o
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Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFKJI r. :

GBK-|lr.(n)
7009

VERAUSSERUNG VON SACHVERMöGEN

Begri ff:

Statistik/
GüIt igkeit sze i traum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

i Jahresrechnungs-
statistik

Begriffsinhalt
aus

Einnahmeart mit Einnahmen

ab 1950

2 Haushal tsansaLz-
statistik

- der Veräußerung von unbeweglichen Sachen (2.B. Grund-
stücke), Abfindungen aus AnIaß von Gebietsänderungen

- dem Verkauf von beweglichen Sachen, die aIs Vermögen
erfaßt wurden oder deren Verkaufserlös im Einzelfall
eine bestimmte Wertgrenze überschreitet.ab 1970

3 Vierteljahres-
statistik der
Fi-nanzwirtschaf t

In der VierteljahresstatisLik Iiegen für die Gemeinden,/
Gv. keine gesonderten Angaben vor.

ab 1914



stand: t7- 12. 84 Blatt-Nr.: I

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatal-og -
Begriff:

VERBRAUCHSGÜTER

Datenquel 1e /
Datennachweis Begrif f s inhalt/Anderungen im Ze itablauf / Begrif f sbez iehungen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Güter, die von der "Indu-
strie" hergestellt werden, aIs technisch fertig ("ver-
brauchsreif") angesehen werden und überwiegend von den pri-
vaten Haushalten gekauft werden (ohne Nahrungs- und Genuß-

mittel) .

Al-s technisch fertig gelten waren/Güter, d,ie voraussichtlich
keiner weiteren Be- oder Verarbeitung im gewerblichen Pro-
duktionsbereich unterliegen, sondern zur LeLzten verwendung
bestimmt sind. AIs Be- oder Verarbeitung gilt jede Umfor-
mung von Stoffen, iede Verbindung mit. anderen Stoffen sowie
der Einbau von Teilen.

Die Verbrauchsgüter umfassen ausqewählte Waren-/GüLerarten
(SechsstelIer) aus dem Systematischen Warenverzeichnis für
die Industriestatistjk (WI), Ausgabe l9l5rbzw- des SysLema-
tischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP),
Ausgabe L982.

Bei der Auswahl der Waren,/Cüter wird so vorgegangen, daß
anhand des systematischen warenverzeichnisses für die Indu-
striestatistik bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses
für Produktionsstatistiken zunächst alle eindeutigen Vor-
produkte (technisch nicht fertige Waren) ausgesondert und
von den eindeutigen Fertigwaren die klar bestimmbaren Ver-
brauchsgüLer bzw. Investitionsgüter festgestellt werden. Da
von dem verbleibenden Rest eine größere Anzahl von waren
nicht nur als Vorprodukte, sondern auch aIs Fertigwaren
Verwend.ung finden und von Ietzteren wiederum ein TeiI so-
wohl Verbrauchsgut als auch Investitionsgut sein kann' wer-
den die verbleibenden Waren nach dem Schwerpunkt ihrer vor-
aussichtlichen Verwendung zugeordnet. Die Personenkraftwagen
werden nach anderen, j-n den einzelnen Statistiken unLer-
schiedlichen Kriterien zugeordnet.

Zu den Verbrauchsgütern zählen nicht nur kurzlebige ' son-
dern auch langlebige Wirtschaftsgüter ("Gebrauchsgüter") -

Einbezogen sind auch waren, die im Haushalt selbst noch
weiter be- oder verarbeitet werden (z-B- Strickgarne).

AIIe folgenden
Statistilen

2

o

o
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Blatt-Nr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

VERBRAUCHSGÜTER

Datenguel 1el
Datennachweis Begriffsj,nhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

1. 1 Index der indu-
striellen Brut-
toproduktj-on
für lnvesti-
tions- und Ver-
brauchsgüter
1962 bLs 7976

2 Index der Brut-
toproduktion
für Investi-
tions- und Ver-
brauci:;güter
a_b 1910

1

Nlcht zu den Verbrauchsgütern zählen Nahrungs- und Genuß-
mittel sowie Blumen und zierpflanzen.

Änderungen im Zei tablauf: DieAus-
wahl der zu den Verbrauchsgütern rechnenden Waren, die auf
der Grundlage des Systematischen Warenverzeichnisses für die
fndustriestatistik (WI), Ausgabe 7975, vorgenommen wurde,
unterscheidet sich wesentlich von der Auswahl der Guter nach
dem Systematischen Güterverzeichnis fur Produktionsstatisti-
ken (cP) , Ausgabe 1982 -

Begrif f sbezi- ehungen: Zur Abgrenzung
gegenüber den Ter.brauchs- und Gebrauchsgütern (Statistik
der Verbraucherpreise) siehe dort.

Zur Abgrenzung gegenüber den Erzeugnissen der Verbrauchs-
güterindustrien (Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher
ProdukLe, Außenhandelsstatistilq Statistik der Außenhandel-s-
preise) siehe dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Das Gewichtungsschema, das
zur Berechnung des nach Investitions- und Verbrauchsgütern
gegliederten Index der Bruttoproduktion bzw. des Index der
industriel-Len Bruttoproduktion verwendet wird, wurde aus
den Bruttoproduktionswerten aIler Waren-/Güterarten, d,ie
als Verbrauchsgüter gelten, ermittelt-

Die Fortschreibung der Reihen erfolgL durch - für die Ge-
samtheit der Verbrauchsgüter annähernd repräsentative -
Erzeugnisreihen des Produktions-Eilberichts -

Bruttoproduktionsindizes werden im besonderen für folgende
Waren/Güter nachgewiesen: Straßenfahrzeuge (soweit Ver-
brauchsgut), el.ekt rotechnische Verbrauchsgüter, chemische
Verbrauchsgüter, Schuhe, MöbeL, Textilien und Bekleidung
so\^/ie sonstige in Index erf aßte Verbrauchsgüter.

Di-e Personenkraftwagen werden nach der ZulassungssLatistik
den Verbrauchs- oder Investitionsgütern zugeordnet.

3



stand: t7 . t2. 84 BIatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

VERBRAUCHSGÜTER

Datenquelle/
Datennachwei-s Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2. statistik der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
Januar 1968
bis Juni 1980

1 Außenhandels-
statistik
ab 1962

2 Statistik der
Außenhandels-
Preise
ab 1954

3

3

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammengefaßt werden Ver-
brauchsgüter, für die im Rahmen der laufenden Statistiken
preise erhoben werden. Von den rund 750 warenarten, die als
VerbrauchsgüLer gelten, werden rund 250 berücksichtigt'

B e g r i f f s i n h a I t : D-ie Aufteilung der !{aren
nach verbrauchsgütern und Investitionsgütern erfolgt in An-
Iehnung an die Waren-,/GüLerauswahl, die zur Berechnung des
Index der (industriel-Ien) Bruttoproduktion für Investi-
tionsgüter getroffen wurde.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem lriarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Posj-tionen des systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (Wf1 bzw. des
systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatisti-
ken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw- GP die Waren,/Güter
in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im lrlA da-
gegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien ge-
gliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Warennurnmern des WA, die nicht genau mit den entsprechenden
lvaren-/Güterarten des Wf bzw. GP übereinstimmen, werden nach
dem schwerpunkt ihrer voraussichtlichen Verwendung zugeord-
net.

Außenhandelsindizes werden in der Außenhandelsstatistik im
besonderen für folgende waren nachgewiesen: straßenfahrzeuge
(soweit verbrauchsgut), efektrotechnische verbtauchsgüter,
chemische verbrauchsgüter, I,Iöbel-, schuhe, TextiTien und Be-
kteidung sowie sonstige im Index erfaßte verbrauchsgüter.

Die personenkraftwagen werden nach der Größe des Hubraums
den Verbrauchs- oder Investitj-onsgütern zugeordnet'

o

o
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BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff:

VERBRAUCHSGiJTERINDUSTR I EN

Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungenDatenquel Iel
Datennachwe i s

B e g r L f f s i n h a I t : HauPtgruPPe der

den Industrie, welche die Industriegruppen
Feinkeramische Industrie
Glasindustr ie
Holzverarbeitende Industrie
Musikinstrumenten-, Spielwaren-, Schmuck-
waren- und Sportgeräte-Industrie

Papier- und pappeverarbeitende Industrie
Druckerei- und VervielfäItigungsindustrie
Kunststof fverarbeitende lndustrie
Led.ererzeugende Industrie
Lederverarbeitende Industrie und Schuh-
industrie

Textilindustrie
BekIe idungsindustrie

Verarbeiten-
1 1 Index der indu-

striellen Netto-
produktion
1962 b:-s 1976

.2 Index der Ar-
be itsprodukti-
vität
1962 bis 1976

1

IB-NT
tl

il

39

56

57
tro

bI

62

63

64

ztTt{t

in diesen IndusLrie-
nicht zu den Ver-

Zwischen
sich ge-

51

52

54

I

in der Abgrenzung nach dem systematlschen Verzeichnis

monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1912, umfaßt'

Nachgewiesen werden der Index der industriel-l-en Nettopro-
d.uktion sowie der Index der Atbeitsproduktivität '

Bei der: Berechnung des Index der industriellen Nettoproduk-
tion wird anstelle der gesamten Glasindustrie lediglich die
hohlglaserzeugende und -veredelnde Industrie einbezogen.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die
gruppen tätig sind, rechnen in der Regel
brauch sgüter j-ndu str ien .

Anderungen im Zei tablauf :

den verschiedenen Ausgaben der Systematik ergaben
ringfügige Anderungen.

2



Stand: 17. t2. 84 BIatt-Nr. : 2

Statistrsches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

VERBRAUCHS GÜTERI NDUSTR IEN

Da tenquel 1e /
Datennachweis Begrif f s inhal t /Anderungen im ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

2 Index des Auf-
tragseingangs
in der Indu-
strie
1962 bLs t976

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Die Verbrauchsgü-
terindustrien und das Terbrauchsgüter produzierende Gewerbe
sind, soweit Indizes der Nettoproduktion nachgewiesen wer-
den, vergleichbar abgegrenzt. Unterschj-ede ergeben sich im
wesentli-chen daraus, daß zu den Verbrauchsgüterindustrien
Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum mo-
natlichen Industriebericht, z1)m Verbrauchsgüter produzieren-
den Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO zusam-
mengefaßL werden. Nur zu den Verbrauchsgüterindustrien rech-
nen im wesentlichen Herstellung von Schleifmitteln und Her-
stellung und Montage von Fertigteilbauten aus HoIz im Hoch-
bau. Nur zum VerbrauchsgüLer produzierenden Gewerbe rechnen
im wesentlichen Herstellung von FüIlhaltern, Foto- und FiIm-
labors, Möbelpolsterei, Maßanfertigung von Schuhen und Be-
kleidung und [4aßschnej-derei.

Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen diese Unter-
nehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

Zur Abgrenzung gegenüber den Verbrauchsgüterindustrien in
der Statistik des Auftragseingangs in der Industrie siehe
unter 2.

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe der Verarbeiten-
den Industrie, welche die Industriegruppen bzw. -zweige
Feinkeramische Industrie fB-Nr. 51

Glasindustrie " 52

Holzmöbel- und Pol-stermöbelindustrie " 5420

Papier- und pappeverarbeitende fndustrie " 56

Kunststoffverarbeitende Industrie " 58

Ledererzeugende Industrie " 61

Schuhindustrie " 6250

Textil industr i-e " 63

Bekleidungsindustrie " 64

-3-
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BIatt-Nr.: 3

Statistisches InformaLionssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

VERBRAUCHSGÜTERINDUSTR IEN

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

in der Abgrenzung nach dem systematischen verzeichnis zum

monatlichen Industriebericht-, Ausgabe 1'911, umfaßt'

Nachgewiesen werden der Index des Auftragseingangs t der
Index des Umsatzes und der AnteiL des Auftragseingangs am

Umsatz.

Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen Tndustrie-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der Regel nicht
zu den Verbrauchsgüterindustrien -

Anderungen im Zet tablauf: Zwlschen
den verschiedenen Ausgaben der systematik ergaben sich ge-
ringfügige i\nderungen.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Verbrauchsgüter-
industrien in der Statistik des Auftragseingangs in der In-
dustrie und Verbrauchsgüterindustrien im Index der indu-
striellen Nettoproduktion sind unterschiedlich abgegrenzL.

Die Verbrauchsgüterindustrien und das Verbrauchsgüter produ-
zierende Gewerbe im Zusammenhang mit dem Index des Auftrags-
eingangs für das Verarbeitende Gewefäe sind vergleichbar ab-
gegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus,
daß zu den Verbrauchsgüterindustrien Industriezweige nach
dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebe-
richt, zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe dagegen
Wirtschaftszwe-ige nach der SYPRO zusammengefaßt werden. Nur
zu den Verbrauchsgüterindustrien rechnet im wesentlichen die
Herstellung von Schleifmltteln. Nur zum Verbrauchsgüter pro-
duzierenden Gewerbe rechnen - soweit Indizes auf Basis 1976
und 1980 berechnet sind - im wesentlichen der Wirtschafts-
zwerg Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Schuhen),
ferner Druckerei und VervielfäItigung, Möbelpolsterei, Her-
stellung von Korbmöbeln, Maßanfertigung von Schuhen und
Bekleidung und Maßschneiderei.

Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Hand.werksunternehmen und -betriebe, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche UnLer-
nehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Industrie.

-4-



Stand: 11. 12. 84 Blatt-Nr.: 4

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definiticinskatalog -
Begriff:

VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN

Datenguel 1el
Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Nur zu den Verbrauchsgüterindustrien in der Abgrenzung des
Index der industriellen Nettoproduktion rechnen die Indu-
striezweige Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuckwaren- und
Sportgeräte-Industrie, Druckerei- und VervielfäItigungs-
industrie, Iederverarbeitende Industrie sowie Teile der
holzverarbeitenden Industrie (Hol-zbauten-, HoIzbauLeile-,
Holzverpackungsmittel-, sonstige Holzwaren-, Korbmöbel-,
Korb-, Flechtwaren-, Pinsel-, Besen-, Bürsten-, Kork-,
Schnitzstoff-, Formstoffindustri-e) . Andererseits ist im
Index der industriellen Nettoproduktion anstelLe der gesam-
ten Glasindustrie nur die hohlglaserzeugende und -veredelnde
Industrie enthalten.

Zur Abgrenzung gegenüber den ausgrewähl-ten Zweigen der Ver-
brauchsgüterindustrien (Index des Auftragsbestands in der
Industrie) siehe dort.

o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begriff

VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Da tenquel 1e /
Datennachwe i s Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1. I4onatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

Indizes des Auf-
tragseingangs
und des Umsatzes
für das Verar-
beitende Gewerbe

ab L9'11

B e g r i f f s i n h a I t : HauPtgruPPe des

tenden Gewerbes, welche die Wirtschaftsgruppen
Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren,

Schmuck, FüIlhaltern; Verarbeitung von natür-
Iichen Schnitz- und Formstoffen; Foto- und
Filmlabors

Fe inkeramlk
Herstellung und Verarbeitung von GIas

Hol zverarbe itung
Papier- und Pappeverarbeitung
Druckere j-, Verviel fältigung
Herstellung von Kunststoffwaren
Ledererzeugung
Lederverarbe itung
Textilgewerbe
BekIe idungsgewerbe
Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elek-
trische Geräte für den Haushalt)

Verarbei-

SYPRO-Nr.
lt

tl

il

il

il

ll

il

ll

tl

tt

39

51

52

54

56

51
(o

51

6Z

53

64

65

2

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1919, umfaßt.

Zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen und -betriebe, die in den genannten
Wirtschaftsgruppen tätig sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe des Vetatbei-
tenden Gewerbes, in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe

1979.

Bei der Ermittlung des Index des Auftragseingangs und des
Index des umsatzes werden nur ausgewählte Zweige des Ver-
brauchsgüter produzierenden Gewerbes einbezogen (in KIam-
mern die jeweilige SYPRO-Nummer):

2



Stand: 20. 12. 84 BIatt-Nr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrttonskatalog -
Begrlff:

VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenquel Iel
Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Feinkeramik (51);
Herstellung und Verarbeitung von clas (52);
Herstellung von HoLz- und Polstermöbel_n (542L, 5424) ;
Papier- und Pappeverarbeitung (55) ;

Druckerei, VervielfäItigung (ab Basis 1976) (57);
Herstellung von Kunststoffwaren (58) ;

Ledererzeugung (61) ;

Lederverarbeitung (ab Basis 1976) (62) bzw. Herstellung
von Schuhen (Basis 1970) (6257) ;

Textilgewerbe (und zwar: Wollspinnerei (631I) ; BaumwolI-
spinnerei (6312), Seidenspinnerei (6313), Wollweberei,
a.n.g. (5331), Baumwollweberei, a.n.g. (6332), Seiden-
weberei, ä.D.9. (5333), Leinen-, Hanf- und Ramieaufberei-
tung und -verarbeitung (6354) , Jutespinnerei und -webe-rei (6355) , Herstellung von Gardinenstoff (6361), Her-
stellung von MöbeI- und Dekorationsstoff (6365), Wirke-
rei, Strickerei (6370), Herstellung von Teppichen ü.ä.,
beschichtetem Gewebe (6380), Veredlung von Textilien
(6391) , sonsti-ges Textilgewebe, a.n.g. (6399) ) ;

Bekl-eidungsgewerbe (und zwar: Herst.ellung von Herren-,
Damen- und Kinderoberbekleidung (6413-6414), Herstellung
von Herren-, Damen- und Kinderwäsche (6421,), Herstellung
von Haus-, Bett- und Tischwäsche (6425) ) .

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Das Verbrauchs-
güter produzierende Gewerbe im Zusammenhang mit dem Index
des Auftragseingangs und die Zer.brauchsgüterindustrien
(Index des Auftragseingangs in der Industrie) sind ver-
gleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesent-
Iichen daraus, daß zum Verbrauchsgüter prod.uzierenden Ge-
werbe lVirtschaftszweige nach der SypRO, zu den Verbrauchs-
güterindustrien dagegen Industriezweige nach dem Systema-
tischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusam-
mengefaßt werden. Nur in den Verbrauchsgüterindustrien ent-
halten ist im wesentlichen die Herstellung von Schleifmit-
teln. Nur zum Verbrauchsgüter produzj_erenden Gewerbe rech-

3
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BIatt-Nr.: 3

Statistisches Informationssysten des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenguel Ie /
Datennachwe i s Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

3.1 Index der Netto-
produktion für
das Produzie-
rende Gewerbe

ab 1970

3 - 2 Index der Ar
beitsprodukt;-
vität für den
Bergbau und
das Verarbei-
tende Gewerbe

ab 1970

nen - soweit Indi-zes auf Basis 1975 und 1980 berechnet
sind - im wesentlichen d.er wirtschaftszweig Lederverarbei-
tung (ohne Herstellung von Schuhen) , ferner Druckerei und
VervielfäItigung, Iritöbelpolsterei, HersteJ-Iung von Korb-
möbeIn, Maßanfertigung von schuhen und Bekleidung und Maß-
schnei-derei.

Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
Wirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche
unternehmen und Betriebe in der RegeI nicht zur Industrie.

Zur Abgrenzung gegenüber dem Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbe im Index des Auftragsbestands für das verarbeiten-
de Gewerbe siehe unter 4.

B e g r i f f s i n h a I t : Hauptgruppe des Verarbei-
Lenden Gewerbes, welche die Wirtschaftsgruppen
Herstellung von Musikinstrumenten, Spiel-
waren, Schmuck, Füllhaltern; Verarbeitung
von natürlichen Schnitz- und Formstoffen;
Foto- und Filmlabors SYPRo-Nr' 39

Feinkeramik " 51

Herstellung, Verarbeitung und Veredlung
von Hohlglas " T-a-52

Holzverarbeitung " 54

Papier- und Pappeverar:beitung " 55

Druckerei, VervielfäItigung " 5J

Herstellung von Kunststoffwaren " 58

Ledererzeugung " 61

Lederverarbeitung " 62

Textilgewerbe " 53

Bekleidungsgewerbe " 64

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 79'19, umfaßt.

4



Stand: 20. 12. 84 Blatt-Nr.: 4

Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begri ff

VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDES GEWERBE

Datenguel 1el
Datennachweis Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Nachgewiesen werden der Index der Nettoproduktion für
Unternehmen und für fachliche UnternehmensLeile, der
Index der Arbeitsproduktivität sowie eine Meßgröße über
die Entwicklung der Löhne und GehäIter je Produkteinheit
für das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe.

Zum VerbrauchsgüLer produzierenden Gewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen, die in den genannten lVirtschafts-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Anderungen im Zet tabl-auf : Mit
der Umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein metho-
disch vöIlig neu gefaßtes System von Produktionsindizes
eingeführt. Dabei handelt es sich um Produktionsindizes
für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile. Hin-
sichtlich der Datenbasis und des Berechnungsverfahrens ist
dieses Indexsystem grundlegend neu gestaltet und unter-
scheidet sich deshalb wesentlich von früheren fndexbe-
rechnungen 1) .

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Das Verbrauchs-
güter produzierende Gewerbe und die Ter.brauchsgüterindu-
strien sind, soweit Indizes der Nettoproduktion nachgewie:
sen werden, vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben
sich im wesentlichen daraus, daß zum Verbrauchsgüter produ-
zierenden Gewerbe Wirtschaftszweige nach der SYPRO, zu den
Verbrauchsgüterindustrien dagegen Industriezweige nach dem
Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht
zusammengefaßt werCen. Nur zum Verbrauchsgüter produzieren-
den Gewerbe rechnen im wesentlichen Herst.ellung von FülIhaI-
tern, Foto- und Filmlabors, Ivlöbelpolst.erei, Maßanfertigung
von Schuhen und Bekleidung und I"Iaßschneiderei. Nur zu den
VerbrauchsgüLerindustrien rechnen im wesenLlichen Herstel-
Iung von SchleifmiLteln und Herstellung und Montage von
Fertigteilbaut.en aus HoIz im Hochbau.

Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in dieser
l'lirtschaftshauptgruppe tätig sind; dagegen rechnen solche
Unternehmen und Betriebe in der Regel'nicht zur Industrie.

hierzu wirtschaft und statistik 12/Ig83, s' 931 ff'
-5-

1) Siehe

o

o
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BIatt-Nr.: 5

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrj-f f :

VERBRAUCHSGÜTER PRODUZIERENDES GEV'IERBE

Datenquel 1el
Da tennachwe i s Begrif f s inhal t/Anderungen im ze itablauf /Begrif f sbeziehungen

Begriffsinha
tenden Gewerbes, welche

Herstellung von Schuhen

Textilgewerbe
Bekleidung sgewerbe

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1919,

64

umfaßt -

Nachgewiesen wirc der rndex des Auftragsbestands für das
Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe'

Zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe rechnen auch
Handwerksunternehmen, die in den genannten Wirtschafts-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.
Be g r i f f sb e z teh un g e n : Die Begriffe Ver-
brauchsgüter produzierendes Gewerbe und ausgrewähfte Zweige
der verbrauchsgüterindustrien (Index des Auftragsbestands
in der Industrie) sind vergleichbar abgegrenzt. unterschiede
ergeben sich im wesentlichen d.araus, daß zum verbrauchsgüter
produzierenden Gewerbe wirtschaftszweige nach der sYPRo, zu
den ausgewählten zweigen der verbrauchsgüterindustrien da-
gegen Industriezwe]lge nach dem systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt werden. Nur
zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe rechnen im we-
sentlichen Maßanfertigung von Schuhen und Bekleidung und
Maßschneiderei.
Ferner zählen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
auch Hand\^/erksunternehmen, dj-e in dieser Wirtschaftshaupt-
gruppe t.ätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der
Regel nicht zur Industrie.
Das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe im fndex des Auf-
tragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe einerseits und
im Index des Auftragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe
andererseits sind unterschiedlich abgegrenzt. zum Ver-
brauchsgüter produzierenden Gewerbe beim Index des Auf-
tragseingangs für das Verarbeitende Gewerbe rechnen - so-
weit Indizes auf Basis 1975 und 1980 berechnet sind - die
meisten WirtschafLszweige, die in der Statistik des Auf-
tragsbestandes zusanmengefaßt sind, darüber hinaus aber
auch die Wirtschaftsgruppen bzw. -zweige Feinkeramik, Her-
stellung und Verarbeitung von GIas, Herstellung von HoLz-
und Polstermöbeln, Papj-er- und Pappeverarbeitung, Druckerei
und VervielfäItigung, Herstellung von Kunststoffwaren,
Ledererzeugung und Lederverarbei-tung (ohne Herstellung von
Schuhen).

Index des Auf-
tragsbestands
für das Verar-
beitende Ge-
werbe

1971 bLs 1984

IT : HauptgruPpe des Verarbei-
WirtschaftsgruPPen bzw. -zweige

sYPRo-Nr. 6251
,' 63

4
die
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Statistisches Informatlonssyst-em des Bundes

- Definitionskatalog

DFK - Nr:

GBK .
575

n

Beqrl ff:

VERBRAUCHSLJi}IDER

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab lauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Länder, in denen Waren,
die von der Bundesrepublik Deutschland einschl. BerLi_n
(West) ausgeführt werdenr ge- oder verbraucht bzw. be-
oder verarbeitet werden sollen.

Bej- Waren, deren Verbrauchs- (Bestimmungs- ) Iand nicht be-
kannt ist, wi-rd das letzte bekannte Land angegeben, in
das die Waren verbracht werden sollen.



Stand: 08 . 09 .80 Elatt-Nr.: 1
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begri ff:

VERKEHR INNERHALB DES BTINDESGEBIETES

0FK-ll r. :

GBK-Nr.(n):
903

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Beqriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Eisenbahnstatistik B e g r i f f
(statistik der
Personen- und Gü- von einem orL
terbeförderung auf Bundesgebiet.
Eisenbahnen)

s I n h a 1 t : Beförderungen von Gütern
im Bundesgebiet zu einem anderen Ort im

ab L966 Das Bundesgebiet umfaßt auch Berlin (West).

2 Statistik des ge-
werblichen Güter-
und Möbelfernver-
kehrs und des
Vlerkf ernverkehrs

Der Verkehr zwischen Binnen- und Küstenhäfen des Bundes-
gebietes wird sowohl in Statistlk des Schiffs- und Gü-
Lerverkehrs auf den Binnenwasserstraßen aIs auch in der
StatisLik des Güterverkehrs iiber See aIs Ver-kehr inner-
haLb des Bundesgebietes erfaßt.

ab 1962

3 Statistik des ge-
werblichen Luft-
verkehrs auf ausge-
wäh1ten Flugplätzen
ab 1962

4 Rohrfernl eitungs-
statistik
ab 1962

5 Statistik des
Schiffs- und Gü-
terverkehrs auf
den Binnenr*rasser-
straßen
ab 1962

6 Statistik des Gü-
terverkehrs über
See

ab 1962



Srand: 01. 1 1. 84 BIatt-Nr.: 1

Statistisches Infolrrnationssystetr des Bundes

- DefinrtronskaCalog -
BcArlff:

VERKEHR MIT GEBIETEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIETES

Datenquel Ie /
Datennachrde i s Begri f f s inhal t/Anderungen in ze itablauf / Begr i f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten Flugplätzen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gewerblicher Luftverkehr im

grenzüberschreitenden Verkehr nach ausgewählten Ländern.

ab 19'72 o

o



stand:01.11.84 BIatt-Nr.: 1

SEatistisches Infonnationssystetn des Bundes

- Definltronskatalog -

Begrlff:

VERKEHR MIT GEBIETEN INNERHALB EUROPAS

Datenquel Ie /
Datennachwel s Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf / Beg ri f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ab 19'72

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gewerblicher Luftverkehr im

grenzüberschreitenden innereuropäischen Luftverkehr nach

Ländern.o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definiticnskatatog -

DFK - Nr:

GBK -
842

VERKEHRSEINNAHMEN AUS PERSONENBEFöRDERUNG

Begri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Personenbe förde rung
im Straßenverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Marktliche Entgelte für
Beförderungslei-stungen von Unternehmen im genehmlgungspflich-
tigen gewerblichen Straßenpersonenverkehr.01 .01 .52

Zu den Beförderungsleistungen rechnen die Personenbe-
förderung im genehmigungspflichtigen Linienverkehr und im
GeTegenheitsverkehr; die Beförderungsleistungen im frelge-
stell-ten SchüIerverkehr sind nicht eingreschlossen.

Marktliche EntgeLte sind nur die beim Verkauf von Fahr-
ausweisen für die Personenbeförderung im Straßenverkehr
erzielten Einnahmen. In ihnen ist die Umsatz-(Mehrwert-)
steuer in aller Regel enthalten. Beim Gelegenheitsverkehr
sind auf Unterbringung und Verpflegung entfallende Beträge
des Gesamtentgelts abgezogen.

Be g r i f f sb e z ,.ehunge n : DieVerkehrs-
einnahmen aus Personenbeförderung sind vergleichbar ab-
qegirenzt wi-e die Verkehrseinnahmen (Personen- und Gepäck-
bef örderung ) (Eisenbahn statistik) .

Die Verkehrseinnahmen aus Personenbeförderung sind voll-
ständig im Umsatz im Straßenpersonenverkehr (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) enthalten.



Stand: 16.06.78 Blatt-llr.: 1
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Statistj-sches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalogr -

DFK - Nr:

7BB
OBK - |lr(n

VERKEHRSEINNAHMEN (AUS SCHIENEN-
UND SCHIFFSVERKEHR)

Begri ff:

Statistik,/
Gültigke its ze itraum Begriffsinhart/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Ei s enbahns tatis tik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Beförderungs-
lelstungen, die von Eisenbahnunternehmen im Schienen- und

Schiffsverkehr erbracht werden.o1.o1.56

Zu den Verkehrslei-stungen zählen die Beförderung von Personen
und Gütern, nicht aber andere wirtschaftliche Tätigkeiten
(Werbung, Verpachtung u. a.m. ) .

Die Verkehrseinnahmen umfassen die Terkehrseinnahmen
(Expreßgut-, Güterverkehr) und die Verkehrseinnahmen
(Personen- und Gepäckbeförderung ) .

In den Einnahmen aus Personen- und Gepäckverkehr sind die
Einnahmen aus der Beförden:ng von Personen und Gepäck der
Bundeswehr und der stationierten Streitkräfte nicht enthalten.

Die Verkehrseinnahmen werden einschl. Beförderungs- bzw
Umsatz- (Mehrwert- ) steuer ausgewiesen.



Statistisches Informationssystem des Bundes

- Defiriitionskatalog -

VERKEHRSEINNAHMEN (E}PPESSGUT-,
GÜTERVERKEHR)

Begrl ff:

Statistik,/
Gü Itigkeitszeit.raum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbe förderung
auf Eisenbahnen)

B e g r 1 f f s i n ha 1 t : Entgelte für die Be-
förderungsleistung an Gütern einschl. Expreßgut, die
von Eisenbahnunternehmen im Schi-enen- und Schiffsver-
kehr erbracht werden.

o1.o1 .69 Neben den Einnahmen aus der Beförderung von Gütern ge-
hören dazu auch die Einnahmen aus dem Expreßgutverkehr.
Letztere sind Entgelte für Kleingut, das mit der Expreß-
gutkarte abgefertigt und in der Regel in Reisezügen
befördert wird.

Die Verkehrseinnahmen (Expreßgut-, Güterverkehr) werden
einschf . Beförderunqs- bzw. Umsatz-(MeLrrwert-)steuer
nachgewiesen.

B e g r i f f sb e z ie hunq e n : Verkehrsein-
nahmen (Expreßgut-, Güterverkehr) sind vergleichbar
abgegrenzt wie die Frachteinnahmen des deutschen ge-
werblichen Güterfernverkehrs (Statistiken des qewerblichen
Güter- und Möbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs).

Stend: 76.06.78

OFK - ltr:

GBl( - ilr(n):

Elatt.t{r.: I

819

o

o
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Statisr-isches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK - tlr

GBK - [r(n):
811

VERKEHRSEINNAHMEN ( PERSONEN-
UND GEPACKBEFÖRDERTING)

8e9rl ff:

Statistik,/
GüItigkeitsze itraum Begriffsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungen

Eisenbahn-
Statistik
(statlstik der
Personen- und
Güterbeförder ung
auf Eisenbahnen)

B e g r i f f s i nha I t : Entgelte für die Be-
förderungsleistungen an Personen elnschl. Gepäck, die
von Eisenbahnunternehmen im Schienen- und Schiffsver-
kehr erbracht werden.

oi.o1"69 Neben den Einnahmen aus Personenbeförderung gehören
dazu auch Einnahmen aus dem Gepäckverkehr, zu denen
alle Entgelte für abgefertigtes Gepäck (einschl.
Fahrräder auf Fahrradkarten, Auto im Reisezug usw. )

gehören.

In den Einnahmen aus Personen- und Gepäckverkehr sind
die Einnahmen aus der Beförderung von Personen und
Gepäck der Bundeswehr und der stationierten Streit-
kräfte nicht enthalten.

Die Verkehrseinnahmen (Personen- und Gepäckbeförderung)
werden einschl. Beförderungs- bzw. Umsatz- (Mehrwert-) steuer
nachgewiesen.

B e gr i f f sb e z ie hu ng e n : DieVerkehrs-
einnahmen (Personen- und Gepäckbeförderung) sind ver-
gleichbar abgegrenzt wie die Verkehrseinnahmen aus
Personenbeförderung (Statistik der Personenbeförderung
im Straßenverkehr).



Stand: 30.10.84 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informa tionssystem

- Definitronskatalog

des Bundes

o

o

Begriff:

VERKEHRSFLACHE

Datenquel 1e /
Datennachwe i s Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Flächenerhebung
ab 7979

B e g r i f f s i n h a 1 t : Flächen, die dem Straßen-,
Schienen-, Luft- oder Schiffsverkehr dienen.

Zu den nach allgemeiner Auffassung als Straße oder Weg
bezeichneten Flächen gehören gewöhnlich auch die Trenn- und
Seitenstreifen, Brücken, Gräben und Böschungen, Rad- und
Gehwege, Parkstreifen und ähnliche Einrichtungen.

A1s PIatz werden Flächen bezeichnet, die zum Abstellen
von Fahrzeugen, Abhalten von Märkten und Durchführen
von Veranstaltungen dienen.

Schiffsverkehrsflächenbeinhalten nur FIächen zu Lande, die
dem Schiffsverkehr dienen (2.8. Anlegestellen, Hafenan-
lagen).

!{erkstraßen, Lagerplätze, Gleisanlagen und Verlade-
rampen, die zu einem Betriebsgelände gehören, zählen da-
gegen nicht zur Verkehrsfläche, sondern werden bei den
Gebäude- und FreifLächen für Gewerbe und Industrie nach-
gewiesen.



Stand: 18.08.81

o

o
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FKdr.:

GBK-ltr.(n):
7008

VERKEHRS- L]ND NACHRICHTENWESEN

Begri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1 Jahresrechnungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : AufgabenJcereich mit den

Ausgaben
ab 1950

2. Haushaltsansatz-
statistik
ab L91o

des Bundes und der Länder für dj-e Verwaltung des
Straßen- und Brückenbaues (2.8. Landesamt fur Straßenbau
Straßenlcaudirektion, Straßenbauamt, Autobahnamt) r der
Wasserstraßen und Häfen (2.B. Bundeswasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung, Wasserbauamt) und für sonstige Ver-
waltungsbehörden (2.8. Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesan-
stalL für Straßenwesen) ;

für Unterhaltung und Betrieb, Baumaßnahmen von Bundes-
autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen
und Gemeindestraßen, für Parkhäuser, Bauhöfe der Stadt-
staaten und sonstige Maßnahmen (2.8. Verkehrserziehung,
Verkehrs unf aI lverhütung, ve rkehrswi s se ns chaf tl i che
Untersuchungen) ;

für Unterhaltung und Betrieb, Baumaßnahmen von Wasser-
straßen und Häfen, Schiffahrtseinrichtungen' Lotsenwesen
Hydrographischer Dienst, Schleppdienst usw. und beson-
dere Einrichtungen (2.8. Bundesanstalten für Wasserbau
und für Gewässerkunde, Deutsches Hydrographisches Insti-
tut); Beteiligungen an der Finanzierung des Ausbaues von
Schiffahrtswegen durch Gesel-lschaften; Förderung der
Binnen- und Seeschiffahrt (2.8. Abwrackhilfen, Darlehen
und Zuschüsse zum Bau von Handels- und Seeschiffen);

für den schienengebundenen öffentlichen Personennahver-
kehr (2.8. U-Bahn-Bauten, Verbilligung von GasöI zum
Betrieb schienengebundener Fahrzeuge) ;

für die Flugsicherheit (2.8. Bundesanstalt für Flug-
sicherung, Luftfahrt-Bundesamt, Förderung des Luftreise-
verkehrs mit Berlin, von Luftfahrt-organisationen u.ä. ) ;

für den Vtetterdienst und das Nachrichtenwesen (z-B. An-
stalt "Deutscher Wetterdienst", Rundfunkanstalten und
Fernsehen) sowie für allgemeine Förderungsmaßnahmen des
Verkehrs (2.8. Beihilfen zur Sicherung des Güterverkehrs
nach Berlin, des Werkfernverkehrs mit Lastkraftwagen
u.ä. ) .

-2-
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Statistisches Informationssystem des Bundes
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Begrl ff:

VERKEHRS- I]ND NACHRICHTENWESEN

0FK-l{r.:

GBK-ilr.(n):
7008

Statist.ikl
Gültigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehunge

Ausgaben im Zusammenhang mit der Deutschen Bundesbahn und
Deutschen Bundespost sowie Ausgaben für Verkehrsunterneh-
men sind nicht hier, sondern im Aufgabenbereich Wirt-
schaf t sunter nehme n nach gewiesen .

Ausgaben der Gemeinden,/Gv. für die Förderung des Nahver-
kehrs, der Schiffahrt und des Luftverkehrs sind nicht hier;
sondern im Aufgabenbereich Energie- und Wasserwirtschaft,
Gewerbe, DienstLeistungen nachgewiesen.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
1973 sind hier auch die Ausgaben der Gemeinden/Gv. für
die Tiefbauverwaltung und die Bauhöfe enthalten, die ab
7974 tn den Aufgabenbereichen Po-Zi tische Führung und zen-
traLe VerwaLtung und Kommunafe Gemeinschaftsdienste nach-
gewiesen werden.

Bis 1973 sind hier auch die Ausgaben der Gemeinden mit
10 OOO und mehr Einwohnern und der C,emeindeverbände für
die Förderung des Nahverkehrs (Verkehrsunternehmen), der
Schiffahrt und des Luftverkehrs nachgewiesen.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Be-
reich Angaben nur für die Gemeinden mit 10 OOO und mehr
Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970
bis 1973 vor-
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- Definitionskatalog -
Begri f f

VERLETZTE PERSONEN

Datenquelle/
Datennachwei s Begrif f sinhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei UnfäIlen
im Fahrverkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen Körper-
schäden erli-tten haben.

Verletzte Personen, die in eine Kranlcenanstalt aufgenorunen
werden, gelten als Schwerverletzte; erfolgt keine statio-
näre Behandlung, so gelten sie als Leichtverletzte.

UnfäIIe, die Fußgänger allein betreffen (2.8. Sturz bei
Glatteis) und UnfälIe, die sich auf Privatgrundstücken er-
eignen, werden nicht erfaßt.

Einbezogen hrerden aber UnfäI1e, bej- denen Teilnehmer am
Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen verletzt werden.
Bei UnfäIlen, die so\^/ohl dem Straßen- als auch dem Bahnver-
kehr zuzurechnen sind (hauptsächlich UnfälIe, bei denen Per-
sonen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z.B. die verletzten Zug-
reisenden sov/ohl i-n der Statistik der Straßenverkehrsun-
fälIe als auch in der Eisenbahnunfallstatistik berücksich-
tigt.

t Statistik der
Straßenver-
kehrsunfä11e
ab 1953

Eisenbahnun-
fallstatist.ik
ab 1966

Personen, die innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen
ben, rechnen nicht zu den verletzten, sondern zu den
töteten Personen-

ster-
ge-

2 ts e g r i f f s i n h a I t : Reisende, Bedienstete oder
bahnfremde Perscnen, die bei Bahnunfällen verl-etzt werden.

Erfaßt werden aIIe bei Zugentgleisungen oder Zugzusammen-
stößen oder durch persönliche UnfäIle im Bereich von Eisen-
bahnen Verletzten, ebenso Wegebenutzer aLLer Art, die durch
den Zugverkehr Verletzungen erleiden.

Nicht in der Elsenbahnunfallstatistik, sondern in der Sta-
tistik der StraßenverkehrsunfäIle werden Personen erfaßt,
die im Bereich von Stadtschnellbahnen, die nicht von der
Deutschen Bundesbahn betrieben werden, von Straßenbahnen
o.ä. verunglücken.

2
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Begri f f

VERLETZTE PERSONEN

Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungenDatenquel le /
Datennachwei s

3 Statistik der
Luftverkehrs-
unfälIe
ab L962

Einbezogen werden aber unfäIle, bei denen Teilnehmer am

Straßenverkehr im Bereich von Eisenbahnen verletzt werden'
Bei UnfäIIen, die sov/ohl dem Straßen- als auch dem Bahnver-
kehr zuzurechnen sind (hauptsächlich UnfäIIe, bei denen Per-
sonen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z.B. die verletzten In-
sassen von Kraftfahrzeugen sowohl in der Eisenbahnunfall-
statistik als auch in der Statistik der Straßenverkehrs-
unfätIe berücksichtigt.
personen, die innerhalb 30 Tagen an den unfallfolgen ster-
ben, rechnen nicht zu den verletzten, sondern zu den 9e-
töteten Personen.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Flugver-

kehrs- oder FlugbetriebsunfäILen ziviler Luftfahrzeuge ver-
letzt werden.

Einbezogen r,{erden alle UnfäIIe im gewerblichen und nicht-
gewerblichen Luftverkehr, also auch UnfäIle im privaten
Reise-, sportmotor- und segelflugbetrieb, im werksverkehr
und Schulflugbetrieb, bei denen Menschen (Fahrgäste, PiIo-
ten, Angehörige des FIug- oder Bodenpersonals oder sonstige
Personen) verletzt werden.

Berücksichtigt werden auch Unfälle bei der Abfertigung auf
dem Vorfeld oder beim Rollen der LufLfahrzeuge, nicht aber
unfälle bei wartungs- und Überholungsarbeiten in lverften
und Reparaturhallen.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1,968 rechneten Personen, die innerhalb 30 Tagen
an den unfallfolgen starben, nicht zu den verletzten, son-
dern zu den getöteten Personen.

3
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Begriff

VERLETZTE PERSONEN

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

4 Statistik der
UnfäIle auf
den Binnen-
wasserstraßen

B e g r i f f s i n h a I t : Personen' die bei Verkehrs-

unfäIlen auf den Binnenwasserstraßen oder in den Binnen-

häfen verletzt werden.

ab 1959 Einbezogen werden nur UnfäIIe im Schiffsverkehr (z'e' Zu'
saflimenstöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der Besat-
zurlg t Fahrgäste oder sonstige Personän verletzt werden '
Nicht einbezogen werden SchiffsbetriebsunfäIle (2.8. Feuer,
Explosionen) und andere UnfäIIe -
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DFK - Nr:
Begrl ff

VERLORENE ARBETTSTAGE GBK - Nr(n):

263

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik der
Streiks und
Aussperrungen
o1 .o1 .50

Be gri f f s inhal t: Arbeitstage, diedr:rchstreiks
und/oder Aussperrungen verloren gehen (Ausfalltage) .

In die Statistik der Streiks und Aussperrungen werden nur die-
jenigen Arbeitskämpfe einbezog'en, an denen mindestens 10
Arbeitnehmer beteiligt waren und die mindestens einen Tag
dauerten oder durch die - unter Berücksichtigung aller an der
Arbeitseinstellung beteiligten bzw. von ihr betroffenen Arbeit-
nehmer - ein Verlust von mehr als lOO Arbeitstagen entstanden
ist.
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Begri ff:

VERMöGENSWIRKSAME LEISTUNG DES ARBETTGEBERS

0FK-l.l r. ;

GBKdr.(n)
6491

Statistik/
GüItigkeit sze itraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

WirLschaftsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte

B e g r i f f s i n h a I t : Vermögenswj-rksame Leistung
des Arbeitgebers sowie vermögenswirksam angelegte TeiIe
des Arbeitslohns, den der Haushaltsvorstand durch seine
Tätigkeit im Monat erzielt.ab t974

Das Gesetz zvr Förderung der Verrnögensbildung der Arbeit-
nehmer (sog. 624-Dl4-Gesetz) begünstigt ]:is zum Höchstbe-
trag von 624 DM im Jahr die vermögenswirksame Anlage von
Leistungen des Arbeitgebers oder von Teilen des Arbeits-
lohns durch Gewährung einer staatfichen Sparprämie. Nicht
enthalten ist die Arbeitnehmer-Sparzulage, die der Posi-
tion einmaTige Einkommensübertragungen zugeordnet ist.

Haushaltsvorstand ist beim HaushaTtstVp 2: 4-Personen-
Arbeitnehmerhaushalte mit mittTerem Einkommen dasjenige
Ilaushaltsmitglied, das - i.d.R. alleiniger - Einkommens-
bezieher ist; beim Haushal-tstgp 3: 4-Personen-HaushaLte
von Beamten und AngesteTTten mit höheren Einkommen i-st
Haushaltsvorstand derjenige, der Hauptverdiener j-n der
Familie ist.



stand: 17 . 12. 84 Blatt-Nr.: 1

Stsatistisches Infomationssystem des Bundes

- Def initr-onskatalog -
Begrlff:

VERPACKUNGSMASCHINEN

Datenquelle/
Datennachweis Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeltablauf /Begrif f sbeziehungen

Index der Brutto-
produktion für
Investitions- und
Verbrauchsgüter

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Güter(Güter-
arten) aus der Güterklasse
Verpackungsmaschinen Güterklasse 3247

des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionssta-
tistiken, die zu den Investitionsgütern zählen.

ab 1970

AIs Investitionsgüter gelten Güter, die von der "Industrie"
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Ver-
packungsmaschinen mit Ausnahme der dazugehörigen Zubehör-,
Einzel- und Ersatzteile.

Im wesenLlichen zählen dazu:
Sondermaschinen für die Herstellung von Blechpackungen,
abfüIlmaschinen, Verschließmaschinen, Einschlagmaschinen,
Form-, Fü11- und Verschließmaschinen, Maschinen zum Rei-
nigen. Trocknen und Abwehren von Mikroorganismen von
Getränkepackungen, Verpackungsmaschinen sonstiger Art.

o

o
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DFK - Nr

GBK -
T 147

n

Begri ff:

VERPFLEGUNGSUI'1SATZ

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/eegri f f sbez iehungen

Gastgewerbe-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Verpflegungs-
Ieistungen, die von unternetnnen im Beherbergungsgewerbe

erbracht werden.

Zu Einzelheiten der Abgrenzung des Umsatzes in der Gast-
gewerbestatistik siehe dort"

ab 1953

Der Verpflegungsumsatz umfaßt die Entgelte für Speisen
und Getränke einschl. Bedienungsgeld, Getränke, Sekt- und
Vergnügungssteuer, außerdem den Erlös aus dem Verkauf über
die Straße.

Der bei VoIl- oder Halbpensj.on auf Übernachtung mit Früh-
stück entfaflende Er1ösanteil ist nicht im Verpflegungs-
umsatz enthalten -

Anderungen im Z eitablauf: Bis
einschl ^ 1,969 war das Entgelt aus dem von den Übernachtungs-
gästen eingenommenen Frühstück im Verpflegungsumsatz ent-
halten "

B e g r i f f s b e z i: e h u n g e n : Der Verpflegungs-
umsatz ist abzugrenzen vom Übe.rnachtungsumsatz (Gastqe-
werbestatistik).. Dazu zählen neben den En'"ge1ten für die
reinen Übernachtungsleistungen auch die bei HaIb- und
VoLlpension auf das Frühstück entfa.Ilenden Erlösanteile"



o

o



Stand: 13 'o3 ' 79

Eisenlcahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbe förderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

Blatt-t'lr.: I

B e g r:-f f s i n h a I t : Frachtpflichtige Beförderung
von größeren, meist unverpackten Gütermengen, die als ge-

schlossene Ladung auf einem Frachtbrief aufgegeben, vom Ab-

sender verladen und vom Empfänger ausgeladen werden.

Die Art der transportierten Güter wird dem begJ-eitenden
Frachtbrief entnommen.

Erfaßt werden alle von Eisenbahnunternehmen (Deutsche Bundes-
bahn, Nichtbundeseigene Eisenbahnen) tranportierten Wagen-
Lagunqen mit Versand- und Empfangsort im Bundesgebiet (Ver-
kehr innerhalb des Bundesgebietes), mit Veisandort im Bundes-
gebiet (Versand nach Gebieten außerhaTb des Bundesgebietes),
mit Empfangsort im Bundesgebiet (Empfang aus Gebleten außet-
hafb des Bundesgebietes) sowie Gütertransporte, die durch
das Bundesgebiet nur durchgehen (Durchgangsverkehr).

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Imunterschied zum
Wagenladungsverkehr werden beim Stückgutverkehr und beim
Expreßgutverkehr (beide Eisenbahnstatistik) einzelne
Frachtstücke befördert - beim Stückgutverkehr in Gütervragen,
beim Expreßgutverkehr in Gepäckwagen von Relsezügen. Im Un-
terschied zum Wagenladungsverkehr ist der Djenstgutvetkehr
(Eisenbahnstat-istik) nicht frachtpflichtig.

o

o

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0tK - Nr

GBl( - ttr(n):
813

Begri ff:

WAGENLADUNGSVERKEHR

Statist j-k/
Gültigkeitszeil-raum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen
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Statistisches Infonoationssystetr des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begrlff:

WAHLBERECHTIGTE

Datenquel Ie /
Dätennachwei s Begrif f s inhal t/Anderungen j.m Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Bundestags-
wahlstatistik
ab 1.949

1 B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Deutschen im sinne des
Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am !,Iahltage (der
Bundestagswahl)

das achtzehnte Lebensjahr vollendöt haben,

seit mindestens drei Monaten im Geltungsbereich des
Bundeswahlgesetzes eine Wohnung iru:ehaben oder sichsonst gewöhnlich aufhalten,

3. nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom v,rahrrecht
ausgeschlossen sind.

Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der genannten Voraus_setzung auch Beamte. soldaten, Angesterlte und Arbeiterim öffentlichen Dienst, die auf Anordnung ihres Dienst-herrn außerharb des Geltungsbeieiches des Bundeswahr-
gesetzes eine Wohnung innehaben oder sich sonst ge_
wöhnlich aufhalten, sowie die Angehörigen ihres Haus-
standes.

Als Wohnung im Sinne des Bundeswahlgesetze.s gilt jeder
umschrossene Raum, der zum V'Iohnen oder schrafen benutztwird. v'ieitere Einzerheiten sind § tz ars. 3 und 4 Bundes-wahlgesetzl) zu entnehmen.

Vom t'Iahrrecht ausgeschrossen sind z.B. personen, di-e ent-mtindigt sind oder wegen geistigen Gebrechens unter pfreg-
schaft stehen, sofern si-e nicht d.urch eine Bescheinigung
des vormundschaftsgerichts nachweisen, daß die pflegschaft
aufgrund ihrer Einwilligung angeordnet wurde, die nicht nureinstweirig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterge-bracht sind, oder die inforge Richterspruchs das wahrrechtnicht besitzen. Zu weiteren Einzelheiten siehe s 13 sunaes-
wahtgesetzl).

Die wahrberechtigten werden getrennt nach Irtahrkreisen nach-gewiesen. rn jedem lrlahrkreis sind nur die personen wahrbe-rechtigt, die dort ins währerverzeichnis eingetragen sind.

I

2

1) Bundeswahlgesetz i.d.F.v. I.9.I975 (eCnl_. r S. 2325),
zuLeLziu geändert am 7. L2- 1982 (BGR]- r s 1^1?). -2-

o

o
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Begrlff:

!{AHLBERECHTIGTE

Datenquel le /
Datennachweis Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

2

Ins Wählerverzeichnis werden aIIe Personen eingetragen, d'ie
die o.g. Voraussetzungen erfüIlen und deren V{ohnung bzw'
bei mehreren wohnungen - deren Hauptwohnung im v'Iahlkreis
Iiegt. Darüber hinaus hlerden besondere Regelungen für
Bewohner von seeschiffen, Binnenschiffen, Justizvollzugsan-
stalten und entsprechenden Einrichtungen getroffen. Be-
stimmte Personen können sich auch auf Antrag ins wählerver-
zeichnis eintragen Iassen. Zu ELnzelheiten siehe §§ 16 - 18

der Bundeswahlordnung in der Fassung vom B. November t9'19
(BGBI. I S. 1805).

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. tg6g war die Vollendung des 21. Lebensjahres
Voraussetzung für die Wahlberechtigung.

B e g r i f f s i n h a I t : Wahlberechtigt sind alle
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. L des Grundge-
setzes, die am Vtahltage (der Europawahl) das Wahlrecht zum

Deutschen Bundestag nach § 12 des Bundeswahlgesetzes be-
s.itzen. Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen
Voraussetzungen des § 12 Bundeswahlgesetz auch diejenigen
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 cc, die am WahI-
tage seit mindestens drei Monaten in den europäischen Ge-

bieten der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften eine Wohnung innehaben oder sich gewöhnlich auf-
halten, nicht aus besonderen Gründen vom Wahlrecht ausge-
schlossen waren und auf Antrag im Bundesgebiet (ohne Ber-
Iin) (West) ) in ein Wählerverzeichnis eingetragen worden

sind.

Europawahl-
statistik
ab 1979

3-
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SEatistisches Infomationssyst.etr des Bundes

- Def initir:nskatalog -
Begrlff

V'IAHLBERECHTIGTE

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

!{ahlberechtigte mit Hauptv/ohnung im Land Berlin (West)
können im übrigen Bundesgebiet wähten, \^renn sie dort eine
Nebenwohnung (Zweitwohnung) haben. Sie hrerden nur auf be-
sonderen Antrag i-n das Wähterverzeichnis der Gemeinde der
Nebenwohnung eingetragen.

Einzelheiten siehe § 6 nuropa\^/ahlgesetrl) , §§ f z, 13 Bundes-
wahlgesetz2) und § 15 - 1z rrropa*ahloranung5).

1) Europawahlgesetz vom 15. Juni 1978 (BGBI. I S. 709) ge-
ändert am 22. Dezember 1983 (BGBI. I S. 1577) .

2) Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 1 . September 1.975 (BGBI. I
S. 2325), zul-eLzL geändert am 7. Dezember 1982 (BGBI. I
s. 1613).

3) Europawahlordnung vom 23. August 1978 (BGBI. I S. I4O5),
geändert am 7. Dezember 1983 (BGBI. I S. 1413).

o

o
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Statistisches Informationssystsetr des Bundes

- Definiti-onskatalog -
Begrlff:

VIAHLEN ZUM EUROPAPARLA}IENT IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Datenguel le /
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

Europawahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Die erste Direktwahl der
Abgeordneten des Europäischen parlaments aus der Bundes-
repubrik Deutschrand fand am 10. Juni 1979 statt. Die lvahl-
periode dauerte vom Tag der konstituierenden Sitzung
des Europäischen parlaments am 17. Juli 1979 bis zum
23. JuIi 7984.

ab 7979

o

o
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Begrlff:

WAHLER

Datenquel Ie /
Datennachrrei s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf / Begri f f sbeziehungen

L Bundestags-
wahlstatistik

B e g r i f f s i n h a I t : Anzahl der Wahfberechtigten,
die an der Vlahl teilgenommen haben - unabhängig davon, ob
die von ihnen abgegebenen Stimmen güItig oder ungüItig sind
(siehe auch abgegebene Stinmen).

ab L949

2 Europawahl-
statistik
ab L979
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Datenquel Ie /
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Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Sitze, die die Parteien
bzw. Einzelbewerber aufgrund der für sie abqegebenen

Erststimmen erhalten (Direktmandate) .ab 7949

In jeden der 248 Wahlkreise wird ein Abgeordneter direkt
gewähIt. Gewählt ist der Bewerber, der in einem Wahlkreis
die meisten (relativ oder absolut) Erststimmen erhalten hat

Siehe auch unter Landesfisten-Sitze-

o

o
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Bundestagswahl-
statistik
ab 1949

B e g r i f f s i n h a I t : Wahlkreis- und Landeslisten-
sitze ist die'Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei - ent-
$reder durch Direktmandate (im Wahlkreis) oder riber die Lan-

deslisten errungen hat (siehe auch unter Wahfkreissitze,
LandesJistensitze) .

o

o
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Da tenquel le /
Dätennachwe i s Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a l- t : Die Wahl zum 8. Deutschen
Bundestag fand am 3. Oktober t9'16 statt. Die Wahlperiode
dauerte vom Tag der konstituierenden Sitzung des Deutschen
Bundestages am 14. Dezernber 1976 bis zum 4. November 1980.

1976

o

O
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Datenquelle/
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Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Die Wahl zum 9. Deutschen

Bundestag fand. am 5. Oktober 1.980 statt. Die Wahlperiode

dauerte vom Tag der konstituierenden Sitzung des Deutschen

Bundestages am 5. November 1980 nur bis zvm 28' März 1983

wegen vorzeitiger Auflösung des Deutschen Bundestages '

1980 o

o
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Datenquelle/
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Anderungen im ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Wahl zum 10. Deutschen

Bundestag fand am 6. Itlärz 1983 statt. Die !'lahlperiode begann

am Tag der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundes-

tages am 29. ltLärz 1983 und endet mit dem Zusammentritt eines

neuen Deutschen Bundestages -

1 983o

o
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WALDFLACHE

Da tenque I J, e /
Da tennachwe r s Begr r f f s rnhal tz'Änderungen Ze rtab.l.auf / Begrl f f sbez iehungen

AIle folgenden
Statistiken

Begriffsinhalt
FIächen.

Mit Waldbäumen bestockte

Zur lrlaldfläche rechnen auch die Saat- und Pflanzgärten der
Forstbetriebe, flächenmäßig nicht ausgeschiedene Wege und
Schneisen unter fünf Metern Breite, Flächen mit verminder-
ter Produktion (Nichtwirtschaftswald), BIöß,en (Kahlschlag-
flächen, die wieder aufgeforstet werden sollen) und un-
bestockte Fl-ächen (2.8. Holzlagerplätze), deren Größe den
Zuwachs nicht wesentlich mindert.

Nicht enthalten slnd die Baumschulen einschließIich d.er
Forstbaumschulen sowie Korbweiden-, Pappelanlagen und
lVeihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes. AIIe diese
Pflanzungen werden unter der l-andwirtschaftLich.:genutzten
Fl-äche erfaßt.

Nicht zur Waldfläche rechnen ferner alle innerhalb des
Waldes gelegenen, dauernd als Acker, Wiese usw. genutzten
Flächen, flächenmäßig ausgeschiedene Wege, Wasserläufe,
Teiche, öd- und Unlandflächen sowie bebaute Flächen. Auch
Gebäude, Höfe und Gärten, die dem !{aldbesitzer gehören
oder der Forstverhraltung unterstellt sind, zählen nicht
zur WaIdfläche.

Die Waldfläche wird. in der Agrarstatistik nach dem Betriebs-
prinzip erhoben und nachgewiesen, d.h. jeweils nach dem
Ort des Betriebssitzes. Die Flächennachweisungen - vor
aIlem für kleinere Gebietseinheiten (Gemeinde, Kreis)
lassen daher keinen unmittelbaren Rückschluß auf die tat-
sächliche Nutzung der Katasterfläche der jeweiligen Ge-
bietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebsprin-
zips bei diesen Erhebungen \^/erd.en auch die in den Nach-
barstaaLen der Bundesrepublik Deutschland belegenen FIä-
chen einbezoqen, die von Bet.rieben mit Betriebssitz im
lnland bewirtschaftet r^/erden, nicht aber im Inland belegene
Flächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland
bewirtschaftet werden. Die unterschiedliche Erhebungsweise
führt vor allem bei den Flächen von Bundesforsten zu re-
gional abweichenden Zuordnungen.

2

o

o
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WALDFLACHE

Datenquelle/
Datennac hwe r s Begr r f f s rnhal t/Anderungen I ITI Ze rtablauf / Begri f f sbez iehungen

L Landwirtschafts-
zähLuncl 197 I

Bod.ennutzungs-
vorerhebung

B e g r L f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird - je
nach Darstellungseinheit - die von Land- und fotstwitt-
schaftTichen Betrieben bzw. die von Forstbetrieben bzw.
die von fandwirtschaftfichen Betrieben selbstbewirtschaf-
tete Walclfläche, sofern diese Betriebe übe:: eine WaldfIäche
oder eine fandwirtschaftfich genutzte Fläche von mj-nde-
stens t ha verfügen oder aber - bei einer geringeren
Ftäche - eine jährliche landwirtschaftliche Markterzeugung
von mindestens DM 4 000 aufweisen"

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind technisch-
wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers
(des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer ein-
zLgen Betriebsführung unterstehen sowie land- und,/oder
forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind solche land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe, deren landwirtschaftlich genutzte
Fläche mindestens 10 % ihrer Waldfläche beträgt.

Forstbetriebe sind solche land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe, deren Waldfläche größer als das Zehnfache ihrer
Iandwirtschaftlich genutzten FIäche ist.

Die Flächennutzung wird nach dem Ort des Betriebssitzes
erhoben und nachgewj-esen, nicht nach der Belegenheit
(v91. oben) .

BegriffsbezLehungen Siehe unter 2

2 B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird einer-
seits - als Gliederungsposition der Wirtschaftsffäche -
die von Betrieben bewirtschaftete sowie die außerhalb von
Betrieben vorhandene Waldfläche, andererseits - beim Nach-
weis der Betriebsgrößenstruktur - die von Forstbetrieben
selbstbewirtschaftete !'laldfläche .

Zur Waldfläche als Teil der Wirtschaftsfläche rechnet
sowohl die von Betrieben mit mehr als 0,5 ha Betriebsfläche
und die von Kleinstbetrieben selbstbewirtschaftete Wald-
fläche a1s auch die Waldfläche außerhalb der Betriebe
(2.B. Waldfläche als auch die Waldfläche außerhalb der

f
J
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Betriebe (2.8. Waldstücke von lVasserwerken, Transforma-
torenstatj-onen und dgl. ) .

Im Rahmen der Betriebsgrößenstruktur wird dagegen nur die-
jenige Waldfläche nachgewiesen, d.ie von Forstbetrieben
mit mindestens 0,5 ha Bet.riebsfläche selbst bewirtschaftet
wird. Nicht einbezogen werden die Flächen der fandwirt-
schaftfichen Betriebe, der Kleinbetriebe (mit weniger aIs
0,5 ha Gesamtfläche) und die Flächen außerhalb von Be-
trieben.

Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten,
die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen, Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren Waldfläche größer aIs das
Zehnfache ihrer landwlrtschaftlich genutzten Fläche ist.

In der Gliederung der V{irtschaftsf1äche wird die lVald-
fläche z.T. nach dem Betriebssitz erfaßt und nachgewiesen
- nämlich für alle FIächen außerhalb dieser Betriebe. In
der Betriebsgrößengliederung \^Ierden die Flächen grund-
sätzlich nach dem Ort des Betriebssitzes nachgewiesen
(vgl. oben) .

Anderungen 1m Zei tablauf: Bis
einschl. 7969 rechneten auch die Pappelanlagen und alle
Weihnachtsbaumkulturen zur Waldf Iäche.

Bis einschl. 1970 galt für die Abgrenzung der Forstbetriebe
von den landwirtschaftlichen Betrieben ein anderes Kri-
terium. Vgl. dort.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Inder Abgrenzung
der Waldfläche bestehen zwischen der Landwirtschaftszählung
1971 und der Bodennutzungsvorerhebung im wesentlichen
keine Unterschied.e. Die Waldfläche wird jedoch in der Boden-
nutzungsvorerhebung sowohl für den Bereich der Forstbetriebe
als auch für den Gesamten Bereich der Bodennutzung aus-
gewiesen, in der Landwirtschaftszählung für den Bereich
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, der Forst-
betriebe sowie der landwirtschaftlichen Betriebe. Ferner
ist zu berücksichtigen, daß in den beiden Statistiken

-4- I
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jeweils unterschiedliche Abschneideqrenzen bei der Ein-
beziehung der Betriebe aus dem Bereich der Land- und
Forstwirtschaft bestehen und daß in der Bodennutzungsvor-
erhebung bei der F1ächenzuschätzung aufgrund, anderer Er-
hebungseinheiten überwiegend nach dem Belegenheitsprinzip
verfahren wird..

3. FIächenerhebung
ab 19'79

Begriffsin
bewachsene FIächen.
genutzt werden.

ha 1 t : Mit Bäumen und Sträuchern
hauptsächlich forstwirtschaftlichdie

Hierzu gehören auch Waldblößen, Pflanzgärten, Wildäsungs-

fIächen u. dgl .
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Außenhandels-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a 1 t : Verbringen von Waren aus
dem Erhebungsgebiet in das Ausland mit Ausnahme der Waren
der Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs.

Die Ausfuhr umfaßt im Speziafhandef die Ausfuhr von Waren
aus dem freien Verkehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredelung (Eigen- und Lohnveredelung), zvy zoLLamtlich be-
willigten passiven Veredelung, auch Ausbesserungsverkehr.
Sie unterscheidet sich von der Ausfuhr im GeneraLhandeL
dadurch, daß sie die Ausfuhr von Waren aus Laoer nicht ent-
hälr.

In die Ausfuhr nicht einbezogen ist die Durchfuhr, d.h. die
Beförderung von l^Jaren aus dem Ausland durch das Erhebungs-
gebiet unmittelbar in das Aus1and, bzw. der Durchgang. der
die Beförderung von Waren aus dem Ausland durch das Erhe-
bungsgebiet in die VJährungsgebiete der Mark der DDR und in
umgekehrter Richtung umfaßt. Die Ausfuhr umfaßt ferner nicht
den Zwischenauslandsverkehr, der die Beförderung von V'Iaren
aus dem Erhebungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar oder
nach vorübergehender Lagerung im Ausland - in das Erhebungs-
grebiet darstellt.

Waren sind alle beweglichen Sachen. Als Ware gilt auch elek-
trischer Strom. Einige Warenbewegungen zwischen Erhebungsge-
biet und Ausland werden im Rahmen der Außenhandel-sstatistik
nicht erfaßt (2.8. Sendungren mit hTaren der gewerblichen
Wirtschaft bis zu einem Wert von einschl. 500 DM; mit Waren
der Ernährung und Land-wj-rtschaft bis zu einem Wert von ein-
schl. 100 DM, Geschenke im Wert von einschl. 500 DM je
Sendung, Reise-, Heirat-s-, Übersiedlungrs- und Erbschaftsgut,
Diplomaten- und Konsularcn:t, bis einschl. 1915 elektrischer
Strom) .

Das Erhebungsgebiet umfaßt das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland - einschließlich Land Berlin - und die Zollan-
schlüsse Junqholz und Mittelberg, jedoch nicht den Zollaus-
schluß Büsingen. Ausland ist das Gebiet außerhalb des Erhe-
bungsgebietes und außerhalb der Währunqsgebiete der Mark der
DDR. Der Warenverkehr zwischen dem Erhebungsgebiet und der

2



Stand: 12.I1.84 Blatt-Nr.: 2

o

O

Statistisches Infornationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrlff:

VfARENAUSFUHR

Datenquel Ie /
Datennachueis Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begrif f sbez iehungen

Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (ost) wird in
einer gesonderten Statistik nachgewiesen und ist in der
Außenhandelsstatistik nicht enthalten.

Der Warenwert bezieht sich grundsätzlich auf den Grenzüber-
gangswert. Dieser ist im Land-, Luft- und Binnenschiffsver-
kehr der Preis frei Grenze des Erhebungsgebietes, im Seever-
kehr fob Einladehafen des Erhebungsggbietes sowie im Post-
verkehr frei Einlieferungspostanstalt. Bei der Ausfuhr nach
Veredelung ist stets der volle Warenwert einschließIich der
Veredelungskosten und der Vertriebskosten angesetzt. Nicht
zum Grenzübergangswert gehören d.ie bei der Ausfuhr gewährten
Erstattungen oder anfallende Ausfuhrabqaben.

Anderungen im ZeL tablauf: Von1962
bis einschl. 1973 wurden Ausfuhren aus offenen ZoIlagern
(bis 1969 Zollaufschublager) nicht wie vor 1962 und nach
1973 als Ausfuhr alrs Lager, sondern als Ausfuhr aus dem
freien Verkehr nachqewiesen.

Pb t914 wurde die allgemeine Befreiungsgrenze für Sendungen
mit lVaren der qewerblichen hlirtschaft von 50 DM auf einschl
300 DI,l und ab Frühjahr L980 von 300 auf einschl. 500 DM

hoben. Demzufotge sind bis einschl. 1973 Sendungen mit [']aren
der gewerblichen V,Iirtschaft mit Werten bis 50 DM, ab t974
mit Werten bis 300 DM und ab Frühjahr 1980 mit Werten bis
500 DM nicht in den Ergebnissen der Ausfuhr enthalten- Für
Send.ungen mit Inlaren der Ernährung und Landwirtschaft liegt
die allgemeine Befreiungsgrenze ab Frühjahr 1980 bei 100 DI4,
vorher bei 50 DM.

B e g r i f- f s b e z ie h u n q e n : Zur Abgrenzung der
Warenausfuhr qegenüber der Ausfuht (Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen) siehe dort.
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B e g r i f f s i n h a t t : Verbrinoen von Waren aus dem
Ausland in das Erhebungsqel:iet mit Ausnahme der waren der
Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs.

Die Einfuhr umfaßt im speziaLhandeL die unmitterbare Einfuhr
von waren in den freien Verkehr, zlrr zorlamttich bewilrigten
veredelung (Eigen- und Lohnverederung), nach. zollamttich be-wirligter passiver Veredelungl, auch Ausbesserungsverkehr so-wie die Einfuhr von ausländischen lvaren aus Lager in di-e vor-
genannten Einfuhrarten. sie unterscheidet sich von der Ein-
fuhr im GeneraLhande-Z dadurch, daß sie die Einfuhr von waren
auf Lager nj-cht enthält, jedoch die Einfuhr von Waren aus
Lager einschließt.

fn die Einfuhr nicht einbezoqen ist die Durchfuhr; d.h. die
Beförderunq von üiaren aus dem Ausland durch das Erhebungsge-
biet unmittelbar in das Ausland, bzw. der Durchgangr der die
Beförderung von waren aus d.em Ausrand durch das Erhebungsge-
biet in di-e währungsgebiete der Mark der DDR und in umgekehr-
ter Richtung umfaßt. Die Einfuhr umfaßt ferner nicht den
Zwischenausrandsverkehr, der die Beförderung von lriaren aus
dem Erhebungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar oder
nach vorübergehender Lagerung im Ausland - in das Erhebungs-
gebiet darstellt.

!{aren sind a]le bewegrichen sachen. Als lvare grilt auch erek-
trischer strom. Einige warenbewegungen zwischen Erhebungsge-
biet und Ausrand werden im Rahmen d.er AußenhandersstaListik
nicht erfaßt (2.8. sendungen mit lrtaren der gewerblichen wirt-.]
schaft bis zu einem Wert von einschl. 500 DM, mit Waren der
Ernährung und Landwirt-schaft bis zu einem blert von einschl.
100 DM, Geschenke im Wert von einschl. 500 DM je Sendung,
Reise, Heirats-, Übersiedlunqs- und Erbschaftsgrut sowie
Diplomaten- und KonsularguL, bis einschl. 1915 elektrischer
Strom) .

Das Erhebungsgebiet umfaßt das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland - einschließIich Land Berlin - und die Zo1lan-
schlüsse Jungholz und Mittelberg, jedoch nicht den Zollaus-
schluß Büsingen. Ausland ist das Gebiet außerhalb des Er-
hebungsgebietes und außerhalb der Währungs<rebiete der Mark

-)-

Außenhandels-
statistik
ab 1950
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der DDR. Der Warenverkehr zwischen dem Erhebungsgebiet und
der Deutschen Demokratischen Republik und BerIin (Ost) wird
in einer gesonderten Statistik nachgevliesen und ist in der
Außenhandelsstatistik nicht enthalten.

Der lVarenwert bezieht sich grundsätzlich auf den Grenzü-ber-
gangs$rert. Dieser ist im Land-, Luft- und Binnenschiffsver-
kehr der Preis der Ware frei Grenze des Erhebungsg'ebietes,
im Seeverkehr cif Entladehafen des Erhebunqsgebietes sor^rie
im postverkehr frei Bestimmungspostanstalt. Bei der Einfuhr
nach veredelung ist der volle warenwert einschließIich der
veredelungskosten und der vertriebskosten angesetzt. Nicht
zum Grenzübergangswert gehören die Einqangsabgaben.

Anderungen im ZeL tablauf: Vont962
bis einschl. 1973 wurden Einfuhren auf offene zollager (bis
1969 zoLLaufschublaqer) nicht wie vor 1962 und nach 1973 als
Einfuhr auf Lager, sondern als Einfuhr in den freien Verkehr
nachge\^Iiesen.

pb lg74 wurde die allgemeine Befreiungsqrenze für sendungen
mit Waren der -eewerblichen Wirtschaft von 50 DM auf einschl'
300 DM und ab Frühjahr 1980 von 300 auf einschl. 500 DM an-
gehoben. Demzufolge sind bis 1973 sendungen mit waren der ge-
werblichen hTirtschaft mit lrlerten bis 50 DM, ab 1974 mit wer-
ten bis 300 DM und ab Frühjahr 1980 mit lrlerten bis 500 DM

nicht in den Ergebnissen der Einfuhr enthalten. Für sendunger
mit ialaren der Ernährung und Landwirtschaft liegt die allge-
meine Befreiungsgrenze ab Frühjahr 1980 bei 100 DM, vorher
bei 50 DM"

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : ZurAbgrenzung der
lvareneinfuhr gegenüber der Einfuhr (volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen) siehe dort"
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1. croijhande.l.s-
statistik
01.o1.63

2. E:.nzeLhandels-
s tati s tik
o1 .o1 .65

B e g r i f f s i nh a I t : WertderEingänge an

Waren und Material zr.m Wiederverkauf (Handelsware) und

zur gewerblichen Be- und/oder Verarbeitung bei Unter-
nehmen des Groß- und Einzelhandels -

Nicht einbezogen sind Eingänge von Waren, die zur Ver-
wendung im eigenen Unternehmen bestimmt sind, wie Büro-
und Verpackungsmaterial, Reini-gungsmittel, Brenn- und
Treibstoffe und dergleichen.

Wareneingänge werden zu Einkaufspreisen zuzüglich Be-
schaffungskosten (Fracht, ZoII, Verpackungskosten usw.)
abzügtich Preisvergünstigungen (Preisnachlässe, Rabatte,
Jahresvergütungen, Boni, Skonti usw.) bewertet. In den
Wareneingängen ist die Umsatz- (Mehrwert-) steuer nicht
enthal ten.

In der Großhandels- und in der Einzelhandelsstatistik
werden BeziehungszahLen des Wareneingangs nachgewiesen.
Die Beziehungszahlen des Wareneingangs geben die prozen-
tuale Veränderung des Wareneingangs im abgeschlossenen
Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr an.

Anderungen im Zet tablauf :

Bis einschl. 1.96'7 war im V,lareneingang die Umsatzsteuer
enthalten. Zudem wurden Skonti bis zu diesem Zeitpunkt
nicht abgesetzt.

stand: 28.o4.18 Blatt-Nr.: 1
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Einzelhandels-
statistik
a.b 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen des Einzelhan-
dels, die Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der
Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel betreiben, in mindestens
einer Niederlassung mindestens 25 Personen beschäftigen
und in dieser (n) Niederlassung (en) mindestens 50 z ihres
Gesamtumsatzes erzielen, sofern sie nicht Konsumgenossen-

schaften (einschl. sonstiger VerbraucherorganisaLionen)
oder Ters andhande l-sunternehmen sind.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechLlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich
selbständige Tochtergesellschaften. Die Unternehmen werden
in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschl-ießlich bereichsfremder
TeiIe und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirtschaft-
liche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen im
Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn seine
wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht, Han-
delsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an
private Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel
üblichen Form oder in kleinen l,lengen an andere als !'iieder-
verkäufer abzusetzen. Die lVaren dürfen dabei nicht oder
nur in handelsüblichem Maße be- oder verarbeitet werden.
Nicht zum Einzelhandel zählen dj-e rechttj-ch unselbständigen
offenen Verkaufsstellen der Industrie.

Ein Unternehmen betreibt Einzelhandel mit Waren verschiede-
ner Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel, wenn sein
Sortj-ment im wesentlichen 4ss den Warengruppen Bekleidung
Textilien, Hausrat und Wohnlcedarf besteht, wobei

- der Umsatzanteil der Warengruppe Nahrungs- und
Genußmittel nicht größer sein .darf a1s der LIm-
satzanteil der lrlarengruppen Bekleidung, Texti-
Ij-en, Hausrat und Wohnbedarf (sonst Ei-nzelhan-
de1 mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung
Nahrungsmittel) ,

2
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der Umsatzanteil der Warengruppe Bekleidung, v'Iäsche,
Ausstattungs- und Sportartikel, Schuhe nicht höher als
70 % sein darf (sonst Facheinzelhandel),

der Umsatzanteil der Warengruppe Eisen- und MetalI-
waren, Hausrat, Wohnbedarf aus Kunststoff, GIas,
Keramik und HoIz, elektrotechnische Erzeugnisse,
Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte sowie Leuchten
nicht höher als 50 % sein darf (sonst Facheinzel-
handel) .

Begrif f sbezi ehungen: V'Iarenhausunter-
nehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen
des Einzelhandels durch die Rechtsform des Unternehmens.
die Vertriebsform und das Warensortiment. Im einzelnen be-
stehen folgende Zusammenhänge: Schätzt ein Unternehmen d.es
Einzelhandels sich selbst als Konsumgenossenschaft oder
als sonstige Verbraucherorganisation ein, so gilt es in
der Einzelhandelsstatistik, unabhängig von seinen sonsti-
gen Merkmalen, als Konsumgenossenschaft. Erzielt von den
verbleibenden Unternehmen eines seinen Umsatz überwiegend
durch den Versand von Waren auf Bestellung, so gilt es als
Versandhandel-sunternehmen. Betreibt eines der danach ver-
bleibenden Unternehmen Einzelhandel mit Waren verschiede-
ner Art in der Häuptrichtung Nichtnahrungsmittel und be-
schäftigt in mi.ndestens einer Niederlassung mindestens
25 Personen und erzielt in dieser(n) Niederlassung(en)min-
destens 50 % seines Gesamtumsatzes, so gilt es als Waren-
hausunternehmen. UnterhäIt eines der danach verbleibenden
Unternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so gilt es als
Facheinzel-handeLsunternehmen mit 5 und mehr Vetkaufsstel-
(FiTiaTunternehmen) . Die danach verbleibenden unternehmen
des Eirrzelhandels werden als Facäe inzefhandelsunternehmen
nit 1 bis 4 Verkaufsstellen (übrige Betriebsformen)
zusammengefaßt.
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FIächenerhebung
ab 1919

B e g r i f f s i n h a I t : Flächen, die ständig oder
zeitweilig mit Wasser bedeckt sind.

Dabei ist es gleichgüItig, ob das Wasser in natürlichen
oder künstlichen Betten abfließt oder steht.

Hierzu zählen auch Böschungen, Leinpfade u.dgl.

o

o
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o



Srand: 11.03.85

o

o

BIatt-Nr.: L

Statistisches Infornationssystetr des Bundes

- Definitionskatsalog -
Begrlff:

V'IOHNBAUDARLEHEN

Datenquelle/
Dütennachereis Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf / Begri f f sbez iehungen

StaListik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute

B e g r i f f s i n h a l- t : Von Boden- und Kommunal-

kreditinstituten gewährte langfristige Darlehen in Form von

Hgpothekarkrediten auf Wohngrundstücke, kommunalvetbütgten
Hgpotheken auf Wolngrundstücke und sonstigen Darlehen für
lVohnbauten.

Jan. 1962 b:.s
tt{ärz 1980

Hlzpothekarkredite und korrununalverbüigte Hypotheken auf
lVohngrundstücke sind durch Hypotheken, Grund- oder Renten-
schulden auf Grundstücke, die zu mehr aI s 50 % zu lrlohn-
zwecken genutzt werden, gesichert.

Sonstige Darlehen für Wohnbauten sind durch abgetretene
Forderungen, Sicherheitsübereignungen, verpfändete VrIert-
papiere u.ä.gesichert und dienen der Finanzierung von Wohn-
bauten.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
Ende 1968 wurden bei den Hypothekarkrediten auf Wohngrund-
stücke und bei den kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohn-
grundstücke ausschließIich Darlehen auf Vrlohnungsneubauten
(nach dem 8 .5.L945 errichtete V'Iohnbauten) erfaßt.



Ste:rd: 24.o9 .Bo

r1ll-e fol,genden
Si-,atistiken

1. StatisLik dcr
Baugenehmigungen

ab 1955

2 . St a tisti.k cler
E:rurf err-i gl-
:;t e l lungen
ab 1955

Elatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Bauten, die ausschließlich
oder überwiegend wohnungen zur selbständigen Haushalt-sführung

enthalten und somit überwiegend Wohnzwecken dienen'

Zu <len Wchnbauten zählen auch gemischt genutzte Bauten, sofern
die l,lohnungen überwiegen (2.B. Büros und Geschäfte im Erdge-
schoß,WohnungenindenObergeschossett;Bauernhäuser'beidenen
d.te Wohnf LäcLte größer ist als die l{utzf Läche) '

Auch wochenend- und Ferienhäuser sind aLs lr]ohnllat:l-en anzu-
sehen, sofern sie über 5O m2 oder mehr FLäcire verfügen'
cinc llasserz;rpfstelle und eine eiEene Küche ode:: Kochnische
besitzen Lrnd beheizbar sind.

!^IohrrheimeohneCemeinschaftsverpflegungwerdencbenfa].ls
rlen vJohnbauton zugercchnet. Dagegcn zählen Ansr,altsqebäude
nicht zu den hlohnberuten, da <1ort keine selbständi gen Haus-
halte geftrhrt werclen,

Anderun.gen im ZeL tablauf : Biscinschl'
1978 rechnecen Bauernhäuser, die mindestens eir-c llohnung t-ür Cen

Leiter cles lanclwj-rt.schaftlichen Betriebes enthiel-te:rt, auch datrn

zudenWohnbauten,wcnndiel./ohnf]'ächeklcinerwaralsdie
Nutz f 1äche .

B e g r j- f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnbauten' für
ciediezustäncligetlBehördeneineBclllerlaubniserl-eilLhaberr,
auch wenrr es sj-ch um ei-ne vorläufige, mit. Auf lagen versehene
oder ei.ne'llei Lbar-rgenel'lrnigr:ng handelt'

o

o

!.Johnbauten, die lediglich dcr Zustimmung der Baubehörden be-
Jr.fu., (Baumaßnahmen des Bundes oder der Länder' die unter der
er,Eorderlichen qu.rliii-zie::ten Leitunq stehcn) gelter' ebenfalls
als genehmigte W,;hnbautcn.

Begrj-ffsbez,.ehungen Siche unter 3.

Begriffsin
l^lchnbauten, a.n denen
si.nct.

h a .1. t : Er. f aßt wcrrlen bezrrgs feri-t-ige
clie BeuarbciLen wei.tgehend a-'l:ioschlossen

!.lohnbauten, .rn clenen l-e:d. iglich noch Schcjnircits'lrbcit'(,-n "'or:j''lnch-
rnett s j.n,f , g(jILell als Fer:t"i11gcs t-eIIt' Iüt 'l':li Zei Lpi:nkL' clcr lrcr-
tigstel.itu1g isL nj ulrt- clier i-raupoJ-izeiliche llchLucabrrirllmc, sonJcrn

i.i.n Inr;"hra'.!t:hrr' jj'r'rr' ''"r'<' i'r'i rJon'l ' - 2 .-
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!{OHNBAUTEN
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Gültigkeit szei t-raum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

3 Statistik des
Bauüberhanges

ab 1955

Volkswirtschaft-
Iiche Gesamt-
rechnungen
ab 1950

Be gr i f f sb e zLehun ge n : DieBegriffe
Wohnbauten und Wohngebäude (statistiX der Baugenehmigun-
gen, Statistik der Baufert.igstellungen) sind synonym.
Siehe auch unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden lr7ohnbauten,
di-e genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind. Zur
FestsEllung der Baugenehmigung und Baufertigstellung
siehe unter 1. und 2.

Begri-f f sbezi ehunqen: [Johnbautenund
Wohngebäude (Fortschrei-bung des Wohnungsbestandes) unter-
scheiden sich nicht bezüg1ich der technischen Abgrenzuns r

aber hinsichtlich des Erhebungsumfangs: Unter Wohnbauten
sind genehmigt bzw. fertiggestellt-e Bauten während eines
Jahres bzw. genehmigte, aber am Jahresende noch nicht
fertiggestel-Ite Bauten erfaßt. Wohngebäude umfassen da-
gegen, jewej-Is bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt,
den Gesamtbestand an Gebäuden, die überwiegend Wohnzwecken
dienen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen wer:den alle
neu errichtete Wohnbauten (einschl. der Eigenleistungen
durch die EigenLümer und ihre Angehörige u.dgl.) sowie
werterhöhende Umbaut.en und Reparaturen.

Die Wohnbauten gehören zu den Bauten und sind damit
Teii der AnJageinvestitionen.

4



Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zähLung 1970

Blatt-Nr.: 7

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Personen, dJ-e in der
jeweiligen (Erfassungs-)Gemeinde eine Wohnung oder Unter-
kunft besitzen, unabhängig davon, ob sie noch einen weiteren
Wohnsi-tz haben und gleichgüItig, von wo aus sie zur Arbeit
bzw. Ausbildung gehen oder - sofern sie weder berufstätig
noch in Ausbildung sind - wo sie sich überwiegend aufhalten.

Aus melderechtlichen Gründen werden Soldaten im Grundwehr-
dienst oder auf Wehrübung nur der Wohngremeinde vor ihrer
Einberufung zugeordnet. Entsprechend wird bei nichtmelde-
pflichtigen Patienten in Krankenhäusern sowie bei Personen
in Untersuchungshaft verfahren.

Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des Bundes-
grenzschutzes und der Bereitschaftspolizei in Gemein-
schaftsunterkünften werden ebenso wie die Strafqefangenen
sowie aIIe Dauerinsassen von Anstalten und das in Anstal-
ten wohnende Personal sowohl in der Anstaltsgemeinde als
auch in der Gemeinde, in der sie evtl. ej-nen weiteren Wohn-
siLz, z.B. den Famili-enwohnsitz haben, erfaßt.

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden nur erfaßt, wenn sJ-e
ständig anwesend sind. Das sind normalerweise Gäste, die
polizeilich und nicht nur mit Hotelanmeldung gemeldet sind.
Nicht erfaßt werden nur vorübergehend anwesende Gäste, es
sei denn, sie haben außerhalb des Beherbergungsbetriebes
keine weitere Wohnung.

AusTänder, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet
aufhalten, werden mit Ausnahme der folgenden Personengruppen
zur wohnberechtigten Bevölkerung gezähIt:

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten An-
gehörigen der ausländischen Streitkräfte und der ausländi-
schen diplomatischen und konsularischen Vertretungen, das
den ausländischen Truppen unterstellte zivile Gefolge mit
Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten und die Familien-
angehörigen dieser Personenkre-ise ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit (2.B. auch deutsche Ehefrauen dieser
Personen).

Zur wohnberechtigten Bevölkerung werden dagegen alle Per-
sonen gerechnet, die nlcht die Staatsangehörigkeit des be-
treffenden Entsendestaates haben, aber in den von

o

o
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Stand:15.03.79 Blatt-llr.: 2

den streitkräften in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht
sind oder in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Woh-
nungen ausländischer Streitkräfte leben, ebenso aIIe anderen
Ausländer, die nicht zu den Streitkräften gehören und die sich
im Bundesgebiet nicht nur vorübergehend aufhalten.

Ebenso zählen hierzu die in den Gebäuden der ausländischen
diplomatischen und konsularischen Vertretungen oder in den
Wohnungen der ausländischen Angehörigen dieser Vertretungen
wohnenden deutschen Staatsangehörigen (2.B. Hausangestellte)
und auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im Besi-tz
von Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder der staats- und senats-
kanzleien des betreffenden Entsendestaates sind.

Bei der Ermittlung der wohnberechtigten Bevölkerung werden Per-
sonen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften in der RegeI
mehrfach gezählt. Z.B. rechnen Personen, die in einer Gemeinde
außerhalb des Familienwohnsitzes i-hrer Arbeit nachgehen und
dort eine weitere Unterkunft haben, zur wohnberechtigten Be-
völkerung der Gemeinde des FamiLienwohnsitzes und der Gemeinde
des Arbeitsortes.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Die Feststellung der
BevöIkerung geht grundsätztich von der wohngemeinde der Perso-
nen aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstellung und die
verschiedenen begrifflichen Abgrenzungen der BevöIkerung vor
allem aus der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere für
regionaLe Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutung.
unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsbegriffen
ergeben sich hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten
wohnenden Personen und bei der Zuordnung von Personen, die
mehrere Wohnungen oder Unterkünfte haben.

Bei der wohnberechtigten BevöIkdrung werden Personen mit mehre-
ren Wohnungen oder Unterkünften in jeder Gemeinde, in der sie
wohnraum haben, mitgezählt, während sie bei der wohnbevöJ-kerung
(volks- und Berufszählung 1970) nur elnmal berücksichtigt und
derjenigen Gemeinde zugeordnet werden, von der aus sie zur
Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwiegend
aufhalten. fm Nachweis der wohnberechtigten Bevölkerung, vor
allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen, sind da-
her Mehrfachzählungen enthalten, in Zahlen der v'lohnbevölkerung
dagegen nicht

während die begriffliche Abgrenzung der wohnberechtigten Be-
völkerung davon ausgeht, ob eine Person in der Erfassungsge-
meinde über Wohnraum verfügt, d.h. dort wohnberechtigt ist,

o

o
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Stand: t5 .03.79 BIatt-llr.: 3

geht die begriffliche Abgrenzung der BevöTkerung in Privathaus-
halten und AnstaLten bzw. der Bevöfkerunq in Privathaushaften
(jeweils Volks- und Berufszählung 1970) davon aus, in welchen
Wohn- und Wirtschaftsgemein,schaften (privathaushalten, Anstalten)
die Personen einer Gemeinde leben. Zahlenmäßlg ergeben sich
zwischen der wohnberectrtigten BevöIkerung und der Bevölkerung
in Privathaushalten und Anstalten, vor allem bei der Zusammen-
fassung von Gemeindeergebnissen, nur geringe Unterschiede. Bel
der Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten und analog
bei der Bevölkerung in Privathaushalten werden lediglich be-
stirunte Personen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften, die
unter eine von zwei Ausnahmeregeln fallen, nicht mehrfach wie
bei der wohnberechtigten Bevölkerung, sondern nur einmal ge-
zählt. (Zu den zwei Ausnahmeregeln siehe Bevölkerung in Privat-
haushalten und Anstalten bzw. BevöIkerung in Privathaushalten. )

Die Bevölkerung in Privathaushalten enthält ferner im Unter-
schied zur wohnberechtigten BevöIkerung nicht die in Anstalten
wohnenden Personen (AnstaltsbevöIkerung) .

Zwischen wohnberechtigter Bevölkerung und BevöLkerung am Fa-
miTienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 1970) bestehen i-m we-
sentlichen die folgenden Unterschi-ede: Zur wohnberechtigten Be-.
vöIkerung gehören Personen, die in der Erfassungsgemeinde über
Wohnraum verfügen, wobei es unerheblich ist, ob sie eine wei-tere
Wohnung oder Unterkunft haben und dort ebenfalls zur wohnberech-
tigten BevöIkerung gezählt werden. Bei der Bevölkerung am Faml-
Iienwohnsitz werden dagegen Personen mit mehreren wohnungen oder
Unterkünften weitgehend derjenigen Gemeinde zugeordnet, in der
sich der Wohnsitz der Familienangehörigen befindet; außerdem
werden die in Anstalten wohnenden Personen (Anstaltsbevölkerunq)
nicht einbezoqen. Die unterschiedliche Zuordnunq zD Gemeinden
erfolgt bei der Bevölkerung am Familienwohnsitz dadurch, daß
diese personen in der Erfassungsgemeinde, sofern sie zu einer be-
stimmten Personengruppe gehören, nicht gezählt werden- (Zu diesen
Personengruppen siehe Bevölkerung am Famllienwohnsitz. ) Hierdurch
werden vor allem bei der zusammenfassung von Gemeindeergebnissen
Mehrfachzählungen - im GegensaLz zor wohnberechtigten Bevölke-
rung - zum TeiI ausgeschlossen.

Personen, die mehrere Wohnungen oder Unterkünfte haben, werden
einmal zur WohnbevöIkerung und an jedem weiteren Wohnsitz je-
wells zu den Personent'die nicht zur Wohnbevölketung gehören
(Volks- und Berufszählung 1,910) gezählt. Die Zusammenfassung bei-
der Positionen ergibt die wohnberechtigte BevöIkerung.

o

o
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-Nr.: 1

Be gri f f s i nha I t: Personen derwohnbetechtigten
Bevcil-kerung, deren Wohnung oder Unterkunft in der jeweiligen
Erhebungsgemeinde als Hauptwohnsitz behördlich gemeldet ist.

B e g r I f f s b e z i e h u n g e n : Für die Zuordnungvon
Personen zur wohnberechtigten Bevölkerung mit HauptwohnsrLz ge-
meldet ist allein die behördliche Meldung in der Gemeinde maß-
geblich. Ztr WohnbevöLkerung (Volks- und Berufszählung 1970)
einer Gemeinde zählt dagegen nur derjenige, der überwiegend von
einer dort gelegenen Wohnung aus zur Arbeit oder Ausbildung
geht bzw. sich überwiegend dort aufhäIt. Die Ergebnisse über die
wohnberechtigte BevöIkerung mit Hauptwohnsitz gemeldet und
über die Wohn-bevöIkerung ei-ner Gemeinde können sich daher unter-
scheiden; für das gesamte Bundesgebiet müßten sie theoretisch
übereinstimmen. Dj-e tatsächLich vorhandenen zahlenmäßigen Un-
terschiede im Nachweis der Ergebnisse sind technisch bedingt.
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stands 14. L2. 84 Blatt-Nr.: 1
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Datennachweis Begrif f sinhalt/Änderungen im zeltablauf /Begrif fsbeziehungen

1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewerbe
(einschl. Fer-
rigteilbau)
ab L962

2. Statistik über
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab l91L

3. I,lonatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

Index des Auf-
tragseingangs
für das Bau-
hauptgewerbe
I97l bLs 7976

5. Index des Auf-
tragseJ-ngangs
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
l97t bLs 1976

Index des Auf-
tragsbestands
für das Bau-
hauptgewerbe
ab 1977

Begriffsinhalt:ErrichtungvonHochbauten'
die überwiegend Wohnzwecken dienen'

EineüberwiegendeNutzungzu!']ohnzweckenwirdangenommenI
wenn die Gesamtfläche eines Gebäudes zu mindestens 50 s"

wohnzwecken dj-ent. In diesem FaIl rechnet das gesamte Ge-
bäude zum wohnungsbau, auch wenn einzelne Teile des Gebäu-
des für andere Zwecke vorgesehen sind. Auch der umbau oder
Ausbau bisher anderweitig genutzter Räume oder Gebäude zu

wohnungen rechnet zum !{ohnungsbau. werden dagegen in einem
wohnkomplex nachträglich wohnungen in Geschäftsräume o.ä-
umgebaut, so zäh1t der Umbau nicht zum Wohnungsbau'

Zum lrlohnungsbau rechnen auch wohnbauten, die im Auftrag von
Gebietskörperschaften, sozialversicherung, o.rganisationen
ohne Erwerbszweck, von Bundesbahn, Bundespost*sowie von der
Bundeswehr und von im Bundesgebiet stationierten ausländi-
schen Streitkräften errichtet werden.

Nachgewlesen werden, neben absoluten werten und Meßzahlen
zum Wohnungsbau, auch der Index des Auftragseingangs und
der fndex des Aufttagsbestands im Wohnungsbau'

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Begriffe Woh-
nungsbau sowie wohnbauten (statistik der Baugenehmigungen,
statistik der Baufertigstellungen, statistik des Baur-iber-
hanges) und. wohngebäude (Gebäude- und wohnungszählung 1968,
Fortschreibung des v'lohnungsbestandes, statistil< der Bau-
preise) sind - von unterschieden im Erhebungsbereich und
-umfang abgesehen - im wesentlichen vergleichbar abge-
grenzL.

4

6

7



Stand:06.11.81 BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informati"onssystem des Bundes

- Definitronskatalog -
Begriff

WOHNUNGSBAU FIJR BUNDESBEDIENSTETE U.A.

Datenquelle/
Datennachwe i s BegriffsinhaLt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1966

B e g r i f f s i n h a I t : Programm des Bundes zur
Schaffung und Modernisierung von Wohnraum für Bundesbe-

dienstete u.a.

Wie die anderen öffentlichen Dienstherren, so ist auch der
Bund bernüht für

seine Angehörigen (Beamte, Soldaten, Angestellte und Ar-
beiter) von Bundeswehr und Verwaltung (ohne Bundesbahn
und Bundespost),
Abgeordnete des DeuLschen Bundestages, Angehörige der in-
Iändischen Presse, Angestellte der Bundestagsfraktionen,
Bedienstete des Bundesverbandes für den Selbstschutz

am Beschäftigungsort angemessenen Wohnraum zu tragbaren
Mieten oder Lasten zu schaffen, soweit keine oder eine
nicht ausreichende Wohnuog zor Verfüqung steht.

Infolge der geänderten Wohnraumsituation wird in solchen
Orten von weiteren Förderungsnaßnahmen abgesehen, in denen
der Bedarf auf dem freien Wohnunqsmarkt zu tragbaren Mieten
gedeckt werden kann.

In den letzten Jahren liegt der Schwerpunkt der Förderung
auf der Modernisierung des älteren Wohnungsbestandes. Durch
diese Modernisierung wird der Gebrauchswert der Wohnungen
nachhaltig erhöht und werden zugleich die allgemeinen lVohn-
verhältnisse verbessert, wodurch in vielen FäIIen der Zeit-
raum der Belegungsbindung verlängert werden kann.

Das Programm trägt zur Förderung der Einsparung von Tren-
nungsgeldern bei und führt zum TeiI auch zu einer Entlastung
des überwiegrend von den Ländern getragenen öffentlich ge-
förderten sozialen Wohnungsbaues.

Anderungen im Zei tablauf: Inden
Jahren 1969 bis 1972 (6. Wahtperiode) ist vom Bund auch die
Schaffung von Wohnraum für angehörige ausländischer Missio-
nen und für Bedienstete der Stiftung Wissenschaft und PoIi-
tik gefördert worden.

o

o
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Begrtff:

WOHNUNGSBAUPR.!iMIEN

Begri f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf / Begri f f sbez i'ehungenDatenguel le /
Datennachwei, s

Statistik der
Bausparkassen
ab 1954

Be gri f f s i nha I t: Staatliche!'lohnungsbauförde-
rungsmittel, die Bausparern nach dem wohnungsbau-Prämien-

1\geseLz'' gewährt werden.

AIs Bausparer gilt, t^Ier mit einer Bausparkasse einen Vertrag
schließt, durch den er nach Leistung von Bauspareinlagen
einen Rechtsanspruch auf Gewährung eines Bauspardarlehens
erwirbt.

wohnungsbauprämien werden nur gewährt, wenn der Bausparer
bestimmte Einkonrnensgrenzen nicht überschreitet. Die Grund-
prän-ie beErägE z.z. 14 % des begünstigten sparvolumens, wobe
der umfang des jährlich begünstigten sparvolumens begrenzt
ist.

Ausgewiesen werden die wohnungsbauprämien, die im Berichts-
zeitraum bei den Bausparkassen' eingehen'

Änderungen im Zei tablauf: Biszum
31.t2.1914 betrug die Grundprämie 25 %, bis zum 3I.12.1975
23 %, bis 3t.I2.t9BL 18 %-

Bis.einsch\. Ig74 werden die Gutschrj-ften, nicht die Eingänge
an wohnungsprämien erfaßt. Eingänge und Gutschriften fallen
in der Regel zeitlich auseinander.

1) Zu Einzelheiten siehe wohnungsbau-Prämiengesetz in der
Fassung v. lO.2.t9B2 (BGBI. I S- 131) .
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Statistisches Informatj"anssystetr des Bundes

- Definrt.ionskatalog -
Begrlff:

WOHNUNGS- UND GARAGENNUTZUNG

Datenquel Iel
Datennachweis Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ab 1962

Beg
halte

r 1 f f s i n h a I t : Ausgaben privater Haus-
für Mietwohnungen und Garagen

Erfaßt werden folgende Arten von Wohnungen:
a) leer vermlet.ete abgeschlossenen 3-Raum Altbauwohnung(vor dem 1.4.1924 erbaut) mit Küche, ohne Bad, Ofen-

heizung,
b) dieselbe, iedoch mit Bad/Dusche, aus der Zeit

zwischen dem 1.4.1924 und dem 20.6.1948,
c) im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaupro-

gramrns (nach dem 20.6.1948) erstellte, leer vermietete,
abgeschlossene Neubauwohnung mit 3 Räumen, Küche, Bad,/
Dusche,

d) dieselbe, jedoch mit Zentralheizung,
e) freifinanzierte, leer vermiet.ete, abgeschrossene Neubau-

wohnung mit 4 Räumen, Küche Bad/Dusche, Zentratheizung,
Balkon in einem Mehrfamilienhaus.

Ars lrlohnungsmiete gilt die tatsächliche Miete einschl . der
Gemeindezuschläge (Umlegung von Grundsteuer u. dg1.) und
der Nebenkosten (Kanalisation, Straßenreinigung, I4üIlab-
fuhr, Kaminreinigung, Treppenbeleuchtung, Wasserverbrauch
u. dgl. ).
Erfaßt werden ferner folgende Arten von Garagen:
a) zu den unter e) aufgeführten lriohnungen gehörige

Garagen, die vom V'Iohnungsmieter genutzt werden,
b) durch Garagenbetriebe gewerblich vermietete Garagen

für PKIV mittlerer Größe.

o

O
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Begrlff:

ZINSEN

Datenquel lel
Datennächuei s Begrif f s j,nhaI t/Änderungen im Ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

Wirtschaftsrechnun-
gen ausgewählter
privater Haushalte
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Gezahlte Zinsen auf vom

Haushalt aufgenommene Kredite aller Art je Haushalt und

Monat.

Hierzu rechnen Zinsen auf warenkredite (bei Abzahlungs-
käufen, soweit Zinsen getrennt nachgewiesen werden), Bank-
und Sparkassenkredite, öffentliche Darlehen usw', soweit
diese Kredite nicht zum Kauf von Grundstücken und Gebäuden
oder zum Bau oder für Reparaturen von Gebäuden verwendet
werden. Zinsen auf Kredite für betriebliche (geschäftliche)
Zwecke werden nicht erfaßt.

Anderungen im Zei tabla
1981 sind die Zinsen für Konsumentenkredite
für Hypothekenkredite zusammengefaßt.

uf:Seit
mit den Zinsen
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DFl( - t'lr:Begri ff:

ZINS- UND TILGUNGSLEISTLINGEN
GBK .

1266

Statistlk,/
Gültigke itsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Bausparkassen
o1.o1,54

B e g r i f f s i n h a I t : Zahlungen, die der TiLgung
oder der Verzinsung von Bauspardarlehen dienen.

Bauspardarlehen sind Darlehen der Bausparkassen aufgrund von
Verträgen, bei denen sich der Bausparer zur Leistung von Ein-
lagen, die Bausparkasse zur Gewährung von Darlehen für clen
Wohnungsbau .rerpf l-ichten .

Ausgewiesen werden Zins- und Tilgungsleistungen, die im Berichts-
zeitraum an die Bausparkassen ffießen.

o

o

n
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ZUGANG AN GRUNDKAPITAL ZWISCHEN 1.1. UND 3I.12

Begrlff:

Begr i f f s inhal t/Anderungen im ze j' tab Iau f / Beg r r f f sbez iehungenDatenquel Iel
Datennachwei s

Statistik der
Kapitalgesell-
schaften
a-b 19 51

B e g r i f f s i n h a I t : Zugang an Grundkapital bei
den ÄktjengeseTTschaften, KommanditgeseTTschaften auf
Aktien zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember jedes

Jahres.

Das Grundkapital (zll<tienkapital) einer Aktiengesellschaft
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die summe aus den
Nennbeträgen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf das
Grundkapital und die durch die Gesellschaft erworbenen
eigenen Aktien sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die
statistik der Kapitalgesellschaften erfaßt das Grundkapital
der Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf
Aktien, deren Grundkapital auf einen Nennbetrag in Deut-
scher Mark lautet. Von den Kommanditgesellschaften auf
Aktien erfaßL die Statistik der KapitalgesellschafLen nur
das Grundkapital, nicht aber die Kapitalanteile der per-
sönlich haftenden Gesellschafter.

Der Zugang an Grundkapital innerhalb eines Jahres ist u.a-
auf Gründungen, auf Verschmelzungen, auf UmwandLungen aus
anderen Rechtsformen, auf Kapitalerhöhungen oder auf Fort-
setzungen von aufgelösten Gesellschaften zurückzuführen-
Eine cesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der
Hauptversammlung (Eröffnung der Abwicklung) oder durch
Eröffnung des Konkursverfahrens. Die Fortsetzung einer
aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten FäIIen möglich,
solange noch nicht mit der Verteilung des Vermögens unter
die lt]<tionäre begonnen worden ist.

Be gr i f f sb e z Lehung e n : DemZugang an
Grundkapital zwischen 1.1. und 3L.t2. bei den Aktienge-
sellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien enL-
spricht bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung
der Zugang an StammkapitaT zwischen 1.1. und 31.12. (Sta-
tistik der Kapitalgesellschaften) .



stand: 31.01.85 Blatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssyst-etr des Bundes

- Def in:'tronskatalog -

Begrlff:

ZUGANG AN STAMMKAPfTAL ZWISCHEN 1.1. UND 31.T2.

Datenquel Ie /
D!tennachwe i s Begr i f f s inha I t/Anderungen im Ze itab Iau f / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
KapitalgeseII-
schaften

B e g r i f f s i n h a I t : Zugang an Stammkapital bei
den Gesel Lschaften mit beschränkter Haftung zwischen dem

1. Januar und dem 31. Dezember jedes Jahres.ab 1951

Das Stammkapital einer Gesellschaft miL beschränkter Haftung
ist die Summe aus den Stammeinlagen (Geschäftsanteilen) der
Gesellschafter. Die ausstehenden Einlagen auf das Stammka-
pital und die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen
Geschäftsanteile sind vom Stammkapital nicht abgesetzt. Die
Statistik der Kapitalgesellschaften erfaßt. das Stammkapital
der Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Starün-
kapital auf einen Nennlcetrag in Deutscher Mark Iautet.

Der Zugang an Stammkapital innerhalb eines Jahres ist u.a.
auf Gründungen, auf Verschmelzungien, auf Umwandlungen aus
anderen Rechtsformen, auf Kapitalerhöhungen oder auf Fort-
setzungen von aufgelösten Gesellschaften zurückzuführen.
Eine cesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der
Gesellschafter (Eröffnung der Abwicklung) oder durch Er-
öffnung des Konkursverfahrens. Die Fortsetzung einer auf-
gelösten Gesellschaft ist in bestj-mmten Fällen möglich,
solange noch nj-cht mit der Verteilung des Vermögens unter
die Gesellschafter begonnen worden ist.

Be gr i f f sb e z :-eh ung e n : Demzugang an
Stammkapital zwischen 1.1. und 3I.L2. bei den Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftr:ng entspricht bei den Aktienge-
sellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien der
Zugang an Grwtd.kapital zwischen 1 . 1 . und 31 . 12 . (Statistik
der Kapitalgesellschaften) .

o

o
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OFK - Nr

GBK - Nr(n):
9C-6

ZUL},SSUNGSPFLICHTIGE ZUGMASCHINEN

Begri ff:

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik de,s
Kraftfatrrzeug- und
Kraftfahr zeugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .52

B e g r r f f s i n h a I t : Kraftfahrzeuge, die nach

ihrer Bauart überwiegend zum Ziehen von Anhängerfahrzeugen
und/oder Geräten geeignet und bestimmt sind und deren durch
die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 6 km/h

beträgt.

Nicht dazu zählen einachsige Zugmaschinen, die nur für
Iand- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden,
sowie einachsige Zugmaschinen, die von Fußgängern an
Holmen geführt'srerden.

Bei den Neuzulassuogen (Neuzulassunqen fabrikneuet Kraft-
fahrzeuge und -anhän9er) werden fabrikneue zugmaschinen
erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtlich,es Kennzeiche,n
zu,geteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelasser,en oder nur
vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten
Zugmaschlnen an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzunschreibungen ge-
brauchter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte
zulassr:ngspflichtige Zugmaschinen erfaßt, die im Berichts-
zeitraum auf einen anderen Fahrzeughalter übergegangen sind,
sofern der Standort des Fahrz.eugs vor und nach dem llalter-
wechseL im Bundesgebiet Liegt.
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definj-t:-onskatalog -
Begrlff:

ZUM ABSATZ BESTII,II4TE PRODUKTfON

Datenquelle/
Datennachrreis Begrif fsinhalt/Anderungen im zeitablauf /Begrif f sbeziehungen

Viertelj ährliche
Produktionser-
hebung

t950-r916

Viertelj ährliche
Produktionser-
hebung

ab t911

B e g r L f f s i n h a 1 t : Verkaufsfähiger, für den

I'4arkt vorgesehener Produktionsausstoß (ohne Handelsware und
umgepackte lr7are) .

Zur zum Absatz bestimmten Produktion zählen auch - und zwar
zu ihren Herstellkosten bewertet - selbsthergestellte Er-
zeugnisse (2.B. Werkzeugmaschinen und -teile) für die Er-
stellung oder Reparatur von Einrichtungen des meldenden Be-
triebes oder für einen anderen Betrieb desselben Unter-
nehmens; elgenerzeugte Produktionsmittel (2.B. Formen,
l4aschinenwerkzeuge) sowie die zum Eigenverbrauch im melden-
den Betrieb oder in einem anderen Betrieb desselben Unter-
nehmens bestimmten selbstgewonnenen Bre:nn-, Treib- und
Schmierstoffe; für Deputate verwendete selbsthergestellte
Erzeugnisse.

Im allgemeinen ist die Lohnarbelt wert- und mengenmäßig in
der zum Absatz bestimmten Produktion enthalten.

Bei der Warengruppe 63 = Textilien beziehen sich die An-
gaben auf die "Produktion für eigene Rechnung".

Der Wert der zum Absatz bestimmten Produktion ist unter Zu-
grundelegung des im Berichtszeitraum erzielten oder im ZeiL-
punkt des Absatzes erzielbaren Verkaufspreises ab Werk er-
mittelt. Der Wert umfaßt auch die Kosten der Verpackung,
selbst \^/enn gesondert. in R.echnung gestellt. Nicht einbezogen
sind dagegen die in Rechnung gestellte Umsatz- und Ver-
brauchsteuer sowie gesondert j-n Rechnung gestellte Fracht-
kosLen. Rabatte sind abgezogen. Bei Vermietung selbstherge-
stellter Erzeugnisse (2.B. Datenverarbeitungs- und Telefon-
anlagen, lVaschautomaten) ist als Schät.zwert der für dieses
Erzeugnis auf dem Markt voraussichtlich erzielbare ErIös
eingesetzt.

Siehe auch unter Gesamtproduktion

o

o
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Begriff:

ZTJNDIVARENMONOPOL

Datenquel 1el
Datennachweis Begriffsinhalt,/AnderungenimZeltablauf/Begriffsbezlehungen

Finanzberichte des
Bundesministeriums
der Finanzen
1950 bis 1983

Begriffsinhalt
dem Zündwarenmonopolg"="t, 1 )

1)
2)

Monopol auf Zündwaren nach

Das Zündwarenmonopol umfaßte die Übernahme der im Monopolge-
biet hergestellten Zündwaren von den Herstellern und die un-
mittefbare weiterveräußerung (Bezugsmonopol), die Einfuhr
(Einfuhrmonopol) und die Ausfuhr (Ausfuhrmonopol) von Zünd-
waren.

Im wesentlichen stellte das Zündwarenmonopol ein Zwischen-
handelsmonopol dar, das durch ein Einfuhrmonopol geschützt
wurde. Ausgeübt wurde das dem Bund zustehende Monopol von
der Deutschen Zünd.waren-Monopolgesellschaft (DZMG) , die in
privatrechtlicher Form organisiert war. In der DZMG waren
alle zur Herstellung von Zündwaren berechtigten Unternehmer
aIs Gesellschafter zusarTrmengeschlossen, wobei nur diejenigen
unternehmer z\r HersLellung von Zündwaren berechtigt waren,
die bei Abschluß des Anleihevertrages nach dem damals gel-
tenden Sperrgesetz ZündhöIzer herstellen durften.

Der Umfang der Produktion wurde von der DZMG festgelegt und
auf die Hersteller verteilt. Dabei war die gesamte Herstel-
lung der DZMG zu überlassen, die auch alleine den Handel
belieferte.

Der Preis für die Hersteller (Übernahmepreis) sowie der Ab-
gabepreis der DZMG an den Handel (tvtonopolpreis) für WeIt-
höIzer wurde von der Bundesregierung festgesetzL.

Am Gewinn des Monopols waren - abgesehen von einer Dividende
für die Gesellschafter in Höhe von I % des Grundkapitals -
der Bund und Swedish I'latch AB beteiligt.
Der Bund erhielt für jede "NormalkisLe" (500 000 zündhöI-
zer) , die die DZMG absetzte einen gesetzlich festgelegten
vorwegbetrag von 13 DM und hatte vom Restreingewj-nn 25 v.H.
an Swedish Match AB abzuführen.
Nach Tilgung der Anleiheschuld am 15.1.1983 ist das Zünd-
,.r.rrorrÄpoi atrgeschafft wotd"rr.2)

VgI. zündwarenmonopolgesetz v. 29.1-7930 (RGBI- I S. 11)'
VgI. GeseLz zut Abschaffung des Zündwarenmonopols v'
21 .8.1982 (BGBI. r S. r24l) .
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Begrlff

ZÜNDWARENSTEUER

Datenquel Ie /
Datennachweis Begrif f s inhal t,/Anderungen im Ze ltablau f / Begri f f sbez lehungen

Fi::anzberichte des
Bunde smini_steri_ums
der Finanzen

1950 bis 1980

B e g r i f f s i n h a I t : Verbrauchsteuer auf Zünd-
hlaren, die dem Bund zustand und die von der Zollverwaltung
verwaltet r^rurde.

Erhoben r,{urde die Zündwarensteuer für alre im Erhebungs-
gebiet (Bundesgebiet. einschließlich Berlin (West) mit
Ausnahme der Zollausschlüsse und Zollfreigebiete) herge-
stellte oder in dieses Gebiet eingeführte Zündwaren.

AIs Zündwaren gelten Zündhölzer und alle sonstigen dem-
selben Verwend.ungszweck wie Zündhölzer dienenden Erzeug-
nisse, die mit einer durch Reibung entflammbaren Zündmasse
versehen sind oder aus einer solchen Zündmasse bestel,en.
Dazu gehören auch die in der Bundesrepublik Deutschland
nicht mehr hergestellten Zündkerzen aus Stearin, Wachs
oder ähnlichen Stoffen mit einer Zündmasse. Der Steuersatz
betrug für 100 Stück Zündwaren 1 pfennig.

Unter Beachtung bestimmter Verfahrensvorschriften konnten
Zündwaren unversteuert ausgeführt oder zu einem Zorrverkehr
abgefertigt \^rerden. Bei der Einfuhr waren d.ie Vorschriften
frir Zöl-l-e sinngemäß anzuwenden.

Aus Gründen der Steuervereinfachung und wegen ihres gerin-
gen Ertrages ist die Zindwarensteuer zum 1.1.1981 abge-
schafft v/orden.

o

o
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Begrlff:

ZUR IVEITERVERARBEITUNG BESTIMMTE PRODUKTION

Datenquelle/
Datennachwei s Begr j.f f s inhal t/Anderungen im Ze itablau f / Begr i f f sbez iehungen

Viertelj ährliche
Produktionser-
hebung

t950-t976

B e g r i f f s i n h a l- t : ProduktionsaussLoß. soweit
er zur Weiterverarbeitung im meldenden Betrieb, in einem

anderen Betrieb desselben Unternehmens oder von ei-nem

anderen Unternehmen iln Lohnauftrag durchgeführt wird.
Viertelj ährliche
Produktionser-
hebung

Hierzu zählen die selbsterstellten Erzeugnisse die zu einem
anderen Erzeugnis wej-terverarbeitet oder in ein anderes Er-
zeugnis eingebaut werden.ab 1977

Siehe auch unter Gesamtproduktion



scand: 1 1.03.85 Blatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Def in:,t-lanskatalog -
Begrlff:

ZUSATZLICHE FINANZ IERUNGSMITTEL

Datenquel Ie /
DatennachYrei s Begrr f f s inha I t/Änderungen rm Ze itablau f / Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
Jan. 1962 bis
l4ärz l9BO

B e g r i f f s i n h a I t : Von den Boden- und Kommunal-

kreditinstituten aufgenornnene mittel- und langfristige Dar-
Iehen sowie durchlaufende Kredite.

Zu den aufgenommenen mittel- und langfristigen Darlehen
rechnen aufgenommene Darlehen gegen Namensschuldverschrei-
bungen, also Darl-ehen für deren Sicherung den Darlehensge-
bern auf deren Namen laufende Schuldverschreibungen ausge-
händigt werden, sowie aufgenommene Darlehen gegen sonstige
Sicherheiten und ohne Si-cherheiten. Zu den aufgienommenen
Darlehen rechnen auch Schuldscheindarlehen.

Durchlaufende Kredite sind Ausleihungen von zweckgebundenen
l4itteln, die von der öffentlichen Hand oder sonstigen Stel-
Ien dem Kreditinstitut voll- zur Verfügung gestellt werden
und von diesen in eigenem Namen, aber für Rechnung des Treu-
gebers gewährt werden. Kredite, die für fremde Rechnung und
im fremden Namen gewährt werd.en (Verwaltungskredite) zäh1en
hingegen nicht zu den durchlaufenden Krediten.

Zu den Boden- und Korrununalkreditinstituten zählen alle unter
das Hypothekenbankgesetzl), das PfandbriefgeseLz2) und das
SchiffsbanJcgesetz3) fallenden fnstitute sowie die Landwirt-
schaftliche Rentenbank, die Deutsche Siedlungs- und Landes-
rentenbank (bis 1965: Deutsche Landesrentenbank) und die
Bayerische Landesbodenkreditanstalt (seit I.1.1972 recht-
Iich-unselbständige Anstalt der Bayerischen Landesbank
Girozentrale) . 

I

1) Zu Ej,nzel-heiten siehe Hypothekenbaril<gesetz (HBG) in der
Fassung v. 5.2.L963 (BGBI. I S. 81) und iÜrderungsgesetz
v. LL.3 .1974 (ecst. I s . 611) .

2) Zu Einzelhei-ten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher
Kreditanstalten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI. I
S. 312) und Anderungsgesetz v. Ll .3.1914 (BGBI . r S. 669).

3) Zu E:-nzeJheiten siehe Gesetz über Schiffspfandbriefban-
ken (SCHBG) in der Fassung v.8.5.1963 (BGBI. r s.3O2)
und Anderungsgesetz v. tt.3.1974 (BGBI. I S. 671).

o

o



stand:10.06.80 BIatt-Nr.: 1
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Statistisches Informationssysten des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

ZUSATZVERSICHERUNG FÜR EINZELNE BERUFE

Datenquel Ie /
Datennachwe i s Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrj.f fsbeziehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschland

B e g r i f f s i n h a I t : Leistungen von Versorgungs-

bzw. Versj_cherungseinrichtungen, die Angehörlgen bestimm-

ter Berufe - außerhalb des öffenttichen DiensLes - eine

zusätzliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenen-
versorgung gewähren.

ab 1965

Die Leistungen werden ergänzend zu den Leistungen der ge-
setzlichen Rentenyersicherung gewährt, sofern der Anspruch
auf diese zusätzliche versicherung gesetzlich oder tarif-
verLraglich besteht. Die F'inanzierung erfolgt im wesent-
Iichen durch Beiträge und Umlagen der Arbeitgeber.

Träger der Zusatzversicherung für einzelne Berufe sind
z.Z. d.ie nachfolgend aufgeführten Institutionen:

Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im Saarland,
Versorgungsanstalt d.er Deutschen Bezirksschornstein-
fegermeister,
Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen,
ZtsaLzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land-
und Forstwirtschaft,
Zusatzversorgungswerk ftrr Arbeitnehmer in der Land-
und Forstwirtschaft,
Zusatzversorgungskasse der Steine- und Erden-lndustrie
und des Betonsteinhandwerks,
Versorgungskasse der Deutschen Presse.



Stand: 19.10.83 BIatt-Nr.: L

Statistisches Informatj.onssystetr des Bundes

- Definrti*nskatalog -
Begrlff:

ZUSATZVERSICHERUNG IM ÖFFEMIL]CHEN DIENST

Datenquelle/
Datennachueis Begrif f sinhal t/Änderungen im ze itablauf / Begrif f sbezlehungen

Sozialbudget der
Bundesrepublik
Deutschland
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Leistungen von Versorgungs-
bzw. Versicherungseinrichtungen, die Angestellte und Arbei-
ter von Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes mit dem Ziele
einer zusätzlichen Alters-, Inval-iditäts- oder Hinterblj_ebe
nenversorgung versichern .

Die Leistungen werden aufgrund gesetzlicher oder tarifver-
traglicher Regelungen ergänzend zu den Leistungen der ge-
setzlichen Rentenyersicherung gewährt und richten sich
grundsät.zlich an der BeamLenversorgung aus. Die Finanzie-
rung erfolgt im wesentlichen durch Beiträge und Umlagen der
Arbeitgeber.

Träger der Zusatzversicherung im öffentlichen Dienst sind
die nachfolgend aufgeführten fnstitutionen:

VersorgunEsanstalt des Bundes und der Länder
Bundesbahn-Versicherungisanstalt - Abteilung B
Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost
Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen
Versorgungsanstalt Deutscher Kulturorchester
Versorgungsanstalt Deutscher Bühnen
Zusatzversorgungskasse der Stadt Dortmund
Zusatzversorgungskasse der Stadt Duisburg
Zusatzversorgungskasse der Stadt Düsseldorf
ZusaLzversorgr:ngskasse der Stadt Emden
Zusatzversorgungskasse der Stadt Essen
ZosaLzveysorgungskasse der Stadt Frankfurt
Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen
Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover
ZusaLzversorgungskasse der Stadt Karlsruhe
ZusaLzversorgungskasse der St.adt KöIn
ZusaLzversorgungskasse der Stadt Mannheim
Zusatzversorgungskasse der Stadt Stuttgart
ZusaLzversorgungskasse der Stadt Wuppertal
Emder ZusaLzversorgungskasse für Sparkassen
Zusatzversorgungskasse der Girokasse Stuttgart

2
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Blatt-Nr.: 2Stand: 19.10.83
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Statistisches Inforroati-onssystem des Bundes

Definitionskatalog -

Begrlff:

ZUSATZVERS]CHERUNG IM ÖFFENILICHEN D]ENST

Begrif f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf /Begri f f sbez iehungenDatenquel 1e /
Datennachweis

Kirchliche Zvsatzversorgungskasse Baden
Kirchlich e ZtsaLzversorgungskasse Darmstadt
Kirchlich e ZnsaLzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
ztsat zversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände'
Darmstadt

ZusaLzvetsorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Regierungsbezirks Kassel

ZusaLzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände,
Wiesbaden

ZusaLzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes
Baden-Württemberg

Rheinisch e Zusatzversorgungskasse, Landschaftsverband
Rheinland

Ruhegehalts- und ZvsaLzversorgungskasse des Saarlandes
Kommunal e Zttsa1 zv ersorgung sk as se we st f a le n-L ippe
Bremische Ruhelohnkasse



stand: 06.11.81 BIatt-Nr.3 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtronskatalog -
Begriff:

ZUSCHÜSSE AN öFFENTLICHE UNTERNEHMEN ZUR VERBTLLIGUNG VON DARLEHEN
ZUR FINANZIERUNG DES öFFENTLICH GEFÖRDERTEN I,üOHNUNGSBAUES

Da tenguel Ie /
Datennachwe i s Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbez iehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : Zuschüsse des Bundes an

öffentliche Unternehmen, um durch eine Verbilligung von

Darlehen die Förderung von Sozialwohnungen zu ermöglichen.

Da im Jahre 1973 die Länder wegen der hohen Kapitalmarkt-
zinsen den Bau von etwa 50 000 Sozialwohnungen nicht wie
vorgesehen fördern konnten, hat der Bund Zinsverbilligungen
von Hypothekendarlehen auf effektiv 8,5 v.H. gewährt, um
die Förderung dieser Wohnungen zu ermöglichen.

Die Maßnahme wird abgewickelt,
mehr gewährt.

neue Zuschüsse to/erden nicht

o

o
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Blatt-llr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -

I egri ff :

ZUSCHÜSSE FÜR INVESTfTIONEN, SONSTIGE VERIUöGENS-
üeenrRAcuNGEN AN ANDERE BERETcHE

DFK-fl r. :

GBK-Nr".(n)

7009

Statrstik/
Gü Itigke it sze i traum Beqriff sinhal-t/Anderungen im ZeitabLaof /eegriffsbez j ehungerr

1 Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

2. Haushaltsansatz
statistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgabeart mit den Aus-
gaben für

3 Viertel j ahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1974

- Zuschüsse zur Finanzierung von Baumaßnahmen, zum Erwerb
von unbeweglichen und beweglichen Sachen und zu anderen
Irrvestitiolsausg.al:en an Unlernehmen, Körperschaften,
V,rbän,-re, Vereine und ahnlrche Ilstitutionen sowie an
prlvate Haushalte im In- und Arsland, sowert diese nicht
a.Ls Orqanisatictnen ohne ErwerL;..:z.wer:k in der F.inanzsta-
tistik erfaßt sind

- sonstige Vermögensübertragungen an die vorgenannten Be-reiche (z -s. Stlllegungsprämien, Abwrackprämien, Lei-
stungen nach dem Br.rndesrückerstattungsgesetz, Hauptent-
schädigung des Lastenausgleichsfonds, Sparprämien u.ä.),
im kommunalen Bereich einschl. der Kreditbeschaffungs-
kosten (Disagio) sowie der Ablösung von Dauerlasten.

rn der Haushaltsansatzstatistik und der vierterjahressta-
tistik werden die sonstigen vermögensübertragungen geson-
dert nachgewiesen.

rn der Haushaltsansatzstatistik und. der vierteljahressta-
tistik sind auch arre Zuweisungen für Tnvestitionen an
organisationen ohne Erwerbszweck unter dieser Ausgabeart
nachgewiesen.

Anderungen im Zei tablauf: fnder
Jahresrechnungsstatistik sind bis 1973 die sonstigen Ver-
mögensljbertragungen gesondert nachgewi-esen.

Die Ausgaben der Gemeind.en/Gv. für Kreditbeschaffungskosten(Disagio) wurden bis zum Rechnungsjahr 1973 aIs durchlau-
fende Gerder behandelt und waren somit in der finanzsta-
tistischen Ausgabensumme nicht enthalten.
rn der Jahresrechnungsstat.istik und in der Haushartsansatz-
statistik sind jeweils bis 1973 hier auch die Zuweisungenfür rnvestitionen an Zweckverbände nachgewiesen. Außerdemsind in der Jahresrechnungsstatistik bis 1973 alre Zuwei-
sungen für rnvestitionen an organisationen ohne Erwerbs-
zweck unter dieser Ausgabeart nachgewi_esen.



Stand: 12.03.1982 Elatt-Nr.: 1
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Statistisches Informaticnssystem des Bundes

- Definitj-onskatalog -

Begri ff:
ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN, SONSTIGE VERMÖGENS-

TJSTNTRACTINGEN VON ANDEREN BEREICHEN

DFKJ'lr.:

08l(-Nn.(n)
7009

Statistik/
GüIt.igkei t sze i traum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1

2

3

Jahresrechnungs-
stati-stik
ab 7974

Hau shaltsansatz -
statistik
ab 1970

Viertel j ahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1974

Begrj-ffsinhalt
aus

Einnahmeart mit Einnahmen

- Beiträgen von Körperschaften, Verbänden, Unternehmen und
privaten Haushalten zu gemeinsam finanzierten einzelnen
rnvestitionsvorhaben ; Beiträge von Grundstückeigentümern
und Gewerbet.reibenden zur Deckung der Herstelrungskosten
von Erschließungsanlagen usw. (2.8. Erschließungsbeiträ-
ge nach dem Bundesbaugesetz, Beiträge zu Straßenkosten,
Abgaben für Investitionen nach den Kommunalabgabenge-
setzen)
sonstigenZuschüsse für fnvestit.ionen aus dem In1and und
dem Ausland
sonstigerVermögensübertragungen (soweit nicht für In-
vestitionen) von Unternehmen und Sonstigen aus dem In-
Iand sowie aus dem Ausland (2.8. Erbschaften des Fiskus,
Beiträge der Schiffahrt zum Abwrackfonds).

Soweit bei den Gemeinden/Gv. neben den Zuschüssen für In-
vestitionen Vermögensübertragungen anfallen (2.B. Erb-
schaften, Schenkungen), sind diese bei den l_aufenden Zu-
schüssen und schul-dendiensthiLfen von anderen Bereichen
nachgewiesen.

rn der Haushaltsansatzstatistik und der Vierterjahressta-
tistik werden die Zuschüsse für rnvest.itionen und die son-
stigen Vermögensribertragungen gesondert nachgewiesen.

Anderungen im Zei tablauf: Inder
Haushaltsansatzst.at.istik bis 1973 sind hier auch die
- allerdings nur relativ geringen - Zuschüsse für rnvesti-
tionen von Zweckverbänden und der sozialversicherung nach-
gewiesen, da diese Körperschaften erst ab I974 finanzsta-
tistisch erfaßt werden und desharb vorher den anderen Be-reichen zugeordnet waren.



Stand: 06.11.81 Blatt-Nr. : 1
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Statistisches Informationssysten des Bundes

- Definitronskatalog -
Begrj.f f :

ZUSCHÜSSE UND DARLEHEN AN DIE DEI.J'ISCHE BAU- UND BODENBANK AG

ZUR VERBILLIGI]NG DER VOR_ I.JND ZWISCHENFINANZIERUNG DES BAUES VON

FAI'IILIEIJ- UND EIGEIffUI4SWOHNUNGEN

Datenquelle/
Datennachwe i s Begriffsinhalt/AnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen

Subventionsberi-chte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 7975

B e g r i f f s i n h a I t : Bundesmittel zur Verbilli-
gung der vor- und Zwischenfinanzierung von Eigentumsmaßnah-

men im sozialen Vüohnungsbau und zur Ivlinderung der von den

Bauherren zu tragenden Finanzierungskosten.

Das Zweite wohnungsbaugesetz ermächtigt den Bundesminister
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, einen Betrag bis
zu 100 MiIIionen Deutsche Mark der Deutschen Bau- und Boden-
bank Aktiengesellschaft darlehensweise für Zwecke der Vor-
und Zwischenfinanzierung des Baues von Familienheimen in
der Form von Eigenheimen, Kaufeigenheimen und Kleinsied-
lungen, eigengenuLzten Eigentumswohnungen und Kaufeigen-
Lumswohnungen i-m sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu
steIIen.

Dieser Betrag kann durch Aufnahme von Mitteln des GeId-
und Kapitalmarktes aufgestockt werden. Die Beschaffung
geeigneter Geld- und «apitalmarktmittel wird durch Gewäh-
rung von Zinszuschüssen aus Haushaltsmitteln des Bundes
sowie durch Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen
gefördert.

Die Vor- und Zwischenfinanzierungsdarlehen sind zu einem
niedrigen und gleichbleibenden Zinssatz oder zinslos zu
gewähren. Die Darlehen sollen in einem angemessenen Zeit-
raum unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des
Darlehensnehmers zurückgezahlt werden.



Stand: 06.11.81 BIatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definrtionskatalog -
Begriff:

ZUSCHÜSSE ZUR BAULA}IDBESCHAFFUNG UND -ERSCHLIESSUNG

Datenquel le /
Datennachwei s Begrif f s inhal t/Anderungen im Ze itablauf /Begrif f sbeziehungen

Subventionsberichte
(Finanzhilfen und
Steuervergünsti-
gungen)

ab 1915

B e g r i f f s i n h a I t : FinanzhiTfen zur zinsver-
billigung von Darlehen, <1ie von Heimstättengesellschaften
und anderen geeigneten unternehmen zur Baulandbeschaffung

und -erschließung namentlich für den Bau von Familieneigen-
heimen in der Form von Eigenheimen, Kaufeigenheimen und

Kleinsiedlungen, eigengenutzten Eigentumswohnungen und

Kaufeigentumswohnungen am Kapitalmarkt aufgenommen werden.

Der Ztnszuschuß wirO jeweils für eine Kreditlaufzeit bis zu
fünf Jahren bewilligt.

Dj-e Förderungsmaßnahmen sind bis 1981 befristet und werden
bis 1986 abgewickelt.

o

o



stand:01.11.84 BIatt-Nr. : 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Defj.nitronskatalog -
Begrlff:

ZUSTEIGER

Datenquel Iel
Datennachrrei s Begri f f s inhal t/Anderungen im Ze itab Iau f /Begri f f sbez iehungen

Statistik des ge-
werblichen Luftver-
kehrs auf ausgewähl-
ten F1ugplätzen
ab 19'12

Begriffsin
herkunftsf TugpTatz
gen.

haI L : Fluggäst.e, die am ^Strecken-
betreffende Luftfahrzeug einstei-in das

a

o



Stand: 12.03.1982 Blatt-Nr.: 1
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begri ff:

ZUWEISUNGEN FÜR ]NVESTITIONEN, SONSTIGE VERMöGENS-
IJSSRIRAGUNGEN AN oRGANISATIoNEN oHNE ERWERBSZWECK

OFK-N r. :

GBl(-llr.(n):
7009

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffslnhalt/Anderungen im Zeitabrauf/Begrif fsbeziehungen

Jahresrechnungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgabeart mit den Aus_
gaben für Zuschüsse zur Finanzierung von Baumaßnahmen,
zrxn Erwerb von unbeweglichen Sachent zl)m Erwerb von be_
weglichen Sachen und andere fnvestitionsausgaben an Or_
ganisationen ohne Erwerbszweck, soweit diese in der
Finanzstatistik erfaßt sind.

ab 1974

Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Laufend.e Zu-
weisungen an Organisationen ohne Erwerbszweck.
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o

o

Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK-l'lr.:

GBK-Nr.(n):
7009

ZI]WEISUNGEN FtJR INVESTITIONEN, SONSTIGE VERMöGENS-
ügrRrRAcuNGEN AN/voM öFFENTLTCHEN BERETcH

Begri ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

I Jahresrechnungs-
statistik
ab 1914

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgabe-/ninnahmeart mit
den Ausgaben/Einnahmen für,/aus Zuweisungen für fnvesti-
tionen und für sonstige Vermögensübertragungen (soweit

nicht für Investitionen)

an,/vom Bund
an,/vom Lastenau sgle ich s fonds
an,/vom ERP-Sondervermögen
an,/von Länder (n)
an,/von Gemeinden/Gv.
an,/von Zweckverbände (n)
an die/von der Sozialversicherung

Zuweisungen für Investitionen sind Geldleistungen, die zur
Finanzierung von Baumaßnahmen, zum Erwerb von unbewegli-
chen und beweglichen Sachen und für andere Investitions-
ausgaben (2.8. Darlehensgewährung) bestimmt sind.

Sonstj-ge Vermögensübertragungen (soweit nicht für Investi-
tionen) slnd Geldleistungen, die zur Verbesserung der
Wirtschafts- und Produktionsstruktur beitragen, als Ent-
schädigungen für erlittene Vermögensschäden gezainLL bzw-
vereinnahmt werden oder zur Vermögensbildung beitragen.

Sonstige Vermögensrjbertragungen an/bzw. vom öffentlichen
Bereich fallen bei den Gemeinden/Gv. nicht an.

In der Haushaltsansatzstatistik und der Vierteljahressta-
tistik werden die sonstigen Vermögensübertragungen geson-
dert nachgewiesen.

Anderungen im ZeL tablauf: Inder
Haushaltsansatzstatistik bis 1973 zählen die Zweckverbände
und die Sozialversicherungsträger nicht zum öffentlichen
Bereich, sondern zu den anderen Bereichen (Vergleiche
Zuschüsse für Investitionen, sonstige Vermögensübettra-
gangen von anderen Bereichen).

2

3

Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

Viertel j ahre s-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1974



Stand:22.02.85 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystetr des Bundes

- Definiti,onskatalog -
Begrlff:

ZUZÜGE

Da tenque I Ie /
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Anderungen rm ze itablau f /Begri f f sbez iehungen

lrlanderungs-
statistik
ab 1957

B e g r i f f s i n h a I t : Behördl_iche Anmeldungen von
Personen, die ihre Hauptwohnung in einer Gemeinde bezogen
haben.

AIs Zuzüge rechnen auch die Fätle, j-n denen sich personen
lediglich in einer Gemeinde nach einer anderen im Bundes-
gebiet gelegenen Gemeinde abmelden und in der bisherigen
Gemeinde aLs Fortzüge erfaßt werden.

Einbezogen werden nur Personen, die zur BevöLkerung gehören.
Gezählt wird jeder Zvzog einer person innerhalb des Be-
richtszeitraums. wohnungswechser innerhalb einer Gemeinde
(Ortsumzüge) werden nicht erfaßt.

Gäste in Beherbergungsstätten u.ä. und Besucher bei Ver-
wandten und Bekannten werden nur erfaßt, wenn ihr Aufent-
halt in der betreffenden Gemeinde gemäß den jeweiligen
randesrechtlichen Meldebestimmungen von rängerer Dauer ist
und sie der t4eldebehörde Lausächlich gemeldet werden.

Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung und Ersatz-
dienstl-eistende breiben, da für sie keine Merdepflicht be-
steht, unberücksichtigt.

Nicht erfaßt werden auch bestimmte in Anstalt.en unterge-
brachte Personen (2.8. patienten in Krankenhäusern usw.),
Angehörige des konsularischen Dienstes und der ausrändischen
Stat.ionierungsstreitkräfte, SeeleuLe und Binnenschiffer,
ZeiL- und Berufssordaten bei vorribergehender Abwesenhei-t
vom Standort und ähnliche SonderfäIle (vg1. auch Bevöl-
kerung) .

Jede Person, die ihre Hauptwohnung von einer im Bundesge-
biet gelegenen Gemeinde in eine andere verlegt, wird in der
neuen Gemeinde aLs zuzug und in der bisherigen ars FortzuggezähIt (Binnenwanderung). personen, die aus dem Ausland in
eine im Bundesgebiet gelegene Gemeinde ziehen, werden ab-
weichend von dieser Regelung nur al_s Zuzug erfaßt. Wande-
rungen über die Grenzen des Bundesgebietes (einschr. Berlin
(West) ) werden als Bundesaußenwanderung bezej-chnet.
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Begrlff:

ZUZüGE

Datenquel Ie /
Datennachwei s Begri f f s inhal t/Änderungen im ze itablauf / Beg ri f f sbeziehungen

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl . 7964 rechneten auch die wanderungen zwischen Berlin
(west) und dem übrigen Bundesgebiet zur Bundesaußenwande-
rung -

Bis April 1983 wurden als Zuzüge auch die FälIe gerechnet'
in denen jemand unter Aufgabe seiner Nebenwohnung in die
Hauptwohnung zurückkehrte bzw. unLer Aufgabe seiner zweiten
Nebenwohnung in die erste Nebenwohnung zurückkehrte '

personen, die sich von ihrer Nebenwohnung nach "unbekannt"
abmeldeten, wurden als Zuzug in der Gemeinde registriert,
in der die HauPtwohnung lag.

Begriffsb
zwischen der ZahI
statistik) steIIt

ezt
der Z
für j

e h u n gi e n : Der Unterschied
uzüge und der Fortzüge (Wanderungs-
ede Gemeinde den Wanderungssaldo dar.

Da im Rahmen der Binnenwanderuilg in der Regel für jeden
Fortzug e]:n zuzug ausgewiesen wird, stellt die Differenz
zwischen der ZahI der zuzüge und der Fortzüge, bezogen auf
das Bundesgebiet, den saldo d.er Bundesaußenwanderung dar.
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Begri ff:

ZWECKVERBANDE

0FK-Nr.:

GBK-t,ir.(n):
Lg53 ,4 54 5, 5830, 5837

Statistik/
Gü Itigkei tsze i t-raum Begriff sinhalt/Anderurrgen im Zeitablauf/Begrlffsbeziehungen

I Jahresrechnungs-
statistik
ab 1914

Jährl iche
Schuldenstatistik
ab t974

Viertel j ährt iche
Schuldens ta ti s tik
ab 1974

4 Statistik über den
Personalstand des
öffentlichen Dien-
stes
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Juristische Personen

zwischengemeindl-icher zusarnmenarbeiL (Verbände und son-

stige Organisationen), soweit sie anstelle kommunaler

Körperschaften kommunale Aufgaben erfüIIen und mindestens

eine kommunale Gebietskörperschaft zum lt4itglied haben.

Gemeinden und Gemeindeverbände müssen zur wahrung öffent-
Iicher Interessen und nichL lediglich aIs Grundstücks-

eigentümer Mitglied sein.

Im einzelnen gehören dazu alle Zweckverbände, soweit sie
dem Zweckverbandsgesetz 1) oder entsprechenden Landesge-
setzen unterliegen, sowie schulverbände, gem. den schul-
gesetzen der Länder, die der Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung dienenden wasser- und Bodenverbände,
der Großraumverband Hannover, regionale Planungsverbände'
planungsverbänd,e nach dem Bundesbaugesetz, die Gemeinde-
verwaltungsverbände in Baden-!{ürttemberg und die verwal-
tungsgemeinschafLen in Bayern, Wirtschaftsförderungsge-
sellschafLen sowie sonstige organisationen mi-t kommunaler
Aufgabenerfüllung, wie sie nach Landesrecht festgelegt
sind.

Nicht zu den Zweckverbänden gehören sparkassenzweck- und
sparkassenschulverbände, die organisationen ohne Erwerbs-
zweck, die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfatz und die
samtgemeinden in Nj-edersachsen, die Landschaftsverbände
und der giedlungsverband Ruhrkohlenbezirk in Nord,rhein-
westfalen, der Bezirksverband Rheinland-Pfalz, die Lan-
desrarohlfahrtsverbände in Hessen und Baden-wrirttemberg
sowie die sieben Bezirke in Bayern.

In den Finanzstatistiken rechen außerdem Verbände mit un-
ternehmerischer AufgabenstelLung, sofern sie ihr Rech-
nungswesennachderkaufmännischendoppeltenBuchführung
organisieren, nicht zu den Zweckverbänden' In der Perso-

1) Zu Einzelheiten siehe Zweckverbandsgesetz vom
7 .6.t939 (RGBI. r S . -979) -

2
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0FK-llr.:
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Begri ff:

ZWECKVERBANDE

Statistj-k/
Gü Itigkeit szei t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeltablauf/eegriffsbeziehungen

nalstandstatistik werden diese Verbände dagegen a1s
Zweckverbände einlcezogen, sofern sie in rechtlich un-
selbständiger Form geführt werden.

Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik Aus-
gaben und Einnahmen nach den Jahresrechnungen, in den
Schuldenstatistiken der SchuLdenstand und in der Perso-
nalstandstatistik der Personalstand der Zweckverbände.

Anderungen im Zet tablauf :

Der mit Ablauf des Jahres L9l8 aufgelöste Großraumver-
band Braunschweig gehörte bis zu diesem Zeitpunkt zu den
Zweckverbänden .
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- Def initionr;k.rtal o,: -

t)FK - ttr:
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Besrl ff:

ZWEIGNIEDERLASSUNG

Statistik/
Gültigke itsze itraum Begri f f s inhal t/Anderunqen irn Ze itablauf /Begr i f f sbeziehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

Begr i ffs inhalt: Jedevon derHauptniederTassung
eines unternehmens räumlj-ch getrennt Iiegende Arbeitsstätte.

AIs Hauptniederlassung wird die Arbeitsstätte aufgefaßt, von
der aus das gesamte Unternehmen geleitet wird. Zwischenver-
waltungen gelten als Zweigniederlassung.

AIs Unternehmen gitt die kleinste rechtLich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. RechtLich selbständige Tochtergesellschaf-
ten Eelten a1s Unternehmen.

AIs Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück oder
abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtaq mindestens eine
Person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen
regelmäßig haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig waren.

In der Arbeitsstättenzählungr werden Unternehmensergebnisse
nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich ausgewiesen. Zu
diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und trorstwirtschaft,
Tlerhaltung und Fischerei, Produzierendes Gewerbe (Energiewlrt-
schaft und Wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe,
Baugewerbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Kredit-
institute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstleistungen
(Gastgewerbe, Wissenschaft und BiIdung, Gesundheitswesen, Rechts
beratung), ferner die wirtschaftlichen Unternehmen im Eigentum
der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen und kom-
munalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn und der
Deutschen Bundespost.

Für die Bereiche organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung werden keine
Unternehmensergebnisse und entsprechend keine Zweignieder-
Iassungen nachgewiesen.

Als Zweigniederlassungen gelten auch Niederlassungen, die
anderen Zweigniederlassungen nachgeordnet sind.

Nicht zu den Zweigniederlassunqen gehören Niederlassungen
ausländischer Unternehmen irn Bundesgebiet, sie gelten als
Einzige N iederJassunq.

lliederlassungen deutscher Unter:nehmen im Ausland werden nicht
erfaßt, sie zäh1en daher nicht zu den Zweigniederlassungen.

')
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B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Besteht etn Unter-
nehmen (Arbeitsstättenzählung) nur aus einer Arbeitsstätte,
so gilt diese aLs Einzige Niederfassung. Zweigniederlassungen
bestehen daher nur bei Unternehmen, die mindestens zwei Ar-
beitsstätten (Hauptniederfassung und Zweigniederlassung (en) )

umfassen.o

o
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ZWEIGNIEDERLASSUNG

Statistik/
Gültigkeitsze itraum BegriffsinhaLt,/Änderungen im Zeitablauf,/aegriffsbeziehungen
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ZlVEITSTTMMEN

Datenque I Ie /
Datennachwei s Begrif f s j.nhaI t/Anderunqen im ze itab Iau f / Begri f f sbez iehungen

1. Bundestags-
wahl-statistik

B e g r i f f s i n h a l- t : Von Wählern bei der Bundes-

tagswahl abgegebene stirnrnen für die wahl einer Landesliste.
ab L916

Die abgegebenen Zweitstimmen können güILig oder ungültig
sein. UngüItig sind sie z. 8., wenn der Stimmzettel sich
nicht in einem amtlichen wahlumschlag befindet, wenn er für
einen anderen wahlkreis gilt, wenn für die wahl einer Lan-
desfiste auf einem stimmzettel keine oder mehrere stimmen
abgegeben wurden usw.

2 Repräsentative
Bundestagswahl-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern in den Auswahl-

bezirken abgegebene stimmen ohne Briefwähler für die wahl

einer Landesliste.ab 1912

o

o
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ZV'IEITWOHNUNGEN

0FK-l'lr.:

GBK-l{r.(n):
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zertablauf/Begrif fsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
t968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, die einer

wohnpartei oder einzelnen AngehÖrigen einer !'lohnpartei

aIs zweite oder weitere Wohnung dienen"

Wohnungen in Wochenend- und Ferienhäusern rnit 50 m2 und
mehr Wohnfläche werden generell als Zweitwohnungen
ausgewiesen. (I{ochenend- und Ferienhäuser mit
weniger als 50 ,n2 Wohnfläche rechnen zu den Unter-
künften und sind demzufolge hier nj-cht einbezogen')
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Begri ff:

ZWISCHENKREDITE

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbez iehungen

Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

B e g r i f f s i n h a I t : Bestand an Darlehen, die die
Bausparkassen ihren Bausparern im Vorgriff auf eine spätere Zv-
teiLung der Bausparverträge gewähren.

Ein BausparvertragT ist ein Vertrag, bei dem sich der Bausparer
zur Leistung von Einlagen, die Bausparkasse zur Gewährung eines
Darlehens für den Wohnungsbau verpflichten. Zwischen Ansparung
der EinJ-agen und Zuteilung des Vertrages, d-h- der effektiven
BereitstelLung der Vertragssumme. liegt eine bestimmte Warte-
zeiL. Z,vr Überbrückung dieser Wartezeit werden ggf. Zwischen-
kredite gewährt.

Ausgewiesen wird der Bestand an Zwischenkrediten, soweit er
noch nicht durch Zuteilungr abgeLöst ist (Stand am Ende des Be-
richtszeitraums) .
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